
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Nutzungsrichtlinien
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Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Vorerinnerung

- Mit dieſem dritten Teil beſchließe ich

-S- meine Abhandlungen des allgemeinen

T Staatsrechts; denen Regierungsfor

ºten werde ich eine beſondere Schrifft widmen.

Ich habe mich zu dieſer Trennung um ſo viel eher

entſchloſſen, weil die Regierungsformen ſchon un

ter die genauern Beſtimmungen der Staaten ge»

hören, weil man auch von einer auf die andere

eben ſo wenig ſchlüßen kan, als von Frankreich

auf Venedig, oder von dem iezzigen Schweden

auf das vorige, und weil endlich überhaupt in

dem allgemeinen Staatsrecht eigentlich nur ſolche
Grundſäzze vorkommen müſſen, welche in allen

bürgerlichen Geſellſchaften ſtatt finden, ohne daß

man erſt eine beſtimmte Art der Regierungsform

zum vorausgeſezt hat. -

3( 2 Miº
.
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Vorerinnerung.

Meines Erachtens vernachläßigt der Herr von

Montesquieu in ſeinem Esprit des loix dieſen

ſo notwendigen Unterſchied. Er vermiſcht die

allgemeinen Grundſäzze geſitteter Staaten mit den

Maximen der Regierungsform; oft ſucht er in der -

Monarchie oder den Freiſtaaten ein beſonderes

Unterſcheidungszeichen, und folgert aus ſolchen

Geſezze, die doch allen bürgerlichen Geſellſchaf

ten weſentlich ſind. Er gründet ſein Syſtem auf

die Regierungsformen; ich habe für gut befun

den das meinige aus der Natur und dem Weſen

der Staaten ſelbſt herzuleiten, weil ich überzeugt

bin, daß ein allgemeines Staatsrecht auch in al- -

len Staatsverfaſſungen brauchbar ſeyn müſſe.

Das Publikum mag urteilen, ob und wie ich

meine Abſicht bewirkt habe; ſo viel weis ich, daß

ich nun ſeit neun Jahren bemüht geweſen bin,

alle Rechte und Verbindlichkeiten, welche zwiſchen

Regenten und Untertanen weſentlich ſind, in eine

verhältnismäſige Ordnung zu bringen. Alles

dieſes konte freilich nicht anders geſchehen, als

daß ich zur Erläuterung meines Syſtems hie und

da die Staatsklugheit und die Geſchichte zur

Hülfe nahm; erſtere iſt oft mit dem vernünftigen

Staatsrecht unzertrennlich; faſt eben ſo, als Ge

ſezze und praktiſche Klugheit, ſolche gerichtlich

anzuwenden. Aus der leztern komte ich den wirk-

lichen



Vorerinnerung.

ſeyn.

lichen Gebrauch und Misbrauch der Theorie un

ter den Nationen beweiſen.

Was ich in der Vorrede zu dem erſten Teil

dieſes Staatsrechts über mein Buch ſelbſt urteilte,

will ich hiermit nochmals wiederholen. Ich bin

weit entfernt, meine Arbeit für vollkommenanzuſe

henich bin vielmehr gewohnt ſolchemit gegneriſchen

Gedanken durchzuleſen, und bitte auch hierbei

den Kenner, daß er mir ſichere Gründe anzeige,

wodurch ich mein Werk in der Tat verbeſſern kan.

Ein bloßer Tadel wird mich freilich eben ſo wenig

als das Publikum unterrichten, und überhaupt

an nur eigentlich derjenige mit Recht tadeln, der

ſchon bereits gezeigt hat, daß er es beſſer weis;

oder derjenige, welcher mit ſeinem Tadel auch

zugleich unparteilichen, gründlichen und zuſam

menhangenden Unterricht verknüpft; außerdem

aber ſcheint ſein Urteil ziemlich verdächtig zu

Wº

Man wird in dieſem Buch einige Stellen an

treffen, die nicht ſo genau beſtimmt ſind, als es

in andern Schriften des vernünftigen Staatsrechts

geſchehen iſt; aber man wird mich entſchuldigen,

wenn ich behaupte, daß die nähere Beſtimmung

der Regierungsrechte ſehr oft ein Gegenſtand der

Regierungsformen iſt, welche ich doch mit vor

ſezlicher Ueberlegung von gegenwärtigen Abhand
)( 3 un



Vorerinnerung.

/

lungen getrennt habe. Ein Beiſpiel wird dieſes

rechtfertigen. Die Verbindlichkeit des Nachfol

gers in der Regierung, daß er die Taten ſeines

Vorfahren anerkennt, verurſacht einen weitläuf

kigen Teil des Staatsrechts in der Monarchie;

aber wenn nach den Regeln einer ſyſtematiſchen

Drdnung, dasjenige, was einer beſtimmten Regie

Ägsform beſonders eigen iſt auch in ihre beſondere

Ähandlung gehört, ſo glaube ich nicht geirrt zu

haben, wenn ich dieſe Gegenſtände bis zu den

Grundſazzender Regierungsformen ſelbſt verſpare.

Man muß einen jeden Verfaſſer nach ſeinen

Abſichten beurteilen, und ich bin zufrieden, wenn

ich dieſe nicht verfehlt habe. Man thut recht,

wenn man ſelbſt die Abſicht eines Schriftſtellers

unterſucht; ich unterwerfe auch die meinige die

ſer Prüfung, und man wird finden, daß es nö

tig war, das allgemeine von dem beſondern zu

trennen, wenn anders mein Werk den Namen ei

nes Syſtems verdienen ſoll.

Geſezt auch, daß das Publikum mein Buch

dieſes Namens unwürdig halten möchte, ſower

de ich zufrieden ſeyn, wenn man es nicht für

unbrauchbar anſehen, ſondern vielmehr mit an

dern Werken dieſer Art zuſammen gehalten, we

nigſtens meine Bemühung erkennen wird e#
". '- illige
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billige Forderung, die ich mit guten Gewiſſen

mache. Da ich mein Buch nicht aus eitlem Ehr

geiz geſchrieben habe, ſo kan ich um ſo viel leich

ter auf den Namen eines Syſtems Verzicht lei

ſen. Es iſt mir unmöglich zu glauben, daß un

ſer achtzehntes Jahrhundert die Syſtems nach der

Menge und Stärke der Bände beurteilt; man er

warte dieſe Arbeiten von denen, welche gewohnt -

ſind, ihre Gelehrſamkeit mehr durch Worte als

Gedanken zu verbreiten. Daß aber mein Werk

vollſtändig iſt, wird man aus dem zulezt ange

hängten Regiſter erſehen und auch mein Feind

wird ſagen müſſen, daß ich mehr gedacht als ge

ſchrieben, daß ich meine Gedanken kurz und deut

lich ausgedrukt habe.

Ich merke hierbei noch folgendes an: Er

ſtens, die Worte, Majeſtät, Landesherr, Souve

rain, Regent, Oberherr und andere ähnliche Aus-

drükke habe ich im gleichbedeutenden Verſtand

genommen. Man würde mir ſehr unrecht thun,

wenn man von der Landeshoheit, die ich in mei

nem Buch hie und da erwähne, auf die Landes

hoheit der teutſchen Verfaſſung ſchlüßen wolte.

Ich rede allein von den Rechten der Majeſtät in

einem Staat überhaupt genommen und damit ich

die Schreibart durch öftere Wiederholung rinerlei

Worte nicht beleidigen möchte, ſo habe ich die

)(4 Idee



Vorerinnerung.

Idee der Majeſtät und ihrer Rechte durch ähnli

che Ausdrükke angezeigt.

Zweitens; ſolten ſich einige Drukfehler in

dieſem Staatsrecht befinden, ſo hoffe ich bei mei

nem Leſer deswegen entſchuldigt zu ſeyn, weil es

mir unter meinen iezzigen Geſchäften nicht mög

lich iſt, das ganze Werk auf einmal wieder durch

zuleſen. Wer es weis, daß eben zu der Zeit,

wenn der Verleger am mehreſten auf die lezten

Bögen zur Leipziger Oſter - und MichaelisMeſſe

dringt, ein akademiſcher Lehrer auch ſeine Vor

eſungen des Winter- oder Sommerhalben Jahres

-endigen muß, der wird mir die Drukfehler nicht

ſo ſehr zur Laſt legen. In dem zweeten Teil

dieſes Staatsrechts, S. 312. iſt eine ganze Zeile

ausgelaſſen worden; ſtatt: Markus Aurelius

War Vater des Kaligula - : muß alſo geleſen

werden: Markus Aurelius hatte zum Sohn

den Kommodus, Germanikus war Vater

des Kaligula - - Auch in dieſem dritten Teil,

S. 369. wird der päbſtliche Nuncius in War

ſchau Doria genennt, da er doch Durini heiſen

muß; ich ſchmeichle mir, daß ein vernünftiger Le

ſer dieſe und noch andere Fehler, die ich hier

nicht anzeige, ohne Widerwillen verbeſſern wird.

Drit
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Drittens, die neueſte Geſchichte von Oeſter

reich, Rußland, Preuſen, Schweden und Poh

lei iſt ſo reich an Begebenheiten, daß ich aus ſol

cher ſehr viele merkwürdige und berühmte Bei

ſpiele in mein Staatsrecht zur Erläuterung und

Beweis der Säzze und des Herkommens hätte

einrükken können. Joſeph der zweete, Ka

tharina die zwote , Friedrich der zwee

te, Stanislaus der zweete - - kurz man

kan ſagen, daß das Unterſcheidungszeichen

der zwoten Zahl weit merkwürdiger in un

ſern Jahren iſt, als jemals der von der Größe

hergenommene Titul. Ich habe dieſe Ereigniſſe

meiner Abhandlung von den Regierungsformen

fürbehalten und ich glaube ſie bald in Druk ge

ben zu können.

Viertens, der Innhalt des erſten Kapitels

von dem Juſtizweſen wird vielleicht einigen ſo

genannten praktiſchen Rechtsgelehrten hie und da

ſonderbar zu ſeyn ſcheinen; aber ich werde immer

noch mehr überzeugt, daß meine Säzze mit der

Gerichtsverfaſſung älterer und neuer Völker be

wieſen werden können. Nur der gerichtliche

Nisbrauch und ſtrafbarer Willkür machen die

beſten Geſezbücher untätig und bringen ſie wol

endlich gar in die Vergeſſenheit. -

) ( 5 Doch
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Doch ich will meinen Leſer nicht länger mit

dieſer Vorrede beſchäftigen; mein Freund wird

meine Fehler überſehen; ein Widerſacher wird

mein Buch auch bei ſolchen Stellen tadeln, wo

es in der Tat nicht fehlerhaft iſt; ein Unpar

teiiſcher wird meine Säzze prüfen und ſeinen Ab-

ſichten gemäs behandeln. Erſterer wird mich

vielleicht beſſer belehren, der Zweete wird we

der mich noch ſich ſelbſt beſſern, der Dritte wird

am beſten über die Brauchbarkeit meines Buchs

urteilen können. - -

Der Verfaſſer des zu Ende dieſes leztern Teils

angehängten Regiſters, iſt der Herr Hofadvocat

Völker allhier in Jena; ein Mann, deſſen Wiſ

ſenſchaften ſich weiter erſtrekken als es die ge

wöhnliche Spähre der Gerichtsbeiſtände erfor

dert. Er hat Ordnung und Vollſtändigkeit bei

dem Auszug des weſentlichen Innhalts meiner

Lehrſäzze genau beobachtet und das iſt ſchon ge

nug, ihm vor den Augen des Publikums gebüh

rend zu danken. -

Jena

dem 6ten des Weinmonds

I 77 2.

der Verfaſſer.
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36. Von der Rechtspflege. - - 6O.

37. Klagprozeß und Unterſuchungsprozeß. 62.

38. Rechte in Anſehung des Klägers. 63.

39. Fernere Verbindlichkeit des Richters und

des Klägers bei der Klage. 64

40. Vorladung. r 66.

41. Genauere Beſtimmung dieſer Sache. 67.

42. Betragen des Richters, wenn die Parteien

nicht erſcheinen. 69.

43. Wenndie Parteien erſcheinen. 7 I -

44. Noch einige Vorſchläge, - 72.

§ 45



- der Abhandlungen.

S. 45. Rechte der Parteien bei der Rechtspflege
elbſt. - -

S. 74,

46. Hieher gehörigeAnmerkungen. 75

47. Beweis und Gegenbeweis. 76.

48. Ein Misbrauch wird verworfen. 78.

49. Beurteilung der Beweismittel und beſonders

der Vermutung und Beſichtigung. 79.

50. Beweis durch Zeugen. 8 I«

$ 1. Die Vernunft erfordert eben nicht zween

Zeugen. 2.

52. Beweis durch Urkunden, 84

53. Eingeſtändnis und daraus hergeleiteter Be
weis. - 87.

54. Beweis durch Eid, 87.

5 . Beurteilung dieſes Beweismittels. 89.

56-Fortſezzung. - 9O.

57. Wenn der Richter ſchon vorher gegründete

Wiſſenſchaft von der Warheit der ſtreiti

gen Sache hat. - .

92.»

58. Urteil und deſſen Gegenſtand. 93.

59. Deſſen Beziehung auf die Geſezze. 95»

60. Das Urteil muß beſtimmt und mit Billig-

keit verfertiget ſeyn. 97.

61. Einige Pflichten des Richters in Beziehung

auf die Gerechtigkeit und Billigkeit, 98.

62. Fortſezzüng. - IOO.

63. Ob es allezeit notwendig ſey, den Beklagten

_ _freizuſprechen oder zu verurteilen. Ior.

Fºrtgeſezte Anmerkung über dieſe Sache. O2»

65. Wirkung des Urteils. 10

69 Appellation und einige andere Arten der

rechtlichen Hülfsmittel, Io5.

67, Anmerkungen über einige Appellationsge- -

bräuche. - -

*8Äung des Richters von der Ap.
pellation, - -

IO7.

JC9«.

H. 69



Auszug

§. 69. Vernünftige Beſtimmung der Appella

tionsfreiheit. - S. 1 10.

70. Uneigentliche Appellation. II 2.

71. Von den Juſtizformalien. II 4.

72. Ein Vorurteil wird beantwortet. II 5«.

73. Fernere Widerlegung. II6.

74. Gedanken über die Verbeſſerung des Ju

ſtizweſens. II 8.

7. Vorſchlag einiger Mittel in Anſehung

"der Untertanen überhaupt. I 2 Y.

76. In Anſehung der Rechtsgelehrten. I23«.

77. Fortſezzung. I 25»

78. In Anſehung des Advokaten und des
Richters. - I 26.

79. Sporteln und Gerichtskoſten. I 28.

80. Fortſezzung des Vorigen, I3O.

81. Hierher gehörige Eigenſchaften der Ge

richtsordnung. I ZI.

82. Beſtimmung der Friſten. I33.

83. In Anſehung der gerichtlichen Formalien. 134.

84. Antwort auf einige Einwürfe. I 36»

85. Fortgeſezte Beantwortung dieſer Einwürfe. 137.

86. Von peinlichen Gerichten überhaupt. 138.

87. Unterſuchungsprozeß. I 4O.

88. Weſentliche Beſtimmung des peinlichen -

Richters. - - - I4 l •

89. Veranlaſſung zur peinlichen Unterſuchung. 143.

90. Von Verhaft. I44

91. Hieher gehörige Regeln. I45

92. Verfolgung des Flüchtigen, . I46.

93. Sicheres Geleite. 148«

94. Verknüpfung des Weſentlichen mit den

Formalien. - - I O.

95. Fortſezzung und Beiſpiele, I 51.»

96. Beweis durch Beſichtigung und Urkun- - -

den in peinlichen Sachen, I § 2«.

§ 97



- der Abhandlungen.

H. 97. Beweiß durch Zeugen. S. 1 $ 4.

98. Fortſezzung - 15ſ.

99. Vermutung und Anzeigen. I 56.

Ico. Eingeſtändnis und Mittel ſolches zu be

wirken. I 7.

Io1. Fortſezzung. I 59.

1o2. Eid und Tortur. 16o.

1o3. Das vernünftige Recht verwirft die

Tortur in den mehreſten Fällen. I6 I.

104. Fortſezzung. 163.

105. Gebräuche der Nationen und Meinun

gen einiger Gelehrten. I 64.

106. Gerichtsſtillſtand. 167.

107. Arten des Gerichtsſtillſtands und deren

Rechte. I68.

108. Fortſezzung. I69.

Zweites Bapitel. -

Von den Bürgern und Untertanen überhaupt.

§ 109. Untertanen und Auswärtige. I72.

11 o. Untertanen werden der Majeſtät entge

gen geſezt. I 73.

1 11. Arten der Untertanen. I 74.

| 1 12. Eine politiſche Redensart. -
I7ſ.

113. Wird genauer beſtimmt und beurteilt. 177.

114. Unterſcheidungszeichen des Untertans

und des Bürgers. I 79.

115. Beurteilung des Hobbes, Pufendorfs

und Rouſſeau. I8O.

116. Verbindlichkeiten der Untertanen und

Bürger überhaupt. 18 I»

1 17. Grundſäzze zur Beſtimmung der Ver

bindlichkeiten eines Untertans. 183.

1 18. Rechte der Bürger und Untertanen -

überhaupt. 18ſ.

119, Idee einiger Nationen von der Freiheit. 187.

- • I2O.



Auszug

§. 120. Wolf, Montesquieu und Roußeau

werden beurteilt. S. 189

121. Fortſezzung.
- 190.

122. Notwendigkeit einer Theorie von der

Freiheit in dem Syſtem des Vernünftigen

Staatsrechts. I92.

we3. Weſentliche Freiheit des Menſchen

überhaupt. I94«

124. Beziehung des Menſchen auf den

Zwang.
- I 95,

125. Beziehung der Freiheit auf die Abſicht

des Menſchen. 197.

126. Freiheit in Staaten. I 98

127. Genauere Beſtimmung. 2OO»

128. Arten der Freiheiten in Staaten. 2OI.

129. Notwendige Folgen aus dieſer Freiheit. 203.

13o. Fortſezzung des Vorigen. 2O4

131. Gleichheit der Untertanen. 2Oſ«

132. Sklaverei. 2O7.

133. Sie iſt der Vernunft in den mehreſten

Fällen zuwider. 2o8.

134. Desgleichen auch einer regelmäßigen

Staatsverfaſſung und der bürgerlichen

Sicherheit. 2IO.

135. Sie giebt Gelegenheit zur Armut, Faul

heit, Wolluſt, ſchädlichen Ungleichheit,

Grauſamkeit, und vermehrt die Staats

ausgaben und Geſezbücher. 2 I 2»

136. Fortſezzung- 2 I 3.

137. Von Fremden bei uns. 2 I 4e

138. Gefälligkeit gegen die Fremden und frei

er Durchzug. 216,

139. Der Fremde iſt unſern Landesgeſezzen

und Gerichtsbarkeit unterworfen. 2 I 8.

140. Der Ausländer kan bei uns ſeine Hin-

terlaſſenſchaft vererhen, 219.

- § 14I



der Abh andlungen.

-

§ 141. Ausname bei Geſandten. S. 221.

142. Und auswärtigen Souverains, 223.

I43. Fortſezzung. - 227.

I44. Einwohner und Bürger. 226. -

I4% • Anſäßige. - ". - 228.

146. Verſchiedenheit der Bürger ſelbſt. 23O.

147. Die ungebornen Bürger. " 23 I«.

I48. Lebendige und verſtorbene, junge und alte

Bürger. 233.

149. Gebräuche einiger Nationen. 234«

150. Vernünftige und Unvernünftige, Gute und *

Boshafte, - * 23 §«

151. Hieher gehörige Beſtimmungen, die aus

der Bildung des Körpers und deſſen

Geſundheit entſtehen. 237.

152. Geſchlechter. - 238.

1 3. Reiche und Arme, Vornehme und Ge

ringe. - - 24O.

154. Geſchäfte und Gewerbe zum Beſten des
Staats. 242.

1 5. Geſellſchaften im Staat. 244e

I 56. Freie Geſellſchaften. 24ſ

137. Rechtmäßige und unrechtmäßige, öffent

liche und privat- auch privilegirte Geſell-

ſchaften. 246.

158. Können ſo wol einfach als auch zuſam-"
mengeſezt ſehn. 248

159. Fortſezzung. 249.

Drittes Kapitel. -

Von den Rechten und Verbindlichkeiten der Bürº

ger und Untertanen insbeſondere.

§ 169 Gehorſam und Ehrfurchtgegen die Majeſtät.2. 1.

161. Genauere Beſtimmung. 23

I 62. Freiheit zu denken, 254

I63. Fortſeözung. - #
- (h h



. Auszug

§ 164. Der Untertan muß alles unterlaſſen, was S.

- den Majeſtätsrechten widerſpricht. 257.

165. Grenzen des bürgerlichen Gehorſams, be

ſonders in Kolliſion. 258.

166. Subordination der hieher gehörigen

Pflichten. - 26O.

167. Grenzen des bürgerlichen Gehorſams in

Anſehung der Befehle wider Gott und

die Natur. 262,

168. Fortſezzung des vorigen. 263

169. Hieher gehörige Beiſpieie. 264.

z70. Die Rechte und Verbindlichkeiten der Un

tertanen beziehen ſich auf die Befugniſſe

der Majeſtät. 266.

171. Rechte in Anſehung der Religion. 268.

172. Der Untertan darf nicht eigenmächtig Ge

walt brauchen. 269.

173. Genauere Beſtimmung. 271.

174. Fälle erlaubter Selbſthülfe. 273.

175. Behutſamkeit inAnſehung desZweikampfs.274.

176. Notwendige Einſchränkung dieſer Freiheit.275.

177. Der Untertan muß zur Erhaltung des

Staats und des Regenten Güter und Le

ben daran ſezzen. 277.

178. Das öffentliche Wolſeyn mit Waffen ver

teidigen. - - 279.

179. Fortſezzung. 2ZO.

18o. Sich dem Feind als Geiſſel oder auch zur

Rache übergeben laſſen. 28I

181. Fortſezzung. 283

182. Gedult der Untertanen in Anſehung böſer

Regenten. 284.

183. Fortſezzung. -
285

a84. Ob ein Untertan die Schande ſeines Regen

ten auf ſich nehmen müſſe. 286.

185. FernereBeurteilung dieſer wichtigen Fälle. 288.

- -
- §, I86



der Ahandlungen.

18s. Einigenotwendige Folgendes bürgerlichen S.
Gehorſams. 289.

187. Fernere Pflichten. _ 29O.

188. Nicht eigenmächtiger Weiſe Geſellſchaften

errichten. 29T.

189. Rechte und Verbindlichkeiten der Geſell

ſchaften, 292.

190. Insbeſondere von häuslichen Geſellſchaften.294.

191. Fortſezzung dieſer Materie. 296

I92. In wie weit der Untertan auswandern kan.297.

193. Staatsbedienten. , 298.

I94. Ihre Pflichten überhaupt, 299

195. Beſondere Anmerkungen. 3OOe

I96. Einige Pflichten bei Verwaltung der

Aemter. , 3O2

197. Fortſezzung des Vorigen. O3.

198. Von dem Miniſter. 3O4»

199. Fernere Gedanken von dieſem wichtigen Ge

/ genſtande. . . 3O6. -

200. Erwerb desÄ . . . 3O7.

2o1. Geſchieht ausdrüklich und ſtillſchweigend. 308.

202. Fortſezzung des ſtillſchweigenden Erwerbs. 309.

203. Gutwilliger Verluſt des Bürgerrechts. 3 10.

204. Gezwungener Verluſt des Bürgerrechts. 312,

Viertes Bapitel.

Von den Grenzen der Regierung und den

- Grundgeſezzen.

§ 205. Natürliche und willkürliche Grenzen der

Regierung. . . . . . . . . 314

206. Grundgeſezze und ihre Arten. - 31é. .

207. Inwieweit dieſe Materiezu gegenwärtiger

Abhandlung gehört. 317.

208. Meinung des Macchiavells, Hobbes und ſei

ner Anhänger..., .. 3 19.

299, Beurteilung ünd Widerlegung des Hobbes,321.

)( 2 S. 2 IG

-



Auszug

217. Nähere Beſtimmungzur Staatsverfaſſung «

s

219. Es giebt natürliche Grenzen der Regierung

222. Rechte und Verbindlichkeiten der unterta

-“

210. Fortſezzung. - S. 223.

2. - Fernere Fortſezzung des Vorigen, 324»

22. Beſchluß dieſer Widerlegung. 325

2 3. Beurteilung der Meinungen,welche dieMa

jeſtät zu ſehr einſchränken. 326.

214. Fortſezzung des Vorigen.
- - 327

215. Fernere Beurteilung dieſer Streitſache. 328.

26 Ändgewalt der Geſellſchaft und ihre erſten
Maasregeln. 33O.

218. In wie weit die höchſte Gewalt des Regen

ten hieraus entſteht. 333«

allgemeine Staatsgrundgeezze. 334.

22o Willkürliche Staatsgrundgeſejze.“ 33§ •

221. Rechte und Verbindlichkeiten des Regenten

in Anſehung der Staatsgrundgeſezze 337.

W.

nen hierbei. " - - - - 339.»

223. Noch einige hieher gehörige Fälle. 34O.

24. gemeine Anmerkungen. " #j.

*2. Forfgung . . 342.

Sünftes Kapitel.

Abſtrakte Gedanken von der Tirannei..

226 Verſchiedene Begriffe von der Tirannei. 344.

Ä7-Äörche Tinne... -- 346.
228. Eingebildete Tirannei. 347«

230.üngerechte Änmaßung der Majeſtät. Ä.

229. Fortſezzung. 348«

232. Wirkliche und tätige Tirannei. 352.

233. Beleidigung des Bürgers als Menſchen: 354.

234 Beleidigung des Bürgers als Bürgers. 35.

235. Einige Beiſpiele hiervon. 357.

236. Unterſcheidungszeichendes Tirannen. §. 358.

- - * - - - - - - 237.

23. Wenn der Uſurpateur bereits im Beſiziſt. 351.

-

* -

*



der Abhandlungen.

S. 237. Harte Befehle, Beleidigungen einiger Un- S.

tertanen und Misbräuche des Lieblings

- ſind noch keine Tirannei. 36O.

238. Die Tirannei iſt relativiſch und hat ihre

Grade. / 36I.

239. Rechte der Nation gegen ihren wirklichen

Tirannen. -
364.

240. Rechte des gewaltſamen Widerſtands. - 365.

24. Meinungen des Hobbes, Gentilis und

– Oſianders. 367.

242. Barkai, Pufendorf Grotius, Vattel und
Barbeirak. 68.

- - - 3

243. Genauere Beſtimmung undEinſchränkung:

der vorigen Säzze. - 370.

244. Die Verteidigung wider den Tirannenmuß

4d
ſtufenweis geſchehen. . . . . 372.

245. Noch einige hieher gehörige Säzze. 374.

Sechſtes Kapitel.

Von dem Staats- und Majeſtätsverbrechen.

§.246. Beleidigung der Majeſtät überhaupt. 376.

247. Genauere Beſtimmung. 378.

248. Hieher gehörige Perſonen. - 380.

249. Von den Staatsverbrechen insbeſondere. 381.

25o. Landesverräterei, Meuterei, Auflauf und

“: ,- Aufruhr. -

,

383.

25 . Genauere Beſtimmung dieſer Staatsver

. . brechen. - 38ſ.

252. Rebellen und bürgerlicher Krieg. 386.

25 3. Genauere Beſtimmung und Beiſpiele. 387.

2% 4. Majeſtätsverbrechen insbeſondere, ,389.

255. Weſentliche Eigenſchaften dieſes Verbre

- - - / chens. - -
39O.

. 256. Man darf nicht alles zu Staatsverbrechen -

machen. - 392.

)( 3 § 257.



Auszug der Abhandlungen.

§. 257. Die Geſezze müſſen dieſes Verbrechen hin- S.

reichend beſtimmen. 393»

258. Schmähreden und Schriften wider die

Majeſtät. 394.«

259. Schmähtaten wider die Majeſtät. 39 «

26c. Majeſtätsverbrechen durch Umwege. 396.

26. Majeſtätsverbrechen in Gedanken. 398

262. Man muß den Staats-und Majeſtätsver-

brechen zuvorkommen. 4CO•

263. Gebräuchliche Anſtalten der Nationen. 4or.

264. Gütliches Betragen der Majeſtät gegen

die Rebellen. 4O3»

265.Fortſezzung. 404

266. Notwendige Strenge der beleidigtenMa

jeſtät. : 4O5.

Siebentes Kapitel. “:

Von den Krankheiten und Tod des Staatskörpers.

§ 267. Gegenſtand des Kapitels. . ., 408.

268. Veränderung des Regenten oder der Re-

gierungsf. oder die Trennung einiger

- Bürger endigen den Staat noch nicht. 409.

269. Verluſt der Territorien und einſtweilige Zer

- ſtreuung der Bürgerendigen den Staat

noch nicht, 4 I I«

270. Ende des Staatsmit Willen der Bürger. 413.

271. Die Kräfte der Natur haben viele Staaten

geendiget. 415.

272.Desgleichen auch auswärtigerZwang. 417.

273. Innerliche Urſachen und insbeſondere -

- Staatskrankheiten, 418.

274. Revolution. - 420.

-275. Teilung der Nation, 422»

276. Vereinigung mit andern Staaten. ... º 423.

277. Der Ausländer iſt die mehreſte Urſache von

dem Ende der Staaten, 42 Y.

s Das--- .

/
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Seite 137. Zeile 16. anſtatt bezielt, lies: bezieht.

z: I39. - 15. - ſein - ihr.

- 145. - 18.vu. - Hauptbände 2 Hauptbinde.

- 148. - 5.vu. - Benon, - Bonon.

. . . s 18. v.u. - dem. - - der.

- 153. - 15.v.u. - Criminalgerichte - peinliche und an

-

dere Gerichte,

- 169. - 10. - wo Fürſt, - wo ein Fürſt.

- 172. - 5. v. u. - verbinden, verbieten.

s 180. - 12.v.unt. muß das Comma nach Äste Peg

Mlé!!.

2 182. - 2. - verhindern - verhindert.

- 183. - 19. - Montesqian, - Montesquieu.

2 187. - 12. - Inſtruktionen - Inſtruktion.

- 195. - 10. - dem - den.

s I99. . . . . Io. . . . . Sicalus» - Siculus.

- 200. iſt die Pagina falſch und muß ſtatt co2. 2oo. ſtehen.

3 210. 3 5, s neuere, - neue.

- 221. - 14. v.u. ? Durast - Ducas.

- 239. - 10.v.u. - Grundſeite, : Grundſätze.

- 240. - 9. muß ſtatt des Punkts nach dem Wort Staats

ein Comma ſtehen.

* 246. - 11. - ſey, - ſeyn.

z 25I. z I7. s es z (2.

- 254. - 5. - haben - hatten...

s 257. 2. 7. V.U. s Ä - beſchäftigte.

s 261. - 5. . - niederträchigte, - niederträchtige.

- 274. - 12. - wünſche, - wünſchte.

- 29. - 18. ? ausfertigen, * abordnen.

Jn dem zweiten Theile.

2 4. - 21. $ Garb. s Gabr.

- 49. - 11.v.unt. muß das Comma nach Souverain weg

-
kommen.

- 52. - Io. - - zum, - zu den.

s 55. z 7. - hinanſetzen, - hintanſezzen.

- 71. - 2. v. u. s meherſtens - mehreſen.

- 101. - 14. - den, dem, -

z 107. - 17.v.u. - der Ohrs, - des Ohrs.

s I29. * 2, - Magaretha, - Margaretha.

z 13 I. s I. s Aufſicht, - Aufſchrift.

133. - 15.v.u. ... Nun Nur,

Äh 134, iſt eine falſche Pagina.

s I4I. ? 3. 2 gUten, - gute. -

- 144.- - 9. muß ſtatt des Comma nach Sittenlehre ein Punkt

-
LHEIM.

Z - - 17 muß nach ſind: und eingeſchaltet werden.

- 147. - 14. - einſchränken, einſchränkte.

s 157. - 12. - Ahaso. s Ahasv

- 164. s 21. sden, s denn.

s zy, ur. s Hauoretés Fauvreté.

Seite
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Seite 18o. Zeile 13. anſtatt Iliaden, lies: Iliade.

Z 208.

2 IO.

286.

289.

293.

309.

307.

3 I2

316.

- 336.

34O.

343

Z

354.

369.

37I.

375.

392.

Z

400.

4OI.

406.

407,

I2.

32

6I.

65.

7o.

93.

97.

I IO.

I62.

171.

172.

176.

225.

306.

369.

390.

s

A

15. v. unt. iſt nach wenn man zu ſezzen.

1o. v. u. z ehrlicher, z ehrlich,

16. - erheben. - erhöhen,

7. - innländiſen, - innländiſchen.

6.v.u. - Shwendendoerfer, - Schwendendoerfer.

12. v.u. - Baumaterialen, 2 Baumaterialien.

17. - näher, 2 nähern.

I. - Pupurmantel. - Purpurmantel.

18.v.u. - Marcus Aurelius Vater des Caligula.

lies: Mareus Aurelius hatte zum Sohn

den Commodus, Germanikus war Wä

ter des Caligºla. - -

8. nachmalabariſchen iſt das Comma wegzulaſſen.

10.v.u. - Indoſten, - Indoſtan.

6.v. u. - lehensflüchtig, - lehnspflichtig.

12. - abgetrettenen - abgetretenen

15. - Eſaias, - Eſaias.

7. - die Schiffart, - der Schiffart.

15. . s verrichtet, - vernichtet.

5. - Niek. s Mik.

2. - Klokcius s Klockius,

I. 2 den - dem,

2. muß nach dem Wort oder eingeſchaltet werden,

denſelben , . 4 -

5. v. u. - Antonius, » Antoninus.

14. - denn. s Deml. -

14. - verweifeltes, - verzweifeltes.

12. s Law6, s Law.

In dem dritten Teile.

6. v. u. - den - dem. -

IÖ. " Ä einzelne..

18. - ſchäftigungen - Beſchäftigungen.

9. V. U. andlung, * Handlungen.

3. ? ekennen, s erkennen,

i7. - Gerichten, - Gerüchten.

15. - Endſchädigung - Eutſchädigung.

4. - misraten . . . widerraten.

14.v.u. - Untrüglichkeit - Trüglichkeit.

12. - Coring, * Conring.

16. muß nach gegen geſezt werden. 1,

15. ? etle, - Teil.
5. v. u. - ein... - .. z &UEtt,

8. - rachſüchtig - Rachſucht.

10.vu, - Doria, - Durini.
- 3. ſ ( Z ſie. - „“

18. - hat s that.

sº- - - -



Staats Recht

Vernunft und delt Sittelt

der vornehmſten Völker

betrachtet.
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Dritter Teil

Erſtes Kapitel

Von Juſtizfachen.

s=z

WÄ De valent11 s Parthenicus litgieſs. Ve

ronae, 1613. 4. Der Verf. iſt Georg Valent. Winther.

seB Ast. NATH EN 11 inſtitia vulnerata et carata. Colon,

I646. 4-

Herm. coNr1ng 1vs de förma iudiciorum in republicarete

inſtituenda. Helmſt. 1667. 4. /

1o. F R1 e d R. RHET11 diſſ. de adminiſtratione iuſtitiae. Frane.

I669.

an dr. a man drlsloh Tr, hiſ. iuri. Polit. depoſtergare

Iuſtitia. Hainburg. I705.

ehn Isr. Thomas11 diſſ. Iuft. emendationem adminiſtratio

mis iuſtitiae neque facilem neque impoſſibilem, valde kamen

difficilem effe er caute ſuſcipiendam. Halae, 1717.

z1vs D de charaktere et circumſpectione medici ad curandam

taedioſtaten proceſſuum adbibendi. Halac, 1717

A 2 Antrag



4. Von Juſtizſachen.

Antrag zum Verſuch einer Beſſerung des Juſtizweſens. Frankf.

I72O. 4. -

O. H. Zinüber neue Vorſchläge, wie nicht allein die Rechts

lehre einer unpartheiiſchen Juſtiz beſſer gelehrt, ſondern

auch bei Adminiſtration derſelben Mängel gehoben werden

können. Hannover, 1746. 4.

THEop1 c Aevs ideſt 1. M. HeB RvN1 ICti noua er metho

dica delineatio totius doctrinae de emendatione rei iudicia

riae. 4.

Ebend. diſſ.de integralitate officiorum regiminis publici eius

demque pernitioſo abuſu.4., beide ohne Druckort, aber der

Verf. läßt ſich aus der Aehnlichkeit des H E BRvN 1 und

«Hinübers leicht errathen.

Vom Einfluß des Rechtes der Natur in Verbeſſerung derPro

zeße. Dieſe Abhandlung iſt befindlich in den Oberlauſiz

ziſchen Beiträgen zur Gelahrtheit. 2ter Theil.

Erklärung des Entwurfs Sr. Königl. Maj. von Preußen, we

gen Verbeſſerung der Prozeßordnung; durch Herrn Formay.

Berlin, 1748.

Diſcours für l'adminiſtration de la Luſtice criminelle. à Geneve,

1767. 8.

1 x 1 E DR. H eN R. esc Hz NBA c H. diſſ. de emendando pro

ceſſu. ſub Praeſ illuſtr. HoMM EL 11. Lipſiae, 1768.

Freimüthige und praktiſche Gedanken über die Gebrechen der

Juſtiz und deren Verbeſſerung, von D. Georg Gottfr.

Thyme. Leipzig, 1769. 8.

Henr. oodo Fr. Bavek diſſ II. de emendando proceſſe

criminali. Lipſ. I769.

H. I.

Notwendigkeit des Juſtizweſens.

ie gute Einrichtung der Juſtizſachen iſt mit der

weſentlichen Abſicht des Staats auf das ge

“ naueſte

-
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naueſte verknüpft. Nur deswegen hat die Majeſtät

ihre erhabenſten Rechte von einer Menge freyer Men

ſchen bekommen, daß unter ihrem Schuz ein jeder in

dem Beſiz und Gebrauch ſeiner Befugniſſe die Sicher

heit und Bequemlichkeit finde, welche er in dem na

türlichen Zuſtande vermißt; nur aus dieſem Grunde

haben vernünftige Geſchöpfe ihrer natürlichen Gleich

heit und eigenmächtigen Zwangsrecht entſagt, daß ſie

wider einen andern, dey ſie beleidiget, Verteidigung

von ihren Regenten erwarten. Das ſind die erſten

Quellen bürgerlicher Geſetze; Weisheit und Güte be

gleiten hierbey die Befehle des Landesvaters. Geſezt

aber, daß die Gerechtigkeit ſelbſt die Vorſchriften auf

gezeichnet, und den Bürgern das beſte Geſezbuch be

kannt gemacht hätte, würde wol der Staat dadurch

glücklich ſeyn? Der Staatsmann betrachtet nicht al

lein die weſentliche Beſtimmung eines Mitbürgers ſo

wie er ſeyn ſoll, ſondern auch ſo wie er wirklich iſt, die

Erfahrung zeigt ihm ganze Landſchaften, bewohnt von

Völkern, die ſich geſittet nennen, verſorgt mit weit

läuftigen Geſezbüchern, die Zahl der Gerichtsperſo

nen iſt kaum zu beſtimmen, und dennoch ſind die Ter

ritorien voll von Einwohnern, welche ſich nur darin

nen von Barbaren unterſcheiden, daß ſie ihre Unge

rechtigkeit unter der Dekke des Wohlſtands oder der

Rechtmäßigkeit ausüben können. Wozu dienen die

Geſezze, wenn man ſie nicht befolgt? Vergebens wird

der bedrückte Teil an den Richter gewieſen, wenn die-

ſer nicht von gleicher Gerechtigkeit als der Geſezgeber

beſeelt iſt; das Unrecht macht Partei wider die Lan

desgeſezze, Sicherheit, Nahrungsſtand und Bequem

lichkeit; kurz alle Gegenſtände der Regierung leiden

hierdurch; der Furchtſame iſt ein Raub des Eigen

nuzzes; derjenige aber, der Herz genug hat, ſich durch

andere Mittel zu helfen, entſchädigt ſich durch Liſt

oder Zwang, überhaupt wº der weſentliche Ener
3 LS



6 Von Juſtizſachen.

des Staats hintangeſezt. Alles dieſes giebt die nach

drücklichſten Bewegungsgründe, das Juſtizweſen in

gute Verfaſſung zu ſezzen.

1o. cAs PAR. BR eN DE L1 vs de iuſtitia principi clemen

tia temperata. Viteb. 1688.

S. 2.

Erklärung und Abſicht des Juſtizweſens.

Juſtizweſen, überhaupt genommen, iſt ein In

begrif der öffentlichen Anſtalten, vermöge welcher die

Gerechtigkeit nach der Vorſchrift vernünftiger und

willkührlicher Geſezze verwaltet wird. Ich rechtfer

tige dieſe Erklärung durch die Abſicht des Juſtizwe

ſens; die Geſezze für ſich allein betrachtet ſind in den

mehreſten Fällen nicht hinreichend, die Leidenſchaften

des Menſchen zu beherrſchen, die genaue Aufſicht zur

Befolgung und die wirkliche Anwendung der gedroh

ten Zwangsmittel, dieſe nachdrüklichen Antriebe müſ

ſen noch hinzukommen, wenn man den Gehorſam

gegen die Geſezze von den Menſchen, ſo wie er iſt, er

warten will. Das iſt auch die Abſicht von dem Ju

ſtizweſen; es will den Untertan im Namen des Staats

zur Beobachtung ſeiner Verbindlichkeiten anhalten;

durch ſolches will der Beleidigte ſeine Befugniſſe mit

Zwang durchſezzen, weil er dieſes nicht eigenmächtig

thun kann oder darf; es will Leben, Geſundheit, Ehre,

Güter und die daraus entſtehenden Rechte eines Bür

gers ſchüzzen; es will ihn aber auch zwingen, daß er

dieſe Pflichten gegen andere nicht vernachläßige. Hier

iſt das vorzügliche Unterſcheidungszeichen zwiſchen der

natürlichen Freiheit und der bürgerlichen Geſellſchaft;

jene erlaubt zwar dem Beleidigten, daß er ſich ſelbſt

Genugthuung verſchaffe, aber wie, wenn ihm die hin

reichenden Kräfte fehlen? Der Staat ſchränkt die

-
Selbſt
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Selbſthülfe des Bürgers ein, aber er wendet auch

zugleich ſeine majeſtätiſchen Kräfte wider den Feind

der Geſezze, und verſchaft dadurch dem Mitbürger

gröſſere Sicherheit. Das Juſtizweſen trit alſo an die

Stelle der natürlichen Eigenhülfe, und da die Staats

verfaſſung überhaupt die Unbequemlichkeiten der na

türlichen Freiheit heben, und die Glückſeligkeit des

Bürgers, ſo viel es den Umſtänden nach möglich iſt,

befördern ſoll, ſo kann man auch ſagen: je leichter es

iſt durch Hülfe der Obrigkeit ſeine Rechte auszuüben,

und je mehr die gerichtlichen Mittel den Bürger von

der Beleidigung des andern abhalten, deſto vollkom

mener iſt auch das Juſtizweſen.

Dav. Georg Struben gründlicher Unterricht von Regie

rungs- und Juſtizſachen. Hildesheim I733.

§ 3.

Genauere Beſtimmung.

Dieſes zum voraus geſezt, laſſen ſich hierbey.

folgende Kennzeichen unterſcheiden: Erſtens, das Ju

ſtizweſen erfordert öffentliche Anſtalten, weil die

Privathülfe und Selbſtrache demEndzweck des Staats

widerſprechen. Zweitens, die Gerechtigkeit; ſie kann

mit Recht die Abſicht der Juſtizverfaſſung genennt

werden, denn die bürgerliche Einrichtung ſoll den Men

ſchen antreiben, daß er die Geſezze befolgt, daß er

alſo niemand beleidiget, und einem jeden entrichtet,

was man von ihm mit Recht verlangen kann. Drit

tens, der Gegenſtand des Juſtizweſens iſt die Hand

lung des Untertans, welche er zu thun oder zu laſſen

verbunden iſt. Will er ſich nicht durch Güte zur

Beobachtung ſeiner Pflichten bewegen laſſen, ſo be

gegnet ihm die Obrigkeit mit Zwangsmitteln; be

fürchtet er Unrecht von ſeinem Mitbürger, ſo kann er

- A 4 ſich
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8 Von Juſtizſachen.

ſich durch eben dieſe Hälfe in vorläufige Sicherheit

ſeiner Befugniſſe ſezzen. Viertens, das Juſtizweſen

erfordert eine regelmäßige Ordnung, wenn es der

Vernunft gemäß ſeyn, und das Wolſeyn des ganzen

oder ſeiner Teile bewirken ſoll. Dieſe Ordnung wird

durch Geſezze beſtimmt, und das Schickſal der Ge

rechtigkeit in den Territorien hängt von der Vollkom

menheit oder den Fehlern des Geſezbuchs ab. Es iſt

nicht genug, wenn dieſes die Pflichten der Unterta

nen gegen einander ſelbſt vorſchreibt, die Juſtizverfaſ

ſung fordert auch richtige Maasregeln, nach welchen

man ſeine Rechte mit Hülfe des Regenten durchſez

zen muß. Fünftens, die Verwaltung der Gerech

tigkeit iſt deswegen ein notwendiger Character von

dem Juſtizweſen, weil ohne ſolche die beſten Geſezzeun

brauchbar ſeyn, und ihre ganze Abſicht entkräftet wer

den würde. Ich finde in dieſen Quellen die Urſache

glüklicher oder unglüklicher Staaten; hier iſt der

Grund von dem, daß ohngeachtet der vortreflichen Ge

ſezbücher dennoch das Unrecht in ganzen Landſchaften

wütet; die Obrigkeit verwaltet die Gerechtigkeit, wenn

ſie durch ihr Anſehen den Untertan zum Gehorſam ge

gen die Geſezze antreibt; fehlt dieſes, ſo iſt das Ju

ſtizweſen ſehr theoretiſch, ein Zuſtand, welcher der

Idee der Regierung widerſpricht.

Im allgemeinen Verſtande iſt das Polizeyweſen unter dem

Juſtizweſen gleichfalls mit begriffen, weil beide die Handha

bung der Gerechtigkeit im Staat zur Abſicht haben; aber

beide unterſcheiden ſich von einander in Anſehung der

Sachen, womit ſie ſich beſchäftigen, und in Beziehung

auf das Verfahren der Obrigkeit. Ich habe dieſes be

reits abgehandelt in dem zweiten Theil des Staatsrechts,

zweiten Kapitel von Polizeiſachen, § 42. und 43.

- s 4«.
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S. 4.

Gerichtsbarkeit.

Ein anders iſt, etwas veranſtalten, ein anders,

berechtigt ſeyn dieſes zu thun. Die Gerichtsbarkeit

im allgemeinen Verſtande iſt ein Recht das Juſtiz

weſen anzuordnen und mit Nachdruck zu verwalten;

Juſtizweſen und Gerichtsbarkeit unterſcheiden ſich da

her eben ſo, als Handlungen und Befugnis zur Hand

lung. Beide haben einerley Abſicht, und was in

dem vorigen § von den Kennzeichen des Juſtizwe

ſens iſt bemerkt worden, das findet auch bei der Ge

richtsbarkeit ſelbſt ſtatt; aber leztere erfordert auch

noch überdis ein in den Geſezzen gegründetes Recht,

die Gerechtigkeit über andere Menſchen, auch wider

ihren Willen, auszuüben, und wenn es nicht anders

geſchehen kann, die Ausſprüchemit Zwang durchzuſezzen.

Man halte nun die Gerichtsbarkeit mit dem Endzweck

des Staats zuſammen, und man muß ſie als ein

notwendiges Mittel anſehen, als ein ſolches, wo

durch die Sicherheit des Ganzen und ſeiner einzelnen

Teile bewirkt wird; ein Mittel, das jeden in dem ru-

higen Beſiz oder Gebrauch ſeiner Rechte ſchüzt, und

ihm dasjenige wieder verſchaft, was ihm widerrechtlich

entzogen iſt oder vorenthalten wird.

1 Ac. GAG L1ARDvs de iurisdictione amnium iudicum. Ve

net. I6IO. 4.

- H. ſ. -

Abſicht der Gerichtsbarkeit und einige

Arten hievon.

- Es iſt leicht einzuſehen, daß die Gerichtsbar

keit ein zweifaches Intereſſe befördern müſſe, das

- öffentliche Wolſeyn und die Verteidigung der Pri»

A 5 OWL
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vatperſonen in ihren rechtmäßig erworbenen Befug

niſſen. Beides iſt auf das genaueſte verknüpft, und

beides unterſcheidet ſich nur darinnen, daß das er

ſtere den Staatskörper unmittelbar betrift, leztere

aber bezieht ſich durch nähere oder entferntere Umwege

auf die gemeinſchaftliche Glückſeligkeit; erſteres ver

breitet vornämlich ſeine Vorteile über ganze Landſchaf

ten, leztere aber begünſtigt vorzüglich das Mein und

Dein, kurz die Glücksumſtände einzelner Perſonen

oder Geſellſchaften; erſteres verpflichtet den, der die

Gerichtsbarkeit verwaltet, daß er von ſelbſt, und ohne

dem beſondern Geſuch des Beleidigten abzuwarten,

die Gerechtigkeit ausübt, ſeine Aufſicht muß ſich von

ſelbſt tätig bezeigen, damit er das Schädliche nicht

allein zu rechter Zeit entdekke, ſondern auch wider

ſolches, ſo bald es geſchehen kann, wirkſame Maas

regeln ergreife; leztere aber beſchäftigt ſich erſt als

denn, wenn die Intereſſenten um gerichtliche Hülfe

nachgeſuchet haben. Zu erſtern zähle ich vornämlich

die Verwaltung der Gerichtsbarkeit nach den Geſez

zen der Kirche, der Polizei, der peinlichen Sachen,

der Kriegsſachen, kurz alles dasjenige, was die öffent-

lichen Einrichtungen betrift, welche mit Hülfe der Ge

rechtigkeit unmittelbar zum gemeinſchaftlichen Beſten

befördert werden ſollen; zu leztern gehört vorzüglich

die gerichtliche Ausübung der privat- oder bürgerlichen

Rechte, in ſo weit ſie nur einzelne Vorteile der Mit

bürger betreffen. Ich ſage vorzüglich, denn die enge

Verknüpfung zwiſchen dem Intereſſe des Staats und

der Privatperſonen verurſacht, daß ſich beide nicht völ

lig trennen laſſen; auch der Richter über Pri

vatſtreitigkeiten darf den Endzweck des Ganzen nicht

vernachläßigen. Will man alſo die Arten der Ge

richtsbarkeit beſtimmen, will man ſolche in die geiſt

liche, polizei, kriegs, peinliche, civil, bürgerliche und

andere Arten abteilen, ſo kann man zwar die Ä
yte
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ſchiedenheit der Geſezze, nach welcher man die Ge

richtsbarkeit verwaltet, zum Unterſcheidungszeichen an

nehmen, aber man darf nicht glauben, daß der End

zweck von einer Art die andere völlig ausſchlieſe; man

muß hier vielmehr auf die Abſicht ſehen, die vorzüg

lich zu bewirken iſt a).

a) Do M. ARvMA evs de iurisdictionis ſaecularis origine, de

finitione et diuifone. Ienae, 1602.

" Es giebt noch mehrere Arten der Gerichtsbarkeit, aber teils

entſtehen ſie aus einer beſondern Staatsverfaſſung oder Re

gierungsform, teils gründen ſie ſich auf die Subordination

der Gerichtsperſonen oder auch der Parteien ſelbſt. Dieſe

werde ich noch in gegenwärtigem Kapitel anzeigen, jene

* aber will ich in meinem Staatsrecht der Regierungsfor

men erklären, und das Uebrige gehört zur willkührlichen

Rechtsgelahrtheit.

H. 6.

Rechte der Majeſtät auf die Gerichtsbarkeit

im Staat, -

Die Gerichtsbarkeit in einer bürgerlichen Geſell

ſchaft iſt unſtreitig ein Majeſtätsrecht, und der Souve

rain iſt deſſen erſte Quelle. Wenn die Befugniſſe,

welche der Fürſt unabhängig zum unmittelbaren Wol

ſeyn des Staats ausübt, unter die Hoheitsrechte ge

hören, wenn der Oberherr am beſten beurteilen kann,

ob die Untertanen den Geſezzen gemäs handeln, wenn

den Intereſſenten ſelbſt die Anwendung der Geſezze

auf ihre Streitigkeiten nicht entſcheidend gelaſſen wer

den kann, wenn dieſes vielmehr einen majeſtätiſchen

Nachdruck zum Grunde ſezt, wenn ferner die Abſicht

des Bürgers iſt, daß er ſeine Befugniſſe durch Hülfe des

Landesherrn betreiben will, wenn alſo nach dieſen

Verhältniſſen die eigenmächtige Hülfe der Einwohner

- ſtraf
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ſtrafbar wird, und dem Endzweck der Regierung wi

derſpricht, wenn endlich auch alle öffentliche Anſtal

ten einer Nation ihre Rechtmäßigkeit und Anſehen

nicht anders als durch den Willen des Regenten be

kommen; ſo finde ich bei dem Juſtizweſen und der

Gerichtsbarkeit über den Untertan alle die Kennzei

chen, welche ein Majeſtätsrecht unterſcheiden. Das

zeigt die erhabene Beſtimmung des Regierenden, und

das war auch der Wille eines vernünftigen Menſchen,

der ſeiner natürlichen Freiheit entſagte; man nehme

dieſe Ordnung hinweg, und eine Menge der Familien

wird der Anarchie, dieſer gefährlichen Feindin der

Staatsverfaſſung, gleichen. So erhaben aber auch

alle dieſe Rechte ſind, ſo groß iſt auch die daraus ent

ſtehende Verbindlichkeit des Regenten. Er iſt be-°

ſtimmt, die Befugniſſe des Ganzen und ſeiner einzel

nen Teile zu verteidigen, auch der geringſte von ſeinen

Untertanen kann dieſes verlangen. Die Gerichtsbar

keit iſt eine weſentliche Eigenſchaft der Regierung,

und deswegen kann auch die Majeſtät ſelbſt dieſen

Rechten nicht anders als nur in dringenden Notfällen

entſagen. Sie bedient ſich der Strenge, aber nicht

nach bloſen Willkühr, ſondern als eines vernünftigen

Mittels, ohne welches die Sicherheit nicht bewirkt

werden kann; Gemächlichkeit, Beluſtigungen, Lied

lingsidee, Geneigtheit, oder Widerwillen, alle Leiden

ſchaften, die der Aufmerkſamkeit zuwider ſind und zur

Parteilichkeit verleiten, entfernen ſich von dem Tron

desjenigen, der auch bei Verwaltung der Gerechtig

keit ein Muſter ſeines Volkes iſt. Nur allein von

Gott und den Degen abhängig, findet er ſeinen An

kläger und Richter in ſich ſelbſt, frei von den Befeh

len des Höhern ſpricht er ſich ſein eigenes Urteil, und

wenn er auch mit dem Tiber und Trajana) ſeine zwei

felhaften Befugniſſe den Rechtsgelehrten zur Entſchei

dung überläßt, wenn er alſo der Nation unleugbare

Bewei

A
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Beweiſe ſeiner Entfernung von Ungerechtigkeit darle

gen will, das ſind nur Folgen ſeines Entſchluſſes, nicht

aber des Zwangs; es wäre denn, daß die Grund

geſezze einer beſondern Regierungsart ſolches notwen

dig machten. Das allgemeine Staatsrecht weis nichts

von der königlichen Bank in England, noch weniger

aber kann man die höchſte Gerichtsbarkeit der Polizei

des Lordmajors in London aus der Vernunft einſehen.

a) TA c1tvs in annalbus Lib. IV.

rl1n1vs in Panegyri. Cap. XXXIV. et XXXVI.

Ich habe mich bemüht, die hieher gehörigen Eigenſchaften

des Souverains durch Gründe und Begebenheiten ausführ

lich zu beſtimmen, in dem erſten Teil dieſes Staatsrechts,

- zweiten Kapitel von den perſönlichen Eigenſchaften und

Betragen des Regenten $. 71. u. f. -

§ 7.

Gerichtsbarkeit in ſtreitigen und nicht ſtreitigen

Rechtsfällen. -

Nicht allein die ſtreitigen Rechtsſachen, ſondern

auch diejenigen, welche erſt in der Folge ſtreitig werden

können, ſind der höchſten Gerichtsbarkeit des Landes

herrn unterworfen, und überhaupt iſt die Majeſtät be

fugt, ſo wol die Privatzwiſtigkeiten beizulegen, als auch

ſolchen zuvorzukommen. Es entſtehen hieraus zwo

Arten, die ſtreitige und nicht ſtreitige Gerichts

barkeit (Iurisdictio contentioſa et voluntaria); jene

unterſucht die von den Parteien zur Beſcheinigung ih

rer Rechte wider einander vorgebrachten Begebenhei

ten und nachdem ſie deutliche Kenntnis von dem ſtrei

tigen Handel bekommen, ſo entſcheidet ſie ſolchen

nach den Vorſchriften der Gerechtigkeit und vollſtrekt im

Notfall ihre Urteile, Leztere aber beſtimmt durch Ä
Ches
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liches Anſehen die rechtlichen Handlungen, teils zur

Sicherheit der Intereſſenten, teils zum Beſten des

Staats, dem daran gelegen iſt, daß er die Geſchäfte

der Untertanen wiſſe, daß keiner den andern hinter

gehe, daß man in Zeiten die Prozeſſe verhindere, und

daß die Gerechtigkeit auch nach den Umſtänden dem

Willen des Regenten gemäs verwaltet werde. Es ge

hört hieher teils die Errichtung der Verträge, die

Teſtamenten, die Ernennung und Beſtätigung der

Vormünder, kurz die rechtlichen Handlungen, wodurch

ſich ein Bürger dem andern verbindlich macht; teils

aber auch die Abänderung, welche die Majeſtät bei vor

kommenden Sachen in Anſehung der gemeinen Ge

ſezze beſchließt. Es kann alſo die nicht ſtreitige Ge

richtsbarkeit zweierlei Abſichten haben: erſtens, daß

ſie einen Bürger wegen beſonderer Umſtände von der

Verbindlichkeit befreier, die ihm doch in den gemeinen

Geſezzen auferlegt iſt; ſie ſezt den, der es verdient, wie

der im vorigen nd, ſie erteilt Moratorien, ſie di

ſpenſirt und erläßt die Eide a). Alles dieſes thut ſie

auch ſo gar wider Willen eines andern Mitbürgers,

geſezt auch, daß ſeine Rechte dadurch eingeſchränkt

würden; genug, wenn nur die Umſtände und eine ver

nünftige Regierungsabſicht ſolches rechtfertigen. Frei

lich ſind dieſes nur Ausnahmen, ſie dürfen deswegen

auch ohne wichtige Urſachen nicht gemacht werden,

aber unter geſezten Gründen iſt die Majeſtät hinrei

chend dazu berechtigt.

a) CHRIs T1AN. FRIED. scHort de eo quod iuſtum eſt circa

relaxationem iuramenti ſecundum ius naturae. Tubingae

I753.

10. MAR. FRICKE de moratorio. Kilon. 1770.
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§. 8.

Notwendigkeit des öftern Gebrauchs der Ge

richtsbarkeit in nichtſtreitigen Sachen.

Die zwote Abſicht der nicht ſtreitigen Gerichts

barkeit iſt die Beſtätigung rechtlicher Handlungen, wel

che die Privatperſonen unter landesherrlichem Schuz

zu größerer Sicherheit errichten wollen. Einige Na

tionen halten für hinreichend, wenn ſie dem Bürger

durch Landesgeſezze die Maasregeln vorſchreiben, nach

welchen er dieſe Geſchäfte unternehmen ſoll, und ſie

überlaſſen zugleich ſeinem Willkühr, ob er ſolche ge

richtlich oder auſſergerichtlich veranſtalten will; andere

Völker haben die rechtlichen Handlungen genauer be

ſtimmt, und erfordern zu deren Gültigkeit ein gericht

liches Anſehen. Meines Erachtens iſt es in einer

guten Staatsverfaſſung notwendig, daß man, ſo viel

es füglich geſchehen kann, alle Verträge, lezten Wil

ken, Auszahlung und mehrere Geſchäfte, wodurch ein

- Bürgerdem andern ein Recht oder Verbindlichkeit giebt,

unter obrigkeitlicher Aufſicht und Unterſuchung errich

te und die darüber verfertigten Urkunden in einem

beſondern Archiv aufbehalte. Dergleichen Anordnun

gen ſind ſehr übereinſtimmende Mittel, wodurch man

denen Beleidigungen unter den Bürgern und dem

Schaden zuvorkomme, welcher aus den Prozeſſen ent

ſteht a). Freilich gilt dieſes nur allein bei Geſchäf

ten von Erheblichkeit, und es würde lächerlich ſeyn,

wenn man auch die kleinen Gewerbe der Einwohner ge

richtlich feiern ſollte; aber man kann doch zugleich

diejenigen Geſezbücher nicht für vollſtändig halten,

welche nur allein die Veräuſſerung unbeweglicher

Güter, oder die Schenkungen über fünfhundert

Dukaten für die Gerichte ziehen, und dabei doch ſolche

Nebenwege erlauben, welche den Endzweck der Ge

Lichtsbarkeit entkräften. Warum wollte man nicht

- alle
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alle Pachte, Teſtamente, Kaufkontrakte, Tauſch,

Schuldverſchreibung, Abtretung der Schuldforderung

und andere ähnliche Geſchäfte, welche nicht das tägliche

Gewerbe betreffen und von Wichtigkeit ſind, warum

wollte man dieſes alles der Gerichtsbarkeit nicht un

terwerfen, und dadurch den Beſchädigungen zuvor

kommen b)? - -

\

a) octAvivs risaNvsin Lycurgo Italico. Rec. Sulzbach 1666.

b) sAM. FRIED. wiLLENBERG11 diſſ. de litium incommodia

Gedani 1703.

§. 9.

Weſentliche Eigenſchaften der Gerichtsbarkeit

in ſtreitigen Sachen.

Die ſtreitige Gerichtsbarkeit hat dreierlei we

ſentliche Beſchäftigungen: Erſtens, die Unterſuchung

der ſtreitigen Sache; ſie iſt notwendig, um die Rech

te der Parteien beurteilen zu können. Nicht einſeiti

ges Vorgeben, nicht eine Voreinnehmungvon Schmei

chelei, Wehmut oder Widerwärtigkeit, nicht Gleich

gültigkeit gegen den Unſchuldigen, ſondern eine ſichere

Erforſchung der Begebenheiten iſt die hieher gehörige

Bemühung des Richters. Zweitens, die Entſcheidung

dieſer Rechtshändel; ſie geſchieht ordentlicher Weiſe

nach den bereits vorhandenen Geſezzen, doch ſo, daß

das Wolſeyn des Staats ſo wol überhaupt, als auch

nach den Umſtänden befördert werde. Der Regent

verehrt zwar ſelbſt die Geſezze, welche er ſeinen Unter

tanen vorgeſchrieben hat, ohne wichtige Urſachen ver

läßt er dieſe Maasregeln nicht, aber er iſt auch ver

bunden, die Vorteile des Ganzen dem Privatintereſſe

des Bürgers vorzuziehen, und eine politiſche Kolli

ſion kann ihn zur Ausnahme berechtigen. Man muß

hierbei allemal folgendes denken: Der Souverain Ä
- (IS

-



Von Juſtizſachen. - 17

tere thur“ dieſes nur in den Fällen, wo der Schade

- - B

das erſte Muſter der Gerechtigkeit in ſeinen Landen

ſeyn, und dieſes ſezt unumgänglich eine muſtervolle

Weisheit und Unparteilichkeit zum voraus. Drittens

die Vollſtrekkung der Urteile; ſie wendet die majeſtä

tiſchen Kräfte zum Zwang des Widerſpänſtigen an, ſie

giebt den Ausſprüchen einen erforderlichen Nachdruk

wenn Güte und Drohungen nicht hinreichen, wollen,

und ohne ſolche würde der größeſte Teil der Gerichtsbar

keit ohnmächtig und vergeblich ſeyn. So ſehr als

Liebe und Gerechtigkeit den Landesherrn in alle Ge

genden ſeiner Territorien begleiten müſſen, ſo ſehr

dringt er auch auf die pünktliche Befolgung ſeiner Be

fehle, und überhaupt iſt es der Vernunft gemäs,

daß ein Richter die nach hinreichender Ueberlegung ge

ſprochenen Urteile, ſo bald als es möglich iſt vollſtrekke;

nur wichtige Umſtände können hier eine Ausnahme

machen. -

§. O»

Gerichtsbarkeit in bürgerlichen und peinli

chen Sachen.

Alle dieſe Rechte kommen der Majeſtät ſowol in

bürgerlichen als auch in peinlichen Sachen zu; beide

verlangen Unterſuchung, Entſcheidung und Vollſtrek

kung; beide aber unterſcheiden ſich durch folgende Kenn

zeichen: die bürgerliche Gerichtsbarkeit beſchäftigt ſich

mit dem Mein und Dein der Privatperſonen, die pein

liche Gerichtsbarkeit will den beleidigten Staat rächen;

beide müſſen zwar die zwo Hauptregeln der Gerechtigkeit

beobachten, erſtere aber beſolgt vorzüglich die Haupt

marime, daß einer dem andern entrichte, was er ihm

ſchuldig iſt; leztere aber betrift vornämlich den, wel

cher dem andern das Seinige boshafter Weiſe entzieht,

Beide richten und beſtrafen die Beſchädigungen, aber lez

mit

-
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mit einem Verbrechen verknüpft iſt, das in den Ge

ſezzen ausdrücklich oder ſtillſchweigend verboten wird,

ihre Zwangsmittel ſind wider die Freiheit, Bürger

rechte, Ehre, Leib und Leben des Uebeltäters gerich

tet, und nur zufälliger Weiſe findet hier die Geldſtrafe

ſtatt; erſtere aber vollſtreckt ihre Urteile dadurch, daß

ſie die ſtreitigen Güter an denjenigen überliefert, dem

die Gerechtigkeit ſolche zugeſprochen hat, und nur im

Notfall entzieht ſie dem Schuldigen die Freyheit. Es

iſt auch möglich, daß ein Menſch durch einerlei Handlung

der bürgerlichen und peinlichen Gerichtsbarkeit zugleich

anheim fällt, der Dieb muß dem Beleidigten entſchä

digen, und in ſo weit zeigt ſich die bürgerliche Ge

richtsbarkeit tätig, er muß aber auch beſtraft werden,

und in ſo weit iſt die Sache dem peinlichen Richter

unterworfen.

H. I»

Es iſt nicht möglich, daß die Majeſtät in eigner

Perſon alles richten könne.

Als höchſter Richter im Staat kann die Maje

ſtät in eigener Perſon die ſtreitigen Händel der Ein

wohner unterſuchen und entſcheiden. Auguſt, Ti

ber, Carl der Große, und noch viel mehrerePrin

zen haben ſelbſt gerichtet, Ludwig der Fromme be

ſtimmte alle Wochen drei Tage, an welchen die Un

tertanen ihre Klagen vor ſeinen Tron bringen konten,

und König Guſtav in Schweden giebt unſern Zeiten

gleichfalls dieſes merkwürdige Beiſpiel. Das Recht

dieſes zu thun iſt unläugbar, der Fürſt iſt die erſte Quelle

der Gerichtsbarkeit in ſeinen Territorien, und Bodi

nus kann ſeine gegenſeitige Meinung nicht anders als

durch Umſtände und Staatsklugheit entſchuldigen a).

Aber wenn man auf die Ausübung dieſer Majeſtäts

rechte ſieht, ſo iſt es ſchon in Staaten von ºts.
tZer

„
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W

ſiger Größe nicht möglich, daß der Regent in eigner

Perſon alle Streitigkeiten ſeiner Untertanen ent

ſcheiden könne. Die Mannigfaltigkeit der Regie

rungsſachen, von welchen die Gerichtsbarkeit nur ein

Zweig iſt und ſelbſt die verſchiedenen Gegenſtände des

Gerichtsweſens, die hinreichende Unterſuchung der

Rechtshändel, die Entfernung der Orte wo die Par

teien wohnen, wie viele Zeit erfordert nicht alles die

ſes? Ein einziger, oder eine ſouveraine Rathsge

ſellſchaft ſind hierzu gewiß nicht vermögend, ſelbſt

das Demokratiſche Rom muſte in vielen Fällen die Ge

richtsbarkeit nicht allein von den eigentlichen Regie

rungsſachen trennen, ſondern auch erſtere unter meh

rere Perſonen verteilen. Die angeführten Beiſpiele

können weiter nichts beweiſen, als daß jene Regenten

einige Streitſachen gerichtet haben; alles ſelbſt zu ent

ſcheiden war nicht möglich, und die Staatskugheit

giebt den Monarchen überdies noch ſehr überredende

Bewegungsgründe, daß ſie nicht zum Richteramt al

lein beſtimmt ſind und daß ſie ſich der Nation nicht

zu oft in der Strenge des Richters zeigen. Auguſt

hatte ſchon lange auf dem Richterſtul einige Verbre

cher verhört, zulezt war er ungedultig, und ſchon

merkte U7äcen an dieſem Kaiſer einige Kennzeichen der

Grauſamkeit; M7äcen drang durch das Volk und über

gab ſeinem Fürſt folgende Schrift: Scharfrichter,

ſteig endlich vom Richterſtule herab! Und Auguſt

folgte dieſem unbeſcheidenen Rath, ſeines freimütigen

Freundes. Ein guter Regent eröfnet zwar ſeinen Un

tertanen den Weg, ihre Beſchwerden für den Tron zu

bringen, aber es muß doch immer ein Unterſchied ſeyn

zwiſchen der Gerichtsſtube und dem Audienzzimmer,

a) Bob Nvs de republica. Läb. IV. Cap. 6.

B 2. H. I 2»
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H. 12. -,

Rechte der Majeſtät das Gerichtsweſen an

zuordnen. - -

Es läßt alſo ordentlicher Weiſe die Majeſtät ihre

Gerichtsbarkeit durch ausdrücklich darzu benennte Per

ſonen ausüben, ſie giebt jedem Richter ſein beſonderes

Fach zu bearbeiten, ſie benennt die Gegenden ſeines

Gerichtſprengels, ſie ſezt die Gerichtsperſonen in eine

genau beſtimmte Subordination, ſie weißt ſie auf die

Geſezbücher, und überhaupt ſchreibt ſie genaue Maas

regeln für, nach welchen ſie ihr Amt zu verwalten

verbunden ſind; ſie giebt ihnen aber auch das erfor

derliche Anſehen, und ſattſamen Unterhalt, weil ſie

die Perſonen des Regenten mit Nachdruck vorſtellen

müſſen. Dieſe Rechte ſind natürliche Folgen der höch

ſten Gerichtsbarkeit ſowol als auch der ausübendenGe

walt, welche der Majeſtät zukömmt, und die Unmög

lichkeit alle dieſe Geſchäfte in eigener Perſon zu beſor

gen, macht dieſe Anſtalten wenigſtens den Umſtänden

nach notwendig, kurz, der Regent iſt befugt das Ge

richtsweſen in ſeinen Landesbezirken anzuordnen, und

bei Ereignung neuer Verhältniſſe abzuändern. Frei

lich iſt es einem erfahrnen Staatsmann ſehr leicht das

Juſtizweſen in gute Verfaſſung zu ſetzen, wenn er die

Einrichtung eines neuen Staats zu beſorgen hat, aber

wenn bei einer beſtimmten Nation der gerichtliche Zu

ſtand einmal ein Spiel der Unordnung und der da

durch gedrohten Ungerechtigkeit wird, wenn dieſes

Uebel ſogar durch den Schein der Grundgeſezze, durch

die Länge der Zeit und das Privatintereſſe der Magi

ſtratsperſonen unterſtüzt wird, ſo iſt auch einem groſen

- Souverain die Verbeſſerung der Juſtiz nicht anders

zu bewirken möglich, als durch auſſerordentliche und

oft gefährliche Mittel, -

§, I Z*
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Beiſpiele von Frankreich.

Die anſehnlichſten Völker des geſitteten Euro

pens, vornämlich aber Frankreich, ſºll hier mein Bei

ſpiel ſeyn. Heinrich der Vierte hatte die erfor

derliche Gröſſe, die Fehler der franzöſiſchen Gerichts

verfaſſung einzuſehen und zu verbeſſern, Cornar ver

fertigte ein ziemlich vollſtändiges und der National

denkungsart angemeſſenes Geſezbuch a), man ſagt, #
der König ſolches als eine Grundlage ſeines Entwurfs

zur neuen Juſtizeinrichtung angeſehen, und die Ab

ſicht gehabt habe, ſolches öffentlich zu beſtätigen. Um

dieſes durchzuſezzen, wollte er zuerſt den Eigennuz der

Advocaten bezähmen, er drang auf die Befolgung

des Edikts von Blois, welches den Sachwaltern be

fiehlt, ſie ſollen bei Strafe der Concußion alle von ih

ren Clienten ihnen ausgezahlte Gebühren ſchriftlich be

ſcheinigen und gerichtlich vorlegen, damit der Ueber

winder wegen der Koſten völlig entſchädigt werden

könnte. Im Jahr 16o2. war dieſes Edikt ſchon

23 Jahr alt und nicht befolgt; Heinrich unterſtüzte

es nun durch eine neue Verordnung, welche einem je

den, der nicht gehorchen wollte die Erlaubnis gab ſei

ne Entlaſſung gerichtlich zu fordern, daß er aber

auch alsdenn niemals mehr gerichtliche Händel führen

;

dürfte, wo er die Strafe eines Verfälſchers vermeiden

wollte. So gleich legten 3o7. Advocaten mit unge

ſtümer Frechheit ihr Amt nieder, und um einen Ge

richtsſtilleſtand ſo wol als einen Auflauf des Pöbels

zu verhindern, muſte der König ſeine Befehle ver

nachläßigen laſſen b). Als er endlich merkte, daß

ſelbſt die Parlamentsglieder die mangelhafte Juſtiz

verurſachten, ſo verbot er im Jahr 16c.8. die Ver

kaufung der Gerichtsſtellen, aber auch dieſes Geſez
- - B 3 ward

/
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ward nicht befolgt c). Barklaiin ſeiner Argenis d) läßt

hierauf den verdekten Ibburran ſeinem Könige anraten,

die Menge der Gerichtsperſonen und der Advocaten

zu vermindern, den Prozeſſen ſelbſt Hinderniſſe zu ſez

zen, ihre Dauer zu verkürzen, den Advocaten nur in

wichtigen Rechtsſachen zuzulaſſen, und ihm erſt nach

geendigten Proceß die Zahlungsforderung ſeiner Ge

bühren zu erlauben. Der erdichtete König billigte die

ſen Vorſchlag, ſagte aber auch dabei, daß man dieſe

Verbeſſerung nach und nach unternehmen und die Zeit

abwarten müſſe, wo die Richter mehr Gerechtigkeits

liebe haben. Ludwig der dreizehende, dem dieſes

Werk zugeeignet war, konte dieſe bequeme Periode

nicht erleben, Ludwig der vierzehende glaubte auch

nicht hinreichende Gröſſe zu haben, dieſen Entwurf

auszuführen, e) Ludwig der funfzehende denket

in ſeinem hohen Alter den glücklichen Zeitpunkt zur

Verbeſſerung des franzöſiſchen Juſtizweſens anzutref

fen. Man weis aber auch die abwechſelnde Hinder

niſſe, welche Richter und Advokat vielleicht auch Aus

wärtige ſeinen guten Abſichten entgegen ſezzen. Sol

te er dieſe neue Einrichtung durchſezzen, durch Grund

geſezze unterſtüzzen, oder wenigſtens ſattſam befeſti

gen, ſo hat Ludwig der funfzehende ein Meiſter

ſtük der Staatskunſt gezeigt, welches ihn in der Ge

ſchichte noch merkwürdiger machen wird, als der Na

me des Vielgeliebten. Doch iſt alles dieſes nicht eben

ſo ſehr unmöglich; es können zwar einige Schwierig

keiten auch dem Monarchen bey Verbeſſerung ſeiner

Staatsverfaſſung einſtweilige Hinderniſſe ſezzen, aber

dieſe ſind doch nicht allemal unüberwindlich; nur Sy

ſtem und gute Werkeuge zur Ausführung.

a) 1 HoMA E coRNA E R 11 codex iuris ciuilis Henrici IV.
-

- - -

- -

Lugduni 1602. fol.

b) 1 h vas hiſtoria ſui temporis. L128. ME ze RA1 abregé

TVI. - . . . . . . . . .

- - c) Hi
F.

- -
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c) Hiſtoire du Roy Henry le Grand, compoſé par Meſire

HAR Dov1N DE PE RE F1x E. à Amſterdam 1678.

I2. P•453.

d) 1o. BARK LA 11 ARGE N1s, cum clave. Lugduni Bak.

I627. L. 3. -

e) Larbitre charitable pour eriter les procé et les querel

ler, ou du moins pour les terminer promtement. 1668

Iſt Ludwig XIV. zugeeignet.

§ 14. -

Rechte der Majeſtät die Gerichtsperſonen zu

V- ernennen.

Weil die Majeſtät allein das Juſtizweſen und

die Gerichtsbarkeit im Staat anzuordnen befugt iſt, ſo

folgt notwendig, daß ihr auch allein das Recht zu

komme die Gerichtsperſonen zu ernennen, oder wenig

ſtens zu beſtätigen. Ohne dieſen Willen des Souve

rains würde ein Bürger ſehr ſtrafbar handeln, wenn

er als Untertan dieſes Hoheitsrecht eigenmächtiger

Weiſe ausüben wollte. Der Mitbürger würde nicht

verbunden ſeyn ihm Folge zu leiſten und man würde

einen ſolchen Vermeſſenen faſt eben ſo als einen Re

bellen anſehen können, wenn er ſich erkühnte, ſein un

erlaubtes Vorhaben mit Gewalt durchzuſezzen. Es

kan zwar ein Einwohner die Streitigkeiten ſeiner Mit

bürger beilegen, wenn dieſe mit guten Willen ihm

eine Privatſache unterwerfen; dennoch aber fehlt die

ſem Schiedsrichter der majeſtätiſche Zwang, ein Recht,

das nur allein vom Souverain ausgeübt oder erteilt

werden kann. a) Ein Hausvater darf zwar auch ſeine

Hausſtreitigkeiten unterſuchen und beilegen, aber das iſt

nur eigentlich auf das Hausweſen eingeſchränkt undkann

nur allein die häuslichen Kleinigkeiten und bloße Privat

ſachen betreffen, wenn der Staat nicht dem Bürger die

- B 4 häus
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/

häusliche Gerichtsbarkeit überlaſſen hat, ſo wie es in

dem römiſchen Freiſtaat gebräuchlich war; und auch in

dieſem Fall kann der Hausvater nicht anders, als nur

nach der ihm von der Majeſtät gegebenen Vorſchrift

Gewalt brauchen. b) So gros aber auch die Hoheits

rechte der Gerichtsbarkeit ſind, ſo wichtig iſt die hie

her gehörige Verbindlichkeit des Regenten. Er wür

de ſich ſelbſt und den Staat beleidigen, wenn er das

Kennzeichen der Majeſtät einem unwürdigen Menſchen

beilegen, und ihm die Gerechtigkeit über eine Menge

von Bürgern anvertrauen wollte. Das würden Ver

ordnungen ſeyn, welche eben der Abſicht widerſpre

chen, die doch dem Souverain die höchſte Gerichtsbar

keit erteilt. Aedle Denkungsart, unverdroſſene Tä

tigkeit, erforderliche Wiſſenſchaften, beſonders aber

Unparteilichkeit ſind die weſentlichen Eigenſchaften

desjenigen, dem der Fürſt ein Richteramt übergiebt.

Wenn die Erfahrung einen Mann bei Verwaltung öf

fentlicher Geſchäfte begleiten muß, ſo iſt gewis auch

nötig, daß ſie beſonders dem Richter z.r Seite ſtehe,

und in ſo weit iſt der Gebrauch einiger Nationen zu

billigen, nach welchem keiner zu höhern Gerichtsſtellen

befördert wird, wenn er nicht vorher in den niedern

Gerichten gearbeitet hat. Das iſt noch nicht alles;

es werden auch ſolche Anſtalten erfordert, welche den

Richter in genauerer Aufmerkſamkeit zur Verwaltung

ſeines Amts unterhalten und ermuntern. Man belegt

ihn nicht mit ungeheurer Laſt von verſchiedenen Ge

ſchäften, dieſe würde ihn bald unbrauchbar machen;

man ſucht ihm in Zeiten alle Gelegenheit zu entzie

hen, welche ihn zur Nachläßigkeit oder Ungerechtigkeit

bewegen könte, man giebt ihm hinreichenden Unter

halt und erforderliches Anſehen, aber man hält ihn

zugleich in genauer Aufſicht, daß er ſeine Rechte nicht

misbraucht. Sind die Kräfte eines einzigen Rechts

gelehrten zu ſchwach, die Menge gerichtlicherÄ
pflicht
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pflichtmäßig zu beſorgen, oder verlangt es die Sicher

heit, daß man einem einzigen die ganze Sache nicht

anvertraut, ſo hat die Majeſtät gleiche Rechte in Be

ſtellung ganzer Gerichtskollegien. Die Zahl der

Mitglieder, ihre Verhältniſſe, Geburt, Rang, Al

ter, Beſitz der Güter, alles dieſes hängt ab von der

beſondern Verfaſſung einer Nation, von den Umſtän

den und von der Weisheit des höchſten Richters im

Staat. Der Freiſtaat Lucca beſezt ſeine Rota mit

drei Doktoren der Rechte, die wenigſtens funfzig Mei

len weit von dieſer Republik entfernt gebohren ſeyn

miſſen; andere Staaten erfordern die Ahnenprobe

von den Kandidaten, das alles aber ſind nur Neben

eigenſchaften, welche allezeit die weſentliche Geſchick

lichkeiten des Richters zum vorausſetzen. Das allge

meine Staatsrecht betrachtet die Gerichtsperſonen als

lebendige Mittel zur Beförderung der innerlichen Si

cherheit, es urteilt alſo auch hier nachfolgendem Grund

ſaz: Die Verbindlichkeit zu Bewirkung guter Abſich

ren giebt dem Landesherrn alle Bewegungsgründe fä

# und hinreichende, nicht aber überflüßige und ge

fährliche Hülfsmittel anzuwenden. c)

a) HEN R. cocce 11 de arbitrio boni viri. Heidelb. I678.

b) tr AvG. T HoMAs1vs de iudicio inter parentes et libe

ro. Lipſ. 174I.

c) ch R1stor H. ForstN ER1 notae in Tacitiannale, Lugd.

Bat. I65o. (Lib. II.) -

Gv1 L1 kl. FoRsre R1 delineatio autoritatis juridicae. Vi

tebergae, 1590. -

H EN R. cocce11 de iudice ius ignorante. Francof. 1699.

o. Bonn 11 Progr. an iudex fer polit, qui iurium gna

rus et plane illiteratus eſt. Lipſiae 1655.

BF - 9. 1 -
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§ 15.

Abhängigkeit der Gerichtsperſonen.

/ Da die Gerichtsperſonen einen Teil der Regie

rungsgeſchäfte verwalten, ſo kann man ſie nicht an

ders als Staatsbedienten betrachten und deswegen iſt

ihre Beziehung zweifach; in Anſehung der Untertanen

tragen ſie das verehrungswürdige Kennzeichen derMa

jeſtät an ſich; ſezt man ſie aber mit dem Landesherrn

ins Verhältnis, ſo ſind ſie teils als Untertanen, teils

als Bedienten in doppelter Abhängigkeit, und ſie ver

richten nur ihr Amt im Namen des höhern Richters.

Aus dieſen Gründen leidet das vernünftige Staats

gericht keinen Gerichtshof in den Territorien, wenner

nicht den Befehlen des Souverains unterworfen iſt,

um ſo vielmehr aber ſtraft es die Verwegenheit eines

Einwohners, der die Unabhängigkeit ſeiner Gerichte

einzuführen trachtet. Eben ſo ſchädlich ſind auch alle

Einrichtungen, wodurch ein Richter Gelegenheit be

kömmt, ſich den Befehlen der Majeſtät durch Umwe

ge zu entziehen. Die Ernennung eines Beiſizzers oder

Advokaten, der erbliche Verkauf dieſer Aemter, oder

auch die Freiheit eigenmächtig Statuten und Gerichts

ordnungen zu entwerfen, oder ſich auch wohl gar ge

gen den Regenten ſelbſt auf ſolche berufen zu können,

alles dieſes und noch andere Urſachen bilden nach und

nach einen Gerichtshof, der mitten in den Landesbezirk

eine Art der Unabhängigkeit behauptet. Nur das Her

kommen, oder die beſondere Regierungsart kann dieſe

Gebräuche rechtfertigen. Die Nunciaturgerichte in

den Landſchaften der katholiſchen Mächte, die Reichs

gerichte in Petrikau und Lublin, die Parlamenter in

Frankreich und wie viele andere Beiſpiele beweiſen die

ſe Gewonheit, aber auch zugleich ihre ſchädlichen

Folgen. -

§. 16.
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- H. 16. -

Wenn ſich ein unabhängiges Gericht in den

. Territorien befindet.

Geſezt aber, der Fürſt, durch innerliche oderaus

wärtige Bewegungsgründe angetrieben, hat dennoch

einem Gerichtshof oder auch einer einzelnen Perſon eine

Art von der eigenmächtigen Gerichtsbarkeit erteilt, ſo

kann man hiervon dennoch nicht zugleich auf die völlige

Unabhängigkeit ſchlieſen; es laſſen ſich vielmehr bei

dergleichen Veräuſſerung der Majeſtätsrechte drei Fäl

le denken, erſtens, wenn der Fürſt in ſeinen Territo

rien einem andern die völlig ausſchlieſende Gewalt, das

Juſtizweſen einzurichten und auszuüben überläßt;

zweitens, wenn er ihm nur das Recht giebt, die Ge

richtsbarkeit ohne Appellation zu verwalten: drittens,

wenn er ihm das Richteramt mit völliger Abhängigkeit

ſchenkt oder verkauft. Will man ſich nun der Gerichts

barkeit mit Ausſchlus des Landesherrn anmaſen, ſo iſt

allerdings ein ausdrücklicher und vollſtändiger Beweis

notwendig; allgemeine Redensarten ſind hierzu gewis

nicht hinreichend, weil man die wörtlichen Gnadenbc

zeugungen des Regenten ſehr oft nach dem Hofſtilaus

legen muß, beſonders wenn ſie ſich auf eine Veräuſ

ſerung der Majeſtätsrechte beziehen, dieſe aber, wenn es

zum Ernſt kömmt, wird ſehr einſchränkend erklärt.

Es iſt daher der erſte Fall ſchwerlich zu vermuten,

wenn ihn nicht unleugbares Herkommen oder unge

zweifelte Urkunden unterſtüzzen. Der zweete und

dritte Fall werden aus eben dieſem Geſichtspunkt be

trachtet, nur läßt ſich lezterer noch leichter entſchuldi

gen als die zween erſtern, welche dem Souverain ei

nen andern Gerichtsſouverain ins Land zu ſezzen ſchei

nen. Hieraus iſt der Rechtsſaz zu erklären, daß

man in zweifelhaften Fällen nicht die ausſchlieſende

- Gerichts

W
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Gerichtsbarkeit (iurisdictiopriuatiue conceſſa), ſon

dern die mitwirkende (iurisdictio cumulatiue con

ceſſa) vermuten müſſe; jene macht den Gerichtsherrn

gewiſſermaßen unabhängig, leztere aber erhält ihn in

völliger Untertänigkeit. Beide kann zwar der Regent

vermöge ſeiner höchſten Gewalt erteilen, aber erſtere

iſt nur aus wichtigen und dringenden Urſachen zu ver

äuſſern; leztere kann als ein gutes Mittel angeſehen

werden, weil ſie gleichfals ein Werkzeug der Gerech

tigkeit iſt, deſſen er ſich ſeiner Regierungsabſicht ge

mäs bedienen kann, da er ſich ohnedieß ſeiner Hoheits

rechte auf ſolche noch nicht begeben hat.

ERN. 1o. Fr 1 E DR. MANze L de ſouerenitate priuatorum.

Roſtoch. 1726.

§. 17.

Perſönliche, erbliche, eigentümliche und ding

liche Gerichtsbarkeit.

Der Gebrauch einiger Völker beſtimmt dieſeEin

teilungen der Gerichtsbarkeit noch genauer; man giebt

einem Einwohner für ſeine Perſon allein das Rich

teramt (iurisdictio perſonalis ſ adminiſtratoria), und

dieſe Gewonheit iſt wegen der perſönlichen Eigenſchaf

ten eines guten Richters unſtreitig die beſte. Bis

weilen erſtreckt man auch dieſe Rechte auf die Erben

(iurisdictio hereditaria), man erlaubt ſogar derglei

chen Perſonen, daß ſie ihre Gerichtsbarkeit an andern

veräueen dörfen (man könnte dieſes auch iurisdictio

nem patrimonialem nennen), oder man verknüpft ſie

mit dem Eigentum gewiſſer Güter ſo, daß der jedes

malige Beſizzer auch zugleich Gerichtsherr iſt (iuris

dičto realis velpatrimonialis). Da die Majeſtät das

Gerichtsweſen anordnen kann, wer wolte wolläugnen,

daß ſie auch befugt ſey, dieſe Einrichtung zu "Ä
- - - - ſial
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ſtalten; aber weil die Geſchicklichkeit nicht allemal auf

den Nachfolger vererbt wird, ſo giebt ihm nicht allein

die Staatsklugheit, ſondern auch die Verbindlichkeit

zu Beſtellung guter Richter alle Bewegungsgründe,

einer ſolchen Gerichtsperſon anzubefehlen, daß ſie ihr

Amt durch fähige Gerichtsbedienten verwalten laſſen

müſſe, wenn ſie ſelbſt nicht hinreichende Eigenſchaften

beſizt. Es iſt auch endlich gar ſelten vorteilhaft,

wenn man das Richteramt an den Meiſtbietendenver

pachten will; gewis dieſe Einkünfte der Kammer ſind

hier auf ſehr gefährliche Poſten gelegt. Iſt es aber

einmal bey einer Nation gebräuchlich, ſo wird groſe

Aufſicht erfordert, daß der Pachter nicht könne ſeine

Gerichtsbarkeit misbrauchen noch vielweniger aber ge

zwungen ſey, ſein Pachtgeld durch Unrecht wieder her

aus zu bringen und alſo die unſchäzbare Gerechtigkeit

gleichſam zu verkaufen,
-

-

-

1o. a scHv Lz szvLs cx1 de iurisdiktione perſonal,

Francof. 17or.

z, w. a D ALw1 ck de iurisdiétione patrimoniali. Ienae,

I754,

• S. 18.

Vollſtändige und geteilte Gerichtsbarkeit.

Der Kläger muß den Richter wiſſen durch deſ

ſen Hülfe er ſeine Rechte durchſezzen ſoll; der Rich

ter ſelbſt aber kann wegen der Menge und Mannigfal

tigkeit der Rechtshändel nicht alle Arten der Gerichts

barkeit ausüben; und da er ſeine Juſtizrechte nur durch

die Erteilung von der Majeſtät bekömmt, da er ſolche

nicht in eigenen Namen verwaltet, überdies auch die

weſentliche Abſicht der Gerichtsſachen eine beſtimmte

Ordnung erfordert, ſo iſt der Landesherr befugt jedem

Richter das beſondere Fach anzuweiſen, weiches er zu
bear-
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bearbeiten hat. Dieſe Einrichtung betrift nicht allein

die Gerichtsbarkeit für ſich betrachtet, ſondern ſie be

zieht ſich auch auf die Rechtsarten, über welche ein

Richter geſezt iſt. Weil ferner die Gerichtsbarkeit

ſich nicht allein über ſtreitige Rechtsfälle, ſondern auch

über die nicht ſtreitigen Sachen ausbreitet, weil auch

vornämlich die ſtreitigen Rechtshändel Unterſuchung,

Entſcheidung und Vollſtrekkung des Urteilsverlangen,

ſo kann der Regent, wenn er will, die Verwaltungal

ler dieſer Rechte einer Perſon oder Gerichtsverſamm

lung übergeben, es kömmt aber auch auf ihn an, ob

er dieſe Gerichtshandlung unter verſchiedene austei

len will. Hieraus entſteht die vollſtändige und ge

teilte Gerichtsbarkeit; jene kann ſich mit ſtreitigen

und nichtſtreitigen Dingen beſchäftigen, leztere aber

iſt ſo vielfältig als ſich unterſcheidende Handlungen

von der Gerichtsbarkeit denken laſſen. Erſtens, der

Regent übergiebt dem einen nur allein die nicht ſtreiti

gen Gerichtsſachen, er will durch ihn die Rechtsge

ſchäfte beſtätigen, und durch öffentliches Anſehen be

kräftigen. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß eine ſolche

Perſon die öffentliche Glaubwürdigkeit verdiene, be

ſonders weil durch ihre Bemühung die Gelegenheit zu

Prozeſſen verhindert werden ſoll; man kann hieraus

die Beſtellung der Notarien und deren Misbrauchbe

urteilen. a) Zweitens, ein anderer bekömmt das Recht,

die ſtreitigen Sachen zu unterſuchen (notio). Drit

tens, noch ein anderer kann ſolche entſcheiden; es iſt

zwar wegen der Verkürzung der Prozeſſe und noch aus

mehrern Urſachen ſehr gut, wenn derjenige, der die

Unterſuchung angeſtellt hat, auch zugleich das Urteil

ſpricht, aber es giebt auſſerordentliche Fälle, wo die

ſes nicht füglich geſchehen kann, oder die Entſcheidung

des Rechtshandels ſezt bisweilen eine groſe Wiſſen

ſchaft zum voraus, und deswegen ſind die privilegir

ten Geſellſchaften der Rechtsgelehrten ſehr nützlich;

- " - !!! P
- 4.
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nur darf man nicht zulaſſen, daß muthwillige Par

teien ſolche zur Verzögerung des Prozeſſes misbrau

chen. Viertens, endlich giebt der Regentauch einem

das Recht, das geſprochene Urteil in bürgerlichen oder

peinlichen Sachen durch richterliche Zwangsmittel zu

vollſtrekken.

a) Ahasv. Fritsch 11 Notarius peccans. Lipſ 1681. 12.

º

-

". S. 19. - - - -

Zukommende Gerichtsbarkeit und ihre Arten.

Es kömmt dem Richter die Gerichtsbarkeit nur

ist ſo weit zu, als ihm die Majeſtät ſolche übergeben

hat (iurisdictio competens). Bleibt er in dieſen

Schranken, ſo muß der untergeordnete Einwohner

ſeine Befehle befolgen; überſchreitet er dieſe Grenzen,

ſo iſt man nicht verbunden, ſich vor ſeinen Gerichten

zu ſtellen (iurisdičtio incompetens), weil ihm in ſo

weit der vorſtellende Charakter des Landesherrn er

mangelt. Soll alſo der Richter ſeine Gerichtsbar

keit ausüben können, ſo muß er in vorkommendem Fall

den Gerichtszwang haben, und hierzu wird dreierlei

erfordert; erſtlich, daß ihm an dieſem beſtimmten Ort

der Gerichtszwang zukomme (iurisdictio competens

ratione loci); zweitens, daß die Art der gegenwär

tigen Streitſache ſeiner Verwaltung unterworfen iſt

(iurisd. sompet. ratione cauſae); drittens, daß ihm

auch die Perſon, welche man durch gerichtliche Hülfe

zu ihren Pflichten anhalten will, unterworfen ſey

(iurisd. compet. ratione perſonarum). Nicht alle Per

ſonen, und auch nicht alle Streitſachen ſind unter den

Befehlen eines jeden Richters, welcher unſern Gegen

den vorgeſezt iſt, die Verſchiedenheit und Menge der

Rechtsſachen macht auch verſchiedene Abteilungen not

wendig. Das erfordert die Ordnung einer guten Ge

richs
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richtsverfaſſung, aber auch eben dieſe verlangt, daß

man ſo wol zum Beſten der Einwohner, als auch zur

Vermeidung der Gerichtsſtreitigkeiten in Anſehung der

Competenz alle Rechtsarten genau benenne, in welchen

jeder Richter ſein Amt verwaltet. Es iſt ein ziemli

cher Widerſpruch, wenn Gerichtshöfe, welche doch

die Streitigkeiten der Untertanen beilegen ſollen, unter

ſich ſelbſt die Zankſucht wegen der Competenz bis zu

einer dem Staat ſchädlichen Macht ausdehnen und

dadurch das Anſehen und den Fortgang der Gerechtig

keit ſchwächen; noch betrübter aber iſt es, wenn die

Geſezze ſelbſt oder das Herkommen dieſe Uneinigkeit

unterſtüzzen, und der Richter gezwungen iſt wider ei

nen andern Richter zu ſtreiten, obgleich beide einer

lei Landesherrn über ſich erkennen. Ich bin überzeugt,

daß man durch gute Einrichtung das Uebel verhindern

kann, man muß dieſe nur aus dem Weſen der Sache

herleiten, und mit Ernſt und Aufmerkſamkeit unter

ſtüzzen.

- §. 2O.

In Anſehung des Orts.

Folgendes ſcheint alſo ſehr natürlich zu ſeyn: er

ſtens, einigen Gerichten wird die Gerichtsbarkeit in

dem ganzen Landesbezirk erteilt, andern vertraut man

einzele Landſchaften an, die mehreſten aber werden

nur einer kleinen Gegend vorgeſezt. Alles dieſes wird

auf das genaueſte beſtimmt, und durch deutliche Merk

male angezeigt, man muß es auch von Zeit zu Zeit

durch ausdrücklich dazu benennte Commiſſairs unter

ſuchen und in Ordnung erhalten laſſen. Jeder Un

tertan iſt verbunden, ſich für die erſtern zu ſtellen,

leztere befehlen nur den Einwohnern ihres Gericht

ſprengels; ſo ausgebreitet aber der Gerichtszwang
der erſtern iſt, ſo ſind ſie doch durch die en, der

. . SCi T
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Territorien eingeſchränkt, und ſie würden das Völker

recht beleidigen, wenn ſie ihr Gerichtsweſen bis in

die benachbarten Lande ausdehnen wollten, wo es ih

nen nicht durch den guten Willen des Nachbars, oder

durch das Herkommen erlaubt iſt. Am beſten wäre

es, wenn ein auswärtiger Richter gar nichts in ſtrei

tigen Sachen unſerer Untertanen zu ſprechen hätte,

dieſe Verfaſſung ſchränkt die höchſte Gerichtsbarkeit

unſers Souverains ein, und zum Glük finden wir in

unſern Jahrhundert nicht mehr ſo viele Beiſpiele hiervon.

Der Areopagus richtete über alle Städte Griechen

lands; auch ſelbſt die Römer haben ſehr oft ihre

Streitigkeiten vor dieſen Richter gebracht; man in

terwarf ſich dieſem Tribunal, weil es auch ſo gar ſei

ne Unparteilichkeit gegen die Götter ſelbſt gezeigt, und

den Mars für einen Ehebrecher erklärt haben ſoll.

Das würde bey uns kein Motiv mehr abgeben, und

es möchte wo ſelten geſchehen, daß ſich der Ausländer

von den Schöppen in Magdeburg ſein Urteil ſprechen

läßt, wie es in den vorigen Zeiten gebräuchlich war.

§. 2 I»

In Anſehung der Sachen und Perſonen.

Es werden zweitens die verſchiedene Arten der

Rechtsſachen auch unter verſchiedene Richter verteilt,

und man giebt in dieſer Beziehung jedem Gerichtshof

ein ausſchlieſendes Recht gegen den andern. Die Kir

chenſachen, die bürgerliche und peinliche, die Polizeyſa

chen, kurz alle die Hauptarten der Gerichtsbarkeit wer

den auch beſondern Gerichtsperſonen übergeben, weil

es überhaupt nicht gut iſt, daß man einen allein mit

vielerlei Arbeiten beſchwert. Aber auch hier wird

zum voraus angenommen, daß die Rechtsfälle, die zu

jeder Art der es gern in dem"#
- U
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buch genau bemerkt ſind: dieſes iſt um ſo viel mehr

notwendig, da einerlei Sache,aus verſchiedenen Geſichts

- punkten betrachtet, nach den geiſtlichen oder weltli

chen, bürgerlichen, peinlichen oder auch Polizeigeſez

zen beurteilt werden kann. Iſt der Staat nicht gros,

ſo kann man einzelnen Perſonen dieſe Gerichtsämter

anvertrauen; Lucca läßt die civil - und peinlichen

Sachen, desgleichen auch die Rechtshändel der Frem

den nur von einzelnen Richtern unterſuchen und ent

ſcheiden. Sind die Territorien weitläuſtig, oder der

Sachen von einerlei Art zu viel, ſo kann man auch

ganzen Geſellſchafte; das Richteramt über ſolche an.

vertrauen, oder man kann auch die Gegenſtände noch

genauer verteilen. Iſt die Handelſchaft an einem Ort

blühend, ſo iſt ein beſonders Handelsgericht notwen

dig, und Sicilien hat noch im Jahr 1739. andern

Nationen durch Einführung eines ſolchen Gerichtshofs

nachgeahmet. In Neapel iſt das Münzgericht (de la

Zecca), welches über Maas und Gewicht befiehlt,

Lucca hat die Kammer des Ueberfluſſes, eine Geſell

ſchaft von neun Richtern, welche für die Herbei

ſchaffung der täglichen Notwendigkeiten beſorgt ſeyn

müſſen, die Römer hatten zum Beſten der Unmündi

gen einen beſondern Prätor beſtellt, und in Deutſch

land findet man Pupillengerichte, Ehegerichte, und

andere beſondere Arten mehr. Man thut auch wohl,

wenn man inAnehung der Geringfugigkeit einer ſtreitigen

Sache eine eigene Competenz macht; Neapel hat des

wegen ein Gericht, bei welchem man nur in ſolchen

Streitſachen die Klagen anbringen kann, welche ſich

nicht höher als ſechs Thaler bela:fen. Bei allen die

ſen aber iſt darauf zu ſehen, daß der Richter die ihm

erteilte Gewalt nicht auch über ſolche Sachen ausbrei

tet, welche eigentlich nicht in das Fach gehören, das der

Geſezgeber ihm nicht wahrſcheinlicher Weiſeanvertraut

hat. Daß die geiſtlichen Gerichte die Erbſchaftsſa
chen
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chen unterſuchen und entſcheiden wollten, iſt eine un

gegründete Ausdehnung; der Erzbiſchof in Canterbury

iſt noch in dem Beſiz dieſes Rechts, welches er bei ei

ner neuern Einrichtung des Juſtizweſens nicht beibe

halten könnte, und eben ſo findet man noch bei an

dern Nationen einige Gerichtshöfe, welche ihre Ge

richtsbarkeit über ſolche Gegenſtände ausüben, die

ihr vernünftiger Weiſe nicht zukommen, beſonders in

Anſehung der Polizeiſachen. Endlich zeigt man auch

drittens dem Richter die Perſonen an, welche ſeinem

Gerichtszwang unterworfen ſind. Dieſe Anordnung

gründet ſich auf den Stand der Einwohner, vornem

lich aber auf die öffentliche Bedienten, und privile

girte Geſellſchaften, weil dieſe in Sachen ihres Amts

am beſten von ihren Vorgeſetzten beurteilt werden

können, und weil die Subordination gewiſſer Geſell

ſchaften dieſe Einrichtung notwendig macht. Lehns,

Kriegs, Admiralitäts, Marſchalls, Akademiſche Ge

richte und noch andere gehören hieher. Athen hatte

auch ſo gar das Geſchlecht unterſchieden, und ein beſon

heres Tribunal für die Händel der Weibsperſonen er

richtet; ein Staatsmann mag deren Notwendigkeit für

unſere Jahrhunderte entſcheiden,

§. 22. - -

Ordentliche und auſſerordentliche Gerichtsbarkeit.

Wenn zur Verwaltung des Richteramts Erfah

rung erfordert wird, und wenn dieſe am mehreſten bei

einem Mann zu vermuthen iſt, der ſich täglich mit ei

nerlei Sache beſchäftigt, wenn endlich auch die Ord

nung des Juſtizweſens verlangt, daß eine jede Art

der Rechtsſachen bei ihren zukommenden Gerichten ver

handelt wird, ſo iſt es ein unſtreitiger Rechtsſatz, daß

man der Regel nach ſeine Rechtshändel bei dem Rich

ter anbringen müſſe, welcher vermöge ſeines Amts die

E 2 Gerichts

--
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Gerichtsbarkeit in gegenwärtigem Fall ausüben kann.

Dennoch aber laſſen ſich einige Ausnahmen denken,

die Gebräuche der Nationen zeigen uns auch die hie

hergehörigen Beiſpiele, und man verteilt die Gerichts

barkeit in die ordentliche und auſſerordentliche.

Jene wird von dem Richter in Anſehung des ihm

übergebenen Amtsverwaltet; da er dieſes bekam, ſo

hat ihm die Majeſtät auch die Competenz ſeiner Ge

richtsbarkeit angezeigt, und dieſes iſt ſchon genug, daß

er alle hieher gehörigen Juſtizſachen für ſein Tribunal

ziehen kann. Leztere aber giebt einer Perſon die Ge

richtsbarkeit ganz, oder zum Theil bei einzelnen Sa

chen, über welche ſie, vermöge ihres Amts, die Com

petenz nicht hat. Es iſt leicht zu erachten, daß ein

auſſerordentlicher Richter nicht anders, als nur durch

ausdrücklichen Befehl des Regenten, oder wegen be

ſonderer Umſtände zum Gerichtszwang befugt ſey, und

daß die Einwohner von ihrer Unterwürfigkeit in vorkom

menden Fall Gewisheit haben müſſen, wenn ſie die er

forderliche Gerichtsfolge leiſten ſollen. Vernunft und

Sitten halten es bisweilen für Recht, daß der Sou

verain die Unterſuchung und Entſcheidung, oder auch

eine von beiden allein, in Anſehung einiger Sachen,

auſſerordentlichen Richtern anvertraut; die höchſte Ge

richtsbarkeit des Landesherrn beweißt dieſe Befugnis und

die Kunſt zu regieren, empfiehlt deren Ausübung, wenn

der ordentliche Richter verdächtig iſt, oder der Sache

nicht gewachſen zu ſeyn ſcheint, wenn die Sache

ſelbſt die Eigenſchaft hat, daß man ſie von den ge

wöhnlichen Gerichten abſondern muß, oder wenn die

Perſonen des Klägers und des Beklagten wegen Entle

genheit des Gerichtsorts oder auch wegen ihres gegenwär

tigen Zuſtands dieſe Ausnahme verurſachen. Manpflegt

zwar den ordentlichen Richter nicht ſo leicht von der

ihm einmal gegebenen Gerichtsbarkeit auszuſchlieſſen;

aber wenn hinreichende Gründe vorhanden ſind, wenn
A Klug
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Klugheit und Gerechtigkeit den Regenten bei Ernen

uung des auſſerordentlichen Richters begleiten, warum

ſollte nicht der Souverain, der ſeinen Gerichtsbedien

ten mehrere Rechtsſachen von einerlei Art übergeben

kann, warum ſollte dieſer nicht auch ſolches bei einzel

nen Rechtsfällen zu thun befugt ſeyn ? Ohne darauf

zu ſehen, ob ein Mann bereits in Gerichtsdienſten ſte

het oder nicht, kurz, wenn er nur die erforderlichen

Eigenſchaften hat, ſo kann man ihm die Rechtsge

ſchäfte übertragen, und in ſo weit dieſes geſchehen iſt,

in ſo weit kann der auſſerordentliche Richter eben ſo

als der ordentliche verfahren. Er mag nun aber auf

Verlangen der Parteien, oder aus eigenem Antrieb

des Regenten verordner ſeyn, ſo muß er denenjenigen,

über welche er ſeinen Gerichtszwang ausüben ſoll, die

ihm aufgetragene Gerichtsbarkeit glaubwürdig anzei

gen, wenn er von ſolchen, denen er auſſer dieſem ſonſt

nichts zu befehlen hat, Gehorſam fordern will. Ohne

Zweifel kann zwar der Landesherr ſolches den Intereſ

ſenten auch mündlich anbefehlen; weil dieſes aber in

den mehreſten Fällen nicht füglich iſt, ſohat man auch -

aus guten Urſachen den ſchriftlichen Auftrag meiſten

teils eingeführt, und der auſſerordentliche Richter muß

dieſen ſo gleich bey Anfange ſeiner Geſchäfte den Par

teien vorzeigen.

we RN. ihr op. MAkt1N1 Diſſ. de commiſſariis. Viteb.

I668.

- S. 23. -

Stillſchweigende Erteilung der auſſerordentlichen

Gerichtsbarkeit.

Die ſtillſchweigende Erteilung der auſſerordentli

chen Gerichtsbarkeit iſt nicht ſo leicht zu vermuchen,

da der Einwohner dem Zwang ſeines Micbürgers

unterworfen wird; ſie kann ein ſcheinbarer Vorwand zu

- C 3 - Unge
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Ungerechtigkeiten ſeyn, und endlich machtſie auch von

der einmal beſtimmten Gerichtsordnung eine Aus

nahme. Weil aber doch auch die Gerichtsverfaſſung

dem Wolſeyn des Staats untergeordnet iſt, ſo laſſen

ſich einige Fälle denken, wo ein bereits in ſeinem öf

fentlichen Amt ſtehender Richter in ſolchen Rechtsſa

chen verfahren kann, die ihm ordentlicher Weiſe nicht

übergeben ſind. Ich ſage: ein in öffentlichem Amt

bereits ſtehender Richter; denn dieſer hat über

haupt die allgemeine Anweiſung, daß er im Namen der

Majeſtät ſein Amt zur Sicherheit des Landes ausübe; die

Gerichtsordnung iſt nur ein Mittel, wodurch der Re

gent ſeine Regierungsabſichten regelmäßig bewirken

will; wenn ſich nun ſolche Umſtände ereignen, wo der

Endzweck und die dazu beſtimmte ordentlichen Mittel

einander widerſ rechen, oder wenn die Urſach der

einmal feſtgeſezten Gerichtsordnung aufhört, und die

Sache keinen Verzug leidet, ſo kann der Richter die

ſtillſchweigende Einwilligung der Majeſtät mit Recht

zum voraus ſezzen. Ich zehle folgendes hieher: er

ſtens, es iſt möglich, daß in dem Gerichtsbezirk ge

wiſſe Rechtsfälle vorkommen, welche den Richter in

die dringende Notwendigkeit eines ſchleunigen Ge

richtszwangs ſezzen, obgleich ſonſt die Perſonen der

Intereſſenten, oder die Art der Gerichtsbarkeit or

dentlicher Weiſe nicht unter ihm ſtehen. Unerſezlicher

Schade, Dinge, die in die weſentliche Erhaltung des

Landes und der Hoheitsrechte einſchlagen, eigenmäch

tige Handlung der Untertanen, Vertheidigung im

rechtmäßigen Beſiz und dergleichen, kurz, wenn die

vorkommenden Händel nicht bis zum ordentlichen Rich

ter verzögert werden können. Alles dieſes läßr einer

Gerichtsperſon die ihr ſtillſchweigend erteilte Ge

richtsbarkeit mit Recht vermuten; nur darf ſie nicht

weiter gehen, als die gegenwärtige Notdurft erfordert.

Zweitens, der ordentliche Richter bevollmächtigt bis
WLs
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weilen einen andern, daß er in ſeinem Namen die Ge

richtsbarkeit verwalten muß. Soll nun dieſes mit

Recht geſchehen, ſo wird erfordert, daß erſterer we

nigſtens die ſtillſchweigende Erlaubniß des Regenten

zu dieſer Bevollmächtigung habe. Man kann aber

dieſe Einwilligung alsdenn gar wol aus dem Willen

des Souverains herleiten, wenn es dem ordentlichen

Richter nicht anders möglich iſt, den ihm fürgeſchrie

benen Endzweck zu bewirken, als daß er bei vorkom

mendem Fall eine andere Perſon zur Hülfe nimmt.

Aus dieſer Quelle ſind zwo Arten der Gerichtsbarkeit

entſprungen: diejenige, welche einer als Bevollmäch

tigter des ordentlichen Richters ausübt, (iurisdičtio

mandata) und dieſe wird entgegengeſezt der eige

nen Gerichtsbarkeit. Bei hohen Gerichtshöfen,

oder bei Erbgerichten läßt ſich dieſe Bevollmächtigung

gar leicht ſchlieſſen, aber bei dem Unterrichter, oder in

ſolchen Fällen, wo der Regent ſeine Rechte durch die

perſönliche Geſchiklichkeit des Richters beſorgen will,

und in andern ähnlichen Dingen, glaube ich nicht, daß

ein Richter befugt ſei, eine Sache, die doch ſeinem Will

kühr nicht überlaſſen iſt, durch andere verrichten zu

laſſen. -

- §. 24»

Von der prorogirten Gerichtsbarkeit.

- Einige Völker erlauben, drittens, den Intereſ

ſenten, daß ſie ihre Rechtsſache auch vor den incom

petenten Richter bringen, und man findet in ihren

Geſezbüchern eine Art der Gerichtsbarkeit, welche ſie

die prorogirre nennen. Teils gründen ſie ſolche auf

den guten Willen der Parteien, (iurisd. voluntare

prorogata, teils aber auch ſo gar auf Zwang (uisd.

neceſſarie prorogata); der Gebrauch der notwendigen

Prorogation iſt in den Fällen zwar gut, wo der ſonſt

incompetente Richter die vorkommende Streitſache

C 4 - wegen
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wegen bisheriger Anhängigkeit unterſucht, und meh

rere Kenntnis davon hat als der ordentliche Gerichts

hof. Warum ſollte dieſer erſt die Unterſuchung von

neuen anfangen, da ein anderer Richter gleichfals im

Namen der Majeſtät die Rechtsſache ſchon erforſcht

hat, und warum ſollte man einem Beklagten nicht er

lauben, daß er ſeinen Kläger bei eben den Gerichten

belange, wo der Rechtshandel einmal anhängig ge

mgcht iſt? Die willige Prorogation würde ich ſehr

einſchränken, weil ſie ein Mittel ſeyn kann, wodurch

die Privatperſonen die beſtimmte Gerichtsordnung ab

ändern können. Selbſt in ſolchen Sachen, die nicht

ſtreitig ſind, ſcheint es gut zu ſeyn, wenn man dem

Untertan die Wahl des Richters nicht völlig frei läßt;

oft bringt man ſeine Verträge zur Beſtätigung an ei

NLINÄ der gar nicht auf dieſe Art der Rechts

ſachen gewieſen iſt, er beſtätigt ohne die hieher gehö

rigen Rechte eines dritten unterſuchen zu können, und

dieſe Beſtätigung wird zulezt wider ihre Abſicht ver

eitelt. Noch ärger aber iſt es, wenn die Parteien die

Freiheit haben, ihre Rechtsſache unter dem Namen

der Prorogation willkührlich zu verzögern oder gar

bei auswärtigen Gerichten anzubringen. Man beur

teilt mehrenteils dieſe Sache allein nach den Inter

eſſe der rechtshandelnden Perſon, und erlaubt ihr

alſo dieſe Wahl, ohne zu denken, daß es dem Regen

ten nicht gleichgültig ſeyn könne, ob und wie ein Un

tertan die eingeführte Gerichtsordnung befolgt.

D1 ET R. H EN R. KEMME R 1 c H diſſ. de prorogatione iu

risdiktionis. Viteb. 1727.

1o. Avg. B A c H 11 diſſ. de prorogatione iurisdictionir.

Lipſ. I756.

. 25.

Anweiſung des Richters auf die Geſezze,

Geſezt, der Landesherr hat einen Richter ernennt,

und ihm das beſtimmte Fach der Gerichtsbarkeit an

gewte

.
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gewieſen; dieſes berechtiget zwar wohl den leztern zur

Verwaltung des Amts, aber es iſt nun auch eine rich

tige und genaue Vorſchrift notwendig, eine Inſtruk

tion, welche dem Richter die Masregeln anzeigt, nach

welchen er die Gerechtigkeit im Namen der Majeſtät

handhaben muß. Und wenn er auch die Eigenſchaften

des Salomon und des Ariſtides hätte, ſo würde man

doch das rechtliche Verfahren ſeinem Willkühr nicht

überlaſſen können, weil er kein Geſetzgeber iſt, und weil

überhaupt die Gerichtsordnung eine Uebereinſtimmung

und Einförmigkeit in der Ausübung erfordert. Eine

gute Inſtruktion iſt alſo woldas beſte Mittel, dieſe Ab

ſicht zu bewirken; ſoll ſie aber gut ſeyn, ſo muß ſie nicht

nur diejenigen Regeln beſtimmen, nach welchen der

Richter die Handlungen der Untertanen zu beurteilen

verbunden iſt, ſondern ſie ſchreibt auch zugleich ſeinem

eigenen Betragen die genaueſten Grundſäzze für. Es

iſt alſo leicht einzuſehen, daß die Inſtruktion des Rich

ters ein gutes Geſezbuch zur Grundlage haben muß; und

wie könnte man ſonſt bei deſſen Mangel den gehoften

Erfolg nur mit Wahrſcheinlichkeit erwarten? Ich be

rufe mich hierbei auf das, was ich ſchon in dem erſten

Teil dieſes Staatsrechts zu erweiſen bemühet war a)

und nehme zum voraus an, daß ein ſolches Rechts

buch deutlich, beſtimmt, kurz und dennoch vollſtändig,

nicht aber nur allein auf der Gerichtstafel liegend und

zugleich widerſprechend, ungewiß, weitläuftig, der

Nation zur Kenntnis oder zur Befolgung zu ſchwer

ſeyn dürfe. Da der Richter für die Anwendung der

Geſezze beſorgt ſeyn muß, da er alſo die rechtlichen

Handlungen der Untertanen mit ihren Vorſchriften

zuſammen hält, und deswegen am beſten erfahren

kann, ob das Geſezbuch fehlerhaft iſt, ſo ſind auch

die Gerichte unſtreitig der ſicherſte Probierſtein von der

Güte eines Geſezbuchs; da auch überhaupt der Geſez

geber ſeine beſten Maasregeln aus der Erfahrung her

§ lei-
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leitenmuß, ſo wäre es oft ſehr gut, wenn man das Rechts

Ä ſelbſt nach den gerichtlichen Fällen verbeſſern

VOU!(',

a) in dem fünften Kapitel und beſonders in den §. $,

I5 I. I52.

§. 26.

Fortſe zz ung.

Auch dieſe Beiſpielswürdige Vorſchrift hat Ca

tharinen die zwote öei Verfaſſung der Inſtruktion

begleitet a), „Geſezze, ſagt ſie, die dieſen Gerichtshö

fen erlauben, Vorſtellungen zu machen, daß dieſe oder

jene Verordnung dem Geſezbuch (oder vielmehr der Ver

nunft und Verfaſſung des Landes) widerſprechen, daß

ſie ſchädlich, dunkel und nicht praktikabel ſey; Geſezze,

die zum voraus beſtimmen, welchen Verordnungen

man gehorchen und wie man ſie in Erfüllung bringen

müſſe; ſolche Geſetze machen unſtreitig die Verfaſſung

eines Staats (beſonders in Anſehung der Juſtizſachen)

feſt und unveränderlich.„ Es muß ferner in dem Ge

ſezbuch nicht nur beſtimmt ſeyn, was Recht, und Un

recht iſt bei den Perſonen und Gütern der Untertanen,

ſondern man muß auch in ſolchen die hinreichenden

Maasregeln antreffen, nach welchen der Richter und

die Intereſſenten ihre Rechtshandlungen zu unterneh

men verbunden ſind. So ſchädlich aber hierbei die

Weitläuftigkeit der Formalien iſt, ſo ſehr verdient der

Willkühr des Richters eingeſchränkt zu werden, und

ich kann unmöglich ein Geſez für vollſtändig halten,

wenn es die Entſcheidung oder Ausführung rechtlicher

Geſchäfte dem Willkühr oder Ermeſſen des Richters

ſchlechterdings überläßt. Wenn wird doch der glück

liche Periode erſcheinen, welcher ein Geſezbuch liefert,

das alle dieſe gute Eigenſchaften an ſich hat? Ueber die

Notwendigkeit und den Nuzzen dieſer Anſtalten kann

Anmög
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unmöglich geſtritten werden, jedermann iſt davon ſatt

ſam überzeugt, und Leibniz hat nebſt andern dieMög

lichkeit bewieſen; nur Schade, daß ihn die mehreſten

praktiſchen Rechtslehrer kaum des Andenkens wür

dig halten b).
-

a) Ruslands Inſtruktion, drittes Kapitel, § 21.

b) GeoRG. G v 1 L. LE 1 B N1 z ratio corpori iuri reconcin

nand. Francof. 1668. Wider dieſe Schrift kam heraus

ver1 D1c 1 DE 1 vsT IN 1AN eo (Io. Wolfg. Roſenfeld

Lic.) ratio corporis iuris reconcinnandi exaëta. 1669

12. Dieſer Gegner giebt aber demungeachtet die Mög

lichkeit eines guten Geſezbuchs auch ſo gar in Deutſch

land zu. -

1vs1. Nom1 cvs (Phil. Burghardus) conflium nouiſ

mum de incertitudine et ambiguitate iuris tollenda, iure

ue controuerſo decidendo. Hannov. 1676.

M1 cHAEL HEN R. GRI E BNE RI diſſert. de iure incerto

ex dubia legum autoritate. Lipſiae 1715.

-§. 27.

Noch einige Geſetze, welche die Juſtizverwaltung

des Richters betreffen.

Wiſſenſchaften und Unparteilichkeit werden zwar

in der Perſon des Richters als notwendige Eigenſchaf

ten zum vorausgeſezt, und man kann auch ſogar den

ordentlichen Richter übergehen, wenn er bei gegen

wärtiger Rechtsſache die erforderliche Geſchicklichkeit

nicht hat, oder ſonſt verdächtig iſt. Aber die Sicher

heit der Gerichtsverfaſſung giebt der Majeſtät auſſer

dem noch alle Bewegungsgründe zu einigen Geſezzen,

welche den Richter zur Beobachtung ſeiner Pflichten

antreiben, die ihm die Gelegenheit entziehen wider

ſeine Inſtruktion zu handeln und endlich auch im

- widri
W
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widrigen Fall ſeine Unwiſſenheit, Nachläßigkeit oder

Bosheit ſehr leicht entdekken. Man unterſuche die

Gerichtsgebräuche einiger Nationen, man halte die Ab

ſicht und Wichtigkeit einer wohleingerichteten Juſtiz

verfaſſung dargegen, und man wird ſich genöthigt ſe

hen noch weit mehr zu verbeſſern, als man vielleicht

bisher geglaubt hatte. Mit Vorbehalt aller dem Rich

teramt ſchuldigen Ehrfurcht, will ich nur einige Bei

ſpiele anführen. Es kann unmöglich gut ſeyn, wenn

der Richter die Erlaubnis hat, den Parteien die be

nennte Perſonen des Advocaten vorzuſchlagen; beide

ſind in dieſen und mehrern Fällen nicht undankbar ge

geneinander, die Unparteilichkeit muß eine gefährliche

Quarantaine ausſtehen, die Parteien werden beleidigt,

und die beſten Abſichten des Geſezgebers vereitelt. Die

gewöhnliche Einteilung des Richteramts in das ädle

und gedungene (officium iudicis nobile et mercena

rium) iſt ein ſehr ſchädliches Wortſpiel; wenn der Rich

ter verbunden iſt, alles das zu thun, was die Strei

tigkeiten nach der Vorſchrift einer richtigen Juſtizver

faſſung gründlich und bald entſcheidet, wenn es dem

Landesherrn nicht gleichgültig ſeyn kann, daß die In

tereſſenten ihre Prozeſſe willkührlich behandeln, wenn

es alſo notwendig iſt, daß beide die Gerichtsordnung

auf das genaueſte zu befolgen verbunden ſind, gewis, ſo

kann man dieſe Misbräuche unmöglich billigen. Man

muß dem Willkühr der Parteien überlaſſen, ob ſie ih

ren Rechtshandel für die Gerichte bringen wollen, oder

ob ſie ſolchen alsdenn beſchleunigen oder verzögern

„das iſt ein Sprichwort, welches nur überhaupt als

denn gültig iſt, wenn die Sache ganz allein das Mein

und Dein der Privatperſonen betrift; aber dieſes bei

aſien Fällen ohne Unterſchied anwenden, iſt unvernünf

tig; und wenn die Parteien einmal ihre Streitſache

an den Richter gebracht haben, ſo iſt es gar nicht mehr

ein Privatintereſſe, daß der Prozeß bald und Ord

- - nunge
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nungsmäßig zu Ende gebracht werde; der Richter

muß von ſelbſt die Befehle des Regenten befolgen,

ſein Amt iſt kein Gegenſtand, der wie eine Handarbeit

gedungen werden kann, und es iſt ein großer Fehler,

wenn er durch die Prozeßordnung ſelbſt gezwungen iſt,

das Anſuchen der Intereſſenten auch alsdenn abzuwar

ten, wenn ſchon bereits die Klage iſt anhängig gemacht

worden. Aus dieſen Gründen ſcheint es in der That

eine Satyre auf die Gerichtsverfaſſung zu ſeyn, wenn

man dem Klagſchreiben das Deſuper nobile anhängt.

1 o. AN DR. FRoMMANN 1 Diſſ de normaofficiiiudicis. Tub.

I687.

GroxG. wE RNE R de iudice in genere conf.derato. Helmſt.

I656.

10. E BER H. Roes LK R1 diſ. de officioiudicis exiurena

turali, Tub. 1709.

§ 28.

Notwendige Anmerkung zum Beſten des

Richters.

Der Mangel hinreichender Nahrungsmittel kann

den Richter in große Verlegenheit auf Koſten ſeines

Amts bringen, ſehr oft wird er auch durch das Anſe

hen der Intereſſenten in Gefahr der Parteilichkeit ge

ſezt, der gerechteſte Ausſpruch hat mehrmals den Red

lichen von dem Richterſtul herabgeſtoßen, wenn eine

Standesperſon dadurch beleidigt zu ſeyn glaubte.

Dieſes traurige Beiſpiel mußte notwendig die übrigen

Gerichtsperſonen ſchüchtern genug machen, um ſich auf

die Seite des vornehmern oder reichern Einwohners

zu lenken, kurz, in vorkommenden Fällen die Klug

heit der Gerechtigkeit vorzuziehen. Man erwarte doch

nicht von einem Menſchen, daß er die Liebe gegen ſich

und
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und die Seinigen der Gerechtigkeit aufopfern werde,

wenn ihn die Beſchwerlichkeiten der Armut und der

vornehme Stand eines mächtigen Intereſſenten dro

hen; aber man kann beiden abhelfen, ein gelehrter und

redlicher Richter verdient mit Recht eine gute Beſol

dung, eben ſo als der majeſtätiſche Schutz, wenn er

die Gerechtigkeit auch wider die Groſen im Lande ver

walten muß, um ihnen zu zeigen, daß ſie noch Unter

tanen ſind. Ein ſehr geſchärfter Befehl, welcher den

Richter verbindet, die Geſezze nach den Maasregeln

der Gerechtigkeit ohne Anſehen den Perſonen anzuwen.

den, und deſſen genaue Feſthaltung, dieſes kann ihn

allerdings wider die Furcht der Parteien zu misfal

len in Sicherheit ſezzen. Wolte man dieſes unterlaſ

ſen, ſo könnte ein Anacharſis von der Prozeßordnung

eben das ſagen, was dieſer Scythiſche Weltweiſe zum

Solon ſprach: „deine Geſezze gleichen den Spinnewe

ben, in welchen ſich die magere Fliegen fangen, aber von

den großen zerriſſen werden. ,, Ich will hierdurch nicht

ſagen, daß man die zurechnende Gerechtigkeit (ju

ſtitia diſtributiua) im Staat unterdrükken ſolle, nein,

ſondern dieſe gehört vielmehr für den Landesherrn und

für ſeine dazu ausdrücklich verordnete Landeskollegien.

Der Richter iſt ein Diener des Geſezgebers; findet er

aber, daß bei gegenwärtigem Rechtsfall eine Ausnah

me notwendig iſt, oder daß man auf die Verdienſte

einer Perſon ſehen müſſe, ſo iſt er ſchuldig, dieſe Sa

che an den Landesherrn zu berichten und Verhaltungs

befehle zu erwarten. Auch das perſönliche Betragen

des Richters verdient die Aufmerkſamkeit der Maje.

ſtät; die Juſtizverwaltung verwirft alle perſönliche Lei

denſchaften, ſie verlangt die Mittelſtraſe zwiſchen

Strenge und Gelindigkeit, ſie fordert Güte, aber

nach den Grundſäzzen der Weisheit. Zaleuk und Cal

liſtratus mögen hier weiter reden; erſterer verbietet

dem Richter die Härte und Verachtung gegen den Ge

richts
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richtsunkertan, ein beſchwerllches Amt giebt uns noch

kein Recht den Parteien fühlen zu laſſen, daßwir eben

nicht bei guter Laune ſind: Calliſtratus redet noch

deutlicher, und man findet ſeine Worte in unſern

Rechtsbüchern a): Der Richter, ſagt er, darf bei

Unterſuchung ſtreitiger Rechtshändel nicht zornig wer

den wider diejenigen, welche er Unrecht zu haben

vermutet, er darf ſich durch das verführeriſche Bit

ten und die Vorſpiegelungen nicht einnehmen oder zum

unzeitigen Mitleiden bewegen laſſen, ſondern er muß

das Recht ſo ſprechen, wie es ſeine anſehnliche Wür

de und das dazu erforderliche Genie verlangen. b)

a) L. XIX. D. de offic. praeſ

b) H ENR. cocc E 11 diſſ. de iudice in Propria cauſa. Hei

delb. I683.

sAM. Fred R. w! - LeNB ERG de paſſionibus animi iniu- .

dice : Gedani 1699.

coNR. G v1 L. sT Reck ER de iniuffa iudicis ira. Erf, 1733.

Ahasv. Sritſchens Abbildung eines durch Gaben und Ge,

ſchenk beſtochenen Richters. Wezlar, 8.

KEbend. Der beſchämte Geſchenfreſſer Jena I684. 12.

- S. 29.

Von den übrigen Gerichtsperſonen.

Ich werde hier von den übrigen Gerichtsperſo

nen nur das Weſentliche, das iſt ſehr wenig zu ſagen

haben, und obgleich der Gebrauch die gröſe Menge

der ſogenannten Kanzleibedienten mit mannigfaltigen

Mamen und Titeln ausruft, ſo laſſen ſich dennoch im

Grunde nur folgende Arten denken. Einige ſind dar

zu beſtimmt, daß ſie alles, was gerichtlich verhandele

wird, glaubwürdig aufzeichnen, andere ſind verbun

den die ergangenen Akten ordnungsmäßig zu verwah

ren, noch andere aber müſſen die nötigen Aufwa

tungsdienſte verrichten. Man kann alſo hieher zählen,

erftlich, die Gerichtsſchreiber; man mag ſie nun

31
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mit franzöſiſchen oder lateiniſchen Namen benennen,

ſo iſt ihr Amt deswegen erforderlich, weil die aufge

ſchriebenen Nachrichten notwendig ſind, da ſie dem

Richter und den Parteien hinreichende und gegründete

Gewisheit von den gerichtlichen Handlungen geben,

dem Gedächtnis zu Hülfe kommen, und endlich auch

die Chicane im voraus entkräften. Die Abſicht die

ſes Amts verlangt nicht allein eine tätige Hand, ſon

dern auch einen Mann, der Zutrauen verdient und ge

nau unterrichtet iſt von dem, was er thun muß, wenn

man ſeinen Schriften rechtlichen Glauben beimeſſen

ſoll. Nachläßigkeit iſt hierbei faſt eben ſo ſchädlich als

Betrug, und der Gerichtsſchreiber kann unmöglich

bei ſeinem Dienſt bleiben, wenn er die Nachrichten

verfälſcht, oder boshaft zurückhält; man ſezze ihn ab,

weil er dadurch der Glaubwürdigkeit, dieſer weſentlichen

Eigenſchaft ſeines Amts ſich unwürdig macht. Er iſt

auch allerdings ſtrafbar, wenn er aus Mangel des

Fleiſes und der Aufmerkſamkeit die ihm vorgeſchriebe

ne Ordnung hintanſezt; wie könnte ſich wohl der Rich

ter bei dieſen Umſtänden auf die Vollſtändigkeit der

Akten verlaſſen? Der Kläger ſtellt die von ihm ver

langte Bürgſchaft, weil er von der Gerechtigkeit die

ſer Forderung verſichert iſt, der Schreiber merkt die

ſes nicht an, der Urteilsverfaſſer muß alſo dem Klä

ger die Stellung der Bürgſchaft auferlegen, und das

Urteil muß Dinge entſcheiden, die nicht mehr ſtreitig

ſind; ähnliche Beſpiele findet man oft ſogar bei ſol

chen Dingen, von welchen die Hauptſache ſelbſt ab

hangt. Einige Geſezze verbieten dem Richter die Aus

übung ſeines Amts, wenn der Gerichtsſchreiber nicht

zugegen iſt; dergleichen Verordnungen ſind wohl zur

Sicherheit und Bequemlichkeit ganz nüzlich, aber

wenn der Richter ſo iſt wie er ſeyn ſoll, ſo läßt ſich

nicht einſehen, warum das von ihm ſelbſt verfertigte

Protokoll keinen Glauben verdienen ſolte,

L O.
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Jo. Gottfr. Bolzens wolinſtruirter Amts-und Gerichts

Aktuarius. Nürnberg 1764. 4. Aus dieſem ziemlich

ſtarken Werk könnte man das Weſentliche ausziehen,

und der Band würde alsdenn ziemlich klein werden.
*.

S. 3O.

Fortſe zz Ung.

Es müſſen zweitens die Archivarien undRe

giſtratoren die in Gerichten vorkommende Schriften

zu gegenwärtigen und künftigen Gebrauch in gute

Ordnung bringen undverwahren. Da der Richter ſehr

oft das Gegenwärtige nach dem Vergangenen beurtei

len muß, und die einförmige Gerichtsbarkeit erfordert,

daß man ähnliche Fälle auf gleiche Art behandeln ſoll,

überdieſes auch die Rechte der Parteien von den ergange

nen Akten abhangen, ſo iſt vorzüglichauf eine gute Verfaſ

ſung des Archivs zu ſehen. Nur ſolte man die gerichtlichen

Schriften nicht ohne Noth weitläuftig machen, täglich

werden ſo viele Lügen unter öffentlichen Anſehen verge

bens aufgeſchrieben, und zulezt wird man noch ungeheure

Säle aufrichten müſſen, um der Nachwelt zu ſagen, daß

wir uns oft mit unnüzzen Kleinigkeiten beſchäftigt

und der Bosheit gerichtlichen Zutritt erlaubt haben.

Die Formalien der Prozeſſe und ihre Ausdehnung wer

den mir in der Folge noch mehr Gelegenheit zur Beur

teilung dieſer Sache geben, ich will hier nur ſagen,

daß man die gerichtlichen Schriften gar füglich ver

mindern könne. Die Beſtätigungen erfordern eben

nicht viel Raum in dem Archiv, die geringen Streit

ſachen verlangen auch keine ſtarke Schriftſammlung.

und die wichtigen Prozeſſe nehmen alſo nur den gröſ

ſeſten Plaz ein; wenn man aber den Advokaten den

abſcheuligen Gebrauch weitſchweifiger Säzze unterſagt,

ſo kann dieſe Unbequemlichkeit ſchon über die Hälfte

verringert werden. Bei allen dieſen iſt ein genaues

D und “
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und richtiges Tagebuch zu halten, der Gerichtsſchrei

ber mußalles, was mündlich oder ſchriftlich in die Ge

richte gebracht wird, pünktlich eintragen, und nach ge

endigter Sache den Archivarien übergeben, welche

ebenfalls dieſe Nachrichten in gehöriges Verzeichnis zu

bringen verbunden ſind. Es wäre auch ſehrgut, wenn

man in ſolchen zugleich einen kurzen Auszug aus der

Klage und Endurteil mit den weſentlichen Endſchei

dungsgründen eintragen wolte; der Gebrauch des Ar

chivs würde dadurch ſeinen Endzweck weit leichter er

reichen. Man findet noch in vielen Gerichtsſtätten die

erbärmlichſte Unordnung des Archivs, und denn iſt

ein Herkules nötig, um dieſen Stall des Augias aus

zufegen. Es gehören hieher endlich drittens noch die

Gerichtsdiener; ſo gering auch das Anſehen dieſer Leu

ce iſt, ſo notwendig ſind ſie denen Gerichten, und

es iſt nicht recht, wenn man ſie als verächtliche Men

ſchen behandelt. Sie mögen nun die Befehle des

Richters den Intereſſenten bekannt machen, oder die

Ausſprüche auf eine tätige Art vollſtrekken, oder auch

privilegirte Kundſchafter ſeyn, ſo tragen ſie doch alle

zeit das Kennzeichen hoher Gerichtsbarkeit an ſich, eine

Beleidigung in ihren rechtmäßigen Geſchäften ver

dient ebenſo ſehr geahndet zu werden als der Frevelwi

der obrigkeitliche Anſtalten. Freilich iſt Fleis und

Treue auch eine notwendige Eigenſchaft dieſer Leute,

und der Richter muß ſie daher unter ſcharfer Aufſicht

halten, daß ſie ihre Vorſchriften beobachten, nicht aber

ihre Dienſte zum Schaden und Beläſtigung des

Landes misbrauchen. Falſche Nachrichten, Beſtechun

gen, Unverſchwiegenheit, ungerechte Vorſpiegelungen

um den Richter zu hintergehen, eigenmächtige Endſchei

dung oder Gewalt, alles dieſes iſt von Seiten der Ge

richtsdiener eben ſo ſchädlich, als es überhaupt bei den

übrigen Kanzleibedienten geſagt werden kann. Man

halte dieſe Anmerkungen nicht für überflüßig, ſie ſind
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um ſo mehr notwendig, da man leider noch hier und

da gegneriſche Beiſpiele findet.

AHA 8v. Fr 1ts c H 11 Tr. de iure Archivier cancellariae.

Ienae 1664. 4.
-

Io. vo Lk, B E cHMANN de auckorum Publicorum autoritate.

Ienae I68I.
-

ro. FR1 e DR. HERTE L. Pr. de uuuciis iuris ee iuſtitiae.

Ienae 1742.

so. cARL. Drexx R1 diſ.de macula apparitoribus deterſa.

Kilon. I753. -

§ 31.

Eine Lobrede auf die Advokaten.

Aufrichtige und ehrliebende Perſonen, wirkliche

Rechtsgelehrten, Männer welche den Untertanen zei

gen, wie ſie ihre rechtliche Handlungen geſezmäßig

und mit Vorſicht unternehmen ſollen; vom Landes

herrn geſchüzt und beſtimmt, die gegründeten Befug

niſſe der Parteien dem Richter deutlich und aufrichtig

vorzutragen, ungerechte Handlungen des Gegners zu

entkräften, Unſchuld zu verteidigen, das Unrecht nie

mals zu beſchüzzen; wenn ich mir dieſe weſentliche

Eigenſchaften zuſammen denke, und die daraus gebil

dete Perſon einen Advokaten nenne, wie wichtig iſt:

nicht dieſer Poſten, und wie rechtmäßig das Lob, wel

ches ihm Juſtinian giebt a)! Siehet man aber eine

überflüßige Menge ſolcher Leute, welche weiter nichts

als den Namen desAdvocaten führen, ihren Standbe

ſchimpfen, das Unrecht verteidigen, die Geſezze ent

kräften, die Ausübung der Gerechtigkeit verhindern,

zu Streitigkeiten anreizen, oder ſolche da ſuchen, wo

keine ſind, die Thorheit zänkiſcher Menſchen unter

halten, ganze Familien in Armut ſezzen, mit den Ge

richtsperſonen ſelbſt einen Vertrag auf Koſten der

Clienten ſchlieſſen, Menſchen von welchen man nicht

weis, ob ihre uºtº, oder Bosheit gröſſer # -

2 , T. - -
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und das alles unter dem Schuz der Gerichtsordnung;

gewis man wundere ſich nicht, wenn auch ſo gar un

geſittete Nationen dieſe Einwohner verabſcheuen, weil

ſie ſich zum Troz des öffentlichen und privat Wohlſeyns

zu ernähren bemüht ſind; die alten Deutſchen waren

den Sachwaltern ſo gram, daß ſie die Folgen ihres

Siegs über den Varus auch beſonders den Römi

ſchen Advokaten ſehr hart empfinden lieſſen b); Taci

tus c) ſchildert uns gleichfals dieſe Verteidiger der

Rechte mit den häßlichſten Zügen; nichts, ſchreibt er,

war bei den Römern mehr zum öffentlichen Verkauf

ausgeboten als die Treue der Advocaten. - Solten

dergleichen Perſonen auch in Spanien und England

befindlich geweſen ſeyn, ſo kann es uns eben nicht be

fremden, wenn wir leſen, daß Serdinand der Ba

tholiſche und Wilhelm Pen keine Sachwalter in

ihre Amerikaniſche Lande gelaſſen haben. Ich will

nicht unterſuchen, ob man andere Reiche gleichfalls

unter dieſen Beläſtigungen verunglükken ſieht, ſo viel

aber iſt unleugbar, daß ein guter Regent ſolche gefähr

liche Mitglieder des Staats unmöglich privilegiren

könne. Vielmehr aber ſind nur wirkliche Rechtsge

lehrten und redliche Männer in dieſe Stellen zu ſez-

zen, das zeigt uns ſchon der weſentliche Begrif und

die Beſtimmung dieſer Perſonen. Die Gerichtsord

nung muß ihnen ihre Pflichten auf das genaueſte vor

ſchreiben und dieſe Vorſchriften aus dem Endzweck ei

ner guten Regierung und der weſentlichen Abſicht ei

nes gerichtlichen Beiſtandes herleiten. Man muß die

ſen Perſonen nicht allein alle Gelegenheit böſes zu thun

entziehen, ſondern auch nur aufrichtigen Rechtsge

lehrten dieſes Amt erteilten. Die hieher gehörige In

ſtruktion iſt überhaupt ſo einzurichten, daß die Unter

ſuchung der Streitſache dem Richter bequem gemacht,

den Parteien aber der beſchwerliche Weg Rechtens

verkürzt werde d). –

/
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a) L, XIV. C. De Aduocatis.

b) F Lo Rvs Lib. IV. Cap. I2.

c) Tac Tvs in annalbus. Lib. XI. Cap. 6.

d) atasv. Fritschi Aduocaturpeccan.Vratisl.1678. 12.

: arno L B 1 »avº, HoLT ERMANN1 Tr. de nequiria ad

uocatorum. Marb. 1685. 8. darwider erſchien

rrasc, clrents Iudicium defenſuum in erroneam er

male formatam de nequitiis Aduocarorum diſputationen.

. cosstantin vºr d1 c 1 epiſtola ad Juſtum sincerum

de hodierna conſcientioſae . aduocarionis difficultate.

) 1686. s - * -,

§ 32.

Ob die Advokaten notwendig ſind.

Die ſtreitige Frage von der Notwendigkeit der Ad

vokaten ſcheint oft ein Wortſpiel zu ſeyn und der Ge

brauch der Nationen iſt verſchieden. Die Aegyptier

litten keine Advokaten, der Areopagus in Griechenland

machte es Anfangs eben ſo, in der Folge aber erlaubte

er, daß bei einigen Fällen die Rechtsſachen der Par

teien durch Redner vertheidiget wurden; aber es war

auch zugleich ein Herold beſtellt, welcher ihnen ein

d Stillſchweigen gebieten mußte, ſobald ſie zu viel rede

ten. Die heutigen Zeiten laſſen uns geſittete und un.

geſittete Völker ſehen, welche teils zu viel, teils ſehr

wenig, teils gar keine Sachwalter unterhalten. Wenn

man allein auf den einmal eingeführten Gerichts

brauch ſieht, ſo muß man dem Herrn von Felice

- Recht geben, wenn er die Menge der Advokaten als

ein notwendiges Uebel betrachtet. a) Aber iſt denn

die gewöhnliche Gerichtsordnung ſelbſt notwendig, oder

iſt es unmöglich ſolche abzuändern? Der Bedrängte

klagt, aber nicht förmlich; man weißt ihn alſo an den

Advokaten, dieſer muß nach dem Schlendrian verfah

-
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ren, und der unglückliche Kläger wird oft dadurch

noch mehr beleidiget. Was kann wohl verhindern,

daß man ſeine Klage unmittelbar bei dem Richter ſelbſt

mündlich anbringt, ſo wie es in der Pfalz und an ei

nigen benachbarten Gegenden bei den Amtsgerichtenge

ſchieht? Da die Parteien ohnedies nur allein ihre ſtrei

tige Begebenheit und die daraus entſtehende Forde

rung dem Richter vortragen müſſen, da überhaupt

ein Advokat dem Urteilsverfaſſer nicht die Geſezze vor

ſchreiben darf, nach welchen er ſprechen ſoll, da ferner

ein Sachwaltet den ſtreitigen Handel nicht anders zu

erzählen befugt iſt, als wie ihn ſolcher von ſeinenClien

ten berichtet wird; da jener alſo nur von Hörenſagen

redet, wäre es nicht beſſer, wenn der Richter die Par

teien ſelbſt ausfragen, und ſich alſo dadurch eine rich

rigere Kenntnis der Sache ſelbſt verſchaffen könnte ?

Manwende mir hier nicht ein, daß ein Advokat deswe

gen notwendig ſey, um die ſtreitige Begebenheit und

die daraus entſtehende Forderung in Beziehung auf die

Rechte vorzutragen, daß es auch dem Richter unmög

lich iſt, die Parteien ſelbſt zu verhören. Dieſe Einrede

wird dadurch entkräftet, wenn man weis, daß Ulm

und noch andere Reichsſtädte ihre Gerichtsconſulenten

unterhalten, welche die Begebenheiten, die zu dem Pro

zeß veranlaſſen, von Kläger und Beklagten erforſchen,

und alsdenn in der Gerichtsverſammlung unparteiiſch

vortragen, auch auf Verlangen ihr rechtliches Gutach

ten hinzufügen.

a) der Loix Civiles relativement - la proprieté des bien.

- Yverdon. 1768. (p. 206. not. 42.)

h. 33»

Fortſezzung.

Ueberdies iſt auch leicht einzuſehen, daß es be

quemlicher und ſicherer ſey, wenn eine Gerichtsperſon

* - - . die
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die ſtreitige Sache ſich von denen Parteien ſelbſt unmit

telbar vortragen läßt; die Leſung weitläuftiger Akten

erfordert vielmehr Zeitund Arbeit alsdas Verhör; und

der Vortrag eines fehlerhafen Advokaten iſt oft ſo künſt

lich und einnehmend, daß er dem Richter die Sache

ganz anders vorſtellt als ſie iſt, oder doch wenigſtens

ſolchen in Ungewisheit ſezt, wenn er den Streithan

del durch unrichtige Beziehung auf die Geſezze ver

wirrt. Ich verehre die Perſon eines würdigen Advo

katen zu ſehr, als daß ich ſolche zurük ſezzen wollte.

Vielmehr würde es gut ſeyn, wenn man an jedem Ort

die beſten Rechtsgelehrten aus der Anzahl der Ad

vokaten herausſuchte und ſolche mit einen reichlichen

Gehalt zu Mitgliedern eines Gerichtshofes ernennte.

Hier hätten ſie zwar das Stimmrecht nicht, aber ſie

- würden ſehr nüzlich ſeyn, teils als Referendarien zum

Vortrag der Streitſachen, teils würde man auch durch

dieſe erfahrnen Rechtsgelehrten die erledigten Gerichts

ſtellen ſehr gut beſezzen können. Dieſes ſey genug, um

zuzeigen, daß es möglich iſt, die Gerichtsbarkeit oh

ne Advokaten, von jezziger Gerichtsmode, zu verwal

ten; Kläger und Beklagter müßten ihre rechtliche

Begebenheit bei dieſen Referendarien erzählen, dieſe

wären verbunden, die Parteien hinreichend auszufra

gen, ihnen die daraus entſtehende Forderung rechtlich

zu erklären, und alsdenn dieſes alles gerichtlich vorzu

bringen. Freilich werden rechtſchaffene Männer zu

dieſen Stellen erfordert, eine Sache, die allezeit bei

öffentlicheu Bedienten zum vorausgeſezt wird. Soll

ren die Parteien durch rechtmäßige Hinderniſſe abge

halten werden, in eigener Perſon gerichtlich zu erſchei

nen und gegenwärtige Sache leidet, daß man ſie durch

einen andern verrichte, ſo könnte man auch den An

wald zulaſſen. Ich würde eine beſtimmte Anzahl von

Prokuratoren gerichtlich vereiden, daß ſie in den Fäl

ien, wo die Parteien nicht ſelbſt erſcheinen können und

D 4 müſ
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müſſen, oder wo die Gerichtsformalien unvermeidlich

ſind, unter der Anführung obiger Rechtsconſulenten das

-Intereſſe der Parteien beſorgen.

cas P. z 1 EGLER diſſ. de procuratoribus. Viteb. 1669.

§ 34

Subordination der Gerichtsperſonen.

Damit die Gerichtsperſonen ihr Amt nach derih

nen gegebenen Inſtruktion und Geſezzen genau verwal

ten, ſo iſt es ſehr nötig, daß man ſie durch unermüde

te Aufſicht zur aufmerkſamen Befolgung anhält. Das

iſt eine vorzügliche Sorge des Landesherrn, wenn er

nicht haben will, daß die beſte Gerichtsordnung ver

eitelt werde. Er iſt alſo im gegneriſchen Fall genöti

get, die dem Richter in den Geſezzen gedrohte Strafe

ohne Nachſicht vollſtrekken zu laſſen; beſonders wenn

die Gerechtigkeit aus Vorſaz beleidiget worden iſt.

Auch hier iſt es gut, wenn man das Böſe zum voraus

entkräftet; man pflegt deswegen die Gerichtsbeamten

in eine verhältnismäßige Subordination zu ſezzen, da

mit der von dem untern Richter beleidigte Teil ſeine

Rechte durch Hülfe des Obern befördern könne. Die

Majeſtät iſt auch unſtreitig befugt, dieſe Ordnung zu

veranſtalten, weil ſie überhaupt das Recht hat, die

Gradeunter ihren Bedientenzu beſtimmen und der Rich

ter, welcher mehrern Einwohnern vorgeſezt wird, muß

ſich als Untertan gefallen laſſen, daß man ihn gleich

fals den Befehlen eines Höhern unterwirft. Die ge

ſitteten Nationen befolgen auch mehrenteils dieſen Plan;

ſogar die Türken haben ſolchen in ihre Gerichtsordnung

eingeführt; der Badi iſt der unterſte Richter, er muß

den Wullos über ſich erkennen, dieſer ſteht unter dem

Badileskar, und das höchſte Gericht iſt Ulama.

Aber ſollte das wohl genug ſeyn, den Richter zu*.
- Qſ)
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achtung ſeiner Pflichten anzutreiben? Geſezt, der

oberſte Kanzler, dieſer verehrungswürdige Miniſter iſt

vermöge ſeines wichtigen Poſten ein ſtrenger Beförde

rer der Gerechtigkeit, er ſchlägt die Subjekten zu den

Gerichtsſtellen für, er ſezt die Strafbaren ab, ſorgt

für die Handhabung der Geſezze, und wenn er es

der Juſtizverfaſſung nüzlich zu ſeyn erachtet, ſo bewirkt

er bei dem Souverain die Veränderung oder Erneue

rung der Geſezze und der gerichtlichen Inſtruktion.

Kann er aber auch wohl allezeit wiſſen, ob ein jeder

Beamter ſeinen Dienſtpflichtmäßig verwaltet? Die

Geſezze erlauben zwar dem beleidigten Teil, wider den

böſen Richter eine Strafklage anzuſtellen, aber wenn

dieſer mit den Advokaten ſeine Kräfte vereinigt und

die Gerechtigkeit plündert, ſo werden auch dieſe guten

Verordnungen dergeſtalt unbrauchbar, daß man in

vielen Landſchaften ſeit undenklichen Jahren ihre An

2 wendung vermißt. Man würde ſehr oft irren, wenn

man von dieſer Untätigkeit auf die Ausübung der Ge

rechtigkeit eines Richters ſchlieſſen wollte; man gehe

in das Haus des Bedrängten, und man wird über die

Rechtmäßigkeit ſeiner Klagen erſchrekken. Die auſſer

ordentlichen Viſitationen ſind auch nicht allezeit bequem

$ und zureichend dem Uebel abzuhelfen, beſſer wäre es,

wenn man gelehrten und redlichen Männern ein mit

zureichenden Schuz, Anſehen und Gehalt verknüpftes

Amt erteilte, welches ihnen das Recht giebt, genaue

Aufſicht über die Gerichtsperſonen eines jeden Gerichts

ſprengels zu führen. Man müßte ſie dem Kanzler

g unmittelbar unterwerfen, ſie dürften auch weder ſelbſt

Richter ſeyn, noch das Amt eines Advokaten verwal

ten, damit ſie nicht Bewegungsgründe zur Vernach

läßigung bekommen. Sie bemerken alle Gerichtsfeh

ler und berichten ſolche an ihren Vorgeſezten zur Ab

änderung oder Strafe, ohne die Klage des Beleidig

ten abzuwarten. Der Freiſtaat Lucca hat drei Sekre
- D 5 (lly's
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tairs benennt, welche ein ähnliches Amt verwalten,

aber noch beſſer iſt der Vorſchlag der Reichsſtände in

Schweden vom Jahr 1771, welcher beſondere Vice

kanzlers ganz allein zu dieſen Geſchäften beſtimmt.

Ich glaube nicht, daß man mir den neuen Aufwand

zum Gehalt dieſer Perſonen entgegen ſtellen wird;

man muß wiſſen, daß durch dergleichen Anordnungen

verſchiedene Gerichtsperſonen entbehrlich werden, und

bei notwendigen Staatsämtern iſt ohnehin der Ein

ſehr befremdend: wo nehmen wir die Beſoldung

er ?

Anmerk. Kaiſer Rudolph I. hatim Jahr 1291. ſeine Sorg

falt für das Juſtizweſen durch eine nachdrückliche Verord

nung ſehr deutlich gezeigt; man findet ſie in Lehmanns

ſpeieriſchen Cronik im 108. Kapitel mit folgenden Wor

ten: „Wir ſezzen vnd gebieten bei vnſern Hulden, daß alle

vnſer Fürſten, vnd alle die Gerichte von vns habent, recht

richten, als des Landes Sit vnd Gewohnheit iſt, vnd daſs

ſelbe gebieten den die Gericht von ihn han. Swer des

nicht entut, über den wollen wir richten ſcharfflich, als

recht iſt, vnd ſwas vns über ihn ertheilt wird, das wol

len wir nicht laſſen, noch nimmer überſehen, noch nie,

mandes ſchonen. Vnd gebieten auch vnſern Fürſten, daß

ſie mit der Buſſe zwingen die, die von ihn Gerichte ha

ben, daß ſie recht richten, vnd der Buſſe nicht entlaſſen

die ihn ertheilt wird. Wir ſezzen vnd gebieten, daß kein

Richter jemand zur Achte thue wan offentlich, vnd daß

der Richter jemand aus der Achte laſſe, er nehme die

Gewißheit, daß dem Kläger gerichtet werde nach des Lan

des Gewonheit. Thut es der Richter nicht, ſo ſollen wir

über ihn richten als recht iſt.“

«Asrar z1E GL u K. de officioiudici. Viteb. 1672.

9- 3 -



Von Juſtizſachen. 59

- S. 3 - * * * ,

Obergerichte, Untergerichte, und concurrirende

Gerichtsbarkeit. -

. Aus der Subordination der Gerichte entſpringt

noch eine Einteilung der Gerichtsbarkeit, in die Ober

und Untergeordnete. Jene ſteht unmittelbar unter

dem Souverain oder ſeinen höchſten Rechtskollegien,

leztere aber iſt auch andern Gerichtshöfen unterwor

fen. In weit ausgebreiteten Territorien können wohl

nicht weniger als drei Inſtanzen von dieſer Art ſeyn,

die Gerichte über einzelne Gegenden, das Landgericht

über die ganze Provinz und das höchſte Tribunal des

ganzen Staats; in kleinern Landesbezirken aber iſt die

beſte Beförderung der Gerechtigkeit auch bei zwo In

ſtanzen möglich, und dieſes um ſo vielmehr, da die

Berufung auf ein höheres Gericht nicht ſo viele Gele

genheiten zur Verzögerung des Prozeßes darbietet. Es

iſt auch recht, wenn die Gerichtsordnung befiehlt, daß

unan einen Gegner bei ſeinem unmittelbarett Richter

verklagen müſſe, beſonders da lezterm die ordentliche

Gerichtsbarkeit zukömmt. Es iſt auch nicht nötig,

daß man bei elenden und unglücklichen Klägern eineAus

name macht, wenn nur die Juſtizverfaſſung ein re

gelmäßiges Triebwerk hat; fehlt dieſes, ſo wird viel

leicht der Unglückliche ſeine Beſchwerden bei den hö

hern Gerichten eben ſo fruchtlos anbringen, als es bei

dem Unterrichter gleichfals geſchehen wäre, und in die

ſen Beziehungen iſt es allerdings Recht, wenn ſich der

Notleidende ſogleich an den Souverain ſelbſt wendet.

Die Marimen des Regenten in einem Staat, deſſen

Verfaſſung nicht allezeit willkürlich zu ändern iſt, oder

das Herkommen verurſachen bei einigen Nationen noch

eine Art der Gerichtsbarkeit. Mehrere Gerichtshöfe

in dem ganzen Landesbezirk ſind voneinander unabhän

- gig
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gig und haben die Competenz in Anſehung einerlei

Orts, Perſonen und Sachen; es iſt alſo dem Kläger

erlaubt, einen von dieſen zu wählen, daſelbſt ſei

ne Klage anhängig zu machen, und in ſo weit ſagt

man, daß dergleichen Gerichtshöfen die concurriren

de Gerichtsbarkeit zukomme. Wenn das Gerichts

weſen eines Volks dieſe Einrichtung bereits hat, und

die Gerichtsordnung beſtimmet nicht zum voraus die

Maasregeln von dem Betragen der concurrirenden Ge

richtshöfe gegeneinander, ſo iſt die verborgene Krank

heit nicht, allemal von Grund aus zu heben. So not

wendig es aber iſt, daß man die Gerichtsbarkeit eines

jeden in ſattſame Gewisheit ſezt, und allen ſich ereig

nenden Streitigkeiten unter den Gerichten ſelbſt in

Zeiten zuvorkömmt, ſo möglich iſt auch alles dieſes,

wenn man nur wirklichen Ernſt anwenden will. Die

Litispendenz, das Vorkommungsrecht, die Gründung

der Gerichtsbarkeit müſſen genauer bemerkt werden,

und ſelbſt dieſes iſt noch nicht allezeit hinreichend wenn

die Grundſäulen der Gerichtsverfaſſung nicht regelmäſ

ſig aufgeſuhret ſind. Hippodanus verordnete ein

einziges höchſtes Gericht und beſezte es mit würdigen

Perſonen, welche durch die Appellation dahin gebrach

ten Rechtsſachen unterſuchen mußten, und Ariſtoteles

erzählt uns dieſe Anordnung als ein Beiſpiel a).

a) AR1store Les Polit. Lib. II. Cap. vIII.

c H R1st. w 1 L Dvo GE L. de concurrentia diuerſae iurir

dičtioni competente. Ienae I725.

- - S. 36. K

Von der Rechtspflege.

Man würde mir ſehr unrecht thun, wenn man

hier eine förmliche Abhandlung der Rechtspflege ſu

chen, oder wolgar meine Säzze nach den an einigen°
LLs
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« -

hergebrachten Gerichtsbrauch beurteilen wolle. Auch

bei der Rechtspflege beſtimmt das allgemeine Staats

recht ſeine Maasregeln nach der Abſicht einer glük

- chen Regierungskunſt und nach dem, was weſentlich

zur Unterſuchung und Entſcheidung des Rechtshan

dels erfordert wird. Es ſieht zwar bisweilen auf die

bei einigen Völkern vorkommende Gebräuche und Gj.

richtsordnungen, aber nur um Beiſpiele zu ſuchen,

teils die Notwendigkeit und den Nuzzen theoretiſcher

Rechtsſätze durch Erfahrung zu unterſtüzzen, teils j

auch die ſchädlichen Einflüſſe zu zeigen, welche ein

mißbrauchter Schlendrian auf das Wolſeyn des Gaj

zen und der Teile verurſacht. Die Rechtspflege (pro

ecſſus) iſt überhaupt ein Inbegrifderer Handlungen,

wodurch ſtreitige Rechtsfälle unter gerichj Anſe

hen unterſicht und zur Befolgung der Geſezze ent

ſchieden werden. Der Endzwek dieſev gerichtlichen

ſchäftigungen wird ſelbſt durch die vernünftige Staj,

verfaſſung notwendig gemacht, und die Vernunft be.

fiehlt uns auch hier die Anwendung übereinſtimmender

Rechtsmittel, durch welche man ſein gerechtes Vor

haben ſo bequem als es den Umſtänden nach möglich iſt

durchſetzen kann. Es iſt auch leicht einzuſehen, daß

ſich eben ſo viele Arten der Rechtspflege denken laſſen,

als es Gegenſtände der Gerichtsbarkeit giebt im

Grunde ſind ſie zwar einander alle ähnlich, weil ſie

einerlei Abſicht, nemlich die Handhabung der Geſezze

und der Gerechtigkeit bei Ereignis eines ſtreitigen Falls

befördern ſollen, aber die Geſezbücher der Völker müſ

ſen dieſe Arten noch genauer beſtimmen, damit der

Einwohner Gewisheit wegen ſeiner rechtlichen Hand

lung bekömmt. -

Bernh. Klepperbeins vernünftige Einigkeit des natür,

lichen und bürgerlichen Rechts in Proceſſen, Leipz.

I7I4. 4. - - - - - - -

§ 37.

«
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S. 37.

Klagprozeß und Unterſuchungsprozeß.

Da ich hier nur aus allgemeinen Grundſäzzen re

den kann, ſo iſt es genug, wenn ich zwo Haupt

arten der Rechtspflege beſtimme. Die erſte iſt die

jenige, welche ein Kläger ſelbſt veranlaßt, der Klag

prozeß, die zwote entſteht daraus, daß der Rich

ter vermöge ſeines Amts von ſelbſt und ohne die Kla

ge oder den Antrieb des Klägers abzuwarten, die

Rechtsſache unterſucht und entſcheidet; der Unterſu

chungsprozeß. Man pflegt mehrenteils nur in

peinlichen Rechtsfällen dieſe Einteilung zu machen,

aber wenn man nicht aufwillkührliche Geſezze ſieht,

ſo kann man dieſes auch füglich bei andern Arten der

Rechtspflege thun. Jeder Rechtshandel betrift ent

weder das Privatintereſſe allein, oder bezieht ſich vor

züglich auf die öffentliche Glükſeligkeit; im erſtern

Fall findet der Klagprozeß ſtatt, in dem leztern aber

ſolte der Unterſuchungsprozeß in geſitteten Staaten

um ſo mehr eingeführt werden, da die Idee des ge

meinen Beſten dem Richter ohnedies ſchon nachdrück

liche Bewegungsgründe giebt, die Sache für ſeine

Gerichtsbarkeit zu ziehen, ſobald er eine gegründete

Nachricht von der hieher gehörigen Begebenheit er

fährt. Nicht in geiſtlichen und peinlichen Sachen al

lein, ſondern auch in Polizeiſachen ſolte dieſe Art der

Rechtspflege am mehreſten vorkommen, auch in dem

Klagprozeß ſolte der Richter ſich bei einigen Fällen mehr

von Amtswegen beſchäftigen, in ſo weit die dabei vor

kommenden Handlungen vornemlich das öffentliche

Wolſeyn betreffen, und ich habe ſchon an verſchiede

nen Stellen dieſes Staatsrechts gezeigt, daß man das

Sprüchwort: kein Kläger kein Richter, „ſehr einſchrän

kend auslegen müſſe. Nach dieſer Ordnung werde ich

- hier
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hier das Weſentliche von beiden Arten der Prozeſſe be

ſtimmen; ich will zuerſt von dem Klagprozeß handeln,

und ich rechne hieher die Klage, Vorladung, Ant

wort des Beklagten, Beweis, Urteil und deſſen Be

folgung.

1vst 1 HENN1 no. Boehmr R1 Diſſ. de iudice proce

dente ex officio in proceſſu ciuili. Halae 1712.

H. 38.

Rechte in Anſehung des Klägers.

Kann einer die vollkommenen Rechte, welche ihm

auf den andern zukommen, nicht in Güte durchſezzen,

ſo iſt er zu Zwangsmitteln wider den Gegner befugt,

Dieſer natürliche Rechtsſaz gilt auch noch in der bür

gerlichen Geſellſchaft, doch mit der Einſchränkung,

daß der Beleidigte ordentlicher Weiſe durch richterli- .

ches Anſehen ein Zwangsrecht ausüben muß, und daß

die Abſicht des Staats im gegenwärtigen Fall die ge

waltſame Anwendung der Rechte nicht verbietet. Die

eigenmächtige Hülfe iſt zwar nicht unumgänglich un

terſagt, ſie findet faſt bei allen Erhaltungsrechten ſtatt,

und ich werde in der Folge noch einige Fälle des recht

mäßigen Selbſtzwangs benennen, wenn ich von den

Verbindlichkeiten der Untertanen in dieſer Beziehung

rede; aber wenn man, ohne unwiderbringlichen Scha

den zu befürchten, ſein Intereſſe durch richterlichen

Nachdruck befördern kann, ſo iſt die Selbſthülfe des

Untertans ſtrafbar, weil ſie den natürlichen Zuſtand

wider den Endzwek des Staats behauptet. Willnun

alſo der Kläger ſeine Rechte durch Hülfe der Obrigkeit

ausüben, ſo iſt notwendig, daß er ſeine Klage bei

demjenigen Richter anbringe, welcher befugt iſt, den

Beklagten zur Beobachtung ſeiner Verbindlichkeit zu

zwingen (in foro competente). Es mag nunÄ
- MUND
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mündlich oder ſchriftlich geſchehen, ſo muß der Klä

ger ſeinem Richter den ſtreitigen Rechtshandel deutlich

vortragen und ſeine Forderung daraus herleiten. Frei

lich iſt es nötig, daß dieſes Verlangen in den Geſez

zen gegründet ſey und daß die der Klage angehäng

teBitte aus dem angeführten Rechtsfall und den Ge

ſezzen zugleich gefolgert werden müſſe. Es iſt auch ge

wis, daß man dieſe Geſchicklichkeit nicht von einem

jeden Kläger erwarten könne; aber wer will aus dieſen

ſogleich die notwendige Folge herleiten, daß der Ein

fältige ſeine Unwiſſenheit durch Geldopfer büſſen, oder

keinen Anſpruch auf die Rechtshülfe machen dürfe.

1o. GoTT FR. BAvE R1 Progr.de regula iuris. actor ſequirur

förum rei. Lipſ. 1756. -

Ant. Aug. Clar Abhandlung von der Klage. Götting. 1756.

E RNst. T ENze L de eo quod iuſtum eſt circa perſonas im

foro litigamtes. Erford-1730. -

§. 39.

Fernere Verbindlichkeit des Richters und des

Klägers bey der Klage. -

Es würde ſehr gut ſeyn, wenn ſich auch ſchon

hier bei der erſten Grundlage des Prozeſſes der Rich

ter vermöge ſeines Amts (ex officio) beſchäftigen

müßte. Der Kläger hätte die Verbindlichkeit, ſei

nen ſtreitigen Fall, noch ehe die Klage gerichtlich ange

nommen wird, dem Richter zu erzählen, und dieſer hät

te die Anweiſung den Kläger hinreichend auszuforſchen,

für der Unwahrheit und Streitſucht zu warnen, nach

den Beweismitteln zu fragen, und mit der Bedin

gung, daß wenn die Geſchichtserzählung gegründet ſey,

den Kläger ferner zu unterrichten, ob er die Klage

mit Recht anbringen oder wie er ſeine Forderung bei

/ ſol
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hen, ſo würden die beigelegten Beweismittel zwar nicht

- E

ſolcher anhängen ſolle. Das iſt gar keine Parteilichkeit,

beſonders wenn er auch eben dieſes bei den Ausflüchten

des Beklagten zu thun verbunden iſt und ſolte er bei

dem Urteil für ſeinen dem Kläger gegebenen Rath ein

genommen ſeyn, ſo kann ſich der Beklagte auf andere

Art helfen. Iſt die Sache nicht von Wichtigkeit, ſo

kann der Richter ſolches ſo gleich aufſchreiben laſſen,

dem Kläger nochmals vorleſen und alsdenn die Klage

als angebracht erachten. Iſt ſie aber wegen der dabei

vorkommenden Begebenheiten oder Rechte wichtig, ſo

kann er zwär den Kläger an den Advokaten zur künſtli

chen Ausführung verweiſen, aber dergleichen Fälle wer

den bei einem guten Geſezbuch und würdigen Richter

nicht ſo oft vorkommen und da, wo die Rechtsconſulen

ten gebräuchlich ſind, würde die Sache noch mehr er

leichtert werden. Solte vielleicht die Forderung des

Klägers ungerecht ſeyn, ſo müſte der Richter die Be

fugnis haben ihn abzuweiſen, und damit man nicht

befürchten darf, daß der Richter unter dieſem Schein

die recht he Hülfe auch bei gerechten Forderungen ver

ſagen mochte, ſo könte der Beleidigte deswegen bei

dem Gerichtsaufſeher ſeinen ſichern Beiſtand finden

und eine unausbleibliche Ahndung zur Aufmerkſamkeit

des Richters bewirken. Wolte man alles dieſes be

obachten, ſo würde der Richter nicht mehr ſo oft genöti

get ſeyn, die Klage, immaßen ſie angebracht iſt, durch

Urteil und Recht für unſtatthaft zu erkennen und die

Gerichtsbarkeit würde durch vergebliche Handlung

nicht mehr ſo oft misbraucht werden. Aus gleichen

Urſachen rathe ich auch, den Kläger anzuhalten, daß

er ſeine Beweismittel mit der Klage zugleich einreichen

müſſe, damit man ſeine gegründete Forderung deſto

eher einſehen und der Beklagte von frevelhafter Ab

leugnung um ſo vielmehr abgeſchrekt würde. Geſezt

auch, der Beklagte wolte die Forderung völlig eingeſte

mehr
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mehr notwendig ſeyn, aber was iſt unter beiden wohl

beſſer? in dem erſten Termin gleich beweiſen oder erſt

den Leugnungsfall abzuwarten und noch alsdenn be

weiſen müſſen. Einige Gerichtsordnungen verlangen

nur, daß man den Beweis durch Eid mit der Klage

zugleich verknüpfen müſſe; warum nicht aber auch zu

gleich die übrigen Beweismittel?

- § 40.

Vorladung.

-

Alexander hörte einsmals einen Kläger an, doch

ſo, daß er mit der Hand ein Ohr zuhielt; man fragte

ihn um die Urſach: „man muß, ſprach er, dem Be

klagten auch noch einen Plaz zum Verhör einräumen.„

Der Beklagte muß gleichfalls gerichtlich befragt wer

den; er kann ſeine rechtsgegründeten Urſachen haben

oder zu haben glauben, weswegen er dem Willen des

Klägers nicht gemäs gehandelt hat. Ueberdiß iſt es

auch notwendig, daß man ihm die eingebrachte Klage

anzeigt und die Befriedigung des Klägers anbefielt,

wenn er nichts rechtliches zu ſeiner Verteidigung an

führen kann. Der Richter ladet zur Bewirkung die

ſes Endzweks den Beklagten auf einen geſezten Tag für

ſich und giebt ihm vorher von der angeſtellten Klage

und ihren Gründen eine hinreichende Nachricht; aber

es iſt eben nicht notwendig, daß dieſe Vorladung von

allen förmlichen Kleinigkeiten begleitet werden müſſe;

es iſt gnug, wenn nur der Beklagte eine Gewisheit

von dem Inhalt der Klage und dem Befehl des Rich

ters zum gerichtlichen Vorſtand bekömmt. Der Ge

horſam gegen die Obrigkeit verbindet ohnedes den ge

richtlichen Untertan zum pünktlichen Gehorſam. Und

es iſt lächerlich, wenn man dieſe Schuldigkeit verſa

gen will, wenn etwa der Gerichtsbote eine vielleicht

- UN!!!“
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unnüzze Feierlichkeit vernachläßigt hat. Die Vernunft

ſagt auch, daß man den Beklagten durch allzu kurze

Beraumung des Gerichtstags nicht übereile; aberman

ſolte dieſe Friſten nach der Wichtigkeit der Streitſache be

ſtimmen. Die Antwortauf die Forderung eines gerin

- gen Gegenſtands kann höchſtens binnen acht Tagen

hinreichend vorbereitet werden, und bei wichtigen Din

gen iſt dieſes in einer Zeit von vierzehn Tagen eben ſo

möglich als es binnen ein oder mehrern fruchtloſenMo

naten geſchieht. Man frage den Sachwalter aufrichtig,

ob er zur Vorbereitung des Termins und wenn er auch

noch ſo sichtig iſt, acht völlige Tage verwendet? Die

weite Entfernung des Beklagten oder ein misbrauchter

Schlendrian können eine große Reihe von Tagen für

notwendig halten; ſo billig das erſtere iſt, ſo ſchädlich

iſt das leztere.

Georg. A D. stRvv diſſ. de citatione. Ienae 1678.

PH1 L. sl EvoGT . de in ius vocatione vereri et mous.

Ienae 17o5.

carl Gott L. kNoka de recko dilation am vſ. Halae

- 5. 4.

Genauere Beſtimmung dieſer Sache.

Da auch der Beklagte bereits von dem Kläger in

Güte angeſprochen ſeyn muß, und erſterer als ein ver

nünftiger Menſch dasienige, was man von ihm verlangt,

nicht anders abſchlagen kann, als nur aus Notwen

digkeit oder aus überlegten Gründen, beſonders wenn

ihm mit der Klage gedroht wird; warum ſoll man ihm

eine lange Bedenkzeit geben bei einer Sache, die er ſchon

vorher bedacht haben ſoll und muß? Es laſſen ſich hier

wol auch einige gerechte Ausnahmen machen; die Er

E 2 ben,
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ben, oder derVormund können nicht allezeit wiſſen, was

ihre Vorfahren gethan haben, der Anwald iſt auch bis

weilen ſehr weit von dem entfernt, der ihm die Ge

ſchäfte aufgetragen hat, Krankheiten ud andere Zu

fälle können auch die Sache verzögern. Das ſind aber

nur Ausnamen und das vernünftige Staatsrecht

leidet nicht, daß man aus ſolchen eine allgemeineRe

gel machen dürfe, vornämlich wenn dadurch die gute

LOrdnung und Glückſeligkeit der Untertanen gehindert

werden. Der Richter ſezt in jeder Vorladung den

ordnungsmäßigen Termin, iſt er nun bei vorkommen

den Fällen dem Beklagten zu kurz, ſo kann dieſer in

Zeiten ſeine Entſchuldigungen anbringen, und wenn er

ſie rechtfertigt, ſo iſt der Richter vermöge ſeines Amts

befugt, daß er den geſezten Gerichtstag nach vernünf

tigen und billigen Gründen verlängert. Noch ärger

iſt es, wenn man bei Dingen, welche keinen Verzug

leiden, die förmliche Weitläuftigkeit beobachten will

oder muß; die Gerichtsordnung ſolte dem Richter ſo

gleich ſchleunige Vorladung anbefehlen, und ihn im

nötigen Fall das Recht geben, ſich der angeſprochenen

Güter oder der Perſon des Beklagten ſelbſt zu bemäch

tigen. Ueberhaupt iſt die Abſicht der Vorladung, daß

der Beklagte weis, wenn, wo, wie und aus welchen

1Urſachen er vor dem Richter erſcheinen ſoll; das kann

ihm mündlich oder ſchriftlich angezeigt werden. Iſt

ſein Aufenthaltunbekannt, ſo bedient man ſich der öffent

lichen Vorladung, ein Mittel, das ſehr übereinſtim- -

mend iſt, wenn der Kläger bei Strafe des Meineids

verſichert, daß er den Aufenthalt nicht wiſſe, oder

nicht alle Perſonen ſeiner Gegner kenne, oder wenn

auch der Auswärtige halsſtarrig iſt. Befindet ſich der

Beklagte in unſern Territorien, und will in Güte

nicht erſcheinen, ſo kann Geldſtrafe oder die tätige

Vorladung mit Recht ſtatt finden, -

- §« 42
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H. 42- -

Betragen des Richters, wenn die Parteien

- nicht erſcheinen.

Auf den beſtimmten Gerichtstag erſcheinen beide

Parteien oder nicht; iſt lezteres, ſo fehlt Kläger oder

der Beklagte, oder ſie ſind beyde abweſend. Wenn der

Kläger ohne rechtsgegründete Urſachen ausgeblieben

iſt, ſo kann man ihm wol die Erſtattung der Koſten

auflegen, aber das iſt noch nicht genug; der Richter

ſolte ihm ſo gleich vermöge ſeines Amts einen Termin

anberaumen, wo er ſeine Klage fortſezzen muß, und

wenn er ſolchen gleichfalshintanſezt, ſo verdient er

mit Recht, daß nicht allein ſeine Forderung für un

gültig erklärt, ſondern daß er auch noch überdies be

ſtraft werde. Da er keine rechtliche Entſchuldigungen

beibringt, da er alſo die Gerichtsbarkeit misbraucht, ſo

iſt ſein Frevel um ſo mehr ſtrafbar, wenn man die Ge

richte in ihrem notwendigen Anſehn erhalten, oder un

nüzze Verzögerungen oder anch unbedachtſame Klagen

verhindern will. Sobald die Klage anhängig ge

macht iſt, ſo hängt es nicht mehr von ihm ab, wie er

ſie fortſetzen will, ſondern er muß die vorgeſchriebene

Gerichtsordnung befolgen, oder die Urſache ſeines ge

rechten Auſſenbleibens in Zeiten anzeigen. Man ſage

mir nicht, daß es hart ſei, einen boshaften Kläger

doppelt zu ſtrafen; er beleidigt Richter und Beklagten,

es iſt alſo auch billig, daß er beides büſſen muß. Am

mehreſten geſchieht es, daß der Beklagte auſſen bleibt;

kann er ſich nicht hinreichend entſchuldigen, ſo iſt es

A

zwar gut, daß man ihn nochmals mit gerichtlicher

Drohung vorladet, daß aber dieſes dreimal geſchehen

müſſe, iſt aus der weſentlichen Abſicht der Rechtspfle

ge nicht einzuſehen, beſonders wenn ſolches den Be

klagten die boshafteWºsz erleichtert. Solte

- - 3 LP



70 Von Juſtizſachen.

er noch nicht erſcheinen, ſo hat entweder der Kläger

ſeine Forderung durch beigelegte Beweismittel zur

Notdurft erwieſen oder nicht; iſt erſteres, ſo kann

der Richter ſogleich in den mehreſten Sachen dem Be

klagten durch ein Endurieil auferlegen, daß er dem Ver

langen des Klägersgemäs handelt. Es iſt dieſes nicht

ungerecht, wenn man zum voraus ſezt, daß der Rich

ter oder der Rechtsconſulent die der Klage angehäng

te Bitte aus den Geſezzen und der beygebrachten Ver

anlaſſung (ex iure et fačto) bündig geſchloſſen hat.

Iſt aber die Forderung des Klägers nicht zureichend

erwieſen, ſo würde ich nicht ohne Unterſchied auf die

bejahende oder verneinende Antwort des Beklagten be

kennen, ſondern es könnte der Richter die Beweismit

tel ferner unterſuchen, z. B. die Zeugen verhören, Be

ſichtigungen anſtellen, die Handſchriften vergleichen

u. ſ-f. Er müſte alsdenn vermöge ſeines Amts das

Endurteil in ſo weit ſprechen, als die Sache erwieſen

iſt. Wolte man hier die völlige Bejahung des Be

klagten als gewis annehmen, ſo würde der hinreichen

de Grund ermangeln, weil man das Urteil aus der

Klage nur in ſo weit herleitet als ſie bewieſen iſt; wol

te man aber die verneinende Antwort vermuten, und

den Beklagten mit ſeinem Gegenbeweis zulaſſen, ſo

würde ihm die frevelhafte Verzögerung in derThat nicht

ſchaden und ein anderer würde in ähnlichen Fällen ein

gleiches thun. Wenn endlich gar keine vdn beiden

Parteien erſcheint, ohne rechtliche Entſchuldigungen zu

haben, ſo könnte man auch beide mit einer Geldſtrafe

belegen, weil ſie die Gerichtsbarkeit misbrauchen. Hät

te indeſſen der Kläger den Beklagten befriedigt, oder

hätten ſie ſich mit einander verglichen, ſo iſt es ihre

Schuldigkeit, daß ſie ſolches anzeigen, und deswegen

ſolte auch die Proceßordnung den Parteien anbefeh

len, daß ſie, zur Vermeidung künftiger Händel, ih

ren Vergleich, Zahlung oder Entſchädigung sº



Von Juſtizſachen. - 71

als es in einigen Gerichten geſchieht; man pflegt die

lich anbringen müßten, beſonders wenn einmal die

Klage gerichtlich angebracht iſt.

. § 43.

Wenn die Parteien erſcheinen.

Man ſolte auch hier den Richter anweiſen, daß

er mehrere Handlungen vermöge ſeines Amts unterneh

men müßte; er ſoll ohnedes ein guter Rechtsgelehrter

ſeyn, er ſoll nicht erſt die Geſezze von den Advokaten

erlernen, oder ſich an ſolche erinnern laſſen, und er

ſoll ſich bemühen, die Streitſache bald und gründlich zu

endigen. Er iſt hier gar nicht parteiiſch, wenn er von

ſelbſt alles dasjenige unterſucht und verlangt, was zur

ſichern Gründung der Rechtspflege erfordert wird, und

er iſt nicht verbunden, die dahin gehörige. Bitte erſt

von den Parteien abzuwarten. Es wird dieſes meh

renteils nur bei einer Vollmacht und denjenigen Din

gen verlangt, deren Vernachläßigung die Rechtspfle

ge vergeblich und nichtig machen würde; aber könte

man nicht auch zum Wohlſeyn des Landes den Rich

ter verpflichten, dasjenige zu bemerken, was die un

nüzze Verzögerung des Prozeſſes verurſacht, und ſind

dieſes endlich nicht auch vergebliche Gerichtshandlun

gen? Wenn nun die Parteien auf den Gerichtstag er

ſcheinen, ſo iſt die erſte Frage an den Beklagten zu

richten, ob er die Forderung eingeſteht oder nicht?

Iſt jenes, ſo kan man ihm gleich eine verhältnismäßi

ge Friſt zur Befriedigung des Klägers ſezzen. Im

leztern Fall aber ſolte man ganz anders verfahren,

Güte, man thut einige Vorſchläge zur Vereinigung

der Parteien, ich will dieſes eben nicht mit demTho

mas tadeln; aber oft iſt die ganze Handlung ein

bloſes Schattenſpiel, wenn es weder dem Richter

E4 - noch
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noch dem Advokaten ein wahrer Ernſt iſt, ihre gewöhn

lichen Nahrungsmittel zu vernachläßigen, und wie

kann der Richter wol mit gutem Gewiſſen den Klä

ger zu einigen Nachlas oder den Beklagten zu einer

Entrichtung bereden, wenn er noch nicht weis, wel

cher von beiden ein vorzügliches Recht hat, a) es wäre

denn, daß er vorher die Rechtsgründe beider Parteien

bei einem beſondern Verhör hinreichend geprüft hätte.

Eine unüberlegte Beredung zur Güte hat oft den Er

folg hervorgebracht, als die Kutſcherpeitſche, mit wel

cher einſtmals ein Richter den Parteien Bewegungs

gründe zum Vergleich gab. Ein anders iſt es, wenn

man zum voraus die Unerheblichkeit der Klage ein

ſieht, und die Parteien hartnäkkigte Zänker ſind b).

a) c H R. ThoM As 1vs de protraëtione iuſtitiae per amica

bilem compoſitionem partium litigantium a iudice tentandam.

Halae, 17o2. Die Ausſchweifungen dieſes Verfaſſers ſind

mit vieler Gelehrſamkeit angemerkt von P. Gv. scHM 1 d

in Diſſ. de officio et prudentia iudicis circa amicabilem

litium compoſitionen. Ienae 1747.

Joh. Georg Döhler in ohnmasgeblichen Vorſchlägen.

Cap. 4. ). I. -

b) Dieſe Sache iſt von dem Herrn Geh. Hofrath Heimburg

ſehr gründlich beurteilt worden in einer Streitſchrift: de

transactione iudic. inuita.

. . . . . . . .“ § 44.

Noch einige Vorſchläge.

Beſſer wäre es, wenn der Richter die Parteien

von Lügen, vergrößerter Forderung, frevelhafter oder

leichtſinniger Streitſucht abſchrekken, und ihnen mit

der in den Geſezzen beſtimmten Strafe drohen könte.

So wol der Kläger müßte für ſeine Forderung, in

ſo weit ſie ungerecht iſt, als auch der Beklagte geſtraft
v. HOLL

«
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werden, wenn er die Gerichte durch Leugnen und Ver

zögern misbrauchen will, da er doch innerlich eines

ganz andern überzeugt iſt. Man befolgt die Römi

ſchen Geſezze in verſchiedenen Fällen, faſt bis zur ängſt

lichen Genauigkeit, warum will man aber nicht auch

vornämlich dasjenige befolgen, was unſern Zeiten ſo

nötig iſt und paſſen denn nicht die mehreſten Stra

fen boshafter und leichtſinniger Parteien ſehr oft auf

unſere Rechtsſtreiter, oder ſind ſie geſitteter als da

mals ? Gewiß hierdurch würden hier ſehr viele un

nüzze Streitigkeiten gleich auf den erſten Gerichtstag

entkräftet werden; hätte aber nun der Richter dieſe

ernſtliche Vorſtellung genau beobachtet und die Intereſ

ſenten wolten dennoch ihre Meinung nicht abändern,

ſo müßte er zwar den Prozeß geſtatten, aber dergeſtalt,

daß er die Parteien nicht eher zum rechtlichen Verfah

ren zuließe, bis die Präjudicialien, Verſicherungen

und andere Notwendigkeiten zur Gründung der Rechts

pflege ſo viel als möglich berichtigt ſind; eine Beſchäf

tigung, welche er gleichfals von Amtswegen beſorgen

muß. . Alle Weitläuftigkeiten und Formalien, die oft

bis zum Lächerlichen über ausgemachte oder leicht zu ent

ſcheidende Sachen angeſtellt werden, müßte man hier

kurz auseinander ſezzen, und wozu dient z. B. ein be

ſonderes Verfahren über die Bürgſchaft, Einlaſſung,

Rechtsfähigkeit zur Sache oder zum Prozeß (legiti

matio ad cauſam vel ad hunc proceſſum), Wiederkla

ge, Gewährleiſtung; was macht es wol notwendig,

daß der Richter dieſerwegen ein beſonderes und förm

liches Beiurteil ſprechen muß, da er doch dieſes ſo

gleich mündlich anbefehlen kann, wenn es der gegen

wärtige Fall erfordert. Der Beklagte muß hier ſeine

verzögerlichen Einreden gleichfals anbringen, und der

Richter wird dieſen durch mündliche Entſcheidung oft

eben ſo bald abhelfen können als obigen Streitigkeiten.

: E 5 § 45
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S. 4.

Rechte der Parteien bei der Rechtspflege

ſelbſt.

Es iſt ein ſehr guter Gebrauch, welcher den Klä

ger verbindet, ſeine Rechtsgründe und die daraus her

geleitete Forderung in gewiſſe Säzze (poſitiones) zu

bringen, deren Warheiten und Rechtmäßigkeit bei

Strafe anzugeben und dem Beklagten zur Antwort vor

zulegen. Da in dieſen Säzzen nichts anders enthal

ten ſeyn darf, als was zur Sache gehört, da der

Beklagte verbunden iſt, beſtimmt auf ſolche zu

antworten, ſo kann der Richter leicht die Lage der

Streitigkeit einſehen, und ſeinen Beſcheid darnachein

richten. Alles dieſes ſcheint mir beſſer zu ſeyn, als

die Einlaſſung, welche von Wort zu Wort auf die in

einer fortdauernden Schreibart verfertigte Klage (hbel

lus continuus) geſchehen muß und ſehr oft zum Mis

verſtändnis oder wenigſtens zu unnüzzen Streitigkei

kenÄ geben kann. Der Beklagte iſt alſo

verbunden, deutlich und beſtimmt zu antworten,

aber er iſt auch befugt, eine Geſchichtserzählung ſeiner

Seits zu entwerfen, die zerſtörlichen Einredenausſol

chen paſſend und übereinſtimmend herzuleiten, von dem

Kläger eine ordnungsmäßige Antwort darauf zu ver

langen und ihm deswegen die daraus genommene Ge

genſäzze vorzulegen, welche er bei unausbleiblicher Stra

fe der Unwarheit oder Falſchheit beantworten muß.

Ich rechtfertige dieſen Entwurf durch die Abſicht der

Rechtspflege; es iſt nötig, daß der Richter von dem

Zuſtand der ſtreitigen Sache Gewisheit hat, damit er

auf Beweis erkennen oder das Endurteil ſprechen kann,

und es iſt die Schuldigkeit der Parteien, bald und

kurz den hinreichenden Unterricht zu erteilen. Der

Kläger muß genau wiſſen, was abgeläugnet wird; der

- - - - - Beklag
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Beklagte will durch ſeine Ausflüchte ſich ganz oder

zum Teil von der Forderung des Klägers befreien.

- Sind dieſe Ausflüchte gerecht und der Kläger leugnet

ſolche, ſo muß man auch wiſſen, in wie weit ſie der

Kläger verneinet; alles dieſes aber iſt nötig, um zu

erfahren, was man beweiſen ſoll oder was bereits

ſchon bewieſen iſt. » .

c H R. h ENR. B revN 1 No, an aduocato liceat litem nega

ziue conteſtari contra conſcientiam. Lipl. 1749.
.

S. 46.

Hieher gehörige Anmerkungen.

Fragen, die zur Sache gehören und paſſende Ant

worten können dieſen Endzwek unſtreitig bewirken, we

nigſtens weit beſſer als die ausſchweifende und ekel

hafte Schreibart, welche in vielen Bögen bisweilen

gar nichts ſagt, bisweilen nur ſo viel, was einige

Blätter hätten faſſen können. Eine Schreibart, von

welcher man ſich wundern muß, daß die gerichtlichen .

Referenten ſolche ſo lange Zeit mit unglaublicher Mü

he und Geduld durchleſen und ob ſie gleich wider

dieſe Unbequemlichkeit aufgebracht ſind, ſich doch noch

nicht vereiniget haben, ſolche mit geſammten Kräften

zu unterdrükken. Es iſt zwar nicht zu läugnen, daß

Klage und Ausflüchte eine ausführliche Erzählungver

langen, daß die Begebenheit oft ſelbſt weitläuftig iſt,

daß auch die Anführung geſezmäßiger Gründe, wes

wegen man nicht verbunden zu ſeyn glaubt, das Ver

langen des Gegners zu befriedigen; ich läugne nicht,

daß dieſe Umſtände die gerichtlichen Schriften ver

gröſſern können. Muß man denn aber deswegen die

ſe Weitläuftigkeit durch bloſe Worte noch über die

Hälfte vergröſſern? Eine gute Gerichtsordnung kann

auch vielen Ausſchweifungen zuvorkommen und #
- Pl
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will hiervon nur ein einziges Beiſpiel anführen. Wenn

man alle Verträge, Zahlungen, Abteilungen, Ueber

gaben, kurz alle rechtliche Handlungen von Erheblich

keit gerichtlich unternehmen müßte, ſo würde die Rechts

ſache in Zeiten eine zureichende Gewisheit bekom

men, es würde alſo der Grund vieler Streitſchriften,

beſonders in Anſehung der Ausflüchte, hinwegfallen,

der Richter würde ſogleich aus den Gerichtsbüchern die

ſtreitige Begebenheit einſehen, und nicht erſt von den

Parteien eine Erzählung und Beweis erwarten müſ

ſen; Dinge, die eben die mehreſte Weitläuftigkeit ver

urſachen, -

§. 47.

Beweis und Gegenbeweis.

Ohne hinreichende Ueberzeugung von der War

heit des durch die Parteien vorgetragenen Rechtsfalls

kann der Richter unmöglich ein ſicheres Urteil ſpre

chen; er würde auf ungewiſſe Gründe bauen, ſeine

Gerechtigkeit würde nur zufälliger Weiſe einen feſten

Standpunkt bekommen, oder er müßte ſein obrigkeit

liches Anſehen mehr durch Zwang als durch Vernunft

unterſtüzzen. Es iſt hier überflüßig zu ſagen, was

Beweis iſt, und daß nur allein die Begebenheit, in ſo weit

ſie ſtreitig iſt, zu beweiſen ſey, daß alſo dieſe gerichtliche

Handlung ſich nicht auf das Daſeyn der Geſezze ſelbſt

erſtrekke. Solce es aber an einigen Orten dennoch

geſchehen, ſo kann man hiervon auf die Unvollkom

menheit des geſezlichen Zuſtands in einem Lande rich

tig ſchlieſen. Ein Geſez erfordert Gewisheit und die

Gewonheit, dieſe Feindin eines vollſtändigen Geſez

buchs, ſolte eigentlich nicht geduldet werden, wo ſie

nicht der Geſezgeber zum geſchriebenen Recht macht,

wenn ſie etwan gute Eigenſchaften an ſich hätte. Die

Verteidiger der Gewonheit glauben zwar, daß ſie vor

ältern Geſezzen viele Vorzüge habe, weil ſieÄ
PV(Ls
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wärtigen Umſtänden beſſer angemeſſen iſt; aber war

um verlangt man auch zugleich zu ihrer Verjährung

eine ſo lange Zeit, binnen welcher ſich die Umſtände -

gewis verändern? Iſt ſie nun einmal ein herrſchen

des Geſez bei der Nation, warum will man ſie läug

nen und ihren Beweis verlangen? Ich ſehe hier viel

mehr nur auf die rechtliche Begebenheit und ſage, daß

der Kläger verbunden iſt, ſolche auſſer Zweifel zu ſezzen

und die Einwendungen des Beklagten zu entkräften;

dieſer aber muß ſeine Ausflüchte darthun, und die Un

richtigkeit des von dem Kläger beigebrachten Vorge

bens anzeigen, wenn der Richter die Entſchuldigung

des Beklagten bemerken ſoll. Es iſt daher der Beweis

mit Recht als ein weſentliches Stück der Rechtspflege

zu betrachten, und wenn man nicht auf die Förmlich

keiten ſieht, oder die in den Geſezzen beſtimmte Ver

mutungen, die zum Beſten des Klägers ſtreiten, nicht

von den Beweismitteln ausſchließt, ſo kann man alle

zeit ſagen, daß der Kläger den Beweis, Beklagter

aber den Gegenbeweis führen müſſe. Geſezt, daß

ſich erſterer auf die natürliche Freiheit ſeiner Güter be

ruft, ſo braucht er zwar nicht förmlich zu beweiſen,

er hat aber dennoch ſchon in der Tat einen Beweis ge-

führt, er hat den Richter durch die Geſezze ſelbſt über

zeugt und der Beklagte muß ſein entgegengeſeztes Vor

geben gleichfals durch Glaubwürdigkeit unterſtüzzen,

wenn er die Abſicht des Klägers entkräften will. Ließt

man alſo in einigen Rechtsſchriften, daß derBeklagte

bisweilen den Beweis führen müſſe, ſo iſt dieſes nur

allein von der Förmlichkeit zu verſtehen, auch die ge

ſezliche Vermutung zum Beſten des Klägers iſt ſchon

ein weſentlicher Beweis und wenn man in den Ge

richten das Förmliche nicht von dem Weſentlichen un

terſcheidet, ſo iſt es kein Wunder, wenn die Rechts

pflege bisweilen der Maſquerade ähnlich iſt. Das Ur

teil hat die Forderung des Klägers genehmigt, ob
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er gleich nicht förmlich bewieſen hat; das iſt ein

vernünftiger Saz; aber wer wird wohl ſagen können:

das Urteil hat das Verlangen des Klägers bekräftigt,

ob er gleich weſentlich nichts bewieſen hat? Heißt

das nicht eine Meinung als gewis annehmen, ohne

gegründete Urſachen zu haben? ein Widerſpruch, der

in keinem Gerichtshof fürkommen ſolte. *. .

§. 48

Ein Misbrauch wird verworfen.

Ich kann auch unmöglich für gut halten, wenn

man zu der Zeit, da der Beweis geführt werden ſoll,

den Parteien ein weitläuftiges Verfahren über die Zu

läßigkeit der Beweisartikkel erlaubt, und dieſe Neben

ſachen durch ein beſonderes Urteil entſcheiden läßt.

Die Rechtspflege wird dadurch unglaublich verzögert,

der boshafte Teil kann ſich hinter dieſen Vorwand

verſtekken, oft ſieht man, daß der Streit über die

Notwendigkeit oder Zuläßigkeit des Beweiſes noch

weitſchweifiger iſt als das Verfahren über die Haupt

ſache. Der Richter nimmt ſeine Gerichts- undKanz

leigebühren, der Advokat wird nach der Gröſſe ſeiner

Säzze bezahlt, man verſendet das daraus entſtandene

Ungeheuer an die Rechtskollegien, man verlangt von

ihnen die Durchleſung und Beurteilung ausgedehnter

Worte und Schriften, die bis zum Aergerniß ermüden,

und endlich weiter nichts ausweiſen, als daß man die

ſe Nebenſache durch ein mündliches Verhör hätte bei

legen können. Ich weiß wohl, daß die Zuläßigkeit

des Beweiſes und ſeiner Arten die Aufmerkſamkeit des

Richters verdient, daß die Entſcheidung der Hauptſa

che davon abhängt; aber muß man deswegen ſo aus

ſchweifend verfahren? Der Beweis iſ unlä gbar oder

nicht; iſt jenes, warum will man über ausgemachte

- - - Sachen
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Sachen ſtreiten? iſt lezteres, ſo ſind die Mängel

entweder ſogleich einleuchtend, oder ſie ſind noch

zweifelhaft; iſt erſteres, ſo kann ſie der Richter durch

mündlichen Beſcheid verwerfen; im leztern Fall aber

ſolte er den Beweis ſelbſt ſogleich zulaſſen (ſaluis
CX

ceptionibus) und die Parteien wären befugt ihre dar

wider habende Einreden bei dem Hauptverfahren weiter

auszuführen, um ſo vielmehr, da dieſes nicht allein

unterſucht, was die Beweiſe ſagen, ſondern auch vor

ſieht, -

.. H. 49.

nämlich auf die Eigenſchaft der Beweismittel ſelbſten

Beurteilung der Beweismittel und beſonders der

- Vermutung und Beſichtigung.

Ueberhaupt giebt es eben ſo viel Beweismittel,

als ſich Arten denken laſſen, wodurch der Richter eine

rechtliche Gewisheit von der ſtreitigen Sache bekömmt.

Die gewöhnlichſten ſind: erſtlich, die Vermutung;

ſie iſt teils in den Geſezzen ſelbſt angezeigt (praeſum

tio juris), teils gründet ſie ſich auf die Begebenheit

und die Umſtände, unter welchen ſie ſich ereignet hat

(ptzeſumtiofacti). Jene hat der Geſezgeber aus

allgemeinen Gründen der Wahrſcheinlichkeit hergenom

men; da aber die Wahrſcheinlichkeit bei vorkommenden

Fällen durch Gewisheit widerlegt werdenkann, ſo iſt es

der Vernunft gemäs, daßman wider ſolche einen Gegen

beweiszulaſſe. Ausdieſen Gründen ſcheint mir dieieni

ge Vermutung ſehr unſicher zu ſeyn, welche dem Gegner

nicht erlaubt, ſolche durch Gewisheit zu entkräften, wenn

auch ſeine Gründe unläugbar wären(praeſumtiojuris et

de jure) a). Die Geſezze ſind Maasregeln, welcheaufge

genwärtige Rechtshändel angewendet werden müſſen, ſie

wollen nicht Unwahrheiten oder Ungerechtigkeiten bekräf

tigen, und nur Bosheit oder groſe Nachläßigkeit kUill

IRQ
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machen, daßmanzurStrafeoder zum Beſten des Staats

eine Sache als gewis annimmt, von welcher der Sach

fällige das Gegenteil verſichern könte. Die Vernach

läßigung der Notfriſt (fatale) oder die vorſezliche Ver

zögerung der Rechtspflege, der Ungehorſam (contuma

cia) und andere ähnliche Dinge können dieſe Wirkun

- gen mit Recht hervorbringen; nicht als Vermutungen,

ſondern weil es die Abſicht einer Gerichtsordnung und

das Wolſeyn eines Landes erfordern. Ein anderes iſt

es, wenn die Vermutung aus ſolchen Umſtänden des

Rechtsfalls entſteht, welche der Gegner ſelbſt einge

ſtanden hat. Hier kann der Richter allerdings ſich

durch die Grade der Warſcheinlichkeit aus der ſtreiti

gen Sache unterrichten. Freilich ſezt dieſes einen ge

übten und gutdenkenden Kopf zum voraus, und das iſt

vielleicht die Urſache, weswegen dieſes Beweismittel

nicht ſo oft vorkömmt; wenn es aber geſchieht, ſo iſt

die Vernunftlehre eine notwendige GefährtindererPar

teien ſowolals des Richters und der Beweis wird als

denn mit Recht der künſtliche genennt. Zweitens,

die Beſichtigung (ocularis inſpectio). Dieſer Be

weis ſcheint der Beſte zu ſeyn, wenn man den Zuſtand

der ſtreitigen Sache ſelbſt durch ſinnliche Empfindun

gen bemerken kann; aber er verlangt auch eine Kennt.

nis der Dinge, die man beurteilen will, und mankann

ihm nicht trauen, wenn der Richter die Beſchaffenheit

der Sache nicht verſteht, und keinen Kunſtverſtändi.

gen zu Hülfe nimmt. Selten pflegt die Beſichtigung

allein vorzukommen, mehrenteils iſt ſie mit andern

Beweismitteln verknüpft; denn überhaupt kann der Au

genſchein für ſich betrachtet weiter nichts zeigen als die

phyſikaliſche Lage und Beſchaffenheit der Sache, das

dabey vorkommende Recht muß aus andern Verhält

niſſen eingeſehen werden. . . .

a) IO. Trop. scHE FF E R dubia quaedam circa mare

riam de Pragſumzione iuris ez de iure. Tub. 173r.

- - GO DO -
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-

Godof R. LvD. M ener E N de praeſumtionibus iuris er

de iurf contrari probationem admietentibus. Lipſ. 1747.

b) Er N. TeNze L11 Diſſ, de infectione oculari. Erfurt,

z26. . z,
- H. r ſO,

Beweis durch Zeugen.

Der Beweis pflegt auch drittens durch glaub

würdige Zeugen geführt zu werden; ein redlicher und

vernünftiger Menſch, der die Warheit ſagen will und

kann, verdient allen Glauben und ſeine Auſſage, wenn

ſie ſonſt nicht der Möglichkeit widerſpricht, kann den

Richter unſtreitig von der Warheit überzeugen. Ge

brauch des Verſtandes, Gegenwart und Kenntnis der

Sache oder der Handlung, die er bezeugen ſoll, machen

ihn fuhig, daß er die Warheit ſagen kann; gute Sit

ten und Entfernung parteilicher Leidenſchaften machen

ihn fähig, die Warheit ſagen zu wollen. Aber durch

alles dieſes wird die Warheit noch nicht ſelbſt bewie

ſen, ſondern man muß die Auſſage mit der Abſicht

und den Umſtänden zuſammen halten und nach dieſen

muß die Uebereinſtimmung und der Widerſpruch beur

teilt werden. Die willkührlichen Geſezze erfordern bis

weilen noch mehrere Eigenſchaften, die aus bürgerlichen

Verhältniſſen entſtehen; wie viele Zeugen werden nicht

erfordert zum Beweis wider einen Kardinal, wie oft

ließt man nicht geiſtliche und weltliche Geſezze, wel-

che die Zahl von zwölf, ſieben oder zwey Zeugen oder

die Gleichheit des Standes für notwendig halten!

Die Vernunft läßt einen jeden zum Beweis, wenn

man nur von ihm verſichert iſt, daß er die Warheit

ſagen kann und will, ſie ſieht nicht auf Geſchlecht,

Zahl oder Stand des Zeugens. Selbſt die Römer

haben bisweilen von ihrer ſtrengen Regel einige Aus

namen gemacht, ſie hielten die Tarquinia zum Zeug

- nis
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nis fähig, als man über die Schenkung eines Land

guts ſtreitig war; a) auch ſind bei ihnen oft Knechte

zuläßig geweſen und dieſe ſo gar in den wichtigſten

Fällen. Die Idee, welche man mit der Tüchtigkeit

eines Zeugens verknüpft, überredet uns auch,

daß einer allein hinreichend ſey die Gewisheit zu be

kräftigen, beſonders da man bei ſittlichen Beſtim

mungen vornämlich auf die Eigenſchaften ſehen muß.

In Athen wolte man der Menge gröſſern Glauben

beilegen als einem einzigen, aber unverwerflichen

Zeugen; Sokrates widerlegte dieſe Denkungsart

durch folgende Frage: iſt denn eine gute Münze ein

zeln genommen nicht eben ſo gültig, als wenn ſie mit

mehrern von einerlei Art zuſammen genommen wird?

Gewis, mehrere Zeugen haben oft nicht ſo viele War

heit geſagt als ein einziger, muß man denn die War

heit nicht eifrigſt ſuchen und ergreifen, wo man ſie

findet; geſezt auch, daß ſie nur einen einzigen Freund

begleite, ſolte man das Zeugnis eines ſolchen nicht

um ſo vielmehr annehmen? b)

a) Gellrvs Lib. VI. Cap. VII.

b) 10. H EN R. FE Lz 11 excerpta controuerfarum illuſtrium

de teſtibus. Argent. 17o6.
-

ca R. eR D. HoMME L. de habilitate teſtium in cauſa

ciuili. Lipſ 1765.

- - §. r.

Die Vernunft erfordert eben nicht zween

- Zeugen. -

Wenigſtens kann man die Notwendigkeit von

zween Zeugen nicht aus der Vernunft einſehen, und

ich kann mich noch nicht überreden die Gründe für hin

reichend zu halten, welche man in einer neuern Schrift

**, - findet,
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findet, die ich hier nicht ausdrücklich nennen will.

Sie ſagt: „der geſunden Vernunft nach werden zwey

Zeugen erfordert. Denn ein Zeuge, der die Sachebe

kräftigt und der Beklagte, der ſie verneinet, machen

zween gleiche Theile aus, und deswegen muß noch

eine dritte Perſon vorhanden ſeyn, den Beklagten zu

widerlegen. „ Aber man hat hier die Perſon des Klä

gers vergeſſen, welche doch gleichfals in dieſen Anſchlag

gebracht werden muß; wenn ich nun aus den ange

führten Gründen rede, ſo folget vielmehr das Gegenteil.

Geſezt, die Auſſage des Klägers und der Widerſpruch

des Beklagten halten einander das Gleichgewicht, ſie

machen den Richter zweifelhaft und mithin beweiſen

ſie nichts; wenn nun aber der Kläger ſein Vorgeben

durch einen Zeugen bekräftigt,warum ſolte hierdurch nicht

das Gleichgewicht gehoben werden, welches vorher den

Glauben des Richters zwiſchen den Parteien teilte?

Freilich iſt es beſſer und ſicherer, wenn man durch meh

rere Zeugen beweiſen kann; aber es iſt auch hier vor

nämlich die Rede, ob in Ermangelung mehrerer ein

einziger hinreichend ſey, wie viele Handlungen wer

den nicht unternommen, bei welchen nur ein einziger

Menſch zugegen iſt, oder wo von vielen, die gegenwär

tig waren, nur noch ein einziger lebt; ſolte alſo wol

der Beweisführer abgewieſen werden von dem Richter,

der doch die Warheit ſuchen muß und ſolche nicht an

ders als bei einem einzigen finden kann? Oft ereignen

ſich auch noch andere Umſtände, welche die Auſſage

des Zeugens unterſtüzzen, oder die Gerichtsverfaſſung

einer Nation glaubt bisweilen den Mangel des zwee

ren Zeugens durch einen Eid zu erſezzen. Am beſten

iſt es, wenn man auf vorkommende Umſtände ſieht,

und die Regeln der Warſcheinlichkeit anwendet; will

aber der Richter völlige Gewisheit haben, ſo wird er

oft unmögliche Dinge ſuchen, oder er müßte bei allen

- F 2 rechtli
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rechtlichen Handlungen ſeiner Gerichtsuntertanen gegen

wärtig ſeyn; man urteile, in wie weit dieſes möglich iſt.

H. ſ2.

Beweis durch Urkunden.

Man kann auch viertens die Warheit der Sache

durch Urkunden darthun; eine unter öffentlichem -

Anſehen verfertigte Schrift ſolte auf der Stelle

dasjenige beweiſen, was ſie deutlich anzeigt. Der

Richter würde durch einige Verzögerungen die öffent

liche Treue und Glaubwürdigkeit der Gerichtsverfaſ

ſung beleidigen und die Parteien müßten unausbleiblich

geſtraft werden, wenn ſie die Gültigkeit bezweifeln

und vielleicht über die Anerkennung ſtreiten wollten.

Noch ärger iſt es, wenn ein unvernünftiger Gerichts

brauch die öffentlichen Urkunden durch die Anerkennung

von den Parteien erſt gültig machen will, und wenn

alſo das einer öffentlichen Perſon von der Majeſtätbeige

legte Anſehen erſt durch den Willkühr der Privatperſonen

bekräftigt werden ſoll. Hat der Verfaſſer öffentlicher

Urkunden ſein Amt aus Bosheit oder aus Nachläßig

keit beflekt, ſo kann man ſich durch den höhern Rich

ter helfen. Ganz anders verhält ſich die Sache bei

den Privaturkunden; derjenige, wider welchen der

Beweis geführet wird, mag nun ſolche ſelbſt verfer

tigt oder unterſchrieben haben, ſo iſt die Schrift als

ein eigenhändiges Geſtändnis zu erachten. Da es aber

doch auch möglich iſt, daß die Urkunde aus ganz an

dern Abſichten gemacht worden, als zu welchen ſie der

- Beweisführer braucht, da die geſchikte Hand des Be

trügers die Aehnlichkeit der Schrift nachahmen kann,

da man Beiſpiele hat, daß der Boshafte über den

Namen, den ein anderer gleichgültig aufzeichnete, ei

ne ſchriftliche Verbindlichkeit ſezte, u. d. m. ſo iſt es

auch recht, daß derjenige, wider welchen man be

* - - weiſen
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weiſen will, um die Anerkennung befragt und mit ſei

nen Ausflüchten gehört werde. Es iſt auch ganz gut,

daß man die Anerkennung oder Abläugnung von ihm

fordert, aber man ſolte dieſe Verordnung noch genauer

beſtimmen. Der Eid kann uns nicht allezeit von der

1Urichtigkeit der Urkunde überzeugen, und man ſolte

vorher noch andere Beweismittel zulaſſen; bisweilen

iſt auch die Unterſchrift richtig, aber nicht die Schrift

ſelbſt, und man ſolte alſo von erſterer nicht ſo

gleich auf die Richtigkeit der leztern ſchlieſſen. Frei

lich ſind dieſes Ereigniſſe, welche den Richter oft in

unüberwindlichen Zweifel ſezzen; er vermutet alſo die

Rechtmäßigkeit der Urkunde, und der Beklagte kann

unſchuldig ſeyn, weil man ihm wegen anerkannter Un

terſchrift die Abſchwörung des urkundlichen Inhalts

nicht zuläßt. Wäre es nicht beſſer, wenn man alle

ſchriftliche Verbindlichkeiten, welche Dinge von Erheb

lichkeit betreffen, gerichtlich verfertigen lies? Würden

alſo dadurch nicht viele Streitigkeiten vermieden wer

den, und würde der Richter nicht auch hier aus einer

Verlegenheit kommen, in welcher er ſich oft befindet,

wenn er über die Glaubwürdigkeit der Privaturkun

den erkennen muß? -

B. L. schwen denDoe RFER de inſtrumentis publicis

Lipſ. 1677.

ret. MvLLE R. de inſtrumentis priuatis eorumque proba

zione. Ienae, I683. -

PeR1 LL. 1. Avg. HELLFELD diſſ. de probatione per ex

empla ſ. copia. Ienae, I762.

- S. 53.

Eingeſtändnis und daraus hergeleiteter

Beweis.

Unter die Beweismittel gehört fünftens das Ein

F 3 geſtänd
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geſtändnis (propria confeſſio); es iſt überlegt oder

unüberlegt, und beides kann gerichtlich oder auſſerge

richtlich, ſchriftlich oder mündlich ausdrüklich oder

ſtillſchweigend geſchehen. Das überlegte Geſtändnis

unſers Gegners iſt ein guter Beweis, weil es nicht allein

zugiebt, was wir darthun müßten, wenn der Gegner ge

läugnet hätte, ſondern weil auch zugleich die Ausflucht der

Unbedachtſamkeit hinwegfält. Man hat gegründete Urſa

chen, ſolches zu vermuten, wenn einer auf die ihm gericht

lich vorgelegten Säzze, die er wohl verſteht, paſſend an

wortet. Solte er nun die Sache dennoch nicht über

dacht haben, da er doch konnte und ſolte, ſo muß er

mit Recht ſeinen Fehler büſſen. Das unüberlegte

Geſtändnis kann zwar keine hinreichende Vermutung

zur Gewisheit geben, aber es macht doch den Rich

ter ufmerkſam zu weiterer Unterſuchung, beſonders,

wenn andere Vermutungen hinz kommen, welche die

Auſſage warſcheinlich machen. Die gerichtliche Beja

hung hat deswegen vor der auſſergerichtlichen einen

Vorzug, weil unter öffentlichem Anſehen und Zeugnis

der Obrigkeit ſelbſt die Sache eingeräumet wird;

doch aber kann das auſſergerichtliche Bekenntnis

gleichfals ſeine gute Wirkſamkeit haben. Iſt es ſchrift

lich geſchehen, ſo muß man es als eine Privaturkun

de betrachten, und nach deren Gültigkeit beurteilen.

Die Schrift beweißt wieder den Schreiber, nicht aber

zu ſeinem Vorteil, wo er nicht ein beſonders Privile

gium hat, das iſt ein gewönlicher Rechtſpruch, wel

cher in den mehreſten Fällen ſtatt finden kann, nur

mußer gehörig angewendet werden. ,, Wenn endlich ei

ner die vorkommende Sache mündlich eingeſteht, ſo

geſchieht ſolches gerichtlich oder auſſergerichtlich; jenes

hat eben die Gültigkeit, als wenn es ſchriftlich geſche

hen wäre, vornämlich da alles, was gerichtlich verhan

delt wird, und zur Sache gehört, in das Tagebuch

eingetragen werden muß, Solte aber das mündliche

- Geſtänd
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Geſtändnis auſſergerichtlich geſchehen, ſo kann hierbei

eben das gelten, was ich bereits von dem überlegten

und unüberlegten Bekenntnis geſagt habe. Auch das -

Stillſchweigen kann als eine Einräumung der vorge

legten Frage betrachtet werden, wenn einer verbunden

iſt zu antworten und keine gegründete Urſachen vor

handen ſind, die ihn zurückhalten das Gegenteil zu

ſagen: doch hat das gerichtliche Stillſchweigen unſtrei

tig mehr Wirkung als das auſſergerichtliche. Die gericht

lich befragte Partei hat endlich alle Verbindlichkeit, eine

paſſende Antwort zu geben; wenn nun dieſes mit Ue

berlegung geſchehen iſt, ſo kann der Richter das Ein

geſtändnis als gewis annehmen, wenn nur ſolches

nicht der Möglichkeit und den Umſtänden widerſpricht.

Iſt dieſes richtig, ſo kann die gute Gerichtsverfaſſung

unmöglich zulaſſen, daß man folgendes Sprüchwort

länger beobachte: Was bei gütlichem Verhör von den

Parteien eingeſtanden iſt, kann bei der Rechtspflege

ſelbſt wieder abgeläugnet werden; „Oder, es iſt er

laubt, daß der Beklagte mehrere Ausflüchte vorbringen

kann, wenn ſie ſich gleich widerſprechen.» -

H. ſ4.

Beweis durch Eid.

Die Egyptierſchwuren bei dem Oſiris, die Grie

ehen und Römer vereideten ſich nicht allein unter An

rufung aller Götter, ſondern auch der Planeten und

der Elementen. WTuma ließ die wichtigſten Eide bei

der Treue ablegen, die Maſſageten betheuerten ihre

Eidſchwüre bei dem Tanais, der Jude ſchwörthe

bräiſch bei dem Gott ſeiner Väter, der Türke arabiſch

bei dem Koran; bisweilen hat man durch die Ueber

bleibſel der Heiligen eine Aufrichtigkeit herauslokken

wollen; andere laſſen den Eid durch Bevollmächtigte
- A F 4 ſchwö

-

-A



88 Von Juſtizſachen.

ſchwöken, und wie vielfältig ſind nicht die hieher ge

hörigen Gebräuche der Nationen? Man ſondere die ge

meinſchaftliche Idee davon ab, und man wird finden,

daß die mehreſten Eide ihren Nachdruck durch ſolche

Gegenſtände bekamen, welche der Schwörende liebte,

verehrte oder fürchtete. Die Abſicht war, daß ein ſol

cher den Verluſt der Glückſeligkeit befürchten ſollte,

wenn er die Unwahrheit eidlich zu bekräftigen die Ver

wegenheit hatte. Nun iſt zwar kein Motiv gröſſer

als die göttliche Rache; ein Mann, der die Gottheit

verehrt, wird auch allemal die Warheit beſchwören,

wenn er ſolche zu reden verbunden iſt; aber wir müſ

ſen die Menſchen auch ſo betrachten, wie ſie wirklich

ſind. Ein gegenwärtiger Vorteil überwiegt ſehr oft

den entfernten Schaden, die Erfahrung ſtellt uns eine

unglaubliche Menge von Meineidigen dar, und die

Kirche ſowol als die Gerichte haben vielmals die Ge

legenheit hierzu gegeben. Der Römiſche Hof hat dieſe

geiſtliche Art des Beweiſes ſehr unterſtüzt , aber es

fehlte. auch nicht an weltlichen Regenten, welche ſich

dargegen ſezten. Schon, Cºtto der Groſe verlangte

von Johann dem Zwölften die Einſchränkung der Ei

de, die vornehmſten Stände Italiens unterſtüzten

zugleich den Kaiſer in dieſem Verlangen, aber verge

bens. Johann der Dreyzehende hatte zwar dieſen

Prinzen ſein Daſeyn zu verdanken, aber er verzögerte

gleichfals die Entſcheidung dieſer Sache bis zur geiſt

lichen Verſammlung in Ravenna, auch hier wurde

nichts ausgemacht, und die Nachfolger haben es nicht

durchſezzen können. Der alte Teutſche redete meh

renteils die Warheit ohne Eidſchwur, er muſte ſich

nun nach und nach dieſes Beweismittel aufdringen laſ

ſen, und es ſcheint als wenn mit ihm zugleich der

Meineid in die Grenzen dieſer ſo redlichen Nation

eingedrungen ſey. -

- HE N R.,
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HR N R. so d1Nvs de abuſu iuramentorum. H, 1694.

1. sAM. st Ryck de iure principis circa iuramenta. Halae

- - I7O4.
W - -

1. Gv. de Goebel de origine, vſu et abuſu iuramento

- rum. Helmſtad. 1738.

- - S. 55•

Beurteilung dieſes Beweismittels.

- Soll ich endlich nun noch ſechſtens den Eid

unter die Beweismittel zehlen? Er iſt unſtreitig ein

ſehr ungewiſſes Kennzeichen der Warheit, und es iſt

recht, wenn man dieſe heilige Verſicherung nur im Man

gel anderer Beweisarten zuläßt; aber man ſolte noch

mehrere Behutſamkeit anwenden. Der Eid, welcher

ſich nur auf ein Dafürhalten gründet (juramentum

crcdulitatis), ſolte in den mehreſten Beweisfällen ab

geſchaft werden, weil er dem Richter nicht die erfor

derliche Gewisheit giebt, die er doch bei ſeinem Urteilzum -

voraus ſezzen muß. Selbſt da, wo der Beweisführer

die Gewisheit beſchwören will, ſolte der Eid keine

Wirkung haben, wenn er ſich nicht auf andere glaub

würdige Umſtände gründet, und ich würde nur einen

Mann von bekanter Redlichkeit das Gewiſſen rühren

laſſen. Iſt das Sittenſyſtem eines Landes in Ver

fall, wokann man eine eidliche Warheit von dem erwar

ten, der die Tugend und den Gottesdienſt verachtet, und

keine weltliche Strafe unausbleiblich zu befürchten

hat? Ein Richter ſolte angewieſen ſeyn, daß er zur

Vermeidung des Misbrauchs von einem jeden, der

ſchwören wolte, ein Zeugnis guter Lebensart fordern

könnte, der Sittenrichter oder die Polizei oder wo alle

dieſe nicht gebräuchlich ſind, der Seelſorger eines je

den Orts würde gute Nachricht erteilen können. Hätte

nun der Richter einen verdächtigen Menſchen für ſich,

- F 5 ſo
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ſo müßte er auch befugt ſeyn, ihm die Eidesleiſtung

nicht zu geſtatten, ob er ſich gleich dazu erboten hätte.

Aber wenn man nun die Warheit gar nicht anders her

ausbringen kann? Solte man wol in dieſer Kolliſion

die vermutliche Gottesläſterung zulaſſen, oder die Po

lizeiaufſicht und das Sittenſyſtem beſſer einrichten?

Wo dieſe leztern Anſtalten fehlen, da ſteher ohnedes

das Juſtizweſen auf ſeichten Gründen; wenn nun das

Geſezbuuh oder das Herkommen noch überdies den Eid

als ein allgemeines Beweismittel anſehen, ſo glaubt

ein jeder das Recht zu haben, ſich dieſer Vorſchrif

ten ſeinen Abſichten gemäs zu bedienen, und dann iſt

es ſchwer, wenn der Richter, ob er gleich den Bö

ſewicht kennt, ſolchen von der Eidesleiſtung abhalten

will, ohne eine Injurienklage zu befürchten. -

Friedr. Lebrecht Stolzens vernunftmäßige Beurteilung

der heutigen Eidſchwüre. Leipz. 1741. 8.

§ 56.

Fortſezzung.

Ich habe mich niemals entſchlieſſen können, die

gewöhnliche Marme für allgemein anzunehmen: „der

Staatsmann oder der Rechtsgelehrte ſind mit dem

Bürger zufrieden, wenn er nur das äuſſerliche rechtli

cher Handlungen beobachtet,. ; gewiß bei dieſen Ge

genſtänden des Eides kann man die Ausname ſehr

deutlich bemerken, und wo das Sittenſyſtem nichts

taugt, da kann überhaupt die Gerichtsverfaſſung nicht

allezeit den verhoften Erfolg erwarten. Es iſt hierbei

weiter nichts zu thun, als daß man nur noch hie und

da ſtückweiſe vorbaue, damit das ganze Gebäude

nicht einfalle; und ſelbſt dieſes wird nicht allezeit

gehörig beobachtet. Man nimmt das Zeugnis des

- - Keözers
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Kezzers nicht an, warum will man nicht auch den ruch

loſen Einwohner eben ſo behandeln, da er nicht einmal

den Namen des Kezzers verdient ? warum beſtraft man

denn die Meineidigen nicht unausbleiblich, da doch

das Recht der Vernunft und der Gebrauch der mehre

ſten Völker ſolches in ihren Geſezbüchern anbefehlen?

Man ſolte auch den Eid, welchen eine Partei der an

dern anträgt (juramèntum delatum), nicht als einen

Glücksvertrag anſehen, und alſo dem Privatwillkühr

überlaſſen, daß die Gerichte durch Meineid misbraucht

werden. Der Eid iſt geſchworen, das Gegenteil wird

nun völlig bekannt, oder es könnte wenigſtens unläug

bar bewieſen werden, und dennoch behält der Meinei

dige ſeinen durch Gottesläſterung erhaltenen Vorteil,

er wird nicht einmal geſtraft, und das alles in unſerm

achtzehnten Jahrhundert. Die Egyptier verſtieſ

ſen ihn aus der Anzahl der Lebendigen, die India

ner hieben ihm Hände und Füße ab, das Geſez der

zwölf Tafeln befahl, daß man dergleichen Uebeltä

ter von dem Tarpejiſchen Fels herabſtürzen ſolte; aber

warum ſind in unſern Zeiten die Strafen des Mein

eids ſo ſelten? oder iſt wol bei den Boshaften die bis

weilen angeführte Urſache hinreichend: die göttliche

Rache iſt ſchon genugſame Strafe. Wäre es nicht

notwendig, daß man dieſem Eid eben ſolche Rechte

beilegen möchte, als dem, welchen der Richter aus

eigenem Antrieb anbefiehlt juramentum neceſſarium, ?

Beide werden gerichtlich beſchworen, beide ſollen die

Warheit bezeugen, beide rufen Gott zum Zeugen und

Rächer an; auf beide muß der Richter erkennen und

ſollen doch, in ſo weit ſie als einerlei weſentliche Ur

ſachen anzuſehen ſind, nicht gleiche weſentliche Wir

kungen haben. Scipio der Kleinere ſahe einen ge

wiſſen Cajus Livius vorbeigehen; „ich weis, ſprach

er, daß dieſer Menſch ein Meineidiger iſt, aber weil

ihn niemand anklagt, ſo darf ich nicht zugleich Kläger
- k Und ..
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und Richter ſeyn;„ Eine fehlerhafte Juſtizverfaſſung,

wo die Beſtrafung bekannter Schandthaten von dem

Willkühr des Anklägers abhängt! Könte der Rich

ter nicht berechtigt werden, dieſe Unterſuchung von

ſelbſt anzuſtellen, oder wenn man Parteilichkeit be

fürchtete, ſolte er nicht ſolches bei höhern Gerichten

anzeigen, oder durch einen andern der Sache weiter

nachforſchen laſſen? Oft könte man auch dem Mein

eid zuvor kommen, wenn man die Unwarheit vor ſich

allein, wo ſie nur gerichtlich ausgeſprochen iſt, beſtra

fen wollte; ein beſſeres Mittel, als wenn man bei al

len Kleinigkeiten die Intereſſenten ſchwören läßt. Und

wie? könnte man nicht auch wol auf die an Eides

ſtatt angelobte Verſicherung, wenn ſie die Lügen bekräf

tigt, die Strafe des Meineides ſezzen ?

G E. HEN R. AYRE R1 Specimen iurisprudentiae conſul

tatoriae de abuſu iuramentorum e republ. proſcribendo.

- Goetting. I74I. 4.
-

V. S. 57.

Wenn der Richter ſchon vorher gegründete Wiſ

ſenſchaft von der Warheit der ſtreitigen

- Sache hat. -

Geſezt der Richter habe genauere Wiſſenſchaft

von der Warheit der Sache, zugleich aber hätte der

Beweisführer nicht alles gerichtlich angebracht, was

doch zur Vollſtändigkeit ſeines Beweiſes behülflich ge

weſen wäre. Ich ſehe nicht ein, warum der Richter

den Beweisführer nicht deswegen befragen und alſo

auch in dieſem Fall vermöge ſeines Amts die Warheit

zu entdekken berechtigt ſeyn ſolte. Der Rechtsſaz:

was nicht in den Akten ſteht und nicht bewieſen iſt,

darf der Urteilsverfaſſer nicht bemerken, iſt wol nicht

auf die Handlung des Richters zu beziehen, wodurch
1. LV
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er die Akten vollſtändig macht, die Warheit ſucht,

und dadurch dasWolſeyn des Staats befördert. Die

Regel iſt auch nicht allgemein, welcheſagt: der Rich

ter kann nicht auch zugleich die Perſon des Zeugen vor

ſtellen. Sie findet nicht ſtatt bei allen Geſchäften,

die man gerichtlich unternommen hat, und ſelbſt bei

auſſergerichtlichen Handlungen, von welchen er überzeu

gend benachrichtigt iſt, erfordert es ſeine Pflicht, daß

er ſeine gerichtlichen Unterſuchungen auf ſolche er

ſtrekke, um dadurch hinreichende Gewisheit zu bekom

men. Er ſoll die ganze Rechtspflege und beſonders

den Beweis lenken, er kann ſich daher aller dahin ge

hörigen rechtmäßigen Mittel bedienen, und eine auſ

ſergerichtliche Erfahrung gehört unſireitig mit hieher.

Nur darf dabei nicht Parteilichkeit vorkommen, und

den Privatnachrichten, die aus plauderhaften und un

überlegten Gerichten entſtehen, ſoll der Richter eben ſo

wenig Gehör geben als allen Vorſpiegelungen, wo

durch man ihn zuvor einnehmen kann; eine Eigen

ſchaft, die überhaupt nicht auf dem Richterſtul ſizzen

darf. Selbſt die warſcheinlichen Nachrichten dürfen

ihn nicht eher zum Urteil verleiten, bis er ſolche ge

richtlich unterſucht hat; wenn er nun aber deswegen

den Beweisführer befragt, ſo wird er dadurch, vor ſich,

betrachtet, nicht parteilich, denn auch dem Gegner muß

er eben dieſe Pflicht beweiſen, wenn es die Abſicht

der Rechtspflege verlangt, “,

S. 8.

Urteil und deſſen Gegenſtand.

- Ueberhaupt iſt das Urteil ein Ausſpruch, wo

durch der Richter die bey ihm angebrachte Streitſa

che entſcheidet. Seine Abſicht iſt, die Rechte und

Verbindlichkeiten, welche in gegenwärtigem Fall § den

- IEC
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Intereſſenten ſtatt finden ſollen, unter öffentlichem

Anſehen zu beſtimmen. Ariſtoteles hat ganz recht,

wenn er das Urteil als ein beſonderes Geſez betrach

tet, welches man den Parteien in Beziehung auf ihre

rechtlichen Händel vorſchreibt und welches aus dem

Geſezbuch, dieſem allgemeinen Urteil, hergeleitet wer

den muß. Die Geſetze ſind Maasregeln, nach wel

chen der Bürger ſeine ſittlichen Handlungen einzurich

ten verbunden iſt, eine Eigenſchaft, die ſie ſowol ge

richtlich als auſſergerichtlich beibehalten; wenn nun

der Untertan nicht von ſelbſt ſen Betragen nach die

ſen Vorſchriften abmißt, ſo iſt der Richter befugt,

ihn durch obrigkeitliche Befehle auf ſeine Pflichten zu

weiſen. Die weſentliche Kennzeichen eines Urteils

ſind: Handlungen, das dabei vorkommende

Recht oder Unrecht und der VNachdruk denen In

tereſſenten dieſen Ausſpruch zur Befolgung vers

bindlich zu machen. Dieſe Kennzeichen flieſſen aus

dem weſentlichen Endzweck der Gerictsverfaſſung, das

Wolſeyn des Staats verlangt auch, daß man die

Zwiſtigkeiten der Einwohner auseinander ſezze, die

Gerechtigkeit handhabe und die Geſezze zur Tätigkeit

befördere. Aus eben dieſen Geſichtspunkten betrach

tet das allgemeine Staatsrecht die Güte oder den

Mangel des Urteils ſelbſt und es nimmt dabei die

Grundſäzze zur Hülfe, welche die Vernunftlehre von

den Schlußfolgen beweißt. Alles dieſes und die Be

fugnis eines Richters zum vorausgeſezt, will ich hier -

nur folgendes anmerken: erſtens, der Gegenſtand

des Urteils iſt die Begebenheit und Handlung, wel

che der Richterentſcheiden ſoll. Es ſey nun, daß man

es in Anſehung einer Strafe ſpricht, oder daß es be

ſtimmt, was eine Partei der andern zu entrichten

ſchuldig iſt, oder auch beides zugleich, kurz der Verfaſ

ſer des Urteils muß ſo viel als möglich eine deutliche

Kenntnis von dem Rechtsfall haben. Ein Menſch,
- A de -
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der von einer Sache entſcheidend redet, ob er ſie

gleich nicht verſteht, iſt ſchon in dem geſellſchaftlichen

Umgang eine unerträgliche Perſon; um ſo viel mehr

aber wird dieſer Fehler ſchädlich, wenn ein ſolcher

Plauderer auf dem Gerichtsſtul ſizt, im finſtern her

umirrt, ſeinen Gerichtszwang, das ihm beygelegte

Anſehen, die Rechte der Intereſſenten und endlich

auch die Zeit und Geſchäfte misbraucht. Die Par

teien aber müſſen zwar ihre Streitſache und Beweis

deutlich und hinreichend vortragen; unterlaſſen ſie die

ſes, ſo ſind ſie ſelbſt die Urſach eines ungereimten

Urteils; aber der Richter ſo te ſie beſſer anhalten und

er iſt gar nicht zu entſchuldigen, wenn er die Sache

leichtſinnig überſieht.

- §. 9.

Deſſen Beziehung auf die Geſetze.

Der Richter muß die bei ihm angebrachte Sa

chen nach einer gewiſſen Maasregel beurteilen, und

hieraus folgt zweitens, daß er die Rechtshändel den

Geſezzen und der Gerichtsordnung gemäs entſcheiden

ſoll. Es iſt nicht genug, wenn man ein gutes Rechts

buch hat, der Richter muß es auch tätig machen; er iſt

verbunden,denvorkommenden Gegenſtand mit den Geſez

zen zuſammen zu halten, die Uebereinſtimmung und den

Widerſpruch zu unterſuchen, ſeine Entſchlieſſung dar

nach zu nehmen, und alsdann kann er mit Nach

druck ſagen, was Recht oder Unrecht ſei. Man kann

leicht einſehen, daß eine hinreichende Wiſſenſchaft von

den Geſezzen und ihre Anwendung auf gegenwärti

ge Gerichtshandlung bei dieſer Beſchäftigung eine not

wendige Eigenſchaft des Richters iſt. Schon die

Vernunft ſagt einem jeden Menſchen, daß er ſeine

Beurteilung nach einer beſtimmten Marime sº
- (l
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daß er alſo auch dieſe kennen müſſe. Die Gerichts

verfaſſung betrachtet die Geſezze als ſolche Muſter,

der Richter muß ſie verſtehen, wenn er ſich ihrer als

eines Probierſteins der Rechtsfälle bedienen ſoll; das

erfordert die Abſicht ſeines Amts und das Gerichtswe

ſen ſelbſt. Der Richter als Richter iſt kein Geſezge

ber, er iſt ein Diener der Geſezze, und die Einför

migkeit, dieſe ſo notwendige Eigenſchaft der Gerichts

verfaſſung, macht, daß er die Handlung der Unterta

nen nach den vorgeſchriebenen Geſezzen genauer beſtim

men muß. Selbſt der Souverain weicht nicht ſo will

kürlich von dieſer Regel ab, er verehrt ſein eigenes

Geſezbuch und nur in wichtigen Fällen, wo es das

Wolſeyn des Staats und die Regierungsabſicht erfor

dern, beſchließt er eine Veränderung oder Ausname.

Ich ſage, nur bei wichtigen Fällen, wo es eine ver

nünftige Regierungskunſt verlangt (ob jus eminens);

denn nur hier ſind Machtſpruch, Nachſicht, die

Einſchränkung der einem Bürger zukommenden Rechte,

das Verbot fernerer Fortſezzung der Rechtspflege, das

Urteil ehe die Streitſache unterſucht iſt, und andere

Majeſtätsbefehle zuläßig. Auſſer dieſen aber würde

der Souverain ſich ſelbſt und den Einwohner be

leidigen, wenn er keine andern Gründe zu dieſen Ent

- ſchlieſſungen hätte, als nur Gnade, Widerwillen, Lei

denſchaften, oder Nachgiebigkeit gegen diejenigen, die ſich

erkühnen ihn zu misbrauchen. Der Untertan bekömmt

durch das Geſezbuch ein Recht, daß er ſeine Hand

lugen nach ſolchen einrichtet; thut er dieſes, und

man entzieht ihm dennoch dieſe Befugniſſe, ohne

daß es die Glükſeligkeit des Landes erfordert, ſo ſcheint

dieſes eine Beleidigung zu ſeyn, eben ſo als wenn die

Münze nur aus eigennüzzigen Abſichten ſo oft erhöht

oder vermindert wird,

H. 60.
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H. 6o.

Das Urteil muß beſtimmt und mit Billig

keit verfertiget ſeyn. -

Es iſt auch drittens die beſtimmte Gewisheit

ein notwendiges Kennzeichen des guten Urteils. Eine

Zwiſtigkeit, welche nicht deutlich und gründlich aus

einander geſezt wird, bleibt noch immer ſtreitig und

widerſpricht der Abſicht des Gerichtsweſens; eben die

ſes geſchieht, wenn das Urteil nicht hinreichend an

zeigt, was, wie und wie viel geſchehen ſoll. Doch

darf man nicht glauben, daß dieſe Beſtimmung alle

zeit auf das genaueſte geſchehen müſſe; dieſes iſt nicht

in allen Fällen möglich und notwendig. Die Geſezze

laſſen bisweilen den Parteien die Wahl, oder ſie ſpre

chen einem Beleidigten die Endſchädigung überhaupt

zu, und oft hängt auch die Entſcheidung der Streit

* * .

ſache von einer geſezlichen Bedingung oder von einer

Handlung ab, welche ein Teil der Intereſſenten thun

ſoll. Alles dieſes kann durch das Urteil nicht auf das

genaueſte beſtimmt werden, ſondern es iſt bisweilen

genug, wenn nur dadurch ſo viel angezeigt wird, daß

es leicht iſt, die völlige Gewisheit herauszubringen,

nur darf man nicht zu allgemein reden. Endlich iſt

auch viertens eine der erſten Pflichten des Richters,

daß er bei Verfertigung des Ausſpruchs die Billigkeit

beobachte; eine Regel, welche ausführliche Erklärung

und Kenntnis erfordert, wenn ſie befolgt werden ſoll.

Nicht eine jede Art der Billigkeit iſt der Freiheit des

untergeordneten Richters erlaubt, ſelbſt die Idee der

Billigkeit iſt verſchieden und oft beſteht ſie nur in lee

ren Tönen, bei welchen man gar nichts denkt. Wenn

der Richter die Entſcheidung der Rechtsſache nach den

Vorſchriften des Geſezgebers einleitet, ſo hat dieſe

Beſchäftigung wenigſtens von Seiten des Richters

das Kennzeichen derersät aber zu dieſen Ge

ſchäf.

\
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ſchäften ſelbſt wird eine richtige Denkungsart und

Wille erfordert, beſonders wenn das Geſez fehlerhaft

iſt, oder wenn die Umſtände der rechtlichen Begeben-

heit mehr oder weniger die geſezliche Vorſchrift betreffen;

kurz wenn man die Handlungen mit den Geſezzen zu

ſammen hält, dann iſt die Billigkeit eine notwendige

Begleiterin des Richters.

-

H. 61. /

Einige Pflichten des Richters in Beziehung auf

die Gerechtigkeit und Billigkeit.

Man muß ſich deutliche Begriffe machen von

dem Unterſchied zwiſchen Gerechtigkeit und Billig

keit des natürlichen Zuſtands und der bürgerlichen Ver

faſſung. Der Richter wird in einem Staat allezeit

gerecht ſeyn, wenn ſeine Gerichtshandlungen mit den

Landesgeſezzen übereinſtimmen und ſein Urteil mußge

recht genennet werden, wenn es den Willen des Ge

ſezgebers bei gegenwärtiger Rechtsſache gehörig befolgt.

Nach dieſen Gründen beſtimmt er dasjenige, was ei

ne Partei der andern entrichten ſoll, und ſo beobach

tet er die wechſelſeitige Gerechtigkeit (juſtitiacom

mutatiua); er verordnet Belonungen und Strafen,

in ſo weit ihm die Majeſtät dieſe Geſchäfte durch Geſez

oder Inſtruktion überlaſſen hat, und man ſagt, daß

er die austeilende Gerechtigkeit (juſtitia diſtributiua)

handhabe. Erſtere leidet kein Anſehn der Perſon;

leztere aber ſieht auf die Perſon und Verdienſte; bei

de ſollen durch Billigkeit begleitet werden, aber was

iſt Billigkeit, und in wie weit kann ein von der Ma

jeſtätverordneter Richter ſolche ausüben? Der Welt

weiſe denkt ſich unter der Billigkeit: erſtens, die

Handlung, welche den unvollkommenen Geſezzen und

der Tugend gemäs iſt; zweytens, wenn mº das

\ Maas
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*.

Maas der Belonung oder Strafe nach allen Umſtän

den beſtimmt, unter welchen die Handlung iſt aus

geführet worden; drittens, wennmanvondem willkür

lichen Geſez abweicht, weil es hart oder fehlerhaft

iſt und der Tugend oder den vernünftigen Geſezzen wi

derſprechen würde, wenn man vorkommenden Fall nach

dem wörtlichen Ausdruck der Vorſchrift beurteilen wol

te. Die erſtere Art kann von dem Unterrichter ſo lan

ge beobachtet werden, als die Zwangsgeſezze dieſe Frei

heit nicht einſchränken; ſo bald dieſes aber geſchehen

iſt, ſo bald muß er die Befehle ſeines Geſezgebers

vorzüglich befolgen, und wenn er findet, daß ſein Ge

wiſſen ihm deswegen Vorwürfe machen ſolte, ſo kann

er durch Vorſtellung bei dem Souverain oder endlich

auch durch Niederlegung ſeines Amts ſich beruhigen.

Die zwote Art der Billigkeit muß einem jeden Rich

ter überlaſſen ſeyn; denn wer wird wolvernünftigvon

einer Begebenheit urteilen können, wenn er ſie nicht

nach ihren Umſtänden kennt, beſonders da dieſe in das

Recht und Unrecht ſo groſſen Einflus haben? -War

um befielt denn die Gerichtsordnung, daß der Rich

ter die ſtreitige Sache unterſuchen ſoll? und flieſſen

dieſe Befehle nicht aus den Regeln der Klugheit, wel

che die Geſezze nach den Umſtänden anwendet, weil

ſie überhaupt der jedesmaligen Lage der Sache gemäs

handelt ?

oe. ap. stºvv diſ. de iur., aequitate er interpretation
ue iuris. Ienae 1676. N - -

1o. zach. HARTMANN diſſ. de aequitare iuridica. Kilon

I73O. -
«.

„ Rss sr. 1o. Fr.1 z dR. MAnzgl. diſſ de limitibus iſt

tiae, aequitatis, iuris adgratiandier arbitrio iudici. Ro -

ſtoch 1738.

sv11. ua RAN1 Commentarii duo de ae4"irare. Tod“

fol,
ſae 1684. fo- G 2 § 62
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§. 62.

Fortſe zz ung.

Von der dritten Art der Billigkeit reden Ari

ſtoteles und Grotius a); ſie ſagen, die Unwiſſen

heit des Geſezgebers, die unüberlegte Leidenſchaft oder

die unbeſtimmte und allgemeine Vorſchrift bedürfen ei

ner verhältnismäßigen Billigkeit bei der Ausübung,

Ein Geſez ſoll eigentlich der Vernunft und der Abſicht

des Staats nicht widerſprechen; geſchieht es aber den

noch, ſo muß man es auch durch Vernunft und Bil

ligkeit erklären, und zwar entweder dergeſtalt, daß

man die Vorſchrift ſelbſt abändert (aequitas externa),

oder man kann die Worte des Geſezzes beibehalten,

weil ſie auch zugleich eine vernünftige und billige Aus

legung zulaſſen (aequitas interna). Jene iſt eine

Beſchäftigung der Majeſtät; dieſe aber iſt ein Teil

des richterlichen Amts und des Rechtsgelehrten; über

- dies iſt auch in zweifelhaften Fällen dem Richter noch

allezeit die Berichtserſtattung erlaubt, um Verhaltungs

befehle einzuholen. Cicero, dieſer Staatsmann einer

Nation, deren Geſezze noch jezt den Richter beſchäfti

gen, ſagt in einer von ſeinen Reden b): „man darf

nicht auf die bloſen Worte des Geſezzes ſehen; ein

guter Richter betrachtet vielmehr den Willen des Ge

ſezgebers. Welche Geſezze, Rechtſchlüſſe oder obrig

keitliche Verordnungen können nicht entkräftet und ge

ändert werden, wenn man nur allein ſich an die Re

densarten bindet, ohne zugleich die Denkungsart und

Abſicht des geſezlichen Verfaſſers zu bemerken? Das

Recht hängt nicht von Worten ab, ſondern die Worte

ſind Diener der menſchlichen Rathſchläge und der

obrigkeitlichen Befehle; man bringt auch nicht die

Worte gerichtlich an, ſondern vielmehr die Sache, von

welcher das Geſez redet. „ Ein vernünftiger Richter

mag urteilen, in wie weit es notwendig iſt, die Rö

- - miſchen
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miſchen Rechtsbücher nach dieſen Grundſäzzen zu er

klären c).

a) Ar1stotelss I. Rher. 3. n. ororvs de iure bel

lie pacis L. II. c. 20. et L. III. c. 11. § 3 ſº.

b) c1 ceRo pro Caecin. -

e) s.Am., F R1 e Dr. wIllenberg de nimio iuſto. Ged.

172I. -

Jo. Oldendorp Wat byllich unn recht ys eyne korte Er

karing. Roſtok 1529.

-

, S. 63. - .

Ob es allezeit notwendig ſey, den Beklagten frei

zu ſprechen oder zu verurteilen.

Gewonheiten und ſo gar einige Gerichtsordnun

gen ſind deswegen noch nicht allezeit gut, weil man

ſie pünktlich befolgt oder befolgen muß. Es giebt oft

in den Gerichten einige Gerichtsſäzze, welche man eben

ſo als Sprüchwörter betrachten kann. Sie ſind nicht

allgemein und wenn man ſie ohne Unterſchied anwen

det, ſo widerſprechen ſie oft geradezu der Abſicht des

Geſezgebers. Ein Rabneriſcher Wiz wird hinreichen

de Gelegenheit finden, eine Abhandlung von gerichtli

chen Sprüchwörtern zu ſchreiben; es ſey mir nur er

laubt, daß ich hier einen Rechtsſaz beurteile, deſſen

groſſes Anſehn mich eigentlich abſchrekken ſolte. Der

2Beklagte muß wegen der wider ihn angebrach

ten Forderung freigeſprochen, oder verurteilt

werden, dasjenige zu entrichten, was in der Kla

ge gebeten iſt. In vielen Fällen iſt dieſe Rechtsre

gel ſehr brauchbar, beſonders wenn der Entzwek einer

guten Gerichtsverfaſſung erfordert, daß das Urteil auf

die gegenwärtige Bitte des Klägers pünktlich antwor

ke. Niemals aber kann ein vernünftiger Geſezgeber

. G 3 s hierbei
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hierbei den Willen gehabt haben, daß dieſe Gerichts

maxime einen ganzen Prozeß veranlaſſen ſoll, welcher

doch völlig vergebens iſt, und dem Bürger ohne alle

Urſach den Verluſt an Geld, Zeit, Mühe und den

Rechten droht. Der Beklagte hat ſeine Gegenforde

rung in dem Gegenbeweis unläugbar dargetan, der Ur

teilsverfaſſer iſt vollkommen überzeugt, daß der Kläger

vielmehr an den Beklagten eine beſtimmte Sache ent

richten müſſe. Will er nun den angeführten Rechts

ſaz befolgen, ſo darf er weiter nichts thun, als daß

er den Beklagten losſpricht, und wegen ſeiner gerech

ten und ſattſam bewieſenen Gegenforderung zur Wider

klage verweißt. Warum darf man nicht zugleich auch

auf Verlangen des Beklagten ausſprechen: daß Klä

ger dasjenige entrichten müſſe, was Beklagter erwie-

ſen hat?

§ s

Fortgeſezte Anmerkung über dieſe Sache.

Da die Rechtspflege nur ein Mittel iſt, daß der

Richter von der Warheit der ſtreitigen Sache hinrei

chende Glaubwürdigkeit bekomme, da alſo die Notwen

digkeit des Prozeſſes hinwegfält, wenn man bereits

von der Warheit gerichtlich verſichert worden; warum

will man eine neue Klage, einen neuen Beweis verlan

gen, und alſo recht feierlich einem vernünftigen Pa

trioten ſagen, daß man ſich vieler Mittel bediene, um

eine Abſicht recht mühſam zu befördern, die mandoch

ſchon in der Tat erreicht hat? Wahre und denkende

Rechtsgelehrten haben dieſe und andere Gebräuche

ſchon längſt eingeſehen, aber ſie können die willkürlichen

Geſezze und das Herkommen nicht einſeitig ändern.

Man wende mir ja nicht ein, daß dieſe Anmerkung

der Aehnlichkeit der Rechte widerſpreche, vielmehr iſt

ſie ſolcher gemäs. Der Beklagte wird in Anſehung

- - -
ſeiner
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º

º

ſ

º

ſ

ſeiner Ausflüchte als Kläger angeſehen (reus excipien

do fit actor), es giebt auch ſolche Arten der Prozeſſe,

wo beide Parteien, als Kläger und Beklagte, behandelt

werden (judicia duplicia), man findet auch Endurteile,

in welchen der Richter einer Partei oder ihren Advoka

ten von Amtswegen eine Strafe auferlegt. In allen -

dieſen Fällen ſagt das Urteil mehr, als in der dem Klag

ſchreiben angehängten Bitte befindlich iſt; nimmt man

nun die vernünftige und weſentliche Abſicht der Rechts

pflege darzu, gewis ſo wird man dieſe Anmerkung nicht

tadeln können. Bisweilen kann es ſich auch ereignen,

daß beide Teile gleiche Rechte erwieſen haben; ja, die

Vermutung ſtreitet für den rechtmäßigen Beſizzer, aber

wie, wenn keiner von beiden einen rechtmäßigen Be-

ſz hat? Das Loos, oder wie es bei den Römern ge

bräuchlich war, das Schnitterurteil, kann hier am

beſten entſcheiden und man teilt die ſtreitige Sache zu

gleichen Teilen unter die Parteien. a)

a) § 4 Inſtit: de vulg, ſubſtit, und die dazu gehörigen

Anmerkungen des Eberhard Otto L. 84. § 13. ff. deleg.

et fideicommiſſis I. L. 14. ff. de beredis inſtitut. 1 Ac. cv

1A c1vs in obſeruationibus L. 17. obſeru. 21. von Luds

wigs gelehrte Anzeigen vom Jahr 1734. 198ſtesStük.

§ 6ſ.

Wirkung des Urteils.

Das Urteil iſt geſprochen und den Parteien hin

reichend bekannt gemacht worden. Hat es alle erfor

derliche Eigenſchaften der Rechtmäßigkeit, ſo muß

der Verurteilte ſolches befolgen, und es iſt recht, daß

die Obrigkeit ihre geſezmäßigen Ausſprüche durch ge

waltſame Mittel gegen den Widerſpenſtigen gültig

macht. Wer alſo in Güte dem Urteil nicht Gehorſam

leiſten will, da er doch ſoll und kann, der hat es

G 4 ſich
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ſich ſelbſt beizulegen, wenn man mit Verſiegelung, Se

queſtration, Auspfändungen, Ausſtoſſungen, ger cht

lichen Verkauf, Geldſtrafe oder auch mit perſönlichen

Arreſt wider ihn verfähret, kurz, daß man ein rechts

kräftiges Urteil durch majeſtätiſches Anſehen, und ſo

bald es den Umſtänden nach möglich iſt, unterſtüzt und

vollſtrekt. Nur darf man nicht weiter gehen, als es

die Abſicht erfordert; denn auch bei dieſen harten

Rechsmitteln beſtimmt die Klugheit und Billigkeit

die vernünftigen Grenzen. Geſezt aber, der Urteils

ſpruch iſt fehlerhaft; er gründet ſich entweder aufei

ne unrichtige Begebenheit, oder die Geſezze ſind nicht

gehörig dabei angewendet, ſo daß er alſo zu viel oder

zu wenig verordnet. Spricht er dem Kläger nicht das

jenige zu, was er doch mit Recht fordern kann, ſo hin

dert er ihn an der Ausführung ſeiner Befugniſſe.

Verlangt er aber von dem Beklagten mehr ais er zu

thun verbunden iſt, ſo will er ihm ohne Recht etwas

entziehen. In beiden Fällen iſt eine Beleidigung

vorhanden und der bedrohte Teil iſt nicht verbunden,

daß er ohne Ausname blindlings gehorcht. Er hat

vielmehr auch noch in der bürgerlichen Geſellſchaft die

Verbindlichkeit, das Seinigezu erhalten, und die Ge

richtsverfaſſung muß ihm erlauben, daß er ſich durch

rechtliche Hülfsmittel von den böſen Folgen befreiet.

Faſt alle geſittete Nationen haben dieſe Troſtmittel zum

Beſten des Unglücklichen eingeführt; durch einige wird

die Vollſtrekkung verzögert (remedia ſuſpenſua), ande

re aber können die einſtweilige Vollziehung des Urteils

nicht hindern, ſie rufen nur einen höhern Richter um

beſſere Unterſuchungen an, und wenn dieſer die Kla

gen gerecht findet, ſo wird die Vollſtrekkung wiederru

fen (remedia deuolutiua). Ich will eben den Ge

brauch dieſes leztern Hülfsmittels nicht völlig tadeln,

beſonders wenn der Ueberwinder durch längere Verzö.

gerung unwiederbringlichen Schaden befürchten muß,

- Oder
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oder wenn ſeine Rechte ſehr einleuchtend ſind und zu

gleich dem Verurteilten kein unwiederbringlicher Scha

de droht. Auſſerdem aber ſcheint es beſſer zu ſeyn,

wenn man die Rechtsmittel auch in Anſehung der ver

zögerten Vollſtrekkung wirkſam ſeyn läßt. Denn ein

ſolches Rechtsmittel muß ohnedes ſehr wichtige Grün

de zum voraus ſezzen; derjenige, der ſolches aus Frevel

misbraucht, verdient allerdings eine unausbleibliche

Strafe. Da ich nun auch überdies vor nötig halte,

daß man die Beſchwerden über das Urteil ſehr bald

und ohne Weitläuftigkeiten unterſuchen müſſe, ſo kann

der Ueberwinder ſich über dieſe kleine Verzögerung

eben nicht beklagen. Wolte man das Urteil vollſtrek

ken und ein anderer Richter ſolte indeſſen die Gerech

tigkeit dieſer Handlung erforſchen; ein Richter braucht

Gewalt und der andere unterſucht erſt, ob ſie rechtmäſ

ſig ſey, beide ſind Richter in einerlei Landen; welcher

Widerſpruch! Würde endlich der Richter das Urteil

für fehlerhaft halten, ſo müſte die vorige Vollſtrek

kung durch eine neuere aufgehoben werden, erſtere

wäre alſo eine vergebliche Gewaltſamkeit geweſen; aber

iſt es denn ſo gleichgültig mit dem Gerichtszwang zu

ſpielen ?

Da N. c LAsEN diſſ. de effeétu rei iudicatae. Helmſt.

I675.

10. sAM. sT Ryck diſſ. de remedio contra rem iudicatam.

Francof. 1698.

1 vsT. H eNN. BoE HME R1 diſſ. de ſententiis in remiu

dicatam non transeuntibus. Halae 1713.

H. 66.

Appellation und einige andere Arten der recht

lichen Hülfsmittel.

Um die Vollſtrekkung der Urteile zu verhindern,

G 5 iſt
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iſt der Menſch ſehr erfinderiſch geweſen. Ohne auf

die Nebenwege, Schlupfwinkel, ungerechte oder bei

einigen Völkern gebräuchliche Mittel zu fehen, will

ich hier nur dasjenige anführen, was das allgemeine

Staatsrecht bei einer vernünftigen Juſtizverfaſſung für

gut hält. Hat der Souverain ſelbſt das Urteil geſpro

chen, ſo kann nichts als Bitte und Vorſtellungen ſtatt

finden, und wenn dieſe nichts bewirken, ſo muß ſich

der einzelne Untertan beruhigen, wenn er gleich belei

digt zu ſeyn glaubt. Ein guter Regent wird ausver

ſchiedenen Urſachen wolthun, wenn er in dieſen Fäl

len die Sache von einer Geſellſchaft berühmter Rechts

gelehrten unterſuchen läßt. Es macht ihn dieſer End

ſchlus gar nicht unterwürfig; vielmehr aber mußman

ſeine Gerechtigkeit bewundern, und wenn auch der

Supplikant den verhoften Beſcheid nicht erhalten ſolte,

ſo würde er nicht mit dem Landesherrn, ſondern der

Rechtsgeſellſchaft unzufrieden ſeyn. Eben dieſe Ma

rime hat Solon in Athen tätig zu machen gewußt;

ohne einen höhern Richter über ſich zu erkennen, ſprach

die verſammlete Nation dieſes Freiſtaats das Endur

teil. Aber auch hier konnte Irrtum und Voreinneh

mung den höchſten Richter verführen und deswegen

führte Solon den Gebrauch ein, daß der Areopagus

dieſe Ausſprüche unterſuchte, und wenn er ſolchenicht

richtig befand, ſo konnte er die Sache von neuem bei

dem Volk zur Entſcheidung anbringen und ſeinerechts

gegründete Urſachen hinzufügen. Solte man aber die

Wirkſamkeit eines von dem untergeordneten Richter

verfertigten Urteils entkräften wollen, ſo ſind über

haupt zweierlei Mittel übrig, erſtens, daß man vor

eben dieſen Gerichten den Rechtshandel nochmals un

terſuchen läßt, zweitens, wenn man ſich an den hö

hern Richter wendet und von dieſem eine beſſere Ge

rechtigkeit erwartet. Dieſes leztere Mittel, oder die

ſo genannte Appellation, ſcheint, wegen der Unpartei

lichkeit
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lichkeit in Anſehung des ſtreitigen Urteils, das Beſte

zu ſeyn. Der höhere Richter hat ohnedes die Auf

ſicht über die untergeordneten Gerichtshöfe, es iſt ſei

ne Pflicht, daß er die Fehler der leztern bemerktund

verhindert, daß ſie die Gerechtigkeit zum Schaden der

Einwohner nicht misbrauchen.

vs. Hens. Boehner diſ. de origine, progreſſ a

4ue indole querelaedenegatae ac protractae iuſtitiae

Halae 1738. -

1o. steph. Pvtt e R1 diſſ. de querela nullitatis er ad

pellationis coniumétione, Goettingae 1759.

§. 67.

Anmerkungen über einige Appellations

Gebräuche.

So lobenswürdig und notwendig aber auch dieſe

Anſtalten ſind, ſo ſchädlich können ſie ſeyn, wenn ſich

einige Nebendinge dabei einfinden, welche in der Tat

dem Endzwek der Juſtizverfaſſung widerſprechen. Ich

bitte um Erlaubnis nur einiges hier zu benennen, wel

ches das vernünftige Staatsrecht bei dem Gerichtswe

ſen unmöglich billigen kann, weil es dem beſtimmten

Endzweck nicht gemäs iſt, oder doch wenigſtens aus

ſolchen nicht fließt. Der höhere Richter ſoll unterſu

chen, ob das geſprochene Urteil aus den Akten und den

Geſezzen gefolgert iſt, um die Gerechtigkeit in gegen-.

wärtigem Fall ſicher zu gründen und zur baldigen Aus

führung zu befördern. Aber ſind denn die Maasre

geln wol übereinſtimmend: „Die Appellationsinſtanz

ſezt die Rechtspflege wieder in den Zuſtand zurück, wie

ſie - bei der Einlaſſung war ; man kann neuen Beweis

führen, ein neues Verfahren anſtellen (nondum pro

bata probare, nondum dedučta deducere), u. ſ. w. ,,

Ueberdies haben jene unglükſelige Zeiten, wo man von

- - den
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den weltlichen Gerichten nach Italien appelliren konte,

noch viele Streitigkeiten eingeführt, welche die Sache

mehr verlängern als verkürzen. Wenn ſich derjenige

an ſeinem Beweis verſäumt, welcher in dem Beweis

termin nicht alles beibringt, was er doch ſolte und

könte, warum läßt man denn in der Appellationsin

ſtanz dieſes von neuem zu und giebt dadurch Gelegen

heit, daß man faſt ungeſtraft den ordentlichen Be

weis vor den niedern Gerichten vernachläßigen und alſo

den Prozeß wider Willen des Geſezgebers verzögern

kann ? Es iſt nicht gut, wenn ein Rechtsſaz den an

dern entkräftet; wozu dient auch hier ein neues Ver

fahren? muß nicht der höhere Richter aus den bereits

vorhandenen Akten am beſten erſehen können, ob das

ſtreitige Urteil richtig ſey oder wie kann man wol

allemal ſagen, daß der Unterrichter übel geſprochen

habe, wenn in der höhern Inſtanz neue Gründe vor

gebracht werden, die jener nicht wuſte? Ich würde in

der Appellationsinſtanz weiter nichts zulaſſen, als daß

der Appellant in ſeinem Schreiben alle Beſchwerden

und Urſachen anführte, daß alsdenn der obere Richter

die Akten und ihre Gründe nochmals unterſuchte, mit

dem geſprochenen Urteil zuſammen hielte, und keine

Neuerung zulies als nur bei ſolchen Sachen, weswe

gen der Beleidigte wieder in vorigen Zuſtand geſezt

werden könnte, oder wenn der Advokat einen unſchul

digen Clienten durch Bosheit oder Nachläßigkeit be

ſchädiget hat. Ich bin gewis überzeugt, daß dieſe

Einrichtung der Abſicht der Rechtspflege beſſer angemeſ

ſen ſeyn würde, als wenn man der Gewohnheit nach

faſt zwei Jahre auf das Verfahren der Appellationsin

ſtanz rechnen muß, und in den vergrößerten Akten

weiter nichts findet, als was in den erſten bereits ge

ſagt iſt, oder was doch in ſolchen hätte angezeigt wer

den müſſen. Jenes iſt mehrenteils eine s
- - C)E
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che Arbeit; lezteres aber widerſpricht in vielen Fällen

der geſunden Juſtizverfaſſung.

G v. H 1 Eko N. B Rv ck N E R Progr. de abuſbus adpellatio

zum tollendis. 17o2.

§. 68.

Befreiung des Richters von der Appellation. .

Als höchſter Richter im Staat kann der Sou

- verain ordentlicher Weiſe allein die Appellationen in höch

ſter Inſtanz annehmen, er kann von dem Unterrichter

die Akten abrufen und ſein bisheriges Verfahren un

terſuchen, in ſo weit dadurch der notwendige Lauf der

Gerechtigkeit nicht gehemmt wird. Aber von der Ma

jeſtät kann man nicht weiter appelliren, weil ſie kei

nen höhern über ſich erkennt als Gott und den De

gen. Und dennoch findet man bei einigen Nationen,

auch ſo gar in unumſchränkten Monarchien, ſolche

Beiſpiele, welche unläugbar zeigen, daß man von dem

Ausſpruch untergeordneter Gerichtshöfe nicht allezeit

an den Regenten appelliren kann, oder wo auch dieſes

Rechtsmittel bei ſolchen Perſonen angebracht wird,

welche in unſern Territorien weder Gerichtsbarkeit

noch Majeſtätsrecht haben. Ich will hier nicht auf

den bloſen Gebrauch ſehen, man gehe auf ſeine er

ſten Quellen zurück, und man wird oft aus ſolchen

keine regelmäßigen Grundſäzze herleiten können; ich

will vielmehr unterſuchen, in wie weit das vernünfti

ge Staatsrecht dieſe Anſtalten für gut hält. Es iſt

unſtreitig, daß die Appellation ſehr oft eine Gelegen

heit zur boshaften Verzögerung der Juſtiz giebt;

wenn nun der Souverain einem untergeordneten Rich

ter das Recht erteilt, daß man von ſeinem Ausſpruch

nicht appelliren darf (ius de non appellando), ſo iſt

dieſe Maasregel ein ſehr gerechtes und kluges Mit

tel. Nur aber iſt hier die Vorſicht erforderlich, daß

ſich die Majeſtät ihres höchſten Richteramts nicht völ

- - lig
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lig begiebt, damit ſie nicht einen Gerichtsſouverain

in ihren Landesbezirk einführe, und deswegen hat

auch UJäcen ſeinem Auguſt die Appellationsbefreiung

ſehr oft misraten. Eine unumſchränkte Befreiung von

dieſer Art kann nicht anders als durch Notwendigkeit,

oder Kolliſion, oder alte Gebräuche entſchuldigt wer

den. Weit beſſer ſcheint mir die eingeſchränkte Be- -

freiung von der Appellation zu ſeyn, weil ſie die Weit

läuftigkeit der Inſtanzen vermindert, die Juſtiz

ſchleuniger befördert, und weil ſie auch keine Unge

rechtigkeiten befürchten läßt, wenn ſie vernünftiger

Weiſe noch immer der höchſten Gerichtsbarkeit unter

worfen iſt, und noch beſſer, wenn ſie von dem auf

merkſamen Auge des Gerichtsaufſehers beobachtet

wird. Wider das Wohlſeyn des Staats und die Ge

rechtigkeit kann eigentlich gar kein Freiheitsrecht, mit

hin auch keine Befreiung von der Appellation gegeben

werden, und nur alsdenn, wenn die Gerichtsverfaſ

ſung den Ungerechtigkeiten vorgebeugt. hat, kann die

Verordnung wegen der Succumbenzgelder oder eine

Strafe boshafter Appellationen ſehr guten Gebrauch

haben. Vermutlich hat die Rußiſche Inſtruktion a)

aus dieſen Grundſäzzen folgendes verordnet: „ die Ap

pellacion an den Souverain ſelbſt iſt ſchwer gemacht;

ein Geſez, welches unverbrüchlich gehalten werden ſoll.»

a) Rußlands Inſtruktion Kap.9. ). 99.

ch R1stop H.: B E so L D diſcurſus iuridico - politicus.de

adpellationibus. Tubing. 1678. 8.
/

§. 69»

Vernünftige Beſtimmung der Appellations

- freiheit. :

Dieſes zum vorausgeſezt, kann die Appellations

freiheit eingeſchränkt werden, erſtens in Anſehung

*- Der
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der Zeit, wenn man nach Verlauf einer beſtimmten

Tagezahl dieſes Rechtsmittels verluſtig wird. Zwei

tens, in Beziehung auf die Streitſache, beſonders

wenn ſie von geringer Erheblichkeit iſt. Man ſieht auch

drittens auf die Rechtspflege ſelbſt, teils ſo, daß man

in gewiſſen Prozeßarten, die eine unumgängliche Be

ſchleunigung verlangen, gar nicht appelliren darf;

teils ſo, daß dieſes Recht nur in Anſehung einiger

Gerichtshandlungen eingeſchränkt iſt. Diekanoniſchen

Geſezze geſtatten die Appellation auch ſo gar bei Neben

urteilen a), welche Verzögerung! Das römiſche Recht

erlaubt dieſes nur bei den Endurteilen b); die Tri

dentiniſche Kirchenverſammlung verbeſſerte den Fehler

der päbſtlichen Gerichtsordnung, und verbot die Ap

pellation wider die Beiurteile c), eine gute Verordnung,

welche man allerdings annehmen ſolte, ohne auf die

übrigen Verhältniſſe dieſer Kirchenverſammlung zu

ſehen. Viertens, die Gerichtsperſon, von welcher

man appelliren will, kann auch hier in Betracht ge

zogen werden; Herkommen, Verträge, Begnadigung,

Unterwerfung eines Regenten mit dem ausdrücklichen

Vorbehalt der Appellationsfreiheit, gehören hieher,

Sind ſie einmal rechtmäßig eingeführt, werden ſie

zur Landesverfaſſung gerechnet, ſo ſind ſie nicht alle

mal einſeitig zu ändern. Alle dieſe und noch mehrere

Fälle, die ich hier nicht anführe, müſſen allemal durch

Abſicht, Billigkeit, Wichtigkeit und höchſte Gerichts-

barkeit des Souverains genauer beſtimmt werden, be

ſonders in Anſehung der unmittelbaren Subordination

der Inſtanzen,

a) C. 12,54 61. X. de appellat. Clem. 5. de appella

tionibus.

b) L. 2. ff. de appellat. recip. L. 2. C. de epiſcop. au

dientia. -

c) Sºſſ 13. de rs . . SP24. de icf. c. 29.

- H. 7 O.
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- §. 70. - -

Uneigentliche Appellation. -

Schon die vernünftige Idee, welche man mit

der Appellation verknüpft, zeigt an, daß man nur al

lein von dem Unterrichter an den Obern und Vorge

ſezten appelliren könne. Es hat aber oft ein vermiſch

ter Redegebrauch ſich einerlei Ausdrükke bedient, ob

ſie gleich ganz verſchiedene Dinge anzeigen, und ein

Menſch, der nur auf Worte ſieht, ja ſelbſt der denkende

Rechtsgelehrte wird durch dieſe Wortſpiele bei vor

kommenden Fällen bisweilen in Gefahr geſezt, eines

mit dem andern zu verwechſeln. Man wendet ſich von

dem Ausſpruch des Richters an einen andern, um bei

ſolchem ein gerechteres Urteil zu erbitten; dieſes möchte

wol der abgeſonderte Gedanke von der Appellation über

haupt ſeyn. Insbeſondere aher ſucht man dieſe Hülfe

entweder bei dem Oberrichter, und das iſt die eigent

liche Appellation; oder man beruft ſich auf eine

Geſellſchaft berühmter Rechtsgelehrten oder auch wol

auf einen Mann von bekannter Wiſſenſchaft und Ver

dienſten. Die Abſicht iſt hier die Unterſuchung und

Verbeſſerung des Urtels und man erwartet die Anzei

ge rechtsgegründeter Meinungen von dieſen Perſonen,

ob ſie gleich dem Richter, über welchen man ſich be

ſchwert, nichts zu befehlen haben. Man nennt dieſes

gleichfalls Appellation oder Berufung, das iſt aber

nur in uneigentlichem Verſtande zu nehmen, ob man

gleich dieſe Bedeutung bisweilen auf Koſten der eigent

lichen Appellation durchgeſezt hat. Oft hat der Sou

verain ſelbſt dergleichen Rechtskollegien angeordnet und

zum Zeichen ſeiner Gerechtigkeitsliebe läßt er den Par

teien die Freiheit, daß ſie ihr endliches Recht bei ſol

chen ſuchen, bisweilen rechtfertigt auch ein altes Her

kommen dieſe Berufung; aber man muß Es Ä
- (lCWM
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allemal zum voraus ſezzen, daß der Souverain noch

immer das höchſte Richteramt im Staat hat und

die Gerichtsverfaſſung einer guten Regierungsabſicht

gemäs zu beſtimmen befugt iſt. Er kann ordentlicher

Weiſe der Gerichtsordnung genauere Vorſchriften geben,

dieſe Freiheit ſeiner Untertanen einſchränken oder er

weitern und wider ſeine Erlaubniß darf ſich kein Bür

ger auf auswärtige Gerichtshöfe berufen, geſezt auch,

daß es mit Einwilligung beider Parteien geſchehen ſol

te (per compromiſſum). Nach dieſen Grundſäzzen

wird auch in zweifelhaften Fällen mit Recht nur die

uneigentliche Appellation vermutet, und der Rechts

ſaz iſt unläugbar: derjenige, an welchen wir appelliren,

iſt nicht allezeit ein Oberherr unſers Richters: des

gleichen, unſer Regent iſt eigentlich der höchſte Rich

ter in der Appellationsinſtanz ſeiner Lande. Curland

hat in Beziehung auf die Relationsgerichte von Polen

ein ſolches Verhältnis, welches die Appellation von

dem Ausſpruch des Herzogs bei wichtigen-Sachen des

Curländiſchen Adels erlaubt. Da aber die Unter

werfungsverträge dieſer Nation (pacta ſubiečtionis)

nicht deutlich und beſtimmt genug reden, ſo entſteht

ein Zweifel, welcher aus obigen Gründen erläutert

werden muß. a)

a) Ich habe hiervon bereits gehandelt in meiner Streit

ſchrift : de nexu feudali inter genres (Ienae 1768.)

§ 29-32. Es gehört auch noch vorzüglich hieher des

Herrn geh. Hofrath Heimburgs Programma de ºp

pellatione ad iudicem ſuperiore", de cuius iure nondum

conf.at; desgleichen Jo. Phill. Slevogts Diſſ de

iure recipiendi prouocarione ex ſiperiorirare territoria“

li oriundo.

H § 7T,
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H. 71.

Von den Juſtizformalien.

Die gute Ordnung und Einförmigkeit der Ge

richtsverfaſſung erfordert, daß man ſolche hinreichend

beſtimme in Anſehung der Zeit, des Orts und der

Art und Weiſe, nach welcher die gerichtlichen Hand

lungen unternommen werden müſſen. Man nennt

dieſes Juſtizformalien und ihre Notwendigkeit iſt

aus angeführten Urſachen leicht einzuſehen; aber wenn

ſie vernünftig und dem Beſten des Staats gemäs

ſeyn ſollen, ſo dürfen ſie überhaupt der Abſicht des Ju

ſtizweſens nicht widerſprechen. Es fließt dieſe Ei

genſchaft ſchon aus den allgemeinen Gründen, welche

die Weltweisheit von den Formalien bildet, und die

Erfahrung zeigt die Notwendigkeit noch deutlicher,

wenn ſie uns glükliche oder unglükliche Juſtizverfaſ

ſungen vorſtellt, nachdem nun die Gerichtsformalien

eines Landes gut oder ſchädlich eingeführt ſind. Man

muß bald, leicht und regelmäßig ſein Recht

durchſezzen können, dieſes iſt hier ein vorzüglicher

Grundſaz. Der Regent folgert aus ſolchem die ge

richtlichen Feierlichkeiten, und es iſt recht, daß er die

Handlungen für ungültig oder ſtrafbar erkläret, wenn

ſie ohne Not wider dieſe Ordnung unternommen wor

den ſind. Die Klugheit zu regieren verbietet aber

auch hierbei alle unnüzze Feierlichkeiten, ſolche die

die Gerechtigkeit verzögern, der Bosheit zur Dekke

dienen, unnötige und große Koſten verurſachen, oder

ſo wie die römiſchen Formalien Fallſtrikke legen und

für den Bürger Geheimniſſe ſind. Sie befielt zu

gleich die größeſte Behutſamkeit bei dem Entwurf die

ſer Vorſchriften, damit man ſolche nicht mit den we

ſentlichen Teilen der Rechtspflege vermiſche, und da

durch Gelegenheit gebe, daß ſich der Untertan mehr

- mic
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mit den äuſſerlichen und den Worten, als mit den

Gedanken beſchäftigt und alſo auch verbunden iſt, ei

nen ausſchweifenden Umweg anſtatt des Bequemlichen

mit vieler Gefahr zu betreten. Derienige, welcher die

ſen Plan entwirft, muß allezeit denken, daß die Ge

richtsformalien den weſentlichen Eigenſchaften der

Rechtspflege untergeordnet ſind, und daß man erſtere

vornämlich in Beziehung auf leztere zu beſtimmen
hat. W .

1A c. Rave Diſſ. de effectu deficientis formae legalis in

aétibus, qui ius reſpiciunt. Ienae 1766. -

§ 72.

Ein Vorurteil wird beantwortet.

Ein Gerichtshof ſoll eine ſichere Zuflucht des Be

drängten ſeyn, man muß davor ſorgen, daß Richter

und Advokaten ſich des Beleidigten gehörig annehmen,

nicht aber noch weiter bedrükken, und am wenigſten

dürfen die Geſezze ſelbſt Gelegenheit zu dieſer neuen

Beleidigung geben. So ſehr dieſe Gründe durch

Abſicht und Vernunft unterſtüzt werden, ſo ſehr ſcheint

die herrſchende Gewonheit und ſo gar ausdrückliche

Verordnungen einiger Nationen, noch in unſern ge

genwärtigen Zeiten, zu widerſprechen. Man ließt in

einer merkwürdigen und mehrenteils gut ausgearbei

teten Vorſchrift folgende Worte: ,, die Weitläuftig

keit der Formalien in den Prozeſſen ſind eine Schäz

zung, die ein Bürger für ſeine Freiheit zahlt. Frei

heit, Leben, Ehre und Gut des Bürgers ſind zu koſt

bar, als daß man die Sache vorher nicht ſattſam unter

ſuchen ſolte.„ Die Abſicht dieſer in der Tat höchſt

weiſen Denkungsart iſt unſtreitig ſehr übereinſtimmend

und lobenswürdig; aber wenn man ſolche zu unnüz

zer Verzögerung der Rechtspflege misbrauchen und die

- « » H 2 Weit
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Weitläuftigkeit zur Hauptabſicht machen wolte, ſo

fürchte ich eine dem Staat zur Laſt fallende Gerichts

verfaſſung. Einige wizzige Säzze des Montesquieu

ſind glüklich genug geweſen den Staatsmann zu über

reden; da er ſie aber genauer betrachtete, fand er ſol

che oft noch zu rechter Zeit für unrichtig. U7on

tesquieu mußte freilich als Präſident eines Parle

ments die eingeführten Feierlichkeiten rechtfertigen,

er wolte alſo von der Weitläuftigkeit der Prozeſſe auf

die Freiheit des Bürgers ſchlieſſen, und beruft ſich des

wegen auf das kurze Verfahren in den türkiſchen Staa

ten, und auf die Langwierigkeit der Rechtspflege

in Teutſchland, Frankreich und Engelland. Aber

ein allgemeiner Beweis, den man nur von einzelnen

Fällen hernimmt, iſt mir allezeit verdächtig geweſen,

und es giebt eben ſo viele Beiſpiele, die das Gegenteil

darthun. Niemand zweifelt an der Freiheit des

Schwediſchen und Schweizeriſchen Bürgers, niemand

kann die Freiheit des Einwohners in vielen deutſchen

Reichsſtädten abläugnen, und dennoch iſt die Rechts

pflege an allen dieſen Orten ſehr kurz. Frankreich,

Spanien und einige Reichsfürſten in Deutſchland ha

ben die Freiheit der Untertanen ziemlich eingeſchränkt,

und der Prozeß iſt daſelbſt ſehr weitläuftig,

S. 73.

Fernere Widerlegung.

Oeffentliche Anſtalten, welche jedem Bürger die

Ausübung ſeiner Rechte erleichtern, welche er in dem

natürlichen Zuſtand zwar eigenmächtig, aber aus Man

gel hinreichender Kräfte oft nur ungewiß durchſezzen

kann; Anſtren, ve, sº machen, daß ein Unter

tan durch regelmäßige Anwendung der Gerechtigkeit

angetrieben wird, dasjenige bald zu thun was er ſoll,

- - Und
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und welche ihn ohne unnüzze Ausſchweifung wider ei

nen jeden verteidigen, der ihn zwingen will etwas zu

thun das er nicht ſoll, oder zu thun nicht verbunden

iſt; ſolche Anſtalten können unmöglich der bürgerli

chen Freiheit widerſprechen. Sie befördern ſolche

weit mehr, als eine weitſchweifige Anzahl der Forma

lien, deren Beobachtung die Ausübung wol erworbe

ner Befugniſſe verzögert und den Bürger in Gefahr

ſezt, ſolche zu verlieren, ſobald er bei der groſen Men

ge von Feierlichkeiten nur eine einzige vernachläßiget,

ob ſie gleich weder durch vernünftige Abſicht der Rechts

pflege, noch durch gegenwärtige Umſtände erfordert

wird. Es iſt zwar ſehr lobenswürdig, daß man die

Rechte des freyen Bürgers nicht ohne hinreichende

Unterſuchung entſcheidet, aber ich zweifle ſehr, ob

man durch eben dieſe überflüßige Formalien einen fol

chen Endzwek erreichen müſſe. Die Rechtspflege muß

gleichfals nach den Grundſäzzen beurteilt werden, wel

che die Vernunft von den Mitteln bildet; man darf

nicht zu viel und nicht zu wenig thun, und geſezt

auch, es leidet ein einzelner Untertan an ſeinen Gü

tern, weil auſſerordentliche Fälle die Unterſuchung

von größerer Weitläuftigkeit erfordert hätten, ſo kann

man dieſe ſeltene Begebenheit als eine Kolliſion be

trachten, wo das öffentliche Wohlſeyn dem Intereſſe

des einzelnen vorgezogen wird. Ulontesquieu und

ſeine Nachfolger ſagen ſelbſt: „je mehr Prozeſſe, de

fio mehr Entſcheidung; alles dieſes wirkt auch die

Vermehrung gerichtlicher Widerſprüche, welche durch

die verſchiedene Denkungsart des Richters, die Be

mühung unwiſſender oder boshafter Advokaten, und

noch durch andere Misbräuche verurſacht werden.

Der Regent muß alſo deswegen immer auf neue Ge

ſezze bedacht ſeyn. „ Dieſe Säzze ſind ſehr gegrün

det, und die ſchädlichen Folgen ſind unvermeidlich,

wenn man das Geſezbuch immer vermehren oder nach

- H 3 “ dem
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dem Willkühr der Parteien verändern muß. Aber

warum mahlet denn Montesquieu die Weitläuftig

keit der Rechtspflege mit den ſo reizenden Farben bür

gerlicher Freiheit? Weit beſſer gefält mir 2Böhmers

Meinung: man muß, ſchreibt er a), zwei einander

entgegengeſezte Dinge vermeiden, die allzugroße

TKürze und Anordnung und die große Weitläuf

tigkeit der Formalien, welche man ängſtlich zu be

folgen genötiget iſt. Er führt mit einer ziemlichen Frei

mütigkeit einige Beiſpiele an, die ich eben nicht hier

benennen will und endlich ſchließt er: je einfacher die

Prozeßordnung iſt, deſto beſſer blüht auch das Ju

ſtizweſen und je mehr man Feierlichkeiten einführt,

deſto mehr wird der Weg zur Ungerechtigkeit gebahnt.

a) 1. Henn. Boehmer 1 ius publicum vniuerſale. Parte

Spec. Lib. II. cap. 7. § 28. not.y.

§. 74.

Gedanken über die Verbeſſerung des Ju

ſtizweſens.

Vollkommen überzeugt von der Notwendigkeit ei

ner guten Gerichtsverfaſſung, ſehe ich auf die vereh

rungswürdige Reihe groſſer Staatsmännerund patrio

tiſcher Rechtsgelehrten, welche in ihren vortreflichen

Verordnungen und Schriften die beſte Abſicht und ſehr

gegründete Vorſchläge zur Verbeſſerung des Juſtizwe

ſens gegeben haben a). Ich ſehe aber auch noch hie

und da ganze Landſchaften unter einer ſo ſchlechten Ge

richtsverfaſſung ſchmachten, daß man ſich wundern

muß, wie dieſes tyranniſche Herkommen auch unter

der gelindeſten Regierung Beiſpiels-würdiger Prin

zen noch immer den Bürger bedrükken kann. Man

leſe die Geſchichte von dem Juſtizweſen älterer Zeiten,
WM(IM.

s
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man ergänze dasjenige in Anſehung aller bekannten

Nationen, was Pouet Obrecht und Conring von

den Römern und Deutſchen geſchrieben haben. Ge

wis, man wird auch ſo gar bei den Barbaren dieMän

gel und den elenden Zuſtand der Juſtiz nicht antreffen,

die man bisweilen noch in unſerm achtzehenden Jahr

hundert findet. Es iſt zwar viel leichter, daß man

bei Errichtung eines neuen Staats ein vollkommenes

Gerichtsweſen entwerfen und einführen könne, ich will

auch nicht läugnen, daß es ſehr ſchwer ſey, wenn man

den durchs Herkommen natraliſirten Schlendrian mit

einer vernünftigen und dem Genie der Nation mehr an

gemeſſenen Rechtspflege verwechſeln will. Aber ſolte

dieſes völlig unmöglich ſeyn, oder ſolte ſich wol der

Staatsmann, der wirkliche und unparteiiſche Rechts

gelehrte von der baldigen Bewirkung einer notwendi

gen und zum gemeinſchaftlichen Beſten unumgänglich

erforderlichen Anſtalt dadurch abſchrekken laſſen, weil

ihm viele Hinderniſſe entgegen ſtehen, die nicht anders

als durch Klugheit, Ordnung, Genauigkeit und Ernſt

zu überwinden ſind. Der Kriegsminiſter hat die gröſ

ſeſten Schwierigkeiten glüklich vernichtet, ſolte wolder

Juſtizminiſter nicht auch dieſe Heldentat auf den ihm

angewieſenen Poſten, ſo wie ein Cocceji und vielleicht

noch mehr, ausführen können? An der Möglichkeit

iſt gar nicht zu zweifeln; Aufmerkſamkeit und Tätig

keit, wenn ſie durch Staatsklugheit unterſtüzt wer

den, haben ſchon die gröſſeſten Plans durchge

ſezt; Entwürfe, die noch mehrere Schwierigkeiten un

terdrükken muſten, als eine veraltete Gewonheit, die

nur der kleinſte Teil der Untertanen noch verteidigt, der

gröſſeſte aber beſeufzt. -

a) Thomaſius hat in oben angeführter Streitſchrift, deemen

datione adminiſtrationis iuſtitiae 9c. ſehr viele Schriften

von der Verbeſſerung des Juſtizweſens benennt und Ä
- 4 - teilt.
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teilt. Man kann ſie ſelbſt beſſer nachleſen; ich will hier

nur die Namen der Verfaſſer anführen, um auch dieje“

nigen zu überzeugen, welche den Nachdruk eines Beweiſes

in der Menge von Schriftſtellern ſuchen. Tic. Vigelius

in mehr als einer Schrift; Herm. (Eſaias Roſacorbus

(Anonymus), Ant. Faber, Georg Obrecht, Ventura

de Valentiis, (Georg Val. Winther), Octavius Piſa

mus, Stephan Wathen (Spormächer), Herm. 3of

mann, in mehr als einer Schrift; Gottfr. Willh. Leib

ni3, Andr. v. Mandelsloh, Georg Paul Höne, Joh.

Georg Döhler, Bernhard Klepperbein, Gottfr. Wars:

leb, Hanns Georg von den Borne, Joh. Pet. von Lu

dewig, die Herren von Cocccii. Noch mehrere findet man in

Wehners Obſervationen unter dem Titul, Juſtizweſen;

ich will die übrigen und neuern noch hinzufügen, die ich

ſelbſt beſizze und durchblättert habe. -

ERNst. FRIE DR. sc H RoET E RI Diſſ de remediis tol

lend litium diuturnitatem in proceſſu ciuili. 1666.

zRN. Tenzel de amputandis proceſſuum ambagibus s'c.

Erf, 1730.

GoTT L. FR1 EDR, TRAvTMANN de remediis abbreuiandi

proceſſum iudiciarium. Ienae, 1748.

Erklärung des Entwurfs Sr. Königl. Majeſt. von Preußen

wegen der Verbeſſerung der Prozeßordnung durch Hrn.

Formay. Berlin, 1748. -

Von Oskierka Verſuch eines Entwurfs zu endlicher Ver

beſſerung des Juſtizweſens. Bernburg, 1756. 4.

Des loix ciuiles relatiuement a la propriété des biens auec

des remarques par Mr. de Fel1 ce, a Yuerd. 1768. 8.

Im zweeten Teil, des Loix formulaires.

Georg. Gottfried Thymens Freimüthige und praktiſche

Gedanken über die Gebrechen der Juſtiz und deren Ver,

beſſerung. Leipzig, 1769. 8. Dieſer groſſe Prakticus

kann denenjenigen zur Ueberzeugung ſehr nüzlich ſeyn,

wel
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welche ſich mit ihrer Prari dergeſtalt aufblähen, daß

ſie ſogleich durch entſcheidende Töne alle Möglichkeit

der Juſtizverbeſſerung verwerfen. Ich übergehe hier

die übrigen Schriften, welche in ganzen Syſtems der

, Staatsklugheit auch von Verbeſſerung der Juſtizſachen

handeln. *

b) FRANc. PoL LET 1 Hiſtoria fori Romani, auêta per

B Ro1 DAzvM. Francof. I676. 8.

* Geo RG. oB REcHT Exercit. iuris antiq. Ienae, 1692. 12.
e

zer». conkiss Diſſ. de iudiciis republ, German,

Helmſt. I647,

- S. 75. - - -

Vorſchlag einiger Mittel in Anſehung der

'- Untertanen überhaupt.

Freilich kann dieſes nicht ſo leicht geſchehen;

Recht und Unrecht entſpringen zwar aus Grundſäzzen,

die jeder deutlich einſehen kann, ſein eigenes Gefühl,

und ſeine innerliche Empfindung überzeugen ihn ſchon

davon. Aber man muß auch hier die Menſchen ſo

betrachten, wie ſie wirklich ſind; die Ausrottung der

Misbräuche iſt allemal ſchwer und beſonders da, wo der

Staatsmann wider ſolche Perſonen zu ſtreiten hat,

welche ihm doch zu Bewirkung ſeiner Abſicht behülflich

ſeyn müſſen. Dennoch überzeugt uns Vernunft und

Erfahrung, daß ſolches geſchehen könne. Nur Syſtem,

nur Aufmerkſamkeit auf die wahren und ſcheinbaren

Quellen der verderbten Juſtiz, nur richtiger Entſchluß

und tätige Anwendung gut entworfener Mittel. 2Bür»

ger, Advokat, Richter, Geſezze und Prozeßord

nung ſind die Gegenſtände, welche hierbei zur Unter

ſuchung vorkommen. Zum vorausgeſezt, daß der Re

gent ſelbſt ſo iſt, wie er # ſoll, ſo kann die Urſach

- ) des

-, ..
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des verderbten Juſtizweſens in nichts anders als in be

ſagten Gegenſtänden zu ſuchen ſeyn. Der Staats

mann bemerkt ſie alſo, wenn er auf die Verbeſſerung

denkt, er ſucht ſolche anfangs durch entferntere Mittel

ſeiner Abſicht gemäs vorher zu bilden, und alsdenn

bedient er ſich näherer Antriebe, wodurch er die Hand

lungen der Gerechtigkeit ihrem Endzwek übereinſtim

mend macht. Hieraus flieſſen folgende Maaßregeln:

erſtens, die Polizei macht mit dem Sittenſyſtem den

Anfang, ſie bildet den Untertan durch Tugend und

Gottesdienſt, ſie beobachtet alle Aufwiegler, Zänker,

boshafte und ärgerliche Einwohner, ſie kömmt durch

ihre gute Aufſicht und ihre Strafen dem Böſen zuvor,

und verhindert dadurch die Gerichtshändel ſelbſt, oder

ſie erleichtert doch wenigſtens dem Richter die Unterſu

chung und Entſcheidung ſtreitiger Sachen. Es iſt

leicht einzuſehen, daß die Polizei und die Gerichtshöfe

in der genaueſten Harmonie ſeyn müſſen, und daß es

ſchon kein gutes Kennzeichen iſt, wenn beide in einer

lei Landesbezirk einander mit Widerwillen betrachten.

Geſezt auch, daß die Polizei durch ihre Bemühung

den Laſterhaften von gerichtlichen Händeln nicht zurük

halten könne, ſo muß der Richter alsdenn die unbe

dachtſamen und frevelhaften Streiter, ſolche die unnö

tige Prozeſſeanfangen oder durch Misbrauchder Rechts

mittel gefährlicher Weiſe verzögern, mit härtern Mit

teln abzuſchrekken wiſſen. Geldſtraffen, Verluſt der

Forderung, Ehrloſigkeit werden ſchon in den Römi

ſchen Geſezzen den ungerechten Parteien gedroht, die

geiſtlichen Geſezze fügen den Kirchenbann dazu; der

Geſezgeber beſtimme dieſes noch genauer mit einer Ab

änderung nach gegenwärtiger Zeit, Denkungsart der

Nation, und überhaupt ſtrafe er auch von Amtswegen

die gerichtlichen Lügner ohne Nachſicht, weil ſie das

Anſehen der Majeſtät misbrauchen b). Wenn der

Kläger oder der Beklagte ihre Lügen ungeſtraft in die
Gerich
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Gerichte bringen und ſolche mit weitläuftiger Hartnäk

kigkeit verteidigen können; wenn ſie nach geendigtem

Prozeß weiter nichts zu befürchten haben als den Ver

luſt einer Sache, von dem ſie ſchon vorher ohnedies .

überzeugt waren, wie leicht kann nicht das Laſter die

Gerechtigkeit ſelbſt durch Urteil und Recht beſiegen.

Man befolgt die Römiſchen und Canoniſchen Geſezbü

cher oft in Dingen, welche wenigſtens nicht mehr auf

unſere Zeit paſſen, warum will man ihre nüzliche und

brauchbaren Verordnungen hintanſezzen?

A) Von den hieher gehörigen Bemühungen der Polizei habe

ich bereits in dem zweeten Teil dieſes Staatsrechts in

dem zweiten Kapitel ausführlich gehandelt.

b) sAM. sTRxck diſſ. de proceſſu abbreuiando per poenam

mendacii. Halae I7o3.

10. Martin schroeter de mendacio er in ſpecie eo

quod in foro punitur. Lipſiae 1732.

Brunnemann hat auch in verſchiedenen praktiſchen Schrif

ten von der Verkürzung der Prozeſſe gehandelt.

§ 76.

In Anſehung der Rechtsgelehrten.

Insbeſondere aber muß man, bey Verbeſſerung des

Juſtizweſens, zweitens die Rechtsgelehrten bemerken;

wie groß iſt nicht die Idee, welche man mit einem wah

ren Rechtsgelehrten verknüpfen muß! man kann ſagen,

daß ſie eine der vornehmſten Urſachen ſind, welche in

die glükliche oder unglükliche Juſtizverfaſſung den er

ſen Einfluß haben. Es iſt leicht dieſes einzuſehen. Als

man in jenen düſtern Zeiten die kanoniſchen und rö

miſchen Geſezbücher den Provinzen Europens verbind

ich machen wolte und als dieſes nicht ſo geradezu ge

ſchehen konnte, ſo lehrte man dieſe Geſezzeauf den Aka
demien,

W.
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demien, der Rechtsgelehrte brachte ſeine erlernte Wiſ

ſenſchaften in ſein Vaterland zurück, er beurteilte nach

ſolchen die ſeinem Dienſt anvertraute Gegenſtände

und auswärtige Geſezze verbanden unſern Staat, nicht

durch ausdrüklichen Willen des Souverains, ſondern

durch die Tätigkeit der Rechtsgelehrten, welche damals

gröſſern Nachdruk zu haben ſchien, als ein majeſtäti

ſcher Befehl. Die Rechtsgelehrten ſind Stüzzen der

Gerechtigkeit des Landes, ihrer Beſtimmung gemäs

ſollen ſie eine beſondere Wiſſenſchaft aus den Vorſchrif

ren und rechtlichen Maasregeln machen, welche die

Einwohner zum Endzwek des Staatsund zur Beobach

tung ihrer Pflichten antreiben; von ihnen hängt es

mehrenteils ab, daß die Geſezze gerichtlich befolgt wer

den. Weit entfernt, daß ſie durch Leidenſchaften, ei

gennüzzige Parteilichkeit, Mangel der Känntnis oder

andere pedantiſche Fehler, die gute Abſicht des Sou

verains vereiteln, ſollen ſie vielmehr nicht allein die

Geſezze der Nation wiſſen, ſondern ſie auch in ſyſte

matiſcher Ordnung, ſowol überhaupt, als in vorkom

mendem Fall erläutern und auslegen. Vorſezliche Ver

drehung der Geſezze ſind ohnedies im Staat nicht zu

dulden, und Leute, welche aus Unwiſſenheit oder aus

bloſer Lieblingsidee ihre Denkungsart der Warheit vor

ziehen, ſind überhaupt ſchädliche Mitglieder in der ge

lehrten Welt. Vornämlich aber werden ſie der Juſtiz

verfaſſung nachteilig, wenn ſie ihre Meinungen über

das Geſezbuch ſelbſt erheben, oder wenn ſie unnüzze

Zänkereyen und Säzze in die Gerichte einführen wol

len, da ſie doch Diener und Prieſter bürgerlicher Vor

ſchriften ſind. Unſer achtzehntes Jahrhundert hat ſchon

einige Felder der Wiſſenſchaften ſehr glüklich bearbei

tet, einige groſſe Rechtsgelehrten haben auch bereits in

ihrem Fachvortreffliche Proben der verbeſſerten Rechts

wiſſenſchaft gezeigt, und man ſollte dieſe ſo nüzliche

Bemühungen noch allgemeiner machen, ohne ſich durch

das
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das Anſehen dererjenigen abſchrekken zu laſſen, welche

noch die Verwirrung und den Widerſpruch, kurz den

alten Schlendrian verteidigen.

n1c. vgeLivs de fde Jureconſultorum. Baſl. 1682.

ANT. FABE R de erroribus pragmaticorum et interpretunt
- -

-
- -

iuri. Lugd. I658. 2 T. fol.

v

H. 77.

Fortſezzung.

Der Staatsmann ſieht auf Rom zurück, erfin

det, daß die Patricien aus unlautern Abſichten eine ge

fährliche Menge Gerichtsformalien einführten, ſolche

geheim hielten, die Rechtswiſſenſchaft ſich allein zueig

neten, und über den gemeinen Mann ſowol als über

die Geſezze ſelbſt herrſchten. Wir tadeln dieſe Ränke

eines Mitbürgers wider den andern mit Recht; aber

ſo lange die Rechtsgelehrten eines Staats die Frei

heit haben, die Geſezze nach ihrem Willkühr zu er

klären, die Rechtsregeln zu vermehren, durch ihre

Widerſprüche das ganze Syſtem der Geſezze zu ver

wirren, und ihre Meinungen auf Koſten der Gerech

tigkeit gültig zu machen, ſo lange ſcheint es, daß ſie

über ihre Mitbürger weit mehr regieren als der Lan

desherr ſelbſt. Da die Wiſſenſchaften keinen äuſſerli

chen Zwang leiden, ſo kann der Geſezgeber dem einge

riſſenen Uebel nicht anders abhelfen, als durch ein

vollſtändiges und gutes Geſezbuch, welches auch ſogar

die Auslegungsregeln genau vorſchreiben muß. Die

Lehrart auf Akademien iſt in Anſehung der Erklärung

willkührlicher Geſezze genauer zu beſtimmen, und eigent

lich foltenichts im Lande gelehrt werden, welches dem Ge

ſezbuch und dem Intereſſe des Souverains widerſpricht,

Man ſchränkt hierdurch die Freiheit der Wiſſenſchaf

ten gar nicht ein; ſolte ein RechtsgelehrtervÄ
" - K Fehler
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Fehler in den Rechtsbüchern antreffen, ſo müßte ihm

erlaubt ſeyn, ſoiches dem Juſtizminiſter anzuzeigen,

Gründe hinzu zu fügen, und Verhaltungsbefehle zu

erwarten; eine Sache, die bei einem guten Geſezbuch

eben ſo oft nicht vorkommen kann. Findet man hö

hern Orts die Warheit des Berichts, ſo iſt es den

Regeln der Regierung gemäs, dieſen Mangel der

Rechtsbücher zu verbeſſern, und alſo die Rechtsgelehr

ten des Landes mehr zu nuzzen; das iſt ohnedes die

erſte Beſtimmung dererjenigen, welche vermöge ihres

Amts die Rechtswiſſenſchaften erklären ſollen. Man

muß ferner unter der großen Menge praktiſcher Schrif

ten eine Auswahl machen; nur einige könten in den

Gerichten angeführt werden, der Geſezgeber müßte

ſie deutlich anzeigen, er müßte unter mehrern dieieni

gen herausnehmen, welche beſonders die Rechtspflege

der Nation gründlich und brauchbar abhandeln, die

übrigen aber, welche oft nur wegen des Widerſpruchs

in die Gerichte gebracht werden, ſolten in unſern Ge

richtshöfen keine Aufmerkſamkeit verdienen.

PH 1 L. B erNHARD 1 diſeurſus de hodiernae iurispruden

tiae naeuis et remediis. Hanoviae 1682. Auch einige

Schriften des Thomaſius gehören hieher.

§. 78.

In Anſehung der Advokaten und des Richters.

Man ſolte auch drittens nur redliche und wahre

Rechtsgelehrten die Stelle der Advokaten oder Rechts

beiſtände betreten laſſen. Man ſolte ihnen freilich ge

wiſſe Einkünfte verſchaffen, damit ſie nicht durch Ar

mut zur Ungerechtigkeit verleitet werden; aber auch

alsdenn könte man Bosheit, Zankſucht, Verdrehung

der Geſezze, Lügen, Verzögerung/ sºººº
- (IC
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Nachläßigkeit, Unwiſſenheit, Verhezzung und ande

re gewöhnliche Laſter wider die Gerichtsordnung und

Gerechtigkeit mit größerer Härte beſtrafen. Der

Richter und der Gerichtsaufſeher müſſen von Amtswe

gen alles dieſes beobachten und unausbleiblich ahnden.

Geld, Ehre, fernere Zulaſſung zum Gerichtsbeiſtand,

ſelbſt die Freiheit müßten dergleichen Uebertretern ent

zogen werden. Es fehlt an keinen Gerichtsordnungen,

die dieſes anbefehlen, aber man befolgt ſie nicht alle

zeit, weil kein beſonders verordneter Gerichtsaufſeher

beſtellt iſt, oder weil man den Richter nicht darauf

angewieſen und ſattſam unterſtüzzet hat, den unwür

digen Sachwalter in Strafe zu nehmen. Eben ſo

kann viertens die Urſach verderbter Juſtizſachen in

dem Richter ſelbſt zu ſuchen ſeyn. Unwiſſenheit,

Nachläßigkeit, unvernünftiger Willkühr, Härte und

Verachtung des Unglücklichen, Eigennuz, Vorurteil,

Parteilichkeit, Verſchwazzung der Geheimniſſe und

andere perſönliche Laſter ſind Feinde der Gerechtigkeit,

welche doch unter Anführung des Richters befördert

werden ſoll. Dieſe Göttin verlangt nicht allein, daß

man ſich mit tugendhafter Seele und ausgebildeter

Rechtskänntnis zu ihr nahe, ſondern man muß ihr

auch tätige Opfer darbringen, wenn ſie ihre Gna-º

denbezeigungen über das Land ausbreiten ſoll. Der

Souverain dringt deswegen auf die genaue Befolgung

der Inſtruktion, er verordnet Gerichtsaufſeher, dieſe

notwendigen Juſtizbedienten, welche ſo wol von ſelbſt

als auch auf Veranlaſſung des Beleidigten die Feh

ler der Gerichtshöfe bemerken, gute Ordnung erhal-s

ten und den böſen Richter durch Geldbuße, Abſezzung

oder auch den Umſtänden nach weit härter beſtrafen.

Zugleich werden die Gelegenheiten zur Ungerechtigkeit

in Zeiten entkräftet, die Gerichtsämter nicht ver

kauft oder verpachtet, der Richter muß täglich be

fürchten, daß ſein Verfahren unterſucht werde, und

- - eben
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eben ſo als man ihn mit majeſtätiſchem Anſehen über

die Gerichtsuntertanen bekleidet, eben ſo iſt man auch

bemüht, ihn aufmerkſam zu erhalten, daß er ſolches

nicht mißbraucht. Wozu würde ſonſt die eingeführte

Gerichtsordnung dienen, wenn man ihre Beobachtung

nicht durchſezzen wolte? . .

Gewiſſermaßen gehört hieher 1o. LvD. "Ernsr. evtr

MAN N Progr. de arbitrio iudicis e foro eliminando,

Lipſ. I77I.

S. 79.

Sporteln und Gerichtskoſten.

Ich zähle hieher auch fünftens eine genaue und

verhältnismäßige Beſtimmung der Gerichtsko

ſten. Wenn der Bürger ohne alles Entgeld ſeine

Prozeſſe führen könte, das würde ſeine Zankſucht er

leichtern, und die öffentlichen Ausgaben vergröſſern,

weil es überhaupt nötig iſt, daß die Gerichtsperſonen

hinreichenden Unterhalt bekommen, damit ſie nicht

durch die gefährliche Feindin der Gerechtigkeit, durch

die Armuth zum Unrecht gezwungen werden. Man

kann alſo wol die Gerichtskoſten nicht völlig verwer

fen; nur die Sportelſucht, die übertriebenen Abgaben,

die einem Unſchuldigen den Weg Rechtens ſehr koſtbar

machen, ganze Familien ins Elend ſezzen, und den

Gerechten oft von gerichtlicher Hülfe ausſchlieſſen,

weil er kein Geld hat. Aus dieſen Gründen muß

der Arme und Notleidende ohne Abgabe das Recht

pflegen können, und es wäre gut, wenn in dieſen Fäl

len der Fiſcus ſich ſeiner verarmten und unglücklichen

Kinder annehmen müßte. Es iſt ferner nötig, daß

man eine billige Gerichtstare vorſchreibt, derengenaue

Befolgung bei Strafe anbefiehlt, und nicht zuläßt, daß

die Sporteln neuerlich und eigenmächtig eingeführer

- - werden.»
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werden. Weder Richter noch Advokat ſollen befuge

ſeyn ihre Gebühren zu fordern, bis der Prozes geen.

digt iſt und nur der baare Vorſchuß müßte auch baar

vergütet werden. Man muß ſich oft über die Erfin

dungskunſt in Anſehung der Gerichtskoſten verwun.

dern; man halte die Liquidation des Richters und des

Advokaten gegen einander, und es kann ſchon ein klei

nes Kapital verwendet ſeyn, ehe man noch weis, ob

der Beklagte ſich einzulaſſen hat, und noch ärger iſt es,

wenn man ohne Rükſicht auf das Vermögen der Par

teien,oder auf die Wichtigkeit der Streitſache einerlei Ko

ſten fordert. Die Gerichtstare ſolte vielmehr das ver

nünftige Verhältnis der Gebühren nach dem Reichtum

der Parteien, nach der Gröſſe des ſtreitigen Gegen

ſtands oder nach der notwendigen Weitläuftigkeit der

Säzze einrichten und einige gerichtliche Sprüchwörter,

welche die Sportelſucht erdacht hat, mit Nachdruk

auſſer Gebrauch ſezzen. „Wer kein Geld hat, darf

nicht Prozes führen, „ iſt ein ſchändlicher Spruch;

gleichſam, als wenn nur das Recht von den Gütern ab

hängig wäre, oder die Rechtspflege zum Beſten des Rei

chen eingeführt ſey. Auch folgender Saz iſt behutſam

anzuwenden: „ wer eine gerichtliche Handlung verlangt,

muß ſolche auch ſogleich bezahlen, ſonſt wird nichts

ausgefertigt. „ Will man dieſe Regel in allen Fällen

gelten laſſen, ſo wird der Richter vieles vernachäßi

gen, das er doch von Amtswegen thun ſolte. Die

Ausübung der Gerechtigkeit wird verzögert, oft muß

ein Unſchuldiger aus Mangel des baaren Geldes un

wiederhringliches Nachteil empfinden, wenn er endlich

auch bezahlt hat, wenn er durch Urteile und Rechte

den Prozes gewinnet, ſo muß er oft in vielen Fällen

ſeinen Aufwand einbüſſen und dadurch die Gerechtig

keit erkaufen, . - -

J § 80.
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§. 80. -

Fortſezzung des Vorigen.

Faſt in allen Gerichten hat man zwar den allge

meinen Grundſaz angenommen, daß derjenige aa ein

die Gerichtskoſten bezahlen müſſe, der ohne Beug

nis den Prozes führt. Bei dem Endurteil kann man

dieſes unſtreitig einſehen; aber wie leicht iſt es, daß

auch ſo gar der boshafte Teil durch ſcheinbaren Vor

wand den Verdacht ungerechter Streitſache von ſich

ablehnt, und macht, daß die Unkoſten verteilt wer

den. Geſezt auch, der Schuldige müſſe allein die

Gerichtsgebühren entrichten, man fürchtet aber ſeinen

Geldmangel und dieſen muß daher der gerechte Ueber

winder ergänzen, damit Richter und Advokat nichts

verlieren. Und wenn auch der Ueberwundene alles

bezahlen muß, bekömmt auch wol der Ueberwinder

ſeine Koſten von dem Sachwalter allezeit zurük ?

Dieſer nimmt alſo oft eine doppelte Zahlung, ohne ſich

vor Strafe zu fürchten, weil die Gerichtsgebräuche

ſolches mehrenteils nicht achten. Dieſes würde nicht

zu befürchten ſeyn, wenn man die Entrichtung der

Gerichtskoſten nicht eher als nach geendigter Streit

ſache erlauben wollte; ein anderer Vorteil, nämlich die

Beſchleunigung des Prozeſſes, würde zugleich daraus

entſtehen und aus dieſer Quelle ſcheint auch der Ge

brauch des Areopagus entſprungen zu ſeyn, nach wel

chem die Richter den erſten Gerichtstag drei Obulos,

den zweiten Tag nur einen und in den folgenden gar

nichts bekamen. Endlich ſind auch die Geſchenke und

Beſtechungen des Richters völlig und bei unausbleibli

cher Strafe zu verbieten. Sie mögen nun geradezu

oder durch Umwege geſchehen, ſo widerſprechen ſie

der Unparteilichkeit; nur ſcheint mir hier die Lebens

ſtrafe zu hart, weil es noch andere und durchdringen

de Mittel giebt. Alles dieſes ſezt freilich einen ſtan

DºS
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desmäſigen Unterhalt des Richters zum voraus; man

erwarte von einem Menſchen ja nicht, daß er den Pa

triotismus ſo weit treiben ſolle, daß er bei vieler Ar

beit mit den Seinigen in kümmerlicher Bedürfnißle

ben werde. Ein ſtoiſcher Grundſatz, den der Lan

desherr in heutigen Zeiten bei ſeinen Untertanen nicht

vermuten kann. Die Römer beſtraften gewiſſermaßen

die Geſchenke, da ſie aber nicht alles verboten, ſo ha

ben ſie das Uebel nicht gehörig entkräftet, beſonders

wenn ſie die Lieferungen in Küch- und Keller erlaub

ten a). Catharina die zwote ſagt hiervon in ihrer

Inſtruktion: „Jenes Römiſche Geſez war tadelns

würdig, welches den Richtern erlaubte, keine Ge

ſchenke zu nehmen, wenn ſich dieſelben in einem Jahre

nicht höher als auf hundert Thaler erſtrekten. Denen

man nichts anbieter, die verlangen nichts; denen man

aber wenig giebt, die verlangen mehr, und hernach

ſind ſie kaum zu befriedigen. Ueberdem iſt es viel

leichter, denjenigen zu überführen, der nichts nehmen

ſoll, und etwas nimmt, als einen ſolchen, der mehr

nimmt, wenn er weniger hätte nehmey ſellen, und

der immer dazu Ausreden, Entſchuldigungen, Urſachen,

Vorſtellungen, die ihn verteidigen können, zu finden

bemühet iſt. „ b)

a) L. 18. ff. de officio praeſidis

b) Ruslands Inſtruktion §. I48.

§ - 8 I«

Hierher gehörige Eigenſchaften der G

richtsordnung. - ,

Es iſt böſe, wenn Richter und Advokaten den

guten Willen haben, die Gerechtigkeit bald und regel

mäßig zu befördern, und die Gerichtsordnung oder

die ohne Abſicht auf das Wolſeyn des Staats gegº
J 2 bene
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bene Kabinetsordre ſezzen den Gerichtsperſonen nach

drükliche Hinderniſſe. Dieſe ſind oft um ſo gefährli

cher wider die Juſtizverfaſſung, weil ſie ſelbſt von ho

her Hand veranlaßt werden und ſich auf Perſonen

beziehen, welche von dem Willen und der Gnade des

Souverains abhangen. Die Majeſtät kann zwar über

die willkührlichen Geſezze und das Gerichtsweſen des

Staats befehlen, ich will auch nicht läugnen, daß ſie

oft zu auſſerordentlichen Vorſchriften genötigt iſt, wenn

der einmal eingeführte Gerichtsgebrauch nach der Lan

desverfaſſung nicht abgeſchaft werden kann, ob er

gleich viele Mängel hat. Dennoch aber übt ein guter

Regent dieſes Hoheitsrecht nicht anders aus, er hemmt

den Lauf der Prozeſſe nicht eher, als wenn es die Re

gierungsabſicht erfordert. Iſt das Geſezbuch ſo wie

es ſeyn ſoll, ſo muß auch ſechſtens die Gerichts

ordnung dieſe gute Eigenſchaften an ſich haben, ſie

muß paſſend und übereinſtimmend ſeyn, weil ſie als

ein Mittel die Beobachtung der Geſezze befördern ſoll,

ſonſt gleicht ſie einem Plan, der die Ausführung ver

fehlt. Es iſt überhaupt notwendig, daß die Prozeß

ordnung nicht als eine erlaubende Vorſchrift, ſondern

als ein Befehl den Einwohnern bekannt gemacht wer

de. Es hängt von dem Beleidigten ab, daß er klage,

aber wenn dieſes einmal geſchehen iſt, ſo darf es ſei

nem Willkühr nicht mehr überlaſſen ſeyn, wie er die

ſes thut und die Abſicht der Juſtizverfaſſung kann un

möglich zulaſſen, daß ein Untertan dasjenige abän

derr, was zum Beſten des Staats eingeführt iſt, und

daß eine Privatperſon die öffentliche Ordnung vernich

te. Auch nicht einmal die Einwilligung beider Par

teien kann ohne Unterſchied dieſe Abänderung bewir

ken; die Geſezze verbieten bei gewiſſen Rechtsfällen

den Eidesantrag, die Parteien vergleichen ſich aber

dennoch ausdrüklich oder ſtillſchweigend, oder aus Un

wiſſenheit, um dieſen Eid zu ſchwören; will der Rich

ºf C

*



Von Juſtizſachen, - I33

ter dieſes erlauben, ſo entkräftet er das Rechtsſyſtem

wider den Endzwek des Geſezgebers. Eben ſo geht

es auch in andern ähnlichen Fällen.

H. 82.

Beſtimmung der Friſten.

Insbeſondere aber iſt hierbei vornämlich auf die

Friſten und die Art und Weiſe zu ſehen, wie man

gerichtliche Handlungen unternehmen muß. Es

iſt hier die erſte Abſicht, daß der Prozes, ſo bald als

es möglich iſt, zu Ende gebracht werde; die Friſten

aber verzögern unſtreitig die Handhabung der Gerech

tigkeit. Ich halte für gut, wenn man in Anſehung

der Perſonen, die ſich an dem Gerichtsorte ſelbſt auf

halten, die Zeit von zehen Tagen eben ſo zur Not

friſt ( fatale) beſtimmte, als es bey der Rechtskraft

der Urteile gebräuchlich iſt. Man ſage mir nicht,

daß dieſe Zeit zu kurz ſey; wozu braucht die Vorbe

reitung des Beklagten auf den erſten Termin, oder

die Bedenkzeit zur Einlaſſung, Beweis, Anerkennung

der Schriften u. a. m. einer Zeit von vier oder

fünf Wochen, oder warum muß die Appellation bei

der Rechtfertigung ganze Jahre erfordern? Es iſt

zwar nicht zu läugnen, daß es bisweilen Fälle giebt,

welche eine längere Zeit notwendig machen, daß auch

ein Schlendrian durch weitläuftige Säzze viele Zeit

wegnehme; aber erſteres kann dem Bürger nicht zur

Laſt fallen, wenn die Gerichtsordnung zugleich befiehlt,

daß der Richter aus wichtigen Urſachen die Friſten ver«,

hältnismäßig verlängern könne; lezteres aber iſt durch

Abſchaffung weitläuftiger Formalien abzuändern. Die

unnüzzen Verzögerungen dürfen dem Beklagten nicht

zur Verteidigung dienen, die Geſezze wollen auch niemals

die Bosheit oder Nachläßigkeit des Richters und der

Parteien privilegiren. Man hat eine Notfriſt von ze

J 3 hen
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hen Tagen bei der Rechtskraft des Urteils, bei dieſer

wichtigſten Gerichtshandlung eingeführt, warum ſolte

dieſes nicht auch bei andern Friſten geſchehen können?

Scion beſtimmte den Richtern eine Zeit zur Endigung

der Rechtspflege, er ſezte die Entehrung zur Strafe,

wir könnten Geldſtrafen oder Abſezzung vom Dienſt

hinzufügen, nachdem es die Umſtände erfordern,

S. 83.

In Anſehung der gerichtlichen Formalien.

Auch die Art und Weiſe, nach welcher man

die Gerichtshändel unternimmt, könnte in vielen

Fallen erleichtert und verkürzt werden. Die aus

ſchweifende Weitläuftigkeit iſt ein Uebel, welches ein

böſer Gerichtsbrauch wider die Abſicht des römiſchen

und kanoniſchen Rechts eingeführt hat, oder doch ſich

nur auf dasjenige gründet, was wir aus den frem

den Geſezbüchern entbehren könnten. Ich habe bis

her in dieſer Abhandlung von Juſtizſachen hie und da

einige Mittel zur Verkürzung der Rechtspflege ange

zeigt, und ich will hier nur noch folgendes hinzufü

gen. Alle Formalien, welche den Prozeß ſchwer ma

chen und nicht durch deſſen Abſicht erfordert werden,

ſind abzuſchaffen. Die Parteien müſſen ihre Wechſel

ſäzze ſchriftlich und kurz einbringen; das mündliche

Verfahren iſt zwar von einigen Geſezgebern wegen

Verkürzung des Prozeſſes recht weislich eingeführt

worden, aber der Erfolg iſt nicht allemal dem Erwarten

gemäs. Es iſt im Beyſeyn des Richters ſehr unbe

quem und langwierig, wenn man die Säzze dem

Schreiber in die Feder ſagen will, und in der Verſez

ſtube kann ein glüklicher Plauderer oft noch mehr auf

ſchreiben laſſen, als er zu Hauſe ſelbſt aufſezzen konte,

oder er giebt wolgar, troz der Gerichtsordnung, ſei
TET
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nen Aufſaz dem Schreiber zur Abſchrift. Beſſer ge

fält mir die Einreichung der Schriften, ſie können zu

Haus beſſer ausgedacht, kürzer aufgeſezt, und hinrei

chender ausgearbeitet werden. Es iſt auch kein Wi- *

derſpruch, wenn der Richter aus ſolchen die notwen

digen Fragartikel verfertigt, und die Parteien darnach

verhört; man läßt dieſes in peinlichen Prozeſſen zu,

wo es doch auf Leib und Leben ankömmt, warum auch

nicht vielmehr bei dem Streit über andere Güter ?

Wegen der verzögerlichen Ausflüchte, Einlaſſung, Be

weisartikel und andere Nebenſachen ſolte man ganz

kurz verfahren, und ſolche durch mündlichen Beſcheid

ganz auseinander ſezzen; es würden auch viele Strei

tigkeiten zum voraus entkräftet werden, wenn man

die Handlung des Bürgers, welche Rechte und Ver

bindlichkeiten bewirken, und von Erheblichkeit ſind,

gerichtlich unternehmen müßte. Die Zahlungen, Ver

träge, Abteilungen u. d. m. geben oft die mehreſte

Nahrung zur Weitläuftigkeit, wenn man ihre Gültig

keit ableugnet. Der Richter müßte auch mehr von

Amtswegen thun; eine Handlung wider die Geſezze

und Prozeßordnung ſollte er ſelbſt bemerken, abän

dern und ſtrafen, weil es ohnedem ſeine Beſtimmung

iſt, für die Beobachtung der Geſezze zu wachen. Da

z. B. der gerichtliche Ungehorſam ſtrafbar genennt wer

den kann, warum will man erſt die Ungehorſamsbe

ſchuldigung abwarten? Endlich wäre es auch oft beſº

ſer, wenn man die Urteile, wenigſtens die Nebenbe

ſcheide und leichtere Endurteile, den Richter ſelbſt ſpre

chen lies, und dadurch Zeit und Koſten erſparte. Der

Richter muß überhaupt ein tätiger Rechtsgelehrter

ſeyn, und die Verſendung der Akten verräth öfters

Unwiſſenheit oder Nachläßigkeit.

1o. To B. cAR RA cH differt. de emendanda litium protra

čtione circa ſeutentias interlocutoria. Halae I75 I.

I 4 F R1 Erº
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FR1 E d. A. Boe HME R nouum ius controuerſum. Lem

gau 1771. T. 2. 4to. Die 46. Anmerkung eifert ſehr

wider die Verſendung der Akten. Doch aber iſt es

-- auch nicht füglich, ſolche völlig zu verwerfen. Ge

- wiſſermaßen gehören zu bisheriger Abhandlung auch

noch folgende Schriften: Gedanken über die Ver

abfaſſung eines allgemeinen Geſezbuchs zu Verbeſſe

rung der Juſtizverfaſſung. Erſtes Stük 177o. zweites

Stük 1771. FRAN c. MEL c H. a Nt. H Avs... Diſl. de
-

neceſſaria er vtil reformatione iuris Romani. Wien

. . I77I.

- § 84.

Antwort auf einige Einwürfe.

Daß die Verkürzung der Rechtspflege und ihrer

Formalien dem Wohlſeyn des Staats und der Abſicht

des Gerichtsweſens gemäsſey, wird ſelbſt der Zun

gendreſcher nicht ableugnen; aber ein genau beſtimm

ter Vorſchlag von der bequemlichen Einrichtung wird

allezeit ſeine Freunde und Gegner haben. Von dem

größeſten Teil der Untertanen iſtÄ kein Wider

ſpruch zu vermuten, denn alle dieſe wünſchen eine ge

ſchwinde Rechtshülfe. Nur einige Gerichtsbedienten,

einige Rechtsgelehrten und Advokaten werden aus ver

ſchiedenen Bewegungsgründen die mehreſten Entwürfe

zur Verkürzung des Prozeſſes tadeln; dieſer Tadel

kann aus verſchiedenen Quellen entſpringen, erſtens

aus der Vernunft, zweitens aus Gewohnheit und

Schlendrian, drittens aus Furcht für dem Verluſt

gerichtlicher Einkünfte und viertens aus Widerwillen

gegen das Beſte des Bürgers. Das erſte wird einem

Unparteiiſchen zur Prüfung unterworfen; ich habe bei

jeder Materie meine Denkungsgründe angezeigt, und

ich will weiter nichts hinzufügen, als daß ein gu

tes Sittenſyſtem und genaue Aufſicht über er
E
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höfe den Einwurf beantworten, den man wegen den

Mangel redlicher Gerichtsperſonen und Patrioten ent

gegenſezzen möchte. Da ferner, durch die gerichtliche,

Verfrtigung rechtlicher Geſchäfte, der Richter nicht

mehr Arbeit bekömmt, wenn man bedenkt, daß hier

durch noch mehrere Zeit erſpart wird, die man ſonſt

auf weitläuftige Prozeſſe verwenden muß; daß end-

lich auch einige Landesordnungen die gerichtliche Ver

handlung eines jeden Vertrags, der das Eigentum un

beweglicher Güter betrift, anbefehlen und man dieſes

auch bei andert. Gegenſtänden eben ſo gut einführen

kann. Freilich wird ein redlicher und unparteiiſcher

Mann in der Perſon des Richters und des Advoka

tens zum vorausgeſezt.

- - - § 8.

Fortgeſezte Beantwortung dieſer

Einwürfe.

So hartnäckig auch zweitens der Schlendrian

und das Herkommen ſind, ſo ſehr kann eine pünktliche

Gerichtsordnung, gute Inſtruktion, tätige Aufſicht

und Strafen die ſchädlichen Gebräuche endlich beſtrei

ten. Nur muß hierbei die Staatsklugheit nach und

nach verfahren und ſich glüklicher Umſtände bedienen.

Drittens, der Verluſt gerichtlicher Einkünfte iſt zwar

in dieſer Art gewis, aber muß denn ein Diener der

Gerechtigkeit notwendig von dem Schaden des Bür

gers leben ? Ein guter Rechtsgelehrter verdient alle

zeit eine hinreichende Beſoldung, und überdies kön

nen auch die Gebühren, welche man für die gerichtli

che Schließung der Verträge und Zahlungen fordern

kann, den Abgang der Prozeskoſten erſezzen. Der

Advokat könnte auch hierbei einige Einkünfte haben,

wenn er den Parteien zum Vorteil und Sicherheit

J 5 ſeine
f
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ſeine Rechtswiſſenſchaft (jurisprudentia cautelaris). an

wendete. Warum braucht man ihn erſt in Streitig

keiten, und warum will man ſich nicht vielmehr ſei

ner bedienen, da, wo man in Zeiten die Gelege:heit

zum Prozeß entkräften kann? Freilich darf er nicht

durch Ehikanen und Eigennuz den Grund künftiger

Streitigkeiten ſchon in der erſten Rechtshandlung le

gen, ſonſt würde der Richter genöthiget ſeyn, vonAmts

wegen die Beſtätigung zu verſagen, oder die gefährli

chen Fallſtrikke zu zerſchneiden. Soll ich endlich noch

viertens auf den Einwurf antworten, den mir der

Widerwille gegen das Beſte des Bürgers machen

kann? Dergleichen Einwürfe widerlegen ſich ſelbſt.

Daß es aber möglich ſey, eine verkürzte Rechtspflege an

die Stelle der weitläuftigen zu ſezzen, und dadurch ſein

Land glüklicher zu machen, beweiſen die Preußiſchen

Staaten durch unleugbare Beiſpiele. Es fehlt zwar

nicht an Tadlern, welche behaupten wollen, daß man

daſelbſt aus einem Prozeß drei andere aufwachſen ſehe;

geſezt auch, daß dieſes bisweilen geſchieht, ſo kann der

Grund in nichts als Widerwillen, oder in Nebenſa

chen liegen; Dinge, die ein großer Prinz leicht über

winden wird. - .

- - §. 86.

Von peinlichen Gerichten überhaupt.

Meine Abhandlung betrift hier den Unterſi

chungsprozeß ; nicht deswegen, daß er ganz allein

in peinlichen Sachen vorkommen müſſe, ſondern weil

er das vernünftigſte und ſicherſte Mittel zur Einſicht

und Beſtrafung des Böſen iſt, und weil er auch in

unſern Zeiten, wenigſtens in peinlichen Geſezbüchern,

ſtatt findet. Das Wolſeyn des Staats erfordert Si

cherheit und Verteidigung wider den Uebeltäter und der

z

d)

d
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-

peinliche Richter iſt vornämlich dazu beſtimmt, daß er

kein Verbrechen in ſeinem Gerichtsbezirk dulte. Die

Polizei kömmt den Beleidigungen zwar zuvor, wenn

ſie ſich aber bereits ereignet haben, ſo iſt es die Schul

digkeit des Blutrichters, daß er ſolchen nachforſche,

Unterſuchungen anſtelle, das Strafurteil ſpreche, und

ſolches auf Befehl der Majeſtät vollſtrekken laſſe. Es

iſt hier nicht die Rede, ob dieſes nicht auch auf Betreiben

des peinlichen Anklägers geſchehen könne; es iſt derAn

klageprozeß allerdings ein hieher gehöriges Mittel, und

die römiſchen Geſezze beweiſen deſſen Anwendung, ſo

wol zur Zeit der freien Republik als auch unter Kai

ſern. Montesquieu will zwar die öffentliche An

klage nur in Freiſtaaten für gut befinden, er verwirft

ſie in der Monarchie, weil dadurch ein Feind gar leicht

Gelegenheit bekomme, einen Unſchuldigen ins Unglück

zu bringen, beſonders wenn er weis, daß der Mo

narch ihn gerne auf die Seite räumen wolle a). Aber

dieſer Staatsmann vermiſcht oft die Regierungsform,

an unrechten Orten, und findet bisweilen ein Unter

ſcheidungszeichen, da, wo keines anzutreffen iſt. Un

ter geſezten Umſtänden kann auch der Unterſuchungs

prozeß in allen Regierungsformen der Unſchuld ge

fährlich ſeyn; das verſammelte Volk hat mehrmals den

Unſchuldigen verdammt, die franzöſiſchen Parlemente

haben mitten in der Monarchie ſchon einigemal dem

Unverdienten das Todesurteil geſprochen, und wenn

auch ein ungerechter Souverain den Untergang eines

Bürgers verlangte, ſo würde er noch viele andere Ge

legenheitsmittel haben als die Anklage.

a) Dao NT Es@v1 Ev Esprit de loix. L.6. Art. 8.

§ 87.
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§ 87.

Unterſuchungsprozeß.

Dennoch ſcheint mir der Unterſuchungsprozeß das

beſte Mittel in peinlichen Sachen zu ſeyn. Der An

kläger wird eft durch Mangel des benötigten Geldes,

durch Furcht vor Gerichtskoſten und Injurienſtrafen

abgefchrekt, eine Soche gerichtlich anzubringen, von

weicher er nicht allemal völligen Beweis führen kann;

der ſchändlichſte Böſewicht iſt auch mehrenteils zu li

ſtig, als daß er ſein Verbrechen nicht mit ſolcher Vor

ſicht unternommen haben ſollte, die dem Ankläger ver

ſchiedene Schwierigkeiten und Ausflüchte entgegen ſtel

len können, welche ihn oft in die größte Verlegenheit

ſezzen; wie vielmals bleibt alſo das Böſe nicht unge

ſtraft, und der Uebeltäter bekömmt dadurch vielmehr

gute Gelegenheit zu neuen Schandtaten ! Wenn er

aber weis, daß ein peinlicher Richter von ſelbſt eine

pünktliche und ſtrenge Aufſicht beobachten muß, wenn

er verſichert iſt, daß er es mit den Gerichten allein

zu thun habe, welche nicht erſt den Antrieb des Kiä.

gers erwarten, ſondern ihr Verfahren von Amtswe

gen anſtellen, ſo iſt dieſem Uebeltäter wenigſtens von

dieſer Seite die Hofnung ungeſtraft davon zu kom

men entzogen. Da es aber in peinlichen Sachen auf

Ehre, Leib und Leben, dieſe wichtigſten Güter des

Menſchen ankömmt, ſo iſt es unumgänglich nötig, daß

man dergleichen Gerichte gut beſezze; Leben und Frei

heit ſind in den Augen des Souverains allezeit koſt

bare Eigentümer des Bürgers. Der peinliche Ge

richtshof muß nicht allein ſolche Beiſizzer haben, wel.

che alle die oben angeführte gute Eigenſchaften des

Richters überhaupt an ſich tragen; ſondern damit man

auch den Bürger von der Unparteilichkeit bei dieſen

wichtigen Sachen überzeuge, ſo iſt es gut, wenn man

die vornehmſten Handlungen der peinlichen Rechtspflege

mit
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mit Zuziehung ſolcher Perſonen unternimmt, welche

mit dem Verbrecher von einerlei Stand ſind, und von

welchen er einige verwerfen kann, wenn ſie ihn ver

dächtig zu ſeyn ſcheinen. Der Gebrauch der Schöp

pen iſt gewiſſermaßen aus dieſen Quellen entſprun

gen, das Gericht über die Vaſallen, das Standrecht

der Soldaten, die zwölf geſchwornen Bürger in Eng

land haben gleiche Gründe, und die Rußiſche In

ſtruktion befiehlt eben dieſe Anſtalten bei großen Ver

brechen a). Daß aber ein Monarch in eigener Perſon

peinliche Gerichte halte, ſcheint mir aus verſchiede

nen Gründen nicht rathſam zu ſeyn, wo nicht wich

tige Umſtände ſolches notwendig machen. Ludwig

wolte den Herzog de la Valette ſelbſt richten, und

der Präſident von Believre wiederrieth es ihm; ein

guter Rath, wenn er nicht daraus entſteht, daß man

den Staatsgefangenen der Rache neidiſcher Höflinge

allein aufopfern will, denn unter dieſen Umſtänden

muß der Regent auch dem Verunglükten Gehör ge

ben. Bei den Römern richtete das ganze Volk die

Staatsverbrechen, und öffentlich konnte ſich der An

geklagte verteidigen. Ein Monarch läßt zwar nur

durch einige richten, aber er muß doch auch wiſſen,

was ſie thun und ob ſie völlig unparteiiſch ſind.

a) Rußlands Inſtruktion § 126. 127.

S. 88.

Weſentliche Beſtimmung des peinlichen

- - Richters. --

Eigentlich ſollte die Beſtrafung leichter Verbre

chen der Polizei unterworfen ſeyn, nur diejenigen Ue-

beltaten ſollten für den peinlichen Richter gehören, de

ren Beſtrafung mehr die Abſicht hat, den Staat durch

g Cße
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große Strafen zu rächen, und andern abſchrekkende

Beiſpiele zu geben, als den Verbrecher ſelbſt zu beſ

ſern. Lezteres iſt eigentlich ein Endzweck der Po

lizei; erſteres aber gehört zur Beſtimmung des Blut

richters; jene muß dieſer zu Hülfe kommen, beſonders

durch Entdekkung des Böſen. Die Polizei hat einige

Nachrichten von dem Verbrechen, ſie forſcht von ſelbſt

nach deren Warheit, ſie bemerkt die dazu gehörigen Tä

ter, ſie nimmt ſie auch wol in Verhaft, und wenn ſie

dieſe Leute wegen wichtiger Schandthaten verdächtig be

findet, ſo übergiebt ſie ſolche dem peinlichen Richter zur

ferneren Unterſuchung und Strafe. Es iſt zu beklagen,

daß dieſe Einrichtungen nicht an allen Orten ſind, oder

nicht leicht eingeführt werden können; man muß alſo

den Blutrichter auch zugleich Polizeirichter ſeyn laſſen.

Der Gebrauch einer Nation ſey nun aber wie er wolle,

ſo muß die weſentliche Abſicht der peinlichen Gerichte

genau beobachtet werden, und der Richter muß die

hierzu erforderlichen Vorſchriften pünktlich befolgen,

Manwill die Uebeltat den Geſezzen gemäs beſtrafen, es

iſt alſo nötig, daßman wiſſe, ob, wo, wenn und wie ſie be

gangen ſey, wer ſie ausgeführt habe und unter welchen

Umſtänden dieſes alles ſich ereignet hat. Von ſelbſt muß

der Richter dieſe obrigkeitlichen Handlungen unter

nehmen, er muß alle fügliche Maasregeln anwen

den, welche ihm deutliche, hinreichende und gegrün

dete Gewisheit von der geſchehenen Tat geben kön

nen, damit er vermögend ſey zu ſagen: gegenwärti

ger Menſch hat dieſe Uebeltat begangen und den Ge

ſezzen nach hat er dieſe Strafe verdient.

Anweiſung zum Inquiriren. Caſſel 1770. 8. Der Ver

faſſer dieſer vortrefflichen Klugheitsregeln des peinlichen

s. Richters iſt Herr Kriegsrath Wangermann.

M, de n Eccaria dei dehtti e delle pene. 1766.

rAv1. 1
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rAvL1 : K1s1 Animaduerfones ad criminalem iurispru

dentiampertinente. Mediol. 1765.

S. 89.

Veranlaſſung zur peinlichen Unterſuchung.

Es ſey nun, daß der Richter durch bloſe An

zeige oder durch die Anklage des Beleidigten einige Nach

richt von den geſchehenen Verbrechen bekömmt, kurz

er muß unverzüglich der Begebenheit nachforſchen.

Ein vernünftiger Rechtsgelehrter weis ſchon von ſelbſt,

welche Nachrichten er für zureichend halten ſoll und in

wichtigen Sachen iſt er aufdie erſte Anzeige ſogleich tätig,

je mehr es das Wolſeyn das Staats erfordert. We

nigſtens giebt ihm eine Rachricht ſo viele Bewegungs

gründe, daß er von weiten oder auch den Umſtänden

nach etwas näher von der Begebenheit Erfahrung

einzieht und denn wird es ſich zeigen, ob die Nach

rede und das Gerücht fernere Aufmerkſamkeit verdienen.

Sehr fehlerhaft iſt es, wenn der Richter aus Nach

läßigkeit oder wol gar aus Geiz einen formlichen An

kläger erwartet; dieſes läßt viele Schandtaten unbe

ſtraft und ſo lange man den Richter wegen dieſer

Untätigkeit nicht zur Verantwortung zieht, ſo lange

iſt das peinliche Juſtizweſen ſehr unvollkommen, weil

es ſelbſt ſchon in der Grundlage ſeinen Fehler hat.

Jch weis wol, daß der peinliche Richter an einigen

Orten die Unterſuchungskoſten allein beſtreiten muß,

ohne desfalls die Entſchädigung aus andern Kaſſen

fordern zu können; aber da er auch zugleich andere

und oft groſſe Einkünfte von ſeiner Gerichtsbarkeit

hat, ſo iſt es billig, daß er auch die notwendigen

Ausgaben trage und das Wolſeyn des Staats, wel

ches die Einkünfte geſtattet, eben dieſes legt ihm auch

die notwendigen Ausgaben auf. Was hindert alſo,

daß die Majeſtät dem peinlichen Richter, wenn er

(iF .
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aus Eigennuz die Unterſuchung hintanſezt, die Ein

künfte ſelbſt entzieht oder wenigſtens Rechnung von

ihm fordert und alſo eine Quelle der Untätigkeit ver

ſtopft? Eine jede Nachricht von Begebenheiten, die

das Wolſeyn des Staats anfeinden, verdient Auf

merkſamkeit des Richters; er iſt zum Beſten des öf

fentlichen Intereſſe geſezt, er muß das Ganze und

ſeine Teile verteidigen, die Majeſtät giebt ihm auch

deswegen hinreichenden Nachdruck, und die Römer ſahen

den Richter als einen Verbrecher an, wenn er aus

Vorſaz oder Nachläßigkeit (quaſidelictum) das Böſe

nicht beſtrafte.

- § 90.

Von Verhaft.

Es kommt hierbei auch der Verhaft in eine not

wendige Betrachtung. Ohne die Perſon des Uebeltä

ters kann man die Unterſuchung nicht vollſtändig an

ſtellen, von ihm iſt vieles zu erfahren, was zu ſeiner

Entſchuldigung oder Beſchwerung gereicht, und die

mehreſten Verbrechen müſſen in der Perſon des Uebel

täters ſelbſt beſtraft werden. Dieſes giebt dem Rich

ter alle Bewegungsgründe, ſich des Verdächtigen ſelbſt

zu verſichern; aber weil die gewöhnliche Denkungsart

des Bürgers mit dem Verhaft eine Beſchimpfung ver

knüpft und auch oft die Unſchuld verdächtig wird, ſo

muß die peinliche Gerichtsordnung alle Fälle genau

beſtimmen, weswegen der Richter einem angeblichen

Miſſetäter die Freiheit entziehen kann, und in wie

weit der Verhaft ſchimpflich ſeyn ſolle oder nicht. Ver

brechen, die an Leib und Leben beſtraft werden müſ

ſen, ſolche die man nicht mit ſeinem Vermögen ab

kaufen kann, wahrſcheinliche Muthmaßung wider ei

nen Menſchen, ſolten allezeit den Verhaft bewirken,

damit ſich der Uebeltäter nicht durch ei, sº der

- Stra
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Strafe entziehe. Die praktiſchen Rechtsbücher geben

vielerlei Fälle an, welche die Gefangennehmung des

Verdächtigen veranlaſſen; ſo ſehr ſie ſich aber auch bei

dieſer Sache widerſprechen, ſo kommen ſie doch darin

nen überein, daß man hierbei vorzüglich auf die Per

ſon und den Stand des Beſchuldigten, auf die Größe

und Gefahr des Verbrechens zu ſehen habe. Eine

Uebeltat von Erheblichkeit, wenn ſie noch fortdauert,

ſolte allezeit von dem Richter mit Gefangennehmung

des Widerſpenſtigen unterbrochen werden, und ich

würde unter dieſen Umſtänden eben ſo wenig den

Stand des Verbrechers bemerken, als es bey den

Staatsverbrechern zu geſchehen pflegt. Ein Richter

wird ſelbſt Teilhaber des Böſen, wenn er es nicht

hindert und beſtraft, ſobald er kann, und wider ei

nen Feind des öffentlichen Wolſeyns darf man die

Strafmittel gar nicht nach dem Stand und Rang ei

nes Untertans beſtimmen, weil in dieſen Beziehun

gen eine völlige Gleichheit des Bürgers iſt.

§ 91.

Hieher gehörige Regeln.

Bei den übrigen Fällen würde ich nach folgenden

Marimen verfahren: Wenn es wahrſcheinlich iſt, daß

ein vorkommender Menſch das Verbrechen begangen

habe, wenn er nicht anders als an Leib und Leben ge

ſtraft werden ſoll und kann, wenn man auch aus gu

ten Gründen vermuten muß, daß er ſich mit der Flucht

davon helfen werde, ſo iſt der peinliche Richter ſatt

ſam befugt, dem Verdächtigen die Freiheit bis nach

ausgemachter Sache zu entziehen. Das Geſezbuch

muß dieſe wahrſcheinlichen Fälle genauer beſtimmen;

da dieſes aber nicht allezeit ſo vollkommen geſchehen

kann, da alſo auch der Unſchuldige eine einſtweilige

Gefängnis bisweilen leiden m ſo verdient der Rich

(W
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ter dennoch deswegen keine Vorwürfe, wenn er nur

ſonſt nicht aus Parteilichkeit und Leidenſchaft gehan

delt hat. Das Wolſeyn des Staats, die peinliche

Gerichtsordnung und ſein Amt ſelbſt entſchuldigen -

ihn. Im Gegenteil aber iſt es auch notwendig, daß

man einem Menſchen, welcher nach geſchehener Unter

ſuchung für unſchuldig befunden wird, das Gefängnis

weder zur Beſchimpfung gereichen läßt, noch ſeinen

Verhaft ſelbſt durch Verzögerung und Härte beſchwer.

lich macht. Catharina die zwote unterſcheidet daher

den Verhaft von dem Gefängnis a); jener iſt eine

Entziehung der Freiheit, um zu unterſuchen, ob die

Perſon ſchuldig oder unſchuldig ſey und weil man ihn

gar nicht als eine Strafe betrachten darf, ſo kann er

keine Beſchimpfung verurſachen. „Sehen wir nicht,

ſpricht ſie bei den Römern, daß ſehr oft Bürger,

die man wegen der gröſſeſten Verbrechen angeklagt

hatte, nach Erkenntnis ihrer Unſchuld zu den höchſten

Ehrenſtellen erhoben wurden ? – – – In

Kriegsverhaft ſizzen, gereicht keinem Kriegsmann zur

Schande, eben ſo muß es auch unter Bürgern ſeyn. ,,

Das Gefängnis aber iſt allezeit eine Strafe, weil es

erſt nach geſchehener Ueberzeugung anfängt. Beide

Verwahrungsorte dürfen nicht in der Nähe befindlich

ſeyn, und man muß ſie ſorgfältig unterſcheiden,

a) Ruslands Inſtruktion § 167. u. f. Dieſe ganzeAbhand,

lung von dem Verhaft iſt ſehr gut.
-

S. 92»

Verfolgung des Flüchtigen.

Die Flucht eines Menſchen iſt nicht allezeit ein

untrügliches Kennzeichen des böſen Gewiſſens, beſon

ders da, wo der Verhaft auch dem Unſchuldigen zur

Schande gereicht oder ſehr hart und langwierig iſt,

-

oder



Von Juſtizſachen. 147

oder auch wo man befürchtet ein unverſchuldetesSchlacht

opfer der Rache, der Verleumdung, kurz der widrig

geſinnten Menſchen zu werden. Hinreichende Moti

ven, weswegen auch der Unſchuldigſte ſich mit der

Flucht retten würde. Glaubt man ſich in der Freiheit

beſſer verteidigen zu können als in einem gefährlichen

Verhaft, warum wolte man nicht lieber die Freiheit

ſuchen? Der Richter iſt zwar verbunden, ſich der Perſon

des Flüchtigen, ſo gut es möglich iſt, zu bemeiſtern; eine

gute Polizeiaufſicht wird ihm auch hierbei mehr behülflich

ſeyn als die bloſen Stekbriefe. Iſt aber der Ver

dächtige bereits auſſer unſern Territorien, ſo kömmt es

auf das Völkerrecht, auf die Verhältniſſe der Na

tionen oder auf den guten Willen des Nachbars an,

ob er ſelchen an uns auszuliefern für gut befindet.

Das Völkerrecht mag dieſes weiter beſtimmen, und

hier kann nur die Rede von dem ſeyn, was unſer

peinlicher Richter in Anſehung des Flüchtlings zu

thun befugt iſt. Man verfolgt ihn mit öffentli

chen Schriften, man erſucht den Ausländer, ſich ſei

ner zu bemächtigen und uns zu übergeben; hat er in

unſerm Lande Güter hinterlaſſen, ſo kann man ſolche mit

Recht in Beſchlag nehmen, in ſo weit dadurch die un

ſchuldigen Verwandten nicht beleidigt werden. Man

ladet endlich auch den Entwichenen für das peinliche

Gericht und wenn er nicht erſcheint, ſo kann man gar

wol, ſo viel es möglich iſt, die Sache unterſuchen,

die Verteidigungsmittel des Abweſenden ſo wol als

auch das, was ihn beſchwert, in Erwegung ziehen und

ihn endlich durch öffentliche Bekanntmachung des Ur

teils frei ſprechen, oder auch wol gar die Strafe zu voll

ziehen, in ſo weit es bei einem Abweſenden möglich

iſt. Die Acht, der Bann, die Ehrloſigkeit, verkau

fung der Güter ſind die erwählten Mitteleiniger Staa

ten; nur ſolte man dem Entwichenen, wenn er noch

zu rechter Zeit um Verteidigung anſucht, dieſes natür

- K 2 liche
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liche Rechtsmittel nicht ſchwer machen. Andere Na

tionen erlaubten dem Beſchuldigten, daß er ſich von

ſelbſt aus ſeinem Vaterlande entfernen könte und die

ganze Sache endigte ſich mit dem Verluſt des Bür.

gerrechts; aber dieſes würde bei großen Verbrechen

den Staat weder in hinreichende Sicherheit ſezzen,

noch auch das Böſe ſo rächen, wie es doch ſeyn ſolte.

1 o. RE 1 N H. HE D1N GB R 1 Quaeſtio, an obligatio ad poe

nam delictis ſº intrinſeca? Gieſl. 1698. 4.

1o. r H 1 L. r ALTHE N 11 diſſ. de obligatione reiad ſan

čtionen poenalem poenamque ipſam. Gryph. 17o3. 4.

urnr. cocce11 diſſ de juſtitia poenae in abſenter vel

mortuos ſtatuendae atque in effgie exequendae. Francof.

ad Viadr. 17II. 4. et in Ej. diſſ. Vol. II. n. 5o.

H. 93.

Sicheres Geleite.

Es iſt ſehr gerecht und auch ſogar der Klugheit ge

mäs, wenn man den Entwichenen auf ſein Verlangen

ein ſicheres Geleit (ſalvus conductus) erteilt und ihn,

ohne ſich für der Gefahr des Gefängniſſes zu fürchten,

an dem Orte des Gerichts ſichern Auffenthalt oder freie

Zu- und Abreiſe verſtattet, bis die Sache unterſuche

und entſchieden iſt. Dem Staat muß allemal daran

gelegen ſeyn hinter die Warheit des Verbrechens zu

kommen, die Mitſchuldigen zu entdekken, den Unſchul-

digen von fernerm Verdacht zu befreien, und das al.

les kann am Beſten durch die Gegenwart des Beſchul

digten geſchehen. Iſt nun dieſes nicht anders als

durch das ſichere Geleite zu bewirken, ſo muß man

ſolches erteilen und dieſe öffentliche Verſicherung der

Nation durch unzeitigen Wiederruf oder Verlezzung -

nicht misbrauchen, wenn man nicht den Gebrauch öf

fentlicher Treue und alle davon abhangende Folgen un

terdrük
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terdrükken will. Verträge und öffentliche Zuſage des

Souverains ſind heilig und müſſen auch heilig gehalten

werden. Karl der fünfte hat auf dem Reichstag zu

Worms dieſe notwendige Marime recht ſtandhaft wi

der die Gegner verteidiget, nur Schade, daß er dieſe

Denkungsart einige Zeit darauf in Anſehung des Land

grafen von Heſſen vernachläßigen lies. Der Reichs

tag zu Coſtniz war nicht ſo günſtig und billig gegen

Huß; dieſer in der Tat gelehrte Mann, der aus mehr

als einer Urſache merkwürdiger iſt, als der gröſſeſte Teil

angeblicher Märtirer, ward verbrannt, weil er mehr

Zutrauen als Vorſicht hatte. Ohne auf andere

Nebenurſachen zu ſehen, welche die Meinung der

deutſchen Einwohner teilen, war dieſes Verfahren

wol dem Staatsrecht und der Klugheit ge

mäs? Man muß ſich wundern, daß noch Staats

männer heutiger Zeiten in ihren noch ſonſt guten Schrif

ten dieſes Verfahren anpreiſen und es Karln dem Fünf

ten zur Laſt legen wollen, daß er ſein öffentlich gege

benes Wort gehalten und nicht vielmehr vor den Au

gen Europens gebrochen habe a). Wenn ein gemei

ner und ungelehrter Menſch aus unzeitigem Religions

eifer, Vernunft und natürliche Rechte verwerfen will,

das iſt noch allenfals in der gelehrten Welt zu ent

ſchuldigen; aber wenn ein Schriftſteller ſeine Bücher

ebenſo ins Publikum trägt, als der Bauer aus Aber

glauben das Holz zum Scheiterhaufen, gewis dieſes

giebt nicht die beſte Vermutung zur Unparteilichkeit

und zur geläuterten Marime des Verfaſſers.

a) n1 coL. poNATo L'uomo di governo. P. 1. C. 4. §.

6. c. 7.

K 3 § 94.



150 Von Juſtizſachen.

§ 94

Verknüpfung des Weſentlichen mit den

Formalien.

Wenn die Abſicht der peinlichen Gerichtsbarkeit

erfordert, daß der Verbrecher wegen ſeiner Schand

tat nach Urteil und Recht beſtraft werde, ſo iſt nicht

allein notwendig, daß man gewis verſichert iſt, es

ſey die Uebeltat wirklich begangen worden, ſondern

daß man auch hinreichend und überzeugend wiſſe,

es habe vorkommender Menſch das Verbrechen began

gen. Es folgt hieraus ſehr deutlich, daß der Richter

niemand ohne vorhergegangene Unterſuchung zur Stra

fe verdammen könne, wenn er nicht in Gefahr ſeyn

will, bei dem wichtigſten Intereſſe, bei dem Leben, Eh.

re und Freiheit des Bürgers Ungerechtigkeiten zu bege

hen. Ich halte auch für gut, wenn man bei dem Un-

terſuchungsprozes gewiſſe Feierlichkeiten beobachtet,

um dadurch den Mitbürger zu überzeugen, daß man

gegen ſeine Sicherheit nicht gleichgültig ſey. Freilich

laſſen ſich Fälle denken, wo die gewöhnlichen Forma

lien hintangeſezt werden können, ohne daß dadurch die

Gerechtigkeit leidet. Die Erhaltung des Staats, die

Gegenwart und Fortdauer eines offenbarten Verbre

chens, die Widerſpenſtigkeit des Uebeltäters, kurz die

Notwendigkeit kann den Richter eine Befugnis zur

geſchwinden Entſcheidung und Vollſtrekkung ſeines Ur

reils geben. Noch mitten in der bürgerlichen Geſell

ſchaft hat der Untertan das Recht die Notwehr,

warum nicht die Obrigkeit ſelbſt? Nur muß auch

hier Gewisheit des Verbrechers und des Uebeltäters

vorhanden ſeyn; bei Staatsverbrechen muß man die

vernünftige und gegründete Regierungsmarime befol

gen, bei andern Sachen muß der Richter ſeine weſent

- liche Beſtimmung vor Augen haben und das PÄ
UN?
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kum iſt in allen dieſen Fällen von der Gerechtigkeit

des ungeſäumten Verfahrens ſattſam zu verſichern.

S. 95.

Fortſez zu ng und Beiſpiele.

Auſſer dieſen iſt es beſſer, wenn man die vorge

ſchriebene Ordnung befolgt, und dieſe muß ſelbſt rich

tig entworfen ſeyn. Die lange Verzögerung oder die

Vorſchrift der Formalien darf ſich nicht ſo weit erſtrek

ken, daß dadurch der Staat ſelbſt, der Beleidigte

und der Angeklagte ohne Not in Gefahr geſezt wer

den, oder daß lezterer Gelegenheit bekömmt, die wol

verdiente Strafe von ſich abzuwenden. Man beur

teile nach dieſen Grundſäzzen die Inquiſitionsgebräu

che verſchiedener Nationen, und man wird vieles zu

verbeſſern finden. Das Verfahren der Spaniſchen

Inquiſitionsgerichte widerſpricht aller Vernunft und

Bürgerfreiheit. Der Beſchuldigte erfährt weder An

kläger noch Verbrechen, er muß ſeine Feinde erraten,

er muß raten, weswegen man ihn in Verdacht hat,

er ſoll ſein eigener Ankläger ſeyn, und deswegen hält

man ihn viele Jahre hindurch gleichſam lebendig be

graben. Ein weites Feld, in welchem Bosheit und

Verläumdung ihren Saamen auf Koſten der Unſchuld

ausſtreuen können. Die franzöſiſchen Gerichts

höfe entſcheiden oft binnen zween Tagen über Leben

und Tod des Beſchuldigten; dieſe Geſchwindigkeit

hat vielen das Leben ohne Recht geraubt. Das zei

gen die öftern Beiſpiele, wo der wirkliche Täter erſt

nach der Zeit entdekt wurde, als der Unſchuldige be

reits getödtet war. England hat ein Rechtsmittel

eingeführt (habeas corpus), welches den von ſeinem

Mitbürger peinlich Angeklagten den Verhaft erleich

tert, und die Rechtspflege bald endigt; der Beſchul

K 4 digte
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digte beruft ſeinen Ankläger für die königliche Bank,

man übergeht hier die ordentlichen Inſtanzen, Recht

und Unrecht ſind bald entſchieden. Andere Nationen

haben bei dem peinlichen Prozeß ſo viel Formalien ein

geführt, daß es ſcheint, als wenn das Burgundiſche

oder Spaniſche Hofceremoniel und dieſes Verfahren

einerlei Verfaſſer gehabt hätten. Man ſieht mehr auf

die Feierlichkeiten, das Weſentliche wird vielmals ver.

nachläßigt und der gröſſeſte Uebeltäter wird nicht ge

ſtraft, wenn etwas an der Förmlichkeit ermangelt, die

in einer ängſtlichen Gerichtsordnung beſtimmt iſt.

H. 96.

Beweis durch Beſichtigung und Urkunden

- in peinlichen Sachen.

Weil der Urteilſpruch ſo wol überhaupt, als auch

vornämlich in peinlichen Sachen, eine hinreichende Ge

wisheit zum voraus ſezt, ſo iſt es auch notwendig, daß

man ſich guter Beweismittel bediene, um dadurch die

Warheit zu entdekken. Iſt das Verbrechen öffentlich

und unter den Augen der Polizei geſchehen, ſo iſt der

Beweis überflüßig; auſſerdem aber muß man aller

dings nicht allein dem nachforſchen, was zur gegründe

ten Beſchuldigung des Angeklagten gehört, ſondern

man muß auch dasjenige bemerken, was zur Verteidi

gung des Unſchuldigen gereichen kann, man giebt ihm

ſogar einen Rechtsbeiſtand, die Idee der Verteidi

gung verlangt auch, daß man ſolchem die Akten vor

zeigt, und alles dieſes muß von Amtswegen bewirkt

werden. Ich habe bereits oben in der Abhandlung

von bürgerlicher Rechtspflege die mehreſten Beweis

arten angezeigt und deren Eigenſchaften beurteilt; es

bleibt alſo hierbei weiter nichts übrig, als daß ich ſol

che teils auf das gerichtliche Verfahren in peinlichen

- Sachen

?



Von Juſtizfachen. 153

Sachen anwende, teils aber auch das Beſondere und

Eigene noch hinzufüge. Die Beſichtigung iſt ein

ſehr gutes Mittel, um die Gewisheit einiger Verbre

chen heraus zu bringen; die Betrachtung des Entleib

ten oder eines andern Gegenſtands, der bei der Uebel

tat zugleich vorgekommen iſt, die Hausſuchung, um

den Diebſtahl oder andere verbrecheriſche Inſtrumente

zu entdekken und viele ähnliche Bemühungen ſind die

beſten Beweisarten in peinlichen Fällen. Nur aber

dürfen ſie nicht allein vorkommen, ſie ſind Wirkun

gen, von welchen mehr als eine Urſache möglich iſt,

und deswegen iſt es auch notwendig, daß noch andere

Umſtände vorhanden ſind, welche machen, daß man

einen beſtimmten Menſchen mehr als einen andern, oder

eine böſe Abſicht mehr als ein gutes Vorhaben für die

Urſache anzuſehen hat. Auch Urkunden können den

Uebeltäter überzeugen oder verteidigen; ein gerichtli

ches Tagebuch beweißt unſtreitig, daß ein vorkommen

der Menſch ſchon ein oder mehrmals ſey in Unterſu

chung und Strafe geweſen. Unter den auſſergericht

lichen Schriften können Briefe und andere Nachrich

ten vieles entdekken, wenn man nur weis, daß gegens

wärtige Schrift ſich auf die Perſon des Beſchuldigten

dergeſtalt bezieht, daß man dieſen als eine ſittliche und

böſe-Urſache davon anſehen kann. Es iſt eben nicht

nötig, daß er die Schrift ſelbſt aufgezeichnet habe; ein

liſtiger Uebeltäter kann ſeine Handſchrift verändern,

aber auch durch einen andern verfertigen laſſen, oder es

iſt auch möglich, daß man Briefſchaften findet, in

welchen ſich andere wegen des Verbrechens mit ihm

bereden oder auch ſolches abraten. Alles dieſes ver

urſacht eine Wahrſcheinlichkeit, die nur durch auſ

Änis Fälle der Möglichkeit entkräftet werden

(MI,

A
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S. 97.

Beweis durch Zeugen.

Die Zeugniſſe glaubwürdiger und fähiger Perſo

nen erfordern zwar eben die Eigenſchaften, wie in

bürgerlichen Rechtsſachen; aber der peinliche Richter

muß hier, wo es auf Leib, Leben und Ehre ankömmt,

ſeine Aufmerkſamkeit verdoppeln uud aus dieſen Grün

den würde ich in verſchiedenen Fällen die Anzahl

mehrerer Zeugen und die Auſſage in Gegenwart des

Beſchuldigten (controntatio) für nötig halten. Nicht

eben als wenn ein guter Zeuge zum völligen Beweis

unzureichend ſey, ſondern weil die Härte peinlicher

Strafen und die mögliche Unſchuld des Angeklagten

bisweilen eine genauere Ueberzeugung des Mitbür

gers verlangen. Da endlich auch die Anverwandten

nnd Hausgenoſſen ſehr oft mehrere Nachrichten als

fremde Perſonen von dem Verbrechen geben können,

ſo iſt man vielmals genötigt, ſolche in Güte oder mit

Drohung zu befragen. Es iſt wahr, die Ver

wandtſchaft macht ein Zeugniß zum Beſten des Be

ſchuldigten verdächtig, aber der Auſſage wider ihn

kann man nicht allezeit mistrauen, weil man dem Wol

ſeyn des Staats mehr Pflichten ſchuldig iſt als ſeinen

Blutsfreunden, und weil der Richter mehrenteils

genauere Nachrichten von dieſen Leuten erfahren

kann, da ſie die Sache am Beſten wiſſen können.

Ich mache hierbei noch zwo Anmerkungen: Erſtens,

daß man auch dem Zeugnis des nächſten Verwandten

wider den Beſchuldigten ohne andere Anzeigen nicht blind

lings trauen dürfe, weil die natürliche Liebe nicht alles

zeit ein Kennzeichen der Blutsfreundſchaft iſt und weil

man Beiſpiele hat, daß ein boshafter Menſch auch

die Seinigen, ob ſie gleich unſchuldig waren, einer

ſchändlichen Rache aufgeopfert hat. Confuzius hält

zwar
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zwar das bloſe Zeugniß des Vaters für hinreichend,

um den Mandarin völlig zu überzeugen, daß der

Sohn die Uebeltat begangen habe, deren ihn der Va

ter beſchuldigt. „ Wenn derjenige, ſchreibt er, ſei

nen Sohn verdammt, der ihn am zärtlichſten liebt,

wie ſoll ihn der Richter entſchuldigen?, Confuzius

nimmt hier die Eltern zum voraus ſo an, wie ſie ſeyn

ſollen; aber da dieſer Grundſatz auch trügt, ſo iſt es

ſicherer, wenn man zugleich noch mehrere Anzeigen

verlangt.

§. 98.

Fortſezzung.

- Man kann wol zweitens die Verwandten zum

Zeugnis wider den Verdächtigen anhalten, aber man

darf ſie nicht beſtrafen, wenn ſie, ohne ſich des Ver

brechens teilhaftig gemacht zu haben, ſolches nicht

von ſelbſt angeben. Es würde dieſes die natürliche

Zuneigung, die doch mehrenteils die Blutsfreundever

knüpft, beſtreiten; aber man muß auch wiſſen, daß ein

Bürger dem ganzen Staat mehr Pflichten ſchuldig iſt,

als den Seinigen, daß ferner bei groſen Verbrechen,

welche die gemeinſchaftliche Sicherheit betreffen, der

Regent die natürliche Liebe gegen einzelne Menſchen

zum Wolſeyn des Ganzen einſchränken, daß er dieſe

Befehle mit Drohung einer Strafe unterſtüzzen kann,

und wenn dieſes geſchehen iſt, ſo darf ſich der Ver

hehler nicht durch Blutsfreundſchaft entſchuldigen, be

ſonders wenn er das Verbrechen ſchon vorher wußte,

und ſolches durch zeitige Entdekkung verhindern konnte.

Landesverräterei, Mordbrennerei, Straſſenraub und

andere ähnliche Beleidigungen ſind unſtreitig hieher

zu zählen, und U7ontesquieu a) tadelt wol dasBur

gundiſche Geſez b) nicht mit völligen Recht, weil es die

Frau oder die Kinder des Räubers beſtrafte, wennÄ
- E
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Böſe nicht entdekten. Iſt das Verbrechen bereits

geſchehen, ſo könte man die Blutsfreunde des Uebel

täters, die es nicht anzeigen, noch allenfals entſchul

digen, aber wenn ſie die Fortſezzung oder das ganze

Verbrechen, da es noch nicht verübt war, hindern kon

ten, ſo ſind ſie ohne Nachſicht zu beſtrafen, weil ſie

ihr unzeitiges Stillſchweigen zur ſittlichen Urſache des

Böſen macht. Ueberhaupt erfordert es ſelbſt die Liebe

gegen unſere Verwandten, daß wir ſie von Schand

raten zurük halten, und man muß das Böſe haſſen,

wo man es antrift.

a) Eſprit des loix L. 26. Art. 3.

a) Lex Gundebada tit. 47.

- § 99.

Vermutung und Anzeigen.

Man ſolte gegründeten Vermutungen mehr Anſe

hen zur peinlichen Unterſuchung geben, als es gewöhn

licher Weiſe zu geſchehen pflegt. Der liſtigſte und ge

fährlichſte Verbrecher weis ſeine Schandtat ſo künſt

lich auszuführen, daß man ſolche durch Beſichtigung,

Zeugen und Urkunden nicht entdekken kann. Die pein

lichen Strafen ſcheinen alſo nur wider den unvorſich

tigen Uebeltäter geſchrieben zu ſeyn, dieſer wird ge

ſtraft, weil er einfältig iſt, und der Erzböſewicht iſt

liſtig genug dem Uebel zu entgehen, das er doch weit

mehr als jener verdient. Dieſes würde aber nicht ge

ſchehen, wenn man die Vermutungen beſſer bemerken

und nach den Grundſäzzen der vernünftigen War

ſcheinlichkeit verfahren wolte. Diejenigen, welche den

2Beweis durch Anzeigen (indicia) in die peinliche

Gerichte einführten, haben alſo die Kunſt, durch ge

ſezliche Vorſchriften das Böſe zu entdekken, aus #
- CC)ſe
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richtigen Quellen hergeleitet, aber es iſt hier eben ſo be

ſchaffen als bei den beſten Geſezzen; man befolgt ſie nicht

oder man weis ſie nicht gehörig anzuwenden. Anzei

gen ſind ſolche Umſtände, von deren Gewisheit man

auf die beſtimmte Perſon des Verbrechers ſchlieſſen

kann. Die Rechtsgelehrten bemühen ſich die Arten

davon zu benennen; es iſt auch gut, wenn man ſol

che in allgemeine und beſondere, gewiſſe und

wahrſcheinliche, nähere und entferntere, einfa

che und zuſammengeſezte einteilt. Weil aber dieſe

künſtliche Einteilung bei vorkommenden Fällen durch

andere Künſte entkräftet werden kann, ſo iſt es noch beſ,

ſer, wenn die Geſezbücher die Anzeigen wirklich und

ausführlich erzählen, damit der oft unnüzze Wi

derſpruch gehoben wird, der ſich ereignet, wenn man

beſtimmen muß, ob gegenwärtiger Umſtand zu dieſer oder

jener Art der Anzeigen gehöre. Gewis,ſolange dieſes nicht

geſchiehet, ſolange muß man befürchten, daß die Unſchuld

leide und der Erzböſewicht ungeſtraft davon komme.

Horn hat eine ſolche Probe geliefert, wo er eine vernünf,

tige Vermutung wider den Verbrecher anwendet; in

der Abhandlung: de ſemel malo ſemper malo.

1 o. o TT. TA Bo R de tortura er indiciis delictorum. Tom.

II. oper, P. 438. ſeq.

§. Ioo.

Eingeſtändnis und Mittel ſolches zu bewirken.

Das eigene Geſtändniß des Uebeltäters iſt ein

ſehr guter Beweis, wenn man keine Vermutung hat,

daß ein Menſch aus andern Gründen etwas gethan zu

haben vorgiebt, welches doch wirklich nicht geſchehen,

oder wenn überhaupt eine hinreichende Gewisheit des

geſchehenen Verbrechens vorhanden iſt. Die natürli

che Eigenliebe und die eben ſo ſtarke Furcht für der

Strafe werden einen Menſchen nicht ſo leicht zum

mutwilligen Bekenntnis veranlaſſen und wenn dasEin

- - - geſtände
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geſtändnis alle die oben a) angeführten Eigenſchaften

hat, warum ſolte es nicht den ſicherſten Beweis abge

ben? Ein anderes aber iſt es, wenn man dieſes Ein

geſtändnis dergeſtalt für notwendig hält, daß man

ohne ſolches auf die ordentliche Strafe nicht erkennen

darf. Der Verbrecher iſt entweder aus richtigen Be

weisgründen überführt oder nicht; iſt jenes, ſo kann

man nicht einſehen, weswegen die Vollſtrekkung der

Strafe, dieſes hohe Majeſtätsrecht, von der hartnäk

kigten Unverſchämtheit des Uebeltäters abhängen ſolle.

Oeffentlich begangene Verbrechen, Beſichtigung, un

gezweifelte Auſſage glaubwürdiger Zeugen, Urkunden,

ſtarke und gewiſſe Anzeigen geben unleugbare Beweiſe,

und deswegen verordnet ein Preußiſches Edikt b),

daß man in dieſem Falle die Strafurteile ſprechen kön,

ne, ohne das Bekänntnis des Inquiſiten durch ängſt

liche Bemühung zu bewirken. Die Größe des Ver

brechens muß zwar den peinlichen Richter zur genauern

Nachforſchung der Beweismittel antreiben, aber wenn

er dieſes gethan hat und noch mehr bis zur Gewis

heit dadurch verſichert iſt, ſo kann er allerdings die

geſezmäßige Strafe beſtimmen. Iſt aber der Beſchul

digte nicht völlig überführt, ſo findet ſich entweder

groſſer Verdacht wider ihn, oder nicht; in dieſem lez

tern Fall kann er losgeſprochen werden, wenn die

Gründe für und wider ihn gleich gros und alſo noch

zweifelhaft ſind; doch kann hierbei die Polizei einen

ſolchen Menſchen in genauere Aufſicht nehmen, damit

man in der Folge das Böſe noch verhindern oder be

ſtrafen könne, wenn er durch ſchändlichen Lebenswan

del zu erkennen giebt, daß er der wirkliche Täter des

Verbrechens war. - *

a) In dem ſ. 53. dieſes Kapitels, wozu auch noch folgen

de Schriften gehören: sAM. cocc EJ1 in diſ. prooe

miali

- - H EI«

ad Grotium I2. Lib. VI., Cap, 4, desgleichen
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H E1NE ccrvs de religione judicis circa reorum confeſſio

nem. Exercit. I8. §. 6.

b) Bönigliches Edikt vom Jahr 1740.

§. IOI.

Fortſezzung.

Iſt aber das erſtere, ſo ſind Mittel anzuwen

den, welche die Warheit wenigſtens in ſo weit ent

dekken, daß man mit gewiſſern Gründen einem Ver

dächtigen die ordentliche oder auſſerordentliche Strafe

auferlegen, oder endlich wol gar losſprechen kann.

Man wende die Regeln der Warſcheinlichkeit und

Billigkeit auf vorkommende Umſtände an, und man

wird dieſes gar wol bewerkſtelligen können. Es ver

ſteht ſich von ſelbſt, daß dieſe Mittel vernünftig und

ſicher ſeyn müſſen; das Loos, die Feuer- und Waſ,
ſerproben und andere Beweiſe unſerer Vorfahren ſind

völlig zu verwerfen. Dieſe ungewiſſe Spielwerkeſez

zen die Gerechtigkeit in Gefahr. Der hohle Körper

eines alten Weibes mußte notwendig auf dem Waſſer

ſchwimmen, die gehärtete Hand ward nicht durch das

glüende Eiſen verbrannt, und beides war genug, er

ſtere als Here zu verbrennen, leztere für unſchuldig zu

erklären und dennoch ſchrieben die Saliſchen und

Burgundiſchen Geſezze a) nicht allein dieſe Beweis

mittel für, ſondern auch den gerichtlichen Kampf und

andere Luftſpringereien. Eine luſtige Scene für die

Juſtiz. Die Ripuariſchen Geſezze b) lieſen dieſe

phyſikaliſchen Ueberzeugungsgründe erſt alsdann zu,

wenn der Angeklagte ſeine Unſchuld auf andere Art

nicht darthun konte. Dieſes iſt zwar einigermaßen

vernünftiger, aber der Gerichtsfehler ſelbſt blieb doch

noch in zweifelhaften Fällen übrig; um die Unſchuld

zu beweiſen, bediente man ſich uneigentlicher Maasre

geln, die oft das Böſe noch mehr unterſtüzten. Eine

Dame

. .
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Dame konte den Verdacht des Ehebruchs von ſich ab

wenden, wenn ſie einen ſtarken Ringer gerichtlich dar

ſtellte, deſſen nervigter Armen den Gegner überwand.

Die befreiete Dame hate alle Urſachen, gegen ihren

Erretter nicht undankbar zu ſeyn, es fehlte ihr auch

nicht an andern guten Kämpfern, die gleiche Dienſte

anboten und der Ehemann mußte in allen Fällen un

recht haben, weil dieſe gerichtlichen Proben der Un

ſchuld die ganze Rechtspflege endigten.

a) Lax s A L 1c a tit. 56. Lex BvR G vN D 1 c A cap. 45.

b) Lex R 1 rv A R 1 o R vM cap. 3 I.

h. IO2»

Eid und Tortur.

In unſern Zeiten ſind Eid und peinliche

Schärfe die gewöhnlichſten Mittel, das Eingeſtändnis

des Verbrechers herauszubringen. Ein Gewiſſenhaf

ter, ein Menſch, der die Gottheit ehrt, wird das Ver

brechen weit leichter eingeſtehen, als einen falſchen

Eid ſchwören, und bei dieſem würde der Schwur das

beſte Mittel zur Entdekkung der Warheit ſeyn. Aber

dergleichen Perſonen geben durch ihr Betragen die we

nigſte Veranlaſſung zu peinlichen Unterſuchungen; nur

der Leichtſinnige oder der Boshafte werden der Ge

genſtand des peinlichen Prozeſſes ſeyn, und bei dieſen

darf man nicht vermuten, daß ſie aus Furcht für gött

liche Rache die Warheit ſagen werden. Es iſt leicht

einzuſehen, daß auch hier der Eid ein zweifelhaftes

Hülfsmittel ſey, und daß man dieſes allein unter be

ſondern Umſtänden füglich anwenden könne. Wenn

ein Menſch der göttlichen Rache zu entgehen glaubt,

wenn er ein entfernteres Uebel nicht ſo ſehr als das ge

genwärtige fürchtet, wenn er ſich von dieſen böſen

Folgen durch den Eidſchwur zu befreien ent wie

eicht
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für nach den via Rechten ein ungew -

leicht wird er nicht entſchoſſen, ſeyn, eine Gottesläſte

rung zu begehen. Eben ſo iſt es auch mit der Tortur

beſchaffen. Man will durch die Furcht des gegenwär

tigen Uebels die Furcht für das zukünftige vermindern,

man will das eigene Geſtändnis des Uebeltäters mit

Gewalt erzwingen, beſonders wenn er ſchon durch triftige

Gründe überzeugt worden. Das iſt auch die Urſache,

weswegen Auguſtinus a) und ſehr viele Rechtsge

lehrten die ſcharfe Frage verteidigen b), ſie wollen auch

hier die Billigkeit zugleich beobachten und ſagen, daß

die Tortur nicht größer als die zukünftige Strafe des

Verbrechens ſeyn dürfe. Niemand wird leugnen, daß

man die Hartnäkkigkeit eines Menſchen, wider welchen

der Verdacht und die Anzeigen gros ſind, durch Gewalt

zur Auſſage der Wahrheit zu bewegen befugt ſey, die

Maieſtät hat auch das Recht, durch ſichere Mittel das

Böſe zu entdekken; aber es iſt hier vornämlich die

Frage, ob die Tortur ein ſicheres Mittel iſt und ob ſie

durch die Notwendigkeit erfordert werde?

a) AvG vs r1 N vs de ciuitate Dei. L. 19.

b) and RE As Floke Ns kivi Nvs de harmonia juris ci

uilis cum naturali aequitate oftenſa in doctrina de quae

ſtione per tormenta. Lipſiae 1723.

Mt ch. H e n R. Gab Nºki diſ de repetitione tor

mentorum confeſſo inficiante. Vitt. 1714.

Avgvst1 Ni Lkxszki diſ, de aequitate tormentorum.

Witt. 174O, 4. - -

§. 103. -

Das vernünftige Recht verwirft die Tortur in den

mehreſten Fällen,

Folgende Gründe überzeugen mich, daß die Tor.

iss

V
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bisweilen ungerechtes und oft ein unnötiges Mit

tel ſey, die Warheit der Sache herauszubringen.

MErſtens kann überhaupt der äuſſerliche Zwang dem

Willen nicht lenken, der harte Körper trozt auch dem

gegenwärtigen Schmerz, wenn ihn ſeine boshafte

Seele beredet, daß er dadurch dem Tod entgehen kön

ne. Ein ſchwächlicher oder furchtſamer Menſch läßt

ſich durch vorhandene Gefahren mehr abſchrekken als durch

das zukünftige Uebel, er ergreift alſo den nächſten Weg

und bekennt Laſtertaten, die er niemals begangen hat. Bei

des wird durch unleugbare Erfahrung beſtätigt; der Rich

ter iſt mehrmalen auf das gewiſſeſte verſichert geweſen,

daß der befragte Böſewicht auch wirklicher Verbrecher

ſey, nichts ermangelte noch als nur das Eingeſtänd

nis und dem ohngeachtet befreite ſich der Uebeltäter

durch Hülfe ſeines ſtarken Körpers, welcher zugleich von

einer hartnäkkigten Seele bewohnt wurde. Andere,

durch die Peinigung angetrieben, haben faſt unglaub

liche Verbrechen eingeſtanden, man tödtete ſie durch

Urtheil und Recht und nach ihrem Tode ward ihre

Unſchuld unwiderſprechlich dargetan a)- Vernunft und

Erfahrung bekräftigen die Untrüglichkeit und Unge
wisheit der Tortur und dieſe Mängel ſind auch nicht

dadurch zu verbeſſern, wenn der Richter einige Tage

nach geſchehener Peinigung den Uebeltäter an einem

- andern Gerichtsorte um das wiederholte Bekenntnis

befragen muß. Das lebhafte Andenken des vorigen

Schmerzes und die Drohung fernerer Tortur ſind trif.

tige Bewegungsgründe, die den Furchtſamen antreiben,

das Eingeſtändnis zu bekräftigen. Zweitens, die Ge

rechtigkeit beſtraft nur den Uebertreter der Geſezze und

es wirdniemand leugnen, daß die Tortur nicht ſchon für

ſich betrachtet eine Strafe ſey. Wie kann man aber

einem Menſchen dieſes Uebel zufügen, wenn es noch

ungewis iſt, ob er das Verbrechen begangen habe?

a) 1 vs
\
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a) 1 vs r1 oL pe koer 1 1 Cautelae criminaler, cum appen

dice aliquot exemplorum, quibus bomines vi torturäe

falſa confeſſbs, ſuppliciis affector, poſt innocenter reper

tos eſſe; teſtatum redditur. Hildesh. 1639. 8.

Auch findet man hiervon einige Beiſpiele in des

Herrn Pitteval Erzehlung ſonderbarer Rechtshändel

S. 99. desgleichen in der Geſchichte des le Brun

S. 343. u. f. - *

§. fO4»

Fortſezzung.

Die Strafe iſt ein Uebel, welches man zur Vers

teidigung der öffentlichen Sicherheit wider die Belei

digungen eingeführt hat. Da ſie auch überdis zum

Beſten der Unſchuld eingeführt iſt, ſo darf man ſich

ihrer nicht wider die Unſchuld bedienen und ſo lange

als man noch nicht gewis verſichert iſt, daß vorkom

mender Menſch der wirkliche Verbrecher ſei, ſo lange

muß ihn der Staat wider Beleidigung ſchüzzen.

Das iſt eine Hauptpflicht, weil ſie aus dem Weſen und

der Abſicht der Staaten entſteht. Iſt dieſes, ſo muß

man die Peinigung notwendig als ein ungerechtes

Mittel betrachten. Auch ihre Verteidiger behaupten,

daß ſie niemand an ſeiner Geſundheit beſchädigen ſolle,

aber man ſehe von dieſem Vorgeben zurük auf die

ſchreklichen Werkzeuge der Marter, auf die zerriſſenen

und zerquetſchten Glieder des Elenden und man wird

den Widerſpruch ſehr leicht bemerken können. Wenn

man drittens hinreichende Gewisheit hat, daß der

ÄVjſjaj je

Urſache dahin, weswegen man ihn peinlich befragen

will und wozu iſt wol ſein eigen Geſtändnis notwen

dig? Ich weis wol, daß einige Geſezbücher das eigene

Bekenntnis erfordern, um ein peinliches Urteil und

2 Stra
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Strafe beſtimmen zu können. Dieſes verbindet auch

den Richter zur Befolgung der Vorſchrift, aber es

kömmt hier vornämlich darauf an, ob dergleichen

Geſezbücher ſelbſt zu billigen ſind, wenn ſie überflüßi

ge Rechtsmittel und unnüzzen Zwang anbefehlen.

Warum beſtraft man nicht vielmehr den überführten

Böſewicht, ohne ſein Geſtändnis abzuwarten? Nur

in den wichtigſten Verbrechen, wo ein Menſch we.

gen anderer Verbrechen ſehr verdächtig iſt, oder wo

man weis, daß er ſchändliche Mitgeſellen habe, die er

nicht entdekken will und doch notwendig herausbringen

muß, nur da könnte allenfals dieÄ in abge

ſondertem Verſtande (in abſtracto) verteidigt werden.

Dieſes Zwangsmittel würde unter geſezten Umſtänden

ohngefähr eben ſo als der Krieg durch das Wolſeyn

des Staats entſchuldigt werden können; aber in vor

kommenden Fällen (in concreto) wird dieſes oft trü

gen, denn die Tortur bleibt doch noch allezeit für ſich

betrachtet ein ungewiſſes Mittel.
-

- - §. IO5.

Gebräuche der Nationen und Meinungen einiger

Gelehrten. -
-

-

Einige Nationen älterer und neuerer Zeiten ha

ben die Tortur auſſer Gebrauch geſezt oder wol gar

niemalen ſtatt finden laſſen. Die jüdiſche Juſtiz

verfaſſung verordnet nichts von der Peinigung; der

Römer belegte nur die Knechte mit dieſer harten Fra

ge, aber bei dem Bürger hielt er ſolche für unanſtändig;

ſelbſt Ulpian zeigt ſehr groſes Mistrauen wider die

Tortur und ſeine Worte ſtehen noch in unſern Geſez

Büchern a); England hat die Marter abgeſchafft und

vielleicht würde es auch die Todtenpreſſe vertilgen,

wenn nicht der Bürger ſolche mit unter ſeine eingebil
- dete
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dete Freiheitsrechte zählte. Schweden, Preußen b),

Genev c), und neuerlich Rusland d) haben die

peinliche Frage ganz oder zum Teil abgeſchafft. Sehr

gros iſt übrigens auch die Anzal berühmter Schrift

ſteller, welche die Tortur als überflüſſig, ungewis oder

auch bisweilen als ungerecht anſehen. Grävius,

2Bayle, Thomaſius, Montaigne, Strekker,

Schaller, Wiederholdt, Riſi, Beccaria, und

noch viele andere beſtreiten die Vorurteile, welche noch

hie und da die peinliche Frage unterſtüzzen e). Real

tadelt gleichfals dieſe barbariſchen Werkzeuge zur Ent-

dekkung der Warheit, er vergleicht dieſes Uebel mit der

Gerechtigkeit, welcher der Maler die Augen verbindet

und ſagt, es könne dieſes Sinnbild auch anzeigen,

daß die Göttin oft im Finſtern herumirre und beſonders

bei der peinlichen Frage f). Ein wizziger Spott !

So viel aber iſt gewis, daß in allen Fällen, wo es

auf die Belohnung und Strafe der Verdienſte an

kömmt, die Gerechtigkeit eröfnete Augen haben müſſe.

Durch Güte oder Liſt möchte man die Warheit oft

beſſer herausbringen; nur kann die Regierungsabſicht

nicht allezeit die Erlaſſung der Strafe und die Ver

ſprechung anderer Vorteile billigen. Perſes ſagte:

„man hat nicht nötig, den Menſchen zu peinigen, man

errege ſeine Beredtſamkeit durch Wein. „Das iſt un

ſtreitig ein Mittel der Staatsklugheit, aber der pein

liche Richter wird ſich deſſen nicht ſüglich bedienen

können. -

a) L. 1. ſ. z D. quasſionibus, - -

b) Diſſertation ſur les raiſons d' etablir ou dabroger les

Loix. - -

-

c) Melanger de litterature par MR. D' ALEM se kr

T. 2. du Gouvernement de Geneve. -

d) Ruslands Inſtruktion §. 192, 197.

L 3 e) 1 e
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e) 1 oA N N 1 s GR A s v 1 1 tribunal reformatum, in gaa

Janioris et tutioris juſtitiae via commonſtratur, rejecta

erfügara rartura et cum pracfatione 1 o. G 8 o. ez kr

sc a 1 1, Guelpherb. I737. 8.

Der Verfaſſer ſchrieb dieſes aus eigener Erfahrung in

dem Zuchthauſe zu Amſterdam, nachdem er vorher

die Tortur ausgeſtanden hatte.

BAYLE dičtionnaire hiſtorique et critique, unter dem Taha

men GRAEvivs,

ch R 1st. ThomAs11 diſ. de tortura efbris chriſtiana

rum proſcribenda. Halae 1705. 4. /

- Montag ne Eſſays, L, 2. C. 5.

conr. gvtl. strekken de diffeil per torturam ad

veritatem perveniendivia. Er 1734. 4.

Aac. sch alle R1 Paradoxon de tortura in rebuspublicir

chriſtianis non exercenda, Argent. 1658. recuſum Ienae

1688. et Lipſ I742. 4.

Joh. Ludw. wiederholdts Chriſtliche Gedanken von

der Folter oder peinlichen Frage - - als grauſam

und betrüglich - - dagegen aber mit denen durch

indicia grauirten Perſonen auf eine ganz andere Weis

- ſº zu verfahren ſey. Wetzlar 1770. 4.

raolo R1s 1 am angeführten Ort.

*

.

v, DE BE c caR1A am angeführten Ort. Er hat die

Ehre, daß ſeine Grundſä33e von der Tortur in der

Ruſſiſchen Inſtruktion faſt völlig angenommen

worden ſind,

eAR. An. caes AR. Reprehenſa tortura inſontibus ca

lanitoſa, ſontibus fauorabili, nec reipubl. neceſſaria.

Lipſ 1770,

f) M.

8. KG - -



v Von Juſtizſachen. 167

fOM. De ReAL ſcience du gouvernement, in den Teil,

Der vom Staatsrecht handelt, ch. 5. S. 4.

Von den Strafen und ihrer Vollſtrekkung habe ich

bereits oben gehandelt in dem erſten Teil dieſes

Staatsrechts Kap. 5. § 127, I48. Kap. 7. §. 182.

Von dem Urteil ſiehe oben in dieſem Kap. §. 5. u. f.

Von dem Scharfrichter, Teil 2. Kap. 2. § 220.

H. IO6,

Gerichtsſtillſtand.

Ich entferne mich nun von dem Geräuſche der

vor ihrem Richter verſammleten Parteien und ſehe auf

die Gegenden zurük, an welchen gar keine Gerichtsver

faſſung anzutreffen iſt oder wo ſie ſich wenigſtens nicht

tätig erweiſen kann. Weltſtriche, die ſich noch in der

natürlichen Freiheit befinden; ein ieder, der von dem

andern unabhängig iſt, kann daſelbſt ſein eigener

Richter ſeyn. Ob man auch gleich mehrenteils in

heutigen Zeiten die bürgerliche Geſellſchaft eingeführt

" hat, ſo laſſen ſich doch noch Einöden, Wüſteneien und

unbewohnte Inſeln denken, welche dem natürlichen Zu

- ſtand nºch ſehr ähnlich ſind und auf der Höhe des gro

ſen Weltmeers kann noch eben dieſes vorkommen. Hier

Hobbeſianiſch, dort Grotianiſch. Ein geläutertesNa

tur- und Völkerrecht mag die Grundſäzze beweiſen,

nach welchen die Streitigkeiten in der natürlichen

h: Gleichheit entſchieden werden; das Staatsrecht denkt

ſich vielmehr die auſſerordentlichen Fälle , wo das bis

- herige Gerichtsweſen eines Staats in ſolche Verhält

niſſe kömmt, daß man durch Hülfe des Richters ſeine

Befugniſſe nicht durchſezzen kann. Das iſt die Idee

* des Gerichtsſtillſtands (Iuſtitium); er iſt allezeit eine

e“ merkwürdige Ereignis in dj Regierungsſyſtem,

weil er mitten im Staat dem Beleidigten eine Aus

f L 4 übung
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übung ſeiner natürlichen Freiheit zur Selbſthülfe über

läßt. Der Bürger iſt zwar auch unter dieſen Um

änden noch immer ein Mitglied der bürgerlichen Ge

ſellſchaft, aber er iſt auch zugleich ein Menſch, dem die

Natur die Erhaltungsrechte und andere unumgängliche

Verbindlichkeiten auferlegt, welchen er in den wenigſten

Fällen entſagen kann. Wenn er nun durch dringende

Umſtände genötigt ohne Zeitverluſt Hülfe bedarf,

wenn er ſolche bei dem Gerichtsſtillſtand nicht findet, ſo

kaner den Umſtänden nach ſich ſelbſt helfen, weil ihm

der obrigkeitliche Beiſtand fehlt, unter deſſen Bedingung

er doch ſeiner natürlichen Freiheit entſagt hatte.

c H R. r A 1 L. R 1 c h re R de defenfone neceſſariaextra

iudiciali. Ienae I665. -

B E R N H. sch v L z. B. diſ de jure defenfonie priuatae.

Rintel. I654. -

- - H. 107.

Arten des Gerichtsſtillſtands und deren Rechte.

Sich ſelbſt überlaſſen, bedient ſich der Bürger

eines verhältnismäſigen Mittels, welches von der

Gütebis auf denZwang fortgehet, bis er ſeine Sicher

heit und Entſchädigung bewirkt hat. Er kan, wenn

es nötig iſt, ſeinen Mitbürger zu Hülfe rufen und die

gewafneten und eigenmächtigen Zuſammenkünfte der

Untertanen, dieſe Privatkriege, welche ſonſt in der

Staatsverfaſſung ſo ſtrafbar ſind, werden bei dem

Gerichtsſtillſtand oft als erlaubt angeſehen. Doch iſt

auch der Richter befugt, ſo bald er ſeine vorige Tätig

keit wieder bekömmt, die ſtreitigen Sachen zu unter

ſuchen und in ſo weit es möglich iſt, die ſtrafbaren

Handlungen zu ahnden, und dadurch dem Beleidigten

noch obrigkeitliche Hülfe zu verſchaffen. Eine genauere

Beſtimmung der Arten des Gerichtsſtillſtands iſt freilich

hier um deswillen nötig, weil man auch unter dieſenBe

ziehungen die eigenmächtige Hülfe des Bürgers

H
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ohne Unterſchied billigen kann. Man muß vornämlich

folgende Fälle bemerken: Erſtens, wenn an dem ganzen

Orte die obrigkeitlichen Perſonen dergeſtalt auſſer Tätig.

keit geſezt ſind, daß ſie uns zu helfen oder zu ſchüzzen

nicht vermögen, ſo iſt die Selbſthülfe zuläßig. Solk

man aber dieſes ſagen können, ſo wird erfordert, daß

es nicht möglich ſey, durch die Juſtiz oder Polizei

oder auch durch die Kriegsbedienten ſein Recht durch

zuſezzen. Auf die Competenz iſt hier nicht zu ſehen,

wenn man im Notfall die Hülfe der Obrigkeit verlangt,

oder wenn man von dem ordentlichen Richter ſein

Recht nicht bekommen kan. Iſt alſo noch ein Ge

richtshof in hinreichender Tätigkeit, iſt er in der

Nähe, ſo darf der Selbſtzwang nicht ausgeübt werden,

weil wir uns noch immer unter dieſen Schuz begeben

können. Hieraus ſind die Rechte zu beurteilen, welche

in dem allgemeinen und beſondern Gerichtsſtill
ſtand vorkommen. V

- H. 108.

Fortſezzung.

Wenn zweitens die Untätigkeit des Gerichtsweſens

von dem Willen der Maieſtät abhängt (juſtitium vo

huntarium), ſo iſt dadurch der Bürger noch nicht zum

Selbſtzwang genötigt. Denn wenn der Regent wegen

ſonderbarer Freuden- oder Trauerfälle die Ausübung

der Juſtiz unterſagt, ſo iſt das nur allein von ſolchen

Dingen zu verſtehen, welche man verzögern kan und

welche der Abſicht des Staats nicht geradezu wider

ſprechen. Die Polizei und der peinliche Richter müſſen

auch bei dieſen feierlichen Umſtänden des Landes noch

immer ihre Aufmerkſamkeit fortſezzen, um die Ord

nung zu erhalten, welche bei dergleichen Begebenheiten

am mehreſten in Gefahr kömmt. Nach dem jedesma

ligen Abſterben eines Königs überließen die Perſer ihre

Landesbezirke einem es in und völligen Gerichts

L ſ. ſtill
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ſtillſtand von fünf Tagen a); ſie wolten durch dieſen

anarchiſchen Zuſtand den Untertan von der Glükſelig

keit einer Staatsverfaſſung überzeugen, ſie wolten ihm

ein lebhaftes Gemälde vorbilden, welches ihm den Unter

ſchied zwiſchen der natürlichen Freiheit und der bürgerli

chen Regierung lehrte; aber dieſe ganz gute Abſicht muß

unſtreitig durch beſſere und nicht ſo ſehr verdächtige

Mittel bewirkt werden. Iſt drittens der Gerichts

ſtillſtand durch Notwendigkeit wider Willen des Sou

verains verurſacht worden (iuſtitium neceſſarium), iſt

es alſo gar nicht möglich, der Heftigkeit des Schikſals

zu widerſtehen, ſo ſind zwar die Einwohner ſich ſelbſt

überlaſſen, aber wenn dieſe traurige Periode vorbei iſt,

ſo kann die Maieſtät noch immer den Unſchuldigen

rächen, wo nicht eine algemeine Amneſtie den Straf

baren in Sicherheit ſezt. Hungersnoth, Peſt, Erd

beben, Feuer- und Waſſersgefahr, Krieg, Aufruhr

und andere ähnliche Dinge, wenn ſie von dringenden

Gefahren begleitet werden, können dieſe merkwürdigen

Ausnamen in der Gerichtsbarkeit veranlaſſen. YOier

tens, auch mitten in der bürgerlichen Geſellſchaft kann

es geſchehen, daß bei der beſten Gerichtsordnung die

Hülfe des Richters ermangelt. Räuber, Mörder,

Diebe und andere Verbrecher drohen dem Bürger

mit naher Beſchädigung, oder der Schuldner will ſich

entfernen und ſeinen Gläubiger hintergehen; kann alſo

der Bedrohete die Hülfe der Obrigkeit ohne unwieder

bringlichen Schaden nicht abwarten, wer wolte hier die

Selbſthülfe ſtrafbar nennen? b)

- Zwei

a) s ex r vs E M r 1 R 1 c vs aduerſtes Mathemat.L.2. §. 33.

Edit. Steph. et Aure. .

b) H E N R. H vT s se N de iuſtitio oder Gerichtsſtillſtand.

Argent. I689.

1 vs T. H E N N. B ok HM E R de eo quod iuſtum eſ du

rante iuſtitio Halae 17o5.

1 o. t E s M A R 1 diſſ. de executione citra proceſſum. Indiſ

ſert. acad. IV.
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§. Io9. :

Untertanen und Auswärtige.

Wie gros iſt nicht der Unterſchied, wenn man

die Anzal der Untertanen mit der Maieſtät in ein

Verhältnis ſezt und wie viele Menſchen kan man hier

nicht gegen einen Regenten rechnen! Herr Roußeau

mag die natürliche Freiheit noch ſo ſehr anpreiſen, er

mag alle Rechtfertigungsgründe der Untertänigkeit ver

werfen, ſo zeigt ihm dennoch die Erfahrung das Ge

genteil. So viel Staaten, ſo viel Maieſtäten; ie

volkreicher und ausgebreiteter die Territorien ſind, de

ſto größer wird die Zahl der Untertanen und deſto gröſ

ſer wird auch dieſes Verhältnis. In Rusland verhält

ſich die Menge der Einwohner gegen den Souverain

wie 3ooooooo zu 1, in Hungarn, wie 1ooooooo

zu 1, in Frankreich wie 2coooGoogegen, und eben dieſe

Rechnung kan auch bei Freiſtaaten gemacht werden,

weil die Maieſtät ein unzertrennliches Subiekt iſt,

wenn auch mehrere Perſonen zuſammen genommen

dieſes höchſte Oberhaupt vorſtellen ſolten; einzeln ſind

dieſe noch immer Untertanen. Ich ſage Untertanen;

denn ein ieder wird mit dieſe Namen genennet,

wenn er den Befehlen eines regierenden Oberhaupts

unterworfen iſt und ein ieder iſt unſer Mituntertan,

wenn er mit unſerer Staatsverfaſſung dergeſtalt ver

knüpft wird, daß er unſer höchſtes Oberhaupt auch zu

gleich als das ſeinige verehren muß. Freie Menſchen

und Knechte, Bürger, Einwohner, Eigentümer der

Grundſtükke in unſern Landes-Bezirken, iede Art der

Staatsbedienten in der bürgerlichen Geſellſchaft ſind

Untertanen. Alle übrige Menſchen und Geſellſchaf

ten, ſie mögen nun zu einer Staatsverfaſſung gehö

ren, oder noch in der natürlichen Freiheit leben, alle

dieſe ſind Auswärtige und werden nur erſt alsdann

unſere Untertanen, wenn ſie als Privatperſonen in

unſere Territorien kommen. § 110.



*

„“

und Untertanen überhaupt. 173

- § IIo.

Untertanen werden der Maieſtät entgegengeſezt.

Weil nach den Grundſäzzen vernünftiger Regie

rungsrechte ſich nur Regent und Untertanen in einem

Staat denken laſſen a), ſo iſt leicht einzuſehen, daß

man in dem Staatsrecht dieſe beiden Subiekte in ei

nem Gegenſaz zu nehmen hat. Daß man alſo ſagen

müſſe: wer bei uns nicht regierendes Oberhaupt iſt,

wird als Untertan betrachtet und ſo weit ſich die

Rechte der Maieſtät erſtrekken, ſo weit gehen auch

die Verbindlichkeiten der Untertanen. Solten aber

wol dieſe Leztern gar keine Rechte haben? Solten wol

vernünftige Menſchen ihre Freiheit, Güter, Leben,

kurz alles aufopfern wollen, oder können, ohne zu.

gleich das Recht zu haben, eine größere Glükſeeligkeit,

wenigſtens den Umſtänden nach, zu befördern? Sol

ten wol Millionen Menſchen eines einzigen wegen vor

anden ſeyn, oder iſt es beſſer mit Batarinen der

woten zu ſagen: „Alles dieſes kan unmöglich den

Schmeichlern gefallen, die täglich allen irdiſchen Re

genten vorſagen, daß ihre Völker ihrentwegen erſchaf

fen ſind. Wir aber halten dafür, und ſchäzzen es

Uns zum Ruhme, zu ſagen, daß wir Unſers Volks

wegen erſchaffen ſind und dieſer Urſache wegen ſind

Wir verbunden, von den Sachen ſo zu reden, wie

ſie ſeyn ſollen, b). Ich weis nicht, ob iemals ein

Menſch, der Krone würdig, ſich überreden könte, daß

Tauſende allein zum Beſten ſeines Willkürs beſtimmt

ſeyn ſolten; ſo viel aber weis ich wol, daß die Unter

tanen, von welchen ich hier rede, das iſt, Untertanen

eines vernünftigen Staats alle Befugniſſe haben, die

einförmige und regelmäſige Beförderung der Abſicht

* - - - - zu
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zu erwarten, weswegen ſie ſich der höchſten Gewalt

eines gemeinſchaftlichen Oberhaupts unterwarfen.

a) In dem erſten Teil dieſes Staatsrechts, 2. Abſchn.

I. K. §. 7o.

b) Ruslands Inſtruktion. § 519.

§ 11 1.

Arten der Untertanen.

Die Geſellſchaft hat ein gemeinſchaftliches Ober

haupt, welches in höchſter Unabhängigkeit regiert; be

zieht man die Mitglieder dieſer Geſellſchaft auf ihren

Souverain, ſo muß man ſie notwendig als Unterta

* /

nen betrachten. Dieſes iſt aber nicht die einzige Urſa

che der Untertänigkeit; es wohnt ein Menſch in unſern

Territorien oder durchreißt ſolche und er iſt deswegen

ein Untertan, weil in einer Staatsverfaſſung ein jeder

zu den Untertanen gezählt wird, der nicht die Maieſtät

hat. Es beſizt ein Auswärtiger unbewegliche Güter

in unſern Landen und er iſt wenigſtens in dieſen Be

ziehungen ein Untertan, weil er als Teilhaber unſerer

Grundſtükke auch zugleich landesherrlichen Schuz ge

nießt; es begiebt ſich ein Mann in die Dienſte unſers

Staats oder einer Privatperſon und dieſes macht ihn

gewiſſermaßen zum Untertan. Man kann daher ſagen,

daß es überhaupt zweierlei Arten der Untertanen gebe:

ſolche, die zugleich Bürger ſind (ſübditi primarii)

und diejenigen, welche das Bürgerrecht nicht ha

ben (ſubditi ſecundarii). Jene ſind als Mitglieder

der bürgerlichen Geſellſchaft verbunden, ihre Kräfte

zur Bewirkung der weſentlichen Abſicht anzuwenden

und die Staatsverfaſſung erfordert notwendig, daß

dieſes nach den Befehlen des gemeinſchaftlichen Ober

haupts geſchehe, Leztere aber ſind Untertanen, Ä
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die Maieſtät nicht füglich regieren könte, wenn ſie

über ſolche Perſonen nicht die Herrſchaftsrechte aus

zuüben befugt wäre, kurzweil es eine Staatskrankheit,

eine Misgeburt iſt, wenn auſſer dem Regenten ſich un

abhängige Perſonen in unſern Territorien befinden.

Zu erſtern rechnet man die Bürger ſelbſt, unter lez

tere gehören die Einwohner (incolae, habitans),

die Landſaſſen oder die Eigentümer der Grund

ſtükke unſerer Landesbezirke, ob ſie gleich nicht bei uns

wohnen (forenſes). Doch kann es auch geſchehen,

daß dieſe Perſonen zugleich das Bürgerrecht

haben, beſonders da, wo das Eigentum eines Land

guts auch das Bürgerrecht erteilt und wo es eben

nicht nötig iſt, daß man ſelbſt zugegen ſey. Ferner

rechnet man hieher die Fremden und Reiſenden, ſo

lange ſie ſich bei uns aufhalten; endlich auch die

Dienſtleute der Staats- und Privatperſonen oder auch

die Sklaven, in ſoweit das Wolſeyn des Landes die

ſen Zuſtand verlangt. -

H. I I2.

Eine politiſche Redensart.

Hieher gehört vornämlich das Sprüchwort der

Staatslehrer: Was in dem Landesbezirk iſt, ge

hört zum Landesbezirk (quicquideſt in. territorio,

praeſumitur eſſe de territorio) a). Dieſe politiſche

Redensart genau zergliedert beziehet ſich erſtens auf

die Menſchen und ihre Güter in unſern Territorien,

zweitens auf die Grundſtükke ſelbſt, in ſo weit ſie

von unſern Staatsbezirken umgeben ſind. Erſteres

wirkt aus den bereits angeführten Gründen eine Un

terwürfigkeit ſo lange, bis man hinreichend beweiſet,

daß vorkommender Menſch oder ſeine Güter von un

ſerer Landeshoheit unabhängig ſind, Aus dieſenÄ
»-
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chen iſt ein Geſandter zwar in unſern Territorien, aber das

Völkerrecht betrachtet ihn nicht als Untertan; ein

übermächtiges Kriegsheer beweiſer ſeine Ausnamen

mit Gewalt, (andere durch das Herkommen oder auch

durch ausdrükliche Befreiung, welche unſer Souverain

aus glüklichen oder unglüklichen Antrieben erteilte.

Ordentlicher Weiſe iſt iede Perſon oder Sache in unſern

Territorien den höchſten Befehlen unſers Souverains

untergeordnet. Wenn man aber von den Grundſtükken

ſelbſt redet, in ſo weit ſie von unſerm Staatsbezirk um

geben ſind, ſo muß man eine Zweideutigkeit bemer

ken, welche durch die politiſche und geographiſche Lage

eines Landes verurſacht wird. Nach der politiſchen

Bedeutung zeigt die benennte Redensart an, daß alles,

was ein Teile unſerer Territorien iſt (quicquid eſt

in territorio), auch zugleich den Befehlen unſerer

Maieſtät unterworfen ſey (de territorio eſt ). Iſt es

unſtreitig, daß derjenige, welcher Herr des Ganzen iſt,

auch zugleich Herr über die einzelnen Teile des Gan,

zen ſeyn müſſe, ſo kän man auch dieſen Saz unmöglich

ableugnen. Ganz andere Gedanken ſind mit der geo

graphiſchen Bedeutung des beſagten Staatsſpruchs

zu verknüpfen. Hier zeigen die Worte in territorio

eſſe nur die Lage der Landſchaften an; es iſt möglich,

daß mitten in unſern Territorien eine Gegend befind

lich iſt, die ihre eigene Verfaſſungund Unabhängigkeit hat

und die Worte de territorio eſſe können nichts anders

als eine geographiſche Verbindung benachbarter Erd

ſtriche bedeuten.

a) In dem erſten Teil dieſes Staatsrechts Abſchnitt 1.

Kap. I. §. 10. in der Anmerkung habe ich dieſes

Sprüchwort nur erwählet, hier aber muß ich es

beurteilen, weil es ſich vornämlich auf die bürger

liche Unterwürfigkeit bezieht. -

- 113.
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H. I 13. -

Wird genauer beſtimmt und beurteilt.

Ein Staatsmann wünſcht ſich zwar allezeit den

geſchloſſenen Landesbezirk; iſt es ihm möglich, ſonimmt

er mit Choiſeul das päbſtliche Avignon hinweg und

giebt dafür eine Vergütung, ſo wie es die Nachfolger

dieſes Miniſters vielleicht thun werden; aber das Schik

ſal, welches auch Nationen beherrſcht, iſt unſerm Staats

intereſſe nicht allemal günſtig. Wir können ein Land

erobert haben bis auf eine ſtreitbare Gegend, bis auf

Maina oder die Corſiſchen Felſen, und die Um

ſtände nötigen uns, die glücklichen Verteidiger ihrer

Freiheit als unabhängig zu erkennen. Mehrere kleine

Staaten werden durch allerlei gerechte oder ungerechte

Marimen in einer Perſon vereinigt und nur noch ein

einziger bleibt übrig, er liegt mitten in dem vergrößer

ten Staatskörper, aber dieſes kann ihm ſeine eigene

Verfaſſung und bisherige Unabhängigkeit nicht neh

men. Damals, wo man die Souverainetät noch kau

fen, noch verdienen, gegen Waaren eintauſchen oder

gar geſchenkt bekommen konnte, dann war es möglich,

daß ein Teil unſerer Territorien den herrſchaftlichen

Befehlen völlig entzogen ward und man kann nicht

allezeit mit Gewisheit ſagen: dieſe Gegend hat eins

mals zu unſern Landesbezirken gehört, ſie iſt alſo jezt

noch ein Teil unſerer Territorien, Will man alſo von

der geographiſchen Lage auf die politiſche Verfaſſung

regelmäßig ſchlieſſen, ſo muß man mit obiger Ein

ſchränkung folgenden Unterſchied machen: es iſt ent

weder aus unleugbaren Beweisgründen zu erſehen,

daß die in unſern Territorien eingeſchloſſene Landſchaft

ihre Unabhängigkeit rechtmäßig erworben habe, oder

nicht; im erſtern Fall kann man ſolche nicht als ei

nen untertänigen Teil unſers Staats betrachten, es

wäre denn, daß wir durchFºtºs vºr,
- - die
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die erwähnte Gegend unter unſere Botmäßigkeit ge

bracht hätten. Lezteres glaube ich dergeſtalt ausein

ander zu ſezzen: erſtens, wenn es völlig zweifelhaft

iſt, ob dieſe Landſchaft zu unſern Territorien gehört

habe, ſo giebt der alte und undenkliche Beſiz die ſehr

gegründete Vermutung zu unſerer Unabhängigkeit, be

ſonders weil die kleinen Nationen weit älter ſind als

die Groſen; zweitens, wenn man weis, daß jemals

dieſer Bezirk zu unſern Territorien gehörte und keine

rechtlichen Urſachen der Trennung aus glaubwürdigen

Nachrichten bekannt ſind, ſo iſt allerdings für die Un

terwürfigkeit zu vermuten und in beiden Fällen kann

der Staatsmann die Geſchichtſchreiber und andere ur

kuntliche Nachrichten auf eine tätige Art ſehr gut nuz

zen. Innerliche Kriege, Kreuzzüge, Ukaſen, welche

der Pabſt über Leben und Tod der Staaten ausfertig

te, alles dieſes hat oft Gelegenheit gegeben, daß ein

Teil des Landes die Unabhängigkeit verſuchte und zur

Zeit glüklicher als rechtmäßig durchſezte. Handlun

gen, die man für ſich betrachtet eben nicht als gerech

te Urſachen der Trennung anſehen kann. Die Ge

ſchichte einer vorkommenden Nation giebt dem Staats

mann noch genauere Entſcheidungsgründe und über

zeugt ihn von der Notwendigkeit und den Vorteilen

guter Geſchichtſchreiber. .

es R 1st. t hoMAs 1 vs de inutilitare Brocardiei:

quicquideſt in territorio, praeſumitur eſſe de territo

rio. Halae 17o9.

H e N R. c occe J 1 Autonomia juris Gentium. Francof. ad

Viadr. 1720.

Carl Sriedr. Pauli progr. Von der Verſchiedenheit des

Worts Territorium in dem brocardico: 4uicquid eſ in

territorio Ge. Halae 1748.

sº oR GF R1 e D R. DAT H de falſtare vulgari: 4tic

quideſt in zerritorio Fe. Goerting: 1758.

- - §. II4*
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S. 1 14.Unterſcheidungszeichen des Untertans und e

des Bürgers.

Herrſchaftlicher Regierung unterworfen ſeyn, iſt

das Unterſcheidungszeichen des Untertans und die

Subordination unter die höchſte Gewalt unſers Sou

A verains macht einen Menſchen oder auch eine ganze

Geſellſchaft zu unſern Mituntertanen. Wer alſo keine

Befehle der Majeſtät über ſich erkennt, iſt hieher gar

nicht zu zählen und in ſo weit einer von den Befehlen

eines Oberherrn unabhängig iſt, in ſo weit wird er

nicht als Untertan betrachtet. Schuzvölker, zinsbare

Nationen, Lehnsſtaaten, ſind keine Untertanen ihres

Beſchüzzers oder Lehnsherrn; ſie ſtehen zwar in unglei

chen Bündniſſen, ſie ſind auch bisweilen in

ihre Unabhängigkeit zu verlieren, aber ſo lange dieſes

2 noch nicht geſchehen iſt, ſo lange ſind ſie frei von hö

hern Befehlen a). Weit andere Ideen muß man

mit dem Bürger verknüpfen und man kann nicht alle

mal ſagen: er befindet ſich in unſern Landesbezirken,

deswegen iſt er auch Bürger; oder, er iſt Bürger und

alſo auch Untertan. 2Hürger iſt überhaupt ein jedes

Mitglied des Staats, dieſer Zuſtand macht ihn ver

bindlich, ſeine Kräfte zur Bewirkung des gemeinſchaft

lichen Wolſeyns anzuwenden, und weil man dieſe Ei

genſchaft vorzüglich bei dem Regenten ſelbſt bemerkt,

ſo iſt er auch als erſter Bürger ſeines Staats anzuſe

hen; aber wer wird ſich wol erkühnen ihn Untertan zu

nennen? Der ehrwürdige Name eines Schweizeri

ſchen Bürgers iſt ſehr oft den vornehmſten Standes

perſonen erteilt worden, ſeit Ludwig den Eilften

iſt der jedesmalige franzöſiſche Monarch ein Bürger der

Eidgenoſſenſchaft, aber wer wolte hieraus die Unter-

tänigkeit herleiten? Ein anderer kömmt in die ſteilen

- M 2 Gegen-,



IRO Von den Bürgern
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rungsſachen beſchäftigen müſſe. Wenigſtens fließt es

Y Gegenden Helvetiens, er wird auch wol daſelbſt ein

Einwohner; aber er iſt deswegen noch nicht BÄrger;

er befindet ſich zwar in dieſen Landesbezirken, aber die

ſer Aufenthalt, für ſich allein betrachtet, giebt ihm noch

nicht die Rechte eines Mitglieds einer Staatsverfaſ

ſung b); er iſt nur Untertan daſelbſt.

a) In dem erſten Teil dieſes Staatsrechts § 64.

b) GRor 1vs Lib. II. cap. 4, § 12. Auch cap. 14

- H. I 5.

Beurteilung des Hobbes, Puffendorfs Und

Roußeau.

Es giebt alſo Bürger, die keine Untertanen ſind;

es giebt Untertanen, die keine Bürger ſind, und ein

Bürger kann Regent und Untertan ſeyn. Ich bemer

ke dieſen Unterſchied um ſo vielmehr, da er die Quelle

verſchiedener Rechte iſt, die man unmöglich mit einan

der verwechſeln darf, wenn man irrige Säzze ver

meiden will. Hobbes a) hält Bürger und Unterta

nen für einerlei Subjekten; eine Unrichtigkeit, die frei

lich zu ſeinem Syſtem gehören mußte. Roußeau b)

will keinem Untertan eines Monarchen den Namen

des Bürgers zugeſtehen. Er hält nur denjenigen für

einen Bürger, der aus eigner Befugnis Teil an der

Regierung nimmt, und man ſieht leicht ein, daß er

ſich den Bürger in der eingeſchränkteſten Bedeutung

denkt, und dennoch dieſe Idee zu einem allgemeinen

Grundſaz machen will. Genf hat ſeine Staatsbür

ger (citoyens) und andere Bürger (bourgeois); jene

nehmen Anteil an der Regierung, leztere nicht; - aber

beide haben dennoch das Bürgerrecht. Sie ſind Mit

glieder dieſes Freiſtaats, und es iſt eben nicht nötig,

daß, um Bürger zu ſeyn, man ſich auch mit Regie

-

nicht
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nicht aus der Abſicht des Staats, ſondern es hängt

vielmehr von der Regierungsform ab. Pufendorf c)

nennt eigentliche Bürger nur diejenigen Intereſſenten,

welche bei Errichtung des Staats vorhanden waren

oder doch von dieſen abſtammen. Man hat nicht nö

tig, über die Güte dieſer Erklärung zu ſtreiten, da ſie

wenigſtens in unſern Zeiten nicht brauchbar iſt. Wer

will dieſe Geſchlechtskunde genau wiſſen? Oder da

nach dem Lauf der Natur die Familien endlich ausſter

ben, ſo müßten auch zulezt keine Bürger im Staat

vorhanden ſeyn, wenn man nicht die Auswärtigen mit

darzu zählen wollte, welche an die Stelle der verſtor

benen Bürger getreten ſind,

a) H on B es de ciue c. 5. §. 11.

b) Rovss EA v contract ſocial L. I. ch. 6.

- c) P vF EN D o RF in iure naturae et gentium. L. 7. c. 2

§. 20.

§ 116.

Verbindlichkeiten der Untertanen und Bür

ger überhaupt. \

Mehrere Menſchen wollen unter den Befehlen

eines gemeinſchaftlichen Oberhaupts ihre Sicherheit,

Bequemlichkeit und Nahrungsſtand befördern, ſie ver

einigen deswegen ihre Kräfte in der Perſon des Sou

verains, um ihn ſtark genug zu machen, damit er

dieſe groſen Abſichten mit majeſtätiſchem Nachdruk be

wirken könne. Alles dieſes ſezt notwendig gewiſſe Ver

bindlichkeiten der Untertanen zum voraus. Schonals

Geſellſchafter betrachtet ſind ſie dem Endzwek desGan

zen ihre Pflichten ſchuldig; aber in einem Staat wer

den dieſe Verbindlichkeiten durch die Wichtigkeit der

Abſicht und durch die unumgängliche Einrichtung des

- -
M 3 -
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Regierungsſyſtems noch mehr vergrößert. Der Fürſt

will regieren, das iſt, er will die Handlungen der Un

tertanen zum gemeinſchaftlichen Wolſeyn lenken, und

leztere ſind ihm daher in dieſen Beziehungen allen

Gehorſam, Treue, Ehrfurcht und Dankbarkeit um

ſo mehr zu leiſten verbunden, da ſolches ihre eigene

Glükſeligkeit verlangt. Regent und Untertan; man

denke ſich dieſe Ideen mit den daraus entſtehenden Ver

hältniſſen, gewiß, man wird dieſe Verbindlichkeiten als

ebenſo viel notwendige Folgen betrachten müſſen, und aus

gleichen Gründen wird man auch ſagen, daß dieſe zu

den Zwangspflichten gehören. Eben die Urſachen,

welche die Menſchen zur Errichtung bürgerlicher Ge

ſellſchaften antrieben, eben dieſe berechtigen auch den

Souverain, daß er ſeine beſtimmte Abſicht durch un

tergeordnete Mittel bewirke, daß er alſo von der Güte

bis zur Gewalt fortfahren müſſe, wenn erſtere nicht

zureicht und dennoch der Endzwek der Regierung be

fördert werden ſoll. Derjenige Menſch, welcher in

dem natürlichen Zuſtande durch Selbſtzwang ſich hel

fen konnte, war oft zu ohnmächtig, ſich wider den

andern zu verteidigen, und wenn man die Weltbürger

ſo betrachtet, wie ſie wirklich ſind, ſo muß man von

ihnen tägliche Gefahren befürchten, wenn ihr Eigen

nuz mit unſerm Vorteil nicht zugleich beſtehen kann,

Dieſe Unſicherheit und Unbequemlichkeit ſollen durch

die Staatsverfaſſung beſtritten werden; der einzelne

Menſch übergiebt mit andern ſeine Kräfte dem maje

ſtätiſchen Oberhaupt, und dieſes übt nun mit dem in

ihm vereinigten Nachdruk die Zwangsrechte aus. Auch

die Befugniſſe der Majeſtät beweiſen uns die Zwangs

pflichten der Untertanen. Nicht eben als wenn es zur

Gewalt hinreichend ſey zu ſagen: du biſt mein Unter

tan; ſondern weil die Hoheitsrechte aus einer Ver

bindlichkeit entſtehen, welche den Souverain ſelbſt

antreibt, die Abſicht der Regierung zu bewirken (iu
TS
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ris expletione). Der Untertan kann ſeine hieher ge

hörigen Pflichten nicht anders hintanſezzen, als daß er

zugleich den Landesherrn und den ganzen Staat be

leidigt. -

an, schºss zwei Diſ de officio ciuis chriſtiani

erga principem. Lipſ. 1685.

§. I I7.

Grundſze zur Beſtimmung der Verbindlichkei

- ten eines Untertans.

Dieſes zum vorausgeſezt, kann man die Ver

bindlichkeiten eines Untertans aus folgenden Geſichts

punkten betrachten: erſtens in Beziehung auf das ge

meinſchaftliche Wolſeyn des Ganzen (ex ſtatu publico),

zweitens in dem Verhältnis gegen das Privatintereſſe

derer Perſonen, die ſich in unſern Territorien befinden

(exſtatu priuato). Dieſe leztere Beziehung giebt ihm

die privatverbindlichkeit; vermöge dieſer muß er

nicht allein die vernünftigen Geſezze gegen ſich und ſei

ne Mitbürger beobachten, ſondern auch alle die Befeh

le, wodurch der Souverain die natürlichen Pflichten

nach der beſondern Verfaſſung des Landes und über

haupt nach den Verhältniſſen der Einwohner gegen ein

ander genau beſtimmt. Es betrifft zwar dieſes Betra

gen nur vorzüglich das Intereſſe einzelner Familien,

aber durch nähere und entferntere Umwege hat es einen

groſen Einfluß in das Regierungsſyſtem, und in ſo

weit darf das Staatsrecht ſolches nicht als einen ent

behrlichen Gegenſtand betrachten. Ich ſage nicht zu

viel, wenn ich behaupte, daß die Vernachläßigung

dieſer Aufmerkſamkeit verſchiedene Staaten bei ihren

ſonſt guten Marimen dennoch unglüklich macht. Die

öffentliche Verbindlichkeit des Untertans entſteht

aus der Beziehung auf das gemeinſchaftliche Wolſeyn
M 4 und
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und man kann hierbei überhaupt zwei allgemeine Grund

ſäzze bemerken: Erſtens, eine jede Handlung iſt zu

unterlaſſen, wenn ſie die regelmäßige und glükliche Be

wirkung des Endzweks bürgerlicher Geſellſchaften ver

hindert. Die Hinderniſſe ſind die gefährlichſten Fein

de des Staatsmanns und weil er die Regierungsab

ſicht befördern ſoll, ſo hat er auch zugleich die ſtill

ſchweigende Befugnis, dieſe gegneriſchen Zufälle zu

entkräften. Der Untertan aber iſt deswegen zu dem

hieher gehörigen Gehorſam verbunden, weil er, ſchon

als Menſch betrachtet, niemand beleidigen darf; die

ſes aber würde in der Tat geſchehen, wenn er der Ma

jeſtät durch widrige Kräfte entgegen ſeyn wollte, da

ſie doch zur Ausübung ihrer Regierungsrechte die höch

ſten Befugniſſe hat. Zweitens, der Untertan muß

ſeine Handlungen ſo anwenden, wie es die Abſicht der

Staatsverfaſſung erfordert. Der Bürger iſt als Mit

glied unſerer Geſellſchaft zur Beobachtung dieſer Vor

ſchrift verbunden; er ſoll den Endzwek des Ganzen

durch den Beitrag ſeiner Kräfte befördern helfen und

die gemeinſchaftliche Glükſeligkeit eines Landes wird

durch die Unterlaſſung widerſprechender Handlungen

noch nicht allein befördert; ſie verlangt auch eine täti

ge Anwendung wirkſamer Mittel. Dieſes iſt eine der

vornehmſten Pflichten des Bürgers; aber auch andere

Untertanen, der Einwohner, der Fremde können oft

durch eine vernünftige Staatsverfaſſung angehalten

werden, daß ſie dieſes Grundgeſez befolgen. Die An

ſtalten, welche man zum Vorteil dieſer Perſonen zu

machen genötigt iſt, nehmen eine anſehnliche Stelle

in dem Plan der Staatswirthſchaft ein. Sie genieſ

ſen Schuz, ſie ziehen Vorteil von ihrem Gewerbe in

unſern Landen, und es iſt ſehr gerecht, wenn ſie uns

ſern Aufwand vergüten. Freilich ſind ſie weder be

fugt noch verbunden dasjenige zu thun, was ein Bür

ger als Teilhaber unſers Staatskörpers #
- - UMUP/
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muß, und dieſes iſt auch das Unterſcheidungszeichen

zwiſchen der bürgerlichen Pflicht und der Verbindlich

keit eines bloſen Untertans. Man kann doch aber

auch unmöglich ſagen, daß lezterer nur zur Unterlaſ

ſung nachteiliger Handlung gehalten ſey; Anzeige der

Waaren und der Perſon eines Reiſenden, Zölle,

Accis, Schuzgelder und dergleichen ähnliche Dinge

beweiſen auch die Obliegenheit des bloſen Untertans

zur tätigen Unternehmung.

1 o. FRAN c. BvD DE vs in diſſ. de comparatione obliga

tionum, quae ex diuerfs hominum ſtatibus oriumtur.

Halae I7O3.

§. I 18. - -

Rechte der Bürger und Untertanen überhaupt.

Es iſt eine ſehr unverſchämte Schmeichelei, ſei

nen Souverain zu bereden, daß die Untertanen gar

keine Rechte hätten. Ein weiſer Regent verachtet die

ſe unbeſonnene Redensart, weil er weis, daß nicht

nur die Rechte der Menſchheit, ſondern auch die we

ſentliche Abſicht der bürgerlichen Geſellſchaft und die

beſondere Verfaſſung eines Staats allerdings dem Un

tertan verſchiedene Befugniſſe erteilen können. Da

der Staatskörper eine ſittliche Verknüpfung eines

Menſchen iſt, da er den Unbequemlichkeiten des natür-

lichen Zuſtands entgegengeſezt worden, ſo kann Ge

walt oder Willkühr, allein genommen, unmöglich die

Maasregel ſeyn, wodurch die Glükſeligkeit des Gan

zen und ſeiner Teile bewirkt wird. Man kann un

möglich ſagen: der Untertan hat Verbindlichkeiten,

ohne daß ihm zugleich Rechte zukommen ſolten; dasje

nige, wozu einer verbunden iſt, eben dieſes zu thun,

hat er auch ein Recht; beides iſt unzertrennlich und

wer dem Untertan Verbindlichkeiten beilegt, der

muß ihm auch notwendig Rechte zugeſtehen. Ich kann

M 5 - mich
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mich noch nicht völlig überzeugen, daß Macchiavel

ſeine Grundſäzze von der Untertänigkeit im völligen

Ernſt geſchrieben habe; dieſer denkende Kopf zeigt hie

und da in ſeinen Schriften einige ſatyriſche Züge, er

hat vernünftiges Gefühl und ſeine bekannten Schikſa

le können ihn gewis nicht beredet haben, daß einem

Untertan weder natürliche noch bürgerliche Rechte zu

kommen, und daß man ihn als ein Vieh behandeln

könne. So lange der Untertan ein vernünftiger

Menſch iſt, ſo lange muß man ihm folgende Rechte

zugeben: Erſtens, weſentliche und natürliche Befug

niſſe, ſolche, die er hat, weil er Menſch iſt, die ihn an

allen Orten begleiten, und die er gar nicht verlieren

kann (jura naturalia abſoluta et praeceptiua). Sich

ſelbſt erhalten, eine größere Glükſeligkeit der kleinern

vorziehen, unter mehrern unumgänglichen Uebeln das

geringſte erwählen, Ruhe des Gemüths ſuchen, die

Gottheit verehren, und tugendhaft ſeyn, alles dieſes

ſind Rechte, die mit dem Menſchen gebohren werden,

und ihn niemals verlaſſen. Auch die erlaubenden Geſezze,

ſolche, deren Ausübung die Natur dem Willen ihrer

vernünftigen Geſchöpfe nach den Umſtänden einzurich

ten überläßt, auch dieſe verliert der Menſch in der

bürgerlichen Geſellſchaft nur alsdann, wenn ſie einem

vernünftigen Regierungsſyſtem widerſprechen. So

kann er Rechte erwerben, aber nur nicht zum Scha

den ſeiner Mitbürger; er kann ſeine Befugniſſe aus

üben, aber nur nicht mit Selbſtzwang, ſolange ihn die

obrigkeitliche Hülfe verteidigt. Zweitens, als Un

tertan eines geſitteten Staats kann er Sicherheit,

Schuz, Bequemlichkeit und guten Nahrungsſtand er

warten; Rechte, die mit der höchſten Gewalt einerlei

Quelle haben. Er entſagt ſeinem Privatnuzzen, in ſo

weit das öffentliche Wolſeyn ihm ſolches notwendig

macht, und wenn er das Seinige zum gemeinſchaftli

chen Wolſeyn des Beſten beigetragen hat, ſo kann er

ſeine
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:

d

ſeine häuslichen Vorteile unter majeſtätiſchem Schuz

beſorgen; nur der Endzwek des Staats ſezt ſeiner na

türlichen Freiheit die Grenzen. Es iſt auch möglich,

daß die beſondere Verfaſſung einer vorkommenden Na

tion und die Lage der Territorien ihm noch überdis

verſchiedene Gelegenheitsrechte erteilen a); der Schweiz

zer oder Engländer hat Rechte, welche dem Einwoh

ner anderer Gegenden nicht allemal zukommen.

a) 1 vs T. h e n N. no sh M. z R. de juribus diuerfs ex di

uerſtate climatum natis. Halae I742.

G ort L. F R 1 E DR. 1 z N 1 c H EN diſſ. de ſtatu ciuium

- naturali. Lipſ 1721.4.
-

§ 119.

Idee einiger Nationen von der Freiheit.

Freiheit! Ein Wort, das einzelne Menſchen

und ganze Nationen ſo gerne ausrufen; aber die Ge

danken, welche ſie damit verbinden, unterſcheiden ſich

noch jezt eben ſo als der ältere und neuere Weltweiſe,

Frechheit und Wolſtand, Leichtſinn und Ernſt, oder

ſo wie der Scythe und Macedonier, Liscou und Ra

bner; ein luſtiger Kontraſt! Nach Gewonheit und

Eigenſinn regiert werden, Regenten wählen, ſchmä

hen oder abſezzen können, eigenmächtige Gewalt und

Waffen anwenden dürfen, Pasquille wider die Regie

rung, Religion und gute Sitten öffentlich verbreiten,

patriotiſche Verdienſte unterdrükken oder entkräften,

ungeſtraft ſich zuſammen rotten, unverſchämte Grob

heiten, zügelloſes Verlangen zu thun, was man nur

will; ein Teil der Engländer ruft Wilkes und Frei

heit, der Konföderirte begeht ſogar wider ſeinen Kö

nig die ungewöhnlichſten Grauſamkeiten, und der Pö

bel in Holland zerreißt einen Witt in Stükken; iſt

das wol Freiheit! Der Menſch wird durch Meinun

gen
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gen beherrſcht, und der Staatsmann findet dieſen krok

kenen Saz der Metaphyſik bei ſeinen vornehmſten Ge

ſchäften ſo fruchtbar, daß er oft ſeine Hauptmarimen

daraus herleiten muß. Die ältere und neuere Ge

ſchichte zeigt uns Völker, deren Grundſaz die Freiheit

iſt, man läßt dem Pöbel dieſe ſchmeichelhaften Aus

drükke und die Kunſt zu regieren weis ihn mit den lee

ren Buchſtaben zu beruhigen, während deſſen ſie ihm

in der Tat ſo behandelt, wie es ihre Abſicht verlangt.

Der Republikaner glaubt die mehreſte Freiheit zu ha

ben. Athen verteidigte den Oſtracismus, England

die Bill dAttendre, und oft muß derjenige, der ſich

auf ſeine Freiheit beruft, ſolche weittheuerer bezalen als

der Untertan des Türken. Freiheit; und wir werden

unter einander ſelbſt zu Sklaven, wir verlieren da

durch Leben, Ehre, Güter, Tugend, Bequemlichkeit

und Sicherheit; der Reichstag in Polen, die Schuld

türne in England, und wie viele Beiſpiele beweiſen

nicht meine Säzze. Der Römer hielt die Untertanen

des Monarchen für Sklaven a), vielleicht aus Haß

wider die Tarquinier; dennoch aber weis man, daß

die Härte gegen den Schuldner, die Verhältniſſe zwi

ſchen dem Patricier und Plebejer und andere ähnliche

Dinge die größeſte Tirannei bewirkt haben. Dieſe

Nation wollte den Kappadociern die Freiheit ſchenken,

das iſt, dieſen Staat aus einer Monarchie in einen

Freiſtaat verwandeln. Die Kappadocier baten ſich

vielmehr einen König aus, weil ſie ohne ſolchen nicht

leben könnten, und der Römer glaubte hierbei eine be

wundernswürdige Liebe zur Knechtſchaft anzutreffen b),

da doch die Cabbale gar vielmals einzelnen Quiriten die

Freiheit raubte. Sollte die Freiheit in ungezähmter

Raſerei beſtehen, ſo müßte ſie in vielen deſpotiſchen

Staaten in höchſten Graden vorhanden ſeyn, weil man

Beiſpiele findet, daß Soldat oder Pöbei auch ſo gar

den Deſpoten ſelbſt vom Tron ſtürzten,

a) L1 v 1



und Untertanen überhaupt. I89

-

-) ...vvs L. 2. c. 15. -

b) 1 vs r1N vs L., 38. e, 2. - -

H. 120.

Wolf, Montesquieu und Roußeau werden

beurteilt.

Eben ſo mannigfaltig ſind auch die Meinungen

der Gelehrten von der Freiheit uyd einige haben ihre

Säzze bisweilen dergeſtalt verteidigt, daß man ſie ſelbſt

unmöglich für frei halten konnte. Es iſt hier nicht

der Ort, wo ich die Streitigkeiten über die Freiheit in

Religionsſachen anzeige, oder den ganzen Krieg beſchrei

be, welchen die Weltweiſen zum Glük oder Unglük der

wahren Freiheit geführet haben. Ich will hier nur

die Gedanken eines Wolfe, U7ontesquieu und Rouß

eau beurteilen, Männer die um ſo mehr zu bemerken

ſind, da ſie in die geheimen Kabinets unſerer Zeiten

ſehr genauen Zutritt bekommen haben. Wolf a)

denkt ſich unter der bürgerlichen Freiheit denjenigen

Zuſtand, vermöge deſſen die Handlungen eines Bür

gers, in ſo weit ſie das gemeinſchaftliche Wolſeyn

des Staats betreffen, von dem Willen eines andern

nicht abhängen. Wenn man dieſe Erklärung nach dem

Verhältnis eines Staats gegen auswärtige Souverains

annimmt, ſo könnte man ſolche noch als einen richtigen

Begrif, obgleich in einer engen Bedeutung, anſehen ;

nur müßte man eben nicht, wie Wolf, die Nation von

dem Regenten unterſcheiden. Da aber dieſer groſe

Weltweiſe am angeführten Ort von der innern Frei

heit eines Staats redet, ſo mußnotwendig folgen, daß

nach ſeiner Erklärung keine bürgerliche Freiheit in der

Monarchie und Ariſtokratie anzutreffen ſey. Er

ſelbſt macht dieſe Schlusfolge mit allen ſyſtematiſchen

Feierlichkeiten, er giebt nur allein der Demokratie

eine bürgerliche Freiheit; aber da ein jeder Staat aus

*, - Bur
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A

Bürgern zuſammengeſezt iſt, da ſich dieſer von den

knechtiſchen Geſellſchaften dadurch weſentlich unter

ſcheidet, daß er freie Menſchen zu ſeinen Mitgliedern

erfordert, ſo muß ſich wol in jedem Staat eine bürger

liche Freiheit befinden, ohne daß man nötig hat, auf

die Regierungsform zu ſehen. Ueberhaupt ſcheint es

mir, als wenn Wolf die Freiheit der ganzen Nation

von der Freiheit des einzeln. Bürgers nicht ſattſam

unterſcheide.

a) woL F in iure naturae sº gentium. Tom. Vlll. c. 2.

§. I45. u. I47. -

H. I21.

Fortſezzung.

M7ontesquieu nennt die Demokratie keinen freien

Staat; er ſezt dieſe Worte gleich nach der Erklärung,

welche er von der Freiheit bildet a) und der Wider

ſpruch dieſes wizzigen Staatsmanns iſt leichteinzuſehen;

ich will ſeine Idee von der Freiheit ſelbſt hieher ſezzen.

„ In einem Staat, ſchreibt er, das iſt in einer Geſell

ſchaft die Geſezze erkennt, kann die Freiheit in nichts

anders beſtehen, als in dem Vermögen dasjenige zu

thun was man wollen ſoll und nicht gezwungen ſeyn

zu thun was man nicht wollen ſoll.„ Mir ſcheint hierbei

ein doppelter Fehler vorzukommen: Erſtens, er will die

- Ä in Staaten erklären und die angeführten

Kennzeichen unterſcheiden ſich nicht von der Freiheit,

welche auch außer der bürgerlichen Verfaſſung vor

kömmt. Auch im natürlichen Stand giebt es befeh

lende und verbietende Geſezze; ein Menſch kann auch auſ

ſer dem Staat eben dieſes von ſeiner Freiheit ſagen; ſelbſt

der Sklav würde nach dieſen Begriffen eine bürger

liche Freiheit haben, kurz WIontesquieu irrt mit dem

groſen Tribonian b). Zweitens, es giebt in vorkom

menden Staaten vielerlei Handlungen, die º.
- - . ) Es
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cherweiſe gleichgültig ſind, weil ſie durch das Regie

rungsſyſtem weder geboten noch verboten werden.

º: Ein Bürger iſt alſo befugt, dieſe Handlungen zu unter

nehmen, wer wird ihm wol dieſe Freiheit ableugnen?

, aber aus der Erklärung des Montesquieu kann man

ſolche nicht herleiten, ob ſie gleich vorzügliche Aufmerk

ſamkeit verdient. Dennoch hat dieſe Erklärung ſehr

º günſtige SchikſaleÄ Herr von Realc) ſchreibt

von Wort zu Wort eben ſo und es iſt vielleicht nur eine

zufällige Ehre, daß ſolche in der Rußiſchen Inſtruk

“ tion völlig angenommen wird d). Auch Herr Rouß

eau entdekt uns ſeine Gedanken von der Freiheit faſt

eben ſo wie Hobbes e).„ Die natürliche Freiheit,

ſagt er, hat ihre Grenzen in der Gewalt.„ Aber iſt

denn der vernünftige Menſch eine bloſe Maſchine, iſt

- etwº allein der Inſtinkt ſeine Maasregel, oder muß

er vielmehr als ein ſittliches Geſchöpf auch die Gren

zen in der Sittlichkeit ſeiner Handlung ſuchen? Rouß

eau erwähnt zwar auch die ſittliche Freiheit, er nennt

ſie eine Unabhängigkeit von den blos ſinnlichen Antrie

ben und ein Gehorſam gegen die Geſezze. Vortreflich;

aber warum will denn Roußeau, daß man in Staaten

auf dieſe Freiheit nicht achten ſolle; er, der doch ſelbſt

behauptet, daß der gemeinſchaftliche Wille der Nation

der bürgerlichen Freiheit die Grenzen ſezze? -

“

s

a) Montesqvev eſprit des loix. L. 11. Art. 3.

b) § 1. Inſtit. de jure perſonarum.

c) de Realſcience de gouvernement. Tom. 1. Liv. 3. Sest, 4.
- - 23- - - «.º § - - - - - - - - > - - -

d) Ruslands Inſtruktion, Kapitel 5. § 37.

# e) Rovss R Av contrat ſocial Liv. 1. ch. 8.

-

-

-

- - - - - - - - : H. 122.
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S. I 22.

Notwendigkeit einer Theorie von der Freiheit in

dem Syſtem des vernünftigen Staatsrechts.

Ich halte hier eine theoretiſche Abhandlung von

der Freiheit um deswillen für notwendig, weil man

ſowol in einigen Schriften, als auch bei ganzen Na

tionen ſelbſt ſehr verſchiedene Ideen hiervon findet und

oft die Arten mit einander verwechſelt werden, ſo daß

man ſolche unmöglich in einem richtigen Syſtem ohne

Unterſchied annehmen kann. Oft redet man von der

Freiheit der Seele oder des natürlichen Zuſtands,

wenn man die bürgerliche Freiheit beſtimmen will;

bisweilen bildet ſich der Staatsmann einen eigenen

Grundſaz von der Freiheit und will alle Handlungen

der Untertanen nach ſolchen beurteilen. Der Erfolg

muß alſo freilich ſeiner Erwartung nicht allemal ge

mäsſeyn, weil man die Freiheit mehrenteils in Bezie

ºhung auf ihre beſondere Verhältniſſe nehmen muß.

Beziehende Begriffe ſind nicht allgemein, es müſſen

alſo verſchiedene Widerſprüche vorkommen, wenn man

dieſe Verhältniſſe nicht gehörig bemerkt; man redet von

Dingen, deren Richtigkeit man nicht einſehen kann, und

deswegen haben vielleicht einige Gelehrten die Freiheit

gar abgeleugnet oder wenigſtens eingeſtanden, daß ſie

nicht wüßten, was Freiheit ſey a). Oft war

der Regent genötigt, ſeine Ideen von der bürgerlichen

Freiheit ſo gut zu bilden als es den Umſtänden nach

geſchehen konnte und das Glük oder Unglük der Unter

tanen war öfters dabeizufällig. Wenn man nun in einem

Syſtem des vernünftigen Staatsrechts dieſe Gegen

ſtände deutlich und gründlich erklären muß, ſo iſt nötig

zu wiſſen, welche Art der Freiheit einem Menſchen von

Natur weſentlich oder zufällig ſey, und in wie weit

ſolche in der bürgerlichen Geſellſchaft eingeſchränkt

werden kann oder muß, Wollte man dieſes hintan

ſeözen,
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ſezzen, ſo würde man oft unmögliche oder unnüzze Dinge

von dem Untertan verlangen, oder ihn einer dem

Staat nachteiligen Ungebundenheit überlaſſen, oder ihm

doch wenigſtens nicht ſo behandeln, als es der Endzwek

einer Staatsverfaſſung erfordert. Die ſchädlichen und

ungereimten Folgen ſind leicht einzuſehen und die Er

fahrung beſtätigt ſieb).

a) J. A. A. Stock Freimüthige Gedanken, darinnen gewie

ſen wird, daß wir entweder gar keine Freiheit haben,

oder - - daß ſolche ein Geheimnis ſey. Eiſenach 1742. 8.

b) Ich merke von den hieher gehörigen Schriften nur fol

gende an:

eſſay on libery ciuil and religious and other importans

ſubjects. London 1748. IV. Vol. 12. Iſt in Göttingen

überſezt und in 4 Vol. in 8 herausgekommen 1756.

Religious and Political überty, an oration ky kAscis,

London 1754. 4.
-

FERD. c h k1st. HARFREcht ſpecimen analogicum

iurisprudentiae uniuerſalis et romahae quoadſtatum liber

tatis, Tub. 1705. 4. -

Friedr. p H1 L. schlossek diff. de genuina libertati

motione. Viteb. I725.

1o. A. tvkker 1 N1 diſſ de libertate humana iuxta lumen

naturae. Geneuae 1734.
-

sAM. FR1 e dr.wt LLEN BE KG exercit, de male diſpenſa

za et oppreſſa libertate. Ged. 1726-4.

Gedanken von der bürgerlichen Freiheit, der Ausgelaſſenheit

und Zwietracht in freien Staaten entgegen geſezt.

(aus dem Engländiſchen des Hrn, Brotven.) Zürch

1771.8. - .

e Ato's Lettres (T REN CHARD AND Górdon) br

H? § 123. -
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5. 123.

Weſentliche Freiheit des Menſchen überhaupt.

Ueberhaupt iſt ein Menſch frei, in ſo weit es

von ihm abhängt, ob oder wie er eine Handlung, die

ſeinem Weſen nach möglich iſt, begehen oder unterlaſſen

kan. Soll dieſes ſtatt finden, ſo darf weder in ihm

noch auſſer ihm etwas vorhanden ſeyn, welches ihn

notwendig antreibt, ſich in gegenwärtigem Fall tätig

oder untätig zu bezeigen. Es iſt hier nicht die Rede

von der Freiheit einer vernünftigen Seele allein, oder

von der Entfernung des äußerlichen Zwangs allein ge

nommen; in der Staatsverfaſſung darf man die Men

ſchen weder als bloſe Geiſter, noch als Maſchinen be

trachten. Beides muß zugleich bemerkt werden, wenn

man von der Freiheit der Bewohner bürgerlicher Lan

desbezirke reden will; beides muß man zwar vorher in

abgeſondertem Verſtande unterſuchen, aber auch alsdann

zu vereinigen wiſſen. Die Seele iſt frei, in ſo weit

ſie ſich dergeſtalt tätig erweiſen kan, als es ihrem We

ſen nach möglich iſt; ſie bildet ſich Ideen und urteilt,

ſie entſchließt ſich zu wollen oder zu verabſcheuen,

was ſie gut oder ſchädlich zu ſeyn glaubt, aber man

würde ſehr irren, wenn man hier eine völlige Ä
auch bei den Menſchen für ſich betrachtet annehmen wollte.

Die Seele ſelbſt hat ihre Grenzen und dieſe ſchränken

auch zugleich ihre Freiheit ein; aus Mangelder weſentli

chen Kräfte oder des Nachdenkens und der Erfahrung

kan ſie unter der Tirannei der Unwiſſenheit oder eines bö

ſen Willens in völliger Sklaverei ſeyn und es iſt möglich,

daß auch der größeſte Souverain unter dieſen Bezie

hungen ſehr wenige Freiheiten hat. Nicht allein aber

die Seele ſelbſt, ſondern auch die Fähigkeit des Kör

pers, den ſie bewohnt, kan ihre Freiheit einſchränken.

In dieſen Verhältniſſen wird ſie als frei betrachtet,

in ſo weit der Körper fähig iſt, ihr Gehorſam zu lei

- - - - - ſten;
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ſten; aber man ſieht leicht ein, daß dieſe Freiheit ſehr

oft ermangelt und daß die Menſchlichkeit ſich ſelbſt die

Grenzen ſezt. Ein Regent will alles wiſſen, was ſich

in ſeinen Territorien ereignet, er will mit eigenen Au

gen ſehen, aber er kan nicht an allen Orten zugleich

gegenwärtig ſeyn. Der Staatsmann entwirft ſeinen

Plan, nur er allein kann ihn glüklich ausführen, durch

Krankheit oder Tod verhindert muß er das wichtigſte

Syſtem ſeinem Nachfolger überlaſſen, der Ausgang -

iſt nicht allemal erwünſcht. - -

1 o. R. E 1 c H 1 1 diſſ. de libertate voluntatis. Halae I7oo.

H EN R. o E L MAN N non omnes homines eſſe naturalibero.

Regiom. 708.

§ 124.

Beziehung des Menſchen auf den Zwang,

Auf den Körper kan allerdings der Zwang ſeine

Wirkung haben, wenn eine ſtärkere Kraft ihn bei ſei

ner Schwäche angreift. In ſo weit dieſes geſchieht,

in ſo weit iſt freilich der Menſch nicht frei; in ſo

weit ſich dieſer Zwang von ihm entfernt, in ſo weit

kan man ihn wieder frei nennen. Es iſt leicht ein

zuſehen, daß hier die Freiheit dem Zwang entgegen

geſezt wird und daß dieſer nicht ſo leicht die Seele ein

ſchränken könne. Ich ſage nicht ſo leicht; denn

man kan zwar durch phyſikaliſche Kräfte das geiſtige

Weſen nicht geradezu behandeln, aber es laſſen ſich doch

auch Fälle denken, wo unſtreitig der äuſſerliche Zwang

durch Umwege auf die Seele wirken kan, und es iſt

mir unmöglich, den Satz als allgemein anzuneh

men: Die Seele iſt frei von allem Zwang. Die

Erfahrung zeigt uns viele überredende, liſtige, gewalt

ſame, angenehme und unangenehme Mittel, wodurch

unſere Denkungsart und Wille dem Verlangen des

andern gemäs eingerichtet werden und wenn ſich der

Geſezgeber oder der Staatsmann dieſer Mittel bedient,

- » VN 2 ſo
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z

ſo muß er hauptſächlich darauf ſehen, ob er ſolche mit

Recht anwenden kan. Das Erziehungsſyſtem im

Staat und der Einfluß der Regierung auf die herr

ſchenden Gedanken der Nation ſollen hier unter meh

rern Beiſpielen meine Säzze erläutern. Der Staatsmann

entwirft ſich den Plan ſeines Regierungsſyſtems; ſoll

dieſes richtig ſeyn, ſo muß er die Denkungsart der Unter

tanen dergeſtalt beleben, daß ſie gerne und mit vereinig

ten Kräften an der regelmäßigen Ausführung dieſes

lans mitarbeiten. Er beſtimmt alſo das Regierungs

ſyſtem der zukünftigen Bürger, um ſie in Zeiten zu die

ſer Denkungsart anzugewöhnen und in ſo weit ſezt

man durch dieſe Umwege der jugendlichen Seele ihren

feſten Standpunkt und ihre Grenzen; ein Recht, das

durch eine vernünftige Staatsabſicht gar wol befördert

werden kan. Ebenſo giebt auch die genaue Verknüpfung

der Seele mit dem Körper eine Gelegenheit, die Ideen

und den Willen des erwachſenden Einwohners nach und

nach zu lenken. Die Seele wird endlich durch herr

ſchende Mode, angenehme Verhältniſſe, Ueberredung,

oder auch durch Unglüksfälle von ihren bisherigen Mei

nungen abgeleitet; jeder Menſch hat ſeine ſchwache Seite,

manfaſſe ihn bei dieſer Schwäche und man wird ihn be

wegen. Nur darf der Staatsmann nicht ohne guten

und vernünftigen Endzweck die Mittel anwenden und

in Religionsſachen wird die größte Behutſamkeit er

, fordert. Weil die Menſchen nicht allezeit überein

ſtimmend denken und dennoch die Staatsverfaſſung

eine einförmige Denkungsart in Beziehung auf das

gemeinſchaftliche Wolſeyn verlangt, ſo kan die Ma

jeſtät dieſe Uebereinſtimmung durch dergleichen verhält

nismäßige Mittel veranſtalten,

§ 125.
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- §. 25.

Beziehung der Freiheit auf die Abſicht des

Menſchen.

Auch die Abſicht, welche der Menſch vor ſich oder

unter ſeinen Umſtänden betrachtet erreichen ſoll, kann

den Handlungen ſeines Willens die Grenzen ſezzen.

Solte er ſeine Fähigkeiten nur um deswillen von der

Natur bekommen haben, daß er ſolche ohne Endzwek

anwenden dürfte; ſolte er dieſe weſentliche Mittel

haben, ohne beſtimmt zu ſeyn gute Abſichten dadurchzu

befördern, welcher Widerſpruch! Das natürliche

Recht zeigt ihm, wie er ſeine Handlungen zur Bewir

kung des Guten und Vermeidung des Böſen beſchäf

tigen ſolle, es ſchreibt ihm eine beſtimmte Abſicht

für, die Umſtände unter welchen er ſich befindet, geben

ihm Haupt- und Nebenabſichten, nach welchen er ſeine

Maasregeln mit vernünftiger und überlegter Wahl

beſtimmen muß. Der menſchliche Wille iſt ſich nicht

völlig überlaſſen; Natur, Vernunft und Umſtände

ſchränken ihn ein und in ſoweit iſt niemand vollkommen

frei. Die Geſezze, die aus dem Weſen des Menſchen

fließen, herrſchen auch auſſer der bürgerlichen Geſell

ſchaft, ſie gebieten dem Regenten ſo wol als den Un

tertanen und wenn man die Freiheit auf dieſe Vor

ſchriften bezieht, ſo kann man ſie bei keinem Erdbürger

vollkommen antreffen. In dieſen Verhältniſſen muß,

man alſo den Menſchen frei nennen, wenn es von ſei

ner Wahl abhängt, wie er ſeine weſentlichen Abſich

ten für ſich und unter ſeinen Umſtänden vernünftig

- befördert, wenn er weder durch böſen Willen, noch

durch äuſſerliche Triebe gezwungen iſt das Schädliche

zu thun und das Gute zu unterlaſſen und ſo iſt Cicero

zu erklären, wenn er ſagt, der Weiſe iſt allein frei.

Oft iſt ein Menſch, genötigt den Willkühr des andern

zu befolgen. Dieſer mag nun ſeines gleichen s Ä
3 '
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Oberherr ſeyn, ſo hängt jener doch von dieſem ab und

das ſezt ſeiner Freiheit die Grenzen, in ſo weit es ihm

nicht überlaſſen iſt, ob und wie er ſeinen Endzwek erreicht.

Wenn ein Liebling ſeinen Herrn bewegt, dasjenige

zu thun, was Vernunft und Regierungskunſt verlangt,

ſo lenkt er ihn zu ſolchen Handlungen, die er ohnedem

als vernünftiger Regent beobachtet hätte; wenn er

ihn aber zu Dingen verleitet, die der Kugheit, der Tu

gend und der Kunſt zu herrſchen entgegen ſind, ſo

macht er ihn dadurch zu ſeinem Sklaven.

W. I 26.

Freiheit in Staaten.

Weil die Freiheit eine vernünftige Wahl der Hand

lungen zum Grunde ſezt, ſo unterſcheidet ſie den Men

ſchen von den unvernünftigen Thieren, und da ihn

ſeine natürliche Eigenliebe vorzüglich dazu belebt, daß

ſeine Entſchlieſſungen von ihm ſelbſt abhangen, ſo kan

er auch die Freiheit als ſein koſtbarſtes Gut be

trachten. Aber man wage ſich in das Geräuſche der

Welt; ohne dem Menſchen zu ſchmeicheln, bemerke man

ihn ſo wie er wirklich iſt und man wird finden, daß

er dieſe Güter misbraucht, daß er dadurch ſich und

andere beſchädigt, kurz die Urſachen, welche ihn zur

Errichtung bürgerlicher Geſellſchaften antrieben, eben

dieſe haben auch die Freiheit eingeſchränkt und die

Abſicht des Staats iſt alſo auch die Grenze der bür

gerlichen Freiheit, welche man hier der natürlichen

entgegen ſezzen muß. Dieſe beſteht in einer unabhän

gigen Wahl der Mittel, wodurch der vernünftige

Endzwek der Menſchheit bewirkt werden kan. Jene

iſt das Recht, diejenigen Maasregeln anzuwenden, wel

che die Abſicht des Staats regelmäßig befördern.

Man darf nicht glauben, daß eine bürgerliche Ver

faſſung die natürliche Ungebundenheit gar aufhebt;

nur in ſo weit wird dieſe eingeſchränkt als es derÄ
- zwe
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zwek des Ganzen verlangt, und eben dieſer beſtimmt

auch die Freiheit nach den Umſtänden des Landes noch

genauer. Die vornehmſte Urſache der Majeſtätsrechte

iſt in der Abſicht des Staats zu ſuchen, wo dieſe nicht

iſt, da behält der Einwohner ſeine natürliche Freiheits

handlung, weil es ungereimt ſeyn würde, wenn man

ihm ſolche ohne Abſicht einſchränken und dieſes groſe

Gut entziehen wollte. Mitten in den Territorien kan

ſich alſo noch ein Ueberbleibſel der natürlichen Freiheit

befinden; es iſt eben ſo irrig zu ſagen, daß ein Bür

ger alle natürliche Freiheit verlohren hätte und daß

dieſe auſſer den Staaten allein anzutreffen wäre. Auch

in dem natürlichen Zuſtande, in ſo weit man ihm den

bürgerlichen entgegen ſezt, kan einer des andern Skla

ve ſeyn, und in der bürgerlichen Geſellſchaft hat ein

Mitglied noch immer das Recht, ſeine Handlungen nach

Willkühr zu wählen und zu beſchlieſſen, wenn nur

ſonſt dieſe Wahl den Grundſäzzen der Regierung ge

mäs iſt. Freilich, wenn man die natürliche Freiheit

in ihrem völligen Umfang nimmt, ſo kan ſie unmög

lich mit der Staatsverfaſſung übereinſtimmen; in

dieſer Beziehung iſt der Souverain ſelbſt nicht völlig

frei, weil ihn die Abſicht der bürgerlichen Geſellſchaft

einſchränkt. Aber, wenn man die Freiheit in dieſer

engen Beſtimmung nimmt, ſo kann auch ſein Unter

tan wirklich frei ſeyn, in Anſehung aller weſentlichen

und notwendigen Handlungen der Menſchheit, oder

auch ſolcher, die man bürgerlicher Weiſe gleichgültig

nennt, oder überhaupt, wo ihm die Geſezze das Recht

geben, etwas zu thun oder zu laſſen. -

1 o. G v 1 L. BA vM E R 1 Diſſ. de next rerum hypothetice

neceſſario libertatem moralem non aufèrente. Erf. I749.
-

-

» 1 c H. s c H x B 1 B ER de concordia imperii et libertati.

Regiom. 17oI. -

- - N 4 ----- - S. 127
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-
§ 127,

Genauere Beſtimmung.

Dieſes zum vorausgeſezt, nehmen wir den Men

ſchen in ſeiner natürlichen Freiheit und Einſchränkung;

er iſt frei, in ſo weit es von ſeinem Willen abhängt,

eine Handlung zu thun oder zu laſſen; er iſt nicht

frei, in ſo weit ihm ſeine eigenen Kräfte oder äuſſers

liche Umſtände die Grenzen beſtimmen. Wir ſezzen

ihn nun in die bürgerliche Geſellſchaft; ohne darauf zu

ſehen, daß er Regent und Untertan iſt, ſo muß er

dennoch die Abſicht des Staats befördern und in ſo

weit verliert er ſeinen natürlichen freien Willen. Wenn

man aber auf die Verbindlichkeit ſieht, nach welcher

man von den rechtmäßigen Befehlen eines andern ab

hängt, ſo entſtehen gewiſſe Stufen der Freiheit, wel.

che durch die Staatsverfaſſung notwendig gemacht

werden. Die Nation und die Majeſtät, die ſie vor

ſtellt, haben die größeſte Freiheit, weil ſie willkürlich

diejenigen Mittel wählen können, welche den Endzwek

der bürgerlichen Geſellſchaft bewirken ſollen und weil ſie

keinen höhern über ſich erkennen. Der Untertan muß

ſeine Freiheiten mehr einſchränken laſſen, weil die über

einſtimmende und regelmäßige Beförderung des ge

meinſchaftlichen Wolſeyns eine Subordination notwen

dig macht, Der Untertan entſagt in ſo weit ſeiner

Freiheit, und dieſe wichtige Handlung kann dennoch

bei einem jeden Vernünftigen ſehr gebilliger werden,

weil er dadurch eine größere Sicherheit, Bequemlich

keit und Nahrungsſtand befördert, die er in dem blos

natürlichen Zuſtand nach den Umſtänden nicht mit ſo

vieler Gewisheit und Ordnung hätte durchſezzen kön

nen, Selbſt Roußeau wird niemals leugnen, daß

wir auch auſſer der Staatsverfaſſung gar ſehr von dem

Willen des andern abhängen, daß es viele Kolliſio
-
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nen giebt, die den Menſchen nötigen, unter mehrern

Uebeln das kleinere noch als ein Gut heraus zu wäh

len. Daß bisweilen ein Deſpot die Rechte ſeiner Un

tertanen mehr einſchränkte, als es der Endzwek einer

vernünftigen Regierungskunſt verlangte, das iſt ein

Misbrauch der Gewalt, eben ſo wie in dem natürli

chen Zuſtand ein Menſch über ſeines gleichen tiranniſirt

und öfters hat auch ein ungezähmter Eigenſinn etwas

für Sklaverei gehalten, welches ein Staatsmann, der

weiter ſieht als der Unwiſſende, gar nicht als eine un

nüzze Einſchränkung betrachtet. Die regelmäßige An

wendung der natürlichen Freiheit giebt dem Menſchen

Verdienſte, ihr Misbrauch macht ihn zum Sklavſeiner

Leidenſchaften, es ſind alſo äuſſerliche Mittel notwen

dig, die ihn in dem rechtmäßigen Gebrauch ſeiner Frei

heit ſchüzzen und von dem Misbrauch abhalten; die

Staatsverfaſſung iſt den Umſtänden nach unſtreitig

eine der beſten Maasregeln, - - -

§ 128.

Arten der Freiheiten in Staaten.

Unabhängigkeit und Staatsabſicht ſind hier die

Geſichtspunkte, aus welchen man die Freiheit in Staa

ten betrachten muß. In Beziehung auf Auswärtige

iſt unſere Nation unabhängig und frei, weil ſie ihre eige

ne Verfaſſung hat, weil ſie ein ganzer und majeſtätiſcher

Körper iſt und ſo bald unſere Geſellſchaft den Befehlen

eines fremden Sonverains unterworfen wird, ſo bald

kan man ſie nicht mehr frei nennen a). Nimmt

man die Freiheit in Beziehung auf unſere Territorien

ſelbſt, ſo läßt ſich die Unabhängigkeit von menſchlichen

Befehlen nur allein in Anſehung des Ganzen und der

Majeſtät denken; die übrigen Einwohner ſind in die

ſer Bedeutung nicht frei, das zeigt ihr Verhältnis ge

- N 5 gen
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gen den Regenten. Dennoch aber haben ſie gewiſſe

Freiheiten, in ſo weit man ſolche aus der Staatsabſicht

ſelbſt beurteilt. Freiheit haben etwas zu tun und befugt

ſeyn etwas zu tun, ſind einerlei Gedanken; jeder Bür

ger hat das Recht, ſeine Handkungen der Abſicht des

Staats gemäs einzurichten und in dieſem Verhältnis

iſt ein jeder Untertan frei, wenn er dasjenige tun kan,

was die Sicherheit, Bequemlichkeit und der gute Nah

rungsſtand des Ganzen und ſeiner Teile befördert und

nicht gezwungen iſt dasjenige zu tun, was dieſem

öffentlichen Intereſſe oder ſeinen rechtmäßigen Pri

vatvorteilen widerſpricht. Nicht bloſe Meinungen, die

ſich der Bürger von ſeiner Freiheit bildet, ſind wirkli

che Freiheit; es iſt wahr, die Denkungsart hat über den

Menſchen ſehr viele Gewalt, der Staatsmann bedient

ſich alſo auch dieſes Mittels, um den Einwohner beſſer

zu ſenken. Vielleicht aus dieſen Gründen ſagt die

Ruſſiſche Inſtruktion: „Die politiſche Freiheit des

Bürgers iſt die Ruhe des Gemüts, die aus der Mei

nungentſteht, daß ein jeder ſeine Sicherheit und Vorteile

genieſſen kan „ b). Aber wenn man auf das We

ſentliche der Sache ſieht, wie es allerdings in einem rai

ſonnirten Staatsrecht geſchehen muß, ſo wird die

Freiheit und der Zwang des Bürgers allein durch die

Staatsabſicht eingeſchränkt und in dieſer Beiehung

iſt auch der ärmſte Bürger frei. Das iſt ein Mis

brauch, wenn der Mitbürger eigenmächtige und will

kührliche Handlungen unternimmt, welche der Sicher

heit, Bequemlichkeit und dem guten Nahrungsſtand des

Landes entgegen ſind oder ſolche nicht regelmäßig beför

dern; denn ein jedes Mitglied des Staats muß dieſenge

meinſchaftlichen Endzwek als ſeine erſte Pflicht in

weltlichen Verhältniſſen anſehen. Das iſt ein Mis

brauch majeſtätiſcher Kräfte, wenn der Regent die

Freiheit des Einwohners da einſchränken will, wo es

die Abſicht einer vernünftigen Regierung ºrg
E
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Die Geſchichte älterer und neuerer Zeiten erzehlt uns

zwar von allen dieſen gute und tadelhafte Beiſpiele,

aber deswegen muß man auch die Freiheit einteilen in

die rechtliche (libertas juris) und tätliche (libertas

faéti); erſtere iſt geſezmäßig, leztere nicht allezeit.

a) H EN R. a cocc E J1 Autonomia juris gentium. Cap. 2.

b) Rußlands Inſtruktion. §. 39.

§. I 29.

Notwendige Folgen aus dieſer Freiheit.

Die rechtmäßige Freiheit im Staat erfordert alſo

überhaupt, daß der Fürſt ſo wol ſeinen Befehlen und

Entſchlieſungen ſelbſt ihre Grenzen ſezze, als auch die

Handlungen der Untertanen einſchränke, in ſo weit ſie

dem Endzwek der Regierung widerſprechen. Alle

Rechte des Bürgers als Bürgers werden vornämlich

nach dieſen Abſichten beurteilt, mithin auch ſeine Frei

heit und dieſe kann man nicht anders bewirken, als daß

man zugleich die erforderlichen Schranken des Herrns

und des Untertans zum voraus ſezt. Ein Staat, deſſen

Bürger wirklich frei ſeyn ſoll und welcher dennoch die

Ausſchweifungen nicht begrenzt, welcher Widerſpruch!

Dieſe Grenzen ſind vielmehr notwendige Mittel zur

Beförderung der wahren Freiheit. Nicht Eigenſinn,

Härte oder Mutwillen regieren die bürgerliche Geſell

ſchaft, ſondern gute Geſezze und Marimen, ſolche die

den Einwohner durch guten Erfolg überzeugen, daß es

ſein eigener Vorteil ſey, wenn er dieſen Vorſchriften

Gehorſam leiſtet. Nur dasjenige wird verboten, was

dem Ganzen oder ſeinen Teilen geradezu oder durch

1Umwege ſchädlich iſt; nur dasjenige wird befohlen, was

das gemeinſchaftliche Wolſeyn des Landes und einzel

ner Familien geradezu oder durch Umwege befördern

kan. Das Uebrige wird den sº Easinº
(§
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des vernünftigen Menſchen überlaſſen. Dann iſt der

Bürger frei, wenn man ſein Gewiſſen, Eigentum, Nah

rung und Gewerbe nach regelmäßigen Grundſäzzen

lenkt und wenn ihn nichts anders als das gemeinſchaft

liche Beſte zu perſönlichen Dienſten oder zu öffentlichen

Abgaben antreibt. Da es auch möglich iſt, daß gute

Geſezze die bürgerliche Freiheit auf das vollkommen

ſte beſtimmen und der Bürger dennoch unter der

Sclaverei ſeines Mitbürgers oder eines öffentlichen

Bedienten ſchmachtet, ſo verdoppelt die Majeſtät ihre

Aufmerkſamkeit, weil ſie weis, daß an denjenigen Orten

niemand frei iſt, wo man ungeſtraft Böſes tun kan, wo

Richter und Staatsbedienten den Untertan willkürlich

behandeln können, wo ein Bürger den andernzum Skla

ven macht und wo endlich die innerliche Uneinigkeit den

ganzen Staat ſeinen Nachbaren unterwirft. Selbſt

dieſe Hinderniſſe, die man den böſen Handlungen des

Bürgers ſezt, ſind alſo ein Teil ſeiner Freiheit und

ſchon aus den erſten Gründen, welche dem Souverain

die höchſte Gewalt über eine groſe Menge vernünftiger

Geſchöpfe erteilen, iſt alles dieſes einzuſehen.

§ 130.

Fortſezzung des Vorigen.

Es iſt ein ſehr irriger Gedanke, wenn man die

Demokratie deswegen einen Freiſtaat nennen will, weil

manin ſolcher mehr Freiheit als in andern Staatsverfaſ

ſungen anzutreffen glaubt; eine jede regelmäßige Re

gierung, ſelbſt das Weſen der Staaten ſezzen dem

Misbrauch der obrigkeitlichen Gewalt ihre Grenzen

und hindern den böſen Untertan, daß er ſeinen Mit

bürger nicht beſchädigt. Erſteres muß alſo eben ſowolin

Monarchien vorkommen als das Leztere in Freiſtaaten.

Ein Monarch hat zwar mehr Gelegenheit, ſeine Unterta

nen zu beläſtigen, wenn er mehr Tirann als Landesvater

ſeyn will; aber auch die Freiſtaaten haben bisweilen ih

"
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ren Mitgliedern nur den bloſen Namen der Freiheit gelaſ

ſen, der erſte Anführer war öfters der erſte Deſpot. Der

Römer ruft auf ſeinem Reichstag: Freiheit! Er will ſich

ſo gar nicht allezeit der gerechteſten Staatsabſicht unter

werfen und dennoch giebt er dem Mitbürger auf diePer

ſondes andern ein willkührliches Eigentum, ohne weitere

Gründe zu haben, als daß jener ein Gläubiger und die

ſer ſein Schuldner iſt; Athen hatte auch gleiche Ge

bräuche und Solon ſchaffte ſie mit Recht ab. Ebenſo

kan auch die Anklage des Mitbürgers der Freiheit

vorteilhaft oder nachteilig ſeyn; es iſt ſehr gut, wenn

der Regent Aufſeher unterhält, die ihm den Zuſtand des

Landes und das Betragen der Einwohner richtig an

zeigen, damit er wiſſe, ob der Bürger oder Staats

bediente ihre Pflichten beobachten und wo es nötig ſey

die Gerechtigkeit auszuüben. Aber eben ſo ſehr wird

ein guter Fürſt die falſchen Spionen und boshaften

Verleumder beſtrafen, weil beide der weſentlichen

Freiheit des Bürgers ſo gefährlich ſind und weil die

Geſezze den Unſchuldigen verteidigen müſſen. Egypten

war deswegen ſehr hart gegen den falſchen Angebera),

Athen forderte von ihm eine Geldſtrafe von tauſend

Drachmen, Rom übte bisweilen das Talionsrecht ſo

wie der Egyptier aus, bisweilen machte es den Ver

leumder ehrlos oder brannte ihn ein K. auf die Stir

ne, Venedig hat ſeine Löwenköpfe, ſie können zum

Guten und Böſen dienen, nachdem ihr Gebrauchre

gelmäßig iſt oder nicht.

a) Ich habe hiervon meine Gedanken bereits ausführlicher

angezeigt, in der politiſchen Vergleichung zwiſchen egypti

ſchen und griechiſchen Geſetzen. Jena 1767. 8.

H. I 3 I.

Gleichheit der Untertanen.

Von Natur hat zwar der Menſch gleiche Rechte

mit ſeinem Mitbruder aber die Verſchiedenheit der
Um

"
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Umſtände, unter welchen ſich beide befinden, können die

ſes ſittliche Gleichgewicht aufheben. Schon auſſer den

Staaten giebt es Glüks- und Unglüksfälle, welche dieſe

Wirkung hervorbringen und den Weltbürger zur Ge

fälligkeit gegen den andern bewegen. Das Verhält

nis zwiſchen Eltern und Kindern, Herrn und Diener,

Starken und Ohnmächtigen, Mutigen und Furcht

ſamen, Mann und Frau oder überhaupt dem Ge

ſchlecht, wie viele Dinge geben nicht Gelegenheit zur

Ungleichheit der Rechte und man kan auch noch das

jenige vorzüglich hieher zählen, was den Menſchen den

Antrieb zur Errichtung der Staaten gab. Dennoch

aber darf man den Umſtänden nicht ſo viele Gewalt

beilegen, daß ſie eine allgemeine Ungleichheit menſchli

cher Rechte verurſachen; ſelbſt die bürgerliche Ver

faſſung kan ihren Mitgliedern dieſe Befugniſſe nicht

völlig entziehen. Es giebt Rechte, die aus dem Weſen

des Menſchen notwendig flieſſen, und von ihm unter

allen Umſtänden nicht entfernt ſeyn können, ſo lange er

ſeiner Erhaltung und Verbeſſerung die Pflichten der

Vernunft ſchuldig iſt. Die Abſicht des Staats und

ihre Urſache machen auch in vielen Fällen die Gleich

heit der Rechte unentberlich; vernünftige Menſchen

wollen in der Staatsverfaſſung ihre Glückſeligkeit be

fördern und dieſes ſezt notwendig die Rechte zumvor

aus, die mit ihm weſentlich verknüpft ſind; unter den

Befehlen der Majeſtät wollen ſie eine gemeinſchaftliche

Sicherheit, Bequemlichkeit und Nahrungsſtand bewir

ken, ſie wollen alle an einerlei Abſicht arbeiten und in

ſo weit iſt der geringſte Einwohner mit den vornehm

ſten in völliger Gleichheit. Jeder Untertan kan von

ſeinem Souverain gleichen Schuz und Regierung er

warten, alle Untertanen ſind den weſentlichen Geſezzen

des Staats unterworfen, alle müſſen ſich für den Ge

ſezzen fürchten und in ſo weit es der Endzwek des

Staats nicht verlangt, in ſo weit läßt man dem Ein

wohner
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wohner ſeine natürliche Gleichheit, ſo lange es ihm ge

fällig iſt, weil es unvernünftig ſeyn würde, ihm ein

Recht ohne vernünftige Abſicht zu entziehen. In ſo

weit aber das Wolſeyn des Ganzen und ſeiner Teile

eine Ungleichheit der Befugniſſe fordern, in ſo weit

dieſes ohne Beleidigung der Menſchheit geſchehen kan,

in ſo weit muß freilich der Staat in Beziehung auf

die natürlichen Rechte der Gleichheit das Uebergewicht

bekommen, Aemter, Ehre, Gewerbe, Subordination,

alles dieſes kan machen, daß der Bürger nicht

einerlei Rechte hat... - -

§ 132.

? Sklaverei. . . :
- - º

* - - -

-

. . . ! -
*

- Ich rechtfertige dieſe Säzze durch den Endzwek

des allgemeinen Staatsrechts. Dieſes betrachtet den

Menſchen ſo wie er iſt, wie er in der bürgerlichen

Verfaſſung ſeyn ſoll und wie er der weſentlichen Ab

ſicht des Staats gemäs behandelt werden muß.

Wenn man aber eine beſtimmte Nation vor ſich hat,

ſo findet man vielerlei zufällige Verhältniſſe. Sie mö

gen nun in das Glük oder Unglük eines Landes ihren

Einfluß haben, ſie mögen der Menſchheit oder der

vernünftigen Regierung Gewalt anthun, ſo ſind ſie

doch allezeit dem Kenner merkwürdig. Man hat Ge

ſellſchafften geſehen, in welchen ein einziger Menſch un

umſchränkter Eigentümer über Millionen ſeiner Mit

brüder war; andere glükliche Eroberer gaben dem be

ſiegten Feind gleiche Rechte mit dem ſiegenden Bür

ger, um beide deſto leichter zu vereinigen; andere

ſuchten ihre Siege dadurch zu verherrlichen, daß ſie

den mit Recht oder Unrecht Ueberwundenen, ſo wie der

Spartaner die Hiloten, zum Sklaven machten; der

Haß einer Nation gegen die andere, die Verſchieden

heit der Sitten und der Religion, Faulheit, Armut,

Geiz oder Ehrſucht raubten vielen Menſchen dieÄ
- - eit,
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heit. Der Spanier machte den Amerikaner zum

Sklaven, weil er nichts vom Pabſt und ſeiner Kirche

wußte, weil er andere Sitten und Gebräuche, einen an

dern Bart als der Spanier hatte; er war Straßen

rauber und Chriſt, um Chriſten zu machen oder viel

mehr, um zu zeigen, daß auch die Grundſäzze der

beſten Religion von böſen Menſchen misbraucht

werden können. Selbſt Gebräuche, oder auch wol gar

Landesgeſezze haben bisweilen erlaubt oder gebeten, daß

- ein Mitbürger gutwillig oder gezwungen des andern

Sklav werden konte. Man mache ſich eine deutliche

Idee von der Sklaverei, um ihre Rechte zu beſtim

men; ſie iſt der Zuſtand, vermöge deſſen ein Menſch ſo

wol in Anſehung ſeiner Kräfte als auch ſeiner Güter

und Erwerbs dem Eigentum eines andern Menſchen

unterworfen iſt. Einige Nationen haben den Skla

ven dem völligen Willkür ſeines Herrn überlaſſen, ſo

daß er ihn brauchen und misbrauchen, behalten oder

veräußern, ja ſogar über ſein Leben und Tod befehlen

konte. Man halte dieſes mit den weſentlichen

Verhältniſſen des Menſchen und mit der Natur eines

- vernünftigen Regierungsſyſtems zuſammen, man ſehe

- auch zugleich auf die beſondere Verfaſſung eines vor

kommenden Staats und man wird ſo gleich ſagen kön

nen, ob die Sklaverei notwendig oder zufällig, nüzlich

oder ſchädlich, recht oder unrecht ſey.

FR.N1rsch 1vs deſtatu libertatis erſeruitutis. Gieſae 1683.

- - H. I 33

Sie iſt der Vernunft in den mehreſten Fäl

- len zuwider.

Wenn ich auch zugebe, daß in dem natürlichen Zu

ſtande ſich Fälle denken laſſen, wo ein Menſch des an

dern Sklav werden kan, daß z. B. die Verteidigung

- Cl!!LF
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-

-

meiner Sicherheit nicht anders möglich iſt, als daß

man den Gegner zum Eigentum macht, ſo kan ein

Herr dennoch ſeinen Knecht nicht töden oder ſonſt

am Leibe beſchädigen, ſo lange ihm das Verteidigungs

recht nicht erlaubt, den Sklaven als ſeinen gefährli.

chen Widerſacher anzuſehen. Ueberhaupt kan ein

Menſch von einem andern verlangen, daß er ihn auch

Ä in Unglüksfällen noch immer als Menſch behandle;

aller Zwang und Vorrechte die wir auf den andern

ausüben, müſſen ihre vernünftige Abſicht haben und

verhältnismäßig ſeyn; das natürliche Recht kan

auch niemals einen Erwerb billigen, wenn er der Menſch

heit widerſpricht. Nur in den wichtigſten und ſel

fenſten Kolliſionsfällen kan die Sklaverei in ihrem

ganzen Umfang noch entſchuldigt werden; auſſer die

ſen aber iſt es weder aus dem Weſen des Menſchen,

noch aus ſeinem Verhältnis gegen den andern einzu

ſehen, daß er ſeinen Mitbruder töden, verkaufen, ver

ſchenken, alle ſeine Kräfte und Verdienſte ſich ſelbſt zu

eignen könne, ohne davon eine andere Urſache und Ab

ſicht anzuzeigen, als bloſen Willkühr. Wie will auch

ein Menſch dieſe Rechte auf den andern erwerben?

Das Kriegsrecht giebt uns die Befugnis unſern Feind

zu töden und wir können ſolche auch gegen unſern

Knecht ausüben, wenn wir unſere Sicherheit wider

ihn nicht anders durchzuſezzen vermögend ſind; aber

hier töden wir vielmehr unſern Feind als unſern

Sklaven. Mit gutem Willen kan es auch unmög

“lich geſchehen, daß ſich ein vernünftiger Menſch der

willkührlichen Behandlung des andern überläßt. Die

Unglüksfälle können ihn zwar zu dieſen verzweifelten

Entſchlüſſen bewegen, aber ſagt wohl die Vernunft,

daß man ſeinem Mitmenſchen in ſeinen . widrigen -

Schikſalen auf dieſe Art beiſtehen müſſe? DerMenſch,

der ſelbſt nicht über ſein Leben befehlen kan, hat auch

bei weitem nicht die Befugnis, einem andern dieſes

O Recht
-
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LRecht zu erteilen; ein Recht, das eben ſo unſchäzbar

- iſt als die Freiheit, welche Vergütung läßt ſich wo

dargegen gedenken? Es iſt hier freilich nur die Rede

von der Sklaverei in # völligen Ausdehnung und

deswegen billigt die Vernunft noch immer den Zu

ſtand, vermöge deſſen ein Menſcheinen Teil ſeiner Hand:

iungen und Güter den Befehlen des andern gutwillig

- oder mit Zwang überläßt; aber nur nicht wider die

Natur und das Weſen oder wider die notwendigen

Verhältniſſe des Erdbürgers.

1o. PAv1. Fz Lw1NG ER. de ſeruo naturali. Altdorf

1678.

10.1vL. svaLAND1 diſſ. de ſeruitute in rempublican

reuocanda. Goetting I749.
- - -

- § 134.

Desgleichen auch einer regelmäßigen Staatsver

faſſung und der bürgerlichen Sicherheit.

Folgende Gründe überreden mich, die Sklaverei

von einem geſitteten Staat zu entfernen: Erſtlich, ſie

kan der Sicherheit des Ganzen ſo wol als auch der

Privatperſonen gefährlich ſeyn. Ein reicher Untertan hat

viele Sklaven, dieſe machen zuſammen eine anſehnli-

che Geſellſchaft aus, welche den Befehlen ihres Herrn

unterworfen iſt. Solche kleine Regenten herrſchen

mitten in unſern Territorien; geſezt nun, daß ſie durch

die Regierung des Souverains beleidigt zu ſeyn glau

ben oder daß die Majeſtät rechtmäßige Gewalt wider.

ſie brauchen will, wie leicht können ſie ſich widerſez-

zen; es wird auch nicht an ähnlichen Mitbürgern

fehlen, die ihre Kräfte mit ihnen verknüpfen,

der innerliche Feind droht bürgerliche Kriege, der Lan-

desherr iſt genötigt, ein kleines Heer wider ihn anrük

ken zu laſſen oder doch ſolches wenigſtens im voraus

z?

-

-
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zu unterhalten und die Staatsausgaben zu vermehren

welches doch nicht nötig wäre, wenn ſich die Sklaver

nicht in ſeien Landesbezirken befände. Wie oft hat

ſich ein Schwarm von Sklaven empört! Wie oft hat

Rom dieſe Gefahren mit unglaublicher Mühe überwin

den müſſen! Teutſchland hatte ſeine Bauernkriege und

Amerika wird noch vieles Blut rauchen ſehen, welches

durch Veranlaſſung des unglükſeligen Sklavenſtands

dahin fließt. Man denke ſich den Menſchenhandel;

ſobald der Untertan eine Waare iſt, ſo bald wird de

Geiz noch immer einige Böſewichter dazu beleben kön

nen, daß ſie einen freien Menſchen durch iſt oder

- Gewalt in ihre Selaverei bringen; ein Reiſender muß
befürchten, daß man ihn auf der Landſtraße hinweg

ſtielt; der Einwohner unverwahrter Wohnungen wird

mitten im Schlaf ſeine Freiheit verlieren und ſein

Herr wird das Recht dem Sklaven zu befehlen derge

ſalt künſtlich ausüben, daß lezterer nicht ſo leicht den

Menſchenräuber anklagen kan. Sind zweitens die

Untertanen ganz oder zum Teil Sklaven ihres Landes

herrn ſelbſt, das widerſpricht gleichfals dem Weſen

und der Abſicht bürgerlicher Geſellſchaften, die doch freie

Menſchen zu ihren Mitgliedern verlangen. Doch

muß man hiervon das Strafrecht der Majeſtät aus

nehmen; eine Befugnis, welche den Endzwek des Staats

vielmehr befördert als verhindert. Ein böſer Unter

tan muß ſich allerdings gefallen laſſen, daß man ihm

ſeine Freiheit nimmt, wenn er ſich nicht beſſern will.

Nur muß man ihn auch noch immer in dieſem Zu

ſtand brauchbar zu machen ſuchen; Arbeitshäußer,

Zuchthäußer, Galeeren, Beſſerung der Wege,Bergwerke,

ſind vor den Böſewicht gerechte Strafen und dem

Staat weit vorteilhafter, als wenn der Engländer

wegen Nachläßigkeit in der Zahlung in den Schuld

thurn geworfen und doch nicht zur Arbeit angehalten
ſ wird. - - - - - ...?

- O 2 §. 13%.
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Sie -

luſt, ſchädlichen Ungleichheit, Grauſamkeit,

und vermehrt die Staatsausgaben

und Geſebücher

Auch iſt drittens die Sklaverei deswegen der

Nation ſchädlich, weil ſie Gelegenheit zur Armut

iebt. Man rechne nur ſechs Sklaven gegen einen

Äun man wird eben ſo viel Untertanen zählen

müſſen, welche in der elendeſten Armut ſind, da ſie ſich

nicht einmal ſelbſt etwas verdienen können. Viertens, das

Gewerbe, welches die Bürger miteinander verknüpft

und den Nahrungsſtand ſehr befördert, muß not

Ä hierbei leiden, weil der Reiche unter ſeinen

nechten Künſtler und Handarbeiter antreffen wird,

die ſeine Notdurft und Lurus beſorgen können. Aus

wärtiger Handel, Umlauf des Geldes werden verhin

dert, die einzelnen Bauergüter haben geringen Wehrt

- und mithin iſt der Staat nicht ſo reich als er es ſeyn

könte. Dem Mitbürger wird die Nahrung entzogen,

Unglüksfälle kommen dazu und der arme Bürger muß

ſich endlich auch unter die Knechte des Reichen begeben,

- -

giebt Gelegenheit zur Armut, Faulheit, Wo

wenn er anders ſich und die ſeinigen erhalten wiü und,

wie es an ſolchen Orten mehrenteils geſchiehet, von der

Obrigkeit nicht unterſtüzt wird. Aber es iſt auch

fünftens die Faulheit eine nicht geringe Folge der

Sklaverei; wer kein Eigentum hat oder erwerben darf,

wer weis, daß er ohnedem ernährt werden muß, kurz

wer ein Sklav iſt, wird nicht ſo leicht die Güter ſei

nes Herrn mit ſolchem Fleis bearbeiten, als er es bei

ſeinem eigenen Vermögen thun würde und wie viele

Herren werden nicht hierbei Faulenzer ſeyn! Ueber

dies kan ſechſtens das Recht, über viele Sklaven zu

befehlen, zur Wolluſt verleiten und es braucht nicht

viel Mühe, ſein Eigentum über die Sklavin auf Ko

/
ſten-

-

-

.
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ſºnderKeuſchheit auszudehnen; aber wie wird das Sit.

ºhſem hierbei beſtehen können? Wenn auch dieGe

ſie der Römer oder der Türken einem Eigentümer

dieſe Freiheit nicht erlauben, ſo findet man dennoch

öftere Beiſpiele dieſes ſchädlichen Misbrauchs und di

Ägobardiſchen Geſezgeber waren aus gleichen Grün
den genötigt zu verordnen, daß einÄ auf der

Stelle frei ſeyn ſollte, ſobald ſeine Frau von dem

Herrn misbraucht war.
. . . . . . . . . . . . . er - -

Fortſezzung.

ueberhaupt iſt ſiebentens eine ſo groſe Un

gleichheit der Rechte und der Güter unter den

Untertanen, einer regelmäßigen Staatsverfaſſungeben

Äſehr entgegen, als es eine völlige und allgemeine

Gleichheit ſeyn würde; der Grund hiervon iſt teiche

einzuſehen. Achtens, iſt ein Menſch Eigentümer eines

andern, ſo kam er mit ihnen in vielen Fällen willkür

ich umgehen und dieſes giebt Gelegenheit zu einer

Grauſamkeit unter Privatperſonen, die der Abſicht

Ä Staats widerſpricht. Man wird mir einwen

Än, daß alle bisher angeführte Gründe durch gute

Äſtalten und Landesgeſeze entkräftet, ich will auch gar

nicht leugnen, daß der Misbrauch der Sklaverei durch

Ä Geſezze verhindert werden könne, aber dieſes

gebt mir vielmehr noch einen Beweis meines Sazzes:

Denn neuntens alles, was den Regenten zur Ver

mehrung der Geſezze und Anſtalten, der Staatsaus

gaben und Regierungslaſten nötigt und dennoch

ºrch die Abſicht des Staats nicht erfordert wird, das

Ämöglich zu unterdrukten. Wie viel muß nicht
Ädieſer Beziehung derÄ verordnen, wie vie

hiervon in den Römiſchen Geſezbüchern anzu:
treffen und wie vieles hätte nicht noch in dieſen geſagt

.. O 3 - PET
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werden können und müſſen? Alle dieſe Unbequemlich

keiten werden vermieden, wenn man den Sklavenſtand

nicht im Staat einführen läßt, oder wenn dieſes bei

its geſchehen iſt, daß man doch wenigſtens den Men -

# unterdrükt und dem Leibeigenen ein gewiſ

es Eigentum geſtattet. Ludwig der dreyzehnde wollt

nicht einwilligen, daß die Schwarzen auf den Colonien

Sklaven ſeyn ſolten; dieſe Leute ſind leichter zum

Chriſtentum zu bekehren, ſprach ſein Rathgeber und

Ludwig unterſchrieb ein Geſez, welches viele Tauſend

ſeiner Mitmenſchen unglüklich machte. Weit beſte

ſchreibt Catharina die zwote. „Wenn alſo das

natürliche Recht uns befielt, für aller Menſchen We

ergehen nach unſerm Vermögen Sorge zu tragen: ſº

ſind wir verbunden, das Schikſal auch dieſer Unterg.

heuen, ſo viel es die geſunde Vernunft zuläßt, zu er

leichtern. Folglich müſſen wir auch vermeiden -

zu Leibeigenen zu machen: es ſei denn, daß die äu

ſerſte Notwendigkeit dazu zwänge; und auch alsº
nicht um eigenen Nutzens willen, ſondern zum Beſte

des Reichs; dergleichen Fälle vielleicht ſehr ſelten vºr
kommen möchten, %) a) - - - - 8.

- º) Ruslands Inſtruktion §.252.253. ". . .

Verſuch einer Abhandlung von dem Eigentum ſe

Bauern. Riga 770. 8. 2.:

Wººſeung des Herrendienſts Braunſchweig"
:: Hildesheim: 1771. 8. . . . . . . . .

sº o. ca 1st. Exsac de ſbole fruorum überall

- 1754. . . . . .

. . . - - :

ſº . . : H. 137. - “ ,

Von Fremden bei uns.

, Sremde ſind bei uns alle Auswärtigen wel

er alsºzik disſa kºmmt es Ä
* - * - - - we

- - ?
-

-

-
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weder als Mitglieder unſers Staats, noch als beſtän

dige Einwohner betrachten kan. Ein Menſch, der

unſere Gegenden durchreißt oder ſich ſeiner Geſchäfte

wegen auf einige Zeit bei uns aufhält, iſt zwar ein

Teil der groſen Geſellſchaft aller Menſchen und in ſo

weit iſt er auch unſer Mitbruder, welcher mit uns auf

gleiche Rechte Anſpruch machen kan. Aber weil er

als Mitglied einer auswärtigen Geſellſchaft dieſer meh

rere Pflichten ſchuldig iſt, oder man doch wenigſtens

von ihm nicht erwarten darf, daß er unſer Staats

intereſſe eben ſo gut als den Nuzzen ſeiner Nation

oder ſeiner häuslichen Umſtände bewirke; weil er fer

ner keine bürgerlichen Verbindlichkeiten hat, ſeine Kräfte

zum Beſten unſeres Landes zu verwenden, fokan er

auch die damit verknüpften Rechte nicht verlangen.

Dennoch aber iſt er während der Zeit ſeines Auffent

halts ein Untertan unſerer bürgerlichen Geſellſchaft,

weil die Majeſtät ihre höchſten Befugniſſe auf alle Per

ſonen in unſern Territorien ausüben kan; unſer ge

meinſchaftliches Wolſeyn und die Einförmigkeit der

Regierung machen dieſes zugleich notwendig, es

wäre denn, daß wichtige Gründe eine Ausname hier

von verurſachten. Er iſt ein Menſch, welcher bei ſei

nem Auffenthalt oder Durchreiſe die allgemeinen Vor

teile unſers Staats genießt, in dieſen Beziehungen

muß man ihm allerdings folgende Rechte und Ver

bindlichkeiten zuerkennen. Erſtens, er kan alle na

türlichen Befugniſſe bei uns ausüben, in ſo weit dieſe

unſerer Staatsverfaſſung nicht widerſprechen. Zwei-,

tens, er iſt verbunden, alles zu unterlaſſen, was un

ſere Geſellſchaft ganz oder zum Teil beleidigt. Drit

tens, man kan die Anwendung ſeiner Kräfte zu un

ſerm Vorteil nicht anders von ihm verlangen, als es

ihm das natürliche Recht beſiehlt und das Weſen un

ſers Staatshöchſtnotwendig macht. Viertens, die

genauere Beſtimmung sº Rechte und Verbindlich

- - 4
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keiten hängt von unſerm Souverain ab und dieſer kan

ſeine Verordnungen einem jeden Reiſenden an der Gren

ze ſo gleich bekannt machen laſſen. Der Fremde darf

hier ſeinen Gehorſam um ſo weniger verſagen, da ihn

ſchon die Vernunft überzeugt, daß ein Menſch ſeine

Lebensart nach den jedesmaligen Umſtänden, unter wels

chen er ſich befindet, einrichten müſſe.

1 E R. z B. e R H. L 1 N c x 1 1 Diſl. de ciuibus er peregri

nis. Argent. 1729.

Von den Rechten in Anſehung der Fremden handelt

Ludewig de peregrinitate Albinagio er Wildfangiatu

desgleichen auch Brunnemann, Schilter, Tenzel,

C. Sr. Hommel, u. a. m. -

§ 138.

Gefälligkeit gegen die Fremden und freier

Durchzug.

Die Erde iſt zum Gebrauch aller Menſchen be

ſtimmt und obgleich die bürgerliche Geſellſchaft einen

Teil davon in ihren Beſiz genommen hat, ſo kan die

ſes dennoch auf die übrigen Menſchen keine andere

A

Wirkung haben, als daß ſie nur nicht wider die ge

rechten Abſichten unſerer Staatsverfaſſung handeln,

Weil nun eben dieſe Abſichten die Grenzen aller Ma

jeſtätsrechte beſtimmen, ſo können wir dem Ausländer

den Durchzug nicht verſagen und ſeine natürliche Frei

heit nicht anders einſchränken, als nur in ſo weit un.

ſer Staat dadurch beleidigt oder in Gefahr geſezt wer

den würde. Einige anſehnliche Nationen des Alter

tums haben ſich ſehr hart gegen die Fremden bezeigt;

Sparta, Athen und Rom ſahen ſie als Feinde oder

wenigſtens als verächtliche Leute an; Gebräuche, die

ſie gewis nicht von ihren Lehrmeiſtern, den Egyptiern,

gelernt haben. Traſibülus ward um zehn Talente

*: - geſtraft,
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geſtraft, weil er einem verdienſtvollen Lyſias aus

Sirakus zum Bürgerrecht behülflich war, der Tribun

Cajus Papius jagte auf einmal alle Fremde aus Rom,

es war daſelbſt ein Verbrechen (crimenperegrinitatis),

wenn ein Ausländer ſich um das Bürgerrecht bemühte

und Lykurg hat ſeinen Spartanern die Notwendigkeit

auferlegt, den Fremden alle Rechte der Gefälligkeit zu

verſagen. Wenn das Wolſeyn dieſer Staaten ein

ſolches Betragen erforderte, ſo kan man dergleichen

Verfahren nicht tadeln; wenn aber ein übertriebener

Hochmuth, oder unzeitiger Argwohn, oder ein aberglau

biſcher Religionseifer die Haupttriebfeder war, ſo

muß man nicht allein dieſe Ungerechtigkeit eines Erd

bürgers gegen den andern, ſondern auch den Staats

fehler bewundern, nach welchem man die Kunſt den

Ausländer zu nutzen nicht einſehen wolte oder konte.

Wenn ſich der Japaner gegen unſere heutigen Na

tionen hartnäkkigt bezeigt, ſo kan man dieſe eigenſin

nige Vorſicht des Morgenländers noch allenfalsdurch

die Beiſpiele entſchuldigen, wo der Nachbar durch den

LEuropäer die Freiheit verlor und wo die Europäi

ſchen Apoſtel den Saamen der Zwietracht unter dem

Schein der Religion bereits in Japan ausgeſtreuet hat

ten. Ueberhaupt kan auch dieſer abgeſonderte Staat

für ſich ſelbſt beſtehen, er iſt nicht genötigt, von dem

Ausländer ſeineÄ zu nehmen, da andere

Völker, um ſich zu erhalten, bisweilen ihre eigene

Sicherheit wagen müſſen. Es iſt in dieſen Fällen ſehr

gerecht, wenn der Regent dem hieher gehörigen Betra

gen des Ausländers Geſezze vorſchreibt, ſolchen an

den Grenzen befragen und einen jeden zurükweiſen

läßt, der uns gefährlich ſeyn kan. So lange er aber

in unſern Staaten iſt, muß er ſich die Aufſicht gefal

len laſſen und er kan ſich den guten Polizeianſtalten

nicht widerſezzen, wenn der Aufſeher eines jeden Orts

genaue Nachricht von ihm einzieht, oder wenn ihn der

- - O 5 - / Rich
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Richter wegen gewiſſer Rechtsſachen für ſich laden

läßt. Ausgleichen Gründen können auch die Land

ſtreicher von der Grenze zurükgewieſen oder aus un

ſern Territorien vertrieben werden, um ſo mehr, da

ein Menſch, welcher an gar keinem Ort ſeine beſtändige

Wohnung haben will, ſelten gute Abſichten hat.

pas. " 1 c o. a 1 x osz s nasp diſſ de jure trane

eundi per territoria. Argent. 1672.

an z. B. z 1 = R 1 Tr.de tranſlu, es receptu. Ienae 1675.

Rintel. I7oI. - - - - - -

nz a. M. an sz o 1 1 1 1 diſſert. de tranſeu innoxio.

cn a. r . . . s rº - 1 T. diſſ. de ºranfºu nexio er is

noxioperalienum territorium. Alt. 1715.

e

S. 139.

Der Fremde iſt unſern Landesgeſezzen und Ge

, richtsbarkeit unterworfen. -

Aus angeführten Gründen kan man mit Recht

behaupten, daß ſich ein Fremder unſern Landesgeſezzen

ſtillſchweigend unterwirft, ſobald er unſere Territori

en betritt. Handelt er wider die ihn betreffende Straf

geſezze, die er doch weis, oder wenigſtens hat wiſſen

können, ſo muß er ſich der Rache unſeres beleidigten

Staats überlaſſen; der Ort ſeines Verbrechens iſt alſo

auch der Ort ſeiner Strafe und eben dieſes kan von

den Vergehen wider die Polizeiordnung geſagt werden.

In Privatſachen iſt er zwar der bürgerlichen Gerichts

barkeit ordentlicher Weiſe nicht unterworfen, es kömmt

hier nur auf das Mein und Dein einzelner Perſonen

an, welches dem Staatsintereſſe in Anſehung des Rei

ſenden nicht vorzuziehen iſt, wenn man ihn, ohne Scha

den zu befürchten, durch ſeinen ordentlichen Richter zur

Schuldigkeit anhalten kan. Es giebt aber auch Fälle,

wo man die Pflichten gegen unſern Einwohner vorzie

hen muß und wo das smaßes weg des

Laaks
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Staats größer iſt als der Vorteil, den man von dem

Ausländer zieht. Abgenötigte Retorſion, Verträge,

die der Reiſende bei uns geſchloſſen hat, Sachen, die

keinen Verzug leiden, oder wenn der Fremde ſeinen

Wohnſiz noch an keinem beſtändigen Ort aufgeſchlagen

hat, das kan uns das Recht geben, ihn vor unſere

Gerichte auch in Privatſachen zu ziehen. Die Polizei

hat noch mehrere Befugniſſe auf den Ausländer, ſeine

Güter und Gewerbe in unſern Landesbezirken müſſen

ſich nach den Polizeigeſezzen einrichten und wer bei

uns Geſchäfte hat oder Vorteile zieht, muß ſich auch

nach den Vorſchriften der Landesordnungbequemen, er

muß die gewöhnlichen Abgaben für ſeine Waaren, oder

Gewerbe oder für die Ausfuhre des baaren Geldes ents

richten undüberhaupt dasPublikum wegen desAufwands

entſchädigen, welchen die Anſtalten in Anſehung der

Fremden erfordern. Dagegen aber kan er allen Schuz

und Sicherheit und an den Orten, wo gute Polizei iſt,

alle Gefälligkeit und Bequemlichkeit erwarten. Die

Abſicht des Staats, die Finanz- und Polizeimarimen

. erfordern dieſes und es iſt ſehr fehlerhaft, wenn man

glaubt, daß die Polizei- und Finanzſachen ganz allein

in Abgaben beſtünden, ohne daß der Fremde Anmuth,

Bequemlichkeit und erlaubte Vorteile davon bekömmt.

Aug Balthaſar, C. wnsler, Chr. Andr. Schmidt,

haben von der Gerichtsbarkeit in Anſehung der Frem

den geſchrieben. Vornemlich gehöret hieher:

Avg. FR1 ed R. schott diſſdevilegum ciuilium in ſubdi

– zos temporarios. Lipſiae 1772. u

§ 140. - »

ſchaft vererben.

Wenn die Teſtamente, Erbſchaftsverträge und

die ſtillſchweigende Vererbung der Güter. (ſuc sº
----- A

-

-

Der Ausländer an bei uns ſeine Hinterlaſſen -
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ab inteſtato) ſchon natürlichen Rechtens ſind und wenn

der Reiſende wenigſtens die ihm als Menſch zukom

mende Befugniſſe auch in unſern Territorien ausüben

kan, ſo muß notwendig folgen, daß er ſeine Hinter

laſſenſchaft auch auf beſtimmte Perſonen zu vererben

das Recht habe. Die römiſchen Geſezze ſahen dieſe Be

fugniſſe als Vorzüge des Bürgers an; ein Ausländer

konte kein Teſtament machen oder nach ſolchem Erbe

ſeyn, weil man daſelbſt die Staatsrechte mit dieſen

Geſchäften verknüpfte und ein Fremder keinen Anteil

an den Reichstägen hatte. Dieſes überredete einige

zu glauben, daß die Vererbung nicht natürlichen Rech

tens wäre und weil ein Auswärtiger bei uns die Vor

teile bürgerlicher Rechte nicht genieſſen kan, ſo ha

ben ſie es an einigen Orten dergeſtalt weit gebracht,

daß die Güter des Fremden dem Fiſkus zufallen.

Wenn ich auch nicht überzeugt wäre, daß das natürli

che Recht die Vererbung kennt, ſo iſt es doch unge

recht und der Staatsklugheit ſehr zuwider, wenn man

dem Reiſenden das Recht der Vererbung entzieht und die

Seinigen ſowol als das gefällige Betragen gegen den

Fremden beleidigt. Als Eigentümer ſeiner Güter muß

ihn unſer Staat ſchüzzen, man kan von ſeinem Ver

mögen weiter nichts verlangen als die gewöhnliche Ab

Ä für das Gewerbe und nur wegen ſtrafbarer Hand

ungen kan man ihm das Seinige nehmen. Was hat

nun wol der Reiſende verbrochen, da ihm der Tod

nicht Zeit läßt in ſein Vaterland zurük zu kehren?, Wo

mit haben ſeine Verwandten und Lieblinge unſere

Territorien beleidigt ? Geſezt auch, daß er die Güter

bei uns erworben habe, genug wenn dieſer Erwerb

nur rechtmäßig war, ſo iſt er dennoch Eigentümer.

Man entſchuldige das Droit dAubaine ja nicht dadurch,

daß man kein Geld aus dem Landesbezirk herauslaſſen

wolle; ich nehme an, daß die Zurükbehaltung dieſes

Vermögens durch ein vernünftiges Staatsrecht erfor
i- der -
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Äönne aber daraus folgt noch nicht, daß

ÄÄFiſkus erben müſſe; die Güter können im Kaj

deºben und dennoch dem Erben des Verſtorbenen

Ähºren. Auch die Staatsklugheit verwirft dieſes
Mittel, welches den Fremden abſchrekt zu uns zu kom

men, ſelbſt die franzöſiſchen Schrifſteller misbilligen

dieſe Härte ihres Rechts und ſagen, daß die Krone

ºben ſo wenige Vorteile davon habe, als derjenige

Sºmann, welcher mehr auf dasjenige ſich, was

er ſelten bekommen kan, als auf das, was er mir

einer Nachgiebigkeit ſehr oft und reichlich erwerben

ÄBeleicht aus dieſen Gründen, oder aus ei

ÄGefälligkeit hat Frankreich dieſe Härte in

Anſehung einiger Nachbarn aufgehoben. Die öſterre

chiſchen Niederlande, Genf, Sardinien, Sachſenwe.

ºr Schweiz und andere mehr haben dieſe Freiheit

Äung mit oder ohne Einſchränkung erhalten.

Ich bin faſt überzeugt, daß der Reiſende ſein Teſtamene

auch nicht einmal nach den äußerlichen Feierlichkeiten

bürgerlicher Geſezze einzurichten verbunden iſt, wenn

man nur ſonſt gewiſſe Nachrichten von ſeinem lezten

Wien hat, wenn dieſer nur die weſentlichen Eigen

ſchaften an ſich trägt und den innerlichen Erforder.

niſſen (ſolennitates internae) nicht widerſpricht, ſo

ſcheint mir ein Menſch ſchon genug geehan zu haben, der

ohnedem als Reiſender mehrenteils nach den allgemei

nen Privatrechten beurteilt wird.“
- 3.;.“ . . . . . .

-

Hiervon haben Dithmar, Sackmann, Frankenſtein

und Peſtel gehandelt. .

S. 14. ... ;

: name bei Geſandten. - - -
2 . - - . . . - -

. Als Regent betrachtet kan ein Herr nur allein

ſeinen Untertanen befehlen und ordentlicher Weiſe iſt ein

- - - - jeder
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jeder hieher zu zählen, der ſich in unſern Landesbezir

ken aufhält und nicht unſer regierender Herr iſt. Das

öffentliche Wolſeyn macht ſolches notwendig, aber

eben dieſes kan auch eine Ausname verurſachen.

Ein Geſandter iſt in unſern Territorien, wir haben

ihn als Geſandten angenommen und dennoch iſt er

nicht unſer Mituntertan; er ſtellt ſeine Nation für,

er iſt alſo von der Unſrigen unabhängig. Weil un

ſer eigenes Staatsintereſſe verlangt, daß der Geſandte,

den wir an auswärtige Mächte abſchikken, unſere Vor

teile bei ihnen ohne Abhängigkeit bewirkt, ſo müſſen

wir auch denjenigen, die ſie zu uns ſenden, gleiche Be

fugniſſe erteilen und der allgemeine Gebrauch geſitte

ter Nationen beſtätigt dieſes. Ein Geſandter iſt alſo

bei uns frei von allen Befehlen, welche ihren Grund

in der Untertänigkeit haben; wenn nichts anders ver

abredet oder hergebracht iſt, kan er nicht zur Befol

gung unſerer beſondern Landesgeſezze angehalten werden.

Nur das natürliche Recht und der Befehl ſeines

Herrn können ihm verbindliche Maasregeln vorſchrei

ben, er braucht nur das zu unterlaſſen, was uns belei

digt. Freilich iſt dieſes allein von denjenigen Geſand

ten zu verſtehen, welche wir als ſolche angenommen

und dem Gebrauch der Völker gemäs mit einem Paſſe

port verſehen haben; die übrigen werden den Umſtän

den nach mehr oder weniger als Fremde in unſern Lan

den betrachtet. Solten auch jene wider ihre natürli

chenund verabredeten Verbindlichkeiten gegen uns han

deln, ſo kan man ſie, ohngeachtet ihres geſandtſchaftlichen

Charakters, dennoch als Feinde anſehen. Die Geſchichte

erzählt uns vielerlei Beiſpiele, die obige Geſezze bewei

ſen. Alvaro de Cuadro, ſpaniſcher Geſandte in

England, ſtiftete Meutereyen und nötigte Eliſabeth

ihn zu bewachen a); ein gleiches wiederfuhr dem ſchot

tiſchen Geſandten, Biſchof von Roße b); Auguſt

der zweete lies den Polignac von Pohlen CIT

f - - anzoſe
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k

- -

-

franzöſiſche Grenze begleiten; die Begebenheiten eines

Monti, Belle Jsle, Sade und noch andere geben

hieher gehörige Nachrichten. Wenn der Souverain

einer Nation ſelbſt zu uns kömmt und in eigner höch«.

ſten Perſon das Intereſſe ſeines Volks bei uns beſor

gen will, ſo finden eben die Rechte ſtatt, welche in An

ſehung der Geſandten bewieſen werden; aber wenn er

nicht im Namen ſeiner Nation bei uns erſcheint, oder

wenigſtens nicht in der Eigenſchaft eines auswärtigen

Souverains angenommen wird, ſo hängt es von den

Umſtänden und andern Verhältniſſen ab, in wie weit

unſer Souverain ſeine Hoheitsrechte gegen ihn aus-

üben kan oder will c). e - - - -
--- -- . . . . . . .

) ca» - " » s hiſ. c. P. 1. zum Jahr 1563.

- b) ca"s vºn am angeführten Ort. P.II. zum Jahr 1572.

c) c A sr. Marn. » v . . nn de foro legati contrahentit.

Roſtock. 17o4. . . . .“ - - - -

n J. de förolegati delinquentis, ibid. 1704. 5.

--

- - - -

« ons - L. van a y Nexsks no - ck deförolegati

Lugd. Bat. 1721. 8.
- *

- - -. .

- -
** - -

- - §. I42.

Und auswärtigen Souverains.

. Die Souverains haben eine majeſtätiſche Ver

brüderung untereinander und einer ehrt ſeine erhabene

Würde ſelbſt in der Perſon des andern. Die Gleich

heit der Rechte kömmt darzu und weil das Betragen

anderer gegen uns ſehr oftÄ von unſerm Be

tragen gegen ſie, weil auch Souverains bald oder

ſpät ihre gegenſeitige Hülfe und Freundſchaft bedürfen

oder weil doch wenigſtens einer dem andern ſchaden
kan; wie wichtig ſind nicht dieſe Gründe, um das

Verhalten der Regenten gegeneinander zu Ä
- -- - YN!
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Kömmt nun ein Souverain in des andern Landesbe

zirke, ſo bezeigt man ihm ordentlicher Weiſe alle ſeiner

Würde anſtändige Verehrung, aber weil in jedem

Staat nur Eine wirkliche Majeſtät ſehn kan, ſo

wird er von Fijen überzeugt ſeyn, daß es für unſere

Nation eine Beleidigung iſt, wenn er bei uns eben die

Hoheitsrechte, wie in ſeinen eigenen Staaten, ausüben

wollte, wo er nicht dieſe Befugnis durch Verträge

oder Herkommen erworben hat. Ob nun aber gleich

ſeine Regierungsrechte bei uns untätig ſind, ſo kan

man ihn doch nicht allemal als Untertan betrachten,

ſondern man muß folgende Fälle unterſcheiden: Er

ſtens,kömmt er als unſer Bundsgenoſſezu uns, ſo hängt

es von dem Bündniſſe oder Herkommen ab, welche

Rechte er bei uns ausüben kan. In zweifelhaften

Fällen vermuther man allezeit ſeine Unabhängigkeit,

wenn er die Geſchäfte ſeines Volks in eigener höchſten

Perſon beſorgt, und wenn er mit einem Kriegsheer in

unſere Landesbezirke einrüft, ſo würde es um ſo mehr

bedenklich ſeyn, ihn als Untertan zu behandeln, da

ein Bündnis für ſich betrachtet niemand unterwerfen

kan. An der Spizze ſeiner Truppen wird es ihm

ohnedis ſehr leicht ſeyn, die Hoheitsrechte über ſeine

eigene Armee gültig zu machen; man läßt ihm viel

mehr über ſeine eigene Leute die freie Regierung, ſo

wie es ein Johann Sobieski that, als er Kaiſer

Leopold zur Hülfe kam. Bei dergleichen kritiſchen,

Zeitpunkten muß man zufrieden###
uns nicht durch nachteilige Handlungen beſchädigt.

oder ſeine Rechte in unſern Territorien zu gründen

trachtet. Zweitens, wenn er mit unſerm Vorwiſſen

in unſer Land reiſet, ohne daß man ihn als Bundes

genoſſen oder Geſandten betrachtet, ſo kan man von

ihm ordentlicher Weiſe auch nchit ſagen, daß er ſeine

Unabhängigkeit bei uns verliert, es wäre denn, daßdie

ſes durch andere Umſtände ſattſam bewieſen "Ä
is
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könnte, es iſt gewis nicht leicht zu vermuten, daß ein

Souverain ſich in einen Untertan verwandeln wolle.

Eben dieſes kan äuch überhaupt geſagt werden, wenn

ihn ein unglükliches Schikſal verfolgt, und er ſeine

Zuflucht zu uns nimmt; doch kan ihn auch ſein Un

ſtern bei uns begleiten, nachdem die Umſtände günſtig

oder ungünſtig ſind. Vielleicht iſt hierbei die mehreſte

Ä ihn als Untertan zu betrachten, aber das

Unglük für ſich allein kan uns noch nicht unterwer

ſen. Wenn wir auch genötigt ſind, ihm die Abreiſe

anzuraten, er mag uns nun beleidigt haben oder nicht,

ſo kan doch alles dieſes auch mit der natürlichen Gleichheit beſtehen. A

H. I43.

Fortſezzung. d

Kömmt er drittens ohne unſerm Vorwiſſen, oder

wider unſern Willen zu uns, oder beobachtet er ein

wirkliches Incognito, ſo wie der Graf Du Four zu

Strasburg im Jahr 1740. ſich aufhielt, ſo ſcheint

er von ſelbſt eine Privatperſon vorſtellen zu wollen;

doch aber iſt ein ſolcher Gaſt wol zu bewirten, ſo bald

man ihn entdekt. Wenn er ſich viertens in die Dien

ſie unſers Souverains begiebt, ſo kan man ihn frei

§ lich bei ſeiner Gegenwart als einen anſehnlichen Staats

bedienten betrachten. Die Erteilung eines Ordens,

eines Lehns, oder die Abgabe der Subſidiengelder ma

chen ihn noch nicht zum Untertan; aber wenn er

als Kriegs- oder Staatsminiſter beſoldet wird, ſo iſt

: er wol in dieſen Verhältniſſen einem Untertan ähnli

cher als ein Souverain. Biron hätte als Herzog

von Curland nicht wie ein Untertan beſtraft, und nach

Siberien geſendet werden können, wenn er nicht in

Rußiſchen Dienſten geweſen wäre, und wenn wir auch

Beiſpiele haben, daß Gewalt oder Eigenſinn die Sou

- - - P vergins
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t.

verains zur Vernachläßigung ihrer Pflichten antrie

ben, ſo erzählt uns doch die Geſchichte noch mehrere

Ä wo man einem auswärtigen Regen

ren, der uns in unſern Territorien beleidigte, nicht

als Untertan, ſondern als Feind, oder mit Kaltſin

nigkeit, oder auch mit verſtellter Gefälligkeit begegnete,

Tiberius lies den Tigranes, König von Armenien,

als einen Privatmann hinrichten a), Carl von An

jou hatte gleiches Betragen wider den Conradin,

Richard Löwenherz ward von Leopold aus Oe

ſterreich gefangen genommen, und bei dem teutſchen

Reichstag verklagt. Maria Stuart verlor in ihrem

Zufluchtsort den Kopf, und Karl der Kühne nahm

Ludwig den Eilften zu Peronne in Verhaft. Die

Nachwelt beurteilt dieſe Vorfälle aus verſchiedenen

Geſichtspuncten, aber ſie lobt auch einen Heinrich den

Vierten, welcher ſich nicht an Barl Emanuel rä

chete, ob dieſer gleich wider ſeine Krone und Sicher

heit ſehr tätig war. Chriſtina von Schweden war wi

der ihren unvorſichtigen Oberſtallmeiſter Wonaldeſchi

dergeſtalt aufgebracht, daß ſie ihn auf der Hirſchgallerie

in Fontainebleau enthaupten, lies; Ludwig der

Vierzehnte beantwortete dieſe Uebereiſung mit Kalt

ſinnigkeit. Dieſes und die Abſchiedsviſite ſind vielleicht

das beſte Mittel in ſolchen Fällen, wo man nicht un

umgänglich zur Gewalt gedrungen wird b).

a) t Ac1rvs in annal. Lib: VI. -

b) rH1 L. FRANc. BELLMoNT de iure puniendi Princi

". pem in proprio vel alterius territorio delinquentem

Erf, 1717. 4.
- -

- §. I44.

Einwohner und Bürger.

Wenn man ſich unter den Einwohnern ſolche

Menſchen denkt, die ſich in unſern Landesbezirken#
- - geſtalt

-

- -

-
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geſtalt häuslich niederlaſſen, daß ſie ihren beſtändigen

Auffenthalt bei uns fortſezzen wollen, ob ſie gleich das

wirkliche Bürgerrecht noch nicht haben, ſo ſind ſie den

noch mit den Bürgern auf gleiche Art verbunden, al

les zu unterlaſſen, was dem Endzwek des Staats

widerſpricht, und ihre Kräfte ſo anzuwenden, wie es

das vernünftige Regierungsſyſtem von ihnen verlangt.

Eigentlich ſolte ein jeder von dieſen Einwohnern auch

zugleich Bürger ſeyn, weil beide in Beziehung auf das

gemeinſchaftliche Intereſſe gleiche Vorteile haben, und

beide verbunden ſind, ihre Kräfte zum Beſten des Lan

des tätig zu machen. Aber die Verfaſſung einiger

Nationen ſieht nicht jeden Einwohner als Bürger an,

und verknüpft mit dem Bürgerrechte verſchiedene Vor

züge für andern Untertanen; es giebt Nationen, wo

der Bürger allein in die Innungen und Zünfte zu tre

ten das Recht hat, wo er allein zu öffentlichen Aem

tern gelangen kan, er hat vorzügliche Ehre, der Rich

ter darf ihn nicht anders als nach vorgeſchriebenen

Feierlichkeiten vor ſich laden und verurteilen, man

darf ihm auch wol wider ſeinen Willen keine Abgaben

auferlegen, und wo alles dieſes iſt, und man den

Bürger nicht mit bloſen Worten befriedigt, da müſ

ſen freilich mit dieſen Vorzügen auch mehrere Ver

bindlichkeiten verknüpft ſeyn; es wäre denn, daß man

aus dem Wort Bürger einen beſondern Ehrentitel

machen und ſolchen auch dem Ausländer beilegen wollte,

ſo wie es ſonſt in Corinth und jezt bisweilen in Venedig.

und der Schweiz gebräuchlich iſt. Ob auch gleich die

weſentlichen Bürgerpflichten durch die Religion nicht »

abgeändert werden, ſo verſagt man dennoch mehren

teils denenjenigen das Bürgerrecht, welche ſich nicht

zu einem öffentlichen Gottesdienſt in unſern Territo

rien bekennen, und der Jude iſt allemal von dem Bür

gerrechte ausgeſchloſſen. Ich will alles dieſes eben

nicht misbilligen, in ſo weit es gut iſt, daß man ei-

P.) -, MLIN
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nem Einwohner nicht gleiche Rechte wie dem andern

erteilet, und weil es Religionen giebt, deren Grund

ſäzze nicht allezeit die beſten Bürger bildeten. Wenn

aber ein bloſer Eigenſinn, oder abergläubiſche Denkungs

art den Souverain nötigen, daß er einem Untertan die

Hände bindet, damit er nicht das öffentliche Wolſeyn

ſo befördern darf als er doch könnte, dieſes iſt nur

durch das Herkommen oder durch die beſondere Ver

faſſung zu entſchuldigen. -

-s

cH R 1st. BesoLD de iure ordinibusque ciuium. In ope

ribus polit. Argent. I641. 4.

1. H. Boe HME R. de cauta Iudaeorum tolerantia. Hieher

gehören auch die Schriften, welche Wildvogel und

Bek hievon herausgegeben haben.

N1 c. c H R 1st. Lxncke R. diſſ. de eo quod iuſtum eſ cir

ca perſonas diuerſae religionis. Ienae 1691.

§. 145.

An ſäßig e.

Diejenigen, welche in unſern Landesbezirken an

ſäßig ſind, aber nicht bei uns wohnen, machen noch

eine beſondere Gattung von unſern Einwohnern aus.

Da ſie nun in Anſehung ihrer Güter die Vorteile der

bürgerlichen Geſellſchaft genießen, ſo können ſie auch

nur in dieſer Betracht zur Bürgerpflicht verbunden

ſeyn. Sie werden mit in den Steueranſchlag geſezt,

ſie müſſen alle Abgaben entrichten, die ein Untertan von

ſeinen Gütern zum gemeinſchaftlichen Wolſeyn beiträgt,

und wenn ſie ſich ihre Einkünfte baar zuſenden laſſen,

ſo kan man von ihnen Abzugsgelder fordern, ſie müſ

ſen ſich in Streitſachen, die dieſe Güter betreffen,

vor unſern Gerichten ſtellen, und wenn es die Umſtän

de erfordern, kan man auch dieſe Eigentümer inÄ
- ſchlag
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ſchlag nehmen. Man ſieht hierbei ordentlicher Weiſe

nicht darauf, ob der Anſäßige ein auswärtiger Unter

tan oder Regent ſey. Spanien beſizt im Haag ein

Haus, welches wie andere Privathäuſer die Steuern

bezahlen muß. Weil ſich bei Wilhelms des Dritten

Königs von England Hinterlaſſenſchaft einige gericht

liche Streitigkeiten ereigneten, war Brandenburg we

nigſtens damals genötigt, wegen der Beſiztümer in

den vereinigten Niederlanden einen Advocat zu beſtel

len. Was ich hier von den Verbindlichkeiten des An

ſäßigen ſage, gilt nur allein nach der Regel, die aus den

Verhältniſſen fließt, welche dieſer Eigentümer zu unº

ſerm Staat hat, aber das Herkommen, oder auch aus.

drükliche Befehle des Souverains können hierbei eine

Ausname verurſachen. Bei einigen Nationen giebt

der Beſiz unbeweglicher Güter auch zugleich das Bür

gerrecht, oder macht den Eigentümer wenigſtens zum

völligen Untertan, ob er gleich nicht im Lande woh

net und in beiden Fällen iſt der Anſäßige unſerm

Staat eben die Pflichten ſchuldig, als es die übrigen

Untertanen in dinglichen und perſönlichen Fällen zu

thun verbunden ſind. Sachſen hat dieſes Recht wi

der ſeine hohe und niedere Landſaſſen unſtreitig bewie

ſen; ſogar ein Reichsſtand ward bei dem Hofgericht

in Jena wegen einer Schuldforderung belangt, ob

ſie gleich nicht mit den Gütern verknüpft war, die der

Beklagte in Thüringen beſaß. Es iſt gewis, daß uns

der Landſäßige Pflichten ſchuldig iſt, und daß ſich ein

Widerſpruch ereignen kan zwiſchen dieſen und den

Verbindlichkeiten gegen den Staat, in welchem er woh

net; deswegen hat auch Venedig ſeinen Bürgern bei

Verluſt des Bürgerrechts den Ä unbeweglicher

Güter in fremden Landen verboten. In dem Ariſto

kratiſchen Senat in Genua ſind Beiſizzer, welche in

UTNeapel mit vielen Gütern anſäßig ſind, Neapel hat

alſo eben ſo viel hypothetiſche Untertanen in dem Frei

- P 3 - ſtaat
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ſtaat Genua und es iſt bemüht, dieſes Intereſſe da

durch zu erhalten, daß es den Verkauf dieſer Grund

ſtükken nicht anders erlaubt, als nur an einen Genue

ſer. Durch eine Verordnung vom Jahr 1731. befahl

Ludwig der Funfzehnte, daß kein Ausländer un

bewegliche Güter in Frankreich beſizzen ſolte. Dieſes

Verbot iſt zwar das völlige Gegenteil von dem, was

Neapel in Anſehung der Genueſer beobachtet; aber es

muß vielleicht Frankreichs Intereſſe größer ſeyn, wenn

es die Ausfuhre der baaren Einkünfte verhindert, als

wenn es den Auswärtigen zum Landſaſſen macht.

10. FR 1 E DR. wo LF de forenſbas ad ius ſtatutarium

relatis. Baſil. I685. - ,

Av6. Bene v. cARpzov de quaeſtione: quatenus forenſer

obligentur ſtatutis alienae ciuitatis. 1685.

H EN R. H 1 LDE BRAND de obligatione forenſum ex iure

fatutario. Alt. 1691.

n1c. c H R 1st. Lyncker 1 Diſſ. de eo quod iuſtum in

- arreſto forenſ, Kenae I689.

2 H. I46.

Verſchiedenheit der Bürger ſelbſt.

Von ihrem Thron ſieht die Majeſtät herab auf

die ausgebreitete Menge ihrer Untertanen; welche Man

nigfaltigkeit des Zuſtands! Einzelne Menſchen und

gnze Geſellſchaften, Geborne und Ungeborne, Le

bendige und Verſtorbene, Kluge und Einfältige, Ge

lehrte und Ungelehrte, Böſe und Gute, Geſunde und

Ungeſunde, Männer und Weiber, Eheliche und Un

eheliche, Reiche und Arme, Vornehme und Niedere

und die vielerlei Bemühungen, wodurch der Bürger

ſeine Handlungen zum Vorteil des Staats anwendet,

geben noch mehrere Arten der Bürger. Für den Neu

- - ge
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gierigen iſt dieſe Verſchiedenheit der Untertanen alle

zeit eine abwechſelnde Beluſtigung, aber für den Re

genten iſt ſie um ſo merkwürdiger, weil die Regie

rungskunſt eine genaue Kenntnis der Untertanen und

ihrer Arten erfordert und man auch in vorkommenden

Fällen einen jeden nach ſeinem beſondern Zuſtand be

urteilt. Das vernünftige Staatsrecht betrachtet dieſe

Menſchen nach allgemeinen Grundſäzzen, welche es

teils aus ihrem Zuſtand, teils aus ihrer Beziehung auf

den Endzwek des Staats hernimmt; die genauern Be

ſtimmungen überläßt es der beſondern Verfaſſung ein

zelner Nationen, - -

J. Millars Bemerkungen über den Unterſchied der Stände

in der bürgerlichen Geſellſch. aus dem Engländiſch.

Leipz. 1772. - -

S. 147.

Die ungebohrnen Bürger.

. Ich zähle hieher erſtens die ungebohrnen

2Bürger (naſcituri); es iſt ſehr vernünftig, daß man

die Abſicht der bürgerlichen Geſellſchaft auch in Be

ziehung auf dieſe Nachwelt zum voraus befördert; die

ſes verlangt dasBevölkerungsſyſtem und die Fortdauer

eines glüklichen Staats. Es iſt auch der Vernunft

und Billigkeit nicht zuwider, daß man mit den Rö

mern die Embrionen als Gebohrne anſieht, wenn von

ihren Vortheilen die Rede iſt; daß man ihrentwegen

der Mutter die geſezliche Strenge nicht empfinden

läßt a), und ſchon WTuma hatte verordnet, daß eine

in der Schwangerſchaft verſtorbene Weibsperſon nicht

anders, als nach geſchehener Oeffnung begraben wer

den könnte. Die Ungebohrnen treten dereinſt an die

Stelle der abgegangenen Bürger, in dieſem Verhält

niß gegen das Ganze iſt eine große Aehnlichkeit zwi

P 4 ſchen
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ſchen ihnen und den unerzogenen Kindern, und man

kan be den gleiche Rechte wiederfahren laſſen. Nur

ſolte man nicht mit den Römiſchen Rechtsgelehrten auf

der einen Seite zu viel, und auf der andern Seite zu

wenig thun; oft haben ſie die unehelichen Kinder als

Fremde gehaßt, und obgleich Juſtinian einige Er

leichterung zum Beſten dieſer Unſchuldigen einführte,

ſo müſſen doch die aus einem Ehebruch oder Blutſchan

de, oder von einer gemeinen Hure erzeugten Kinder

noch jezt viele Rechte der bürgerlichen Geſellſchaft ent

behren. Warum will man dieſe Unſchuldigen beſtra

fen? ſie, welche nicht den geringſten Anteil an den

Verbrechen ihrer Eltern haben? Solte man auch wol

glauben, daß Menſchen, über welche eine ungezähmte

Wolluſt tiranniſirt, ſich durch das Unglük ihrer künf

tigen Kinder von ſchändlichen Küſten abhalten laſſen?

Auf der andern Seite giebt die in den Geſezzen be

ſtimmte Zeit der rechtmäßigen Geburt ſehr viele Gelegen

heit zu Ausſchweifungen; ein frühzeitiges Kind, wel

ches im zehnten Monat nach dem Tod des Vaters ge

bohren wird, auf Koſten der Familie für rechtmäßig

halten, iſt eine Vermutung, die auch der gewöhnlich

ſte Arzt eben ſo belachen wird, als wie es der englän

diſche Rechtsgelehrte verdiente, da er behauptete, daß

eine Dame, welche in London ein Kind zur Welt

bringt, von ihrem drei Jahre lang abweſenden Ge

mal verlangen könne, daß er ſolches für das Sei

nige erkennen müſſe, wenn er nur nicht während die

ſer Zeit über das Meer gereiſet iſt.

a) L. 7. D. de ſtatu hominum. '

H EN R. coccerr diſſ. de iure generationis. Heidelb.

1676.

10. HAp R. sLevoor nun maturus foetus ſeruandae

matris cauſa occidendus ? aut abortus prouocandus ft,

vt mater grauida amagno morbo morteue liberetur?

Menae 1710.

H. I48.
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§... 148.

Lebendige und Verſtorbene, junge und alte

- Bürger. -

Auch zweitens, auf die verſtorbenen Bürger

richtet der Fürſt ſeine Aufmerkſamkeit. Sie ſind ein

Gegenſtand unſerer bürgerlichen Geſchichte, und geben

mit dieſer den Lebendigen gleichen Nuzzen; das Bei

ſpiel der Vorfahren mag nun die Nachahmung oder

die Verabſcheuung verdienen, ſo iſt es doch der Regie

rung merkwürdig, und der Patriotismus gegenwärti

ger Bürger würde neue Nahrung bekommen, wenn

man die Verdienſte des verſtorbenen Patriotens nicht

ſo bald vergeſſen, oder doch wenigſtens ſeine Nach

kommen, die es verdienen, vorzüglich bemerken

wolte. Die Rechte des Souverains auf die Befol

gung der Vermächtniſſe und der Familienerbſchaften,

auf die Begräbniſſe der Untertanen, auf ihre ehemali

gen Bemühungen und Vorſchläge zum gemeinen Be

ſten, auf das ihnen ſchuldige Andenken, und noch an

dere Dinge ſind gleichfals Folgen, die aus dem Ver

hältniß der jezzigen Regierung auf das Vergangene ent

ſpringen. Der Regent ſieht drittens auf das Alter

ſeiner Untertanen, eine Eigenſchaft, welche in die

Polizei und Juſtizſachen, und überhaupt auf die Bür

gerpflichten ſehr groſen Einflus hat. Es iſt Recht, daß

man das jugendliche Alter, in ſo weit es noch nicht den

völligen Gebrauch der Vernunft hat, oder doch we

nigſtens noch einem natürlichen Leichtſinn unterworfen

iſt, nicht in allen Fällen nach einer ſtrengen Gerechtig

keit beurteilt; aber ich ſehe nicht ein, weswegen man

dem Minderjährigen bei Veräußerung ſeiner Güter

mehrere Vorteile geſtattet, als bei perſönlichen Ver

bindlichkeiten, da er doch hierdurch weit mehr beleidigt

werden kan, als durch den Verluſt ſeiner Sachen.

P 5 ERNST.
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ernsr. Fred R. sea egali diſſ, de honore erg

defunctos. Lipſ 1679.

c HK- weding de officio hominis ergadefuncto bene

meritos. Leucop. 1711.

- -

- - - - - - -

§. I49. -

Gebräuche einiger Nationen. -

Viele Geſezbücher haben auch die Mündigkeit nach

den Jahren beſtimmt, der Perſer ſahe den Bürger im

ſechs und zwanzigſten Jahr und der Spartaner erſt im

dreiſigſten Jahr als volljährig an. Die Longobarden

ſind im achtzehnten, der Römer im fünfundzwanzigſten

der Sachſe im einundzwanzigſten Jahre mündig. Nie

mand wird leugnen können,daß man einen Menſchennicht

allemal nach der Denkungsart und der Einrichtung eines

andern beurteilen könne, und daß alſo dieſes gemein

ſchaftliche Maas, nach welchem man alle Untertanen im

Territorio beurteilen will, auf die individuellen Per

ſonen nicht allezeit paſſe, daß auch bisweilen eine See

le, die ſeit dreiſig Jahren in einem Körper gewohnt

hat, weit unvollkommener iſt, als eine andere, die

etliche Jahre lang richtig gedacht hat. Dennoch aber

iſt dieſe allgemeine Beſtimmung ſo lange notwendig,

bis Richter beſtellt ſind, welche, ohne auf das Alter zu

ſehen, von einem jeden individuellen Einwohner mit

Zuverläßigkeit anzeigen können, ob er verdient, daß

man ihm die Beſorgung ſeiner häuslichen Sachen über

läßt. Das zarte Alter iſt übrigens, eben ſo wie das

hohe Alter des Bürgers, mit perſönlichen Laſten zu

verſchonen; ein Minderjähriger, der durch ſein Ge

werbe noch nichts verdienen kan, iſt allerdings frei

von Kopfgeldern oder andern perſönlichen Abgaben

und der Greis, welcher ſeine Kräfte dem Staat auf

geopfert hat, iſt aus Dankbarkeit ſo wol als auch we“

gen guter Nachahmung ſeines Beiſpiels gleichfals nicht

ZU
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zu beſchweren. Nur ſolte man dieſes nicht auch nach

einer beſtimmten Anzahl der Jahre abmeſſen und ei

nen verdienſtvollen Alten nicht wider ſeinen Willen von

den Dienſten des Staats ausſchließen, wenn er ſolche

noch keiſten könnte. Wer bei den Römern ſechzig oder

ſiebenzig Jahre alt war, konnte nicht mehr auf Reichs

tägen erſcheinen, und ward Depontanus genennt.

Man nimmt hier den Menſchen eben ſo im arithmeti

ſchen Verhältnis, als der Türke, welcher die Kin

der in die Rolle der Kopfſteuer einzeichnet, ſo bald

ihr Kopf das erforderliche Größenmaas hat a).

a) L. 2. et 5. D. de iure immunitatis.

ca RoL1 s1 GeN11 antiquitaees romanae, Lib.I.cap. 17.

christ. Lvdw.1g cre LL11 diſſ. de iure aetati ex

lege natural et antiquitate. Lipſ 1724.

H. 150.

Vernünftige und Unvernünftige, Gute

und Boshafte.

Da der Untertan nicht als eine bloſe Maſchine

behandelt werden kan, ſo muß man auch zugleich

viertens auf die Eigenſchaften ſeiner Seele ſehen.

Vernunft und Willen, beide geben eine Verſchieden

heit unter vorkommenden Einwohnern, und es kan

dem Souverain nicht gleichgültig ſeyn, ob ſeine Bür

ger klug oder einfältig ſind. Menſchen, die den völ

ligen Gebrauch des Verſtandes und der Vernunft ha

ben (ſanae mentis), ſind eigentlich nur fähig ihre Bür

gerpflichten vollkommen zu beobachten, und können

durch ſittliche Geſeze gelenkt werden. Dieſes aber

iſt nicht aklezeit von denenjenigen zu erwarten, deren

Seelenkräfte bis zur Unvernunft mangelhaft ſind.

Ein Wütender (furioſus), ein Unſinniger (mente ca

- ptus),
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ptus), iſt gar nicht brauchbar, der Blödſinnige (fa

tuus, ſimplex ) kan höchſtens nur Geſchäfte von ge

ringer Erheblichkeit verwalten. Erſtere können nur

durch phyſikaliſchen Zwang gelenkt und leztere nur durch

ſolche Geſezze verbunden werden, die ſehr leichte Ein

ſichten erfordern. Die römiſchen Geſezgeber haben

aus guten Gründen das ſittliche Verhältnis dieſer Un

glüklichen ſehr genau angemerkt, und man findet hie

und da in ihren Rechtsbüchern eine beſondere Beſtim

mung von den Arten des Blödſinns. Sie reden von

Menſchen, die durch höhern Beruf angetrieben zu ſeyn

glauben, ihrem Mitbürger allerlei Thorheiten vorſagen

zu müſſen (fanatici); von Spashaften und Aberwizzi

gen (moriones), von ängſtlichen Narren (melancho

lici) und auch von ſolchen, die in großer Dummheit be

graben liegen (groſſi, macariones). Dieſen leztern ſpre

chen ſie die Gabe zur Beſorgung einiger geringen Ge

ſchäfte nicht ab a); ich würde alle dieſe verſchiedene

Narren teils in das Tollhaus, teils unter die Auf,

ſicht der Vormünder ſezzen und allen, die bei ihrem

Blödſinn auch zugleich Reichthum beſizzen, würde

ich eine Stelle unter denenjenigen anweiſen, welche ihre

Narrheit zum Beſten des Staats mit Geld vergüten,

oder Maſchinen vom Rang vorſtellen müſſen. InAn

ſehung des Willens laſſen ſich auch verſchiedene Gat

tungen der Untertanen denken, welche beſonders in das

Sittenſyſtem und alle davon abhangenden Vorteile ſehr

großen Einfluß haben. Es iſt wol zu unterſuchen, ob

der Wille eines vorkommenden Einwohners gut oder

böſe iſt, ob bei Verwaltung der Gnaden, Juſtiz- und

Polizeiſachen ein beſtimmter Untertan mehr zum Gu

ten als zum Böſen geneigt ſey, ob er bereits ſchon Bei

ſpiele von der Güte und Bosheit ſeines Willens gege

ben hat, ob oder wie er Verbeſſerung verdient, und

wie man dieſe von ihm erwarten könne. Belohnun.

gen oder Strafe erteilen, Aemter vergeben und über

A haupt
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haupt den Zuſtand eines Bürgers beſtimmen, ohne die

Eigenſchaften ſeines Willens unterſucht zu haben, iſt

in den mehreſten Fällen ſehr unvernünftig und wider

ſpricht dem Sittenſyſtem, dieſer Grundlage guterBür

ger. Die feine oder pöbelhafte Lebensart der Einwoh

ner kömmt hierbei auch ſehr oft in Betracht, beſon

ders in Erteilung der Aemter und da, wo die Ehre der

Nation befördert werden muß. Weil auch die tätige

oder untätige Religion die Verfaſſung des menſchli

chen Willens entdekt, ſo verdient auch dieſes Betra

gen des Bürgers allerdings die Aufmerkſamkeit der

Regierung. -

a) L. 4. §. 3. D. de aedilitio edicto.

sAM. sTRY ck de dementia et melancholia. Francof. ad

Viadr. 1672.

S. 11.

Hieher gehörige Beſtimmungen, die aus der Bil

dung des Körpers und deſſen Geſund

heit entſtehen.

Ich will hier nicht mit jenem Verfaſſer einer

Staatsſchrift auf die Verſchiedenheit der Farbe unſe

rer Erdbürger ſehen, ſie hat, für ſich betrachtet, kei

nen weſentlichen Einflus auf die bürgerliche Verfaſ

ſung und der Europäer zeigt den entferntern Welttei

len eine ſehr große Ungerechtigkeit, wenn er behau

ptet, daß es zur Sklaverei hinreichend ſey, wenn man

nur ſchwarz iſt. Der Erdbeſchreiber mag uns die ab

wechſelnde Bildung des Menſchen von Kamtſchatka

an bis an die Küſte der Patagonen erzählen, der Na

turforſcher mag die Urſachen und Folgen, ihre Bequem

lichkeit und Unbequemlichkeit unterſuchen, er mag auch

urteilen, ob zum Beiſpiel, ein wogebildeter Mohr den

-
Wei- -
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Weißen an Schönheit übertrifft; hier iſt vielmehr

die Rede von denjenigen Eigenſchaften des Körpers,

welche ſich auf die Beförderung des gemeinſchaftlichen

Wohlſeyns beziehen, und zwar vornämlich fünftens

von der Bildung und Geſundheit. Eine Geburt, die

dem Vieh ähnlicher iſt als dem Menſchen (monſtrum),

kan freilich auf die Rechte der Menſchheit und des

Bürgers keinen Anſpruch machen, und wird billig aus

der Zahl der lebendigen Geſchöpfe verbannt. Sieht

ſie dem Menſchen ähnlich, ſo kan ſie zwar ihre natür

lichen Befugniſſe und auch mehr oder weniger die bür

gerlichen Rechte haben, aber man thut doch auch ſehr

wol, wenn man diejenigen, deren Anblik abſcheulich

iſt, oder ſonſt von der Ordnung abweichen (porten

tum), von öffentlichen Orten und Geſchäften entfernt;

ein Saz, welchen das Kirchenrecht bei der Beförde

rung zu geiſtlichen Aemtern ſehr gut beobachtet. Ein

ordentlich gebildeter und geſunder Einwohner wird

nach den gemeinen Rechten und Verbindlichkeiten eines

Untertans behandelt, aber ein Kranker und Gebrech

licher verdient Mitleiden und Nachlas der bürgerlichen

Strenge. Der Staat muß ihn ſogar verpflegen,

wenn er auch zugleich durch Armut bedrükt iſt, und

nur ſeine boshaften Verbrechen werden mit ordentli

cher Strafe. belegt.

L. 3. C. de poſthumi.

- H. I 52.

Geſchlechter.

Es iſt ferner auch ſechſtens die Verſchieden

heit des Geſchlechts zu bemerken, und wenn gleich

das natürliche Recht für ſich betrachtet weder dem

Mann noch den Weibsperſonen vorzügliche Befugniſſe

erteilen ſolte, ſo kan doch die beſondere Verfaſſung

-
- " eines

- - -
- -
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Menſch bei ihm einfinden ſolte. b)

eines Staats den Unterſchied ihrer Rechte notwendig

machen, und wenn ſie der Geſezgeber ohne Juſtinia

neiſche Leidenſchaften einmal beſtimmt hat, ſo verlange

die gute Ordnung in öffentlichen und Privatgeſellſchaf

ten, daß man pünktlich über die Befolgung halte.

Die hieher gehörigen Geſezze betreffen teils ein jedes

Geſchlecht für ſich betrachtet, teils die Verhältniſſe der

Geſchlechter gegen einander und beſonders gegen den

Staat; alle dieſe Beſtimmungen ſind in unſern Landes

bezirken lebhaft genug, um den Regenten zur Gebung

vieler Geſezze zu veranlaſſen. Die Rechte lediger und

verheirateter Perſonen, der Verlöbniſſe und Ehen,

der leichtfertigen Wolluſt, der unterſcheidenden Klei

dung, der Befugniſſe öffentliche Aemter zu verwalten

und wie viele Polizeianſtalten gehören nicht hieher, ſo

daß man einige Quartanten ſchreiben könnte, wenn

man die Geſezze in Beziehung auf die Geſchlechter

nach der Vernunft und den Sitten der Nationen ab

handeln wolte. a) Das römiſche Recht redet auch noch

von Hermaphroditen; geſezt, dieſe Menſchen kom

men gar nicht, oder doch ſelten vor, ſo weis man den

noch, daß ſie anfangs von den Römern ſehr oft mit

der ungerechteſten Härte behandelt wurden. Juſti

nian hat ihren Zuſtand und Rechte gut beſtimmet, ſo

daß auch noch in heutigen Zeiten ein jedes Volk ſolche

nuzzen kan, wenn ſich ein dergleichen zweideutiger

a) MART. H Ass EN. diſſ. de non commutando ſexushabitu.

Viteb. 1716. - - - - -

1 o.10A c H. scroer FE R diſſ. de iuuenum virginumprivi.
- . .

legiis. Francof. ad Viadr. I689. -

haffer geſchrieben. - - -

b) L.Lo. P. de ſtatubominum. .

Vºn den verſchiedenen Rechten der Weiber hat Schel

-

- -

« - - - - - - - - -

2. S. 153.

v
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§ 1 3.

Reiche und Arme, Vornehme und Geringe.

Ehre, Güter, Geburt, Würde, Dienſte die man

dem Vaterland leiſtet, kurz die äußerlichen Umſtän

de vermehren die Verſchiedenheit der Untertanen und

- die Aufmerkſamkeit des Regenten. Dieſer ſieht alſo

ſiebentens auf den Reichtum und Mangel ſeiner

Bürger, ſo wol überhaupt als auch insbeſondere be

trachtet. Weit entfernt, daß er den armen Bürger

verachten ſolte, iſt er bemüht, durch gute Anſtalten ſei

nen Nahrungsſtand zu befördern, den Bedürftigen und

Unglüklichen zu verſorgen, und das Land iſt glüklich,

deſſen Fürſt überzeugt iſt, daß der Reichtum des Unº

tertans ſein eigener Reichtum ſey. Ueberdies hat auch

der arme und notleidende Bürger in allgemeiner Be

ziehung auf die Abſicht des Staats eben die Rechte

wie der Reiche, und im Grunde können beide den ge

- meinſchaftlichen Schuz, Sicherheit und Bequemlich

keit erwarten. Es kömt auch achtens die Ehre und

Unehre der Einwohner in Betrachtung. Die bürº

gerliche Ehre iſt teils allgemein, teils beſonders, und

leztere hat wieder ihre verſchiedenen Grade, nachdem

nun ein Bürger mehr oder weniger den Endzwek und

das Anſehen des Staats befördert, und von dem Lan

desherrn in Subordination geſezt worden. Das iſt

der Grund, weswegen man die Einwohner in vor

nehme und niedere, edle, mittlere und gemeine, ge

lehrte und ungelehrte, Bürger und Bauern verteilt.

Das übrige hängt von der beſondern Verfaſſung des

Landes ab; der Gallier teilte ſein Volk in Druiden,

Ritter, und Leute. Venedig ſagt : Edle Bürger

und Volk. England ſezt die Geiſtlichkeit mit dem

Adelin gleiche Klaſſe, Schweden fügt den Bauer

ſtand hinzu und ein kriegeriſches Syſtem hat mehrmalen

den Soldaten den erſten Rang erteilt. DieÄ
- A le* -
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beſteht in den böſen Folgen, die aus der ſchändlichen

- ebensart und dem Mangel der Tugend und Verdien

ſten (infamia fact) fließen; ſo bald nun der Re

gent einen Einwohner öffentlich für einen ſolchen Nichts

- würdigen erklärt, ſobald wird er auch mit der bürger

- lichen Unehre (infamia juris) belegt, und dieſes kan

ſowol mittelbar als unmittelbar, das iſt, ſo gleich

als die böſe Handlung bewieſen worden, geſchehen.

d: Die Obrigkeit ſolte nur diejenigen für ehrlos erklä

F ren, welche durch Schandtaten die Tugend und den

z: Staat beleidigt haben, und man würde wol thun,

wenn man den Unſchuldigen nicht durch die Hand

- lung eines Dritten oder durch herrſchenden Eigenſinn

des Pöbels von den Rechten bürgerlicher Ehre aus

ke ſchlieſen wolte. Ich würde alſo dem unehlich Gebohr

nen zwar nicht allezeit die vorzügliche Ehre ſeines Va

- ters oder ſeiner Mutter erteilen, aber ihm doch auch nicht

die allgemeine Ehre des Bürgers entziehen, wenn er

- von Bürgern erzeugt iſt; ich würde keinen vor ehrlos

# oderbeflekt halten, wenn er ſeine Nahrung als ein ehr

§ licher Mann zum Beſten des Staats, obgleich durch

ſchmuzige Mittel befördert, beſonders da ein ſolcher

Menſch in ſeiner unflätigen Sphäre dennoch das

g Seinige zum Vorteil des Landes beiträgt. Selbſt

der Scharfrichter und ſeine Geſellen verdienen für ſich

F betrachtet die Folgen der Unehre nicht, wenn es nicht

nötig wäre, daß man durch dieſe Idee die Vollzie- .

hung der Urteile mehr abſchrekkender machen müßte.

Auch in dieſem Betracht müſſen ſie allerdings redliche

Änd ehrliebende Leute ſeyn, aber die äußerliche Ehre

Y) iſt nicht allezeit notwendig mit der innerlichen verknüpft.

ºbrigens würde ich den Ehrloſen von den bürgerlichen

Rechten ausſchließen, weil es zu vermuten iſt, daß

in ſolcher Menſch das öffentliche Wolſeyn ſehr ſchlecht
bewirkt, und die Strafe der Unehre einen Nachdruk

erfordert. - Der wegen sºs Taten von Ä
v, - s
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- Mitbürger verabſcheuete Untertan müßte auch nicht

lange in dieſem Verhältnis bleiben; man müßte ihn

beſſern, oder ihm das Bürgerrecht nehmen. -

avG. Lsys E R1 Progr. de poteſtate magiſtratuum ſtipir

exigendae pro pauperibus. Helmſt. 17oo. -

1o. AvG. RE 1 c H MAN N 1 Diſſ. de eo quod iußum eſ in

cauſs pauperum. Argent. I728. -

HEN R. RENN eMANN 1 diſſ. de ciuibus nobilibus, ignobi

libus 9c. iſt in ſeiner Iurisprudentia Rom. Germ, be

findlich. P. 1. n. 7. -

gEbend. diſſ. de ciuibus honeſtis et turpibus, am angef.

Ort.

G so R G. BEY e R1 Pr. de differentia inter ciues ez mobi.

-- le. Viteb. 1712.

Die übrigen Schriften ſind bereits in dem zweeten Teil

dieſes Staatsrechts in dem Cap. von der Polizei zu
Ende angeführt. -

§ 154,

- Geſchäfte und Gewerbe zum Beſen des

Staats. -

. Endlich iſt auch noch neuntens zu ſehen auf

das Gewerbe der Einwohner, und überhaupt auf

die Art, wie ſie ihre Kräfte zum Beſten des Staats

Äden Gelehrte und Ungelehrte, Stadtwirth

ſchafter und Bauern, Geiſtliche und Weltliche, Kriegs

leute und Friedensbediente, alle dieſe mit ihren Ver

faſſungen und Einrichtungen gehören hieher, ich habe

auch bereits in den zween erſten Teilen dieſes

Staatsrechts von dieſen Ständen geredet, teils wer

Äich auch noch in der Folge hiervon handeln. Der

Bürger wird nach der Stadtwirtſchaft und der Stadt

- ord
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ordnung, der Bauer nach der Landwirtſchaft und der

dahin gehörigen Polizei beurteilt, doch ſo, daß man

ſie beyde im Grunde für Bürger eines Staats halten

muß. Daß der Bauer an einigen Orten kein Eigen

tum hat, und bisweilen den Sklaven ähnlich iſt,

kan alſo nur durch das Herkommen entſchuldigt wer

den. Vielleicht wird Rusland und Polen bald

Bauern ſehen, die eigentümliche Länderei beſizzen, und

dadurch den Reichtum des Staats vermehren; viel

leicht werden die in öffentlichen Schriften diesfalls ge

gebene Vorſchläge tätig gemacht, da Catharina die

Zwote mit ihrer Inſtruktion ſo rühmlich vorangeht a).

„Die Geſezze, ſagt ſie, können dadurch etwas Gutes ſtif

ten, wenn ſie den Leibeigenen ein Eigentum beſtim

men. Dabei aber iſt ſehr nötig, daß man denjenigen

Urſachen zuvor komme, die ſo oft zur Empörung der

Sklaven gegen ihre Herren Anlaß gegeben haben.

Ohne Erkenntniß dieſer Urſachen iſt es unmöglich, ähn

liche Vorfälle durch Geſezze zu verhindern, ob gleich

die Ruhe der einen und der andern davon abhängt.„

Die Römer hatten fünf und dreyſig Bürgerzünfte

(tribus), und viere davon wohnten nur in der Stadt;

der Akkerbau war ſogar eine beliebte Beſchäftigung

für die Senatoren. Man findet bei vorkommenden

Nationen noch mehrere Arten der Einwohner, aber

da dieſe vornämlich aus der beſondern Verfaſſung in

nerlicher Verhältniſſe entſpringen, ſo muß man ſolche

vielmehr in der Statiſtik ſuchen. Athen nahm auch

das Unterſcheidungszeichen ſeiner Untertanen aus der

mannigfaltigen Vermiſchung ihrer von verſchiedenen

Völkern abſtammenden Eltern, und der Spanier hat

noch jezt die Creolen, WJetifen, Cuatralvos, Tre

ſalvos, Indianers, MIulaters und VTegers. Die

Einteilung der Untertanen in mittelbare und unmit

telbare gehört mehr zur Regierungsform, und bis

dahin will ich dieſe Abhandlung verſparen,

Q 2 a) Rus
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a) Ruslands Inſtruktion §. 261. 263.

Briefe über den ſchlechten Zuſtand des Landmannes, und

über die Mittel ihn abzuändern; aus dem Engliſchen

überſezt. Soroe 1769. 8.

Bedenken über die Frage: Wie dem Bauerſtande Freis

heit und Eigentum in den Ländern, wo ihm beydes

fehlt, verſchafft werden könne. (Von Herrn Oeder in

Koppenhagen) Frankf und Leipz. 177t.

nen R. Re N NeMANN 1 diſſ. de ciuibus exiguis, vulga

ribus, vrbanis, extraurbanis Fc. a. a. D. P. I. n. 6.

1o. Fr. e Dr. K. et 1 diſſ de ciuitarenſbus. Francof

1664. -

§. I §ſ. >

Geſellſchaften im Staat.

Teils das öffentliche Wolſeyn, teils das Privat

intereſſe können die Untertanen in beſondere Geſel

ſchaften verbinden; weſentlich haben dieſe ihre Abſicht

und Mitglieder; da ſie aber dem Hauptzwek des Staats

untergeordnet ſind, ſo muß man ſie notwendig als

Untertanen betrachten. Freilich verdienen dieſe zu

ſammengeſezten Perſonen eine größere Aufmerkſamkeit

des Regenten, die Verknüpfung ihrer Kräfte zu einer

lei Abſicht kan mehr Einflus auf die Regierung ha

ben, als das Beſtreben einzelner Bürger; aber eben

deswegen ſtehen ſie unter den Befehlen der Majeſtät,

und ich habe oben bewieſen a), daß keine Geſellſchaft

in den Landesbezirken erlaubt ſey, welche der Regent we

der ausdrüklich noch ſtillſchweigend beſtätigt hat.

Dieſes leztere kan bei allen Geſellſchaften vermutet

werden, welche die Natur und die Abſicht der Menſch

heit und des Staats befördern, und durch die Ge

wonheit eingeführt ſind oder aus den ausdrüklichen

Verordnungen des Regenten notwendig flieſſen. Die

- übri
--
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übrigen Geſellſchaften können nicht ſo leicht eine ſtill

ſchweigende Beſtätigung vermuten, wo nicht wichtige

Beweisgründe vorhanden ſind.

a) In dem erſten Teil dieſes Staatsrechts, in dem Kapitel

von der Oberaufſicht im Staat.

sAM. REYHE R1 diſl. de collegiorum Iure naturae er

gentium. Kil. 1707.

a Lex. HAMME R1 de eo quod iure publ. vniuerſal circa

collegia iuris eſt. Bamb. 1744.

- §. I 56.

Freie Geſellſchaften.

Die beſondere Verfaſſung eines Landes kan biswei

len auch ſolche Verbindungen vorzeigen, welche man

freie Geſellſchaften nennt. Wenn man unter dieſen

ſich diejenigen denkt, welche von unſerm Landesherrn

gar nicht abhängig ſind, ſo gehören ſie auch nicht zu

unſerm Staat; faſt eben ſo wie das Verhältnis zwi

ſchen einigen Reichsſtädten in Deutſchland, und die

ſ daran ſtoßenden Territorien verſchiedener Reichsfür

ſten. Sind ſie aber einigermaßen dem Souverain un

ſerer Nation unterworfen, ſo betrachtet man ſie noch

g immer als Mitglieder unſerer bürgerlichen Geſellſchaft,

und ihre vorzügliche Freiheitsrechte können teils durch

das undenkliche Herkommen, teils durch das Haupt

intereſſe des Regierungsſyſtems, teils auch durch kri

- tiſche Zeitpunkte entſchuldigt werden. Die Bank in

Genua gehört hieher und noch ein beſſeres Beiſpiel

giebt die oſtindianiſche Handlungsgeſellſchaft in

Holland. Sie hat gewiſſermaßen die Souverainetät,

ſie kan in Oſtindien Krieg und Frieden ſchlieſſen, Ge

ſandten abſchikken und annehmen, Bündniſſe ſchlieſſen,

Veſtungen anlegen, Armeen und Flotten unterhalten,

- Q 3 Gerichts
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Gerichtshöfe anordnen, über Leben und Tod richten,

und überhaupt ihre öffentlichen Staatsbedienten ernen

nen. Aber man muß auch wiſſen, daß ſie die Stüzze

der holländiſchen Macht iſt, und daß man ihr des

wegen dieſe eingeſchränkten oder einſtweiligen Maje

ſtätsrechte gar wol zugeſtehen kam. Ich ſage einge

ſchränkte oder zeitige Majeſtätsrechte; denn ſie

muß von Zeitzu Zeit bei den Generalſtaaten Rechnungen

ablegen, ihre Privilegien erneuern laſſen, dieſe Fort

ſezzung mit Millionen bezahlen, und ihre Verſamm

lungen in Gegenwart eines Commiſſairs der General

ſtaaten halten a). Es iſt leicht zu erachten, daß man

in zweifelhaften Fällen die Abhängigkeit vermutet,

und daß eine Geſellſchaft in unſern Landesbezirken

ihre Unabhängigkeit beweiſen müſſe, wenn ſie ſich auf

ſolche beruft, -

a) Etatpreſene des Provinces unies par FR. M1 cn. Jasº

goN. a la Haye 1755. T. I. Ch, 12.

(weste Kve en) diſſ de iure, quod competit Societati

priuilegiatae foederati Belgii. 1723.

Hieher gehört auch des Hrn. von Cocceii,Antonomia in

ris geutium, desgl. - -

o. FR1e D R. scHNE1pe R. de iure ſubditorum eminenti,

t Halae 1725. º

- e A RoL. F R1 e Dr. r Av L1 de iure belli ſetz mer

catoriae. Halae 175 I.

§ 157.

Rechtmäßige und unrechtmäßige, öffentliche und

privat- auch privilegirte Geſellſchaften.

Rechtmäßig iſt eine jede Geſellſchaft in unſern
Territorien, wenn ſie von unſerm Regenten ausdrü

lich oder ſtillſchweigend beſtätigt worden; iſt Ä
- - 2 -
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#

nicht geſchehen, ſo wird ſie als unrechtmäßig betrach

tet, ob ſie gleich unter andern Verhältniſſen ſehr recht

mäßig ſeyn könnte. Erſtere iſt von dem Landesherrn

entweder dazu beſtimmt, daß ſie das öffentliche Wol

ſeyn unmittelbar befördern ſoll, oder ſie hat nur ei

nen mittelbaren Einfluß in das gemeinſchaftliche In

tereſſe; jene iſt eine öffentliche Geſellſchaft, dieſe

aber eine Privatgeſellſchaft, und nachdem nun beide

mehr oder wenigere Vorzüge in Anſehung der übrigen

Geſellſchaften haben, nachdem werden ſie auch in pri

vilegirte und nicht privilegirte Geſellſchaften ge

teilt. Die öffentlichen Geſellſchaften entſtehen teils

dadurch, daß die Majeſtät ihre Regierungsrechte durch

ein beſtimmtes Kollegium ausüben will, teils auch daß

eine öffentliche Geſellſchaft durch das Anſehen, welches

ihr der Regent beilegt, in Stand geſezt werden ſoll,

das Beſte des Ganzen um ſo leichter befördern zu kön

nen. Zu erſtern gehören der Staatsrath, die Poli

zei, Kriegs- und Juſtizkollegien mit allen ihren Arten

und Gerichtshöfen; es iſt leicht zu erachten, daß der

gleichen Geſellſchaften nur im Namen des Souverains

die Regierungsrechte ausüben, und ordentlicher Weiſe

von ſeinem Gutbefinden abhangen. Zu leztern zählt

man die Kirchen, hohen Schulen, Akademien der

Künſte und Wiſſenſchaften, groſe und privilegirte

Handlungsgeſellſchaften, Gemeinden und andere an

ſehnliche Verknüpfungen, welche der Regent wegen be

ſonderer Verfaſſung ſeines Landes auch unter die

öffentlichen Geſellſchaften rechnet. Unter den Ge

meinden (vniuerſitates) denke ich mir ſolche Geſellſchaf

ten, welche daraus entſtehen, daß mehrere Untertanen

zuſammen an einem beſtimmten Ort ihre beſtändige und

gemeinſchaftliche Abſicht zu befördern ſich vereinigt

haben, und ſo wie ein jeder Ort ihres Auffenthalts

die Rechte der Stadt oder des Dorfs hat, und ſo

verſchieden die Fºtº: iſt, ſo werden auch

- - M 4 die
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die Gemeinden darnach benennt. Ich rechne ſie unter

die öffentlichen Geſellſchaften, weil die Verknüpfungen

vieler Menſchen, welche der gemeinſchaftliche Wohnſiz

veranlaßt, das Intereſſe des ganzen Staats unmittel

bar betrifft; ihre Verfaſſung ſo wol als auch ihre Ord

nung und Regiment durch die Befehle des Souve.

-rains eingerichtet, und von ihr die obrigkeitlichen

Zwangsrechte in ſeinem Namen ausgeübt werden. Ich

weis wol, daß in einigen Landen nicht jede Gemeinde

als eine öffentliche Geſellſchaft betrachtet wird, aber

dieſe Gebräuche können in dem allgemeinen Staatsrecht

keine Regel geben, wo man nicht in eben die unnüz

zen Streitigkeiten verfallen wilt, die einige Rechts

gelehrten wegen des Begrifs der Gemeinden geteilt

hat. Oft fragte man auch, ob die Geſellſchaft zwi

ſchen Lehnsherrn und ſeinen Vaſallen unter die öffentli

chen oder Privatgeſellſchaften gehöre. Wo die Lehns

pflicht mit dem Staatsintereſſe verknüpft iſt, da kan

die Verſammlung der Vaſallen eine öffentliche Geſell

ſchaft genennt werden; auſſerdem aber iſt ſie wenigſtens

nach den neuern Gebräuchen eine Privatgeſellſchaft,

weil faſt nichts mehr als die Pflichten in Anſehung der

Lehnsgüter übrig bleiben, und ein reicher Bauer des

andern Lehnsherrn werden kan.

10, N1 c, He RT 11 de ſociet. faêt. conſtis. Iſt in ſeinen

Opuſculis befindlich, welche Homberg herausgegeben,

Francof, 1737. 4. -

- F. I (8.

Können ſowoleinfach alsauchzuſammengeſeztſeyn.

Eine Geſellſchaft kan aus mehrern kleinern zuſam

mengeſezt ſeyn oder nicht, und dieſe leztern werden

einfache Geſellſchaften genennt. Beide Arten kön

nen ſowol bei öffentlichen als auch bei Pºg
(aſs
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º

N.

ſ

w?

Z

d:

R

#

Af

d

ſº

p

g

ſelbſt ein Mitglied der Pºsiºs iſt, weil er

ſhaften angetroffen werden; der ganze Staat und die

Gemeinden ſind zuſammengeſezt, die mehreſten Gerichts

höfe ſind einfache Geſellſchaften. Ebenſo iſt es auch

bei Privatgeſellſchaften; einfache ſind: die Ehe, die

Geſellſchaft zwiſchen Eltern und Kindern, Herren und

Bedienten, überhaupt alle Privatgeſellſchaften, wo ſich

einzelne Perſonen vereinigen um mit gemeinſchaftlichen

Kräften eine gute Abſicht zu bewirken, ſie mag nun

gelehrte Bemühungen oder andere Arbeiten, oder auch

Tugend, Wolſtand und Bequemlichkeit betreffen.

Zween oder auch mehrere Kaufleute oder Künſtler tre

ten zuſammen, mit vereinigter Bemühung beſorgen ſie

ihre Handelſchaft, Fabriken, Manufakturen oder an

dere Gewerbe, und dieſe Geſellſchaften ſind einfach. Es

giebt auch zuſammengeſezte Privatgeſellſchaften; Fami-

lien, Innungen und Zünfte der Künſtler und Hand

werker, wie viel Privatgeſellſchaften laſſen ſich nicht

denken, welche man in mehrere einzelne zerlegen kan.

Es mag nun aber die Geſellſchaft einfach oder zuſam

mengeſezt ſeyn, ſo muß man ihre innere Verfaſſung

von den Verhältniſſen gegen den Staat und anderer

Mitbürger unterſcheiden, und allezeit iſt das Intereſſe

ſolcher Geſellſchaften dem öffentlichen Wolſeyn unter

geordnet. Wenn auch gleich dieſe Geſellſchaften nicht

das Bürgerrecht oder beſtändigen Aufenthalt bei uns

hätten, wenn ſie irgend wie die Schauſpieler von ei

Ä Gegend zu der andern reiſen, ſo kan dennoch der

Regent alle Majeſtätsrechte auf ſolche ausüben, wie

er es in Anſehung der Fremden in ſeinen Territorien

zu thun befugt iſt.
-

S. 19.

Fortſezzung.

Man weis auch Beiſpiele, wo der Landesherr

dieſes

/
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dieſes Recht beſonders erworben hat. Er ſtellt alſo in

dieſem Verhältnis zweierlei Perſonen für, den Souve

tain und Privatgeſellſchafter; aber es iſt auch ſehr nö

tig, daß er beide nicht zuſammen verwechſelt. Er iſt

Mitglied der gelehrten Geſellſchaft, oder ein Mitiu

tereſſent bei Fabriken und Manufakturen; wolte er

bei ſeinem Privatintereſſe als Souverain handeln, ge

wis er würde kein guter Privatgeſellſchafter ſeyn, und

eben dieſes möchte auch von ihm geſagt werden kön

nen, in ſo weit man ihn als ein Mitglied der Kir

che betrachtet. Ich merke nur noch hier an, daß die

Zuſammenſezzung der Geſellſchaft im Staat die Wit

telbarkeit und Unmittelbarkeit der Untertanen in

Territorien veranlaſſen kan. Wenn eine einfache Ge

ſellſchaft unter den Befehlen der zuſammengeſezten

ſteht, ſo iſt ſie in dieſer Beziehung auf die Majeſtät

mittelbar; aber wenn der Regent über dieſe zuſam

mengeſezte Geſellſchaft unmittelbar regieren kan, ſo iſt

ſolche auch deswegen eine unmittelbare Geſellſchaft zu

nennen, obgleich der Regent, nach den Grundſäzzen

des allgemeinen Staatsrechts bejhe , über alle Ge

ſellſchaften in ſeinen Landesbezirken unmittelbar zu be

fehlen das Recht hat. Es laſſen ſich zwar auch Staa

ten denken, wo dieſes Hoheitsrecht eingeſchränkt iſt,

aber dieſe Verfaſſung gehört zu der Regierungsform.

Die Lehrer des Naturrechts reden auch noch von gro

ſen und kleinen Geſellſchaften; dieſer Begrif iſt rich.

rig, aber er muß allemal in Beziehung auf den gan

zen Staat genommen werden. Eine Nation unter

wirft ſich unſerm Souverain, doch ſo, daß ſie noch

immer von unſerm alten Bürger unterſchieden ſeyn

will, oder mit den römiſchen Municipalſtädten muß,

und dieſe Geſellſchaft kan, mehrenteils gros genennt

werden; eine einzelne Familie im Verhältnis gegen das

Ganze iſt freilich eine kleine Geſellſchaft. "

Drittes
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- Drittes Kapitel

Von den Rechten und Verbindlichkeiten der

Bürger und Untertanen insbeſondere.

Die ersee Schriften ſind teils zu Anfang des

vorigen Kapitels benennt worden, teils werden ſie hier

bei jeder Materie insbeſonderevorkommen. Die meh

- reſte Aufmerkſamkeit verdient Hobbes mit ſeinen viel

- fältigen Gegnern, deren Streitſchriften ausführlichan

- gezeigt ſind von dem berühmten Herrn Meiſter in Bi

bliotheca iuris naturae et gentium, Tom. I. unter der

Aufſchrift: Thomas Hobbes. Auch findet man hier

- - und da einige geſunde und ungeſunde Meinungen in

- 1. 1. Rovsseav Citoyen, ou diſcours ſur l'oeconomie

politique. I766. 2 Tom. 12.

H. so.

Gehorſam und Ehrfurcht gegen die Majeſtät.

Markus Terentius ſprach zum Tiberius: die

Götter haben dir die Majeſtät gegeben, uns aber die

Ehre dir zu gehorchen. Soll dieſes die Rede eines gu

ten Bürgers gegen ſeinen wirklichen Landesvater ſeyn,

ſoll ſie nicht in bloſen Höflichkeitsworten eines Schmeich

lers beſtehen, ſo muß ſie auf folgende Art ausgeleget

werden: du biſt beſtimmt, die große Abſicht des Staats

zu bewirken, und über eine Menge vernünftiger Ge

ſchöpfe zu regieren, dieſe ſind deswegen bereit, auf dei

nen Befehl ihre Handlungen ſo einzurichten, wie es

das Weſen des Staats und die Umſtände der Nation

erfordern, und ſo wie es der Menſchheit nach geſche

hen kan. Noch jezt treten Terenze vor das Angeſicht

ihres Regenten, ſie mögen nun bei dieſer Untertänig

keitsbezeigung denken oder nicht, ſie mögen durchAmts

pflicht

/
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pflicht zur genauern Erklärung dieſer Worte verbun

den ſeyn oder nicht, kurz der Endzwek bürgerlicher Re.

gierung, welcher der Majeſtät die erhabenſten Rechte

erteilt und einſchränkt, eben dieſer zeigt auch dem Un

tertan, in wie weit er gehorchen muß, und in wie weit

er als vernünftiger Menſch nicht unter dem bürgerli.

chen Zwang ſtehet oder ſtehen kan. Man muß hier

allezeit ſehen auf das, wozu überhaupt die Menſchheit

zu verbinden es möglich iſt, alsdann auf das, was

zur Bewirkung des gemeinſchaftlichen Wolſeyns von

Seiten der Untertanen erfordert wird, und endlich auf

das, was gegenwärtige Umſtände notwendig oder nüz

lich machen. Brſteres iſt deswegen zu bemerken, weil

ein vernünftiger Menſch von dem andern unmöglich

etwas verlangen darf, das ſeine Kräfte, Freiheit und

Willkühr überſteigt. Das zweite iſt notwendig, weil

der vernünftige Menſch nur deswegen Bürger ſeyn

kan, daß er ſeine Bemühungen zum gemeinſchaftlichen

Beſten anwendet, um dadurch ſelbſt Sicherheit, Be

quemlichkeit und Nahrungsſtand zu finden. Das

leztere iſt aus der Verbindlichkeit zu erſehen, nach wel

cher der Menſch ſeine Abſichten und Beſtimmungen auch

unter den Umſtänden, in welchen er lebt, beobachten

muß. Das Hauptgeſez iſt alſo: der Bürger ſoll

gegen die Majeſtät allen Gehorſam, Ehrfurcht

und Treue bezeigen. Wenn man aber nicht mit dem

Hobbes und Machiavell den Untertan als eine Ma

ſchine betrachten will, ſo wird dieſes Hauptgeſez durch

das abſolute natürliche Recht, durch die von der Ver

nunft beſtimmten Regeln der Kolliſion, durch die Ab

ſicht und Umſtände des Staats eingeſchränkt.

N1 c. c HR1st. .xN cke R. diſſ. de religione obſequii.

Ienae I682. * -

sa». srkx ck diſ. de iure reuerentiae eiusque effectibus.

Francof. ad Viadr. 1672.

H. 161.
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- §. I 6 ſ»

Genauere Beſtimmung.

Die Kräfte, welche ein freier Menſch in dem

natürlichen Zuſtand zu ſeinem eigenen Vorteil anwen

den konte, und die Handlungen, welche das vernünf

tige Recht ſeinem Willkühr überlies, alle dieſe werden

durch die bürgerliche Verfaſſung den Befehlen derMa

jeſtät in ſo weit unterworfen, als es die Abſicht des

Staats für ſich oder den Umſtänden nach erfordert.

Deswegen ſchreibt der Regent gebietende und verbie

tende Geſezze für, er redet in ſolchen von Handlun

gen, welche das Wolſeyn der Nation mittelbar oder

unmittelbar betreffen, er unterſcheidet das Weſentli

che und Zufällige von dem Notwendigen, und das an

dere überläßt er der vernünftigen Entſchließung, kurz,

der Freiheit ſeines gebildeten Untertans. Auf dieſe

Regierungsrechte bezieht ſich der Gehorſam des Bür

gers; er unternimmt die Handlungen, ſo wie ſie ihm

befohlen ſind (obedientia poſitiua); er unterläßt alles

was ihm verboten iſt (obedientia negatiua); er regiert

ſich und die Seinigen ſelbſt, in ſo weit ihn die bür

gerlichen Geſezze in der Freiheit laſſen. Unter dem Ge

horſam verſtehe ich nicht eine blinde Tätigkeit des Un

fertans, welcher, ohne zu denken, dasjenige maſchinen

mäßig thut, was man ihnen vorſagt; gewis ein Re

genr würde bey dieſem Verlangen ſehr unglüklich ſeyn,

weil er von einem vernünftig denkenden Weſen unmög

liche Dinge fordern oder es wagen müßte, ob bloſer“

Zwang die Menſchen regieren könne, ob es möglich

ſey, den Bürger in der Unwiſſenheit zu erziehen und

in ſolcher zu erhalten. Man darf aber auch die Frei

heit zu denken nicht dergeſtalt ausdehnen, daß der Un

ertan von ſeinem Regenten eine vollſtändige Anführung

der Gründe und Rechtfertigung ſeiner Befehle verlan

gen könne. Auch dieſes würde unmöglich ſeyn,Ä
-

ie

v
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die Denkungsart der Menſchen nicht einerlei iſt, weil

der Regent bei dieſer Verſchiedenheit dennoch allge

meine Landesgeſezze geben muß, und weil es endlich

viele Fälle giebt, wo der Fürſt in ſeinem geheimen Ka

binet und in der Entfernung weiter ſehen, und ſeine

Verordnung ſehr gut ſeyn kan, welche doch einenBür

ger aus Mangel der Einſichten in das Regierungsſy

ſtem dem erſten Anſchein nach für böſe oder unzeitig

hält. Die Urſach des Gehorſams gegen die Befehle

des Regenten liegt nicht allein in der offenbaren Ge

rechtigkeit, ſondern auch in der Ehrfurcht und demZu

trauen gegen die Majeſtät, ſo daß ſie unſer Wolſeyn

befördern wolle, ob wir gleich das Gute nicht allemal

deutlich einſehen können. Auch das würde ſchon wi

der die Bürgerpflicht ſeyn, wenn man glauben wolke,

der Regent habe in ſeinen Geſezzen geirrt, und man

würde ihm ſelbſt einen Dienſt leiſten, wenn man ſol

che nicht befolgt, ohne vorher deswegen Vorſtellung

getan, und Verhaltungsbefehle erwartet zu haben.

1o. PH 1 L. r ALTH EN11 Pr. de obligatione paſſiua. Gry

phisw. I709.

H. 162.

Freiheit zu denken.

Schon die Vernunft ſagt einem jeden Menſchen,

daß er die Freiheit zu denken regelmäßig einrichten

müſſe. Ehrfurcht und Gehorſam gegen die Majeſtät

ſezzen dieſer Freiheit noch genauere Grenzen. Ein

Menſch ſoll die bürgerlichen Geſezze beobachten, er

ſoll das Seinige zum Beſten des Staats beitragen, er

mus alſo auch wol das Recht haben zu denken, was er

thut, und weil die Regierung eine Uebereinſtimmung

der Handlungen zum Beſten des Ganzen verlangt, ſo

hat der Fürſt auch allerdings ein Recht, die Denkungs

g!'
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art der Untertanen in ſo weit zu lenken, und dieſe

müſſen auch ihre Denkungsart und Willen nach dieſem

Syſtem einrichten. Schon die Freundſchaft verlangt

eine Harmonie der Gedanken, wie vielmehr der Staat.

Freilich, ſo lange es allein auf die bloſe Denkungs

art ankömmt, ſo lange kan der Fürſt weiter nichts

thun, als durch gute Erziehung, Religion, Sitten

ſyſtem und eigenes Betragen die Gedanken des Unter

tans zu beherrſchen; aber ſobald ſich dieſe durch äuſ

ſerliche Handlungen tätig beweiſen ſollen, ſo bald kan

auch der Zwang ſtatt finden, wenn es das Wolſeyn

des Staars verlangt. Der Souverain macht ſein

Geſezbuch bekannt, ſein Untertan ſoll es siſſen; es iſt

ihm auch erlaubt über ſolches zu urteilen, weil ein je

der Menſch bei ſeinen Handlungen wiſſen, muß, was

er thut oder thun ſoll; nur nicht ſo, daß ſich der Un

tertan zur Widerſpenſtigkeit entſchließt. Geſezt nun,

er zeigt ſeinen Ungehorſam auch durch äuſſerliche Taten,

da er doch das Geſez befolgen ſolte und könte, ſo muß

er ſich gefallen laſſen, daß man ihn zwingt, dasjenige

zu thun was er ſoll, und zu unterlaſſen was er nicht

thun ſoll.

c As P. A R H e p e N de poena cogitationum. Bremae

I723. 4. -

Des Hrn. von Cocceii Anmerkungen zum Grotius, 2tes

Buch. Cap. 20. § 18. in der Edit von Lauſanne.

* H. 163.

Fortſezzung.

Ueberhaupt iſt es ein ſehr vernünftiges Staats

geſez, welches befielt, daß man von ſeinem Landesherrn

gut denken und reden müſſe; man ſtelle ſich die erha

benſte Würde der Majeſtät für, man erwäge zugleich

ihre Rechte und die großen Vorteile, welche den #
- LN
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ſchen dadurch zuwachſen; Ehrfurcht, Dankbarkeit, Liebe

und Gehorſam werden die natürlichſten Folgen dieſer
Denkungsart ſeyn, Geſezt auch ein vernünftigerKen

jer der Fürſten würde einen Fehler an ſeinem Herrn

bemerken, ſo entſteht zwar in ihm ein Gedanke, der

ſeinen Prinzen nicht in majeſtätiſcher Vollkommenheit
betrachtet; aber wer giebt ihm wol die Erlaubnis, die

ſen Fehlern weiter nachzuforſchen, um ſich nºbºhaft
zu beluſtigen oder ſolche leichtſinniger und gefährlicher

Weiſe ins Land zu verbreiten? Es iſt ſchon ſchändlich,

dieſes gegen ſeines gleichen zu thun, aber es iſt höchſt

ſtrafbar, wenn ein Höfling ein leichtſinniger Spötter

ſeinen Herr auf dieſe Art beleidigt, beſonders da

dergleichen Betragen einen unmittelbaren Einflus auf

jWolſeyn des Landes hat. Das würde die Mai

ſiät verringern, wenn es erlaubt ſeyn ſollte ihre Feh“

er auszuſpühren und zu entdekken; das würde die Gº

ſje entkräften, wenn ein jeder wider ſolche hande"
dürfte, der ſie ungerecht zu ſeyn glaubt, und wo wür

de die Einförmigkeit der Handlungen bleiben, beſon

ders bei den Verordnungen, wo der Regent genötigt

iſt, einigen Bürgern zum Vorteil des Ganzen et

jas zu entziehen? Einige Staatslehrer ſagen auch,
daß der Untertan ſeinen Souverain gar nicht beurtei

j dürfe a); ich erkläre dieſes Sprüchwort auf fol
gende Art: ein anders iſt urteilen wie ein vernünftiger

HBürger, und das iſt erlaubt; ein anders iſt urteilen

jchter, als Feind, als Verleumder und Spöt:

Är, alles dieſes iſt verabſcheuungswürdig und verdient

jchdrükliche Ahndung, ſobald die äuſſerliche Tat
eine Fortſezzung dieſer böſen Gedanken anzeigt.

» de Real ſcience de gouvernement, in dem Teil, der vomt

Staatsrecht handelt. Sweites Kapitel 94.

§. 164.
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§ 164.

Der Untertan muß alles unterlaſſen, was d

Majeſtätsrechten widerſpricht.

ett

Die Abſicht der Staatsverfaſſung macht es not

wendig, daß ein Untertan alles unterlaſſe, was den

Majeſtätsrechten zuwider iſt, noch weniger aber darf

er ſich dieſer höchſten Befugniſſe ſelbſt anmaßen, Es

ſind daher alle Handlungen ſtrafbar, wodurch er gera

dezu oder durch Umwege den Regierungsrechten

widerſezt, oder ſolchen Hinderniſſe verurſacht;

ſich

wie

wolte das gemeinſchaftliche Wolſeyn mit dieſem Unge

horſam beſtehen? Kurz, dasjenige, was die Menſchen

in eine bürgerliche Geſellſchaft vereinigte, eben

verbindet ſie auch zum Gehorſam, Ehrfurcht

Liebe gegen den Souverain. Es ſind weſentliche

genſchaften der Untertanen, daß ſie ſich regieren

ſen, nicht aber eigenmächtig verfahren, und derje

das

Und

Ei

laſ

nige

iſt ein Feind unſers Staats, der ſich der Majeſtäts

rechte anmaßt oder wider ſolche handelt. Wer alſo

die Majeſtät bei ihrer höchſten Befugnis Geſezze zu,

geben und Gehorſam zu fordern, Oberaufſicht zu

ben, Anſtalten zum gemeinſchaftlichen Beſten zu

- chen, und alles dieſes zu vollſtrekken; wer dieſes

hindert, iſt ein Feind unſerer Nation, und eben dieſes

ha

MGIs

Ves

kan auch von dem geſagt werden, der mit Auswärtigen,

zu unſerm Schaden Geſchäfte treibt, oder Selbſthülfe

anwendet, über ſeine Mituntertanen und ihrer Güter

regieren will, Gelegenheit giebt, daß andere Böſes

thun, oder das Gute unterlaſſen, wer wider die öf

fentliche Sicherheit, Bequemlichkeit und Nahrungs

ſtand handelt, iſt ein böſer Untertan. Hieher gehö

ren auch alle ſchändliche Handlungen, wodurch

Untertan die Ehrfurcht gegen ſeinen Souverain

lezt, um fo mehr daºrie und Gleichgülti

ein

WLPs

gkeit

zum
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/

zum Ungehorſam und Widerwillen verleiten. Der

HEngländer ſucht ſeine Freiheit darinnen, daß er öf

fentlich und ungezähmt wider den Hof und die Re

gierung reden und ſchreiben kan, und diejenigen be

ſchimpfen, welche dem König ihre Ehrfurcht feierlich

bezeigen wollen. Dieſe unglükſelige Verſchiedenheit

der Geſinnungen iſt nicht allein der Einförmigkeit bür

gerlicher Handlungen, ſondern auch der notwendigſten

Ehrfurcht gegen die Majeſtät zuwider. Man beſtraft

nur die Schmähtaten, die den König geradezu an

greifen; gleichſam als wenn man durch Umwege

nicht eben ſo beleidigen könne. Barl der Zweete

fragte einen Gefangenen um die Urſache ſeiner Strafe:

„eine Satyre wider den Miniſter?„ Der Narr, ſprach

Karl, wenn er wider mich ſatyriſirt hätte, man wür

de ihn nicht beſtraft haben.

10. chr1stor H. secmass1 diſ. de mon abutende

principum nomine. Francof ad Viadr. 1684. -

zo. scuol I o 11 libera de principe lingua. Lipſiae 1688.

H. I65.

Grenzen des bürgerlichen Gehorſams, beſonders

in Kolliſion.

Solte aber wol der vernünftige Bürger blos ma

ſchinenmäßig handeln, und einen blinden Gehorſam

in allen Fällen beweiſen? Wäre dieſes, ſo würde

Rouſſeau mit Recht den Gebrauch bürgerlicher Ge

ſellſchaften tadeln; aber es hat der Gehorſam der Un

tertanen allerdings ſeine Grenzen. Ein weiſer und

gerechter Fürſt wird ohnedes niemals ſeinen Unterta

nen etwas befehlen, das der Abſicht des Staats, der

Vernunft und Religion widerſpricht, ich glaube auch,

daß dieſe Frage ſehr ſelten, und zwar in der Theorie

mehr als in der Ausübung vorkomme. Dennoch aber

müſſen
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-

müſſen dieſe Fälle in einem Syſtem des allgemeinen

Staatsrechts nach richtigen Grundſäzzen beſtimmt wer

- den. Es iſt hierbei mehrenteils eine Kolliſion der

Pflichten gegen die Majeſtät und andere vorhanden, und

man muß alſo dieſe kritiſche Frage nach der Vorſchrift

beantworten, die wir überhaupt in Kolliſion zu beobach
ten haben; kurz, man muß die größere Verbindlich

keit der kleinern vorziehen. Soll dieſes geſchehen, ſo

iſt nötig, daß ſich ein Bürger die ganze Reihe ſeiner

Pflichten vorſtelle, und ſolche in pünktliche Subordi

nation ſezze. Will er dieſes thun, ſo muß er teils die

Perſon betrachten, welcher er die Pflichten ſchuldig iſt,

teils muß er auf den Gegenſtand dieſer Verbindlichkei

ten ſehen; beides muß er zugleich bemerken, wenn er

- in dieſen wichtigen Kolliſionen eine regelmäßige Aus

nahme machen will. Ohne daß ich die Subordination

- der Pflichten gegen andere Privatperſonen erwehne a),

will ich hier nur von denjenigen reden, welche ein Un

tertan in dem Verhältnis gegen Gott, Tugend und

* die Majeſtät hat.

a) Die Vernunft macht hierbei überhaupt folgende Subor

dination: 1) der Bürger, von dem die Rede iſt, in

Anſehung ſeines Lebens und der Religion, und was zu ſei

- ner Erhaltung notwendig erfordert wird. Bei den übrigen

ſieht er auf das, wodurch mehr oder weniger Gutes be

wirkt werden kan, und da, wo aus Fällen gewählt

werden muß, die gleich gut oder böſe ſind, beobachtet

er vornämlich die Pflichten gegen ſich, alsdann 2) ges

gen den Ehegatten, 3) die. Verwandten nach ihren

Graden, 4) die Freunde, Geſellſchafter und Hausge

noſſen, 5) die Einwohner ſeines Orts, 6) die Mit

untertanen ſeines Staats, 7) jeder Menſchen und bei

allen dieſen unterſucht er, ob oder wie es dieſe Perſonen

verdienen, daß man zu ihrem Vorteil die Pflichten geº

gen andere hintanſeize,

R 2 ( H R,
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cH R. e RDMANN PFAF FR Evr Er diſ. limitum, quibut

ſubditorum erga imperantes terminatur fidet. Lipſ.1705.

Diſſert. ſpec. Lipſ. 1706.

- §. 166.

Subordination der hieher gehörigen Pflichten,

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich folgendeSub

ordination zur Beſtimmung der hieher gehörigen

Maasregeln zum Grunde ſezze. Erſtens: die Pflichten

gegen Gott müſſen auch in der Kolliſion zwiſchen Staat

und Untertan vorgezogen werden. Die höchſten Voll

kommenheiten des Allmächtigen geben uns auch die

höchſten Pflichten; ein kurzer, aber meines Erachtens

ſehr nachdrüklicher Beweis, und diejenigen, welche

die Möglichkeit eines ſolchen vollkommenſten Weſenszu

geben, aber deſſen wirkliches Daſeyn leugnen, mögen

dieſe Gedanken als einen abſtrakten Saz anſehen, der

gleichen ſie in allen Lehrbüchern antreffen werden. Ich

zähle hieher auch die Pflichten der Tugend; nicht et.

wan der eingebildeten oder derjenigen, die der Mode

nach Tugend genennt wird, ſondern die wirkliche Tu

gend, die wahre Ehre des Menſchen, diejenige, deren

Mangel oder Gegenteil ſchändlich iſt. Zweitens: die

Pflichten gegen die Erhaltung des Staats und die

Majeſtät, die ihn vorſtellt. Ein Mitglied der bürger

lichen Geſellſchaft ſoll die Abſicht des Staats bewirken,

und ſo wie der Bürger als Menſch die Pflichten gegen

Gott und die Tugend als die erſten anſehen ſoll, eben

ſo muß der Bürger als Bürger das Wolſeyn und die

Erhaltung des Ganzen ſeine vorzüglichſte Bemühung

ſeyn laſſen. Sogar Leben und Güter müſſen im Not

fall daran geſezt werden, wenn ſie notwendige und

vernünftige Mittel ſind, ohne welche der Staat ſelbſt

nicht erhalten werden könte. Es hat einmal die Kol

liſion den Menſchen in die bürgerlichesie
- ezk,

/
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ſezt, und man muß wiſſen, daß die Erhaltung des

Ganzen allezeit ein größeres Gut iſt, als die Erhaltung

des einzelnen Teils, daß auch ein Menſch in dem na

türlichen Zuſtand täglich eine Lebensgefahr befürchten

müſſe. Drittens: die Erhaltung ſeines und der Sei

nigen Leben, Güter, Ehre und andere Vollkommen

heiten. Ein Bürger iſt ſich als Menſch und als Bür

ger Pflichten ſchuldig; als Menſch muß er ſeine innerli

che und äuſſerliche Güter erhalten, als Bürger kan er

verlangen, das Seinige in Ruhe und Sicherheit zu

genieſſen, und wenn er das gethan hat, was die Ab

ſicht des Staats von ihm verlangt, ſo kan er zu ſei

nem eigenen Vorteil fortarbeiten. Er kan ſich auch

wider einen jeden verteidigen, der ihm ſeine Güter

entziehen will; nur muß dieſes nicht durch eigenmäch

tige Selbſthülfe geſchehen, ſo lange er ſich noch durch

obrigkeitlichen Beiſtand ſchüzzen kan. Viertens: wenn

die Rede iſt von der Vermehrung der Güter, ſo ſind

die Pflichten gegen den Staat überhaupt betrachtet, der

Verbeſſerung des Privatzuſtandes eines Bürgers vor

zuziehen, weil die größere Vollkommenheit in Kolli

ſion vorzüglich zu bewirken iſt. Da aber in der Tat

die Glükſeligkeit des gemeinen Weſens durch den blü

henden Zuſtand der Untertanen am meiſten befördert

wird, ſo kan ein jeder einzelner Bürger ſeinen Pri

vatzuſtand ſo gut als möglich verbeſſern, und ohne die

Vermehrung ſeiner Güter an den Staat ſelbſt auf

einmal abzugeben, wird er hier in der Tat den Reich

tum des Ganzen vermehrt haben. Wenn der Bür

ger verſichert iſt, daß ſeine Abgaben und Mühe nicht

misbraucht werden, ſo wird er auch gewis das Sei

nige gerne beitragen. . -

- -

-

-
--- ,“ - „..“. -

a D. F R1 eDR, a LAF1N1 diſ.de officiorum colifone.

Jenae I71 3.
--

- - - -

1 o. N. c. kktivs de colliſu legum. Gieſae 1688.

: 2 R 3 §. 167.
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§. 167.

-
Grenzen des bürgerlichen Gehorſams in Anſehung

der Befehle wider Gott und die Natur.

Hobbes a) verlangt, daß der Untertan alle Be

fehle ſeines Souverains befolgen ſollte, wenn er auch

wüßte daß ſie böſe wären; er ſchließt dieſes aus ſei

nem irrigen Saz, daß die Verbindlichkeit allein aus

dem Willkühr des Regenten entſtehe. Nun iſt zwar

nicht zu leugnen, daß ein Untertan der Regierung

pünktlichen Gehorſam ſchuldig iſt, und daß der Wille

des Souverains ein Geſez ſeyn könne; es würde auch

oft widerſprechend ſeyn, wenn der Untertan die ihm

von der Majeſtät gegebene Befehle erſt lange beurtei

len, und ſolche wol gar nicht befolgen dürfte, da er

doch das Gut-und Böſeſeyn der Marime nicht allezeit

einſieht, und man würde das ſchädliche hiervon bei

den Geſchäften die ſchleunige Ausführung erfordern,

gar bald empfinden. Dennoch aber muß ein vernünf

riger Menſch auch denken und urteilen was er thut,

er iſt auch Gott und der Natur die erſten Pflichten

ſchuldig. Der bürgerliche Gehorſam bezieht ſich nur

auf die Abſicht des Staats, dieſe verlangt gar nicht

das, was Gott und der Vernunft geradezu widerſpricht,

und in ſo weit es möglich iſt, daß ein Fürſt offenbar

böſe Befehle erteile, in ſo weit, laſſen ſich auch Fälle

denken, wo der Untertan ſeinen Gehorſam verſagen

kan b). –

a) Hon B zs de cius cap. I2. §. 2.

b) rvre NvoRF in iure naturae er gentium. Lib. VIII.

cap. I ſ. 6.

ch R1st. H = Lw16 Quaenam a ſumma naieſtate legibut

definiri mequeant? Regiom. 1693. 4.

10. LvD. FAB R1 c1vs de limitibus obſequii erga bomi

wes. Heidelb. 1681.

S. 168
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. S. 168.

Fortſetzung des Vorigen.

Ich würde einem jeden anraten, ſich von dem Hofe

zu entfernen, wo er dergleichen Befehle zu hören ver

mutet; geſezt aber, daß er ſich nun einmal in dieſer ge

fährlichen Lage befindet, ſo würde die ihm befohlene

Handlung entweder unleugbar der Ehrfurcht gegen

Gott und den abſoluten Pflichten der Vernunft wi

derſprechen, oder nicht; in dem erſten Fall muß er,

nach dem Ausſpruch vieler Regenten ſelbſt, die Pflichten

gegen Gott und der Vernunft vorziehen, um ſo mehr,

da auf dieſer Seite die höchſte und heiligſte Verbind

lichkeit iſt, und ein ſouverainer Menſch dennoch un

ter Gott und der Vernunft ſteht, überdieſes auch die

Regierungsrechte und das gemeinſchaftliche Wolſeyn

dergleichen Befehle nicht verlangen. In dem leztern

Fall kömmt es darauf an, ob ein Bürger durch Er

haltung ſeines Lebens, oder Beibehaltung ſeines Amts

mehr Gutes bewirken, und wolgar die Fortdauer bö

ſer Befehle mildern, verhindern, und in Zeiten ent

kräften könne; oder wenn auch zugleich zu vermuten

iſt, daß andere blinde Schmeichler die ſchädlichen Be

fehle befolgen würden, ſo könnte auch wol der Red

liche ſelbſt in Dienſten bleiben, und die Vollſtrekkung

des böſen Willens ſo viel möglich vermindern. Solte

hier der Tyrann ſeinem redlichen Bürger den Tod dro

hen, ſolte er ihm die Pflichten gegen Gott zur Laſt le

gen, ſo fält die ganze Handlung auf ihn als die ſitt

liche Urſache ganz allein zurük. Doch muß mau un

terſuchen, ob ein harter Befehl auch den Umſtänden

nach böſe iſt, oder ob man den Gehorſam gegen die

Strenge des Souverains als ein kleineres Uebel betrach

ten könne; dieſes iſt freilich allemal dem größern Ue

bel vorzuziehen. Der Regent befielt einen Untertan

zu töden, oder ihm das Seinige zu nehmen; die Ar

- R 4 - ºte
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mee bekömmt Befehl zu feindlichen Handlungen wi

der den Nachbar; es kan ſeyn, daß es zweifelhaft iſt,

ob dieſe Ordres auch gerecht ſind, aber es kan auch

ſeyn, daß ſie den Umſtänden nach durch die Abſicht des

Staats erfordert werden, und daß nur die Staats

klugheit die Verheimlichung der Urſachen anbefielt,

Der Untertan muß alſo gehorchen, ja er kan auch nicht

allezeit mit gutem Gewiſſen ſeinen Dienſt abgeben.

1o. FR 1 E DEM. scH N EI DE R1 diſſ. de colliſ one famae

et conſcientiae, Halae 17o3.

NATH. FAL ck vs de poteftate imperantium ad actus fü4

natura illicitor ſe extendente, Viteb. 1698.

sAM, F R1 E DR. w 1 L Le NB e Rg de iure principi negata

circa territorium ſuum. Gedani 17oI.

die H. wendeten diſ. vtrum tyranno impia iubenti

refftere poſſint ſubditi et quomodo ? Viteb. 1657.

10, K. Le 1 N11 diſ, de inobedientia impuni, Roſtoch, 1700.

S. I 69,

Hieher gehörige Beiſpiele.

Der Tyrann befielt Gott zu läſtern, ſich ſelbſt oder

unſchuldige Blutsfreunde, oder andere offenbar un

ſchuldige Menſchen, oder Blutsfreunde zu töden, zu

ſchänden, oder ſolchen andere widernatürliche Beleidi

gungen zuzufügen, und ſich ſonſt zur ſittlichen Urſach

böſer Regierung zu machen. Dieſe Befehle dürften

alſo von einem gewiſſenhaften Bürger nicht leicht zu

befolgen ſeyn, und es wird ſich die Stärke der Reli

gion und des Patriotismus zeigen, wenn der Bürger

das Elend, die Ungnade, ſelbſt den Tod vorzieht.

Es giebt Beiſpiele, wo ein blinder Gehorſam in der

Folge durch den Tyrannen ſelbſt oder ſeine Nachfolger

am Leben des gefälligen Dieners geſtraft ward; wel

-
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Menſch ein Liebling des Tyrannen ? Philipp

cher Tod iſt wol rühmlicher, und wie lange iſt wol ein

der

Zweete lies einen Staatsbedienten töden, weil er

ihm blindlings gehorſam war; die polniſchen Geſchicht

ſchreiber erzählen, daß Jvan Baſilowiz ſeinen Mi

niſter an den Füßen aufzuhängen befahl, und von den

Umſtehenden verlangte, daß ihm ein jeder ein Glied

abſchneiden ſolte. Der Sekretair dieſes Miniſters

that ein gleiches, er vergaß die Dankbarkeit gegen ſei

nen bisherigen Herrn, zur Beluſtigung des Tyrannen

verrichtete er dieſe ſchändliche Handlung auf eine ſpöt

tiſche Art, aber ſein Herr ſtarb eben durch dieſen

leichtſinnigen Schnitt, und man muß erſchrekken, was

dieſer Schreiber zu chun genötigt war, wenn er nicht

gleiche Strafe hätte erleiden wollen. Einige Unter

tanen des Amurath hatten ſich in die Rebellion

Sanzi eingelaſſen; Amurath bekam ſie gefangen,

des

und

zur Strafe ſolten ſie ihre eigenen Kinder töden, aber

ſie unterwarfen ſich ſelbſt der Lebensſtrafe a). Nach

löcherichten Schiffen ins Meer treiben b), und

WTero Tod lies der Römiſche Senat die unbedachtſa

men Lieblinge dieſes Deſpoten teils ſtäupen, teils auf

das

achtzehnte Jahrhundert hat vielleicht auch das traurige,

Ende unglüklicher Lieblinge geſehen. Weit anders

machten es einige Statthalter Karls des neunten, als

er ihnen die Ordre wider die Hugenotten zufertigte;

die Vorſicht ſtand ihnen auch beſonders bei, daß ſie

mehrenteils ohne böſe Folgen ihren Gehorſam gegen die

Ungerechtigkeit verſagten, und die Nachwelt preißte

ihren patriotiſchen Muth ſo ſehr, als ſie den König ta

delt. Provence ward alſo durch den Graf VOI.

Tende, Auvergne durch den Marquis St. Herme,

Dauphine durch Bertrand von Gordes und Ba

yonne durch den Vicomte von Dortes wenigſtens

in ſo weit befreit, daß daſelbſt das blutige Schauſpiel

nicht ſo heftig war, als es Paris und an andern

/ §
V.

Or
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ten noch jezt mit Abſcheu erwähnt wird. Der Vicomte

von Dortes ſchrieb an den König folgende Antwort:

„ich habe unter den hieſigen Einwohnern und Kriegs

leuten nur gute Bürger und tapfere Soldaten, aber

keinen einzigen Henker gefunden; alſo bitten ſie und ich

Ew. Majeſtät demütigſt, unſere Hände und Leben zu

Sachen zu gebrauchen, die ſich thun laſſen. „ Ich

glaube, daß eine vernünftige Staatsklugheit des Mi

niſters vielerlei erlaubte Mittel erfinden kan, die Un

menſchlichkeit zu verhüten, und die Härte übereilter

Befehle zu mildern."

«) Laonius Chaleocondyla Lib. I.

b) sveroN1vs in Tito cap. 8. TA c1rvs in hiſtoria Lib

IV. cap. 30. -

1A c. sr AAH LxoPF de fundamento veneratiouis dei ad

werf. Hobbeſ um. Viteb. 17o6.

§. I70.

Die Rechte und Verbindlichkeiten der Untertanen

beziehen ſich auf die Befugniſſe der

Majeſtät.

So weit die Rechte der Majeſtät gehen, ſo weit

erſtrekken ſich auch die Verbindlichkeiten der Unterta

nen, weil beide ihre gemeinſchaftliche Abſicht haben,

und man auch beide aus ſolcher beurteilen kan. Die

Abſicht und Ordnung des Staats verbietet eine Hand

lung, und der Untertan muß ſolche unterlaſſen. Sie

befielt, und der Bürger muß ſeine Kräfte zum gemein

ſchaftlichen Wolſeyn anwenden. Die übrigen Rechte

und Verbindlichkeiten des Untertans, welche nicht

durch den Endzwek des Staats bewirkt werden, und

nicht zur Verfaſſung der Nation gehören, ſind den na

türlichen Rechten des Einwohners überlaſſen. Es #
- - - (30

-
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alſo der Untertan alles vermeiden, was der Regierung

und dem gemeinſchaftlichen Wolſeyn Hinderniſſe ſezt;

unerlaubte Verbindungen und Geſellſchaften darf er

nicht eigenmächtiger Weiſe errichten, noch weniger Ge

walt wider den Mitbürger oder gegen die Obrigkeit

ſelbſt gebrauchen, ſich wider gute Anſtalten empören,

kurz, ſich der Majeſtätsrechteanmaßen, oder der Sicher

heir, Bequemlichkeit und dem Nahrungsſtand entgegen

handeln; alles dieſes iſt wider die Pflicht des Unter

tans, und obgleich eine Handlung in dem natürlichen

Zuſtand gerecht ſeyn könnte, ſo muß ſie doch im Staat

unterlaſſen werden, ſo bald ſie dem Endzwek wider

ſpricht. Die Majeſtätsrechte verlangen ferner von

dem Bürger, daß er durch die Anwendung ſeiner Hand

lungen das Seinige zur Erhaltung und Vermehrung

des gemeinſchaftlichen Wolſeyns beitrage. Es iſt nicht

genug, wenn er nur unterläßt, was böſe iſt, die Beför

derung der Staatsabſicht macht eine einförmige Tätig

keit der Kräfte notwendig, und ob man gleich nicht

eines jeden Willkühr überlaſſen kan, wie er dieſes thut, ſo

muß doch das Geſetz und die gute Erziehung dem Bür

ger hireichenden Anleitung hierzu geben. Ermußſeinem

Mitbürger Gelegenheit zum Guten verſchaffen, arbei

ten, ſeinen Privatzuſtand in gute Uebereinſtimmungmit

dem öffentlichen Wolſeyn ſezzen, ſeine Güter und Ge

ſchiklichkeit vermehren, die ihm angetragene öffentliche

Aemter treulich verwalten, und im Notfall Leben und

Güter zur Erhaltung des Staats und der Majeſtät

darbieten. Ich ſage im VNotfall; denn vor ſich be

trachtet muß er nicht allein als Menſch, ſondern auch

als Bürger Leben und Güter unter dem Schuz derMa

jeſtät verteidigen, aber wenn bei vorkommenden Fäl

len die Erhaltung des öffentlichen Wolſeyns mit die

ſen Privatgütern nicht zugleich beſtehen kan, ſo muß

wol die Entſcheidung zum Beſten des Ganzen geſche

hen, und hier zeigt ſich ein hoher Grad des Patrio

- ismus,
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tismus, wenn ein Bürger von ſelbſt ſeine Privatgüter

an den Stufen des Throns aufopfert,

S. I7I.

Rechte in Anſehung der Religion.

Bei der Religion laſſen ſich überhaupt zwo Ar

ten der Rechte denken: erſtens diejenigen, welche ei

nem jeden vernünftigen Menſchen zukommen; zweitens

ſolche, die er in unſerm Staat geſezmäßig erworben hat,

NErſtere ſind keiner Veränderung unterworfen, leztere

hängen von der Staatsverfaſſung ab; zu erſtern zählt

man die Gewiſſensfreiheit, zu leztern die Ausübung

des privat- oder öffentlichen Gottesdienſts. Der Un

tertan hat das Recht der Gewiſſensfreiheit, in ſoweit

die vernünftige Denkungsart des Menſchen und die

Pflichten gegen Gott nicht unter dem Zwang ſind.

Man kan ihn alſo nicht mit Gewalt geradezu angrei

fen, daß er ſeinen Glauben abändere oder dasjenige

thue, was er nach ſeiner Vorſtellung böſe zu ſeyn

glaubt; ein jeder hat das Recht etwas vor gut zu hal

ken, was er durch unſchuldige Ueberzeugungen mit der

weſentlichen Abſicht des Menſchen übereinſtimmend zu

ſeyn vermeint, und ein jeder kan ſeine Religion für

die beſte halten. Wolte man ihn antreiben, wider

dieſe Denkungsart zu handeln, ſo würde er uns mit

Recht als ſeine Feinde anſehen, da wir ihn zu etwas

zwingen, das er doch für böſe hält. Alles dieſes kan

freilich nur von der Freiheit zu denken geſagt werden,

und ſo bald der Untertan ſeine Gedanken dergeſtaltent

dekt, daß er Sekten ſtiften, und beſondere Meinun

gen zum Nachteil des Staats verbreiten will ſo bald

kan man ihm dieſes unterſagen. Man darf die Ge

wiſſensfreiheit nicht in ungezähmte Frechheit oder äuſ

ſerliche Unordnungen ausbrechen laſſen; es folgt auch

daraus gar nicht, daß ein Einwohner die öffentliche

Oder
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oder Privatübung des Gottesdienſts haben müſſe. Er

iſt zwar Gott mehr als dem Staat verbunden, aber er

kan auch dieſen Dienſt durch häusliche Andacht bezei

gen, es wäre denn, daß er ſich zu einer Religion be

kennte, welcher in den Territorien die geſellſchaftlichen

Rechte zukommen, und ſo weit dieſe Geſellſchaft ihre

Befugniſſe erhalten hat, eben ſo können auch ihre Mit

Geſezt aber,

es wolle der Regent auch einen Untertan wider ſeine

Religionsrechte bedrükken; – – die Geſchichte be

ſchreibt uns die blutigſten Scenen, wo bald Fürſt bald

Untertan die Hauptrolle ſpielen; aber ohne darauf zu

ſehen, was eine große und privilegirte Geſellſchaft im

Staat thun kan, wenn man ihr die rechtmäßigen Be

fugniſſe entziehen will, rede ich hier nur allein von ,

dem, was einzelne Einwohner und Familien zu thun -

glieder die erworbenen Rechte ausüben.

verbunden ſind. Es bleibt ihnen nichts übrig, als die

Auswanderung oder Geduld, oder Aufmerkſamkeit, die

ſie bedenken läßt, ob ſie etwan bisher zu eigenſinnig

gedacht haben; bei allen dieſen aber muß ſich die Stärke

der guten Religion zeigen.

s1 M. Goc Reve diſeurſus de quaeſtione : an exercitium

religionis contra ſuperiorem armis defend poſit. Giſ.

1624.

AvG. FR1e DR. MvLLe Rvs de emigratione religionis

cauſa ſuſcipienda. Lipſ 1732. 4.

/

§. 172.

Der Untertan darf nicht eigenmächtig

brauchen.

r

Gewalt

Ueberhaupt iſt es der Staatsverfaſſung zuwider,

wenn der Untertan ohne Erlaubniß der Majeſtät den

Selbſtzwang gegen ſeinen Mitbürger oder Fremden

A

-

(US
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ausübt, ſo Fald der Staat entſteht, und ſo bald der

natürliche Zuſtand aufhört, ſo bald überläßt jeder Bür

ger ſeine Zwangsrechte der Vollſtrekkung des Souve

rains, und ohne deſſen Willen iſt jede Selbſthülfe ſtraf

bar. Es iſt aber eben nicht nötig, daß dieſe Einwilligung

ausdrüklich erteilt werde; ſie kan auch ſtillſchwei

gend geſchehen. Ein Staatsbedienter, ein Kriegs

mann oder Richter in Juſtiz- oder Polizeiſachen, be

kömmt Ordre, die ihm befielt, ein beſtimmtes Geſchäft

durchzuſezzen; iſt dieſer Befehl dringend, und verbie

ten ſonſt die Umſtände den Zwang nicht, ſo kan der

Staatsbediente den Widerſpenſtigen mit Gewalt zu

ſeinen Pflichten anhalten, weil hier die Güte nicht zu

reichen wolte. Ein Hausvater und Vorgeſezter hat

allerdings auch das Zwangsrecht in Sachen ſeiner Fas

milie oder Untergebenen; man vermutet hierbei die ſtill

ſchweigende Einwilligung des Regenten um ſo mehr,

da der Endzwek des Staats durch dieſen Privatzwang

ſehr gut bewirkt wird, und die Obrigkeit nicht un

mittelbar die Jugend erziehen, oder die Hausgeſell

ſchaften ſelbſt regieren kan. Vorzüglich aber giebt der

Souverain ſeine Einwilligung zum Selbſtzwang in

allen Fällen, wo ſich der Einwohner in dringender Ge

fahr befindet, und wo es nicht möglich iſt, ohne un

wiederbringlichen Schaden die obrigkeitliche Verteidi

gung ſeines und der Seinigen Leben, Ehre, Güter

und Freiheit wider unrechtmäßige Gewalt zu erwarten.

Was die Untertanen gegen den auswärtigen Feind thun

können, wenn der bisherige Regent ihnen zu helfen

nicht mehr vermag oder nicht will; ob und in wie weit

dieſer die Gegenwehr der Untertanen wünſcht, oder ſol

che nicht gerne ſieht; ob Sachſen gegen Schweden

mit Recht untätig, Genua aber gegen ſeine Sieger

ſo tätig ſeyn konte, alles dieſes gehört teils in das

Völkerrecht, teils wird es aus dem beurteilt, ob der

Bürger auch ohne ſeinen Herrn den Staat, erhalten,

- Oder
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oder wieder befreien könne, den ſein Herr wider Wil

len verlaſſen mußte, und ob dieſes alles mit War

ſcheinlichkeit geſchehe, oder ob man noch ein größeres

Uebel befürchten müſſe. Hier iſt vornämlich zu unter

ſuchen, in wie weit eine Privatperſon gegen die

andere Gewalt brauchen dürfe.

(

ad. HENR. GERM1GH AvseN de violenta defenfone pri

uata in ſtatu ciuili. Ienae 1740.

-

.

/ - a ------ - - -

1o. Nrc. H eRT11 Diſſ. de differentiis iuris in fatuma

turali et aduentitio. Giſſae 1705.
-

chr1stoph. PH 1 L. R 1 c HT E R de defenfone meceſſaria

extraiudiciali. Ienae 1665. 4.

§ 173.

R Genauere Beſtimmung.

Das würde ein ſehr anarchiſcher Zuſtand auch mit

ken im Staat ſeyn, wenn es den Untertanen erlaubt wä

re, ſich willkürliche Selbſthülfe zu verſchaffen. Der
s mächtigere würde den ſchwächern täglich zu unter

* drükken ſuchen,- täglich würden Privatkriege geführt

werden, der Beleidigte würde ſeine Rache wider das

regelmäßige Verhältnis ausdehnen, die Verbitterung

der Einwohner würde ſich vergrößern, und man würde

überhaupt die Abſicht hintanſetzen, weswegen doch die

bürgerlichen Geſellſchaften errichtet worden ſind. Das

Fauſtrecht der Zweikampf, gewaltſamer Angrif am
1 --- „

Leben, Ehre, Gütern, Ruhe, Bequemlichkeit und

Nahrungsſtand, Frechheit über ſeine Mituntertanen,
das Recht über Leben und Tod ausüben, und in die

Majeſtätsrechte greifen; wie ſchädlich ſind alle dieſe
Tätj , da man ſeine Rechte durch Hülfe des

Richters ausüben und erhalten kan? Zum vorausge

ſzt, daß die Majeſtät eine gute Juſtizverfaſſung an

Fordnet hat, muß der Untertan ſeine Forderungen

-
Und
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und Rache gerichtlich ſuchen, die Prozeßordnung beob

achten, erforderliche Zeugniſſe und Antwort geben,

die Entſcheidung abwarten, und ſich endlich bei dem

Ausſpruch des höchſten Richters beruhigen. Deswe

gen haben die römiſchen Geſezze mit Recht denjeni

gen ſeines Eigentums für verluſtig erklärt, welcher ſei

ne eigene Sache dem andern, der ſie ihm vorenthält,

mit Gewalt wieder nimmt a), und aus gleichen Grün

den ſind die Juſtiz und Kriegsbedienten ſehr ernſtlich

angewieſen, daß ſie jede Tätlichkeit ſo gleich unter

drükken oder ſolcher zuvorkommen. Eine Sache, die

nicht genug eingeſchärft werden kan, je beſſer es iſt,

das Böſe zu verhindern, als ſolches leichtſinniger Weiſe

geſchehen zu laſſen, und alsdann zu beſtrafen. Man

hat auch an vielen Orten den öffentlichen Gebrauch

des Gewehrs, auſſer auf Reiſen, unterſagt; der De

gen iſt an der Seite des Privatmanns ſehr oft ein

Zeichen der Selbſtrache, oft muß er auch bei den Manns

perſonen eben das vorſtellen, was bei den Weibsper

ſonen der Fächer iſt. Erſteres droht eine ſchädliche

Eigenmacht, lezteres kan eben nicht notwendig ge

nennt werden. Ganz anders aber iſt es, wenn der

Untertan in dringenden Fällen die Hülfe der Obrigkeit

nicht erwarten kan; er geht alsdann in den natürli

chen Zuſtand zurük, und dieſer erlaubt den Selbſt

zwang. Leben, Ehre und Güter kan hier ein jeder

wider unrechtmäßige Gewalt verteidigen, und die ei

genmächtige Hülfe iſt nur ſo lange ſtrafbar, als

der Regent durch ſeinen majeſtätiſchen Arm Beiſtand

leiſten kan. -

a) L.7. C. vnde vi. L. 176. D. de regulis juris. L, 14. C.

de Iudaeis.

n sRN H. schv1.ze diſ, de iure defenſonis priuatae. Rin

tel. 1654.

Y
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1o. BALT H. wE RN HE R1 Diſſ de violenta ſui defenfone.

Lipſ. I699. -

1o. t es da k1 Diſſ. de executione citra proceſſum. Iſt

in ſeiner Sammlung der Streitſchriften die vierte.

§ 174

Fälle erlaubter Selbſthülfe.

Ein Untertan hat ſeiner Selbſthülfe nur in ſo weit

entſagt, als er durch den Schuz der Obrigkeit ſeine

Rechte erhalten kan. Das zeigt die Abſicht des vernünf

tigen Menſchen und ſeiner Unterwerfung. Geſezt alſo,

daß ihn der Richter wider unrechtmäßige Gewalt

nicht verteidigen kan oder will, ſo iſt er in dringen

den Umſtänden, die keinen Verzug leiden, zum Selbſt

zwang berechtigt a). Die Geſezbücher und Gerichts

höfe geſitteter Nationen der ältern und neuern Zeiten

beſtätigen dieſen gegründeten Saz ausdrüklich und ſtill

ſchweigend; der Egyptier berechtigte einen jeden, daß

er den töden konnte, welcher einem andern unrechtmäſ

ſige Beleidigung zufügte, und Moſes hat ſelbſt dieſe

Befugniſſe ausgeübt b). Der Athenienſer erlaubte

eben dieſes wider einen Menſchen, der die Regierungs

form abändern wolte c); die römiſchen Geſezze faſſen

gleiche Verordnungen in ſich. Das valeriſche Geſez

verbot den Vorſchlag, eine obrigkeitliche Perſon ohne

Appellation zu wählen, dergeſtalt, daß ein jeder die

ſen Rathgeber auf der Stelle umbringen konnte d);

der Ehebrecher darf vom Vater oder Ehemann des un

treuen Eheweibs getödet werden und der Nachtdieb

hat eben dieſes zu befürchten. Eine Verteidigung des

rechtmäßigen Beſizzes iſt auch mit Gewalt durchzuſez

zen erlaubt e); ein flüchtiger Schuldner muß ſich ge

fallen laſſen, daß der Gläubiger, wo er ihn antrifft,

die Bezahlung von ihm erzwingt f). Der See- und

Straßenräuber, auch an einigen Orten der Geächtete,

S allezeit
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allezeit aber derjenige, der den andern in gerechte

Notwehr ſezt, muß ſich gefallen laſſen, daß man ſich

gewaltſam wider ihn verteidigt, und wenn es nicht

anders geſchehen kan, ihn mit Verluſt des Lebens

zurüktreibt. Wenn auch ein Menſch in Enödenkömmt,

ſo verſteht es ſich von ſelbſt, daß er ſich eigenmächtig -

wider einen jeden verteidigen könne g).

/

a) G Rot 1vs Lib. II. cap. I.

b) Ich habe in meiner Abhandlung von den eg.

ptiſchen Geſetzen einen beſondern Artikel abge-

handelt.

c) AsDoc 1 D Es orat. I.

d) i. 1v1vs Lib. III. cap. 55.

e) L. 7. §. 3. D. guod viaut clam.

f) L. 10. - 16. sº L. pemult. D. quae in fraudem ere.

ditorum. -

g) 1o. FRIEDR. RH er 1vs de iure neceſſariae defèrfo

mis. Francof. 167I.

ge. ap. srkvv.de neceſſaria defenfone. Ienae 1663.

cARL. AND R. Re de L 1vs de defenfone bonorum ad.

uerfus adgreſſorems desgl. de defenfone fui aduerfus

adgreſſorem, Lipſ. I688. und 1689.

§ 17.

Behutſamkeit in Anſehung des Zweikampfs.

Auch haben einige Rechtslehrer behauptet, daß

ein Menſch die ihm zugefügte Beſchimpfung durch

den Zweikampf von ſich abwenden dürfe, wenn der

Richter ihm nicht helfen kan oder will. Es iſt eben

nicht zu leugnen, daß ein Regent dieſe Privatkriege

bisweilen aus beſondern Urſachen erlauben könne, nur

aber nicht ſo wie diejenigen Völker, welche ihr Recht

- - Uld
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und Unrecht durch gerichtliche Balgerei darthun. Ich

will auch zugeben, daß ein jeder Bürger befugt ſey,

die Schmähtat durch ähnliches Betragen zu erwie

dern (retorſio) oder ſolcher durch Zwangsmittel zu

vorzukommen, beſonders wenn ſie in der Lebensge

ſchichte oder in der Familie des Bedrohren eine verhaßte

eriode verurſachen kan; aber wenn die Gefahr nicht

gegenwärtig iſt, ſo muß ſich der Beleidigte durch das

Ä des Richters helfen, und dieſer iſt verbun

den, hinreichende Genugthuung zu verſchaffen; eine

notwendige Sache, wenn man den Zweikampf unter

drükken will. Einen Menſchen, der den Zweikampfaus

ſchlägt, öffentlich beſchimpfen, oder wenn er die ihm

zugefügte Schmähung mit Grosmuth errrägt, mit

Verſpottung verfolgen laſſen, ihm durch richterliche Hül

fe nicht nachdrüklich beiſtehen, und doch beſtrafen wol

len, wenn er den Zweikampf annimmt; das ſind Wi

derſprüche, die Rusland ſehr rühmlich aus ſeinen Ter

ritorien verbannet hat, aber welche auch noch in vie

len Gegenden Europens unglüklicher Weiſe anzutref

fen ſind.

Von den Rechten der Polizei in Anſehung des Zweikampfs

iſt bereits in dem zweeten Teil dieſes Staatsrechts

gehandelt worden,

H. 176.

Notwendige Einſchränkung dieſer Freiheit.

Alle dieſe Freiheiten können dem Einwohner nicht

anders als mit groſer Vorſicht geſtattet werden, da
mit er ſie nicht misbraucht, und es iſt notwendig, daß

die Juſtiz oder Polizei von Amtswegen dafür ſorgt,

daß keiner zum Selbſtzwang gedrungen werde. Die

Geſezbücher ſelbſt müſſen ſehr behutſam von dieſen Be

fugniſſen der Untertanen reden, wenn ſie nicht Gele

- - O 2 genheit
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genheit geben wollen, daß man die gute Abſicht des be

ſten Geſezgebers hintergeht. Aus dieſen Gründen gefallen

mir nicht alle Geſezze einiger Völker, welche dem Ein

wohner erlauben, ſeinen Mitbürger wegen eines Ver

brechens auf der Stelle zu töden; wie leicht kan der

Unſchuldige durch dieſe Anſtalten ſein Leben verlieren,

wenn der Mörder frech genug iſt zu ſagen, daß er ihn

auf friſcher Schandthat angetroffen habe, und der

Entleibte ſich nicht mehr verantworten kan. Man

thut alſo recht, wenn man dieſe traurige Begebenhei

ten gerichtlich unterſuchen und genauer erforſchen

läßt; nur ſolte man nicht ſo wie in Frankreich, den

unſchuldig Befundenen zur Schadenserſezzºng, zu Be

zahlung der Gerichtskoſten oder zur Abgabe an die Armut

ohne Unterſcheid anhalten; iſt er unſchuldig, warum

will man ihn ſtrafen? Es misfallen mir ferner dieje

nigen römiſchen Geſezze, welche erlauben, dem Rich

ter mit Gewalt zu widerſtehen, wenn er ungerechten

Zwang brauchen will a), faſt mehrenteils glaubte der

Verurteilte beleidigt zu ſeyn, man erlaube ihm nur

das Zwangsrecht, und er wird auch faſt allezeit dem

Richter widerſtehen; aber wie ſchädlich iſt nicht dieſe

Gelegenheit zum bürgerlichen Ungehorſam ! Geſezt, der

Unterrichter beleidigt uns, ſo kan man ſich an den

Obern wenden, und wenn der höchſte Richter eben

dieſes thut, ſo fält der Zwang ohnedis dahin. Aus

gleichen Gründen kan ich auch hierbei die Meinung des

Grotius nicht annehmen b); wenn einer, ſchreibt er,

mit gutem Gewiſſen von ſeinen gegründeten Rechten

überzeugt zu ſeyn glaubt, ſo kan er ſich ſelbſt helfen,

wenn ihm der Richter nicht beiſtehen will, beſonders in

den Fällen, wo der Kläger das erlittene Unrecht nicht

beweiſen kan, und der Richter den Beklagten losſpre

chen muß., Man führe dieſe Gebräuche ein, und

man wird tägliche Privatkriege erleben; es ſind auch

überdies die Fälle ſehr ſelten, wo die öffentliche Si

- cherheit



- der Bürger und Untertanen insbeſondere. 277

cherheit und eingeführte Ordnung ein ſolches Opfer

verlangen, und wo der ſchuldige Beklagte losgeſpro

chen wird, weil Kläger nicht beweiſen kan.

a) L.5. C. de iure fiſci. L. 5. C. de execut.

- b) G Rot 1vs Lib. II. cap. 8. 6. 20. Lib. II. cap. 7. §. 2.

# Ich unterſtüze dieſe meine Gedanken mit der Denkungs

art eines Böhmers und Hertius. 1. H. Boehner

. ius publicum vniuerale part. ſpec. Lib. II. cap. 7. §.6.

Hektivs de differentia iuris in ſtatu natural et aauen

titio ſect. 2. § 14. 3 .

H. 177... ::

Der Untertan muß zur Erhaltung des Staats

und des Regenten Güter und Leben daran

ſezzen.

Ein Untertan kan ſich zwar mit Selbſtzwang ver

teidigen, aber dieſe Rechte kommen ihm nur gegen an

dere Privatperſonen zu. In Beziehung auf die Ma

jeſtät und das Ganze, haben einzelne Bürger kein

Zwangsrecht, vielmer müſſen ſie Leben und Güter

darbieten, wenn de Erhaltung des Staats dieſes Opfer

notwendig macht. Das gemeinſchaftliche Wolſeyn iſt

das erſte Geſez, und der Bürger muß ſeine Privat

ſ rechte nicht nur dieſen Vorſchriften gemäs einrichten,

ſondern auch zum öffentlichen Beſten hergeben, wenn

ſie als notwendige Mittel zu deſſen Erhaltung betrach

tet werden können. Vermöge des Obereigentumsver
ſ langt der Regent die Güter des Untertans, und die

ſer darf ſolche nicht verſagen. Er wird ſich auch ge.

wis nicht ſehr weigern, wenn er weis, daß ſolche zu

guten Abſichten beſtimmt ſind, und daß ihn der Staat

verſorgt, wenn er durch ſeinen Patriotismus in Ar

mut geraten ſolte; eine Hülfe, die er mit Recht erwar

S 3 - ett
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ten kan. Wenn aber der beſte Patriot Verachtung

und Armut zum Lohn bekömmt, ſo muß dieſes Beiſpiel

freilich den Mitbürger abſchrekken, daß er nicht ſo wie der

Engländer ſein ganzes Vermögen hergiebt, um den Cre

dit der Nation und einer öffentlichen Kaſſe zu erhalten.

Selbſt das Leben iſt der Untertan ſeinem Staat ſchul

dig; nicht etwan dazu, daß es misbraucht oder zurBe

luſtigung verwendet werde, ſondern in der Kolliſion,

wo man ſagen kan, daß das Leben eines Bürgers ein

geringeres Gut ſey als das Staatsintereſſe. Der Sou

verain kömmt in Lebensgefahr, und der Untertan ret

tet ihn dadurch, daß er an ſeiner Stelle ſtirbt; das

Leben des Fürſten iſt koſtbarer vor ſeine Nation, als

das Leben eines Mituntertans. ZEerres verlor wider

die Griechen ein Seetreffen, die vornehmſten Perſer

ſuchten ihre Zuflucht auf dem Schiff dieſes unglückli

chen Monarchens, dieſe vergrößerte Laſt machte, daß

das Schiff ſchon zu ſinken anſieng, und Kerres hatte

kaum ſeinen Unwillen dieſerwegen zu erkennen gegeben,

als einer nach dem andern ins Meer ſprang, bis das

chiff erleichtert ward. Ein Heiduk des Königs von

olen hat zur Ehre der Deutſchen unſere Zeiten durch

ſeine Treue und Tod gleichfals berühmt gemacht, und

ſein Andenken iſt würdig, daß es Stanislaus durch

öffentliche Denkmäler verewigt. In Bergwerken oder

andern gefährlichen Orten arbeiten, oder ſich ſonſt auf

Befehl des Regenten daſelbſt aufhalten, iſt gleichfals

eine Bürgerpflicht, wenn ſolche durch die Abſicht des

StaatsÄ gemacht wird; aber ſich wegen Wolluſt

und Ueppigkeit des Hofs in Lebensgefahr ſezzen, iſt eine

verwegene Probe, die kein guter Regent von ſeinem Bür

ger verlangen wird. Es iſt mit dieſen Leuten eben ſo,

als wie mit den Klopffechtern beſchaffen, gegen Geld

wagen ſie ihr Leben zur Beluſtigung des Zuſchauers;

man ſolte dieſe Handlung verbieten,

-
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- - CH R.



der Bürger und Untertanen insbeſondere. 279

cH R. w1 L DvoGE L Diſſ an et quatenus bonum publicum

bonis priuatorum praeferri debeat? Ienae 1695.

1o. BR Avt seN Diſſ quourque bonum commune commo

dis priuatorum in ciuitate fit anteferendum. Lugd. Ba

tav. 177o.

sAM. sT Rx ck Diſſ. de ſalute publica. Francof. 1673.

- H. 178.

Das öffentliche Wolſeyn mit Waffen verteidigen.

Wenn die Sicherheit die erſte Abſicht des Staats

iſt, und wenn ein jeder Bürger das Seinige hierzu

vorzüglich beitragen muß, ſo iſt es eine der vornehmſten

Pflichten, daß er die Territorien mit Gewalt wider den

Feind verteidigt, und alſo auch in dieſem Fall ſein Leben

in Gefahr ſezt, ſo wie es die Kolliſion des Kriegs und

das Intereſſe der Nationnotwendig machen. Der Bür

ger ſtreitet hier mit offener Bruſt für ſein Vaterland;

nicht ſo wolſein Leben, als vielmehr die Ehre und Erhal

tung ſeines Staats ſind ſeine Maasregeln zu einer Zeit,

wo es einmal vornämlich auf Gewalt ankömmt. Er

folgt ſeinem Heerführer, und dieſer ſelbſt iſt ſehr glük

lich, wenn er mit Scipio den Africaner zu ſeinem

Feind, ſo wie dieſer zu den Carthaginenſern ſagen

kan: „, unter gegenwärtigen Soldaten, welche ſich hier

auf dieſem Thurm befinden, iſt keiner vorhanden, der ſich

nicht auf meinem Befehl ins Meer ſtürzen würde, um

dadurch den Feind zu beſchädigen.„ Der Chef befiehlt,

daß ſich eines von ſeinen Schiffen in die Luft ſprengen

ſollte, um dem Feindzu entgehen, oder unſer Staatsin

tereſſe dadurch zu erhalten; er befiehlt, daß ſich die Ve

ſtung bis aufs äuſſerſte wehren ſoll, und der Bürger muß

folgen, es wäre denn, daß in allen dieſen Fällen die of

fenbare Unmöglichkeit oder Beſchädigung des Landes zu

erſehen ſey; iſt dieſes, ſo kan man freilich den Bürger

nicht als eine Maſchine betrachten. Nur darf dieſes

nicht eigenmächtig, ſondern auf Befehl des Regenten

- S 4 geſche
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- -

geſchehen; dieſes erfordert die Regierungsmarime und

die Einförmigkeit bürgerlicher Handlungen. Wie wol

te man auch ſonſt die Sicherheit befördern, wenn ein

jeder Untertan wider den Ausländer nach ſeinem Wol

befinden die Waffen ergreifen, oder ohne auf die Ordres

des Souverains zu ſehen, Krieg führen könte? Krieg

und Frieden zu beſchließen, iſt ein zu großes Majeſtäts

recht, als daß es ohne Befehl des Landesherrn ausge.

übt werden darf, und es iſt genug, wenn der Bürger

erſt alsdann mit ſeinen Waffen erſcheint, wenn der Re

gent ſolches von ihm ausdrüklich oder ſtillſchweigend

verlangt. - -

- GE oR G. Fr 1 F DR. Der NLe 1N an et quatenus ciues ad

-. arma cogi poſſint capienda. Altd. 1719.

nat H. rack an obſſa vrbsextrema paridebeat, ſº ſeine

auxilia fbibaud /ubmiſſum iri. Viteb. I691.

10. 1o A c H. schoer FE R. de officio praefeéti caſelli ad

extrema obligati. Roſt. 16oI.

S. 179.

Fortſezzung.

Iſt dieſes nun geſchehen, ſo muß der Bürger, nach

der ihm gegebenen Vorſchrift,an dem beſtimmten Ort und

auf erforderliche Art erſcheinen (ob jus ſequelae) und

er iſt ſtrafbar, wenn er ohne wichtige Urſachen auſſen

bleibt, oder ſich ſelbſt zu Kriegsdienſten unfähig macht.

Cajus Vettianusſchnitt ſich aus Furcht für den Kriegs

dienſten die Finger an der linken Hand ab, und man

ſtrafte ihn mit Verluſt ſeiner Freiheit und Güter a).

Tiberius ließ gleichfals die Häuſer der Furchtſamen un

terſuchen und ihre Zagheit ahnden b), und in den römi

ſchen Rechtsbüchern ſind ähnliche Geſezze anzutreffen c).

Wenn nun aber gleich bei den mehreſten geſittetenÄ
- Hrt
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kern unſerer Zeiten der immerwährende Soldat unter

halten wird, ſo behält dennoch der Bürger dieſe Ver

bindlichkeit; er muß ſich auf Befehl des Regenten von

Zeit zu Zeiten in den Waffen üben; er iſt verbunden, ein

gewiſſes Geld zur Verpflegung des Kriegsheers zu ent

richten, in ſo weit dieſes zur Verteidigung des Landes nö

#tig iſt, und im Notfall muß er ſelbſt erſcheinen d). Die

Geiſtlichkeit, die Lehrer, Minderjährige und Weibsper

F ſonen ſind zwar ihrem Stand nach frei von dieſen gewalt

ſamen Arbeiten, aber wenn es auf die Erhaltung des

Staats und aufs äußerſte ankömmt, ſo müſſen ſie auch

ihre möglichen Kräfte beitragen. Die römiſchen Prie

ſter haben mehrmals wider die Gallier gefochten, die Stu

denten und Jeſuiten haben Wien wider die Türken ver

teidigt. Noch im Jahr 1769 hat die Geiſtlichkeit in

Corſica unter Anführung eines Domherrn zur Fahne der

Freiheit geſchworen, und in andern Staaten würde die

große Anzahl derMönche im Notfall einen guten Beitrag

zu den Schwadronen und Bataillons liefern können.

a) vale Rivs maximvs Lib. VI. cap. 8.

b) sveton vs 1N T 1 B ER 1 o. cap. 3.

c) L. 4. §. 12. D. de re militari. -

d) cocce11 hat dieſes in einer Schrift: de jure ſequelae,

gezeigt.

H. 180.

Sich dem Feind als Geiſel oder auch zur Rache

- übergeben laſſen.

Die Geſchichte erzählt uns Beiſpiele, wo eine aus-

wärtige Macht die Auslieferung eines oder mehrerer Un

tertanen zur Rache oder zu andern Beſtimmungen ver

langte. Es iſt leicht zu erachten, daß dieſe Forderung

beſondere Umſtände zum voraus ſezze, und daß wir

nur du. ) Uebermacht oder andere kritiſche Zufälle an

S 5 getrie
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getrieben werdenkönnen, unſern Bürger zu verlaſſen.

Hat er ein Verbrechen begangen; ſo muß er ſich ohne

des der Strafe unterwerfen, und es hängt von dem

Staat ab, ihn ſelbſt, oder durch andere zu züchtigen.

Geſezt aber, er iſt unſchuldia, ſo kan er ordentlicherweiſe

der Lieblingsmeinung des Ausländers nicht aufgeopfert

werden, weil er eben der Sicherheit wegen ſich den Be

fehen der Majeſtät unterworfen hat, weil der Staat

ſeiner erſten Abſicht nach ihn verteidigen muß, und weil

endlich die Sicherheit des eines Bürgers gewiſſermaßen

als die Sicherheit desGanzen anzuſehen iſt. So redet

Vasquez, und er hat der Regel nach völlig recht; aber

wenn der Staat in eine ſolche Kolliſion kommt, wo er

ſeinen Untergang - oder ſehr wichtigen Schaden nicht an

ders vermeiden kan, als durch die Auslieferung eines

oder mehrerer Untertanen, ſo wird dieſes unſchuldige

Opfer zum Beſten des Ganzen gar wol entrichtet, und

der Bürger, den dieſes betrifft, kan es nicht als eine Be

leidigung anſehen; es iſt ein Unglüksfall. Die Sicher.

heit und Bequemlichkeit eines jeden Untertans iſt zwar in

den Augen des Landesvaters allezeit ein koſtbares Gut,

aber in Kolliſionsfällen muß man wiſſen, wie man ein

kleineres Gut dem größern nachſezze, und ein kleineres

Uebel dem größern vorziehe. Der Bürger muß hierbei

denken, daß ihn der Regent ohnedes wider die Ueber

macht nicht verteidigen, und daßer mit den übrigen Mit

bürgern in gleiche Gefahr geraten könne. Geſezt auch,

daß es ihm möglich ſey, ſich mit der Flucht zu retten, und

der Ausländer würde ſeine übermächtige Rache zum Un

tergang unſers Staats anwenden, wir ihm auch mit

Wahrſcheinlichkeit zu widerſtehen nicht vermögend ſind,

ſo muß der Patriot ſich dennoch dem Feind überlaſſen.

Er iſt ſein Leben der Erhaltung des Ganzen ſchuldig, er

muß ſolches in Krieg wagen, und dieſe Verbindlichkeit

entſteht nicht allein aus den Pflichten der Liebe, wie Gro

- tius

-
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tius ſagt a), ſondern aus der bürgerlichen Verbindlich

keit, aus einer Zwangspflicht b). • *

a) g rotivs de jure belli er pacis. Lib. II. cap. 35. F. 3.

b) e Lias Lvzac disquiſitio politico moralis, nun ciuis

«innocen irae hoſtis longe potentioris iuſte permittippſ

fe, ve excidium totius ciuitatis euitetur. Lugd. Batav.

1749. 8.

1 o. sch1lte R de iure er ſtatu obſdum, Ienae I673.

- - - -

S. 181. - - -

Fortſezzung.

Noch mehr muß dieſes gelten, wenn der Bürger nur

als Geiſel, oder zum Tribut gegeben wird; wenn ihn

auch endlich der Feind zu widernatürlichen oder den gött

lichen Rechten offenbar widerſprechendenHandlungen an

halten ſolte, ſo muß er die Verehrung gegen Gott vor

ziehen, und nach den Grundſäzzen der Natur und der

Religion handeln. Aber es muß auch der Staat der

gleichen unglükliche Bürger noch immer in Abweſenheit

bemerken, zu ihrem Vorteil handeln, und die Geiſeln, ſo

bald es möglich iſt, auslöſen. Eliſabeth gab den Franz

Drak nicht an die Spanier heraus, weil ſie ihn ſelbſt

brauchte, und der Staat ſich noch immer verteidigen

konte; der GrafZobor ward ausgeliefert, weil Schwe

den ſich mit Frankreich verknüpfen, und eine nachteilige

Uebermacht bekommen konnte. Andere Völker haben

den Menſchentribut gegeben, aber man weis auch, daß

wenn ſie mächtig worden ſind, ſo haben ſie den verſpro

chenen Jungferntribut wiederrufen, in ſo weit dieſes

ein Misbrauch wider die göttlichen und natürlichen Ge

ſezze war. Ich mache hierbei noch zwo Anmerkungen:

erſtens, wenn der Ausländer ſolche Perſonen von uns

fordert, die zu unſerm wirklichen Staatsintereſſe gehö

- - - - TM,
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ren, ſo muß die höchſte Kolliſion vorhanden ſeyn, wenn

man ſolche ausliefern ſoll. Die Athenienſiſchen Redner

entdekten ihren Mitbürgern die gefährlichen Abſichten

Alexanders, dieſer verlangte ſolche zur Herausgabe;

aber Demoſthenes ſprach: die Wölfe verlangten auch

einſtmals von den Schaafen die Auslieferung der Hun

de; wäre dieſes geſchehen, ſo würde die ganze Heerde

verloren geweſen ſeyn a)., Zweitens, wenn nicht eine

individuelle Perſon, ſondern eine Anzahl verlangt wird,

ſo kömmt es auf die Wahl des Regenten oder auf das

Loos, oder auch allenfalls auf den Patriotismus derer

Bürger an, die ſich ſelbſt darbieten. Die Engländer

verlangten von Calais ſechs anſehnliche Bürger zur

Rache b), und die Nachwelt preißt noch immer diejeni

gen, welche ſich zum Beſten des Vaterlands aufopferten.

a) evraevs in Demoſthene.

b) F RossARD biſt. L. I.

§ 182.

Geduld der Untertanen in Anſehung böſer

Regenten.

Faſt an allen Orten hört man Misvergnügen und

Klagen der Untertanen über die Ungerechtigkeit der Re

gierung; ſehr oft geſchiehet dieſes ohne Recht. Geſezt

aber, der Regent vergißt ſeine Pflichten, und behandelt

den Einwohner mit ungerechter Härte? Was die ganze

Nationthun kan, wird im folgenden Kapitel beſtimmt;

hier aber iſt überhaupt der Saz anzunehmen: daß ein

zelne Untertanen gegen die Majeſtät keine Gewalt

brauchen dürfen (lex de non reſiſtendo regi). Vor

ſtellung und Geduld ſind hierbei die beſten Maasregeln,

und wenn ſie nicht zureichen, kan ſich der beleidigte Teil

aus dem Lande entfernen. Es wird hierdurch gar nicht

das widerrechtliche Betragen des Souverains gebilli

- Zel
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get ; die Gottheit, das Publikum und die Nachwelt

werden ihn richten, aber der beleidigte Bürger darf

keine Gewalt brauchen, weil ſonſt ein jeder, welcher ſich

zu beſchweren Urſache zu haben glaubt, der Majeſtät

Gewalt zufügen, und oft ohne alles Recht den Thron und

die Abſicht des Staats antaſten könnte. Ich bin weit

entfernt, die Grundſäzze eines MJacchiavells zu ver

teidigen, aber dennoch muß ich behaupten, daß auch

alsdann der Untertan nicht befugt ſey, die Hand an den

Souverain zu legen, wenn dieſer ohne Recht ihn töden

wolte. Es iſt wahr, der Untertan kömmt hier in die

äuſerſte Kolliſion, aber hier muß er doch allezeit das klei

nere Uebel dem gröſern vorziehen,und der Staat wird nie

mals ſo ſehr beleidigt, wenn ein unſchuldiger Untertan

« ſtirbt, als wenn der Regent getödet wird. Wie leicht

könte nicht ein boshafter Bürger ſich unter die Dekke der

Unſchuld verbergen, um der Majeſtät ſelbſt den Unter

gang zu drohen! -

1o. FR1 e DR. scHNE 1 D E R 1 Diſſ. de illicita contraprin

cipem vitae defenfone. Halae 17o2.

s Fortſez zu ng.

Ueberhaupt wenn der Regent denkt mit Recht zu

handeln, und der Untertan glaubt, es geſchehe ohne Recht;

auf weſſen Seite wird wol der Ausſchlag ſeyn? Die Ur

ſache, welche den Untertan antreibt, in die bürgerlicheGe

ſellſchaft zu treten, eben dieſe legt ihm auch die Ver

bindlichkeit auf, die Erhaltung der Majeſtät als ein

größeres Gut anzuſehen, und das öffentliche Beſte vor

zuziehen. - Karlder Sechſte in Frankreich ward raſend

und tödete einige der Umſtehenden; die übrigen be

mühten ſich nur, ihm mit Liſt den Degen aus der Hand

zu bringen, I ähnlichen Fällen könnte man auch wol

- durch
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durch Klugheit oder Verſtellung den heftigen Fürſten

entwaffnen, oder ſich mit der Flucht zu retten ſuchen;

aber Gewalt iſt aus oben angeführten Gründen auch

wider dieſe ungerechte Handlung des Regenten ſtrafbar.

Gundling, Barbeirac und noch einige glauben hier

bei eine Enthuſiaſtiſche Ehrfurcht anzutreffen, ſie mis

billigen dieſe Geduld des Untertans wider den angrei

fenden Regenten; ſie ſagen: „ ein Fürſt ſeyvorhanden die

Untertanen zu verteidigen, nicht aber zu töden, er müſ

ſe ein Vater, nicht aber ein wütender Feindſeyn, er dür

fe ſich durch Grauſamkeit nicht ſelbſt entheiligen, und

dadurch den Untertanen ſtillſchweigend ihre Pflichten er

laſſen. „ So reden ſehr viele; es könte dieſes auch

vielleicht von einem reiſenden Ausländer geſagt werden,

der ſich einſtweilen an einem ſolchen Hof befindet. Ich

wolte es auch nicht wagen, allezeit zu behaupten, daß

ein von dem Regenten bedrohter Menſch den Grundſäz

zen der Vernunft folgen, und ſein Leben ohne Verſchul

den mishandeln laſſen würde; aber ein wirklicher Ein

wohner und Untertan iſt ordentlicher Weiſe dem Staat

mehr Pflichten als ſeinen zeitlichen Umſtänden ſchuldig,

und er darf nichts thun, was andern Gelegenheit zum

Ungehorſam gegen die Majeſtät giebt, oder wolgar die

Regierung in Unſicherheit ſezt. -

x sº ran p van Dam Diſſ an liceae ſabditis refere

ſuis propriis imperantibus. Lugd. Batav. 1740.

H EN R. GE BH ARD AM 1 LT z. Orat. de ſubditorum er

ga regnarrices poteſtarer, praecipue duriores officio.

Viteb. 1654,

§ 184.

Ob ein Untertan die Schande ſeines Regenten

auf ſich nehmen müſſe.

Der bürgerliche Gehorſam hat ſeine Grenzen in dem

Wolſeyn und der Abſicht des Staats. Aus dieſem#
habe
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habe ich oben die Pflichten der Untertanen gegen die Ma

jeſtät hergeleitet, und ich glaube auch daraus die Frage

beantworten zu können: in wie weit man verbun

den ſey, die Schande ſeines Regenten auf ſich

zu nehmen? Wenn ſich ein Untertan der Verbrechen

wider Gott, die Natur, oder den ganzen Staat teilhaf

tig macht, dadurch, daß er die Fehler des Tyrannen auf

ſich nimmt, ſo iſt dieſes allerdings eine ſolche Handlung,

zu welcher kein ehrlicher Mann kan gezwungen wer

den. Vielmehr muß das Publikum und die Nachwelt

ſeinen Widerwillen paeiſen; der Prinz ſelbſt wird ihn

verehren, ſobald er der Sache weiter nachgedacht hat.

Anicetus hat ſehr ſchändlich gehandelt, daß er auf

Verlangen des VTero ſich für den Ehebrecher Octaviens

ausgab; ein Ritterdienſtzum Beſten des Tyrannen, der

ſich von ſeiner unſchuldigen Gemahlin ſcheiden will.

Eben dieſer Tadel fällt auch auf alle diejenigen, welche

ihrem Herrn zu gefallen unleugbare Schandtaten ver

üben, oder ihn zum voraus verſichern, daß ſie im Not

fall ſeine Ehre retten, und an ſeiner Stelle die böſe

Handlung getan zu haben vorgeben wolten. Ganz an

ders aberverhält es ſich, wenn die Rede iſt von Schwach

heiten, die Gott, der Natur und Abſicht des Staats

nicht ungezweifelt widerſprechen, oder wenn die Glükſe

ligkeit des Landes dieſe Verſtellung notwendig macht,

oder auch wenn die Tat bereits verübt worden iſt, und

ein Untertan weiter keinen Anteil daran hat, als nur,

daß er ſeine äuſſerliche Ehre hintanſezt, um das notwen

dige Anſehen des Regenten zu erhalten.

1 o. T E s MA R 1 Diſſ. de fama. In Diff I. Mart.

I686. 8.

10.-F R1 E DR. schne1 DER de colifone famae et con

Jcientiae. Halac 1703, “

S. 18 -
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- §. 8 5»

Fernere Beurteilung dieſer wichtigen Fälle.

In allen dieſen Fällen wird die Ehre des Souve

rains als ein größeres Gut betrachtet, welchen die äuſ

ſerliche Ehre des Untertans als ein kleineres Gut nach

geſezt werden muß, kurz, man macht in dieſer Kolli

ſion eine vernünftige Ausnahme. Der Untertan wird

von ſeinem Herrn Lügen geſtraft, man legt ihm eigen

mächtiges Verfahren bei, ob er gleich die Befehle des

Souverains auf das genaueſte befolgt hat, aber da

ihr Ausgang böſe iſt, ſokan ſich dieſer durch das ange

führte Mittel zum Beſten ſeines Landes von den böſen

Folgen befreien, und der Untertan muß ihm darzu be

hülflich ſeyn. Man nimmt auch wol dem unſchldigen

Staatsbedienten ſeinAmt man belegt ihn zum Schein

mit einer Strafe, aber ein weiſer Fürſt wird ihm auch

auf andere Art zu entſchädigen ſuchen und der Untertan

muß ohnedem wiſſen, daß die willkührliche Ehre im

Staat von dem Willen der Majeſtät in den mehreſten

Fällen abhängt. Das allgemeine Staatsrecht billigt
hierdurch gar nicht die Fehler des Hofs, welche den

edlichen Bedienten ohne wichtige Urſachen in ſolche Ver

legenheit ſezzen; wenn aber die Notwendigkeit einmal
vorhanden iſt, ſo erfordert auch die hi her gehörige Ver

bindlichkeit des Untertans einen ſchuldigen Gehorſam.

Daß man aber dieſen Unſchuldigen ſowie Philipp, der

Zweete den Perez behandeln will, daß man ihn töden,

oder ihn in fortdauerndem Unglük ſizzen laſſen, oder

an den Ausländer zur Rache ausliefern will, kan nur

in den allerwichtigſten Kolliſionen geſchehen und iſt auch

in den mehreſten Fällen nicht anzuraten. Wie bald
kan ein ſolcher durch ſein Schikſal dergeſtalt bekäubt

werden, daß er die Pflichten gegen ſich vorzieht, daß

er das ganze Geheimniß entdeft, mithin die Abſicht

und Ehre ſeines Herrn vereitelt, und wie iſt wo her

- - bei
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zen können.

bei dem Staat geholfen? Die Staatsklugheit giebt

andere und weit bequemlichere und weit vorſichtigere

Maasregeln zu dieſen Verhältniſſen; ein Mann, der zu

leben weis, wird allemal die Umſtände vorteilhaft nuz

dortL. sch e LGv1g 1 1 Diſſ. 2. 4uid lice.at pro fama ? .

Gryphisw. 1706.

- - 5. 186. - -

Einige notwendige Folgen des bürgerlichen

Gehorſams.

Es iſt ein allgemeiner Grundſaz und ich habe ihn

w.ider die Abſicht des Staats unternehmen, vielmehr

aber ſeine Kräfte zur Erhaltung und Vermehrung des

öffentlichen Wolſeyns anwenden müſſe. Man kan

hieraus ſehr viele beſondere Folgen ſchlieſſen und da

die Verbindlichkeit der Untertanen die Majeſtätsrech

re beantwortet, ſo muß auch hier alles dasjenige

ſtillſchweigend wiederholt werden, was ich in den er

ſten Teilen dieſes Staatsrechts von den Befugniſſen

zwiſchen Regenten und Untertanen geſagt habe. Sehr

leicht iſt alſo einzuſehen, daß der Untertan keine Gele

genheit zum Böſen geben, daß er nicht wider die Sicher

Ä und Bequemlichkeit des Ganzen oder ſeiner Teile

andeln, daß er der Majeſtät nicht widerſtehen dürfe,

wenn ſie ihn oder ſeinen Mitbürger zum Beſten des

Staatslenken will, daß er vielmehr durch ſeine Arbeit

und in ſeiner Sphäre das Seinige zum Wolſeyn des Lan

des beitrage, daß er auch durch ſeine Güter das ge

meinſchaftliche Beſte erhalten und vermehren und alſo

die öffentlichen Abgaben entrichten, daß er endlich

auch überhaupt durch ſeine Handlungen Gelegenheit

zum Guten geben müſſe. -

T § 187

s

/

oben bewieſen, daß der Untertan keine Handlungen

X
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$. 187.

Fernere Pflichten.

Heimlich oder öffentlich den Mitbürger und die
Seinigen zum Ungehorſam wider die Geſezze verleiten,

der Ausübung guter Anſtalten Hinderniſſe ſezzen, Pri

vatintereſſe allezeit den öffentlichen Pflichten vorziehen,

böſen Einwohnern oder Ausländern Sicherheit und

Auffenthalt zum Nachteil des Staats geben ſich der

Majeſtätsrechte anmaßen, unerlaubte Geſellſchaften un

terhalten, böſe Beiſpiele geben, durch Verleumdung,

Schmähſucht und überhaupt durch Laſter die Territo

rien vergiften; wie viele ſtrafbare Handlungen ſind

hier nicht ſchon durch den weſentlichen Endzwek des

Staats verboten, und wer würde dergleichen Men

ſchen den Nahmen eines guten Bürgers beilegen?

Hingegen aber der Majeſtät vernünftigen Gehorſam

leiſten, ſeine eigene Glükſeligkeit in dem Wolſtand

des Ganzen ſuchen, die Pflichten der Tugend und der

Religion zum Beſten des Landes anwenden, Eintracht

und Friede unter den Mitbürgern befördern, gut ar

beiten ſo wie der Engländer, ſich Reichthum, Ehre

und Wiſſenſchaften erwerben, andern aber Gelegenheit

zum Erwerb notwendiger und nüzlicher Bedürfniſſe

geben, kurz guter Menſch, Geſellſchafter und Bürger

zugleich ſeyn, dieſes iſt das Bildnis der Untertanen,

welche verdienen, von dem beſten Souverain beherrſcht

zu werden. Man füge noch hinzu, daß ein ſolcher ſich

durch vorzügliche gute Handlungen, beſonders in

merkwürdigen Zeitpunkten, um das Wolſeyn des

Staats würdig macht, daß er hierbei Güte, Redlich

keit und Klugheit gehörig zu vereinigen weis, ſo iſt

das Gemälde des Patrioten vollkommen. Man ſezze

es neben den Tron oder an die Privatwände, es

wird beide auf die tätigſte Art zieren. Aber ver

geblich ſind die PVünſche einen Staat zu ſehen,

* deſſen

-
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deſſen Mitglieder insgeſamt dieſes Kennzeichen

an ſich tragen, er wäre vor die menſchlichen

Verbindungen zu ſchön. - -

§. 188.

Nicht eigenmächtigerweiſe Geſellſchaften

errichten.

Ich habe ſchon oben bewieſen, daß keine Geſell

ſchaft in unſern Territorien rechtmäßig ſey, wenn ſie

der Regent nicht ausdrüklich oder ſtillſchweigend be

ſtätigt hat. Es iſt alſo möglich, daß eine Geſellſchafe

nach den natürlichen Rechten ſehr gut iſt, daß ſie auch

wol bei einer Nation erlaubt ſeyn könne, aber daraus

folgt noch nicht, daß ſie auch bei uns bürgerlicher Wei

ſe rechtmäßig ſey. Die Geſellſchaft der Freimäurer

zeigt durch ihre anſehnlichen Mitglieder und durch ihr

Alter, daß ihre Abſicht vernünftig und erhaben ſeyn

müſſe, aber nicht ein jeder Regent erkennt dieſe Ver

bindungen in ſeinen Landen. Die Geſellſchaft der

Woltätigen ward in Hanau erlaubt, in Braunſchwei

giſchen verboten. Dieſes zum vorausgeſezt, laſſen ſich

folgende Rechte und Verbindlichkeiten bei den Ge

ſellſchaften der Untertanen denken; erſtens, es darf kein

Untertan eigenmächtigerweiſe eine Geſellſchaft im Staat

errichten oder einführen, welche der Regent nicht

ausdrüklich oder ſtillſchweigend beſtätigt hat.

Wie wolte die Majeſtät mit Gepisheit regieren, wenn

ſie nicht die einzelnen Verbindungen der Bürger und

ihre Maasregeln kennt; wie leicht wäre es möglich,

daß eine geſellſchaftliche Abſicht dem gemeinen Beſten

widerſpricht? Die Bosheit hat ſich oft ſelbſt hinter

die Religion verſtekt und wenn auch der Endzwek einer

Privatgeſellſchaft für ſich betrachtet und in den Augen

der Mitglieder gut wäre, ſo kann ſie doch in demÄ
- - T 2 hält
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hältnis gegen den Staat, in den Augen des Regenten,

die das Ganze überſehen, ſehr oft ſchädlich ſeyn, der

geſtalt, daß ſie mit Recht verboten und aufgehoben

wird. Noch vielmehr muß dieſes geſagt werden kön

nen von Rottirung des Pöbels, Räuberbanden und

Verknüpfung mit auswärtigen offenbaren oder gehei

men Feinden unſers Staats. Dieſe Majeſtätsrechte

ſchränken hierdurch die notwendige Freiheit des Bürgers

gar nicht ein, er darf ohnedes der Regierung und der

Oberaufſicht keine Hinderniſſe ſezzen und ein guter Re

gent genehmigt allezeit eine Geſellſchaft, die der Abſicht

der Regierung nicht widerſpricht. Er weis, daß man

ohne Staatsmaxime dem Untertan ſeine natürliche Frei

heit nicht nehmen kan und daß man ihm allezeit eine

Verbindung zu erlauben befugt ſey, die dem gemein

ſchaftlichen Wolſeyn des Staats weder geradezu noch

durch Umwege entgegen iſt. Aber wenn er ſeine Befugniß

Geſezze zu geben, ſeine Oberaufſicht und ſein höchſtes

Vollſtrekkungsrecht der Beſtimmung gemäs ausüben

will, ſo muß er notwendig befugt ſeyn, die Geſellſchaf

ten in ſeinen Territorien zu beſtätigen und wenn der

Untertan verbunden iſt den Majeſtätsrechten gemäs zu

leben, ſo darf er auch nicht willkürlich Geſellſchaften

errichten oder fortſezzen.

1 o. sARTH. N 1 E Me 1 eR de ſocietatibus tam primis quam

minoribus, quam ciuilibus, illarumque cum bis conuemi

entia et analogia. Helmſt. 1684.

. . . - §. I 89.

Rechte und Verbindlichkeit der Geſellſchaften.

Wenn eine Geſellſchaft in unſern Landesbezirken

rechtmäßig iſt, ſo kömmt ihr auch zweitens die Be

fugnis zu, ihren beſtimmten Endzwek durch erlaubte

Mittel zu bewirken. Da ſie aber auch als eine unter

tänige
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tänige Perſon betrachtet werden kan, ſo iſt leicht zu

erachten, daß dieſer Endzwek der Hauptabſicht des

Staatsgemäs und gleichfals wieder ein bequemes Mit

tel ſeyn müſſe, wodurch das gemeinſchaftliche Wolſeyn

bewirkt wird; daß alſo die Mitglieder ihre Privatab

ſichten nicht über das öffentliche Beſte erheben, noch

weniger aber dadurch dem Ganzen zur Laſt fallen.

Man ſtelle bei den Klöſtern, Handwerkern, Innun

gen und Zünften, eine Unterſuchung an und man

wird vieles zu ändern finden, beſonders da, wo ſie bei

Ausübung ihrer Rechte oft vergeſſen, daß ſie Unterta

nen ſind. Drittens: die Geſellſchaft hat ihre beſon

dere Verfaſſung, welche mit der Einrichtung des Staats

nicht verwechſelt werden darf. Iſt ſie ausdrüklich be

ſtätigt oder privilegirt, ſo kan man ihre Rechte aus

den Stiftungsbriefen, oder wol gar aus den Geſez

büchern einſehen; aber weit entfernt, daß ſie ſich will

kürlich der Majeſtätsrechte anmaßen dürfen, müſſen ſie

vielmehr in den ihnen geſezten Schranken bleiben. Vier

tens: die Geſellſchaft kan in dieſer Beziehung ihre eige

nen Statuten verfertigen, aber wenn dieſe die völlige

Kraft eines Geſezbuchs haben ſollen, ſo müſſen ſie von

dem Landesherrn beſtätigt ſeyn, beſonders wenn ſie von

den Rechten und Verbindlichkeiten gegen andere Mit

bürger und Geſellſchaften reden. Es kömmt einer Ge

ſellſchaft auch fünftens die Befugnis zu, nach welcher

ſie kan ihre eigentümlichen Güter beſizzen und verwal

ten, oder von ihren Mitgliedern einen beſtimmten

Beitrag ordentlich und auſſerordentlich fordern; doch

nicht mehr als es ihre geſellſchaftliche Abſicht notwen

dig macht. Deswegen kan hier der Regent eine be

ſtimmte Ordnung vorſchreiben und überhaupt von Zeit

zu Zeit die Rechnungen verlangen, damit man einſehen

könne, ob das öffentliche Wolſeyn dieſe Abgaben ver

urſache oder nicht und ob man ſie weiter unterſtüzzen

müſſe; aber ohne Noth wird kein guter Fürſt dieſe

T 3 Guter
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Güter ſeiner Untertanen an ſich ziehen. Endlich hat

auch die Geſellſchaft ſechſtens das Recht ihre eigene

Bedienten zu unterhalten, die ihre Geſchäfte beſorgen;

nur mujen ſie von dem Landesherrn wenigſtens vor

läufig beſtätigt ſeyn. Die übrigen Befugniſſe fließen

teils aus dem Weſen der Geſellſchaften, teils aus den

Rechten und Verbindlichkeiten des Bürgers und Uns

tertans, teils aus den beſondern Verhältniſſen gegen

den Staat. Was alſo von dieſen geſagt und in einer

burgerlichen Verfaſſung zuläßig genennt werden kan,

das muß auch hier gelten. - ,

- § 190.

Insbeſondere von häuslichen Geſellſchaften.

Die häuslichen Geſellſchaften mit ihren Arten

machen den gröſſten und beſten Teil der Verbindungen

aus. Sie erholten die Ordnung der Familie, durch

Zeugung und Erziehung bilden ſie zukünftige Bürger

und verknüpfen das Privatintereſſe noch genauer mit

dem Wolſeyn des Staats. Sie verdienen daher eine

vorzügliche Aufmerkſamkeit des Regenten und ſo gros

ihre Anzahl iſt, ſo ſehr leicht iſt es auch, ihnen Geſezze

und Hausordnungen vorzuſchreiben; aber auch eben ſo

notwendig kan dieſe Vorſorge der Majeſtät genennt

werden und es iſt kein geringer Regierungsfehler,

wenn man die Familien ſich ſelbſt überläßt, da ſie doch

den nachdrücklichſten Einflus in das Intereſſe des

Ganzen haben. Ich ſezze alſo zum voraus, daß die

Geſezbücher und Polizeiordnungen die Rechte und

Verbindlichkeiten beſtimmen, welche die Mitglieder häus

licher Geſellſchaften zu beobachten haben und daß man

einem jeden Hausvater einen gedrukten Auszug dieſer

Vorſchriften zur genauen Befolgung überaiebt. Die

- Geſezze ſelbſt werden verfertigt nach dem Regierungs

- ſyſtem,
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ſyſtem, nach der Abſicht häuslicher Geſellſchaften und

ihrer einzelnen Teile, doch ſo, daß man, wo möglich, die

natürliche Freiheit des häuslichen Regenten nicht wei

ter einſchränkt, als es das gemeinſchaftliche Wolſeyn

verlangt. Giebt man alſo den Hausgenoſſen zu viele

Freiheit und Unabhängigkeit von dem Hausvater, ſo

werden ſie ſich dieſer Rechte zur Beläſtigung der Fa

milie bedienen und wie iſt es wol möglich, daß der

Polizei- und Juſtizrichter die Sachen ſo geſchwinde aus

einander ſezzen können als der Hausvater, der mit Recht

von ſeinen Leuten Gehorſam fordert, der aber auch zu

gleich auf die öffentlichen Vorſchriften angewieſen iſt

und vor ſeine Hausgenoſſen ſtehen muß. Die Erfah

rung zeigt uns zwei entgegengeſezte Fehler; der Rö-,

mer gab dem Hausherrn zu viele Rechte über Weib,

Kinder und Sklaven; der Japaner hat noch jezt eben

dieſen Gebrauch a) und das geſittete Europa zeigt an

ſehr vielen Orten das völlige Gegenteil, ſo daß dem

Hausvater weiter nichts übrig bleibt als die Laſt ſeine

Hausgeſellſchaft zu ernähren und ihrem guten Willen zu

überlaſſen, ob ſie ihn folgen wollen. Da er dieſes oft

vergebens erwartet, ſo iſt er genötigt zu klagen und

ſein gerechtes Hausintereſſe verzögern zu laſſen. Will

er ſelbſt Gewalt brauchen, ſo muß er befürchten, daß

ihn diejenigen, die er verſorgt, gerichtlich belangen und

der Richter verdammt ihn eben ſo, als wenn er wi

der ſeines gleichen Gewalt gebraucht hätte. b)

*) vaRE N 1vs in deſcriptione Iapaniae cap. 18.

b) chr. Besold de tribus ſocietatis domeſticáe ſpeciebus,

"aritali, filiali et berili. In opere polit. Argent.

1641-4.

T 4 - - H. 191.
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• . §. I9 | »

Fortſetzung dieſer Materie.

Daß der Hausvater über das Leben, Geſundheit

und Güter ſeiner Ehefrau, Kinder und Knechte, und

über ihr unmittelbares Verhältnis gegen den ganzen

Staat nicht willkürlich befehlen kan, iſt ſehr gut,

ich halte auch vor nötig, daß man das Betragen gegen

die Hausgenoſſen nicht völlig ſeinem Eigenſinn über

laſſe; aber was zu ſeiner Privatregierung erforderlich

und was dem Endzwek des Landes nicht zuwider iſt,

das ſolte man ihm allerdings geſtatten. Es müſſen alſo

die Geſezze in dieſer Beziehung das Betragen der Ehe

gatten, die Rechte der Erziehung und die Art, wie ei

ner ein Mitglied der Hausgeſellſchaft wird oder ſolche

verläßt, die Regierung und Gehorſam der Hausgenoſ

ſen mit ihren Grenzen, die Nahrung und Unterhalt,

die Arbeit der Mitglieder, kurz die Gewalt des Haus

herrn nach der Landesverfaſſung hinreichend beſtimmen

und das übrige der natürlichen Freiheit des Hausva

ters anheim ſtellen, doch ſo, daß er für die Fehler

ſeines Hauſes zu antworten verbunden iſt. Daß der

Ehemann bei den mehreſten Völkern das Hausregi

ment führt, kan wenigſtens nicht aus dem Weſen

des Menſchen eingeſehen werden; Gewonheit, Erzie

hung und Nachgiebigkeit des ſchönen Geſchlechts ſind

wol die Haupturſachen dieſer Vorzüge, eben ſo als

wenn die Frau in die Familie des Mannes kömmt.

In Formoſa wird der Mann ein Teil der Familie

ſeines Eheweibes und dieſes erzählen uns auch die Amia

zonendichter von ihren Heldinnen. Der Regent rich

ret ſich hier nach den vernünftigen Gebräuchen ſeiner

Nation, aber er thut ſehr wol, wenn er den einmal

beſtimmten Hausherrn in ſeinen Rechten ſchüzt, er

mag nun zum männlichen oder weiblichen Geſchlecht

gehören. Man denke ſich die Laſt der Erziehung E
- - s
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Erhaltung einer Familie und man wird ihrem

Oberhaupt die Rechte nicht mehr ſo ſehr einſchkänken;

man ſehe auf die Verhältniſſe gegen den Staat

und man wird die Befugniſſe des Hausvaters nicht ſo

weit ausdehnen.

---- , S. 192.

In wie weit der Untertan auswandern kan.

Ich habe bereits anderswo a) die Fälle angeführt,

wo es erlaubt iſt, daß der Regent ſeinen Untertanen

die Auswanderung unterſagt oder nicht und von dieſer

Beſtimmung hängt auch das hieher gehörige Recht und

Verbindlichkeit der Untertanen zum Auszuge ab.

Solte das Wolſeyn des Landes die Gegenwart eines

Bürgers nicht unumgänglich erfordern, ſolte er nicht

zur ungelegenen Zeit den Staat verlaſſen, oder ganze

Geſellſchaften auf einmal ausziehen, ſo kan ſich der

Untertan in auswärtige Territorien begeben. Es iſt

leicht zu erachten, daß er vorher die Einwilligung ſei.

nes Regenten ſuchen oder wenigſtens die ſtillſchwei

gende Erlaubnis zum voraus ſezzen müſſe, wo ihn nicht

eine dringende und gerechte Urſache zum Auszug bewegt.

Die Majeſtät wird ihm aber auch unter geſezten Um

ſtänden dieſe Einwilligung um ſo 1..aiger verſagen, da

er ein freier Menſch iſt, da der Staat nicht eben die

ſes Individuum notwendig braucht, da dieſer Abgang

durch neue Ankömmlinge erſezt wird, b) beſonders

wenn glükliche Regierung im Lande herrſcht, wenn

Sicherheit, Bequemlichkeit und guter Nahrungsſtand

den Ausländer anlokken, . Iſt dieſes, ſo wird ſich

ohnedis die Auswanderung ſehr ſelten ereignen, vornäm

lich bei denen, die in unſern Territorien geboren ſind.

Ohne zu unterſuchen, in wie weit die Liebe gegen das

Vaterland vernünftig oder unvernünftig ſen, ſo iſt ſie

doch in der Tat nicht zu leugnen, wenn man nicht der

- T 5 offen
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offenbaren Erfahrung widerſprechen will. Obgleich

das Vaterland einige Söhne ſehr feindſelig behandelt,

ſo weis man doch, daß auch dieſe unglüklichen Kinder

nach Verlauf einiger Zeit den Ort ihrer Vorfahren

noch immer recht heftig geliebt haben. Der verbannte

Themiſtokles vergas Magneſiens Glanz und noch

auf ſeinem Todbette befahl er, daß man ſeine Gebeine

wenigſtens heimlich in Athenens Gefilde begraben

ſolte. Aus Rom vertrieben, eilte Kamill dem Galli

er entgegen und errettete den Staat eben damals, wo

noch ein kleiner Schritt übrig war, um die Nation zu

vertilgen. Wie oft haben die Corſen wider denAus

länder mehr gethan als ganze Armeen und wie lange

werden ſie wol dem Ueberwinder gehorchen? Man

frage den Hugenotten; geſezt, er hätte bei dem Aus

länder die beſte Bequemlichkeit und dennoch wird er

ſein Vaterland niemals haſſen. c)

a) In dem zweeten Teil dieſes Staatsrechts zweites Kapitel

von der Polizei.

b) cocc BJ ad Grotium Lib. II. cap. 5. § 24.

e) Hr. v. Sonnenfels über die Liebe des Vaterlands.

Wien 177I. 8.

AvG. Lev se R1 progr. de fêta obligatione erga patriam.

Viteb. 1729.

sAM. r vF EN poRF de obligatione aduerſus patriam,

Heidelb. I663.

sorr L. Fx 1 E DR. 1 x N 1 ehe N de fundamentis officiorum

erga patriam. Lipſ 1713.

§ 193.

Staatsbedienten.

Obgleich jeder Bürger ſeine Handlungen zum

Beſten des Staats verwenden muß, ſo laſſen ſich#
70
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noch einige unter ihnen denken, welche vorzüglich be

fugt ſind, im Namen der Majeſtät die öffentlichen

Geſchäfte zum Wolſeyn der Nation zu verwalten.

Der Regent hat dieſen Staatsbedienten die Aus

übung ſeiner Majeſtätsrechte übertragen, ſie ſind durch

dieſen Zuſtand mit dem Intereſſe des Landes noch ge

nauer verknüpft und ihre Rechte, aber auch ihre Ver

bindlichkeiten ſind größer als bei den übrigen Privat

perſonen. Da ich bereits oben a) die hieher gehörigen

Rechte der Majeſtät beſtimmt habe, ſo bleibt mir hier

weiter nichts übrig, als daß ich die ſich hierauf be

ziehende Verbindlichkeiten und Befugniſſe der öffentli

chen Bedienten anführe. Dieſe haben ſie teils mit

allen Unterranen gemein, oder ſie kommen ihnen allein

zu; jene ſind in den vorigen erklärt worden, leztere

aber fieſen entweder aus der Regierungsform oder

nicht; von erſtern kan hier nicht die Rede ſeyn und

von den leztern werde ich nur dasjenige bemerken, was

aus der Idee eines Staatsbedienten hergeleitet wird

und folglich allen Perſonen von dieſer Art zukömmt,

auch in allen bürgerlichen Geſellſchaften ſtatt findet. b)

a) In dem erſten Teil dieſes Staatsrechts, 7Kap. § 183-190.

b) Von der Verſchiedenheit der Staatsbedienten in Anſe

hung des Gegenſtands ihrer Geſchäfte habe ich bei jedes

maliger Art der Maieſtätsrechte gehandelt. -

-

§ 94 ----

Ihre Pflichten überhaupt.

Ich rechne hieher überhaupt die Verbindlichkeit

eines Bürgers, das ihm von dem Regenten angetragene

Amt anzunehmen; der Bürger muß ſeine Kräfte zum

Beſten des Staats anwenden und es muß ihm eine

vollkommene Pflicht ſo wol, als ein erwünſchtes Ver

gnügen ſeyn, wenn er nähere Gelegenheit ºr
- - (PH
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ſeine patriotiſchen Wünſche tätig zu machen. Selbſt

die Wichtigkeit oder die Gefahr des Amts dürfen ihn

nicht abſchrekken, es wäre denn, daß ihm die erforder

liche Fähigkeit ermangelte, oder daß er zum voraus

einſähe, ein unglükſeliges Opfer des Neids zu werden

und der Verleumdung zu unterliegen. Auſſerdem aber

halte ich es für ſtrafbar, wenn ein Mitglied der bür

gerlichen Geſellſchaft ohne wichtige Urſachen den Dienſt

verweigert; man weis auch, wie hart der Römer dieſe

Widerſpenſtigen beſtrafte und Venedig ſendet ſolche

Bürger mit Recht zum Provinzen heraus. Solte

auch die Stelle ſehr gering ſeyn, ſo muß man wiſſen,

daß ein jeder Poſten rühmlich iſt, den man zum Beſten

des Staatsverwaltetound daß nicht alle Bedienungen

von gleichem Range ſeyn können, ob ſie gleich not-,

wendig ſind. Wenn nun aber gleich ein jeder Bür.

ger zur Annahme des öffentlichen Amts verbunden iſt,

ſo giebt ihm dieſes doch eigentlich noch kein vollkom

menes Recht, von der Majeſtät die Erteilung dieſer

Stelle zu verlangen. Geſezt auch, daß ſeine Verdienſte

ſehr gros ſind, ſo kan er ſolche zwar anbieten, aber

er darf ſich durch die Verweigerung der Annahme nicht

beleidigt zu ſeyn erachten; es wäre denn, daß er durch

Erbrecht oder Anwartſchaftsvertrag zum Staatsamt

befugt ſey.

- § 19.

Beſondere Anmerkungen.

Der Bürger darf ſich nicht vor andern verdienſt

vollen Perſonen ins Amt dringen, oder ſolche durch

Verleumdung zu verkleinern ſuchen. Es iſt in der

Tat allezeit ungerecht, wenn er den andern verhindern

will, ſeine Kräfte zum Beſten des Landes anzuwenden,

die lezterer doch vielleicht weit beſſer bewirken könnte. j
- fL
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ſehr es nachteilig iſt, wenn die Regierung einem Mann

mehrereAemter von Wichtigkeit erteilt, oder die Verdien

ſte eines Menſchen nach Geld und Zahlung abmißt; ſo

ſehr fehlerhaft iſt es auch, wenn der Untertan glaubt,

das Amt ſey ſeinetwegen oder ſeines Geldes wegen vor

handen, wenn er alſo mehrere Stellen durch unerlaubte

Bemühungen an ſich zu ziehen ſucht. Ariſtoteles

a) tadelt mit Recht dieſen Fehler an Carthago und

Plato thut eben dieſes; eine gegründete Uebereinſtim

mung dieſer groſen Kenner der Staatsverfaſſung.

Nicht der Antrieb zum Rang oder vorzüglichen Ehre,

oder Beſoldung zu ziehen, ſondern dem Staat ſo zu

dienen, wie es die Abſicht der Regierung in vorkom

menden Poſten verlangt, das iſt der erſte Antrieb zu

öffentlichen Aemtern. Da ein Staatsbedienter das

Kennzeichen der Majeſtät an ſich trägt, in ſo weit

der Regent ihm ſolches hat beilegen wollen, ſo kan er

auch allerdings von dem andern Mitbürger die ver

hältnismäßige Hochachtung verlangen, ja er iſt auch ſo

gar verbunden, dieſen Charakter auf das genaueſte zu

bemerken, weil er nicht der ſeinige, ſondern die Ehre

ſeines Herrn ſelbſten iſt. Aber weiter gehen als es

die Abſicht erfordert, oder die Rechte wider ſeinen

Herrn oder wider den Mitbürger misbrauchen, das

iſt allemal ungerecht. Hingegen aber iſt es auch wider

die Bürgerpflicht, wenn der Mituntertan ihm ſeine

ſchuldige Ehrfurcht verſagt; ſelbſt der Römer, der die

Eltern von ihren Kindern vorzüglich verehren lies,

machte doch eine Ausnahme, wenn der Sohn eine

obrigkeitliche Stelle verwaltete. O. Fabius Warimus

Cunctator war fünfmal Conſul und einigen al Dicta

tor geweſen, dennoch verehrte er ſeinen Sohn, da die

ſer als Conſul und Chef bei der Armee ankam; in

einiger Entfernung ſtieg er vom Pferd, als er ihn em

pfing und verehrte dadurch die Majeſtät des römiſchen

Volks. In Beziehung auf den Regenten iſt der

- - - Staats
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Staatsbediente ein Untertan; in Beziehung auf die

übrigen hat er Gewalt und Ehre, ſo wie es der Regent

und das Amt erfordern. -

a) AR1stot e Les politicorum Lib. II. cap. 9.

G E oR G. E N GE L BR E c H T Diſſ. de coniumétione off

siorum. Helmſtad. 1682.

- §. 196.

Einige Pflichten bei Verwaltung der Aemter.

Es folgt hieraus ſehr deutlich, daß ein Staats

bedienter vorzüglich verbunden ſey, die Befehle der

Majeſtät zu befolgen. Er muß die ihmvorgeſchriebene

Inſtruktion ſo wol als auch die Geſezbücher ſelbſt ge

nau beobachten und in dieſer Beziehung ſehr wachſam

ſeyn, gehörigen Fleis und Treue anwenden, nicht aber

dem andern ins Amt greifen, vielweniger ſich über

Geſezze und Inſtruktion erheben, oder zur Unzeit ſeinen

Poſten verlaſſen, oder wol gar Leidenſchaften mehr

als dem Willen ſeines Herrn Gehör geben. Sein

Privatintereſſe muß dem öffentlichen Wolſeyn nachſte

hen, zum voraus geſezt, daß ſeine Bemühung mit

hinreichender Beſoldung richtig vergütet wird, darf

er nicht neue Sporteln erfinden oder die bereits gewöhn

lichen Einnahmen zum Nachteil der Untertanen ver

größern und ſeine Beſtechung verdient um ſo vielmehr

die Härte des Regenten, jemehr dieſer von ihm Treue,

Gehorſam und Fleis in Verwaltung des Dienſtes for

dern kan. Aus gleichen Gründen muß der Staatsbe

diente ſeinem Herrn oder Vorgeſezten Rechenſchaft geben;

der beleidigte Teil kan ſich höhern Orts über ihn be

ſchweren oder auch von ſelbſt kan ihn der Aufſeher be

merken und das ſtrafbare Vergehen ahnden. Solte

es ſich zeigen, daß der Bediente aus Vorſaz oderÄ
äßig
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läßigkeit ſeinen Regenten beſchädigt oder wol gar ſein

Amt und das Zutrauen ſeines Herrn dergeſtalt mis

braucht hätte, daß er das öffentliche Intereſſe mit

einer nachteiligenVerbindlichkeit belegen wolte, ſo kan

dieſes den Fürſten umſo weniger beläſtigen, je mehr der

Fºtº: Grenzen ſeiner Vollmacht übertre
en hat. i

A HASV. FRITSCH II Gebühr eines Regenten, Raths,

Hofmanns, Richters, Advokaten, Predigers c. Rudol“

ſtadt 1666. 12.

S. 197.

Fortſezzung des Vorigen.

Man läßt zwar dergleichen unglükliche Geſchäfte

ſehr oft gültig ſeyn, aber der Staatsbediente iſt doch

allezeit ſtrafbar a). Da es von ſich ſelbſt verſteht, daß

er ſein Amt und die damit verknüpften Arbeiten gründ

lich wiſſen und die erforderliche Kunſt und Aufmerkſam

keit anwenden muß, ſo kan ihm hier ein Verſehen

zur Laſt gelegt werden, das man bei einem andern Un

tertan entſchuldigt. Auch wenn er ſein öffentliches

Amt bereits verloren hat, kan die Majeſtät ſein vo

riges Betragen unterſuchen laſſen und ich wünſche, daß

dieſes nicht allein bei den Rechnungsführern ſondern

auch bei andern Bedienten geſchehen möchte, beſonders

da die mehreſten Bedienungen nicht Rechnungsſachen,

ſondern weit wichtigere Geſchäfte zum Beſten des Lan

des betreffen. Es mag nun der Bediente ſein Amt

durch Tod, Niederlegung, Abſezzung oder Fortſez

zung verlieren, ſo ſolte man ſeinen Dienſt unterſuchen,

damit man ſeine Verdienſte an den Hinterlaſſenen be

lohnen und die Folgen ſeiner Bosheit oder Nachaſig

ket entkräften könne. Beides würde auf die übrigen

Staatsbedienten und Mitbürger einen glüklichen und

lebhaften Eindruk zum Beſten der Nation machen. b)

a) c H R 1 s r,
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a) cirrst. w1 L Dvose L denegligente miniſtriprincipem

non obligante, Ienae 1711. -

. 1. A. 1 cks Tatt de regalibus dolo aut negligentia mi

niſfrorum ſeu officialium principis non praeſcribendis, in

opuſc. I. Tom. I. P.749. -

b) vst. Hens. boe H der de iure principis circa d

miſſionem miniſtrorum. Halae 1716.

- .

- - - - § I 98.

Von dem Miniſter.

Das Amt eines Miniſters iſt zu wichtig für das

Staatsrecht, als daß man ſolches nicht genauer be

merken ſolte. Im eigentlichen Verſtand iſt der UNJini

ſter ein Staatsbedienter von dem erſten Rang, durch

welchen die Majeſtät ihre Regierungsgeſchäfte verwal

ten läßt; er iſt alſo gewiſſermaßen Regent, aber nicht

in eigenem Namen, ſondern nur in ſo weit als ihm

ſein Herr dieſe Rechte übergeben hat. So verſchieden

die Zweige der Regierung ſind, ſo verſchiedene Arten

der Miniſter laſſen ſich auch bei inländiſchen und aus

wärtigen Geſchäften gedenken. Sie können auch in

allen Arten der Regierungsformen vorkommen, ob man

ihnen gleich in den Freiſtaaten nicht allemal dieſen Titel

ſo vorzüglich beilegt, als es in Monarchien gewöhnlich

iſt. Dennoch aber hat auch ſo gar die Demokratie

ihre Staats, Kriegs, Finanz- und Juſtiz-Miniſter, nur

daß ſie andere Namen führen. Juſtinian hat in

ſeinen Geſezbüchern die Eigenſchaften und das Amt

ſeiner Staatsbedienten beſchrieben, faſt alle Verfaſſer

politiſcher Syſtems haben ein gleiches getan und ich

will mir folgenden Mann denken. Gleich neben dem

Tron hilft er die Regierungslaſt tragen, von ſeiner

Denkungsart und Entſchlieſſung kan das Glük und

Unglük, die Ehre und Schande der Nation und der

* Maiteſtät
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Majeſtät ſelbſt abhangen; oft iſt er bei dem Souverain

eben das, was bei der Seele die ſinnlichen Werkzeu

ge ſind und mit guten Gründen nennt ihn der Mor

genländer die rechte Hand, das Ohr und das Auge

des Fürſten. Der Glanz ſeines Amts zeigt ſich vor

züglich durch die Größe ſeiner Seele und erhält ſich

durch patriotiſche Bemühungen; es iſt nicht genug,

wenn er gewöhnliche Einſichten und Willen beſizt;

durchdringende Aufmerkſamkeit, erhabener und geläu

terter Verſtand, geſchwinde und richtige Beurteilung,

kurz Gegenwart des Geiſtes, weiſe und vorſichtige

Entſchließungen nach wichtigen Maasregeln zum Beſten -

des Ganzen und ſeiner Teile, verhältnismäßige Wiſ

ſenſchaften, wizzig, aber ſo wie es den Umſtänden ange

meſſen iſt, zu rechter Zeit reden und ſchweigen, Mun

terkeit und unermüdeter Fleis, aufrichtig und treu

gegen ſeinen Herrn, ädeln Muth, ihm die Sache ſo

vorzuſtellen, wie ſie wirklich iſt, Freund gegen das

Gute, Feind wider das Böſe, liebreich gegen den Bür

ger, aber auch ernſthaft und ſtreng, wenn er ungerechte

Bitten abſchlagen oder ſchädliche Ereigniſſe unterdrük

ken ſoll, tätige Erfindung guter Abſichten und Mittel

die Kräfte des Staats zu vermehren, den glüklichen

Ausgang ſeiner Bemühung als die erſte Belohnung

anſehen und nicht ſich ſelbſt, ſondern ſeinem Herrn die

Ehre dieſer glüklichen Wirkung zuſchreiben, überhaupt

aber bei allen dieſen eine Lebensart beobachten, die mit

ſeinem erhabenen Poſten übereinſtimmt; wie gros iſt

nicht die Eigenſchaft des Miniſters?

- S. 199.

Die Streitſchriften de miniſtriſſimis, welche Struv,

Thomaſius, Op, und andere geſchrieben haben, ſind

- bekannt.

u
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-* H. 199. - * . . Än

Fernere Gedanken von dieſem wichtigen -
Gegenſtande. thafte

Es kan ein Menſch in andern Stellen ſehr brauch in

bar ſeyn, aber das macht ihn noch nicht zum Mini Fºt

ſter und bei jenen iſt eine Handlung oft gleichgültig,

welche bei leztern ein wirklicher Fehler genennt werden

kan. Zaghaftigkeit, Unachtſamkeit, rachſüchtig gegen "

kleine Beleidigungen oder wol gar gegen die zufägt

Indiſpoſition ſeines Herrn, Eigennuz bei Ehre undi

Gütern, unbeſonnene Heftigkeit, Vorurteil, Unwiſſen. Wie

heit und Eigendünkel, Unverſchwiegenheit, Untätig -,

keit, langſam in Entſchlieſſung, Hochmut, Härte und

Unempfindlichkeit gegen gerechte Vorſtellungen, Trich

zu unnüzzen Neuerungen; alles dieſes ſind beſonders

AAS

in der Perſon des Miniſters ſehr ſchädliche aſer,

Wegen vorſäzlicher oder leichtſinniger Staatsfehler

verdient er allerdings eine Ahndung; aber wegen blo

ſer Unwiſſenheit in Geſchäften, zu welchen er ſich

nicht ſelbſt erboten hat, würde es ſehr ungerecht ſeyn,

wenn man ihn auſſer der Abſezzung vom Amt noch

weiter beſtrafen wolte, da man ihm doch den wichtigen

Poſten anvertraute, ohne ſeine Verdienſte genau zu º

kennen. Hat er aber die erforderlichen Eigenſchaften,

ſo ehrt ihn der Fürſt als ſeinen Freund, er gönnt ihm
ſein Zutrauen, er ſucht ihm die Bürde des wich F.

tigſten Amts angenehm zu machen, er ist fin

ihn an ſeinen Beluſtigungen vorzüglichen An-

teil nehmen, in ſo weit es den ernſthaften Geſchäften

nach geſchehen kan und reichlicher Unterhalt iſt die gº ſº

rechte Vergütung für ihn und die Seinigen. Nie

mals aber giebt er ihm Gelegenheit zur Gleichgültigkeit

oder Untreue; eine Sache, die ſehr viel Aufmerkſam

keit verdient. Der Regent verleitet den Miniſter zur

Untreue gegen ſeine Blutsfreunde oder Ehegattin, er

will ihn von ſeiner guten Religion abziehen und

glº
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Folge die Vorteile unſerer Bürgerrechte genieſſen, mit

- “ U 2

giebe ihm dadurch die erſten Motiven, gegen ihn ſelbſt
untreu zu ſeyn. Wer Gott und ſeinen nächſten Ge

ſellſchaftern nicht treu iſt, von dem wird der Souverain

dieſe Tugend vergebens erwarten; ein Sprüchwort, das

ſelten verfehlt hat.

a.asv. Fritsch Miniſter peccans. Ienae 1674. 8.

«vg. Lexser Miniſter Principiº delinquens. Viteb, er

Lipſ 1735. - >

Eiud. Diſſ. de poenis minißrorum Principis delinquentium. -

Viteb. 1735.

I O. 1 O A c H. s C H o E r F E R de euha lara miniſtri ſatur.

Roſtoch. 1719,

§ 200. *

Erwerb des Bürgerrechts.

So bald ein Menſch in unſere Territorien kömmt und

nicht beſondere Umſtände eine gegründete Ausnahme mg.

en, ſo bald wird er ein Untertan unſers Regen.

ten, aber das macht ihn noch nicht zum Bj

ger, fondern dieſe Eigenſchaft muß beſonders

erworben werden. Es kan dieſes ſo wol bei Er

richtung des Staats geſchehen (originarie), als auch

in der Folge durch die Aufnahme in die Anzahl unſ

rer Bürger (deriuatiue). Die Bürger der erſten

Art haben freilich mehrere Gelegenheit, ſich und ihren

Nachkommen anſehnliche Rechte vorzubehalten, ſo

weit ſie durch ihren Vertrag die höchſten Befugniſſe

der Majeſtät beſtimmen a). Leztere bekommejdj

Regel nach mit den bisherigen Bürgern gleiche Rech

ke - wenn nichts anders verabredet oder durch Landes

geſeöze eingeführt iſt. Sie müſſen aber auch aus glei,
chen Gründen eben die Verbindlichkeiten der alten

Bürger erfüllen, weil ſie nun gegenwärtig und in der

hin

-

-

-
-
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hin an Bewirkung des gemeinſchaftlichen Wolſeyns

mit arbeiten müſſen. Gefetzt auch, daß die Nation ei

ne noch vor ihrer Annahme bereits entſtandene Ver

bindlichkeit erfüllen ſolte, ſo können ſie ihren Beitrag

nicht entziehen und deswegen muß auch ein neuer Bür

ger ſeinen Anteil mit zur Bezahlung alter Staatsſchul

den beitragen b).
z“ - - - - - -

-) Henr. H1 peer. An d diſſ. de iure ciuium originari.

orum. Altd. 1724.

b) F ER D. ch R. HARPPR E crit de aere alieno cinitatis 4

- ciuenguello er emigranteſoluendo. Tubing. 1726.

1 o. Got T FR. BAve R 1 Diſſ. de ciue mouo ad colleétam

ob debitum ciuitatis antiquum ſoluendum obligato. Lipſ

I74I

S. 2or.

Geſchiehet ausdrüklich und ſtillſchweigend.

Es kam auch das Bürgerrecht teils ausdrük,

lich, teils ſtillſchweigend erworben werden; ieneser

eignet ſich, wenn bei Errichtung des Staats der Un

terwerfungsvertrag geſchloſſen wird, oder wenn ſich

ein Fremder bei uns naturaliſiren und zum Mitglied

des Staats annehmen läßt. Man erteilt ihm des

wegen ſchriftliche Urkunden oder man ſchreibt ſeine

Aufnahme gerichtlich nieder oder man giebt wol gar

durch allgemeine Verordnungen einer ganzen Geſel

ſchaft auf einmal die Befugniſſe des Bürgers, ſo wie

es Preußen in Anſehung der franzöſiſchen Flüchtlinge

that, beſonders im Jahr 1709. a) Stillſchweigend

wird das Bürgerrecht erworben: erſtens durch rechts

mäßige Geburt und Abſtammung von unſern bisheri

gen Bürgern. Dieſe erhielten das Recht für ſich und

ihre Nachkommen und wenn auch ihre Kinder nicht

in unſern Territorien gebohren würden, ſo ſind ſie

- - doch
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doch Bürger, wenn nur ihre Eltern das Bürgerrecht

noch bei uns haben. Der Ort chut hier nichts zur

Sache, ſondern die rechtmäßige Zeugung von Bür

gern und deswegen müſſen wir auch die auf dem Meer,

oder in Feldlagern, oder überhaupt die auf Reiſen

von unſern Bürgern erzeugten Kinder als Bürger

anſehen, wenigſtens ſolange, bis ſie Mitglieder eines

auswärtigen Staats worden ſind. Rom hatte ſeine

Einwohner in entfernte Gegenden reiſen laſſen und die

ſe ſo wol als auch ihre Nachkommen waren noch im

mer Quiriten. Zweitens, wenn durch Eroberung ein

zelne Menſchen oder auch ganze Geſellſchaften zu un

ſern Mitbürgern gemacht werden. /

a) Supplement au corps uniuerſel diplomatique du Droit des

gens. P. Il. T. 2. -

S. 202.

Fortſetzung des ſtillſchweigenden Erwerbs.

Es giebt zwar drittens die Wohnung vor ſich

betrachtet noch nicht das Bürgerrecht, aber wenn ei

- ner ſeinen beſtändigen Auffenthalt in unſern Landes

bezirken währ, oder ſich anſäßig macht, da wo der

Beſiz der Güter und die beſtändige Wohnung das

Bürgerrecht erteilen, oder wenn ein Auswärtiger bei

uns ein öffentliches und bürgerliches Amt bekömmt, ſo

kan man auch ſagen, daß er dadurch das Bürgerrecht

ſtillſchweigend erworben habe. Wenn viertens der

Regent durch eine Verordnung befiehlt, daß unſere

Einwohner, denen das Bürgerrecht noch nicht zukömmt,

ſolches ſo gleich erwerben ſollen, ſobald ſie eine gewiſſe

Handlung unternehmen, ſo können ſie auch ſo gleich

Bürger werden, ſobald ſie die beſtimmte Handlung

begehen und auf dieſe Art wird der pohlniſche Jude ein

Chriſt und zugleich ein Fass Sassº
3 §



310 Von den Rechten und Verbindlichkeiten

Es kan auch einer, der vorher das Bürgerrecht verloh

ren hatte, ſolches durch ausdrükliche oder ſtillſchwei

gende Einwilligung des Regenten wiederbekommen;

ein Bürger wird aus der Gefangenſchaft des Feindes

befreit, er eilt in ſeine Wohnung zurük und er iſt wie

der Bürger (jus poſtliminii). Der Regent überläßt

ſeinen Untertan einer auswärtigen Macht zum Dienſt,

er erläßt ihn in ſo weit ſeiner Pflicht a) und nach ge

endigtem Dienſt wird der zurükgekehrte Mann von

neuem unſer Mitbürger. Auch der ſtillſchweigende Ers

werb kan durch die Huldigung in einen ausdrüklichen

verwandelt werden. Der alte Bürger ſucht ſeine

Rechte dadurch zu erhalten und der neuere läßt ſolche

ausdrüklich beſtätigen. Mehrenteils pflegt man den

Untertan auch den Eid der Treue (homagium) ſchwö

ren zu laſſen; dieſe Gewonheit iſt eben nicht notwen

dig um Untertan oder Bürger zu ſeyn, aber ſie iſt

nüzlich, die Untertänigkeit dieſer Menſchen zu beweiſen

und wenigſtens den Gewiſſenhaften zu beſſerer Erfül

lung ſeiner Pflichten anzuhalten. Wenn auch die

Maieſtät ſolches anbefielt, ſo darf ſich kein Untertan

weigern, dieſen Eid zu ſchwören. b)

ue NR. H 1 . De B RAN DI Difſ de refgnatione bomagii et

iurirdiétionis impetrata. Altd. 1723.

*) ca R. o TT o Re c H ENBERG 1 1 Diſl.de remiſſione obliga

tionis ee obſequii. Lipſ. 1726.

b) Lvoer. »s N cx EN Diſ.deiureiuranda ciuium.Lipſ 1768.

1o. E 1 seN HART 1 diſſ. de bomagia. Helmſt. 1682.

1 o. walds eh M1 pr de imperantium iure in refraëtarios

ruſticos hopagium imprimis denegantes. Marb. 1726.

§ 203.

Gutwilliger Verluſt des Bürgerrechts.

Der Bürger kan die Rechte eines Mitglieds in

unſerm Staat teils mit gutem Willen, teils auch wi
Der
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der Willen verlieren. Erſteres geſchieht vornämlich

durch die Auswanderung, es ſey nun daß er in aus

wärtige Dienſte geht oder in fremden Landesbezirken

ſeinen beſtändigen Wohnſiz errichtet. Daß zu allen

dieſen die ausdrükliche oder ſtillſchweigende Einwilli

gung des Regenten nötig ſey, iſt bereits oben erwieſen

worden a); ich habe aber auch zugleich angemerkt, daß

die Majeſtät ohne wichtige Urſachen ihre Erlaubnis zur

Auswanderung um ſo weniger verſage, da der Bür

ger ein freyer Menſch und Herr über ſeinen Zuſtand

iſt, in ſo weit ihm die Abſicht des Staats dieſe Frei

heit nicht einſchränkt. Er darf alſo nicht zur Unzeit

unſere Territorien verlaſſen, noch weniger in des Fein

des Dienſte wider uns treten; wenn er aber ſeine

Glükſeligkeit bei uns nicht mehr befördern kan, wenn

er etwa gar nur auf gewiſſe Zeit kapitulirt hat, oder

wenn ihm der Souverain auf Verlangen einer auswär

rigen Macht erlaubt, daß er ſich in ihre Dienſte begebe,

oder daß mehrere mit Bewilligung ausziehen, um einen

neuen Staat oder Kolonien zu errichten, ſo iſt dieſer

Auszug aus unſerm Staat ſehr gerecht. Die Römer

haben ſolchen in ihren Geſezbüchern ausdrüklich geſtat

tet b); die groſe Charte in England redet eben ſo, nur

darf der Auswanderer niemals wider das Vaterland

dienen, wo er nicht als Rebell beſtraft ſeyn will.

Johns Storis trat in ſpaniſche Dienſte wider Eng»

land und man verurteilte ihn als Landesverräter c).

Sind aber dergleichen einſchränkende Geſezze nichtvor

handen und der Souverain willigt ſchlechterdings in

den Auszug, ſo begiebt er ſich auch aller Rechte und

der abgehende Bürger iſt nun ſeinem neuen Staat eben

die Pflichten ſchuldig, die er uns bisher zu entrichten

verbunden war. Die Abrufungsbefehle ſind alſo in

dieſen Fällen nicht ſehr gegründet und die Nachwelt

billigt das Verfahren Barls des zwölften nicht, daß

er den Patkul ſogar mit dem Rad beſtrafen lies, da
U 4 - EW.
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er doch nach ſeinen Landesgeſezzen rechtmäßigerweiſe

das Vaterland verlaſſen hatte. Des Cartes war in

Bretagne gebohren, er diente dem Holländer und

Teutſchen als Soldat, in den Niederlanden ward er

der groſe Weltweiſe und ſtarb in Stokholm, wohin ihn

Chriſtina gerufen hatte. Ludwig der vierzehnte

lies ſeine Gebeine nach Frankreich zurükbringen, feier

lich begraben und ſein Denkmal iſt noch in Paris zu

ſehen. Ludwig hat hierbei den Cartes nicht ſo wol

als Untertan, ſondern als gebohrnen Franzoſen be

trachten können und mehr zum Ruhm der franzöſiſchen

Gelartheit, als wegen der bürgerlichen Verfaſſung zu.

rükholen laſſen.

a) In dem zweeten Teil dieſes Staatsrechts zweites Kapitel

von der Polizei.

b) L. 12. § 9. ff. de capt. et poſlim. reuerſ.

9 Canden zum Jahr 1571. -

- § 204.

Gezwungener Verluſt des Bürgerrechts.

Wider Willen verliert der Bürzer ſeine Rechte

durch Tod, wolverdiente Strafen, Kriegsgefangen

ſchaft und Auslieferung an den Sieger. Es iſt frei

- lich nicht ſo leicht, den Bürger aus dem Lande zu jagen,

er hat ein wol erworbenes Recht und kan als ein Teil

des Ganzen betrachtet werden. Wenn aber das Wol

ſeyn des Staats die Aufopferung dieſes Teils unum

gänglich erfordert, ſo muß ſich der Bürger dieſes

Schikſal gefallen laſſen, doch verliert er ſeine Befug

mis nicht allezeit auf immer; geſezt, ein ohne ſein Ver

brechen vertriebener oder gefangener, oder ausgeliefer

ter Bürger kömmt in unſere Landesbezirke zurük, ſo

kan er mit gutem Grund auf die vorigen sº #
pru
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ſpruch machen, es wäre denn, daß die dringende

Urſache noch fortdauerte, weswegen er vorher ſein

Recht verlohr. Er kömmt aus der Kriegsgefangen

ſchaft oder nach geendigtem Krieg als Geißel zurük und

nun wird ſein Bürgerrecht wieder tätig; aber wenn er

heimlich aus der Gewalt des Siegers entweicht, da

wir ihn doch zur Erhaltung unſers Staats ausliefern

mußten und wir uns noch nicht hinreichend verteidigen

können, ſo dauret die Urſache noch fort und wir kön

nen ihn noch nicht als Bürger annehmen. In eini

gen Geſezbüchern iſt verordnet, daß nicht eine jede Lan

desverweiſung den Verluſt des Bürgerrechts nach ſich

zieht. Viele Nationen ahmen auch hierbei den Rö

mern nach, aber ich wünſchte, daß man mit den Ruſſen

und Türken gar niemand aus dem Staat verweiſen,

und dadurch weder ſich ſelbſt, noch den Nachbar in Ge

fahr ſezzen möchte, oder daß man wenigſtens dem

Verwieſenen das Bürgerrecht ſo lange völlig entziehe

und ſeine Güter einſtweilen in öffentliche Verwaltung

nehme, bis ſeine Strafzeit geendigt iſt. Ich ſchlieſſe

endlich dieſe Abhandlung mit den Worten des Cicero:

O jura praeclara atque diuinitus jam, inde a principio

Romani nominis a majoribus noſtris scomparata, ne

quisinuitus in ciuitate mutetur, neue inciuitate mane

atinuitus. a) -

a) c 1 ceRo pro Balbo. -

HEN R. LIN ck 1vs de iure exulum. Altd. 1675.

„“

/

-

U 5 Vier
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. Viertes Rapitel.

Von den Grenzen der Regierung und den

Grundgeſezzen. -

vºane. ra.ex. zued rex / ſubitus gibu Bafi.

I578.

1o. BERN HAR D. F R1 es 11 diſ. . de poteſtate in

- principem. lenae 1675.

vA Lent 1 N. velt H em 11 Princeps exlex ex politici

principiis adfertus. lenae 1675. -

» EN - D. Horres de coercendo intra termino: imperio.

Tub. 1679.

erono. ap. srºvv princeps legibus ſolutus Ienae1685.

war H. FALck 1 1 Diſſ an ee quousque princepr obſeruare

leges fundamentales teneatur. Viteb. 1689.

HEN R. cocck 1 1 de imperio paris in parem. Francof

ad Viadr. I697.

se RH. Noopt 1 1 Orat. II. de iure ſummi imperii es

lege regia. Lugd. Batav. 1699.

H EN R. lvr. we RNH E R de ſtatu ſummorum imperanri

um exlege. Lipſ. I704.

D an. F R1 e DR. HoH E 1s E L de principe legibus ſoluto.

Halae 172o.

S. 20.

Natürliche und willkürliche Grenzen der

Regierung.

Unter den Grenzen der Regierung verſteht man

alle Beſtimmungen, aus welchen einzuſehen iſt, wie

weit ſich die Mejeſtätsrechte erſtrekken. Derjenige,

welcher ſie abmeſſen will, muß durch deutlicheÄ
" - C)f
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ſichere Merkmale anzeigen, in wie fern der Regent

uber die Territorien, über die Handlungen, Güter

und den Zuſtand der Untertanen unabhängig und will

kürlich zu befehlen das Recht hat. Die Staatswiſſen

ſchaft beweißt dieſes durch theoretiſche Säzze; die Um

ſtände bringen ſolche zur Anwendung. Verträge, die

man bei Errichtung der bürgerlichen Geſellſchaften

verabredete und Staatsveränderungen haben bei vor

kommenden Nationen der Ausübung höchſter Gewalt

ſehr mannigfaltige Schranken geſezt. Einige kan man

aus der Natur und dem Weſen der Staaten herlei.

ten, andere nicht und deswegen muß man die Gren

zen der Majeſtät in natürliche und willkürliche ein

teilen. Erſtere ſind mit den Rechten eines jeden

Souverains geſitteter Völker unzertrennlich verknüpft,

ſie flieſſen aus einer richtigen Idee von der Majeſtät

und ihren Befugniſſen und ſelbſt die vernünftige Ab

ſicht der Menſchen, welche ihren Willen den Befehlen

eines gemeinſchaftlichen Oberhaupts zur Sicherheit,

Bequemlichkeit und guten Nahrungsſtand unterwer.“

fen, ſelbſt die erhabene Beſtimmung des Regenten, kurz

der Endzwek des Staatsbegränzt die Regierungsrechte

weſentlich. Leztere aber ſind ſo verſchieden, als die

Nationen oder die Umſtände waren, die ſie veranlaßten;

ſo unterſcheidend als die Regierungsmarimen in Preu

ſen und Schweden, Rusland und Pohlen, Frankreich

und England, Venedig und die vereinigten Niederlan

de. Sie ſind eigentlich ein Gegenſtand der Regie

- rungsformen und der Statistik; das allgemeine

Staatsrecht bemerkt ſie nur deswegen, damit es den

glüklichen oder unglüklichen Erfolg theoretiſcher Säzze

durch unleugbare Beiſpiele erweiſen und durch Hülfe

der Erfahrung eine richtige und geſunde Theorie ab

ſondern könne. a) - -

a) Man
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a) Man findet ſie ausführlich in dem Corps vniuerſel diplo

matique du droit des gens, par Mr. dv MoNT. Amſterd.

8. T. f. 1726-1731. auecles ſupplements de Mr. Rovsser

- 1739. 5. T. f.

- H. 206.

Grundgeſezze und ihre Arten.

Alle dieſe Vorſchriften, welche die Grenzen der

Regierung und der dazu gehörigen Sachen beſtimmen,

werden Grundgeſezze genennt. Im engern Verſtand

beziehen ſie ſich auf die beſondere Staatsverfaſſung und

die Regierungsform; in der engſten Bedeutung aber

nimmt ſie Huber und denkt ſich unter ſolchen alle

- Verordnungen, wefehe man bei Errichtung der Staa

ten in Anſehung der Regierungsrechte verfertigte, ehe

man noch die Majeſtät an ein beſtimmtes Subjekt

übergeben hatte a). Es iſt leicht einzuſehen, daß dieſe

Erklärung in heutigen Zeiten eben nicht ſehr brauchbar

ſey, ich will alſo die Grundgeſezze in der erſtern

Ausdehnung nehmen, weil man aus ſolchen überhaupt

alle hieher gehörige Arten beurteilen kan. Sie entſte

hen teils aus dem Weſen des Staats und der Regie

rung für ſich betrachtet, teils aus der beſondern Ver

faſſung der Nationen; jene werden Grundgeſezze des

allgemeinen Staatsrechts genennt und ſind bei der

burgerlichen Geſellſchaft eben das, was bei einem jeden

Menſchen das natürliche Recht iſt. Leztere aber ſind

genauer beſtimmte Staatsgrundgeſezze und flieſ

ſen teils aus der Regierungsform, teils aus dem Will.

kühr des Volks. Jene beſtimmen die Rechte des

Monarchen, die Erbfolge oder die Wahl überhaupt, die

Verbindlichkeit des Nachfolgers, die notwendige Ordnung

in der Ariſtokratie und Demokratie und noch viele an

dere Rechte, welche bei einer jeden Regierungsform

weſentlich ſind; ich werde ſie in einer beſondernÄ
- abhan
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abhandeln. Die willkürlichen Grundgeſezze ſind je

der Nation beſonders eigen, ſie gehören zu ihrem ge

nauern Staatsrecht und können nicht anders als durch

Hülfe der Statistik eingeſehen werden. Die Ver

träge, welche der Monarch bei Verluſt der Krone zu

beobachten verſpricht (lex commiſſoria), die Sitten

richter des Kaiſers von China, die Sobrarbe der

Arragoneſen, die groſe Charte in England, die Vereini

gung von Utrecht und noch mehrere Grundgeſezze älte

rer und neuerer Nationen ſind die hieher gehörigen

Beiſpiele. Auch die fortdaurende Gültigkeit der

Staatsgrundgeſezze veranlaßt neuere Arten hiervon;

einige ſind ewige, einige zeitige Erſtere ſind der

geſtalt beſtimmt, daß ſie zu allen Zeiten in unſerm

Staatskörper beobachtet werden müſſen, ſo lange er

noch eben dasjenige ſeyn ſoll, was er jezt iſt und ſie

können alle diejenigen Dinge betreffen, die man zum

voraus gewis zu beſtimmen vermögend iſt; leztere

aber hängen von Zeit und Umſtänden ab und verändern

ſich mit dieſen, ſo wie es die Abſicht einer guten Re

gierung bei vorkommenden Staatsgeſchäften erfordert.

-

- - - -

- a) v Lk1 c 1 1 vB Er 1 jts ciuitatis Lib. I. c. 17. § 5.

- H. 207. -"

In wie weit dieſe Materie zu gegenwärtiger

Abhandlung gehört.

Dieſe Begriffe von den Grenzen der Regierung

und den Grundgeſezzen ſind freilich ſehr abſtrakt, den

noch aber läßt ſich daraus leicht einſehen, daß ſie eine

Einſchränkung der Majeſtät zum voraus ſezzen, wenig

ſtens inſoweit es die Abſicht des Staats erfordert und es

geſchehen kan, ohne daß dadurch der höchſten Gewalt

die erforderlichen und weſentlich notwendigen Kräfte

entzogen werden. Iſt dieſes richtig, ſo nijen alle

die- .
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diejenigen irren, welche gar keine Grenzen der Maje

ſtät erkennen, ohne ſich unter ſolcher ein Weſen zu

denken, welches bei ſeiner Regierung eben ſo viel

Weisheit und Tugend als Macht beſizt und anwendet.

Es müſſen ferner auch alle diejenigen ſehr fehlerhaft

denken, welche die höchſte Gewalt ohne Unterſchied

einſchränken und ſich ſelbſt über ſolche erheben oder

ihr doch gleich zu ſeyn glauben. Ein einzelner Bür

ger, wird allezeit am Beſten thun, wenn er die Ver

faſſung ſeines Staats für die Beſte hält und auf der

guten Seite betrachtet. Die Klugheit zu leben be

fiehlt auch eben ſo als das Staatsrecht, daß man in

den Landesbezirken, wo man lebt, die öffentliche Ver

faſſung nicht tadle, noch weniger dieſe Unbeſonnenhei

ten gegen die Regierung ſelbſt merken laſſe. Demohn

geachtet kam dieſes nicht hindern, daß man durch all

gemeine Grundgeſezze beſtimme, wie weit die höchſte

Gewalt der Menſchen im Staat ſich über die einzelnen

Mitbürger mit Recht erſtrekken könne. Nur Freiheit

von Vorurteilen des Hobbes; freivon der ungezähmten

Frechheit eines verkappten Brutus, und anderer ähn

licher Perſonen; überhaupt aber frei von Schmeichelei

gegen alles dasjenige, was die Schranken ſeiner we

ſentlichen und vernünftigen Rechte überſchreitet und

dieſes kan, in einem Syſtem des allgemeinen

Staatsrechts ohnſtreitig geſchehen. Ich werde

alſo hier einige Meinungen der Staatsrechtslehrer

unterſuchen, beurteilen, meine Gedanken hinzu

fügen und rechtfertigen. Einige Rechtslehrer, wenn

ſie von dieſer Materie auch ſo gar in abgeſonderten

und allgemeinen Begriffen reden, haben aus Furcht

oder Schmeichelei ſehr wenig geſagt, oder ihre Gedan

ken verſtekt; beides geſchieht ohne Grund. So lange

man das Staatsrecht aus allgemeinen und ſelbſt

von den höchſten Souverains in ihren Geſezbüchern,

Staatsſchriften und Reden gebilligten Grundſäzzen

erläutert,
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erläutert, ſo lange man ſeine Urteile noch nicht auf

individuelle Perſonen und Sachen heutiger hohen In

tereſſenten bezieher, ſo lange kan der Schriftſteller ſei

ne Denkungsart aufrichtig ins Publikum geben und

diejenigen, die ihre Schmeicheleien dergeſtalt ausdehnen,

daß ſie auch ſo gar nicht einmal in allgemeinen Ge

danken die Wahrheit ſagen, dieſe Menſchen züchtige

2Harklai, ein Mann, welcher gewis der würdigſte

Verehrer des Souverains war a).

«) arclavs in Argenide Lib. III. e. 11.

§ 208.

Meinung des Macchiavells, Hobbes und

ſeiner Anhänger. W

Auch in dem Staatsrecht findet man ausſchwei

fende und einander entgegengeſezte Meinungen. Auf

der einen Seite ſteht UIacchiavell, Hobbes, Sciop

pius, Bignon und andere a); auf der andern aber

ein verkappter Brutus, Althus, Buchanan,

Mariana, ottomann, Parai, Wilton b) und

noch viel mehrere. Alle dieſe haben von beiden Seiten

ihre groſen und kleinen Anhänger, ſie ſind auch in

verſchiedenen Schriften beurteilt und widerlegt wor-

den; aber ſeitdem ein gekrönter Verfaſſer die falſchen

Säzze des Macchiavells widerlegt hat c), ſeitdem

würde es ſehr überflüßig ſeyn, die Meinungen dieſes

Italieners noch weiter zu beantworten und ich will alſo

nur hier die Denkungsart des Hobbes anführen.

Dieſer tiefdenkende Engländer verwirft alle Grenzen

der Majeſtät, er giebt ihr die unumſchränkteſte Ge

walt, er will die Menſchen überzeugen, daß auch ganze

Nationen die gröſſeſten Ungerechtigkeiten ihres Regen

ten erdulten müßten, daß ein Souverain ſeinen

Staat gar nicht beleidigen könnte und er thut hierbei

wol, daß er die Menſchen vorher ins Vieh verwan

delt, ehe er ſolche hierzu überreden will. Seine Grün
de

-
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de ſind vornämlich folgende: Die Untertanen hätten

der Majeſtät ſo viele Rechte erteilt, als ſie ihr hätten

geben können; ſie hätten dieſes auch ohne Ausnahme

- thun müſſen, weil ſie allen Willen der Majeſtät zu

überlaſſen verbunden geweſen wären und hierdurch habe

der Regent eben ſo viele Rechte auf den Untertan be

- kommen, als jeder Menſch in dem natürlichen Zuſtand

s auf ſich ſelbſt hatte. Zweitens: die Majeſtät könne

auch nicht eingeſchränkt werden, denn dieſes müßte

notwendig eine höhere Macht zum Grunde ſezzen;

dieſe ſey entweder eingeſchränkt oder nicht und ſo

müßte man immer fortgehen, bis man endlich die un

eingeſchränkte Gewalt erreichte und dieſe ſey bei dem

Regenten anzutreffen. Drittens: wenn auch Grenzen

vorhanden wären, ſo würden doch die Untertanen ſol

che nicht verteidigen können, weil ſie dem Souverain

alle Gewalt erteilt und alſo ſich ihres Zwangsrechts be

geben hätten. Viertens: man fände auch Beiſpiele äl

terer und neuerer Zeiten, wo die Majeſtät völlig will

kürlich und uneingeſchränkt ſey; Gott ſelbſt habe den

Iſraeliten die uneingeſchränkteſten Rechte des Königs

durch den Samuel bekannt machen laſſen d). Faſt

eben ſo wie Hobbes ſchreiben auch ſeine Anhänger und

es iſt genug, wenn ich nur ſeine Grundſäzze unter

ſuche und beurteile. -

a) Il principe, in Venetia 1515. in 4to. iſt faſt in alle

Sprachen überſezt und unzähligemal herausgegeben worden.

Discorſ ſopra la prima Deca di Tito Liuio; in Venetia

1530. 8.
-

-

-

T H. HoB B Es elementorum philoſophiae - de ciue. Paris

1642. 4. Vornämlich in dem 6. und 7. Kapitel.

cAs PA R sc 1 op P 1 vs in paedia politices. Romae 1623. 4.

b) ste PH AN 1 1 vN 1 1 BR vT 1 vindiciae contra Lyrannor.I569. 8. W

Iſt auch bei Macchiavells Prinzen mit beigedrukt heraus

gekommen.
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-

gekommen. Frankf 1622. Grotius hält wiorna -

für den Verfaſſer; Voet aber und Rivet glauben,

daß Hubert Languet dieſe Schrift wider Karl deg

neunten wegen des Pariſer Blutbads, geſchrieben habe.

1 S. ALT H vs 1 1 politica. Gröningae 161o. 4. -

- - ar ºye nas a N1 dialogus de jure regni apuá

Scotos. Edimburg 1580. 4.

1 o. M A R 1 AN A de rege et regis inſtitutione. Toleri 1599,

4. Dieſe Schrift ward auf Befehl des Partements in

Paris 1610. verbrannt.

F RAN cisc 1 H o t roM AN N 1 Franco-Gallia I573.12.
*

* oAN N 1 s M 1 ros 1 1 zenura regum et magiſtratuum

Londini 1650. Iſt befindlich in ſeinen hiſtoriſchen

und politiſchen Werken. Amſterdam 1698. 3. Tom. in

fol. - -

Abadie, Barbeirac, Loek und Sidney gehören auch hieher.

E) A N T 1 - M a cr 1 a ve . ou Examen du Prince de Ma

chiauel, auec des notes hiſtoriques et critiques, a la

Haye 1740. 8. Iſt auch vom Hrn, v. Voltaire hers

ausgegeben worden. -

d) 1. Sam, V11.

§ 2C9.

Beurteilung und Widerlegung des Hobbes.

Wenn ein Baldus a) in ſeinen düſtern Zeiten

aus der vollkommenſten Gewalt der Majeſtät (pleni

tudo potetatis) auch zugleich die Befugnis zu allen

widerrechtlichen Handlungen herleiter, ſo kan dieſe

Denkungsart noch allenfals mit der Periode der Gloſ

ſenmacher entſchuldigt werden; wenn aber ob es

dieſes groſe Genie, in ſeinem Jahrhundert eben dieſes

ſagen will, ſo muß man ſich über dieſe Unrichtigkei

ten ſehr verwundern oder annehmen, daß er Bewe“

3. gungs
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gungsgründe gehabt habe, anders zu ſchreiben als er

denkt. Ich merke überhaupt an, daß hier nicht von

den Rechten des Monarchen die Rede iſt, ſondern von

den Befugniſſen der Majeſtät im weitläufeigen Ver

ſtand, ohne darauf zu ſehen, ob der Staat dieſe oderje

ne Regierungsform habe. Ein notwendiger Unter

ſchied, wenn man Wortſpiele vermeiden und nicht

das Weſentliche mit dem Förmlichen verwechſeln will,

Ich habe dieſes bei den hieher gehörigen Streitſchrif

ten ſehr oft gefunden, und deswegen halte ich für not

wendig, die Säzze des Staatsrechts, in ſo weit ſie ſich

allein auf die Monarchie beziehen, erſt in der Abhand

lung von den Regierungsformen zu unterſuchen, mit

hin auch den größeſten Teil der Streitigkeiten zwi

ſchen den Macchiavelliſten und Monarchomachen bis an

geſezten Ort zu verſparen. Dieſes zum voraus geſezt,

antworte ich auf die Säzze des Hobbes: erſtens, es

iſt zwar nicht zu leugnen, daß ein Menſch an den an

dern dasjenige zu übergeben befugt iſt, was er abge

ben kan; aber eben dieſes können muß nach der ver

nünftigen Abſicht des Menſchen und der bürgerlichen

Geſellſchaft beurteilt werden. Ein Menſch kam nie

mals die Rechte der Menſchheit abgeben und ein

Bürger giebt nur dasjenige ab, was zum Endzwek

des Staats erforderlich iſt. Beides fließt aus den

weſentlichen Geſezzen des Menſchen und des Staats,

beides kan alſo von dem Hobbes nicht verworfen wer

den. Es konten alſo zweitens die Menſchen ihre ab

ſoluten Rechte allerdings ausnehmen, um ſo mehr, da

ſie nicht Herr über die Geſezze ſind, welche ihnen dieſe

Befugniſſe und Verbindlichkeiten erteilen. Die Ab

ſicht einer vernünftigen Regierung darf auch ohnedes

den weſentlichen Rechten der Menſchheit nicht wider

ſprechen, es wäre denn, daß man widernatürliche

Handlungen billigen wollte; aber wer würde dieſes

wol behaupten können?

a) BAL

v
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a) BAt Dvs ad c. I. X. de cauſ propriet. et poſſeſſionis.

Die gegneriſche Schriften wider den Hobbes ſind in des

Herrn Meiſters Bibliotheca juris naturalis anzutreffen,

unter der Aufſchrift: Thomas Hobbes.

§ 21c.

Fortſezzung.

Daß drittens die Majeſtät eben ſo viel Rechte

auf die Untertanen im Staat habe, als den Menſchen

im natürlichen Zuſtand auf ſich ſelbſt zukommen; die

ſes iſt kein allgemeiner Saz. Der Bürger entſage

nur ſeiner natürlichen Freiheit, in ſo weit es der End

zwek des Ganzen erfordert; wolte er weiter gehen, ſo

müßte er noch andere Abſichten haben, oder ohne End

zwek handeln. Dieſes leztere iſt unvernünftig; erſte

res aber widerſpricht entweder dem Weſen des Mene

ſchen, oder nicht; jenes muß ſich ohnedes von den

Handlungen des Weltbürgers entfernen und dieſes

gehört nicht zur bürgerlichen Geſellſchaft. Jeder

Menſch muß nach ſeiner beſtimmten und rechtmäßigen

Abſicht handeln und weil er überdies auch in dem na

türlichen Zuſtand nichts wider ſeine Natur zu thun be

fugt iſt, ſo folgt ſelbſt aus den Säzzen des Hobbes,

daß der Menſch auch einem andern keine widernatür

lichen Rechte auf ſich abgeben könne. Viertens, die

Einſchränkung der Majeſtät erfordert eben nicht nor

wendig eine höhere Macht; auch gleiche Perſonen kön

nen einander durch Verträge oder Zwangsmittel in

ihren Grenzen zurükhalten. Das zeigen die Verhält

niſſe zwiſchen mehrern unabhängigen Nationen, wo

ein Schwerdt das andere in der Scheide hält; man

gehe bis in den Stand der natürlichen Freiheit zurük,

und man wird gar keinen Widerſpruch finden, weswe

gen eine Menge von Menſchen ihren künftigen Re

3. 2 geMlett
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genten nicht hätte eingeſchränkte Rechte über ſichertei

len können, da er bisher noch keine auf ſie hatte.

Die Unabhängigkeit iſt bei dem Volk ſo lange ein Ei

gentum, bis es ſich der Majeſtät unterworfen hat.

Dieſe Unterwerfung kan von vernünftigen Menſchen,

die Bürger werden wollen, nicht anders als in Bezie

hung auf die gemeinſchaftliche Sicherheit, Bequem

lichkeit und guten Nahrungsſtand geſchehen; ſie ent

ſagen daher in ſo weit ihrer natürlichen Freiheit, ſie

übergeben der Majeſtät auch in ſo weit ihre Kräfte und

geſezt, daß ſie nur überhaupt die bürgerliche Regie

rung verabredeten, ſo iſt doch hierbei allezeit ein ſtill

ſchweigender Vorbehalt derer Rechte zu verſtehen, wel

che zur Bewirkung der Staatsabſicht. nicht erfordert

werden, -.

V

§. 211.

Fernere Fortſezzung des Vorigen.

Man kan, fünftens, die Einſchränkung keils

auf die Rechte der Majeſtät für ſich betrachtet bezie

hen, teils auch auf das Subjekt des vorkommenden

Regenten; dieſes leztere kan durch die Regierungsform

eingeſchränkt ſeyn, die erſtern aber werden durch ihre

beſtimmte Abſicht begränzt. Sie haben zwar das

Kennzeichen der höchſten Gewalt an ſich, aber nur in

Beziehung auf dieſen Staat und ſeinen vernünftigen

Endzwek. Wolte man ſechſtens mit dem Hobbes die

größeſte Befugnis bey dem ſuchen, der die*mehreſten

phyſikaliſchen Kräfte beſizt, ſo müßte die ganze Na

tion, vielleicht auch eine Bande glüklicher Rebellen, die

höchſte Gewalt haben; was iſt wol ein Souverain,

wenn er von ſeinen Untertanen verlaſſen wird? Sie

bentens, Hobbes beweißt auch ſeine Säzze nur al

lein von den willkürlichen Grenzen der sser.
- HP
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aber die natürlichen Schranken kan er um ſo weniger

vernichten, vielmehr geſteht er ſie ſelbſt ein, wenn er

bei den Menſchen und ihren Verbindungen ein weſent

liches Geſez annimmt a). Man wende mir achtens

ja nicht ein, daß die Untertanen ihre Grenzen nicht -

vertheidigen könten, und daß ihnen die Grundgeſezze

nichts helfen würden, weil ſie einmal ihre Gewalt an

die Majeſtät abgetreten hätten. Dieſe Uebergabe iſt

nur in Beziehung auf die Abſicht des Staats geſche

hen; die Nation kan auch wieder in ihren natürli

chen Zuſtand zurükfallen, und überhaupt ſind die

Grundgeſetze ſehr gut als Maasregeln zu gebrauchen,

nach welchen die Majeſtät ihre Regierungsrechte aus-

übt. Wolte man wol die Geſezze deswegen verwer

fen, weil ſie von den Menſchen nicht allezeit befolgt

werden ? -

a) H oB B E s de ciue cap, 13. et 29.

- S. 2 I 2.

Beſchluß dieſer Widerlegung.

- UTeuntens, die Beiſpiele völliger Deſpoten be

weiſen nichts anders, als daß man bisweilen die

Schranken der Regierung überſchritten, und daß es

auch unglükliche Staaten gegeben habe; wer wolte

aber von dem Betragen einiger Regenten auf alle

ſchlieſſen? Einige Regenten ſind ſehr einfältig gewe

ſen, es muß alſo ein jeder eben ſo ſeyn, einige ha

ben ſich ſelbſt getödet, ein jeder muß alſo dieſes thun;

Salomo hatte ein groſes Serail und jeder Hof muß

gleichfals ſeinen Pracht nach dieſem Muſter einrichten;

nichts anders als dieſes kan folgen, wenn man von

der Lieblingsidee des einen auf den andern ſchlieſſen

will. Zehntens, es iſt doch beſonders, daß auch

Perſonen, welche ſonſt von der Religion ſehr gleich

3: 3 gültig
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gültig denken, dennoch ihre Säzze aus der heiligen

Schrift beweiſen wollen, wenn ſie in ſolcher einige

Stellen zu ihrem Vorteil antreffen. Die Rede des

Samuel iſt allerdings in der Warheit gegründet; aber

wenn Gott von den zukünftigen Ausſchweifungen der

Menſchen redet, und es wegen Aehnlichkeit der

Zeitwörter zweifelhaft iſt, ob er ſolche gebietet, oder

nur als eine zukünftige Begebenheit erzählt, welcher

Verſtand iſt wol unter beiden anzunehmen ? Solte

Gott wol die böſen Handlungen ſeiner Völker gebie

ten, oder ſie nur durch eine Vorſtellung unglüklicher

Folgen bei wichtigen Schritten zum Nachdenken be

wegen? Pufendorf verdient daher allen Beifall, wenn

er behauptet a), daß Gore ſeinen Iſraeliten durch

den Samuel den Unterſchied zwiſchen der Theokratie

und Monarchie habe anzeigen wollen, und daß er die

Ausſchweifungen der Könige deswegen zum vorauser

zählt habe, damit er ſein Volk warnete. Endlich

iſt es überhaupt ein Widerſpruch, wenn man der

Majeſtät weſentliche Befugniſſe zur Bewirkung der

Staatsabſicht erteilen und dennoch die weſentlich da

mit verknüpften Grenzen ableugnen will.

a) r vF e n p oxr in jure naturae et gentium Lib. VII.

cap. 6. §. 9.

§. 21 3.

Beurteilung der Meinungen, welche die Maje

ſtät zu ſehr einſchränken.

- So ſehr Hobbes und Macchiavell die Rechte der

Majeſtät ausdehnen, ſo ſehr ſchränken ſie andere ein,

wenn ſie ſolche als einen Staatsbedienten anſehen.

Ohne die gehäßigen Einwürfe wider den Monarchen

anzuführen, will ich hier vorzüglich ihre gegneriſchen

Gedanken wider die Majeſtät überhaupt umsº
- SOE
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W

Sie gründen ihre Meinung erſtens auf die Eigen

ſchaften desjenigen, der einem andern die Majeſtäts

rechte erteilen will; derjenige, ſagen ſie, der den Re

genten die Hoheitsrechte giebt, muß höher ſeyn (con

ſtituens ſuperior eſt conſtituto). Man würde ſehr

irren, wenn man dieſen Sazfür allgemein annehmen

wolte. Ein Menſch unterwirft ſich dem andern ſogar

als Knecht; mehrenteils geſchieht dieſes aus Mangel

der Nahrung oder durch Zwang, den die Umſtände

veranlaſſen; kurz, er wird ein Untertan, ohne daß er,

um ſich zu unterwerfen, mehrere Rechte als ein Herr

haben müßte a). Geſezt aber auch, die Menge ver

einigter Menſchen habe ſelbſt die Majeſtätsrechte, ſie

übergiebt nun ſolche an ein Subjekt, in ſo weit es

die Abſicht der Regierung erfordert, ſie unterwirft

ſich alſo auch in ſo weit den majeſtätiſchen Befehlen

dieſes beſtimmten Subjekts, mithin muß ſie auch in ſo

weit ihre höhern Rechte abgeben. Ihr Endzwek er

fordert Unterwerfung, wenn ſie anders regiert ſeyn

will, und was Anfangs von ihrer freyen Entſchlieſ

ſung abhieng, das wird nun in der Folge zur Not

wendigkeit; ein Rechtsſaz, der nur dem Pöbel unbe

kannt ſeyn kan. Ich ſage in ſo weit; ich will das

her die Grundgewalt der ganzen Nation nicht in al

len Fällen ableugnen, aber ſo lange eine Majeſtät die

Abſicht des Staats durch gute Regierung bewirkt und

zu bewirken beſtimmt iſt, ſo lange muß ſie auch die

höchſte Gewalt über das Ganze haben.

a) GR or 1 vs de jure belli er pacis Lib. I. cap. 7. § 8.9.

§s 2 4«.

Fortſezzung des Vorigen.

Sie ſagen zweitens, der Staat müſſe höhere

Rechte als die Majeſtät haben, weil dieſe des erſtern

E4 wegen
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wegen vorhanden wäre (propter quod vnumquodque

tale eſt, illud magis tale eſt). Die Säzze der Me

taphyſik verdienen allerdings Ehrfurcht, wenn man ſie

gehörig anzuwenden weis; aber ſo bald man ſolche

zur Beurteilung der Staatsſachen anführt, ſo bald

muß man ſehr behutſam ſeyn, man muß alle Verhält

niſſe dieſer wichtigen Gegenſtände bemerken, kurz die

Anwendung der Metaphyſik muß auf vorkommende

Fälle paſſend ſeyn, wenn man nicht ins Lächerliche ver

fallen will. Ja! das Wokſeyn des ganzen Staats iſt

die erſte Abſicht der Regierung, ſie iſt auch höher als

die Untertanen, höher als die Majeſtät ſelbſt, weil

alle weſentliche Befigniſſe der höchſten Gewalt durch

ſolche beſtimmt, ausgedehnt und eingeſchränkt werden;

aber aus eben dieſen Gründen, und um gut regieren

zu können, um die hierzu erforderlichen Kräfte zu ha

ben, iſt es notwendig, daß die Majeſtät höher als

die ganze Nation ſey. Der Regent herrſcht über die

Untertanen, die Abſicht des Staats- ſchreibt beiden

Geſezze und Maasregeln für; wenn ſich aber die viet

köpfigte Anzahl der Untertanen eine Regierungsabſicht

nach abwechſelnden und unvernünftigen Willkür den

ken und von dem Regenten die Befolgung dieſer Top

heiten erwarten wolte, das würde den Endzwek des

Staats, es würde ſeine regelmäßige und einförmige

Einrichtung verhindern,

§ 2 5.- - -

Fernere Beurteilung dieſer Streitſache.

Man könne drittens nicht glauben, daß ver

nünftige Menſchen den vielen Unbequemlichkeiten, die

durch die unabhängige und höchſte Gewalt eines Re

genten ver.rſacht werden, ſich hätten unterwerfen

wollen. „Wenn man von Glüks- und Unglüksfällen,

POR
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von Bequemlichkeit und Unbequemlichkeit redet undzu

gleich das Gute und Böſe in ein Verhältnis ſezt, ſo

muß man nicht auf einen Gegenſtand allein, ſondern

auf mehrere ſehen. Gewis man kan die Unbequem

lichkeiten im Staat nicht eher beurteilen, als bis man

den natürlichen Zuſtand mit der Staatsverfaſſung zu

ſammen hält und dann wird man erſt überzeugt, daß

der Menſch durch Kolliſion angetrieben, eine kleine

Unbequemlichkeit im Staat, bezogen auf die Mängel

des natürlichen Zuſtands, noch für ein groſs Guthal

ten mußte. Ueberhaupt bewirken alle dieſe Unbequem

lichkeiten in der bürgerlichen Geſellſchaft weit größere

Vorteile, nemlich das gemeinſchaftliche Wolſeyn des

Ganzen und ſeiner Teile; wie oft muß nicht ein Menſch

zu ſeinem größern Intereſſe eine geringere Beſchwerlich

keit über ſich nehmen? Viertens, die Majeſtät mis

braucht oft ihre Rechte.“ Dieſer Einwurf widerlegt

ſich ſelbſt; der Misbrauch eines Rechts kan den Ge

brauch oder die Befugnis ſelbſt noch nicht verwerfen,

die Misbräuche menſchlicher Rechte haben uns eben ſo

zur Errichtung der Staaten angetrieben; alle menſchli

che Verbindungen ſind auch den Misbräuchen aus

geſezt oder die Gegner müßten ſich eine Staatsver

faſſung erfinden, die gar nicht misbraucht werden kan,

ein Utopia, ein Oceana, ein Sokratiſches Gebäude,

- ein ſchöner Gedanke ohne Ausübung. Ueberhaupt

kan man auch Fünftens gar nicht ſagen: das Volk müſſe

ſich in die Regierungsſachen einmiſchen, weil es die

ORegierungsfehler der Majeſtät tragen müßte. „Wie

wolte der groſe und uneinige Haufe, dieſe ungleich

denkende Menge, glüklich ſeyn können, wenn ſie über

die Majeſtät zu befehlen das Recht haben ſolte?

- - ZE H. 2 I 6,
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§ 216.

Grundgewalt der Geſellſchaft und ihre erſten

- Maasregeln.

Mehrere Menſchen vereinigen ſich zum gemein

ſchaftlichen Wolſeyn; dieſe Verknüpfung der Kräfte

bewirkt eine Geſellſchaft, zu deren Eigentum und Will

kür nicht allein die Maasregeln gehören, nach wel

chen dieſe Abſicht befördert werden ſoll, ſondern auch

die Gewalt, welche durch dieſe Vereinigung entſteht.

Man nennt dieſes die Grundgewalt der Geſell

ſchaft, von ihr hängt es ab, wie ſie den Umſtänden

nach die Mittel zu ihrem Endzwek feſtſezzen und an

wenden will. Soll dieſe Einrichtung vernünftig, ſi

cher und dauerhaft ſeyn, ſo muß man zum voraus

folgende Vorſicht beobachten: erſtens, man darf

nicht den Willkür eines jeden Mitglieds die Wahl und

Anwendung der Maasregeln zum gemeinſchaftlichen

Wolſeyn überlaſſen. Die Denkungsart und die See

lenkräfte des Menſchen ſind verſchieden, auch der Ein

fältigſte hält ſeine Meinung für die beſte, hingegen

verlangt ſchon die Idee jeder Geſellſchaft eine einför

mige und ordnungsmäßige Bewirkung der Abſicht.

Es iſt zweitens nötig, daß man der Nachläßigkeit

der Mitglieder bei Anwendung ihrer dem Ganzen ſchul

digen und notwendigen Bemühungen zuvor komme.

Eben dieſes muß drittens auch in Anſehung des zu be

fürchtenden Widerwillens böſer Geſellſchafter geſchehen,

um ſo mehr, da man vorſezliche Beſchädigungen des

Ganzen nicht allein von auswärtigen Menſchen, ſon

dern auch von den Mitgliedern ſelbſt befürchten kan,

und alſo in Zeiten auf gründliche Gegenmittel bedacht

ſeyn muß. Dieſen groſen Plan auszuführen, iſt es

nötig, daß der vereinigte Wille der Mitglieder auch

in der Folge eine fortdaurende Uebereinſtimmung habe,

- daß
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daß man ein gewiſſes Subjekt beſtimme, welches die

ſes alles beſorgen muß, daß ein jedes Mitglied auch

alles wolle, was dieſes Subjekt zum gemeinſchaftlichen

Wolſeyn verordnet, und daß man dieſem auch hinrei

chende Gewalt zur Handhabung ſeiner Rechte erteilt.

Dieſes leztere kam um deſto leichter geſchehen, weil ei

ne ſolche Geſellſchaft ihre Pflichten in Zwangsrechte ver

wandeln und das Ganze ſeine einzelnen Teile durch

Gewalt zu ihren Verbindlichkeiten anzuhalten befugt iſt.

cHR 1st. DoNATvs de mediis rempublicam conſtituentibur

Viteb. 167o.

1o. ch Rist. TENzELI Diſſ. de intereſſe republicae f. vti

litate publica. Altd. I673.

§ 27. -

Nähere Beſtimmung zur Staatsverfaſſung.

- Die Zwangsrechte dieſes Subjekts müſſen in Be

ziehung auf die Geſellſchaft eine unwiderſtehliche Ge

walt haben, weil auſſerdem die vorgeſezte Abſicht nicht

mit Gewisheit und Einförmigkeit erreicht werden könn

te. Man kam dieſe unabhängigen Zwangsrechte zum

gemeinſchaftlichen Beſten die höchſte Gewalt nennen,

weil ſie dem Willkür eines Höhern nicht unterworfen

ſind. Man wählt nun dieſes majeſtätiſche Subjekt,

es ſey ein einzelner Menſch oder mehrere zuſammen

genommen, ſo kan es durch ſeinen Willen alle Maas

regeln vorſchreiben, nach welchen die Geſellſchaft und

ihre Mitglieder den beſtimmten Endzwek bewirken ſol

len. So werden Bürger, ſo entſteht Regent und Un

tertan, ſo wird ein Staak. Der Untertan entſagt

ſeinem eigenen Willen und Privatvorteilen zum Beſten

des Ganzen, der Regent thut ein gleiches, weil ſeine

weſentliche Beſtimmung das Wolſeyn derG
»

-

, .



332 Von den Grenzen der Regierung

iſt. Die Grundgewalt, welche vorher ein Eigen

tum der gleichen Geſellſchaft war, iſt nun ein Eigen

tum der Majeſtät, in ſo weit ſie die Regierung zum

Beſten des Staats erworben hat, und unter dieſer

Hypotheſe veräußert die Geſellſchaft ihre Grundge

wait. Hypotheſe! Denn es würde in der Tat unver

nünftig und widerſprechend ſeyn, wenn man ſich zum

gemeinſchaftlichen Wohl unterwerfen und doch der

Majeſtät Befugniſſe wider die Abſicht geben wolte.

An der Spizze der Nation befiehlt ein Regent mit

höchſter Gewalt und unabhängig von andern Men

ſchen; aber das gemeinſchaftliche Wolſeyn, dieſe erſte

Abſicht des Staats, dieſe Schuzgöttin ſchwebt über

die ganze Verſammlung und jeder Teilhaber betet ſie

an. Der Untertan beleidigt dieſen erſten Augenmerk

des Staats und der Regent beſtraft ihn, weil er ſei

ne ſchuldige Verehrung hintanſezt; der Regent behan

delt das öffentliche Wolſeyn feindſelig und er maßt

ſich alſo ſolcher Rechte an, die ihm doch die Nation

nicht erteilte, weil ſie ſich noch immer die Grundge

walt in ſo weit vorbehalten hat, als es nötig iſt,

feindſelige Widerwärtigkeiten von dem gemeinſchaft

lichen Wolſeyn abzuwenden, oder in ſo weit der End

zwek des Ganzen nicht verlangt, daß ſie ihrer natürli

chen Freiheit und Rechten entſagt.

10. Nic. HERtivs Diſſ an ſumma rerum ſº ſemper penes

populum. Gieſſ. 1683.

HENR. ARN1 s A evs deautoritateprincipis inpopulum fenºper

inuiolabil. Francof. 1712.

GRST. BesoLD Diſſertationes de republica curanda, mix

"eipblicae atque ſubalterno ſatu s'e. In operib.

Polit, Argent. 1641. 4.
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- H. 2 I 8»

In wie weit die höchſte Gewalt des Regen

ten hieraus entſteht.

Die Grundgewalt der Nation iſt ein hypothetiſches

Eigentum der Majeſtät, welche ſich nun deſſen will

kürlich bedienen kan, in ſo weit ſie das Intereſſe und

die Vorteile der bürgerlichen Geſellſchaft dadurch zu

befördern das Recht hat; aber wenn ſie dieſe Hypothe

ſe hintanſezt, ſo hört auch die Urſache auf, weswe

gen ihr das erwehnte Eigentum erteilt iſt und nun

wird die Grundgewalt der Nation in ſo weit wieder

kätig, als ſie ſich in der Notwendigkeit befindet, ihr Wol,

ſeyn durch eigene Kräfte wieder zu befördern und feind

ſelige Beſchädigungen abzuwenden. Wolte man die

ſes leugnen, ſo müßte man annehmen, die Menſchen

hätten ſich einem weit heftigern Feind und größernBe

ſchwerlichkeiten überlaſſen wollen, als ſie in dem na

türlichen Zuſtand zu befürchten hatten. Vielmehr

muß man die angeführten Pflichten auch bei den abſo

luteſten Souverainen zum vorausſezzen; als Regent

der bürgerlichen Geſellſchaft iſt er eben deswegen abſo

lut, daß er die Glükſeligkeit des Ganzen und ſeiner

Teile befördern könne, und die Untertanen dürfen

auch ſchon als Menſchen weder ſich noch der Majeſtät

die natürlichen und weſentlichen Rechte und Verbind

lichkeiten erlaſſen. So gar muß dieſes auch von den

jenigen Staaten geſagt werden, die ſich der Sieger mit

Gewalt der Waffen unterwarf. Es iſt wahr, er kan

die Ueberwundenen zu Sklaven machen oder vielleicht

auch töden laſſen; aber wenn er überBürgerregieren will,

ſo iſt auch nötig, daß er zugleich dasjenige wolle, was

der bürgerlichen Geſellſchaft weſentlich verknüpfe

1.

v

d. 219. -
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H. 219.

Es giebt natürliche Grenzen der Regierung

und allgemeine Staatsgrundgeſezze.

Die Regierung hat alſo ihre Grenzen und der

Staat ſeine Grundgeſezze; beide können ſo wol natür

lich als auch willkürlich ſeyn. Die natürlichen Staats

grundgeſezze flieſſen aus der weſentlichen Abſicht der

Regierung, ſie gelten ſo lange als das gemeinſchaftli

che Wolſeyn der Nation die erſte Pflicht der bürger

lichen Geſellſchaft iſt, ſie lenken die Handlungen des

Regenten und der Untertanen, und ſie können daher

allgemeine Vorſchriften der Staatsverfaſſung genennt

werden. Sie erwarten von der Majeſtät, daß ſie

ſich ihrer erhabenen Rechte zum Beſten des Landes be

diene, ſie befehlen dem Untertan, daß er ſeine Ver

bindlichkeiten ſo beobachte, wie es die Vorteile des

Ganzen verlangen. Beide rufen dem Regenten und

Untertan, dem erſten und lezten Bürger zu, daß ſie

ihre Handlungen ſo einrichten mögen, wie es der End

zwek des Staats erfordert, und daß ſie im Notfall ihr

Privatintereſſe den Vorteilen des Ganzen aufopfern.Man

muß dieſe Grundgeſezze unſtreitig als allgemein erken

nen, weil ſie nicht allein aus dem Weſen eines jeden

Staats, ſondern auch aus den notwendigen Rechten

und Verbindlichkeiten der Majeſtät und der Bürger

flieſſen. Die Majeſtät bekömmt ihre erhabenen Be

fugniſſe durch den Endzwek der bürgerlichen Geſell

ſchaft, die Obliegenheit der Untertanen hat gleichen Ur

ſprung. Aus dem Wolſeyn der Nation kan man die

weſentlichen Rechte des Regenten einſehen und beurtei

len, aus dieſen kan man auch die notwendigen Ver

bindlichkeiten des Untertans erkennen, und eben dieſes

ſezt beiden ihre natürlichen Schranken, damit nicht

überfüßige oder unzureichende Mittel angewendet,

- Und
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und dieſe wichtigen Rechte nicht misbraucht wer

den. Eine jede Abſicht ſeze den Mitteln ihre

Grenzen; Regierungsrechte der Majeſtät und Gehor

ſam der Untertanen ſind Mittel zur Bewirkung des ge

meinſchaftlichen Wolſeyns im Staate und dieſes be

ſtimmt auch die Grenzen bürgerlicher Rechte und Ver

bindlichkeiten. Was weiter geher als es dieſer End

zweck erfordert, was die Glükſeligkeit der Nation we

nigſtens den Umſtänden nach nicht befördert, iſt alſo

kein Gegenſtand der Majeſtätsrechte und Bürgerpflich

ten, weil hier die Urſache bürgerlicher Verbindung hin

wegfält. Wo die Majeſtätsrechte aufhören, da müſ.

ſen auch ihre Grenzen befindlich ſeyn und weil ſich kein

Souverain denken läßt, welcher die weſentlichen Kenn

zeichen der Majeſtät nicht an ſich tragen ſolte, ſo kan

man auch nicht anders ſagen, als daß eine jede ſou

veraine Gewalt in Staaten ihre natürlichen Grenzen

habe und daß es daher auch allgemeine Grundſäzze der

Regierung gebe. Rouſſeau hält den Willen der Na

tion für das erſte Staatsgrundgeſeza), und er denke

hierbei ſehr richtig, weil das gemeinſchaftliche Wolſeyn

der erſte Gedanke des Bürgers ſeyn mußb).

a) Rovsse Av contract ſocial L. II. ch. 6.

b) cHR1stor RoehR ENs er deimperantium poteſtate li

bera er illimitata. Viteb. 17o4.
«.

H. 220.

Willkürliche Staatsgrundgeſetze.

Es giebt auch Grenzen der Regierung und Staats

grundgeſezze, welche nicht aus den weſentlichen Rech

ten und Verbindlichkeiten der Majeſtät und der Unter

tanen, für ſich betrachtet, hergeleitet werden können.

Nur Willkür und Umſtände, glükliche oder unglük

liche Denkungsart haben ſie veranlaßt. Deswegen ſind

ſie
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ſie auch mehrenteils eben ſo verſchieden als die Natio

nen ſelbſt, welche dadurch verbunden werden. Herr

von Real a) glaubt, daß dergleichen Einſchränkung

allein in der Monarchie ſtatt finde; ſein Irrtum iſt

leicht einzuſehen, da andere Regierungsformen und

willkürliche Regierungsgeſezze gar wol mit einander

verknüpft ſeyn können, und da die Erfahrung uns auch

dieſes hinreichend beweißt. Rom, Venedig, Genua

Schweiz, haben eben ſo wol ihren Regenten Grenzen

geſezt, als das ſaliſcheGeſez in Frankreich, das Ge

ſez vom Lamega in Portugal und die groſe Charte

in England. Man findet Grundgeſezze in vermiſchten

Regierungsformen, in Wahlreichen und Erbreichen,

Faſt die mehreſten Staaten haben ihre willkürlichen

Grundgeſezze, welche der jedesmalige Regent mit Wil

len oder aus andern Gründen beibehält. Man mag

ſie nun Staatsgeſezze, oder Capitulationen und ver

abredete Verträge nennen (pačta conuenta); kurzes

iſt j vornämlich auf den Willen der Nation und

ihre Verabredung mit den Regenten zu ſehen, und

dadurch wird das Subjekt beſtimmt, durch welches das

Volk Majeſtätsrechte ausüben will und wie alles die

ſes geſchehen ſoll. Die Natur iſt Herr von den Maas

regeln, nach welchen ſie die gemeinſchaftliche Glükſe

ligkeit den Umſtänden nach befördert, ſie kan ihre hie

her gehörigen Entſchlieſſungen beſtimmen, und ſie iſt

befugt einem Subjekt die Majeſtät mit Bedingung,

oder auch ohne Bedingung zu übergeben. Freilich darf

alles dieſes der vernünftigen Abſicht des Staats nicht

widerſprechen; die Nation darf ihre Rechte nicht mis

brauchen, und ein Grundgeſez, welches die Majeſtät

an Beförderung des gemeinſchaftlichen Wolſeyns ver

hindert, iſt unſtreitig eben ſo zu misbilligen, als die

jenigen Staatsgeſezze, welche das Intereſſe der regie

renden Familie den wirklichen Vorteilen des Landes

vorziehen, Die Souverains der Sabäer durften ſich

- nicht
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nicht auſſer der Reſidenzſtadt begeben, weil das Ora

kel ein Staatsgeſez veranlaßt hatte, nach welchem der

königliche Uebertreter geſteinigt werden mußte b).

Apollonius Rhodius ) nennt uns gewiſſe Könige

welche wegen eines fehlerhaften Urteils allezeit einen

ganzen Tag im Thurm hungern mußten. Dieſe Ge

bräuche ſind ſehr unzeitig unter die Zahl der Grund

geſezze eingerückt worden, aber die neuere Geſchichte

beſchreibt uns auch noch immer einige tadelnswürdige

Grundgeſezze der Nationen, ob ſie gleich nicht allezeit

ſo ſinnliche Fehler an ſich haben. Wie lange wird

ſie wol ein König ertragen ?

a) Der eal ſcience du gouvernement Tom. I.

b) Diodoxvs s1cvLvs III. 4.

c) ArolioNivs Khodrvs in argonauti Lib. III,

S. - 22 I,

Rechte und Verbindlichkeiten des Regenten in

Anſehung der Staatsgrundgeſezze.

Die höchſte Gewalt iſt urſprünglich ein Eigen

um der Nation von ihr erwirbt der Regejº

ſich, oder auch für ſeine Nachkommen die Maie,

ſtätsrechte und in ſo weit ſie ihm dieſe erhabenen Befug

Miſſe ausdrüklich oder ſtillſchweigend erteilt hat odee

erteilen konnte, in ſo weit hat er auch ſolche erworbj

und an ſie daher unter geſezten Ausdehnungej

vder Einſchränkungen ausüben. Hat ſich ein Volk

Äfen, ºhne ſich beſondere Rechte auszubedingen,

ſo iſt ſein Fürſt abſolut, und nur die weſentlichert

Ä der Regierung ſind ſeine Grenzen und

a regeln. Es iſt dieſes um ſo vielmehr zu behaups

en, da man in zweifelhaften Fällen nur diejej

Einſchränkungen vermutet, welche durch das Wej

vorkommender Rechte ſelbſt beſtimmt ſind, nd j

derjenige, welcher ſich Befugniſſe vorfes

- - - l
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halten will, ſolche auch ausdrüklich ausbedingen muß.

Iſt aber dieſes leztere geſchehen, ſo hat ſich der Re

gent durch ſeinen Vertrag ſelbſt verpflichtet, die vor

behaltenen Rechte der Untertanen zu beobachten.

Verträge ſind auch den Souverains heilig, und über

haupt muß jede Nation nach ihren Grundäzzen regiert

werden. Es iſt alſo leicht einzuſehen, in wie weit

der Regent Herr über die Staatsgeſezze iſt, und ſol

che verändern oder aufheben könne. Sind ſie von

ihm ſelbſt gegeben und ſeinem Willkür überlaſſen, ſo

kan er ſie nach vernünftigen Entſchließungen und

Gutbefinden entwerfen und abändern, ob er gleich

aus gegründeten Urſachen ſeine Geſezze ſelbſt verehrt,

und nicht ſo leicht von dieſen Vorſchriften abweicht.

Wenn ſie aber durch Natur oder Verträge beſtimmt

worden, ſo kan er ohne Einwilligung der Nation von

dieſer Verbindlichkeit nicht abgehen, und nur in den

wichtigſten Kolliſionsfällen iſt er befugt, eine Ausnah

me zu machen. Selbſt das Volk kan ihm nicht alles

zeit ſeine heiligen Pflichten erlaſſen; Gott, Natur,

Abſicht des Staats, und Verträge, herrſchen auch

über die Thronen, und die Grundgeſezze ſind in der

bürgerlichen Geſellſchaft die höchſten Richter zwiſchen

Fürſt und Untertan. Ein weiſer Fürſt hält dieſe Ein

ſchränkung für keine Laſt, er iſt vielmehr beruhigt über

ein glükliches Unvermögen, welches ihn verhindert ſein

Land zu beleidigen. Gar keine Geſezze über ſich er

kennen wollen, und doch Menſch ſeyn, iſt ein Wi

derſpruch, eben ſo als Vicephorus durch eine Kir

chenverſammlung ſich frei von der Befolgung göttli

cher Geſezze erklären lies b). -

a) 10. FRIED. DANNRevtheR de iure principibus ſacro.

Altd. 1709.

oe. rAvt. RoeteNBeck, an princeps ft ſolutus legibus

ciuilibus. Altd. 1684.

b) BA RoN1 annales ad ann. 809.

- H. 222.
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§ 222. »

Rechte und Verbindlichkeiten der Unter

. tanen hierbei,

Die Untertanen haben ein vollkommenes Recht,

auf die Erhaltung der Staatsgrundgeſezze bedacht zu

ſeyn, und eben ſo groß iſt auch ihre Verbindlichkeit

in dieſen Beziehungen. Die Majeſtät kan von ihnen

die pünktlichſte Befolgung verlangen, um ſo mehr,

da dieſer Gehorſam die erſten und heiligſten Maasre

geln des öffentlichen Wolſeyns betrifft. Ein Unter

tan iſt ſtrafbar, wenn er die Zwangspflichten gegen

ſeinen Mitbürger verlezt, aber noch ſtrafbarer iſt er,

wenn er die Grundlage ſeiner Staatsverfaſſung er

ſchüttern und das Ganze, ja die Majeſtär ſelbſt be

leidigen will, wenn er Geſezze verachtet, die der Sou

verain ſelbſt verehrt. Geſezt aber, die ganze Ver

ſammlung der Untertanen wolle dennoch eine Verän

derung der Grundgeſezze unternehmen, ſo laſſen ſich fol-,

gende Fälle unterſcheiden: Erſtens, bei den weſentli

chen und notwendigen Staatsgrundgeſezzen iſt keine

* Abänderung möglich, ſo lange die bürgerliche Geſell

ſchaft von einer Majeſtät zum gemeinſchaftlichen Wol,

ſeyn freier Menſchen beherrſcht werden kan und ſoll.

Wenn ſich auch die Bürger mit gutem Willen in

Sklaven verwandeln wollten, ſo würden ſie ſich den

noch nicht der Menſchheit und ihrer Rechte begeben

können, weil dieſe nicht von ihrem Willkür abhangen;

3 Bürger bleiben wollen, und doch zugleich Sklave

- ſeyn, iſt ein Widerſpruch, eben ſo als Untertan

ſeyn, und die weſentlichen Verbindlichkeiten des Un

rertans hintanſezzen, Zweytens, die willkürlichen

Grundgeſezze können als ausdrükliche oder ſtillſchwei

gende Verträge der Untertanen mit der Majeſtät be

trachtet werden, und ſie leiden nicht anders eine Ab-

M 2 änderung

i

* - . *
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änderung oder Entkräftung, als wenn die Intereſſen

ten von beiden Seiten ausdrüklich oder ſtillſchweigend

einwilligen; eine Sache, welche ſich bei dem Wechſel

des Regenten, oder auch bei Revolutionen ereignen

kan. Drittens, wenn die Majeſtät ihrerſeits allein

die Grundgeſezze wider Willen der Untertanen zu ver.

nichten für gut befindet, und keine Hauptkolliſion,

oder das böſe Betragen der Untertanen ſelbſt ſolches

verurſachen, ſo ſcheint dieſes eine Beleidigung der

Nation zu ſeyn, welche daher dieſen Drohungen aus

zuweichen durch das heilige Verſprechen der Majeſtät

ſelbſt befugt iſt. a) -

a) DE vaTTEL, Droit des gens T. I. c. 4, §. 51.

§. 223» - -

Noch einige hieher gehörige Fälle.

Es gilt dieſes auch von den auſſerordentlichen

Begebenheiten, wo der Regent von ſeinen Hoheits

rechten einige weſentliche Theile an die Nation zurük,

geben will; wenn er zum Beiſpiel ſich ſelbſt aus einem

Monarchen in einen Vorſizzer des Ariſtokratiſchen

Senats verwandeln wolte. Wider Willen der Nas

tion möchte dieſes wol nicht ſo leicht geſchehen kön

nen, da es ihr nicht gleichgültig iſt, ob ſie von einem,

oder von mehrern beherſcht wird. Viertens, ſolten

die Untertanen dieſe Abänderung allein wider Willen -

der Majeſtät zu bewirken ſuchen, ſo will ſie entwe

der dem Regenten die Verbindlichkeit ſeiner Staats

verträge erlaſſen, oder ihm noch engere Grenzen ſez

zen. Jenes möchte wohl der Fürſt nicht ſo leicht ab

ſchlagen, aber er iſt auch nicht verbunden ſolches anzu

nehmen, es wäre denn, daß das Wohlſeyn der Na

tion dieſes notwendig machte, welches er allerdings

durch ſeine Regierung, auch den Umſtänden nach, zu

- - bewirken
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bewirken verbunden iſt. Das leztere aber iſt eine

ſchändliche Empörung, welche ſelbſt durch die Ueber

macht der Untertanen, und ihres auswärtigen Bei

ſtands nicht entſchuldigt werden kan. Dergleichen Zu

fälle ſind auch mehrenteils Folgen einer fehlerhaf

ten Regierung, oder des Mangels einer den Regen

ten notwendigen Aufmerkſamkeit auf die Denkungs

art ſeiner Bürger. In kritiſchen Zeitpunkten giebt

der Fürſt wol endlich nach, aber er kan auch günſti

gere Gelegenheiten abwarten, und ſeine verlohrnen

Rechte zurükfordern, wenn nur das gemeinſchaftliche

Wolſeyn dadurch nichts leidet. Iſt endlich fünftens

die Abänderung der Grundgeſezze dennoch einſeitig be

trieben worden, ſo hängt es von dem andern Teile

und von den Umſtänden ab, auf die Erfüllung der

Staatsverträge zu dringen, oder auch von ſolchen ab

zugehen. Es kömmt hier vornämlich auf die glükli

chen oder unglüklichen Umſtände an, aber der inner

liche Krieg, oder wenigſtens eine gefährliche Gährung,

iſt doch allezeit damit verknüpft, und der Ausländer

kan uns leicht bei dieſer Schwäche angreifen, um uns

zu ſchaden, oder ſich doch wenigſtens in unſere inners

liche Geſchäfte zu miſchen,

§ 224.

Allgemeine Anmerkungen.

Ich mache hierbei noch folgende Anmerkungen:

MErſtens, die bisherigen Säzze ſind überhaupt von dem

Subjekt der Majeſtät zu verſtehen, ohne zu unterſu

chen, ob die Regierung bei. Einem, oder bei Meh

rern, oder bei Allen ganz oder vermiſcht ſey. Die

ſes iſt vielmehr eine genauere Beſtimmung der Regie

rungsform, und wenn ich in gegenwärtiger Abhand

lung Fürſt, Souverain, Regent, oder Landesherr

P) 3 ſage,
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ſage, ſo nehme ich dieſe Worte in gleicher Bedeutung

mit der Majeſtät überhaupt betrachtet. Zweitens,

der Regent läßt bisweilen einige Untertanen an ſei

nen Majeſtätsrechten Anteil nehmen, geſezt auch, daß

er ſolches feierlich verſprochen habe, ſo begiebt er ſich

dadurch noch nicht allezeit der Majeſtät. Nur als

dann möchte dieſes geſagt werden können, wenn er

ſich dadurch von dem Willen anderer Menſchen abhän

gig macht. Drittens, der Regent beſchwört oder ver

ſpricht die Beobachtung gewiſſer Regierungspflichten;

aber das iſt noch nicht genug, zu beweiſen, daß er

willkürliche Staatsgeſezze über ſich erkennen müſſe.

Oft verſpricht er bei den feierlichſten Eidſchwüren den

noch weiter nichts, als was er überhaupt ſchon als

Fürſt zu thun verbunden war; kurz, es iſt mög

lich, daß eine Nation ſich nur die Haltung der we

ſentlichen Staatsgrundgeſezze verſprechen und beſchwö

ren laßt. Das königliche Geſez in Dännemark, und

die Krönungseide einiger abſoluten Monarchen ſind

die hierher gehörigen Beiſpiele. Viertens, ein Volk

wird mit Gewalt der Waffen zum Untertan gemacht,

und ordentlicher Weiſe findet man in ſolchen Staaten

keine willkürlichen Grundgeſezze, weil ein Sieger eben

nicht verbunden iſt, von den Ueberwundenen Bedin

gungen anzunehmen, da er ſeine Rechte nicht von ih

ren Willen bekommen hat. Doch kan ſich auch die

Nation Vectragsweiſe und durch Kapitulationen un

terwerfen; wenn der Sieger ſolche bewilligt, ſo

- Ä ſich auch in dieſem Staat willkürliche Grenzen

§. 22ſ.

Fortſezzung.

Wenn fünftens der Fürſt ſeine Hoheitsrechte

allein durch die Einwilligung des Volks bekömmt, ſo
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iſt kein Widerſpruch vorhanden, weswegen in dieſem

Staat keine willkürlichen Grundgeſezze befindlich ſeyn

ſolten. In ſo weit es von einer Perſon abhangt, daß

ſie der andern ein Recht erteilt, in ſo weit iſt ſie auch

wol befugt, einige Bedingungen hinzu zu fügen.

Notwendig iſt dieſes eben nicht, und deswegen giebt

es auch Völker, von welchen man weis, daß ihr

Souverain und feine Vorfahren durch die Wahl

des Untertans auf den Thron kamen, und man findet

doch bei ſolchen keine willkürlichen Grundgeſezze,

teils, weil gleich Anfangs keine entworfen wurden,

teils, weil man ſolche in der Folge ausdrüklich oder

ſtillſchweigend untätig machte. Es können alſo ſech

ſtens die willkürlichen Grundgeſezze nach einer Rei

he von Jahren abgeändert werden, ſo wol mit Wil

len, als auch wider Willen der Intereſſenten, wenn

nur ſonſt dieſes leztere eine gerechte Urſache zum

voraus ſezt. So können zu den weſentlichen Gren

zen noch willkürliche hinzu kommen, die willkürlichen

können von den natürlichen Schranken abgeſondert

und vernichtet werden; ſo kan endlich auch der Re

gent, oder die Nation, ſich Rechte vorbehalten, und

wieder zurüknehmen, wenn nur dadurch das Staats

intereſſe und das gemeine Beſte nicht beleidigt wer

den. Eduard, der Heilige, beſtimmte ſich ſelbſt

und ſeinen Nachfolgern willkürliche Regierungsgren

zen. Wilhelm, der Eroberer, vernichtete ſolche ſo

wie ein Sieger; einige Nachfolger ſuchten ſie wieder

hervor, um deſto leichter auf den Thron zu kommen,

aber wenn ſie bereits gekrönt waren, ſo folgten ſie

doch ihrem Willen, wie Wilhelm der Rothbart,

und Heinrich der erſte, bis endlich Johann ohne

Land durch das förmliche Hauptgrundgeſez ſich bei

der Nation einſchmeicheln wollte, und dieſes gilt noch,

ob gleich der unglükliche König ſeine Abſichten nicht

erreichte, -

W) 4 Fünf
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Sünftes Wapitel.

Abſtrakte Gedanken von der Tiranne.

z HomAs Boz1vs de ruinis gentium et regnorum contra

Politicos. Coloniae Agrippinae I598. 8. et Rounae

I596. 4. -

Yo H. MAR 1 ANA in tribus libris de Rege et rºgis inſtitu

tione. Toleti 1599.

sAM. sch e LG v1G11 diff de tyranno. Witt. 1665. 4

av11. 1. Exses 1 diſ pro imperio contra dominium emi

mens , contra Hornium. Witt. 1673.

AH A SV- R1T scH I 1 princeps FeCcan , feu de Peccati

principum. Jen. I674. 4. -

cAs R. sAG 1 TT AR 1vs de tyranno. Ien. I676. 4.

xo. ULR. PRs G1ze R1 diſſ de Lyrannide. Tub. 1692. 4.

Yo H. r H1 L. PALTHE N 1 1 diſ de Dethrgniſatione. Gry

phiſw. 1704. Gvn DL1NG hat dieſe Streitſchrift

genau unterſucht und beurteilt in ſeinen Otis P. Il.

cap. 6. P. 222 - 244.

xvdo LP H1 wede kIND1 diſ. de obligatione ciuium erga

principem tyrannum. Gott. I748. 4. -

Die Schriften des Brutus Machiavels, Hobbes, und

ihrer Anhänger ſind bereits in dem vorigen Kapitel ange

führt. Vielerlei hierher gehörige Beiſpiele findet man in

des Duport, dü Tertre und Deſormaux Geſchichte der

Revolutionen, -

§ 226

Verſchiedene Begriffe von der Tirannei.

Tirann – – ein verhaßter Rahme. Fürſt

und Untertan verabſcheuen ſolchen, das Staatsrecht

beſchreibt
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-

beſchreibt ihn überhaupt, ohne anf die Perſon des

wirklichen Tirannen zu ſehen, die Geſchichtskunde er

Ä uns die hierher gehörigen Beiſpiele, die Nach

welt iſt auch bisweilen kühn genug, den verſtorbenen

Tirannen mit Namen zu nennen; aber die Staats

klugheit, in ſo weit ſie auf das Gegenwärtige ſieht,

redet von dieſen Gegenſtänden in den allgemeinſten

Ausdrükken, und enthält ſich, die Anwendung auf

das noch lºbende Individuum zu machen. Der Eng

länder hat ſeine Freiheit zu reden bisweilen auf be

ſtimmte Perſonen ausgedehnet UMariana a) zielt

durch ſeine Säzze auf Henrich den dritten, König

in Frankreich; dennoch aber ſchreibt er, daß es ſehr

ſchwer und gefährlich ſeh, von einem noch lebenden

Herrn öffentlich zu behaupten, er ſey ein Tirann,

Es iſt leicht zu erachten, daß in dieſe Abhandlung

nur allein die entfernteſten Begriffe des Tirannenge

hören; ich werde nur die verſchiedenen Gedanken an

führen, welche die Schriftſteller mit dem Nahmen

des Tirannen verknüpfen und ich will nur die ah

geſonderten Rechte des Staats in dieſer Beziehung be

ſtimmen. Man nehme aus den Büchern des Staats

rechts und der Geſchichte alle Begriffe zuſammen,

und man wird finden, daß Tirann nicht allezeit einen

böſen Regenten anzeigte. Vielmehr unterſcheidet

man den wirklichen und tätigen Tirannen (tyran

zus quoad exercitium ) von dem nur ſo genannten

Tirannen, das iſt, von demjenigen, dem nur allein die

Gewonheiten zu reden, oder eine eigenſinnige Mode

dieſen Beinamen giebr ( tyrannus quoad titulum ).

Ausgleichen Urſachen hat auch Montesquieu b)

zweyerley Arten der Tirannei benennt, die harte und

beleidigende Regierung ( tyrannis realis) und die ein

gebildete (tyrannis idealis). Die Vernunft ſieht

hierhey auf den Grund der Benennung und iſt

- - P) F. Über

-
- - - - -



346 Abſtrakte Gedanken von der Tirannei.

s

überzeugt, daß Tirann ben ſowol einen böſen als

guten Regen en anzeigen kan.

a) war1ANA am angeführten Ort erſtes Buch,

Kap. 5. und 6. *

b) Montesqv1sveſprit der loix Liv. XIX. Art. 3.

§ 227.

Wört"iche Tirannei.

- Die wörtliche und eingebildete Tirannei iſt

eigentlich in der Tat eine gute Regierung, aber das

Vorurteil oder der Gebrauch zu reden legen dem

Regenten den Namen des Tirannen bei. Man wird

dieſe unverſchuldete Benennung einſehen können, ſo

bald man dieſen Regenten einem andern Volke vorſezt,

oder ſo bald ein anderes Subjekt auf den Thron

kömmt, welches eben nicht beſſer regiert und welchen

dennoch die Nation vergöttert, weil Leidenſchaften,

oder Kunſtgriffe, oder auch Zufälle, ſich der Den

kungsart der Untertanen zum Vorteil des Souve

rains glüklich zu bemeiſtern wußten. Ich rechne hie

her die abſoluten MJonarchen, welche von den äl

tern und neuern Freiſtaaten unter dem Namen des

Tirannen gefürchtet werden, und aus dieſem Geſichts

punkt muß man die Pflichten beurteilen, welche

Ariſtoteles, ZEenophon, Plato, und andere, als

Lehrſäzze tiranniſcher Regierungen vorſchreiben. Stra

bo nennt die Fürſten an dem Bosphorus Tirannen,

und preißt ſie doch der Nachwelt als Beiſpiele der

Gerechtigkeit an; Hiero von Sirakus wird von Si

lins Italikus unter die Tirannen gezält, und man

iſt von den Tugenden dieſes Fürſten ſattſam überzeugt.

Pauſanias beſchreibt den Ariſtodamus als einen

Tirannen von Arkadien, und man weis, daß dieſer

Herr ſich den Beinamen des Gerechten erworben hat.

Der
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es

Der Römer verabſcheuete die königliche Regierung als

eine Tirannei; Auguſt überliſtete dieſen Freiſtaat,

er nennte ſich nicht König, er nahm auch den anfangs

beliebten Namen des Romulus nicht an, und den

noch war er in der Tat ſouverainer Monarch, ob er

gleich ein Volk beherrſchte, welches dieſes zum Teil nicht

zu wiſſen ſchien a. Man halte ſeine Leidenſchaften, ſeine

ernſthaften und verliebten Händel mit der Regie

rung Tarquins des Stolzen zuſammen und man

wird vielleicht ſagen müſſen, daß wenn Tarquin in dem

goldenen Jahrhundert gelebt hätte, ſo würden ihn die

Virgile und Horaze weit mehr beſungen haben.
- -

a) D1on. Lib. LIV.

- S. 228.

Eingebildete Tirannei.

Bisweilen iſt die eingebildete Tirannei durch

die wörtliche veranlaßt worden, weil der Menſch von

der Benennung auf die Sache zu ſchließen gewohnt

iſt und nicht allezeit unterſucht, ob der Name auch

allezeit mit dem, was er anzeigen ſoll, übereinſtimmt.

Oft glaubt man aber auch von einem Tirannen be-"

herrſcht zu werden, der es wirklich nicht iſt. Unwiſ

ſenheit und Leidenſchaft der Untertanen, beſondere

Zufälle, wo die Majeſtät ſich ihrer Strenge bedienen

muß, Verläumdung und Läſterſucht, die auch den ge

heiligten Thron antaſten und noch andere Dinge

verurſachen dieſen unglükſeligen Jrtum. Der Un

tertan kan die Geheimniſſe des Kabinets nicht beurtei

len, die Umſtände nötigen oft zu Entſchlüſſen, die für

ſich betrachtet zu hart ſcheinen und weil die Trieb

federn der Regierungskunſt nicht allezeit bekannt ge

macht werden können, ſo denkt man ſich eine Tiran
NL /
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nei, die doch aus den reineſten Quellen der Majeſtäts

rechte fließt. Heinrich der dritte lies ſich der Perſon

Herzogs Heinrich von Guiſe auf dem Reichstag zu

2Blois verſichern, und ſolchen töden a). Dieſer Be

fehl ſchien tiranniſch zu ſeyn, die Anhänger des Guiſe

beklagten ſich auch öffentlich über dieſe eingebildete

Tirannei. Wenn man aber weis, daß Guiſe der erſte

Rebell, das Haupt der Ligue, und die Urſache der

Barrikaden war, wenn man bedenkt, daß dieſer

Staatsverbrecher, ohne Gefahr eines bürgerlichen

Kriegs, nicht öffentlich hingerichtet werden konnte,

ſo wird auch die unparteiiſche Nachwelt Heinrich den

dritten mehr loben als tadeln, noch weniger aber ei

nen Tirannen ſchelten,

a) Le ſecond recueil, contenant l'hiſtoire des choſes plus

memorables, avenues fous la ligue. 1590. 8. Dieſe Be

gebenheit wird verſchieden erzählt. Einige laſſen ihn

in dem Vorzimmer des Königs mit Partiſanen tod

ſchmeißen; andere ſeizen ihn ins Gefängnis, wo er ge

tödet wird. -

§ 29.

- Fortſezzung.

Man leitet oft eine tiranniſche Urſache aus der

äußerlichen Härte der Befehle her, oder das Vorur

teil zum Beſten des Vergangenen überredet den Bürº

ger, daß die vorige Regierung beſſer geweſen ſey, und

überhaupt bezeugt die Erfahrung, daß ſich der Unter

tan oft mit Unrecht beklagt habe a). Perez denkt in

ſeinen Aphorismen ſehr richtig, wenn er behauptet,

daß nur Könige und Miniſter das Verhalten anderer

Könige zu beurteilen vermögend ſind und man kan

aus guten Gründen erweiſen, daß in zweifelhaften

Fällen die Vermutung allezeit zum Beſten derÄ
- eſta

:
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jeſtät ausfalle. Der eine klagt über die Härte der

Strafen, dem andern ſcheinen die Geſezze noch zu ge

linde zu ſeyn; auch das gerechteſte Urteil kömmt dem,

welchen es betrift, als eine Beleidigung für, ob es

gleich ein notwendiger Rechtsſpruch iſt; oder man

ſchließt von einem misvergnügten Bürger auf den gan

zen Staat, kurz, Jupiter ſelbſt kan nicht allen gefal

len. Verläumder, Aufwiegler, oder falſche Staats

künſtler verbreiten ihre Meinungen im Lande, ſie fin

den auch wo ein pöbelhaftes oder feindſeliges Ohr,

welches das Wort Freiheit ſehr gerne hört, alles die

ſes wird wiederholt und endlich prägt ſich nach und

nach eine Idee der Tirannei in die Meinungen

des Bürgers ein, da doch die ſchändlichſte Bosheit

ſolche verurſachte. Wollte ein wirklicher Tirann einen

misvergnügten Staatsgrübler zu ſeinem Miniſter, zu

ſeinem erſten Sklaven machen, ſo würde man ſehen,

daß nicht die Liebe zur gemeinſchaftlichen Freiheit,

ſondern Privatvorteile, falſche Ehre, Geldgeiz und

Eigenſinn die Urſachen der bisherigen Klagen ſind.

Der Untertan in einer Ariſtokratie ſchilt das Betra

gen der Senatoren, nun wird er ſelbſt unter die An

zahl dieſer Regenten angenommen und – – er

ſchweigt. - -

a) ºoker ad Grotium, Lib. I. cap. 4. §. 14.

- - - - § 23O.

Ungerechte Anmaßung der Majeſtät.

Unter die ſo genannten Tirannen zählt man auch

diejenigen, welche ſich ohne Recht der Regierung an

maſen, ob ſie gleich ſonſt gute Regenten ſind. Es

mögen nun dieſes Untertanen, oder Auswärtige ſeyn,

beide werden Uſinrpateurs genennt ; aber darinnen

unterſcheiden ſie ſich, daß erſtere unter die sº

gehö
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gehören, ſie mögen nun durch Liſt oder Gewalt ihre

Abſicht zu befördern ſich erfrechen; leztere aber kön

nen nur als Feinde unſerer Nation betrachtet werden.

Piſſtratus erwarb die Regierung über ſeinen bishe

rigen Freiſtaat mit Liſt und verſtellter Gefälligkeit,

und nach ihm nennt Cicero die ähnlichen Arten

des Erwerbs den Pſiſtratismus. Die zehn Män

ner in Rom waren Uſurpateurs, nachdem ſie die Ge

ſezze der zwölf Tafeln verfertiget hatten. Cäſar und

Kronrrell, und wie viele Prinzen ſind nicht Uſurpa

teurs geweſen ! Man kan ſie in Monarchien und

freien Staaten antreffen; ein Mitbürger erhebt ſich

auf den Thron, oder er reißt die Ariſtokratiſchen Be

fugniſſe an ſich allein, und er iſt Uſurpateur. Die

Untertanen rauben dem Monarchen ohne Recht ſeine

Alleinherrſchaft zum Teil oder ganz, und ſie ſind

Uſurpateurs. Einige europäiſche Seemächte haben

in Oſt- und Weſtindien durch Güte oder Gewalt al

lerlei Völker gezwungen, und in ſo weit dieſes ohne

Recht geſchahe, in ſo weit ſind ſie Uſurpateurs, eben

ſo wie Alexander, und der Seeräuber, der ihm die

Wahrheit ſagte. Es mag nun der Thron erledigt

ſeyn oder nicht, kurzes kan ſich keiner, ohne Recht

zu haben, der Nation aufdringen, oder ſich der Re

gierung durch Liſt anmaßen. So lange ſich nun ein

ſolcher noch nicht in dem Beſiz ſeiner unrechtmäßiger

worbenen Hoheitsrechte befindet, ſo lange kan ihn al

lerdings ein jeder Untertan als einen Rebellen oder öf

fentlichen Feind behandeln und die Geſchichte erzählt

uns das unglükliche Ende einiger regierungsſüchti

gen Wagehälſe. * - -

a) samve L de cocce11 diff de jure regi ejecti er

de adminiſtratione uſurpatoris regni, ac veriusque effectu.

Rec. Francof. ad Viad. 1728.

S. 231.
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§. 23f. - *-

Wenn der uſurpateur bereits im Beſiz iſt.

Iſt aber ein ſolcher glüklich genug, den Thron

in Beſiz zu nehmen und man zum voraus mit Wahr

ſcheinlichkeit einſieht, daß man nur ohnmächtige Ge

walt wider ihn anwenden könne, ſo muß die Liebe

zum gemeinſchaftlichen Wohlſeyn den jedesmalgen

Beſizzer verehren. Das wäre ſehr unzeitig, wenn

man dem rechtmäßigen Regenten, oder der öffentli

chen Freiheit zum Beſten ein gefährliches Mittel an

wenden wolte und doch zum voraus einſehen könnte,

daß es unzureichend ſey. Vielmehr muß man die

mit ihm geſchloſſenen Verträge halten a), oder günſti

gere Zeitpunkte abwarten, oder man kan ſich einſtwei

len in auswärtige Staaten begeben, und der Uſurpa

tion widerſprechen. Geſezt auch, ein Teil der Na

tion wäre noch ſtark genug, dem Uſurpateur hinrei

chende Kräfte entgegen zu ſtellen, ſo könnte dieſes al

lenfalls mit Recht geſchehen, weil lezterer nur in ſo

weit in dem Beſiz der Regierung iſt, in ſo weit er,

ſich das Land unterworfen hat ; ein Fall, der ſich bis

weilen in Corſica ereignet. Es iſt aber freilich bei allen

dieſen zum voraus zu ſezzen, daß ſich der Regent ohne

Recht der Regierung angemaßt habe. Der bloſe Ei

genſinn eines Teils der Untertanen oder Cabbale der

Friedensſtörer und die heimlichen Reizungen aus

wärtiger Feinde, geben dem Untertan noch kein Be

fugnis zum Widerſtand und einzelne Gegner, oder

Parteien der Untertanen ſind als Rebellen zu betrach-

ten. Aus dieſen Gründen würde derjenige weder Ti

rann noch Uſurpateur genennt werden können, der in

einem Wahlreich, wo ſich die Wahlherren niemals ohne

auswärtigen Beiſtand vereinigen, durch benachbarte,

und hergebrachte Hülfe, die erſte Stelle bei ſeiner

Nation
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Nation bekam; die Conföderationen, welche Pohlen

von dem Jahr 1768. an verwüſteten, haben aus die

ſer Urſach widerrechtlich verfahren. Auch derjenige

iſt kein Uſurpateur, welcher durch gerechte Waffen,

oder durch gültige Verträge in unſere Territorien

kömmt und die Majeſtät erwirbt. -

a) 10. Georg. AB 1 c Hr Diſſ de moralitare homagi

regni inuaſori praeſtiti. Lipſ 17o3. Ich würde dieſen

Verfaſſer nicht angeführt haben, wenn er nicht auch ſo

gar behauptete, daß man dem Beſitzer des Landes den

- Eyd der Treue nicht halten dürfte. Seine Gründe ſind

ſattſam widerlegt worden von den ſächſiſchen Rechts

gelehrten, ja von dem Hof ſelbſt, und die Schwe

den haben von dieſer Streitſchrift keine Wirkung emº

pfunden, -

§ 232.

Wirkliche und tätige Tirannei.

. Die wirkliche und tätige Tirannei iſt ein

vorſäzlicher und tätiger Mißbrauch der Majeſtätsrech

te, wodurch der Regent ſeinen Staat beleidigt. Die

Lehrer des Staatsrechts geben hiervon zweierlei Arten

an, den Phalarismus und den Veronismus. Ein

Menſch erwirbt ohne Recht die Majeſtät, und be

herrſcht auch zugleich die Nation feindſelig; dieſe

Regierung wird Neronismus genennt. Ein anderer

kömmt rechtmäßig auf den Thron, aber er behandelt

ſeinen Staat mit vorſezlicher Beleidigung, und dieſer

Mißbrauch iſt ein Phalarismus. Ariſtoteles a)

verſteht unter einem wirklichen Tirannen nur den Mo

narchen, der ſein Privatintereſſe dem öffentlichen Wol

ſeyn wider Willen der Bürger vorzieht; aber wenn

man ſich unter der Tirannei den Inbegrifvorſezlicher

Feindſeligkeiten der Majeſtät wider die ganze Ä
- ic?
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:

N

liche Geſellſchaft denkt, ſo muß es auch möglich ſeyn,

daß alle Regierungsformen das Schikſal einer tiran

niſchen Herrſchaft erfahren können. Vielleicht hat

Ariſtoteles nur von dem wirklichen Deſpoten geredet,

denn dieſer iſt in der Tat unter die Tirannen zu rech

nen. Aber im allgemeinen Verſtand genommen, iſt

auch in Freiſtaaten ein feindſeliger Misbrauch der

Regierung zu befürchten. Es hat Ariſtokratien gege

ben, welche eben ſo viel Tirannen, als Senateurs

zählten, und in Demokratien kan der vielköpfigte

DReichstag eben ſo tiranniſche Befehle erteilen, als ein

Deſpot. Die dreiſig Männer in Athen waren mehr

Tirannen als Piſiſtratus, der Oſtracismus war

oft eine notwendige Tirannei der Regierungsform,

die Aufſeher in Sparta, die zehn Männer in Rom,

die bürgerlichen Uneinigkeiten in dieſem Staat, die

Reichstäge und Conföderationen in Pohlen, wie viele

Grauſamkeiten haben nicht dieſe Freiſtaaten begangen!

Huber b) hält denjenigen für einen Tirannen, wel

cher die rechtmäßigen Grenzen ſeiner Majeſtätsrechte

mit offenbaren Vorſaz zum Schaden der Nation

überſchreitet ; faſt eben ſo redet auch Grotius c)

und andere Staatslehrer, durch deren angeführte

Schriften ich hier die gegebene Erklärung rechtfertige.

a) ARIsroteLes Politicorum Lib. IV. cap. 10.

b) avB ER de jure ciuitatis, Lib. I. cap. 41. § 7.

c) GRotivs Lib. I. cap. 4. de bello ſübditorum in ſpe.

riores. In dieſem Kapitel ſind die Rechte und Verbund

lichkeiten der Nationen, in Anſehung des Tirannen, ziem,

lich genau beſtimmt, und die Herren von Cocceji haben

ſolches durch ihre guten Anmerkungen noch brauchbarer

gemacht.

Z § 233.
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H. 233.

Beleidigung des Bürgers als Menſchen.

Die Beleidigung der Nation iſt ein weſentliches

Kennzeichen der Tirannei; keine Beleidigung der Un

tertanen, kein Tirann. Derjenige, welcher behaup

tet, daß die Majeſtät ihre Bürger nicht beleidigen

könne, der leugnet auch zugleich die Möglichkeit der

Tirannei. U7acchiavel und Hobbes a) gehören

unter dieſe Staatskünſtler; ſie wollen vernünftige

Menſchen bereden, daß ſie von ihren Regenten durch

keine Handlung beleidiget werden könten, weil ſie ſich

nun einmal ſeinem Willkühr völlig überlaſſen hätten.„

Die Rechte der Majeſtät aus der Natur, und dem

Weſen des Staats herleiten, und doch Meinungen be

haupten, die den erſten Grundſäzzen der Natur und der

menſchlichen Verbindungen widerſprechen, welche

Torheit ! Es kömmt hier vornämlich darauf an, ob

es Geſezze giebt, welche auch der Majeſtät ihre

Zwangspflichten vorſchreiben, und ob der Fürſt wider

die Geſezze handeln könne. Das erſtere habe ich in

dem vorigen Kapitel zu erweiſen mich bemühet, und

das leztere iſt daraus zu erſehen, weil eine jede Hand

lung, die den Zwangsgeſezzen und Pflichten gegen andern

widerſpricht, in der Tat eine Beleidigung genennt

werden kan. Der Fürſt iſt teils als Menſch, teils

als Majeſtät zu betrachten; in beiden Fällen befiehlt

ihm die Natur, und das Weſen des Menſchen und

des Staats, beide beſtimmen ſeiner Freiheit die Gren

zen, und in beiden Fällen iſt es möglich, daß der

Staat von ſeinem Oberhaupt beleidigt wird. So

lange ein Souverain die ihm vorgeſchriebenen Gren

zen der Regierung beobachtet, ſolange beleidigt er

ſeine Bürger auch nicht einmal durch die härteſten

Mittel; aber ſobald er dieſe Grenzen sºrt
(
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bald maßt er ſich auch mehrere Rechte an, als ihm

Vernunft, Abſicht der Regierung und Nation erteilt

haben, und in ſo weit kan er ein beleidigender Feind.

ſeiner Untertanen genennt werden. Vergißt er, daß

er Menſchen regiert, die doch mit ihm einerlei weſent

liche Rechte haben, will er ſie vorſezlich als Vieh be

handeln, ſo beleidigt er die Menſchheit und ſich ſelbſt;

ein jeder Eigenthümer, der mutwillig und unüberlegt

genug iſt, ſeine Heerden zu misbrauchen, welche Ver

dienſte kan er hier wol erwerben ? Ihm gleicht ein Ti

rann, ob er gleich noch weiter gehet, da er Menſchen

beherrſcht; wenn er auch ſonſt weiter nichts zu beden

ken hätte, ſo würde ihm dennoch ſeine Sicherheit und

Ehre das Gegenteil anraten. Er behandle den Un

tertan als ein Vieh, er bemühe ſich ihn zum unver

nünftigen Thier umzuſchaffen, aber wird er auch wol

dadurch den Endzwek ſeiner Regierung, die innlän

diſchen und ausländiſchen Geſchäfte füglich bewirken

können, oder, wird er wol ſicher ſeyn, daß endlich

der Untertan, der bis zur Verzweiflung gebracht iſt,

ihm nicht mit thieriſcher Handlung begegnet ? Die

Geſchichte ſey meine Zeugin.

a) HoB BE s de ciue, cap. 8. et I2.

Ss 234.

Beleidigung des Bürgers als Bürgers.

Auch als Mitglied der bürgerlichen Geſellſchaft

betrachtet, iſt es möglich, daß der Regent ſeine Un

tertanen beleidigt. Er überſchreitet die natürlichen

und willkürlichen Grundgeſezze der Nation, er haßt

den Bürger, vergebens ſucht dieſer bei ihm Hülfe wi

der Unrecht, Beſchimpfung und Gewalt ſind der

Troſt, den er von dem höchſten Beſchüzzer des Landes

erwarten muß. Sicherheit, Bequemlichkeit, und
Z 2 Nahrungs
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Nahrungsſtand werden mit hartnäkkigtem Willen hint

angeſezt; Ehre, Leben und Eigentum des Untertans

werden nur zur Leidenſchaft des Beherrſchers willkür

lich behandelt, die Freiheit des Bürgers wird in

Sklaverei, und der Staat in eine knechtiſche Geſell

ſchaft verwandelt. Ein Teil des Landes wird ein

Raub des andern Teils oder ein Opfer der Lieblinge;

ohne daß es das Wolſeyn des Landes erfordert, ver

mehren ſich Abgaben und Arbeiten; der Bürger wird

nachläßig, arm, verzweifelnd ; Geſezze, Sitten, Tu

gend und Religion werden durch den Willkür des T

rannen entkräftet, kurz der Staat ſieht ſeinem Unter

gang entgegen und der Patrior beſeufzt in der Stille

das unglükliche Schikſal des Ganzen und ſeiner Teile,

Ein trauriger Zeitpunkt, welcher durch vorſezliche

Feindſchaft des Regenten geradezu oder durch Umwe

ge bewirkt wird ! So gleicht der Tirann den Wilden

in Louiſiana, welche um Früchte von den Bäumen

abzunehmen den ganzen Stamm abhauen und große

Wälder vernichten. Wenn derjenige, der ſich mit

Willen mehrere Rechte auf den andern anmaßt als

ihm doch zukommen, oder aus Vorſaz die Zwangs

pflichten, die er andern ſchuldig iſt, verachtet, oder die

ihm vorgeſchriebenen Geſezze mutwillig vernachläßigt,

wenn dieſer ſchon den andern beleidigt ; wenn derjeni

ge, dem das Wol des Landes anvertraut iſt, dem eine

große Menge vernünftiger Menſchen Liebe, Treue,

Ehrfurcht und Gehorſam bezeigt, dem ſie ſich auf

Treue und Glauben überlaſſen muß, wenn ein ſolcher

die gerechteſte und erhabenſte Hofnung, das Wolſeyn

vieler Tauſende feindſelig behandelt, gewiß hier muß

die größeſte Beleidigung der Menſchheit und des

Staats vorhanden ſeyn.

H. 235
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§ 23.

Einige Beiſpiele hiervon. > -

- - S- - - - - p

Daß ein Tirann der ganzen Nation den völli

gen Untergang geradezu bewirken will, daß er mit Ka

ligula dem römiſchen Volk nur einen Hals wünſcht,

um ſolchen auf einmal abhauen zu können, daß

er betrübt iſt, wenn ſeine Regierungs-Jahre nicht,

durch Hunger, Peſt und große Unglüksfälle merkwür

dig ſind, oder daß die Erde noch nicht alle Untertanen

verſchlungen hat. Das ſind ſehr ähnliche Beiſpiele von

einem Prinzen, der ſich zu Rom in Triumph zeigte,

weil er mit ſeinen großen Kriegsheer nichts als

Muſcheln und Kinder beſiegt hatte und verdienen die

Verabſcheuung auch ſogar von dem eigennüzzigſten

Fürſten. Man vertilge das ganze Heer der Unterta

nen und was wird dem Tirannen übrig bleiben, wür

de er wol ferner regieren können? kurz er würde auf

hören Regent zu ſeyn, er würde vielleicht das Ende

ſeines Staats nicht überleben. So einfältig werden

wol die mehreſten Tirannen nicht ſeyn, ſie werden we

nigſtens noch die äußerliche Staatsverfaſſung zu er

halten ſich bemühen und nur von Kaligula die Mari

me annehmen, daß ſie alles tun könnten, was ſie woll

ten a). VTero befahl ſeinen Staatsbedienten in ihrer

Inſtruktion, daß ſie dafür ſorgen ſolten, damit nie

mand Reichtümer behalten möge; um ſeine Leiden

ſchaft an neuen Gebäuden zu vergnügen, lies er Rom

abbrennen, alle Arten ſeiner Untertanen wurden einzeln.

und in Geſellſchaft, öffentlich und insgeheim gerödet.

Daß ein Heidniſcher Fürſt oder ein ungebildeter Joan

2Baſilowiz auch zugleich ein Wüterich ſey, iſt eben

nicht ſo ſehr widerſprechend, als wenn ein Prinz, der

nach guten Marimen erzogen iſt und ein Chriſt ſeyn

will, ſolche traurige Beiſpiele der Welt darlegt. Der

Z 3 geſit
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4.

geſittete Spanier hat in Amerika viel mehr getan als Ne

ro und Kaligula, mehr als alle Uſurpateurs und es

war noch überdies dem politiſchen Eigennuz wider

ſprechend, daß man das neue Land entvölkerte. Ich

übergehe hier die traurigen Perioden der Niederländer

und nur Karl der neunte ſoll noch ein hieher gehöri

ges Beiſpiel ſeyn. Den beſten Teil ſeiner Untertanen

mitten im Frieden, bei Vermählungsluſtbarkeiten, ja

ſelbſt die Unglüklichen, die zu ihm als Landesvater ei.

leten und Schuz ſuchten, mit eigener Hand wider die

heiligſten Verſprechungen und Eidſchwüre auf Nero

niche Art zu tödten, ohne durch Geſez oder Staats

klugheit, ſondern nur durch Leichtſinn und aberglau

biſchen Haß gelenkt zu ſeyn; endlich ſich im Parlement

auf den geheiligten Thron der Gerechtigkeit ( lit de

juſtice) zu ſezzen und die Schandtat zu bekennen, wie

gros iſt die Verachtung, die er verdient, die ihm die

Nachwelt noch immer mit Abſcheu vorwirft; ſelbſt die

franzöſiſchen Schriftſteller erwähnen dieſe Handlungen

als die ärgſten Schandtaten b).

a) svetoN1vs in Caligula, cap. 29.

b) In den Memoires de Gaſpar de Sauls, iſt dieſes deut

lich gezeigt worden.

H. 236.

Unterſcheidungszeichen des Tiramnen.

Eine gute Regierung iſt ſehr leicht von der Ti

rannei zu unterſcheiden und jene kan nicht lange ver

borgen bleiben, ſo wie leztere ihre eigene Verräterin

iſt. Jene handelt nach Vernunft und guten Abſich

ten, dieſe aber nach Eigenſinn und Leidenſchaften; er

ſtere gründet ſich auf das gemeinſchaftliche Wolſeyn

und die Umſtände, in ſo weit ſie dieſem Endzwek ge

-, mäs
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mäs gelenkt werden können, leztere folgt bloſen Will

kür und eigenen Nuzzen; erſtere richtet ihre Sitten

und Betragen nach guten Maasregeln ein, leztere will

ihre böſen Sitten zum Geſez machen; jene hält Leben,

Ehre, Freiheit und Güter des Bürgers für heilig,

dieſe aber behandelt ſolche als ein Eigentum; jene

wird von den Untertanen geliebt und iſt Herr von ih

ren Herzen, dieſe aber wird knechtiſch verehrt und

gefürchtet, aber auch gehaßt. So merkwürdig eine ti

ranniſche Regierung für den Staat iſt und ſo wichtig

die dadurch verurſachte Scene ſeyn kan, ſo ſehr iſt man

verbunden, das Unterſcheidungszeichen des Tirannen

zu ſuchen. Folgende Anmerkungen ſcheinen mir not

wendig zu ſeyn: Erſtens, ein fehlerhafter Regent iſt

noch kein Tirann; es iſt möglich, daß er kein guter

Vater oder Gemahl iſt, es iſt möglich, daß er durch

Mangel der Aufmerkſamkeit oder der Regierungswiſ

ſenſchaften ſeinen Staat beleidigt, es kan ſeyn, daß

er ſich nicht zur herrſchenden Religion bekennt, oder

ſie gar verachtet, er iſt alſo kein gutes Mitglied der

Kirche, er iſt auch wol in Gefahr ein böſer Regent

zu werden; aber alles dieſes macht ihn noch nicht zum

Tirannen und Mariana wird verlacht, wenn er ei

nen jeden Fürſten unter dieſe Anzahl ſezt, der nicht die

jeÄ verehrt a). Wie will man dieſen

Gottesdienſt und ſeine Gebräuche aus der Vernunft

einſehen können und giebt es denn nicht auch viele

Religionen, welche dem Souverain gute Regierungs

marimen lehren? Iſt er in der Regierung nachläßig,

oder verſteht die Kunſt zu herrſchen gar nicht, ſo kan

zwar die Nation durch dieſe Mängel eben ſo ſehr als

durch tiranniſches Betragen beſchädigt werden, ſie

kan auch übereinſtimmende Hülfsmittel zur Verbeſſe

rung anwenden, aber ſie darf ihn nicht als einen Tiran

nen betrachten. Zweitens, ein Tirann läßt ſich, ohne

Vorſaz den Staat ſieg zu behandeln, eben ſo we

- - - ETA 4 - nig
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nig denken als das Laſter ohne Bosheit. Uebereilting

oder Zutrauen auf die Verſchlagenheit böſer Miniſter

ſind noch keine Tirannei, ob ſie gleich die Nation zu

einer Vorſtellung berechtigen b).

a) Mariana am angeführten Ort.

b) AR1stote Les ad Nieomachum, Lib. V. caP. 6.

§. 237. -

Harte Befehle, Beleidigungen einiger Unterta

nen und Misbräuche des Lieblings ſind noch

- keine Tirannei.

Drittens, Scharfe Beſtrafung wirklicher Laſter

und harte Befehle ſind noch nicht Worte des Tirannen, ſo

lange ſie noch durch die öffentliche Sicherheit entſchuldigt

werden. Theodos der Große lies eine beträchtliche

Anzahl Theſſaliſcher Rebellen auf einmal töden; es

kan ſeyn, daß er ſich übereilt hatte, aber es iſt auch

möglich, daß die Erhaltung der Ruhe und die Vor

ſicht dieſe Strenge bewirkten; in beiden Fällen war

er noch nicht Tirann. Viertens, von der vorſäzli

chen Beleidigung einzelner Untertanen und Gemeinden

kan man noch gar nicht auf die Feindſeligkeit gegen

die ganze Nation ſchließen. Nur alsdann gilt dieſer

Schluß, wenn man überzeugt wird, daß der Fürſt

einem jeden Untertan auf gleiche Art begegnen würde.

Sünftens, eine Kabinetsordre, welche durch den Lieb

ling liſtig ausgewirkt und wider die Abſicht des Re

genten tiranniſch ausgeführt wird, iſt keine Tirannei.

Der jugendliche Ludwig der dreizehnde gabend

lich Befehl, den Marſchall d'Ancre gefangen zu

nehmen, aber nicht zu töden, es ſey denn, daß er ſich

wehren würde, Vitry ermordete ihn dennoch bei#
Ns
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Eintritt ins Louvre und gab für, er hätte ſich zur

Gegenwehr geſtellt a). Die Staatsklugheit tadelt

hierbei den Befehl von welchem man zum voraus ein

ſehen konnte, daß er widerrechtlich misbraucht werden

würde, aber das Staatsrecht nennt Ludwig noch

keinen Tirannen. Einen Staatsbedienten abſezzen,

oder auch wegen unanſtändiger Freiheiten in Verhaft

nehmen, iſt eben nicht allezeit ungerecht ; den Mar

ſchall d’ Anfre zu töden, da er doch weiter nichts

als ein Liebling der königlichen Mutter und alſo ſeinen

Mitbuhlern verhaßt war, dieſer Befehl iſt nach da

maligen Umſtänden betrachtet ziemlich hart ; aber deſ

ſen Mißbrauch war tiranniſch. Ludwig iſt durch

dieſe misbrauchte Ordre eben ſo wenig ein Feind der

franzöſiſchen Nation geweſen, als durch die Härte ge

gen die unſchuldige Galigai und gegen Maria von

Medices. Er war ein fehlerhafter Regent, ein

leichtſinniger Befolger ſeiner Lieblinge, ein böſer

Sohn, aber kein Tirann, ſondern Luines und Ri

chelieu waren vielmehr Rebellen; ein Schikſal, das

ſich leicht ereignen kan, wenn kein majeſtätiſcher Ver

ſtand auf dem Thron ſizt. -

a) d au v 1 g N 1 Wie des hommes illuſtres de France

Tom. 3.

H. 238« 9

Die Tirannei iſt relativiſch und hat ihr

Grade. -

Es iſt ſechſtens möglich daß ein Herr bei einer

Nation mit Recht als Tirann betrachtet wird, da er

es durch gleiche Regierung bei einer andern Nation

nicht ſeyn würde. Sind ihm willkürliche Grundgeſezze

fürgeſchrieben, ſo hat er auch weniger Gewalt und F
- Z 5 2.
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heit als derjenige, den nur die natürlichen Grenzen

der Regierung einſchränken. Will er nun das verab

redete Intereſſe der Nation feindſelig überſchreiten, ſo

iſt er Tirann; in andern Staaten ſind dieſe willkürli

chen Verträge nicht befindlich, er würde alſo auch

nicht wider ſolche handeln können, mithin auch in ſo

weit bei ihnen kein Tirann ſeyn. Ludwig der Vier

zehnde würde in England Tirann und Karl der er

ſte in Frankreich ein guter Fürſt geweſen ſeyn. Gu

ſtav Adolph ward im ſiebenzehnten Jahrhundert von

ſeiner Nation vergöttert, das achtzehnde Jahrhundert

in Schweden würde dieſes nicht gethan haben. Es

iſt alſo die Tirannei ſehr oft ein relativiſcher Gedanke

und man kan einen vorkommenden Regenten nicht

eher Tirannen nennen, bis man die Staatsverfaſſung

des Landes mit ſeiner Regierung zuſammen gehalten

hat. Siebentens, eine vorſäzliche Verlezzung der na

türlichen Grundgeſezze iſt allezeit eine Tirannei, die.

unmittelbar aus der weſentlichſten Verbindlichkeit

der Majeſtät einzuſehen iſt; der neroniſche Mord

der Großen in Schweden, wodurch Chriſtian der

zweete ſich abſolut machen wolte, würde in allen

Staaten eine Tirannei geweſen ſeyn. Die feindſelige

Ueberſchreitung der willkürlichen Regierungsgrenzen iſt

deswegen eine Tirannei, weil ſie durch öffentliche

Verträge und durch den Willen des Regenten ſelbſt

ſchon zum voraus für ſolche erklärt wird. Ein Ver

trag iſt auch dem Souverain heilig, weil er durch die

natürlichen Geſezze und durch die Verhältniſſe der

Menſchen gegeneinander geheiligt wird; ſo redet ein

Kardinal D'Oſſat, ein Staatsmann. Wenn der

Regent einſeitig die Regierungsform umſtürzen will,

da er doch hierzu nicht befugt iſt und ihn auch keine

hinreichende Urſache hierzu berechtigt, ſo iſt dieſes Be

tragen allezeit eine Feindſeligkeit gegen das Intereſſe

der Nation. Geſezt auch, der Fürſt hat die Ä
LN
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ſchen Handlungen nicht ſelbſt veranſtaltet, aber er weis

ſolche und hindert ſie nicht, da er doch könnte; er will

den Ausgang davon zu ſeinem Vorteil wider die bishe

rige Regierungsform und das wirkliche Wolſeyn ab

warten, ſo iſt dieſes gewiſſermaßen und den Umſtän

den nach eine Tirannei, deren er ſich ſittlicher Weiſe

teilhaftig macht. Solte Jacob der erſte die Pulver

verſchwörung gewußt haben, ſo könte ihm Garnet

die Verheimlichung dieſes Vorhabens mit Recht vor

werfen a). Achtens, die wirkliche Tirannei hat ihre

Stufen und es giebt Regenten, die von einer Seite Ti

rannen, von der andern Seite aber Landesväter ſind.

Der Tiran kan alſo von ſeinen Schmeichlern auf der

beſten Seite betrachtet und gepriſen werden, ſo wie

Jvan Baſilowiz der zweite, Chriſtian der zwei

teb), ja die römiſchen Tirannen ſelbſt ihre Verteidiger,

auch bei der Nachwelt, gefunden haben. Der Staats

man hält hierbei die guten und böſen Eigenſchaften

des Souverains mit der Staatsverfaſſung und ihren

Umſtänden zuſammen und wählt ſeine Entſchließungen

nach dem größern Wolſeyn des Landes c).

a) ThvANvs in hiſtor. L. 135. ad an. 1606.

b) Der unſchuldige Tirann, vorgeſtellet in der Perſon K3

nigs Chriſtiani II. von Dännemark, in auserleſenen

Anmerkungen. (Halle 1703. ) 8.

Apologia pro Joanne Baßlide II. Magno duce Moſcoviae,

Tiramnidis vulgo falſoque infºmuiaro. Viennae 171 I- 4.

c) cast. Helwig 11 Diſſ. 4uaenam a ſumma maiºſtate

gibus definiri mequeant. Regiom: 1693.

$. 239»
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/

§ 239.

Rechte der Nation gegen ihren wirklichen

Tirannen. -

Wie gut wäre es, wenn die Regenten allezeit

überzeugt wären, daß ſie die Nation durch feindſe

lige Handlungen wider die Abſicht des Staats und

die Grundgeſezze beleidigten ! Würden nun auch die

Untertanen glauben, daß ſie ihr Fürſt nicht beſchädig

te, ſo würden ſehr viele Urſachen hinwegfallen, die

innerliche Kriege veranlaſſen, oder wol gar das

Schwerdt wider den Regenten ſelbſt entblößen. Soll

aber nun die Nation von einem wirklichen Tirannen

feindſelige Handlungen erdulden, ſoll dieſe Menge

vernünftiger Geſchöpfe wider ihre weſentliche und ge

rechte Abſicht Leben, Ehre, Freiheit und Güter dem

Willkür eines Feindes übergeben, oder iſt ſie zu Ge

genmitteln befugt? Dieſes leztere ſcheint deswegen

nicht geſezwidrig zu ſeyn, weil ein jeder Menſch be

rechtigt iſt, ja eine natürliche Verbindlichkeit hat, die

unrechtmäßigen Beleidigungen von ſich abzuwenden.

Wie vielmehr müſſen dieſe Rechte einer ganzen bürger

lichen Geſellſchaft zukommen, die mit eigenen Kräften

an ihrem Wolſeyn arbeiten muß, die aber ihre Haupt

abſicht vereitelt ſieht, die dennoch ihre Erhaltung zu

befördern auf das heiligſte verbunden iſt und alle

Hinderniſſe des öffentlichen Wolſeyns entkräften ſoll!

Das Staatsrecht befiehlt die Glükſeligkeit der Na

tion ſo wol als es auch ihre Beſchädigung verbietet;

ein wirklicher Trann iſt unmöglich unter die Glükſe

lichkeiten des Staats zu zählen, ſeine böſen Maasre

geln ſind nicht der Endzwek des Volks, vielmehr kön

nen ſie die gefährlichſten Hinderniſſe genennt werden,

welchen man hinreichende und vernünftige Mittel ent

gegen ſezzen muß. Wer wolte wol das gemeine Beſte

-
mit
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mit ſolchen Handlungen bewirken, die ihm doch wis

derſprechen? Die Nation macht Vorſtellungen, ſie

bittet, ſie wiederholt ihr inſtändiges Anhalten, ſie

dringt in Ernſt auf eine beſſere Regierung und

wenn dieſe gefälligen Mittel den gehoften Erfolg

nicht haben, und wenn die Umſtände günſtig genug

ſind, ſo bezeigt ſie ihren Widerwillen zum fernern

Gehorſam. Ein trauriger Zeitpunkt; der Tirann iſt

verlaſſen, oder wenn er auch mit ſeinen übriggebliebe

nen Anhängern Zwang brauchen will, ſo ſezt die Na

tion ihre Gegengewalt darwider. Revolution, Abſa

gung, Abſezzung, Entfernung von den Territorien,

oder ſogar der Tod endigen eine harte Regierung, ob

gleich dieſe Heilungsanſtalten, wenn ſie auch gl klich

ablaufen ſoſten, dennoch die böſen Folgen innerlicher

Kriege noch lange den Staatskörper beſchweren, ehe

er ſich wieder erholen kan.

a) M1 c H. we ND E LE R Diſſ. Vtrum tiranno impia iubenti

rºſtere pºſſint Jubditi et quomodo. Viteb. 1654. -

§ 240.

Rechte des gewaltſamen Widerſtands.

Die Nation iſt der Majeſtät nur in ſo weit

ihre Pflichten ſchuldig, als es die Abſicht des Ganzen

und die Grundgeſezze verlangen; das übrige hat ſie

ſich ſelbſt und ihrer natürlichen Freiheit als ein koſtba

res Eigentum vorbehalten müſſen, weil ſie ſich als

ein vernünftiges Weſen niemals mit Recht einer will

kürlichen Sklaverei unterwerfen konnte. Ein Befehl,

der die Grenzen der Regierung überſchreitet, hat alſo

für den Bürger als Bürger keine Verbindlichkeit und

dieſe fällt um ſo mehr dahin, weil der Gehorſam ge

gen den tiranniſchen Willkühr den Staat ſelbſt º ei

- - Ltd
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digen würde, dem man doch mehrere Verbindlichkeiten

ſchuldig iſt als dem regierenden Subjekt, deſſen höch

ſte Gewalt in der Tat dem Endzwek des gemeinſchaft

lichen Wolſeyns untergeordnet iſt. Man ſage nicht,

daß Ungehorſam und entgegengeſezter Zwang der Un

tertanen mit der Souverainität nicht beſtehen könnten

und daß alſo jede Gewalt wider den Tirannen ſtraf

bar ſey. Das erſtere kan zwar nicht geleugnet wer

den, aber das leztere iſt eine ſehr unrichtige Schlus

folge. Die Majeſtät und ihre Befehle ſind deswegen

heilig, weil ſie die Abſicht des Staats zu befördern

das Recht haben, aber ein Wüterich auf dem Thron

entheiligt ſich ſelbſt, er handelt nicht als Regent, wenn

er die Grenzen der Regierung feindſelig überſchreitet,

er hört in ſo weit auf Landesvater zu ſeyn, die Na

tion kan nicht mehr mit ihm als ein Ganzes betrachtet

werden, da er durch widrige Grauſamkeiten ſich ſelbſt

von ihr trennt und nicht mehr an dem gemeinſchaftli

chen Wolſeyn arbeitet. Vielmehr fällt die Nation in

Beziehung auf den Tirannen in ihre natürliche Frei

heit und Gleichheit zurük und nun zwingt nicht mehr

der Untertan ſeinen Fürſten, ſondern gleiche Theile er

greifen die Waffen gegen einander und das natürliche

Recht erlaubt, daß man gegen einen Feind, von wel

chem man unabhängig iſt, Gewalt brauchen könne, wenn

er in Güte nicht von der Beleidigung abſtehen will.

Ueberhaupt iſt eine gegenſeitige Zwangspflicht unter

vernünftigen Menſchen allezeit ſo beſchaffen, daß, wenn

der eine Teil ſolche hintanſezt und nicht ferner beob

achten will, ſo hängt es auch von dem andern Teile

ab, auf die Feſthaltung der Verbindlichkeit zu drin

gen, oder auch ſeinerſeits die Pflichten zu vernachläſ

ſigen. Kan jenes bei einem Tirannen nicht bewirkt

werden, ſo iſt man in der Verlegenheit, das Leztere

vorzuziehen,

$. 24!
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§ 241.

Meinungen des Hobbes, Gentils und

Oſianders.

Hobbes mußte freilich die Gewalt der Nation

wider den Tirannen verwerfen, weil er behauptet,

daß ein Regent ſeine Untertanen durch keine widrigen

Handlungen beleidigen könne. Ich habe aber ſchon

bereits in dem vorigen Kapitel ſeine Meinungen beant

wortet und überhaupt werden ſeine Säzze ſo lange

unrichtig bleiben, ſo lange man vernünftige Men

ſchen nicht ins Vieh verwandeln, oder freie Bürger

mit Sklaven verwechſeln kam. Aus gleichen Gründen

iſt auch Albericus Gentilis a) zu widerlegen, wenn

er alle Gewalt der Untertanen wider den Souverain

ableugnet. Ja, wenn er noch ſouverainer Regent iſt

und ſich der Staat in gehöriger Ordnung befindet,

ſo muß alle Gewalt der Untertanen gegen ihn uner

laubt ſeyn, weil man ſonſt die Maieſtät wider die

Abſicht des Staats entkräften würde; aber wenn er

ſich durch tiranniſche Regierung ſelbſt entheiligt und

dadurch aufhört Regent zu ſeyn, wenn der Tirann

den Vater des Vaterlands von dem Thron verdrängt,

ſo braucht man wider ihn Gewalt, nicht als wider

einen Regenten der bisherigen Untertanen, ſondern

wider einen Feind der Nation. Oſiander b) ver

wirft auch die Gewalt wider die Tirannen, weil ſie

gefährlich ſey und ſchwer zu beweiſen wäre. Aber wie,

wenn glükliche Zeitpunkte die Gefahr entfernen, oder

die Verzweifelung ſolche vermindert, oder wenn die

Tirannei weltkundig iſt ? Der Gegner fehlt niemals

auch bei Souverains; Tarquin findet einen Brutus,

VIero einen Galba, Philipp einen Wilhelm an

der Spizze vereinigter Provinzen, ein Monk läßt bei

Chri
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Chriſtian den zweiten ſeinen Handſchuh liegen und

wirkliche Sklaven haben öfters in Orient ihren Herrn

abgeſezt.

a) Als er 1cvs G e Nr 111s de viciuili in reger ſemper in

juſta. Londini 16o5. 4.

a) os1AN DER ad Grotium, Lib. I. cap. 4. §. II.

S. 242. -

Barkai Pufendorf, Grotius, Vattel

und Barbeirak.

Barklai iſt ein großer Verteidiger der Ma

jeſtätsrechte, dennoch aber hält er es für gerecht, wenn

der ganze Staat oder deſſen anſehnlichſter Teil dem

wirklichen Tirannen mit Gewalt widerſteht oder Scha

denserſezzung von ihm fordert a). Er verlangt zwar,

daß man nicht ſeine Perſon ſelbſt angreifen dürfe und

daß der Widerſtand mit Ehrfurcht geſchehen müſſe;

aber er giebt doch auch in der Tat ſtillſchweigend noch

mehr zu, wenn er die Abſezzung des Trannen billigt.

Iſt dieſer nicht mehr das Oberhaupt der Nation, ſo

hat leztere keine andere Verhältniſſe gegen erſtern, als

die Gleichheit der Rechte und wenn die Beleidigung

fortgeſezt wird, ſo kan die Verteidigung eben ſo ſtatt

finden wie gegen gleiche Perſonen. Daß aber auch

hierbei der Widerſtand mit Ehrfurcht geſchehen müſſe,

ſcheint ziemlich widerſprechend zu ſeyn, beſonders wo

es ei mal auf die Gewalt allein ankömmt und man den

Erfolg der Waffen nicht mit dem Zirkel abmeſſen, oder

nach dem Hofſtil einrichten kan. Die Meinungen des

Grotius, Pufendorfs, Horns und von Vattel b)

ſind faſt eben ſo beſchaffen und ſie finden wenigſtens

in der Theorie den mehreſten Beifall der Staats

kundigen. Barbeirak fügt noch eine Mein j
E

-
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das gemeinſchaftliche Intereſſe des Staats erfordert,

daß diejenigen, ſo gehorchen, etwas leiden, ſo verlangt

es auch nicht weniger das öffentliche Intereſſe, daß

diejenigen, ſo befehlen, jener ihre Gedult zu erſchöpfen

fürchten. Der verkappte Roßaeus hat ſich um das

Publikum durch einen ſehr unvermuteten Anſchlag

verdient machen wollen; er giebt der Kirche und dem

Pabſt das Recht die Tirannen abzuſezzen d). Dieſer

elende Schriftſteller ſcheint durch Einfat und Bosheit

wider einen König gedungen zu ſeyn, auf den Frank

reich mit Recht allezeit ſtolz iſt; aber das Parlement

in Paris krönte im Jahr 1594 dieſe gelehrte Arbeit

durch die Hände des Scharfrichters. Seit dem

Phillipp der Schöne und Ludwig der Baier

Muth genug hatten, den päbſtlichen Bann zu entkräf

ten, ſeit dieſer Zeit wird man keinen Regenten mehr

für einen Tirannen halten, weil ihn der Pabſt für

ſolchen erklärt. Ein wahrer Tirann fürchtet ſich we

der für Gott noch für den Pabſt und dieſer leztere

hat ohnedem nicht die Befugnis, ſich in die Staats

geſchäfte anderer Nationen zu miſchen, wo man nicht

erleben will, daß auch der beſte König die Krone ver

liert, weil er dem Geſchmak des römiſchen Hofs nicht

gemäs denkt. Die Unglüksfälle, welche ein Doria

in Pohlen zu den Zeiten eines Stanislaus Auguſtus

verurſacht hat, ſind ſehr natürliche Ausflüſſe von den

Marimen Clemens des dreyzehnden, ob ſie gleich

Clemens der vierzehnde nicht zu billigen ſcheint.

Aber werden wol dieſe heimlichen Griffe ihren End

zwek befördern, oder verderben und werden ſie wol

durch das vernünftige Staatsrecht entſchuldigt ?

a) BAxcLA1vs aduerfur Monarchomachos. Lib. III,

cap. 8. Lib. VI. cap. 23. et 24.

A a b) oxo

/
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die ihm ziemlich ähnlich iſt e): wenn es, ſchreibt er,
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b) G Rot 1vs am angeführten Ort.

rvFEN Dorf Elementa jurisprudentiae, obſ 5. § 21.

Ej. Ius naturae er gentium, Lib. VII. cap. 5. § 9.

HorN11 politica architectonica Lib. HI. cap. I2.

DE vATTEL droits des Gens. Lib. I. cap. 4. §. 51.

c) BARB E1Rac zu der angeführten Stelle des Grozii.

d) ov1L1z LM1 Rossa e 1 er. de juſta reipubl. Chriſtiana

in reges impios et haereticos autoritate, animaduerfone.

jußiſſimaque Catholicorum ad Henricum Navarraaum er

guemcunque haereticum a regno Galliae repellendum com

foederatione. Antverpiae 1592. 8.

Der Verfaſſer wird von einigen Gilbertus Genebrandus,

von andern William Reynald oder Reginaldus ge

nennt.

§ 243.

Genauere Beſtimmung Und Einſchränkung

- der vorigen Säzze.

Die Verteidigung hat allezeit ihre Grenzen, wel

che man notwendig beobachten muß, wo man nicht

ſelbſt ein angreifender und ungerechter Krieger ſeyn

will. Um ſo vielmehr aber muß dieſes bei dem Be

tragen der Untertanen gegen den Tirannen ſtatt finden.

Dergleichen Verteidigungen ſind allezeit unter folgen

den Einſchränkungen anzunehmen: Erſtens, ein ein

zelner Untertan oder ein geringer Teil der Nation hat

nicht das Recht, den harten Regenten für einen Tiran

nen zu erklären, oder ihm Gewalt zuzufügen, wo

es ihm nicht durch die Grundgeſezze, oder von der

Nation ſelbſt anbefohlen worden iſt; denn einzelneUnter

tanen haben dem Zwangsrecht gegen den Souverain völ

lig entſagt und wenn ſie Unrecht leiden, müſſen ſie fliehen

oder ihr Schikſal erdulden, Karl der erſte iſt ohne

- - alle
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alle Befugnis von dem Kromwell und einen verſammel

ten Pöbel verurteilt worden. Die Konföderationen

in Pohlen haben in den Jahren 1768 bis 1772

gleichfals ſolche abgeſchmakte Künheiten gewagt und

als die Generalkonföderation ihre Manifeſte öffentlich

unter dem Nahmen des ganzen Freiſtaats verbreitete,

ſo hätte eine polniſche Feirfar gleichfals eben ſo wie

bei der Ableſung des Urteils Karls des erſten ausru-

fen können: Lügen ! Zweitens, der ganze Staat kan

zwar über den Tirannen urteilen, aber nicht wie ein

Richter über ſeine Untertanen, ſondern ſowie ein frei

er Menſch ſich beratſchlagt, in wie weit er gegen das

feindſelige Betragen ſeines Gleichen die nötigen Maas

regeln ergreifen möge; denn auch der Tirann iſt

noch kein Untertan der beleidigten Nation, wo dieſes

nicht in den willkürlichen Grundgeſezzen ausdrüklich ver

ordnet iſt. Aus gleichen Gründen kan drittens die

ſes Urteil nicht nach den Privatgeſezzen, ſondern nach

dem Staatsrecht, nach dem Natur- und Völkerrechte

geſchehen. Ein unabhängiger Menſch iſt den Privat

geſezzen nicht unterworfen, und es war ein ſehr unge

reimter und ſchändlicher Entſchluß, als Karl der erſte

wegen ſeines Stillſchweigens eben ſo wie ein Untertan

des Ungehorſams beſchuldigt und daraus ſein Einge

ſtändnis hergeleitet ward. Viertens, man braucht

zwar die äuſſerſte Tirannei nicht abzuwarten, beſon

ders wenn zu befürchten iſt, daß man außer Verteidi

gungsſtand kommen möchte. Dennoch aber iſt eine

hinreichende Gewisheit von der Tirannei und von den

dazu gehörigen Eigenſchaften zum voraus zu ſezzen,

ehe man mit Gründen des Rechts einen ſolchen wichti

gen Schritt wagen kan. Verläumder und Aufwiege

ler ſind ſchon in Privatſachen nicht anzuhören, vor

nämlich aber müſſen ſie der Nation verabſcheuungs
würdig ſeyn. W ,

A a 2 §. 244.
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H. 244.

Die Verteidigung wider den Tirannen muß

ſtufenweis geſchehen.

Iſt fünftens die Tiramnei gewis, ſo muß man

die Grade der Verteidigung genau beobachten. Die

Güte macht natürlicherweiſe den Anfang, der Zwang

folgt hierauf nur nach und nach, bis endlich der Tod

das lezte notwendige Mittel ſeyn muß. Deswegen

haben einige Nationen ſchon zum voraus die Schieds

richter zwiſchen ſich und ihren Regenten beſtimmt;

ſo wie ſonſt Dännemark und Schweden ſich wech

ſelsweiſe dieſe Pflicht leiſteten, oder Bern ſeit dem

Jahr 1406 ein ewiger Schiedsrichter in Neufchatel

iſt. Abſezzung und Gefangenſchaft müſſen allezeit über

Leben und Tod des Tirannen vorgezogen werden und

überhaupt kan man das Leben eines Feindes, wenn er

auch der heftigſte wäre, nicht anders als nur durch not

wendige und unumgängliche Verteidigung angreifen,

Catarina die zwote giebt in ihrer Inſtruktion b)

noch ein gütliches Mittel an, welches bisweilen auch auf

den Tirannen paſſend ſeyn möchte : , Peter der er

ſte, ſchreibt ſie, gab im Jahr 1722 ein Geſez, daß

man Leuten, die nicht bei vollem Verſtande wären,

und die ihre Untertanen quälten, Vormünder ſezzen

ſollte. Dem erſten Punkte dieſes Geſezzes wird nach.

gelebt; warum aber der zweite nicht erfüllt wird, iſt

unbekannt. „ Geſezt nun, die traurigſte Scene muß

ſich endlich ereignen, ſo darf ſechſtens der geweſene

Regent nicht nach den Privatrechten oder auf den

Blutgerüſten getödet werden. Nicht als Untertan,

ſo wie Karl der erſte zur Schande des damaligen

Englands, ſondern als ein Feind in öffentlichen

Schlachten und Scharmüzzeln, oder höchſtens, wenn

- P
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er ſich aus unſerer Gefangenſchaft mit Gewalt befreien,

oder den innerlichen Krieg von neuem anfangen will

und überhaupt aus den wichtigſten Urſachen könnte

man in der Stille das Kriegsrecht brauchen; aber

dieſer leztern Fälle werden ſehr wenig ſeyn c).

Chriſtian der zweete und Jacob der zweete ent

fernten ſich ſelbſt von den beleidigten Staaten; erſterer

kam zurük und auch zugleich in ewige Gefangenſchaft.

Hätte er Gewalt brauchen wollen? d) Die Klugheit

befiehlt bisweilen der Nation, daß ſie den Umſtänden

mit Geduld nachgiebt und bequemere Zeiten abwar

tet. Aus 25ender wolte Karl der zwölfte ſeinen

Stiefel nach Schweden an den Reichsrath als ein

Mittel zum Gehorſam ſchikken; die Urſache und die

Art dieſer Ordre war allerdings unrichtig und die Ab

ſicht des Befehls widerſprach der Glükſeligkeit der Na

tion offenbar ; aber der Reichsrath erwartete mit Ge

horſam den Tod eines Souverains, der ſein Leben täg

lich wagte. Nur hätte er alsdann die neuern Grund

geſezze nicht ſo unerträglich vor ein gekröntes Haupt

einrichten ſollen e).

a) 1o H. F R1 s c H sivrH 11 diſcurſus de rege eligendo er

deponendo, Ien. 1653. -

EB ERH. Rv D. RoT H1 1 diſ. de coačia imperiorum ab

dicatione, Ulm. I682.

b) Ruslands Inſtruktion, § 256.

c) F R1 D. To B. M AB 1vs de Tiramnicidio, Lipſ 167o. 4.

1o. MeisNx R de Tirannicidio. Witt. I642. 4.

d) Roy d'Angleterre, contenant en forme de Journal rous e

ce qui s'eſt fait et paſſ ſur ce ſujet dans le Parlement,

et en la Haute Cour de Iuſtice, et la façon, en la quelle

il a eſké mis à mort, au mois de Janvier 1649. à Lon

dres I650. 12. -

Defenſo regia pro carold I. ad cAxolvM II. Re:

gem. 1649. L2.

sas - CAS

/
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A.

cas PARIs z1x GLE R1, circa Regicidium Anglorum

Exercitationes, Lipſ 1652. 12.

e) cH R 1stIAN1 Nette LB Lapt qua fºrmula regiminis

Sueciae de A. MDCXXXIV. cum nouiſſimis MDCCXIX.

er MDCCXX. collata exponitur. Gryphiswaldias

I729. 4.

S. 24ſ.

Noch einige hieher gehörige Säzze.

Siebentens, nur die wirkliche Tirannei iſt an

dem Tirannen ſelbſt zu ahnden; aber ſeine unſchuldige

Familie zugleich mit ihm töden, oder nach dem Ge

brauch einiger Barbaren die Gemahlin und Töchter

des abgeſezten Fürſten ſchänden wollen, iſt das unge

rechteſte Betrag n, weil überhaupt das Böſe nur an

der Perſon des Beleidigers zu rächen iſt. Spurius

TKaſſius ward wegen einer Tirannei von dem Tarpei

ſchen Felſen geſtürzt, aber man verwarf auch zugleich

den Anſchlag deſſen Kinder umzubringen a). Die

Griechen taten das Gegenteil, auch die Römer haben

ihre Maxime nicht allezeit befolgt; aber ob es gleich

gut iſt, wenn man die Verwandten aus dem Reiche

gehen läßt, oder ſonſt in Verwahrung bringt, ſo darf

man ſolche dennoch nicht anders töden, als nur wenn

ſie an der Tirannei ſelbſt Teil genommen haben oder

noch nehmen wollen. Achtens, wenn die Untertanen

die willkürlichen Grundgeſezze,- oder die bisherige Re

ierungsform misbrauchen, Parteien machen, oder

eine Vereinigung in Güte zu hoffen iſt; ſo kan der

Regent, ob er gleich ſonſt eingeſchränkt wäre, dennoch

mit Nachdruk die Beruhigung des Landes bewirken.

Solte dieſes nicht anders, als durch die völlige Sou

verainität geſchehen können, ſo iſt er hierzu befugt, es

fey nun, daß ihm die Untertanen ganz oder ein Teil
HOR
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von ihnen dieſe uneingeſchränkten Regierungsrechte er

teilen wollten, oder nicht. Denn das gemeinſchaftliche

und weſentliche Wolſeyn der Nation iſt der Regie

rungsform in Kolliſionsfällen vorzuziehen; ein ſehr ge

rechtes Mittel, wodurch eingeſchränkte Monarchen in

wirkliche Souverains verwandelt werden. UTeun

tens, eine Nation iſt nicht verbunden, die von ihren

Tirannen geſchloſſenen Verträge zu erfüllen, es wäre

denn, daß ſie ſolches ausdrüklich verſprochen hätte,

oder das Wolſeyn der Nation wäre wirklich dadurch

befördert worden ( verſio in rem ). Auſſerdem aber

Dübt ein Tirann als Tirann keine Majeſtätsrechte aus

und verbindet auch in ſo fern den Staat nicht. Zu

lezt füge ich noch die Worte des Phalaris hinzu, ei

nes Herrn, welcher Untertan und Tirann geweſen.

Der Untertan, ſprach er, fürchtet nur die Feindſelig

keit von ſeinem böſen Regenten, aber der Tirann muß

ſich vor vielen fürchten; es iſt beſſer Untertan des

Tirannen als ſelbſt Tirann zu ſeyn b).

a ) proNys1vs HALLc ARNAsse Ns1s Lib. VIII.

b) stosAEvs in ſermonibus, ſerm. 74.
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Sechſtes Kapitel.

Von den Staats-und Majeſtätsverbrechen. -

H1 er. Grg As de crimine laeſae majeſtatis, Venet. 1557.

FRAN c. BALDv1Nvs de crimine laſae majeſtatis. Paris. -

I563. 8. - .

ALBE R 1 c 1 G ist 1L1s de crimine laeſae majeſtatis. Hanov.

I6o7. 8.

no. r H 1 L. NevM Avn R vom Aufſtand der Untern wider

die Obern, Jena 1643. 4.

1 Ac. sc HALLE R1 diſſ. Catilina, hoc eſt ciuis feditioni,

Argent. I653. 4.

1A coB 1 1e nlsv diſ.de rebellione. Giſſ 1660. 4.

rh. Andr. olpenevrger trat. de rebuspublicis

zurbidis ſedandis, Genev. 1672.

ret r1 MvLLeR1 diſ de crimine majeſtatis. Ien. 1678.

Gro. H es R. Ay RE R1 programma de multitudine ſeditioſa

juris belli experte. Gotting. 1747. 4.

21 vs D. de perduellione ſeditioforum; programmata duo. Ibid.

I748. 4. -

§. 246.

Beleidigung der Majeſtät überhaupt.

Ein Untertan iſt der Majeſtät Treue, Gehor-

ſam, Dankbarkeit und Ehrfurcht ſchuldig. Dieſe

Verbindlichkeiten ſind ſo heilig als die Abſicht des

Staats, aus welcher ſie weſentlich fließen und weit ent

fernt, daß ein Bürger in Beobachtung dieſer Pflich

ten nachläßig ſeyn ſollte, iſt er vielmehr verbunden,

den erforderlichen Fleis in der Ausübungsº



Von den Staats-und Majeſtätsverbrechen. 377

Ich ſehe hier zurük auf alle Rechte der Regierung,

auf alle Obliegenheiten der Untertanen und auf die

Vorteile, welche der Menſch den Umſtänden nach in

Staaten findet ; ich ſezze die ganze Reihe dieſer Ide

en zum voraus, weil ich ſolche bereits in dem obigen

meiner Abſicht gemäß beſtimmt habe und gegenwärtige

Abhandlung ſoll ſich allein mit dem Untertan beſchäfti

gen, welcher ſeine Pflichten aus Vorſaz oder Nachläſ

ſigkeit hintanſezt und dadurch den Staat und die Ma

jeſtät beleidigt. Wenn die ſittliche Verlezzung der

Zwangsgeſezze eine Beleidigung genennt werden kan

und wenn das Intereſſe der Nation und der Majeſtät,

die ſie vorſtellt, mit der Befolgung bürgerlicher Ver.

bindlichkeiten genau verknüpft iſt, gewis ſo muß über

haupt eine jede Uebertretung der Landesgeſezze eine Be

leidigung des Volks und ſeines Regenten ſeyn. Es

iſt alſo die Beleidigung der Majeſtät im allgemei

nen Verſtand ein jeder Ungehorſam des Untertans

wider die rechtmäßige Regierung und ihre Ausflüſſe

(laeſa majeſtas in genere) ; auch die unbefugte

Hinlanſezzung der Pflichten gegen den Mituntertan,

die Verlezzung ſeiner Ehre, Geſundheit, Lebens und

überhaupt ſeiner Rechte, ſind in dieſen Verhältniſſen

gleichfalls Beleidigungen der Majeſtät, in ſo weit ſie

den Regierungsbefehlen widerſprechen. Aber man

verknüpft mit dem Laſter der beleidigten Majeſtät noch

genauere Gedanken; man denkt ſich unter ſolchen nur

die Beleidigung, welche den Staat oder deſſen Regie

rung unmittelbar betreffen. Dieſes iſt die beſondere

2Bedeutung des Verbrechens wider die U7ajeſtät

( crimen laeſae majeſtatis in ſpecie) und von dieſer

ſcheint die rußiſche Inſtruktion zu reden a). In dem

engſten Verſtande aber wird es der wirklichen Feind

ſchaft eines Untertans wider die bürgerliche Geſell

ſchaft, deren Mitglied er iſt, entgegengeſezt. Dieſes

Betragen greift die ganze Nation und ihre öffentliche

- A a y Sicher
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Sicherheit heimlich oder öffentlich, durch Liſt oder

Gewalt oder durch alles dieſes zugleich feindſelig an

und wird ein Staatsverbrechen genennt ( crimen

perduellionis ). Das erſtere aber bezieht ſich vorzüg

lich auf die geheiligte Perſon der Majeſtät und ihre

Rechte und iſt ein Majeſtätsverbrechen in dem

eigentlichen Verſtand (crimen laeſae majeſtatis in

ſenſu ſtrictiſſimo); es kan ſo wol durch Worte als

Taten ſich ſtrafbar machen.

a) Ruslands Inſtruktion, § 464.

S. 247.

Genauere Beſtimmung.

Katharina die zwote ſagt: „ Den Namen

des Verbrechens der beleidigten Majeſtät irgend ei.

nem andern Verbrechen beilegen, iſt nichts anders,

als den Abſcheu, der mit dem wirklichen Verbrechen

der beleidigten Majeſtät verbunden iſt, vermindern. „

Dennoch aber kan dieſes ſehr leicht geſchehen, weil ein

jeder Ungehorſam gegen die Regierung eine Beleidi

gung der Majeſtät iſt, wenn er auch gleich die öffent

liche Verfaſſung nur durch Umwege mehr oder weni

ger betreffen ſollte. Die Feindſchaft und Verläum

dung geſellen ſich in vorkommenden Fällen hinzu und

wenn ſie der gehäßigen Perſon das Verbrechen der be

leidigten Majeſtät aufbürden wollen, ſo muß oft jeder

Ungehorſam dieſe Stelle vertreten. Im allgemeinen

Verſtand iſt zwar die boshafte Widerſpenſtigkeit des

Untertans gegen die Regierung eine Beleidigung der

Majeſtät, aber man unterſcheide dasjenige, was die

Nation und die höchſte Gewalt unmittelbar betrift,

von dem, was ſich nur mittelbar hieher bezieht; man

überlaſſe dieſe leztern Verbrechen den Privatgeſezzen

- Und
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und nur die erſtern gehören in das Staatsrecht.

Staatsverbrechen ſind alſo alle boshafte Handlungen,

wodurch ein Untertan vorzüglich und unmittelbar die

Abſicht der bürgerlichen Geſellſchaft anfeindet; M7a

jeſtätsverbrechen werden alle böſe Handlungen ge

nennt, wodurch vorzüglich die Majeſtät und ihre Per

ſon beleidigt wird. Ich ſage vorzüglich, denn bei

de ſind dergeſtalt mit einander verknüpft, daß die Be

leidigung des einen auch zugleich eine Beleidigung des

andern iſt und vielleicht muß in dieſen der Grund ge

ſucht werden, weswegen einige Schriftſteller alter und

neuer Zeiten die innerlichen Kriege, die Landesverrä

terei, den Königsmord, falſche Münzung, Beſchim

pfung des Regenten und ſeiner Staatsbedienten und

andere ähnliche Schandtaten ohne Unterſchied eine Re

bellion oder ein Staatsverbrechen nennen. Sucht

man aber das Unterſcheidungszeichen in dem, was vor

züglich den ganzen Staat oder die Majeſtät und ihre

Regierung antaſtet, ſo läßt ſich allerdings ein Staats-

verbrechen von den Majeſtätsverbrechen abſondern.

Eine Schmähung wider den Regenten iſt ein Maje

ſtätsverbrechen, ſie mag nun mit Worten oder Taten,

mittelbar oder unmittelbar geſchehen; gewafnete Hand

wider die Regierung, Aufwiegler zu innerlichen Krie

gen, Landesverräterei, ungerechte Anmaßung der Ma

jeſtätsrechte über die Mitbürger, kurz alles, wodurch

ein Untertan die gemeinſchaftliche Sicherheit, viel

leicht auch Bequemlichkeit und Nahrungsſtand des

Staats unmittelbar angreift, iſt ein Majeſtätsverbre

chen. Der Engländer beurteilt die Rebellion und das

Staatsverbrechen ganz allein nach den Geſezzen; er

nennt denjenigen einen Rebellen und Majeſtätsver

brecher, der die Geſezze wilkürlich behandelt und er

ſcheut ſich nicht zu ſagen, daß ein König ſelbſt dieſen

Namen verdiene, wenn er die Grundgeſezze und die

Staatsverfaſſung umſtürzen will. Ich glaube, daß

-
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7.

nur die Rebellion allein das Verbrechen eines Unter

kansſey und daß Tirannei allein von Seiten der Re

gierung begangen werden könne.

a) Ruslands Inſtruktion, § 472.

§. 248«

Hieher gehörige Perſonen.

In der wörtlichen Bedeutung iſt alles ein

Staats- und Majeſtätsverbrechen, was den Staat und

ſeinen Regenten beleidigt; aber in dem rechtlichen

Verſtand läßt ſich das Staats- und Majeſtätsver

brechen nur allein von Seiten des Untertans in Be

ziehung gegen ſeinen Regenten denken. Nur die Un

treue und Feindſchaft des Bürgers gegen ſeinen

Staat und deſſen Oberherrn, nur die boshafte Hint

anſezzung der unmittelbaren Pflichten des Untertans

gegen das gemeinſchaftliche Wolſeyn unterſcheiden die

ſe Verbrechen. Der Stand und Würde verdienen

hierbei keine Betrachtung; ein Mitglied der regieren

den Familie, ein Staats- und Kriegs-Miniſter kön

nen eben ſo wol Rebellen als die übrigen Untertanen

ſeyn. Auſſer dieſen Verhältniſſen giebt es zwar auch

Beleidigungen des Staats und der Majeſtät; es iſt

möglich, daß ein Souverain den andern und ſein Un

tertan die auswärtige Nation oder ihren Fürſt belei

digen; aber alles dieſes ſind noch keine Staats-und

Majeſtätsverbrechen, ſo lange als der beleidigende

Teil nicht als Untertan des leidenden Teils angeſehen

werden kan. „Ein einzelner Fremder kömmt in unſere

Territorien, er iſt zwar nur einſtweiliger Untertan,

aber er kan ein Staats- und Majeſtätsverbrechen be

gehen, wenn er unſer gemeinſchaftliches Wolſeyn und

Regierung boshafterweiſe angreift. Der Untertan in

-
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unſern Terirtorien beleidigt einen auswärtigen Souve

rain, es mag nun dieſes bei der Durchreiſe des lez

tern in unſern Territorien geſchehen, oder es mag un

ſer Untertan von ſeiner Wohnung aus den benachbar

ten Regenten beleidigt haben; es iſt gewis, dieſe

Schandtat iſt ſtrafbar, ſie wird auch mehrenteils an

dem Verbrecher ſehr hart geahndet, aber ſie iſt noch

kein Majeſtätsverbrechen. Wider ihre Zuſage handelt

die auswärtige Armee bei ihrem Durchzug wider un

ſere Sicherheit und Regierungsrechte, das iſt eine Be

leidigung des Völkerrechts, aber kein Staatsver

brechen. Der bei uns anerkannte Botſchafter des

Ausländers macht Meutereien, Verſchwörungen, er

- will die Regierungsform umſtürzen, den regierenden

Oberherrn abſezzen; ja, er iſt ein ſchändlicher Feind

in unſern Landsbezirken, wir können ihn auch nach

Kriegsrecht behandeln, aber er hat doch kein Staats

verbrechen wider uns begangen. Dar ſpaniſche Ge

ſandte U7arquis von Bodemar hat ſich durch ähn

liche Handlungen in der venetianiſchen Geſchichte ver

ewigt; die Untertanen, welche der Geſandte in ſein

Intereſſe gezogen hatte, wurden von dem Freiſtaat als

Landesverräter und Rebellen angeſehen und mit Recht

nach der Strenge beſtraft; aber der Geſandte bekam

nur Nachricht zur Abreiſe a). Man hätte ihn auch

noch härter behandeln können, aber nur nicht als

Staatsverbrecher beſtrafen.

a) Oeuvres melées par Mr. l'abbé de St. Real; esur

tions des Eſpagnolº Pag. IC3.

H. 249»

Von den Staatsverbrechen insbeſondere.

Wenn alle Feindſeligkeiten, wodurch ein Unterkan

ſeinen Staat unmittelbar angreift, unter die Staats

-
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verbrechen gehören, ſo muß man hieher alle die

Schandtaten zählen, welche die gemeinſchaftliche Si

cherheit, Bequemlichkeit und Nahrungsſtand in Ge

fahr ſezzen, oder gar verderben. Mehrenteils wird

Aufruhr, Meuterei, Bürgerkrieg, Verſchwörungen,

Landesverräterei, Hochverrath und Königsmord hieher

gerechnet; aber das iſt noch nicht alles und es giebt

noch mehr Staatsverbrechen, wodurch die Nation von

ihrem Untertan eben ſo ſehr beleidigt werden kan.

Man ſtraft den Bürger, der eine Stadt oder Provinz

an den Feind verraten hat, man zerreißt ihn biswei

len in vier Stükken ; aber, warum will man nicht

auch diejenigen als die erſten Feinde des Vaterlands

anſehen, welche durch argliſtige Künſte den ganzen

Nahrungsſtand des Landes verringern, oder wol end

lich völlig außer Verfaſſung ſezzen; oder diejenigen,

welche die notwendige Bequemlichkeit des Landes bos

haft rauben und durch alles dieſes Regent und Unter

tanen, kurz die ganze Nation auf das nachdrüklichſte be

leidigen. Sind dieſe Feinde dem gemeinen Beſten

nicht eben ſo ſchädlich, als diejenigen, welche ein

Staatsgeheimnis verraten, von welchem bisweilen die

Erhaltung und das Wolſeyn des Landes nicht ſo ſehr

abhängt als von dem allgemeinen Nahrungsſtand ?

Ich weis wol, daß man ſich mehrenteils unter den

Staatsverbrechen die Beleidigungen der öffentlichen

Sicherheit denkt, aber der Nahrungsſtand und die

Bequemlichkeit ſind auch notwendige Staatsabſichten

und ein Untertan, der ſie feindſelig zu vernichten ſucht,

muß dahero allerdings als ein Saatsverbrecher an

geſehen werden. Doch ſey dieſes nur zufälligerweiſe

geſagt; ich überlaſſe es den Kennern der Staatskunſt

zur Prüfung und bemerke indeſſen nur dasjenige, was

man gewöhnlicherweiſe unter die Zahl der Staatsver

brechen ſezt. Die Feindſeligkeiten des Bürgers wi

der die öffentliche Sicherheit können ſo wol mit #
Ml§
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als auch mit Gewalt, unternehmend und unterlaſſend,

zum Vorteil des Ausländers oder zum einheimiſchen

Misbrauch, geradezu oder durch Umwege den Staat

beleidigen und alles dieſes kan ſich in entfernten

Handlungen (in aëtu primo ) ereignen, oder es iſt

auch möglich, daß ſie bereits ausgebrochen und end

lich wol gar verübt ſind ( in ačtu ſecundo).

§ 25c.

Landesverräterei, Meuterei, Auſlauf und

Aufruhr.

Verräterei unſerer Staatsgeheimniſſe an den

Ausländer, oder an den, der ſie nicht wiſſen darf,

gefährliche Entdekkungen, wodurch der Feind unter

richtet wird, wie und wo er uns ſchaden kan, anver

traute Landſchaften und Orte oder Truppen und ande

re Untertanen an den Widerſacher boshaft überlaſſen,

oder ſolche aus Vorſaz nicht ſo verteidigen als man

könnte und ſollte, Meutereien und Aufwiegelung,

Mordbrennerei und Verſchwörung zum Beſten des

Feindes; wenn der Untertan auf dieſe ſtrafbare Art

die heiligen Pflichten gegen die Majeſtät und ſeine

Nation mit der Stelle eines Spions verwechſelt,

wenn er ein ſchändliches Werkzeug des Ausländers iſt, .

alles dieſes macht ihn zum wirklichen Staatsverbrecher.

Die ältere und neuere Geſchichte iſt voll von ſolchen

gefährlichen Begebenheiten und man weis, daß ſie bis

weilen durch blindes Glük unterſtüzt die größeſte

Staatsveränderung veranlaßt haben, daß ſie aber auch

oft noch zu rechter Zeit unterdrükt wurden. Ein

Bürger will ſich der Majeſtätsrechte anmaßen, Trup

pen unterhalten, Münzrechte ausüben oder überhaupt

eine unabhängige Macht in den Territorien erwerben,

falſche und boshafte Ratſchläge densº
PM.
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Nachteil des Landes geben, den Mitbürger zum Un

gehorſam gegen rechtmäßige Regierung verleiten, durch

öffentliche Reden und Schriften den Untertan auf

bringen, Parteien wider die Majeſtät machen; das

ſind zwar für ſich betrachtet ſchon Majeſtätsverbrechen

zu nennen, aber es ſind auch zugleich entfernte Hand

lungen zum Staatsverbrechen und ſo bald ſie zum

Nachteil der Nation tätig werden, ſo bald verwandeln

ſie ſich in wirkliche Staatsverbrechen. Derjenige Un

retan, welcher die Einigkeit der Bürger trennt, Par

teien und Zuſammenverſchwörung macht, Unruhe und

Auflauf ſtiftet, handelt anfangs mehr wider die Poli

zeiordnung, aber ſo bald dieſe zuſammengerottete Men

ge die obrigkeitlichen Befehle nicht mehr befolgen will,

ſo bald wird dieſes ein Aufſtand und Empörung;

die Majeſtät ſelbſt bemüht ſich dieſen Haufen zu be

ruhigen, man widerſteht auch dieſen höchſten Gerecht

ſamen mit Gewalt und nun iſt der Aufruhr vorhan

den. Der gehorſame Teil der Bürger will ſich nicht

zu den Rotten begeben, aber man zwingt ihn eine

Partei zu ergreifen, er will wider den böſen Haufen

gerechte Gewalt gebrauchen, aber man ſezt ihm Ge

walt entgegen und das iſt die Loſung zur Rebellion,

welche nun ſelbſt wider die Majeſtät, die den guten

Bürger wider den böſen und die Ruhe des Saats

verteidigen will, ſich tätig bezeigt. Der Staat em

pfindet nun durch innerliche Kriege eine ſehr ge

fährliche und wütende Krankheit.

gersner, Bekmann und wildvogel haben Streitſchriften

von Auflauf und Empörungen geſchrieben.

S. 25 I
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. z

§. 2 ſ Is

Genauere Beſtimmung dieſer Staatsverbrechen.

Gewalt wider die regierenden Perſonen, oder

wider die Staatsbedienten, welche ſie vorſtellen, oder

endlich auch die Ermordung dieſer durch die Abſicht

des Staatsgeheiligten Bürger, betreffen zwar auch

das regierende Subjekt, und in ſo weit ſind ſie unter

die Majeſtätsverbrechen zu zählen ; aber wenn dadurch

bürgerliche Kriege, Aufruhr und Rebellion veranlaßt

werden, in ſo weit gehören dieſe Schandtaten unter

die Staatsverbrechen, und man nennt ſie einen Hoch

verrath. Es iſt alſo leicht einzuſehen, daß der Un

tertan ein Staats- und Majeſtätsverbrecher zugleich

ſeyn könne, weil Regent und Nation ſo genau mit

einander verknüpft ſind. Eben dieſes gilt auch von

denjenigen intertanen, welche die Regierungsform

willkürlich abändern wollen, falſche UNJünze prä

gen, oder Soldaten unterhalten und überhaupt ih

re Mituntertanen zu beherrſchen ſich erkühnen.

Die Veränderung der bisherigen Regierungs

form entzieht denenjenigen, welche bisher bei der Re

gierung Anteil hatten, allezeit ein Majeſtätsrecht und

in ſo weit iſt dieſes ein Majeſtätsverbrechen; da es

aber der Nation nicht gleichgültig ſeyn kan, ob ſie

- von Einem oder Mehrern oder von dieſem und einem

andern Subjekt beherrſcht wird, da auch mehrenreils

hierbei die innerliche Ruhe und Sicherheit in Gefahr

kommen, ſo iſt dieſe boshafte Tat auch zugleich ein

Staatsverbrechen. Der falſche WIünzer kan nicht

blos ein Reichsdieb genennt werden; er beleidigt die

Perſon ſeines Regenten durch den Misbrauch des

Stempels und Wappens; er betrügt aber auch die

ganze Nation auf Koſten des Nahrungsſtands, er iſt

alſo ein Staats- und Majeſtätsverbrecher zugleich und

B b . die
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dieſes leztere kan auch von dem geſagt werden, der die

Staatskaſſe und andere öffentliche Gelder beſtielt.

Soldaten und wehrhafte Perſonen unterhalten

um über die Mituntertanen zu herrſchen oder ſich der

Majeſtät zu widerſezzen, Staats- und Kriegsbedien

ten, oder Orte beleidigen in ſo weit ſie heilig und un

verlezlich ſind, dieſes beleidigt beides den Regenten

und das Volk durch gewaltſame Feindſeligkeiten.

S. 252.

Rebellion und bürgerlicher Krieg.

Unter der Rebellion iſt überhaupt eine jede

Gewalttätigkeit der Untertanen wider den Staat und

die Regierung zugleich zu verſtehen; insbeſondere

aber zeigt ſie den Krieg an, wodurch ein aufrühriſcher

Teil der Bürger die öffentliche Sicherheit und die

Majeſtät, die ſolche bewirken ſoll, feindſelig angreift.

Sie unterſcheidet ſich von den Verſammlungen der

Misvergnügten, von der Privatgewalt, von dem ge

brochenen Landfrieden, von dem Laſter der beleidigten

Majeſtät im engſten Verſtand und von dem feierlichen

Krieg. Die misvergnügten Bürger a) glauben

gerechte Sache zu haben ſich über die Regierung zu

beklagen, ſie laſſen auch wol ihre Unzufriedenheit mer

ken, ſie verſammlen ſich bisweilen und rathſchlagen

über die Mittel zur Abwendung fernerer Beleidigun

gen, aber weder Feindſeligkeit noch Gewalt gegen die

Nation oder ihre Regierung ſind ihre Maasregeln;

vielmehr behalten ſie noch immer die Ehrfurcht gegen

den Beſizzer der Majeſtät und die Treue gegen ih

re Nation. Die Privatgewalt beleidigt vornämlich

nur einzelne Perſonen und Familien; der gebroche

ne Landfriede betrift zwar die öffentliche Sicherheit,

aber er iſt nicht allezeit wider das Subjekt der Ma

jeſtät
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jeſtät unmittelbar gerichtet. Das Laſter der Maje

ſtär in eigentlicher Bedeutung bezieht ſich ſeiner Ab

ſicht nach mehr auf die Perſon des Regenten und

der feierliche Brieg wird nur unter freien und un

abhängigen Mächten geführt. Die Rebellion aber

rottet ganze Geſellſchaften der Untertanen zuſammen,

ſie widerſezt ſich dem rechtmäßigen Oberhaupt und ſei

nen Befehlen mit Gewalt der Waffen, ſie ſtreitet alſo

wider öffentliche Sicherheit und Majeſtät zugleich,

und ſie iſt in der Tat nichts anders als ein Krieg,

aber nur nicht in dem Verſtand des Völkerrechts,

und wird deswegen auch ein innerlicher oder bürgerli

cher Krieg genennt.

a) valentin alszar de hale contentis in republica,

Lipſ. I69o.

§. 23.

Genauere Beſtimmung und Beiſpiele.

Sie kan durch entfernte (in actu primo), aber

auch durch nähere und gewalttätige Handlungen ſich

ereignen ( in ačtu ſecundo ). Zu erſtern zählt man

die heimlichen Verſchwörungen, ſchriftliche oder münd

liche Anreizungen und gefährliche Marimen, Rotti

rungen, Privatbewafnung und anderes ähnliches Be

tragen; zu leztern gehören alle gewaltſamen Hand

lungen, wodurch die Beleidigung der Nation und des

Souverains ausbricht. Die Argliſt und Bosheit ver

bergen ſich oft hinter der Dekke des Patriotismus und

die aufrühriſche Menge hat ſich mehrmalen einen ge

rechten Rahmen beigelegt, ja ſelbſt die Reiligon hier

º gemisbraucht. Unter dem Schein der Gottesfurcht,

oder um die unterdrükten Mitbürger zu befreien, hat

ſich der ſchändlichſte Hochverrath tätig gemacht und

der Erfolg verrieth denFT des Rebellen,

2, Die
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Die heilige Ligue in Frankreich war eine Rebellion,

die mit ihrem verehrungswürdigen Nahmen den Fran

zoſen, mehr ſchadete als die härteſte Tirannei. Die

weiſe und rothe Roſe in England war ein Zeichen der

bürgerlichen Kriege, die Gleichmachers waren Rebel

.len, Karl der erſte ward von Rebellen getödet, die

Addreſſeurs und Abhorrants unter Barl den

zweeten ſind bekannt. Daß ſich noch jezt die Re

publicaner und Jakobiten von der Hofpartei in Eng

land unterſcheiden, daß man noch Whigs und To

rys a) wider einander ſtreiten ſieht, das iſt wenig

ſtens eine entfernte Rebellion, welche ſich bereits mehr

als einmal auf Koſten des Britten tätig zu machen

wußte. Die nach der pohlniſchen Reichsverfaſſung er

laubten Konföderationen ſind oft privilegirte Rebellio

nen geweſen und ſo lange ſie ein notwendiges Mittel

zur Rechtshülfe waren, ſo lange haben ſie auch das

Ende der pohlniſchen Freiheit zum voraus angekündigt.

Rusland hat bisweilen in der Hauptſtadt glükliche

und unglükliche Rebellionen geſehen und ſolchen in der

Folge zuvor zu kommen ſagt Catharina die zwote in

ihrer Inſtruktion b): „ Worte, die mit einer Hand

lung ſelbſt verknüpft ſind, nehmen die Natur dieſer

Handlung an. Solchergeſtalt macht ſich ein Menſch,

der z. Er. an einem öffentlichen Verſammlungsorte

des Volks ſich einfindet, und die Untertanen zum Auf

ruhr anreizet, des Verbrechens der beleidigten Ma

jeſtät ſchuldig. „ Am gefährlichſten iſt es für die Na

tion, wenn der Aufruhr durch Staatsgeſezze oder

durch ein Reichsherkommen unterſtüzt wird und alſo

die Krankheit in der Staatsverfaſſung ſelbſt liegt.

So war es in Creta gebräuchlich, die Bürger kon

ten ſich zuſammen rottiren und ihre Obrigkeit abſez

zen, wenn ſie nicht mit ſolcher zufrieden waren. Wie

oft konnte dieſes nicht ohne alles Recht geſchehen ?

- a) Hiſtoire
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a) Hiſtoire du wH1G1sMe er du roR1sMe par M. de

c 1ze. Leipzig 1717. 8.

Diſſertation ſur les wH1gs et les toxxs par M. de

THoxRas RA PIN , à la Haye 1717. 8.

b) Ruslands Inſtruktion § 479.

19 ... LVD. THI Lode ſeditionibus, Vit. 1696. 4.

§ 24.

Majeſtätsverbrechen insbeſondere.

Der Wiz oder vielmehr die Bosheit und Grob

heit haben ſich oft erkühnt, die Majeſtät ſelbſt zu

ſchmähen ; die ungereimteſte Schandtat, welche unter

allen Arten der Läſterſucht die härteſte Strafe ver

dient. Sie mag nun aus Mutwillen oder aus un

zeitiger Rache entſtehen, ſo beleidigt ſie doch allezeit

die erhabenſte Würde der höchſten Gewalt, ſie legt

dem Souverain Unvollkommenheiten bei, ſie erfreche

ſich die geheiligte Perſon, die auf dem Thron ſizr, für

den Augen der Nation und des Ausländers verächt

lich oder lächerlich zu machen und die Ehrfurcht gegen

das Oberhaupt zu vermindern, die doch für die Glük

ſeligkeit der Regierung und aller Mitbürger ſo not

wendig iſt. Man nehme die Verehrung und Hoch

achtung gegen den Souverain hinweg, Liebe, Zutrau

en, Gehorſam, Treue und Dankbarkeit werden zu

gleich abnehmen, oder gar verſchwinden. Die Unord

nung wird bald dazu kommen und der Staat kan ſei

ne Abſicht unmöglich befördern, da die Triebfeder ſelbſt

ihre Maſchinen nicht ſo bewegen kan, als es doch ih

re Beſtimmung verlangt. Jupiter gab den Fröſchen

einen Stein und hernach eine Schlange zum König;

der erſtere ward beſudelt und die Untertanen raten was

ſie wolten; die leztere fras die Mitbürger auf und

B b 3 die
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„

die tägliche Lebensgefahr verhinderte die Untertanen an

Bewirkung des gemeinſchaftlichen Intereſſe; ſo wird

das Schikſal der Bürger ſeyn, die ihren Souverain

verachten und mit ihm unzufrieden ſind. Theodos

der Große behielt ſich vor, die Läſterſucht wider die

Majeſtät ſelbſt unmittelbar zu richten; dieſe Verord

nung giebt zwar dem Bürger Sicherheit wider die

Verläumdung; aber wenn es die Läſterſucht wider den

Kaiſer für unſträflich erklärt, ſo gleicht Theodos mehr

einem grosmütigen Sittenlehrer als einem Geſezgeber

auf dem Thron. „ Eine Schmähung wider den Kai

ſer, ſagt das Geſeza), wenn ſie aus Leichtſinn ent

ſteht, muß mit Verachtung beſtraft werden; wird ſie

durch Unſinn verurſacht, ſo verdient ſie Mitleiden; iſt

ſie eine Geburt der Schmähſucht, ſo muß man ſolche

erlaſſen. „ So konnte ein Herr befehlen, welcher auf

Verlangen des Ambroſius öffentliche Kirchenbuße in

Mayland hat; aber dieſe Grosmut war unſtreitig zu

weit getrieben, wenn man bedenkt, daß die erhabene

Beſtimmung der Majeſtät auch eine verhältnismäßi

ge Ehrfurcht erfordert, deren Mangel dem Endzwek

des Staats geradezu widerſpricht b).

a) L. un. C. S quir imperatori maledixerit.

b) H1 E R. G 1 GAs de crimine laeſae majeſtatis, Venet.

I557. 8.

S. 2ss.

Weſentliche Eigenſchaften dieſes Verbrechens.

Ich will eben hierdurch nicht ſagen, daß man al

le Handlungen der Gleichaültigkeit, des Leichtſinns

oder des Ungehorſams zum Majeſtätsverbrechen machen

müſſe. Nur diejenigen Handlungen ſind hieher zu zäh

len, wodurch man wirkliche Verachtung und Schmä

hungen
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hungen gegen den Regenten bezeigt, es ſey nun daß der

Untertan etwas aus Vorſaz unterläßt, oder durch

Taten, Reden und Schriften geradezu oder durch

Umwege der Majeſtät verächtlich begegnet. Mit

Recht tadelt alſo Montesquieu a) das römiſche Ge

ſezb), wo die Kaiſer die Schmähſucht gegen den Re

genten für eine Gottesläſterung erklären und dieſe ſo

gar auf die Fälle erſtrekken, wo der Untertan die Ge

rechtigkeit landesherrlicher Urteile mistrauiſch unter

ſucht, oder die Verdienſte dererjenigen bezweifelt, wel

che ein öffentliches Amt erhalten haben. Es kömmt

hier vielmehr auf die Art des Tadels und des Zwei

fels an; ein vernünftiger Menſch kan allerdings mit

Beſcheidenheit denken und urteilen, aber wenn er ſei

ne ſpöttiſche Denkungsart öffentlich verbreitet, um den

Souverain zu ſchmähen, das iſt unſtreitig ein Maje

ſtätsverbrechen, wenigſtens in einem gewiſſen Grad.

Ein vernünftiger Bürger kan unmöglich bei einem feh

lerhaften Staatsbedienten die Verdienſte ehren, die die

ſer nicht hat und es ſcheint als wenn fehlerhafte Günſt

linge des Kaiſers dieſes Geſez veranlaßt hätten. Aber

dieſen Perſonen bey Ausübung ihres Amts Widerſpen

ſtigkeit und Verachtung bezeigen und ihnen die äuſerli

chen Pflichten verſagen, die ihnen doch der Regent

geleiſtet haben will, iſt eine Schmähung der Majeſtät,

welche nun einmal ihr Zutrauen den vorkommenden

Staatsbedienten beigelegt hat. Heinrich der achte

bedrohte einen Untertan mit der Strafe des Hochver

rats, wenn er den Tod des Königs zuvor zu ſagen ſich

erkühnte; dieſes Geſez ſucht eine Beleidigung der Ma

jeſtät da wo keine iſt, es ſchrekt den Patrioten ab die

Gefahr zu entdekken und Heinrich mußte unvermutet

an ſeiner Krankheit ſterben, weil es kein Arzt wagte,

ihm die Lebensgefahr fürzuſtellen c).

a) Mont Esqv: zv eſprit des loix, L. 12. Art. 6.

B b 4 b) L. 2.
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b) L 2. C. de crimine ſacril.

c) sv RN ET hiſtoire de la reformation.

§. 256.

Man darf nicht alles zu Staatsverbrechen machen.

Handlungen, welche mehr aus unüberlegter Ein

falt oder Leichtſinn und Unwiſſenheit als aus Bosheit

und Vorſaz entſtehen, oder Worte, die vonAmts- und

Pflichtscifer geredet werden müſſen, ſind keine Maje

ſtätsverbrechen zu nennen, ſo lange das Kennzeichen

dieſer Miſſetaten eine boshafte Schmähung des Re

genten iſt. Aus Liebe zur Geſelligkeit vergißt ſich ein

Regent und läßt ſich bis zur Gleichheit ſeines Geſell

ſchafters nachläßig herunter; dieſer misbraucht die

Gefälligkeit ſeines Herrn boshaft oder aus Leichtſinn;

erſteres iſt ein Majeſtätsverbrechen, lezteres iſt nur

ein Fehler der Lebensart. Man beſtrafe dieſe Unacht

ſamen durch Entfernung vom Hof oder Abſezzung vom

Amt, oder gebe ihnen gerichtliche Verweiſe und ande

re leichte Strafen, oder man bezeige auch nur Kalt

ſinnigkeit gegen ſie, aber man ſehe ſie ja nicht als

Spötter der Majeſtät an. Heinrich der vierte in

Frankreich war ſich nicht ähnlich, als er ſeinen Mund

koch töden lies, weil dieſer im Scherz geſagt hatte,

er würde viel Geld verdienen können, wenn er den

König mit Gift vergeben wollte. Der arme Menſch

konnte dieſes mit dem größten Eifer zum Beſten ſeines

Herrn geredet haben, er ſprach als ein Koch, aber

nicht als ein Feind ſeines Herrn. Beſſer machte es

Ludwig der vierzehnde; ſein Camnerdiener mit

dem Wachsſtok in der Hand lies aus Verſehen einige

Tropfen brennendes Wachs auf den entblößten Fuß

ſeines Königs fallen als er ihn badete ; dieſer Mo

narch, für welchen ein Doge von Genua im sº
- eines

-
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ſeines Freiſtaats nicht lange vorher Abbitte geleiſtet

hatte, empfand einen Schmerz, welcher den Cammer

diener in Todesangſt verſezte; ſein Urteil war folgen

des: ihr hättet vorſichtiger ſeyn ſollen a).

a) Ich habe dieſe Begebenheit in den Supplementen zu der

Geſchichte des Boileau und des Racine geleſen.

H. 257.

Die Geſezze müſſen dieſes Verbrechen hinreichen

beſtimmen. - -

M7ontesquieu führt aus dem Duhalde a) zwei

Beiſpiele an, wo ein Zeitungsſchreiber und ein Prinz

als Verbrecher der beleidigten Majeſtät beſtraft wur

den, weil erſterer aus Leichtgläubigkeit eine unrichtige

Neuigkeit des Hofs in die Zeitung einrükte und lezte

re aus Unachtſamkeit eine Anmerkung auf ein Memo

rial ſchrieb, welches der Kaiſer mit dem rothen Pinſel

bezeichnet hatte. Ich führe dieſe Beiſpiele nur oben

hin an, da man ſie in vielen neuern Staatsſchriften

findet, deren Verfaſſer woi nicht allezeit den Duhalde)

geſehen haben; aber die Beiſpiele ſelbſt ſind ziemlich

paſſend, um fehlerhafte Geſezze und das Unrecht ei

ner zuweit getriebenen Ehrfurcht zu erläutern. Aus

dieſen Gründen hat ſie auch vielleicht die Ruſſiſche In

ſtruktion einer Anzeige gewürdigt b), mit hinzugefügten

Befehlen, daß man die hieher gehörigen Geſezze ſehr

genau beſtimmen ſollte, damit die Freiheit des Bür

gers unter dieſem Vorwand nicht gekränkt werden

möchte. Die Herren Verfaſſer dieſes Geſezbuchs kön

nen dieſe gegründete Befehle nicht beſſer befolgen, als

wenn ſie das römiſche Geſez c) zu ihrem Muſter neh

men. Es beſtraft nur diejenigen Worte und Handlun

gen, welche ausdrüklich in den Geſezzen benennt ſind,
- - - B b . . oder
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oder doch mit ihnen gleichen Grund und Abſicht ha

ben. Wolte man alles genau beſtimmen, ſo würde

man unmöglich alle Schmähungen wider die Majeſtät

anführen können und doch endlich weiter nichts thun

als ein verächtliches Prädikat mit dem Subjekt der

Majeſtät in dem Geſezbuch verknüpfen. Wolte man

zu allgemein reden, ſo würde es der Bosheit ſehr

leicht ſeyn, auch die größeſte Unſchuld, ja ganze Fa

milien auszurotten. Der Widerſacher dürfte nur die

Geſezze durch die Denkungsart des Hobbes d) erklä

ren und er würde ſcheinbare Beweiſe zum Majeſtäts

verbrechen in Menge antreffen; aber wehe dem Lande,

wo man die Grundgeſezze dieſes Engländers blindlings

befolgt.

a) montesquieu am angeführten Ort.

DvHALDE deſcription de la Chine, Tom. I.

b) Ruslands Inſtruktion, § 465,469.

c) L. 7. ff. ad leg. Iul. majeſtatis.

d) HoBB Es de ciue, cap. 12

§ 258.

Schmähreden und Schriften wider die Majeſtät.

" - Eine wirkliche Schmähung kan durchWorte oder

Taten geradezu oder durch Umwege geſchehen. Die

Schmähworte ſind teils geredete, teils geſchriebe

ne; leztere ſind härter zu ahnden, weil ſie nicht mit

der Uebereilung ſo ſehr entſchuldigt werden können

als die geſprochenen Worte und weil auch eine Schmäh

ſchrift das Andenken verlängert und in ſolche Orte

eindringt, welche ſonſt die Schmährede nicht hören kön

nen. Es iſt ferner möglich, daß die Schmähworte

den Regenten als Menſchen oder als Oberhaupt be

treffen ; jenes iſt wenigſtens das, was die*#
- ehren
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lehrten eine abſcheuliche und grobe (injuria atrox ) In

jurie nennen; leztere aber iſt ein Majeſtätsverbrechen.

Solte es auch zugleich den Staat beſchimpfen, ſo

wird es ein Staatsverbrechen und kan als eine ent

fernte Empörung betrachtet werden. Montesqui

eu a) ſcheint die Satire wider die Regierung gewiſ

ſermaßen zu billigen, wenigſtens in der Demokratie,

weil dadurch die Gleichheit der Bürger erhalten und

der Hochmuth bezähmt würde. Aber was iſt Satire

wider die Regierung ? Eine Satire hört auf ſolche

zu ſeyn, ſobald ſie die Subjekte, wider welche ſie ge

richtet iſt, ausdrüklich oder ſtillſchweigend, allezeit aber

beſtimmt anzeigt. So lange ſie in allgemeinen Aus

drükken redet, ſo lange muß ſie in allen geſitteten

Staaten zuläßig ſeyn, ſobald ſie ſich aber auf die be

ſtimmte Perſon ſelbſt bezieht, ſo bald wird ſie ein

Ä und eine Schmähung eben ſo, als wie die

Rede, wodurch ein Prediger einen beſtimmten Zuhörer

öffentlich und genau benennt. Beides, wenn es wider

die Majeſtät gerichtet iſt, wird mit Recht unter die

Majeſtätsverbrechen gezählt und überhaupt iſt eine je

de Handlung, wodurch die Majeſtät in Verachtung ge

ſezt wird, ſo ſchändlich als ſtrafbar, ſie mag nun in

einem Freiſtaat oder in einer Monarchie geſchehen.

a) Montesquieu am angeführten Ort.

S. 2ſ9.

Schmähtaten wider die Majeſtät.

Die Schmähtat wider die Majeſtät kan ſo wol

durch Unternehmung als auch Unterlaſſung ihre Feind

ſeligkeit bezeigen; in Gegenwart des Untertans wird

die Majeſtät geläſtert, der Bürger ſchweigt dabei, ob

er gleich widerſprechen oder die es sº
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Rache anzeigen könte und ſolte, kurz er begeht durch

dieſe ſtrafbare Unterlaſſung ein Majeſtätsverbrechen,

welches den Umſtänden nach ſeine Grade hat. Es iſt

ſchon ſchändlich, wenn ein Menſch die Schmähreden

wider einen Abweſenden mit boshaften Lächeln anhört,

aber noch ſchändlicher iſt es, wenn man dadurch die

Läſterungen wider den Landesherrn begünſtigen will.

Die unternehmenden Majeſtätsverbrechen ſind noch

ſtrafbarer und weit größere Beleidigungen als die Re

den und Schriften. Ich halte es für überflüßig die

ſe Frechheiten genauer zu beſchreiben; wer es weis,

daß es Schmähtaten (injuriae reales ) wider die

Majeſtat ſelbſt ſind, der wird vorkommende Handlun

gen ſehr leicht darnach beurteilen und beſtimmen kön

nen. Die Hand an den Regenten legen, iſt ein ab

ſcheuliches Verbrechen; aber es wird hierzu erfordert,

daß der Täter das Subjekt wiſſe, wider welches er han

delt. Die Geſchichte beſchreibt uns einen Souverain,

welcher eine Dame nächtlich beſuchte ; der Ehemann

kam dazu und weil er ſeinen Herrn nicht kennte, ſo

ward ſein ungeſtümes Betragen kein Majeſtätsver

brechen genennt. Die geheime Geſchichte giebt hierzu

noch ſehr viele Beiſpiele, welche ich anzuführen nicht

berechtigt zu ſeyn glaube ; ein praktiſcher Staats

mann wird ſie leicht ergänzen können.

10. 1 Ac. wINzin GER. de inuiolabilitatis charactere Erf.

169I.

H. 260.

Majeſtätsverbrechen durch Umwege.

Es iſt auch möglich, daß die Majeſtät durch Um

wege beleidigt werde; ein Gegenſtand oder eine Per

ſon, welcher der Regent ein Kennzeichen der Ehr

- - , furcht
- -

e
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furcht und Unverlezlichkeit beigelegt hat, werden durch

Frevel angetaſtet und dieſes muß notwendig auch zu

gleich die Majeſtät beleidigen. Ein Staatsbedienter

von dem erſten Rang bis zu dem geringſten tragen das

Kennzeichen des Oberherrn an ſich und in ſo weit man

ſie bei Verwaltung ihres Amts durch Schmähungen an

greift, in ſo weit betrift dieſes auch den Souver.

rain, der ihm dieſe Unverlezlichkeit beigelegt hat a).

WIontesquieu b) will die Beleidigung der Miniſter

durchaus nicht unter die Majeſtätsverbrechen zählen,

er tadelt auch deswegen das Römiſche Geſez c) und

deſſen Verfaſſer Arkadius und Honorius ſcheinen

ihm deswegen ſchwache Geiſter zu ſeyn. Ob ich nun

aber gleich nicht alles ein Majeſtätsverbrechen nennen

möchte, was Richelieu dafür hielt, ſo wird doch auch

die Majeſtät bisweilen in ſo weit angegriffen, als ein

Staatsbedienter in ihren Nahmen das öffentliche Amt

verwaltet und in dieſer Eigenſchaft mit Worten oder

Tat geſchmäht wird. Es giebt mittelbare Injurien

wider Privatperſonen; da nun die Schmähungen gr

gen den Regenten Majeſtätsverbrechen ſind, ſo mitſ

ſen dieſe Arten der Injurien gleichfals hieher gerechnet

werden können. Der Soldat auf ſeinem Poſten, die

Orte, wo das Wappen oder die Geſezze des Regenten

angeheftet ſind, die Stadtmauern und Thore, die Ju

ſtiz, die Reſidenz d) und undere ähnliche Gegenſtän

de, wenn ſie aus Bosheit beſchimpft werden, können

auch Majeſtätsverbrechen veranlaſſen. Einige Natio

nen haben auch die Uebertretung dererjenigen Eide hie

her gerechnet, welche bei dem Nahmen des Souver

rains geſchworen wurden. Aber dieſe Gebräuche

ſcheinen nicht allemal die vernünftigſten zu ſeyn. Aus

Uebereilung ſchwur Fauſtinian bey dem Leben des

Kaiſers, daß er keinem Sklaven einen Fehler verzeihen

wollte; ſeine Menſchenliebe lies ihn bald dieſen Eid

bereuen, er berichtete ſolches dem Kaiſer und dieſes
- - Vºr
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verſicherte ihm, daß er ſich ohne Noth fürchtete und

die Marime des Kaiſers nicht kennte.

a) 1o. Tos. R1 cHT ER 1 Diſſ. de maieftate in perſons

miniſtriex odio privato laeſa, Lipſ. 745.

b) Montesquieu am angeführten Ort.

c) L. J. C. ad leg. Iul. majeſtatis. -

d) Gnoxo. ADAM. srkvv11 Diſl. de Iuribus palatii

principalis, Ienae 1689.

1o. sAM. stryck Diſſ. de ſanctitate refidentiarum,

Hav. 1697.

§. 261.

Majeſtätsverbrechen in Gedanken.

Solange der Untertan ſich nur allein mit den Ge

danken wider den Regenten beſchäftigt, ſo lange be

geht er noch kein Majeſtätsverbrechen; es kan zwar

die Fortſezzung dieſer böſen Ideen der Sittenlehre

und der Religion widerſprechen, aber ſo lange keine

äußerlichen Handlungen hinzukommen, ſo lange fehle

ein weſentlicher Charakter des Verbrechens. Geſeze

nun, es zeigen ſich dieſe Gedanken durch Worte, oder

Taten, oder ſie verheimlichen die drohende Gefahr und

Beleidigungen des Souverains, alsdann können ſie

unter die Majeſtätsverbrechen mehr oder weniger ge

zählt werden, nachdem ſich Leichtſinn oder Bosheit da

zu geſellt haben. Der erſte aufſteigende Gedanke iſt

ohnedes niemals auch nach der Sittenlehre ſtrafbar,

ſondern nur deſſen Fortſezzung. Auch dem beſten Pa

trioten kan dieſer Zufall begegnen und wer wird ihn

tadeln, wenn er dieſen Gedanken allezeit widerſtand?

Er entdekt ihn ſeinem Freund oder Beichtvater mit ei

nem Widerwillen gegen ſich ſelbſt oder mit Reue, das

- - iſt
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iſt kein Majeſtätsverbrechen. Ein Traum bildete dem

Marſias ein, daß er dem Dionyſius die Kehle ab

ſchneide; er erzählte dieſen ängſtlichen Traum und

* der Tirann lies ihn töden; eine Handlung, die dem

Dionys ähnlich ſieht. Auch Heinrich der vierte be

gieng dieſen harten Fehler; ein kranker Edelmann

beichtete, daß er einſtmals den Willen gehabt habe den

# König zu töden; kaum war er von der Krankheit

befreit, ſo fand er ſeinen Tod auf der Blutbühne.

Ein Traum kan zwar dasjenige verraten, womit ſich

der Menſch im Wachen beſchäftigt, er kan alſo wol

dem Richter Gelegenheit zu weiterer Nachforſchung ge

ben, aber für ſich betrachtet iſt er noch kein Ver

brechen. Ein anders iſt es, wenn ein Untertan ge

fährliche Anſchläge zum Nachteil der Regierung hört

und verheimlicht; er mag nun ſolches abraten oder

nicht, kurzer wird durch ſein Stillſchweigen eine ſitt

liche Urſache des Majeſtätsverbrechens. Thou ver

heimlichte das Vorhaben des Cinkmars wider Ri

chelieu und ward enthauptet, ob er gleich ſeinemFreund

" das gefährliche Vorhaben abgeraten hatte. Ich weis

nicht, ob der Entwurf des Cinkmars ſo ſchädlich für

Frankreich war als ihn Richelieu ausgab; aber ge

E.ſt auch, es ſey dieſes geweſen, ſo verdiente Thou

allerdings eine Strafe, obgleich nicht am Leben a).

Ich halte auch für notwendig, daß man bei vorkom

"menden Fällen unterſuche, ob einem Mitwiſſenden das

Geſez bekannt geweſen ſey, welches ihn zur Entdek

kung des Majeſtätsverbrechens verbindet; wo nicht,

warum will man ihn ſtrafen ? beſonders da der gemei

e Mann die Geſezze nicht allezeit weis; wolte man

ihm wol ſolche erſt in den peinlichen Gerichten erklä

ken und die Promulgation zugleich mit Vollſtrekkung

der Strafe verknüpfen ? Es iſt auch noch zu unter

ſuchen, ob ein Menſch ſo ſehr ſtrafbar ſey, welcher ſich

ſ

durch
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durch natürliche Liebe gegen die nächſten Blutsfreunde

zum Schweigen verleiten lies.

a) ers1AM1n rr1oLAs de rebus gallicis ab exceſſa Lu

douici XIII. Lib, I. cap. 6.

§. 262.

Man muß den Staats- und Majeſtätsver

berechen zuvor kommen.

Dann iſt es zu ſpät, wenn man erſt das Staats

und Majeſtätsverbrechen abwarten will. Gewiß dieſe

Schläfrigkeit in der Regierung iſt um ſo weniger zu

entſchuldigen, da das gemeinſchaftliche Wolſeyn und

die Majeſtät als die Seele, welche den Staat ſeiner

Abſicht gemäs belebt, die erſte Aufmerkſamkeit verdie

nen und da endlich auch die Gewalt des Rebelleu, ob

ſie gleich die ungerechteſte iſt, dennoch über den Thron

ſiegen kan. Der Regent hat in geſitteten Staaten

alle Befugniſſe dem Hochverrath und Majeſtätsver

brechen zuvor zu kommen, er iſt dieſe vorzüglichſte

Verbindlichkeit ſich ſelbſt und der bürgerlichen Geſell

ſchaft ſchuldig und es iſt mehrenteils ſein eigener Feh

ler, wenn er durch Rebellion beleidigt wird. Es iſt

hier überflüßig zu beweiſen, daß die Majeſtät berech

tigr ſey, alle fügliche Mittel wider die Staats- und

Majeſtätsverbrechen anzuwenden; aber was ſind füg

liche Mittel? Harte Regierungen? Nein gewis nicht !

Ein guter Regent befolgt auch hierbei die einfachen

Grundſäzze, nach welchen die Menſchen gelenkt wer

den; er beſtimmt ſich ſolche Verhältniſſe, nach wel

ehen der Untertan ihm nicht ſchaden will und ihn nicht

beleidigen kan; er bedient ſich hierbei der Vorſichtig

keit und Güte zuerſt und er weis den Zeitpunkt ge

nau zu wählen, wo er Zwang und Härte anwendet.

- - Reli
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Religion, Regierung, Glükſeligkeit des Staats,

Erziehungs- und Sittenſſtem, Nahrungsſtand, Ge

ſize, Aufſicht über Staats- und Privatperſonen, Be

folgung der Geſezbücher, Kriegs- und Juſtizverfaſs

ſung, überhaupt aber richtige Policei; wenn alles dieſes

#

in guter Verfaſſung iſt, ſo kan man die gefährlichen

Staatskrankheiten nicht ſo leicht befürchten. Kömmt

nun das perſönliche Betragen eines Regenten dazu,

kaner die Meinungen der Untertanen zu ſeinem Vor

teil beherrſchen, iſt er Meiſter von den Herzen ſeiner

Bürger, ſo kan er gewis mit ſeinem Staat auf gute

Sicherheit rechnen. Die Staatsklugheit ſagt: es iſt

mehrenteils ein Fehler der Regierung, wenn ſich

Staats- und Majeſtätsverbrechen ereignen; aber das

Staatsrecht fügt auch zugleich das Geſez hinzu: die

Fehler des Regenten berechtigen den Untertan noch

nicht zur Widerſpenſtigkeit und innerlichen Krieg oder

Schmähung der Majeſtät.

oz. HeRR. Ax RE R de perduellione ſeditioforum, Goett.

I748

S. 263

Gebräuchliche Anſtalten der Nationen,

Faſt alle Geſezbücher und Begebenheiten der

Völker geben uns mehr oder weniger Beiſpiele zu den

Anſtalten wider die Staats- und Majeſtätsverbrechen.

Es wird alles entfernt und auch ſo gar beſtraft, was

die Majeſtät in Verachtung ſezt, Reden und Schrif

ten und andere beiſende Handlungen wider den Hof

werden nicht gleichgültig geſtartet, die Polizei hat

pünktliche Aufſicht über die heimlichen Parteien und

Geſellſchaften im Staat und verhindert den öffentlichen

Auſlauf des Bürgers. Man droht dem, welcher eine
Y - * - Cc gefähr
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gefährliche Verſchwörung nicht entdekt, man ſtraft

ihn als den Täter ſelbſt; Lord Rußel ward ent

hauptet, weil er nicht widerſprochen hatte, als ein

gewiſſer Menſch wider Karl den zweeten läſterte und

die Ruſſiſche Inſtruktion a) befiehlt, daß man das

Verbrechen der beleidigten Majeſtät anzeigen ſolle,

wenn man es auch gleich nur von hörenſagen erfahren

hätte. Ich glaube auch, daß ein Beichtvater verbun

den ſey, die zukünftige Gefahr zu entdekken, die ihm

im Beichtſtuhl von den Mitverſchwornen oder andern

Perſonen anvertraut wird. Der Beichtvater iſt zwar

nicht Herr über die göttlichen Geheimniſſe, ich will

auch nicht leugnen, daß er geſchehene Handlungen ver

ſchweigen müſſe, wenn ihm ſolche mit Reue entdekt

werden b); aber in den übrigen Fällen iſt er vielmehr

durch die Religion ſelbſt verbunden das Böſe zu ent

dekken, weil eine gute Religion der Abſicht geſitteter

Staaten unmöglich zuwider ſeyn kan und weil die

Gottheit beleidigt wird, wenn man ſie zur Verheim

lichung des Böſen misbraucht: deswegen duldet man

in den Territorien keinen Gottesdienſt, der ungehorſa

me Bürger macht; die Quakers, Wiedertäufer und

gewiſſe Ordensgeiſtliche, die über den Thron erhaben

zu ſeyn glauben, werden aus unſern Landesbezirken

entfernt c). Die Majeſtät und die öffentliche Sicher

heit zu verteidigen, läßt man Leute zum Zeugnis, wel.

che ſonſt nicht beweiſen können, weil ſie nicht ſtandes

mäßig ſind; nur die Lügner und Verläumder werden

abgewieſen und beſtraft. Man verſpricht dem Ange

ber Belohnung und Freiheit, ſelbſt dem Mitver.

ſchwornen wird Gnade zugeſagt, wenn er die Schand

tat noch zu rechter Zeit entdekt, kurz die mehreſten

Staaten befolgen hierbei das römiſche Geſezbuch d).

Man droht mit Recht die heftigſten Strafen an Leben,

Ehre, Gütern und ſo gar unſchuldigen Verwandten;

und wenn auch das Verbrechen den vorgeſezten Erfolg
nich
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nicht gehabt haben ſolte, ſo wird es doch eben ſo ge

ſtraft, aº, wenn es bereits ausgeführt wäre Auch

kan hier keine Rechtsverjährung zuläßig ſeyn, weil ei

ne, geſezliche Woltar wider das öffentliche Intereſſe

nicht misbraucht werden darf.

a) Ruslands Inſtruktion, § 485.

b) sºo - er pv Fresso» Traité hiſtorique er dogma

tique du ſecret inviolable de la confeſſion.

T VAN vs in hiſtoria ſui temporis. Lib. XLIII.

"9 PNvs de republ, Lib. II. cap. 5. Lib. IV. c. 7.

c) 1o. FRANc. avb.de diſ de eoncordia religionis chri

fianae cum ſtatu ciuili, Halae I702.

d) L. I. ff. ad L. Iul. majeſtatis.

Codex Victorianus Lib. IV. cap. 7. Art, .

Ordre de Louis XI. de l'an. 1477.

- §. 264»

Gütliches Betragen der Majeſtät gegen die

Rebellen.

Das würde ſehr übereilt ſeyn, wenn man bei

dem Ausbruch der Staats- oder Majeſtätsverbrechen

ſich ſo gleich und ohne auf die Umſtände zu ſehen, zu

gütlichen oder gewaltſamen Gegenmitteln entſchließen

wolte. Die Güte iſt oft das Zeichen einer unzeitigen

Furcht oder Nachläßigkeit geweſen, und die Bosheit

hat mehrmalen die überflüßige Nachſicht misbraucht.

Die Strenge war bisweilen der lezte Antrieb zur völli

gen Rebellion und wenn der misvergnügte Haufe ſich

ſtark genug zu ſeyn vermutete, ſo konnte ein harter

Befehl die aufgebrachte Menge noch mehr verbittern

und wie leicht iſt es nicht alsdann dem Rädelsführer,

daß er ſeine böſen Abſichten durchſezt. Auguſt war
-

E c 2 vermö
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vermögend ſich den Cinna mit Grosmut und Liebe

zu verbinden; aber iſt auch jeder Feind der Regie

rung ein Cinna ? Ich will eben hierdurch nicht ſa

gen, daß man eine Schmähtat wider die Majeſtät al

lezeit am Leben ſtrafen müſſe, aber wenn man einmal

die feindſelige Denkungsart eines Untertans weis und

man ſeiner entbehren kan, ſo muß man ihn entfernen,

oder wenigſtens in ſolche Umſtände ſezzen, wo er nicht

mehr ſchimpfen oder Aufruhr ſtiften kan. Einige

Prinzen aus dem Hauße Dolgoruki hatten im Jahr

1748. verſchiedene unanſtändige Reden wider die Kai

ſerin geführt und dieſes verurſachte ihre Vertilgung;

eine leichtere Strafe, oder Siberien hätte eben ſo viel,

bewirken können; wenigſtens hat Catharina die

zwote durch wol ausgedachte Gelindigkeit eben ſo und

noch beſſer geherrſcht, -

§. 26.

Fortſetzung,

Viele Könige von England haben ihre gegne

riſchen Staatsverbrecher auf der Blutbühne töden laſ

ſen, aber keiner von ihnen hat meines Erachtens mehr

über ſeinen Kronbewerber geſiegt als Heinrich der

ſiebende, der ihn zum Küchenjungen machte. An

dreas an der Spizze der Rebellen zog wider ſeinen

Bruder Emmerich, den rechtmäßigen König von Un

garn; dieſer Herr eilte in königlichen Staat zu den

gewafneten Aufrührern und durch majeſtätiſche Güte

verwandelte er dieſen Haufen in gehorſame Unterta

nen a). Ein ſchöner Zug in der Geſchichte; aber

bisweilen iſt der Rebell ſo hartnäkkigt, daß er die Gü

te nicht anders, als unter ſeinen willkürlichen Bedin

gungen annehmen will. Es kömmt hierbei wol dar

- auf
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auf an, ob die widerſpenſtige Menge mächtig genug

iſt, um ihr Vorhaben auszuführen. Iſt dieſes, ſo

würde ein Regent die Beleidigung ſeines Staats ver.

mehren, wenn er wider gewaffnete Menſchen Gewalt

brauchen wolte, die doch gleiche Gewalt entgegen ſez

zen können. Vielmehr giebt er den Umſtänden, ſo

wie es möglich iſt, nach, er iſt nun einmal in dieſer

kritiſchen Lage und wenn die innerliche Ruhe nicht an

ders hergeſtellt werden kan als durch einen Vertrag mit

den Rebellen, ſo iſt unſtreitig dieſes außerordentliche

Mittel zu ergreifen. Ich glaube auch, daß die Ma

jeſtät ein ſolches Verſprechen zu erfüllen verbunden

ſeyn möchte; nicht deswegen, weil es der Rebell ver

dient, ſondern weil es die Glükſeligkeit der Nation

verlangt, und weil ſich außerdem die innerlichen Krie

ge nicht ſo leicht würden beilegen laſſen, wenn der Auf

rührer in den Verträgen mit der Majeſtät keine Sicher
heit zu hoffen hätte. n

a) soNF1N1vs in rebus Hungariciº decad. 2. lib, 7.

- -- H. 266.

Notwendige Strenge der beleidigten Majeſtät.

Bisweilen muß Härte gebraucht werden und

um die Majeſtät oder das öffentliche Wolſeyn in

Sicherheit zu ſezzen, erlaubt das vernünftige Staats

recht auch die ſtrengſten Mittel um ſo mehr, da ſie

den wichtigſten und erſten Gegenſtand der bürgerlichen

Geſellſchaft befördern ſollen. Ich rede hier nur von

dem wirklichen Hochverrat, von der Feindſeligkeit des

Bürgers gegen ſeinen eigenen Staat, von den verräte

riſchen Nachſtellungen gegen dieÄ Regenten

und andern ähnlichen boshaften Verbrechen; die blo

ſen Schmähreden und Taten werden leichter beſtraft,
* - C c 3 « W0
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wo ſie nicht mit erſtern zugleich verknüpft ſind. Die
Kunſt abſcheuliche Strafen zu erfinden, ſcheint ihren

Wiz gegen den Staatsverbrecher faſt erſchöpft zu ha

ben; mit Pferden oder Zangen zerriſſen, in Stük

ken zerhauen, lebendig gebraten, in Malvaſier oder

mit unvernünftigen Tieren erſäuft, oder geſpieße; ja

die unſchuldige Familie des Hoch- und Landverräters

wird zugleich beſtraft, ſie verliert ihre Ahnen, Ver

mögen, Bürgerrecht und muß das Land räumen.

Dieſes alles wird ohne Anſehung der Perſon vollſtrekt;

man kan ſagen, daß die Anzahl beſtrafter Rebellen

von hohem Stande weit größer iſt als die von dem ge

ringen Haufen in den Landesbezirken und ſelbſt Frank

reich hat das Herkommen, welches einen Prinzen vom

Geblüt und ſeiner Nachkommenſchaft auf ewig von

der Erbfolge zum Thron ausſchließt, wenn er ein

Staats- und Majeſtätsverbrechen begangen hat a).

Auch ſo gar an Verſtorbenen iſt bisweilen noch die

Rache vollſtrekt worden; ein Schreiber des Staats

ſekretairs Villeroy verrieth die Geheimniſſe Hein

richs des vierten an den ſpaniſchen Botſchafter; aus

Furcht für der Strafe ſtürzte er ſich ſelbſt in die

Marne; und dennoch zerris man den toden Körper

mit vier Pferden. Daß man aber nach dem Beiſpiel

der Perſer, Carthaginenſer und Macedonier auch die

unſchuldigen Kinder und Gemahlin des Rebellen tö

den müſſe, ſcheint mir wenigſtens ſehr grauſam zu

ſeyn und ich würde überhaupt die Unſchuld nicht an

ders als in den höchſten Kolliſionsfällen aufopfern laſ

ſen. Sollte ſich wol der Staatsverbrecher aus Liebe

zu den Seinigen von der boshafteſten Schandtat zu

rükhalten, oder kan wol der Staat von dem un

ſchuldigen Sohn eine wahrſcheinliche Rache befürch

ten ? Eben ſo ſcheint mir auch die Strafe oft un

uberlegt zu ſeyn, welche eine große Anzahl aufrüh

riſcher Bürger auf einmal tödet, Juſtinian vertilg“
E
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te dreiſig tauſend Rebellen b) und der Herzog von Al

ba nach und nach zwanzigtauſend widerſpenſtige Nie

derländer; eine unuberlegte Entvölkerung. Man

ſträfe die Rädelsführer und die übrigen mögen um den

zehnden oder zwanzigſten Mann looſen; aber ſie alle

zu töden, ob ſie es gleich verdient haben, iſt oft ein

Mangel in der Kunſt zu ſtrafen.

a) MovL1N de conſuetud. Paris.

b) EvAG R1vs Lib, IV. cap. 13.

N1 c Er Horvs Lib. XVII. c, IG,



408 Von den Krankheiten und Tod

Siebentes Kapitel.

Von den Krankheiten und Tod des

Staatskörpers.

ADAM w1rt 1 c H 11 Epitome eauſran originis mutatio

num er interituum imperiorum et rerumpublicarum.

Vratisl. 1599. 4.
-

HERMANN 1 coN KING 1 1 diſſ. de morbis ex mutationibut

rerumpublicarum. Helenſt. 1640.

z1vs D EM diſ. de mutationibus rerumpublicarum. ibid.

I635-
-

evsd. diſ de ortu et mutationibus reguorum. Helmſt.

I658.

1AN. klxnck11 diſ. de ciuitatum mutationibus. Paris.

1670.

v A L. A LB R. R. r 1 de immortalitate reipublicae, Lipſ

I675. 4.

1 o. vLR. PREG1zeRI diſſ de mutationibus rerumpubli

- carum, Tub. I676. 4.

HE Nr. exN. kestNER de ſtaru er frmamento rerum

publicarum, Rint. I704. 4.

MoH. n1 c. HERTivs de diuiſſone regnorum, vel quaſ. Giſ.
I7IO. 4., A

Oh

§ 267.

Gegenſtand dieſes Kapitels.

Freie Menſchen wollen ihre gemeinſchaftliche

Sicherheit unter der Regierung eines höchſten Ober

haupts bewirken. So lange dieſe Geſellſchaft unter

der Anführung einer Majeſtät vereinigt iſt, ſo lange

- e
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ſie von ſich allein abhängt und als ein Ganzes die

Oberherrſchaft auswärtiger Mächte nicht anerkennt,

ſo lange bleibt ſie ein Staat, ob es gleich möglich iſt,

daß ſie ihrem Untergang nahe ſey. Sobald aber eine

von dieſen weſentlichen Eigenſchaften dahin fält, ſo

bald hört auch der Staat ſelbſt auf. Die bürger

liche Geſellſchaft ſtirbt nicht ab, iſt ein Sprüch

wort, welches nur allein von den individuellen Mit

gliedern zu verſtehen iſt, deren Abgang durch andere

erſezt wird; aber wenn freie Menſchen unter den Be

fehlen eines unabhängigen Oberhaupts ihr gemeinſchaft

liches Wolſeyn nicht befördern können, wenn das bür

gerliche Band mit Willen oder Zwang dergeſtalt ge

trennet wird, daß die Wiedervereinigung nicht anders

als durch eine ganz neue Errichtung geſchehen kan, da

iſt allerdings der Staatskörper abgeſtorben.

e

§» 268.

Veränderung des Regenten oder der Regierungs

form oder die Trennung einiger Bürger en

digen den Staat noch nicht.

Es folgt hieraus: erſtens, die Abänderung in der

Perſon des Regenten macht noch nicht, daß der

Staat aufhört, wenn nur ſonſt ein anderes Oberhaupt

aus unſerer eigenen Grundgewalt an deſſen Stelle tritt.

Dieſes iſt vielmehr nur ein Verluſt in der Perſon der Ma.

jeſtät allein und die Abſezzung, Abdankung, der Tod

des Regenten und andere ähnliche Arten die Regie

rung zu verlieren, können für ſich betrachtet den Staat

keinesweges vernichten a). Eben dieſes kan zweitens

von der Veränderung der Regierungsform geſagt wer

den. Ariſtoteles und nach ihm Montesquieu ſa

hen die beſtimmte Regierungsform als einen weſent

C c F. lichen
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lichen Teil des Staats an und ſagten, daß ihre Ver

änderungen auch den bisherigen Staat endigen. Mir

ſcheint es aber, als wenn dieſe Staatsklugen dasje

nige, was überhaupt weſentlich notwendig iſt, von

der beſondern Verfaſſung nicht unterſcheiden; ein

Staat erfordert freilich zu ſeinem Daſeyn eine Regie

rungsform, aber es iſt eben nicht notwendig, daß er

eine Monarchie oder Freiſtaat ſey. Wenn alſo bei

einer Menge von Menſchen gar keine Regierungs

form mehr vorhanden iſt, ſo muß wol der Staat.

ſelbſt aufhören; aber wenn die bisherige Regierungs

form mit einer andern verwechſelt wird, ſo fält zwar

die beſondere Verfaſſung hinweg, aber der Staat

ſelbſt uud überhaupt genommen bleibt noch immer

vorhanden, weil ſich deſſen weſentliche Teile noch bei ihm

befinden. Schweden wird wieder zur Monarchie,

es unterdrükt den Ariſtokratiſchen Willkühr, aber wer

wird wol ſagen, daß die ſchwediſche Nation, dieſer

nordiſche Staat aufgehört habe ? Vielmehr iſt Euro

pa verſichert, daß er ſein Daſeyn ſehr tätig beweiſen

dürfte. Drittens, die Auswanderung oder Abtren

nung vieler Bürger, welche ſich von uns zu auswärti

gen Staaten begeben, oder ſelbſt einen neuen Staats

körper gebähren, alles dieſes macht noch nicht das

Ende unſers bisherigen Staats, ſo lange noch der

übrige Teil unſerer Bürger unter ſeinen eigenen gemein

ſchaftlichen Oberhaupt vereinigt bleibt. Grotius b)

will zwar den in geringer Menge zurükgebliebenen

Bürgern die Fortſezzung des bisherigen Staats ab

ſprechen; aber ſo lange ſie noch alle weſentliche Kenn

zeichen der bürgerlichen Geſellſchaft an ſich tragen, war

um wolte man die Sache ableugnen, da ihr Weſen

noch vorhanden iſt und da überhaupt die große oder

kleine Anzahl der Bürger auf den Begrif eines Staats,

für ſich betrachtet, keinen weſentlichen Einfluß hat.

Coccejic), iſt ſogar überzeugt, daß ein *#
- - Ur
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Bürger die Geſellſchaft des Staats fortſezzen könne

und daß er indeſſen ein untätiges Regierungsrecht

beibehalte, bis er mehrere Menſchen wieder unter ſich

vereiniget habe; aber dieſer ſcheint auf ſeiner Seite

zu weit zu gehen und wenigſtens möchte ein ſolcher

Staat alsdann mit mehrern Rechte als ganz neu ange

ſehen werden können, es wäre denn, daß man durch

Hülfe der Dichtkunſt ſich in einer Perſon Regenten

und Untertanen denken, oder das Neue mit dem Al

ten verwechſeln wolte, -

a) Von der Art und Weiſe, wie die Majeſtät verlohren ge

hen kan, werde ich vorzüglich erſt in den Regierungs

formen handeln müſſen. Die Majeſtät geht mit dem gan

zen Staat zu Grunde oder nicht. Erſteres wird im ge- -

genwärtigen Kapitel beſtimmt und von leztern kan man

vhne auf die Regierungsformen zu ſehen weiter nichts

ſagen, als daß überhaupt die Majeſtät mit Willen oder

Widerwillen, kurz daß ſie auf eben die Art verlohren ge

he, nach welcher die Rechte aufhören, die uns auf einen

andern zukommen.

b) G Ror1vs de jure belli et pacis, Lib. II. cap. 9.

c) cocce 11 in den Anmerkungen zu dem angeführten Ka

pitel des Grotius.

/

§ 269.

Verluſt der Territorien und einſtweilige Zer

ſtreuung der Bürger endigen den Staat

noch nicht. -

Viertens, der Verluſt der Territorien oder der

Hauptſtadt iſt an ſich noch kein Untergang des Staats,

da ohnedem die Verknüpfung ſittlicher Perſonen eben

nicht notwendig von einem beſtimmten Lande ºr
Es
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Es iſt möglich, daß die Geſellſchaft noch immer unker

einem gemeinſchaftlichen Oberhaupt vereinigt bleibt, ob

ſie gleich mit Willen oder aus Zwang ihren bisherigen

Wohnſiz verlies. Die Gothen zogen von dem einen -

Ende Europens bis zu dem andern und ihr Staat

blieb noch immer der Gothiſche; die Athenienſer ließen

ſich durch Furcht für Kriegsgefahr einſtmals verleiten,

ihre Stadt zu verlaſſen; teils ſchwamm die bürger

liche Geſellſchaft auf dem Meer, teils ſtand ſie im freien

Felde wider den Feind, aber ſie ſelbſt hörte noch nicht

auf. So lange eine Anzahl Corſicaner ihre Freiheit

und Unabhängigkeit mit vereinigten Kräften unter ei

ner Majeſtät verteidigt, ſo lange hören ſie noch nicht

auf eine beſondere Nation zu ſeyn und wenn der Staat

auch nur auf den unzugänglichen Felſen und Klippen

fortgeſezt werde oder ſeine Tätigkeit einſtweilen ſchlafen

folte. Sie haben zwar ihre Hauptſtadt verlaſſen, aber

man würde dieſes mit eben ſo größen Unrecht wider

ihre Freiheit einwenden, als es damals geſchahe, wo

Sparta die MJeßenier nicht als ein freies Volk aner

kennen wolte, weil die leztern das Unglük erfahren

mußten, daß erſtere ihre Mauern zerſtörten. Es kan

fünftens ſeyn, daß ein Teil unſerer Provinzen von uns

unabhängig wird; er mag nun ſeine eigene Verfaſſung

bekommen, oder unter andere Botmäßigkeit geraten

oder gar aufhören; aber dadurch hebt ſich unſer eige

ner Staat noch nicht auf. Karl der zweete verlies

Tanger, die Römer übergaben die Britten ihrem

Schikſal, wie viele Nationen haben mit Willen oder

aus Not mehr oder weniger von ihren Landen abgeben

müſſen, aber dieſes iſt für ſich betrachtet noch nicht

das Ende der ganzen Nation geweſen, ob es gleich

eine Schwächung ſowie 1713 in Spanien, oder eine ent

fernte Urſache von dem Untergang ſo wie in Carthago

ſenn konnte. Sechſtens, durch Unglüksfälle zerſtreut

ſich die Nation, ſie an ſich nicht tätig erweiſen, Ä
WO
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-

wol eine lange Zeit hindurch kan ſie weiter nichtsthun,

als ſich nur die förmliche Wiedervereinigung wünſchen;

indeſſen bleibt ſie doch als eine ſittliche Perſon wirklich

mit ihren Willen vereinigt, obgleich die mehreſten

Mächte ſolche nicht als ihres gleichen anerkennen. Ge

ſezt nun, die Zeit, welche alles verändert, giebt die

ſen zerſtreuten Bürgern oder ihren Nachkommen die

günſtige Gelegenheit, wo ſie ſich in einem unabhängigen

Lande wiedervereinigen können, ſie bedienen ſich dieſes

glücklichen Zeitpunkts, und machen ihren bisherigen

Willen tätig, ſo ſcheint der Staat vielmehr verneuert

zu ſeyn. Nur müſſen dieſe Perſonen während ihrer

Zerſtreuung noch immer ihre eigene und politiſche Ver

bindung beibehalten haben; wenn alſo die Jüden eine

unbevölkerte Inſel im Ocean entdekken, einnehmen und

daſelbſt ihren beſondern Staat errichten würden, ſo

könnte man dieſen nicht völlig als die Fortſezzung

ihrer vorigen und längſt verfloſſenen Staatsverfaſſung

anſehen, weil ſie ſeit dieſer Zeit keine politiſche Ver

bindung mehr unter ſich beybehalten haben, -

a) PLvraxchvs in Ageflao.

§. 270. -

Ende des Staats mit Willen der Bürger

Die weſentlichen und notwendigen Teile eines

Staats ſind die Majeſtät, Untertan, eigene und von

den Befehlen auswärtiger Mächte unabhängige Ver

faſſung, bürgerliche Freiheit, geſellſchaftliche Vereini

gung zum gemeinſchaftlichen Wolſeyn und Sicherheit.

Fällt eines von dieſen dahin, ſo hört der Staat ſelbſt

auf, eben ſo als wie die Sache vernichtet wird, ſobald

ihr Weſen nicht mehr vorhanden iſt. Die bürgerliche

Freiheit wird unterdrükt, und der Staat verwandelt

ſich in eine knechtiſche Geſellſchaft, ob er gleich ſeinen bis

heri
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herigen Namen in dem uneigentlichen Verſtande beibe

hält; die Majeſtät entfernt ſich von der Geſellſchaft,

und dieſe wird zur Anarchie; die Bürger gehen aus

einander, ſie mögen nun neuere Staaten errichten,

oder ſich in andere begeben, oder in ihre natürliche Frei

heit zurück geſezt werden; die ganze Anzahl der Bür

ger geht mit oder ohne Territorien zu Grunde, oder

ſie hört auf ein Ganzes zu ſeyn, wenn ſie ein Teil ei

nes andern Staats wird, in allen dieſen Fällen höre

auch unſere bürgerliche Geſellſchaft auf. Dieſes kan

mit Willen und Widerwillen der Bürger geſchehen; er.

ſteres ereignet ſich, wenn ſie mit gegenſeitiger Verab

redung und Uebereinſtimmung ihr Band völlig trennen;

seine Begebenheit, die zwar ſo oft nicht vorkömmt, aber

ſie läßt ſich dennoch aus der Vernunft und der Ge

ſchichte beweiſen. Die bürgerliche Geſellſchaft ſieht

zum voraus ein, daß ſie glüklicher ſeyn würde,

wenn ſie ſich einer andern unterwerfen, und als ein

Teil bei ihr hinzu kommen möchte; ſobald ſie dieſes

bewerkſtelliget, ſobald iſt ſie keine ganze und von an

dern Mächten unabhängige Perſon mehr, und man

kan ſagen: ſie iſt geweſen. Es iſt möglich, daß die

Stifter des Staats ſo gleich verabreden, ſie wollen

nur auf gewiſſe Zeit vereinigt bleiben, teils bis ſie

ihre beſtimmte Abſicht erreicht haben, teils bis ſie ei

nem andern Staat ſich unter vorteilhaften Bedingun

gen unterwerfen können. Iſt nun dieſe Abſicht erreicht

: oder findet ſich die geſuchte Gelegenheit, und ſie er

- kennen nun ein auswärtiges Oberhaupt über ſich, mit

- deſſen Untertanen und Landen ſie ſich vereinigen, ſo hö

ren ſie doch auf, ein beſonderer Staat zu ſeyn. Eine

Geſellſchaft von Wagehälſen überläßt ſich dem unbe

«kannten Südmeer; dort findet ſie ein Land, welches

: noch keine Staatsverfaſſung kennt, ſie errichtet nun

alſo ihren Staat, aber mit der Bedingung, daß ſie ſich

zur völligen Sicherheit der erſten europäiſchen Seemache

- - - UNtere
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unterwerfen wollte, deren Schiffe dahin kommen wür

den. Nach Verlauf einiger Jahre erſcheint dieſer

Zeitpunkt - und wenn ſie noch ihre vorige Denkungs

art beibehalten hat, wenn ſie ſich alſo unterwirft und

ihr Land zu einer Provinz europäiſcher Territorien

macht, ſo hört der Staat mit Willen der J„tereſſen

ten auf. -

W §. 27r.

Die Kräfte der Natur haben viele Staaten

geendiget.

Auch ganze Nationen haben unglückliche Sce

nen, wodurch ſie ihre Rolle unter den Staaten endigen.

Die Urſache liegt teils in der Natur allein, teils auch

in den Handlungen und Gewalt oder Verſehen der

Menſchen ſelbſt, entweder ſo, daß die Urſache vor

züglich in den Bürgern zu ſuchen iſt, oder in dem Aus

länder. Die Natur hat allezeit ihre Herrſchaft über

ſouveraine Territorien behauptet, und wie mannigfal

tig ſind nicht ihre Kräfte, wodurch ſie ganze Völker

ſchaften, auch ſo gar bisweilen mit ihren Landesbezir

ken ſelbſt vertilgt. Sodom ward durch ſchwefelichte

Dünſte und Erdfälle vernichtet, Atlantis, Helice, Uy

unta und Buris ſind vom Meer überſchwemmt oder

abgeriſſen worden a); Erdbeben haben vieles von dem

alten Europa getrennt, das Land iſt unter den Wohn

ſitzen der bürgerlichen Geſellſchaft zerriſſen, und Pli

nius ſagt, daß nur allein von dem alten Latien drei

und funfzig Völker zu Grunde gegangen wären, ohne

daß man einige Ueberbleibſel von ihm antreffe b).

Wie oft ſind die phönicier wegen des Erdbebens aus

gewandert c), die Boeotter wurden durch die Peſt d),

einige Einwohner in Africa durch Heuſchrekken und die

von Ciarus einer Cikladiſchen Inſel durch Mäuſe

ausgetrieben und zerſtreut e). Die heilige -Ä
- - gebt
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/

giebt uns noch einige hieher gehörige Beiſpiele, und

man wird ſie nicht bezweifeln, wenn man die Beweiſe

von ähnlichen Fällen in den hier angeführten heidni

ſchen Schriftſtellern findet. Es wäre nicht möglich

alle Drohungen hier zu benennen, wodurch die Kräfte

der Natur über das Ende großer Staaten befehlen kön

nen; der an einigen Orten in Aſien tödliche Wind

dürfte nur über andere Staaten blaſen, und wer ſteht

uns für dieſe Wendung, kurz, die ganze Nation wür

de auf einmal ausſterben. Da wir uns ſo ſehr für

das Zepter der gebietenden Natur zu fürchten haben,

ſo ſollte man glauben, daß der vernünftige Weltbür

ger durch gewalttätige Handlung die Unglücksfälle ſei

ner Mitbrüder nicht vermehren würde. Nein! Er

ſtreitet über Landesbezirke, die er ſelbſt nicht ewig beſz

zen kan, er tödtet Tauſende von Menſchen und ver

nichtet ganze Staaten. Geſezt, er würde Herr von

der ganzen Welt, Millionen vernünftiger Geſchöpfe

würden ſeinen unbegränzten Abſichten aufgeopfert,

Millionen Ungerechtigkeiten und böſe Kunſtgriffe hätten

Unſicherheit verurſacht und die Ruhe geſtöret, welche

uns die Natur noch übrig läßt; man denke ſich alle

die böſen Folgen eines hartnäkkigten Kriegs und man

wird über die Kühnheit der menſchlichen Leidenſchaften

erſchrekken.

- a) v1Trvv1vs in architect. Lib. IV. c. 25.

PAvs ANIAs Lib. VII. c. 25.

sT RABo in geograph. I.

b) PL1N1vs in hiſoria naturali. Lib.III. c.5.

s E NE cA Ep. XCI.

AMM 1ANvs MAR CELL1Nvs Lib. XVII. c. 7.

c) 1vsT1Nvs Lib.XIIX. cap. 3.

d) 1DEM Lib. XVI. cap. 3.

c) rL1N1vsl. c. Lib. VIII. cap. 29.

j
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S. 272. A

Desgleichen auch auswärtiger Zwang.

Der Eroberungsgeiſt, er mag nun aus latern

oder unlautern Quellen entſpringen, kurz, dieſe heftige

Triebfeder wiederholter Leidenſchaften hat oft geſittete

Völker den Barbaren gleich gemacht. Viele Menſchen

: Hände wafneten ſich auch wider den unſchuldigen und

g: güklichen Ausländer; oft unterwarfen ſie ſich eine ganze

Nation mit ihren Territorien ohne eine andere Kriegs- M

urſache angeben zu können, als Gewalt, Neid und

F: Willkühr. Die Geſchichte iſt voll von dieſen Begeben- -

heiten; das war das wenigſte wenn ein ſiegendes

Volk das andere aus ſeinen Wohnſizzen vertrieb, oder

ſich mit ihm zu vereinigen zwang, oft hat man ſie ge-

ödet oder völlig zerſtreuet. Die Veliternen und Li

- licier mußten auswandern a , Philipp hat öfters -

dieſe harten Befehle den Ueberwundenen angekündi

gºt b), man verkaufte die Oynthier c, Alerander

die Chebaner d) und die Argoer ſahen die Nºvcenäer

als Sklaven an e). Die Gauter und andere wandern- ,

F

den Völker, die Tartaren, die Türken haben vielerlei

Staaten geendigt aber alle dieſe werden von der bar- * -

ariſchen Ungerechtigkeit der Spanier übertroffen, und

die Menſchheit erzittert über das B tragen dieſes Eu-

ropäers, der von den Amerikanern als Gott verehrt

ſeyn wollte. Wer iſt ins Burge dafür, daß unbe

kannte Völker ſich uns nicht als Ueberwinder zeigen,

und unſere Vorfahren rächen? Kan nicht dereinſt

Amerika gegen Europa eben dasjenige ſeyn, was ſonſt

lezteres gegen das erſtere war. Die weitläuftigen

Landſtriche, die wir unter dem allgemeinen Nahmen

der Tartarei kennen, werden vielleicht durch einen

zweeten Gingischan wider uns belebt, oder aus

den Südländern kömmt ein Korrez zu uns, der eben »

ſº unbekannte Waffen sºººº ſührt, als das Pul

". O - - PLY

V.
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ver für den Merikaner war. Ich will hierdurch eben

nicht den Meinungen des Rouſſeau beypflichten;

dieſer kühne Feind der Staatsverfaſſung ſchreibt f):

„Kusland wird ſich wollen ganz Europa unterwer

fen, und wird ſich ſelbſt überwunden ſehen; die Tar

tarn und andere ähnliche Nachbarn werden dieſes

ehun und allen übrigen europäiſchen Mächten wird es eben

ſo ergehen, weil ſie mit vereinigten Kräften an ihrem

Untergang arbeiten.» Rouſſeau, der die Propheten

des alten Teſtaments verachtet, will ſich unſern Zeiten

als ein neuer Wahrſager darſtellen, aber da er keine

genauere Urſachen angiebt, und man auch ſolche nicht

aus der gegenwärtigen Staatsverfaſſung Ruslands

mit vernünftigen Gründen herleiten kan, wer wollte

wol dem Rouſſeau auf ſein bloſes Wort glauben?

a) L1v1vs Lib. VIII. cap. 14.

b) 1vst1 Nvs Lib. VIII-cap. 5.

„ . c) D1opor vs s1 cvLvs Lib. XVI. sap. 54

d) 1 DEM Lib.XVI.cap. 14.

e) r AvsAN1As Lib. II. cap. H 13.

f) xo vsszav sontraé ſocial Lib. II. ch, z.

§. 273•

Innerliche Urſachen und insbeſondere Staats

krankheiten.

Krankheiten des Staats ſind alle diej

Umſtände und Beſtimmungen der bürgerlichenÄ
ſchaft, welche der Abſicht des Ganzen widerſprechen.

Alles, was die Mitglieder an der Beförderung des ge

meinſchaftlichen Wolſeyns verhindert, was die Regie

rung. entkräftet und den Bürger ſchwächt, was die

glükliche Dauer der Staatsverfaſſung unterbricht oder

zM
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zu endigen droht, alles dieſes iſt eine Staatskrank

heit, und kan bald oder ſpäte den Untergang verur

ſachen, wenn man nicht noch zu rechter Zeit die er

forderlichen Heilungsmittel anwendet. Die unglück

liche Lage des Landes iſt oft eine Urſache von dem Tod

der Nation, und die Natur ſo wol als die gefährli

chen Abſichten, widerſprechendes Intereſſe und über

wiegende Macht der Nachbarn können hieher gezähle

werden. Das Meer droht einigen Staaten ihren

täglichen Untergang, und andere haben von dem

Ausländer ihre Unterdrükkung zu befürchten; am

mehreſten aber kan der Grund in dem Betragen der

bürgerlichen Geſellſchaft ſelbſt geſucht werden; die

Regierungsform ſtimmt mit dem Genie und Sitten

der Nation nicht überein, die Geſezze ſind ſchlecht,

oder werden durch gute Aufſicht und Vollſtrekkung

nicht tätig gemacht. Wenn Staats- und Privatper

ſonen ihren Eigennuz, Ehrgeiz, Ungehorſam, Muth

willen, Trägheit, Wolluſt und Leidenſchaften dem

gemeinen Beſten vorziehen, wenn die Kräfte der Bür

ger ſich trennen, der Nahrungsſtand dahin fällt; Re

ligion, Tugend und Patriotismus gleichgültige Aus

drükke bei Hof und in dem Lande ſind und die not

wendigen Motiven nicht mehr geben; Liſt, Bosheit,

Geiz, Feindſchaft und Unwiſſenheit ſizzen auf dem

Richterſtuhl, auf dem Thron, in dem Kabinet und in

den Finanzkammern; die Regierungsmarimen werden

willkürlich abgeändert, das Syſtem verliert ſeine

weſentlichen Triebfedern; wie leicht können dieſe

Krankheiten den Untergang des Staats befördern?

Innerliches Misvergnügen, Mangel, Uneinigkeit und

Parteien, ſind die gewöhnlichen Gefährten dieſer

Unordnung, ſie verurſachen Aufruhr, auswärtigen Bei

ſtand, Teilung unſerer Lande, wenigſtens Entdekkung

unſeres Staatsintereſſe und andere Mittel, die unter

die verzweifelten Heilungsanſtalten gehören. Mit uns

Dd 2 leugba
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leugbarer Weisheit ſagt Catharina die Zwote a),

das Verderben einer Nation fängt faſt allezeit mit

dem Verderbnis ihrer Grundſäzze an; die geſezmäßi

ge Gleichheit und Ungleichheit der Untertanen wird

gehoben, jeder will ſeinen rechtmäßigen Vorgeſezten

gleich ſeyn. Regent, Richter, Eltern, Herren und

Alter werden nicht mehr geehrt, einige Familien reiſ-.

ſen die Güter des Landes allein an ſich, die Geſezze

ſind ſchlecht, oder werden ſchlecht beobachtet, der Re

gent verändert die Ordnung der Staatsſachen nach

ſeiner Phantaſie, und die Kräfte der Nation werden

zur Unzeit angeſtrengt. Eine Kaiſerin, die ihre ma.

jeſtätiſche Größe dem Völkerſyſtem ſo darſtellt, wie es

dieſe Rußiſche Selbſthalterin getan hat, kan dieſe

Grundſäzze unſtreitig mit Ueberzeugung ihren Unter

tauen vorſchreiben. . .

- »Ä Inſtruktion ſ. 5o2. und folgende. Ich ha,

be ſie nicht von Wort zu Wort hieher geſezt, ſondern

die weſentlichen Gedanken herausgenommen,
- : - , – d –

-

.. Revolution. - - -
- - -

S. 274.
-

* -

- - -
- - - - - - -

Es ſind hieher vornämlich drei unglükliche Fol.

gen zu zählen, die den Staatskörper entkräften und

endlich gar töden; das ſind Revolution, Te

lung und einverleibende Verknüpfung mit andern

**

Staaten. Der Redegebrauch zeigt durch die Revo

lution eine jede Staatsveränderung an, welche auf

die bisherige Regierung einen unmittelbaren Einflus

hat. Sie kan die Nation glüklich oder unglüklich

machen; aber auch die beſte Abſicht, welche man hier

bei haben kan, iſt doch allezeit durch gefährliche Mit

tel zu bewirken, und man hat wegen des guten Ausgangs

keine hinreichende Sicherheit. Verdorbenen Staaten

kan freilich nicht anders geholfen werden, als durch dieſe

heftig

–
- *
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heftigſten Arzeneimittel; ſie erfordern Klugheit, Herz

haftigkeit, Unternehmung, Gegenwart des Geiſtes,

Glük in der Ausführung, und der neue Regent muß

die vollkommenſten Eigenſchaften der Majeſtär an ſich

tragen, wenn die Folgen der Revolution für den

Staat vorteilhaft ſeyn ſollen. Auſſer dieſen verfolgt

eine ſchädliche Staatsveränderung die andere, und end

lich wird die Nation ein Raub der Nachbarn. M7on

tesquieu a) giebt den Rath, daß ein neuerRegent ſeine

Staatsveränderungen durchzuſezzen, die Nation auf

ihre alten Gebräuche zurükführen müſſe, und daß dieſes

eben ſo vielſey, als das Volk zur Tugend zurükzubringen.

Ich gebe ihm dieſes zu, wenn die alten Grundſäzze der

Nation gut und patriotiſch ſind, kurz, wenn man, wie

Guſtav der zweete, ſeine Untertanen an die vorige Den

kungsart der Schweden glüklich erinnern kan. Wenn

aber der Einwohner in Rusland bis auf die barbariſchen

Zeiten vor Peter den Großen zurükgeſezt werden ſolte,

ſo würde die Glükſeligkeit und Stärke dieſes nordi

ſchen Staats auf einmal dahin fallen. Das Land der

Mongalen war ſonſt der berühmteſte Staat ſeiner

Zeiten, Gingischan belebte in, Künſte, Wiſſenſchaf

ten, Städte, Bequemlichkeit und Nahrungsſtand

blühten daſelbſt, und deſſen Kriegsmacht entſchied das

Schikſal ganzer Weltſtriche. Der Einwohner ward

auf die Denkungsart ſeiner unglüklichen Vorfahren zurük

geführt, er ward wieder ein Barbar, und jezt iſt daſelbſt

nichts als Wüſtenei, Unwiſſenheit, Horden und Grau

ſamkeit. Wolte aber ein neuer Gingischan die jezzigen

Bewohner auf die Grundſäzze des vorigen Gingischan

zurükführen, ſo wie dieſer regieren und ſeine Unterta

nen nach dem vorigen Muſter umſchaffen, dann würde .

das Land der Mongalen durch dieſe Revolution ſehrglük

lich werden.
-

a) Montes@vizv.frit de loix liv.5.Art. 7. . .

Dd 3 H 275,
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§ 27. . -

Teilung der Nation.

Die Teilung und Abgabe einiger Landſchaften

ſind bisweilen ſehr vorteilhaft für die Hauptprovinz,

beſonders wenn ſie weit entlegen oder ſonſt nicht anders

als mit großen Koſten zu regieren und zu verteidigen

ſind. Aber ohne auf dieſe beſondern Umſtände zu ſe

hen, ſchwächen ſie den Staat, in ſo weit ſie machen,

daß nicht mehr ſo viele Hände an dem gemeinſchaftli

chen Wolſeyn arbeiten, die unverminderte Staatsaus

gaben von einer verringerten Anzahl der Untertanen

gehoben werden müſſen und der Ausländer dadurch

zu unſerm Nachteil verſtärkt wird. Auch die Aus- ,

wanderung ganzer Geſellſchaften zu Colonien ſind oft

als eine Teilung anzuſehen, wenn die Colonien nach

der Gewonheit der Griechen als von dem bisherigen

Vaterland unabhängige Staaten errichtet werden.

Beſſer machten es die Römer, weil ſie ihre Colonien

als Mitglieder Quiritiens betrachteten und alſo die

Teilung der Einwohner wenigſtens hierdurch verhin
derten. Wird die Teilung durch Völkerzwang ver

urſacht, ſo muß allenfals die Nation dieſe Schwä

chung unter ihre periodiſchen Zufälle zählen, aber wenn

ſie durch bloſe Verſchwendung oder Leidenſchaft des

Regenten veranlaßt wird, ſo glaube ich nicht, daß

eine freie Nation dieſe Abſonderung wider ihren Wil

len genehmigen muß. Der Reſt der Untertanen iſt

nicht verbunden die Laſten der Staatsverfaſſung allein

zu tragen und die Landſchaften, welche man abtreten

will, haben ſich nur dem bisherigen Souverain allein

unterworfen, ihm allein haben ſie das Opfer ihrer na

türlichen Freiheit entrichtet; ſie, die freie Menſchen

und keine ſklaviſche Waare ſind. Geſezt, ſie werden

dennoch verlaſſen, ſo ſcheinen ſie in den natürlichen

Zuſtand zurük zu fallen; ihr bisheriger Fürſt hat #
- H
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ſeiner bisherigen Majeſtätsrechte auf ſie begeben und

er kan nun nicht mehr den Gehorſam des Untertans

von ihnen verlangen. Dem neuern ſind ſie noch kei

ne Treue der Untertänigkeit ſchuldig und wenn ſie

mächtig genug ſind, können ſie ihre Unabhängigkeit

mit dem Corſicaner ſo gut als möglich verteidigen.

Als Franz der erſtere wegen des Vertrags zu Ma

drit die Burgundiſchen Lande an Karl den fünften

abtreten wolte, redeten die daſigen Stände eben ſo a),

obgleich eine Notwendigkeit dieſe Veräußerung ver

urſacht und die Abtretung in den Geſezzen ihren

Grund zu haben ſchien; wer will es wol dem Core

ſen verdenken, wenn ihn Genua ohne Noth ver

handelt und er ſich ſo gut als er kan widerſezt?

a) Mezzxa1 hiſtoire de France Tom. II. p. m. 458.

§ 276.

Vereinigung mit andern Staaten.

So lange die Nation ihre Autonomie behält,

ſo lange ſie alſo ein Ganzes und von andern Natio

nen unabhängiges Weſen bleibt, ſo lange hat ſie noch

nicht die Freiheit verlohren und ſie lebt noch in dem

Zuſtand der Gleichheit mit andern Völkern. Die

Vereinigung zu einem Staatenſiſtem macht für ſich

betrachtet noch nicht, daß der Staat abſtirbt; denn

er bleibt gegen die übrigen vereinigten Landſchaften

noch immer ſo unabhängig, als ein Canton in der

Schweiz von dem andern Canton, oder ſo wie Hol

land von Seeland. Eben dieſes kan auch geſagt

werden, wenn ein Staat unter die Botmäßigkeit ei

nes auswärtigen Regenten kömmt, aber ſeine bishe

rige Verfaſſung beibehält und von ſeinem neuen Sou

verain als ein Ganzes und von übrigen Provinzen

unabhängiges Weſen regiert wird (vnio non incorpo

ratiua). Die Vereinigung von Calmar endigte#
Dd 4
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däniſche und ſchwediſche Nation noch nicht, Ungarn,

Eieberburgen und Böhmen ſind noch immer beſon

Tere Bugerchaften, ſo wie England und Schottland

oder Pohlen und Litthauen. Ganz anders aber iſt es,

werg ein Staat mit dem andern dergeſtalt vereinige

wir, daß er als deſſen Teil anzuſehen iſt und alſo

nic : rehr ein Ganzes bleibt, fondern ſo wie ein Zu

racs ( ure acceſſionis) die Verfaſſung des Haupt

ſta-3 anr hmen muß (vnio incorporatiua). Der

einzecleibe Staat verliert die Arkonomie und die ei

gnhümlichen Majeſtätsrechte; das iſt ſchon genug, um

das Ende dieſes Staats als Staats zu beweiſen. Frank

reich tat, den durch Grundgeſezze und Herkommen einge

führen Gebrauch, daß alle eroberte Landſchaften der

Krone einverleibt werden; Brittanier, Normänner,

Lerzinger, Flamländer, alles iſt Franzosworden und

hat ſeine beſondere Regierungsverfaſſung verlohren.

Es iſt leicht zu erachten, daß ſolche Nachbarn für die

Freiheit kleinerer Staaten gefährlich ſind; ob es gleich

unter Umſtänden betrachtet nicht allezeit für eine iede

Ntsrien ſchädic iſt, wenn ſie ein Teil der andern wird,

ſie hört zwar auf ein Ganzes zu ſeyn, aber was iſt

beſſer, als ein Ganzes eine ſchlechte Rolle unter den

Odtionen zu ſpielen, oder als ein Teil ſein Anſe

hen unter den Staaten zu behaupten; unglükliche

Freihi n haben, oder glüklich eingeſchränkt werden?

Der Staat iſt zwar abgeſtorben, aber es iſt auch bis

weilen gut, daß er ſterbe, um von neuem gebohren zu

werden. Dennoch iſt allezeit die Einverleibung ein

Mitte, wodurch die bürgerliche Geſellſchaft ihr Ende

erleben muß und in ſo weit ſie die Erhaltung ihrer

Unabhängigkeit und Autonomie als ihre höchſte Glük

ſeligkeit anſehen kan, in ſo weit muß ſie auch die Ein

verleibung und den damit verknüpften Untergang ver

abſcheuen. Corſica weigert ſich eine franzöſiſche Pro

vinz zu ſeyn und Monako, das ohnedem nur ein

- - - , Bunds
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Bundsgenoſſe iſt, kan vor den Augen. Europens mit.

allem Recht widerſprechen, wenn man es bei dem Par

lament in Paris verklagen will. Philip der zweete

vereinigte Portugal mit Spanien als zween ganze

und unterſchiedene Staaten ;- da man aber Luſitanien

zu einer ſpaniſchen Provinz machen wolte, trennete es

ſich mit Recht von ſeinem eigennüzzigen Nachbar.

HENr. a cocce 11 hat in ſeiner Autonomia iuris gentium

dieſe Fälle ſehr genau und gründlich beſtimmt.

:..“ “ - .

- Der Ausländer iſt die mehreſe Urſache von dem

Ende der Staaten. " . -
- -

- - - - -

N 277.

--- - -

Sidon und Sagunt gaben die merkwürdig

ſten Bespiele, wo ſich die bürgerliche Geſellſchaft

ſelbſt tödete a) und ihrem Staat ein Ende machte;

nicht weil ſie wolten, ſondern weil ſie dem geizigen

Ausländer nicht widerſtehen konnten und eine ſchimpf

liche Unterwerfung bis zur Verzweiflung fürchteten.

Die Macht der Staaten muß allezeit in Beziehung

auf den Ausländer genommen werden; je mehr ſich

ſeine Macht vergrößert, deſto mehr vermindert ſich un

ſer Nachdruk, wenn ſich auch der bisherige Zuſtand

unſers Staats für ſich allein betrachtet nicht verſchlim

mert hätte. Noch ärger aber iſt es, wenn wir unſerm

Nachbar durch innerliche Staatsfehler und Krankhei

ten ſelbſt Gelegenheit zu unſern Untergang darbiete

ten. Ein ſolcher kränker Staat erhält ſich zwar noch

einige Zeitlang hindurch, er ſtirbt auch ſelten an ſei

nen innerlichen Fehlern allein, aber ſo bald der Aus

länder will, ſo bald kan er den Untergang und das

Ende der kranken Nation bewirken und wenn er auch

als Arzt kommen ſelte, ſo hängt es doch von ihm ab,

daß die Nation noch länger lebe oder begraben werde.

- D d 5 Wi
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Minos ſtarb, Creta vergas ſeine Vorſchriften, Geiz

und Wolluſt machten es zum Lügner und Sprüch

wort, und endlich ward es vom UJetellus bezwungen.

Pracht und Wolluſt verdrangen die Grundſäzze Li

curgs in Sparta und Antigonus legte dieſer ſtreit

baren Nation das macedoniſche Joch auf. Carthago

beurteilte alles nach kaufmänniſchen Marimen; Patrio

rismus, Staatsämter und Redlichkeit wurden gegen

Geld verkauft, Geiz und Uneinigkeit wüteten un

ter den Mitbürgern, man mußte die Sicherheit

des Staats fremden Soldaten anvertrauen und Sci

pio vertilgte die Miteiferin Roms. Selbſt dieſes

Rom, dieſe Beherrſcherin der Welt, kam durch Sieg

zu Reichtümern; Hochmuth, Wolluſt und Geldgeiz

waren die unglüklichen Gefährten, und verdrängten

die alten Geſinnungen Quiritiens; die innerlichen

Kriege und heftiges Mistrauen, endlich auch fehlerhafte

Regierungen ſchwächten die Nation, daß ſie den Hun

nen, Wenden und Gothen nachgeben und ihren Unter

gang erleben mußteb). Was war Pohlen unterSigis

mund, welcher mit Karl den fünften zu gleicher Zeit

lebte; was waren andere Staaten, was ſind ſie jezt;

- und was werden ſie endlich ſeyn ?

a) 1vst 1Nvs Lib. XIIX. cap. 3.

1.1v1vs Lib. XXI. cap. I4.

b) Montesquieu hat von den Schikſaalen und der Abnah,

me Roms in einer beſondern Schrift gehandelt, ſeine

Denkungsart iſt mehrenteils ſehr gut, nur aber hat er

ſeiner Lieblingsidee und Vorurteil bisweilen zu viel ge

traut und ſie zu allgemeinen Grundſätzen gemacht.

E ND E.
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Weſentlicher Inhalt

aus den drei Teilen dieſes Staatsrechts.

Die erſte römiſche Ziffer zeigt die Teile an, die zwote

weißt auf die Seitenzahl, und die dritte

auf die §§.

A.

AÄ der Geſeze, (de

rogatio) worinne ſie beſtehe

I. 243.161. iſt ein Majeſtäts

recht I. 244. 162. bei welchen

Geſezzen ſie ſtatt findet. I.

245. I62.

Abbadie I. 62. 24. III. 321.

2O8. -

Abbay (Bearde' de l') II. 326.

235. -

Aberglaube, denſelben leidet die

Religion nicht Il. 6. 2. wars

um ? ebend.

Abgaben bürgerliche ſieheAuf

lagen.

Abicht Joh. Georg II. 10. 4.

11I. 352. 23I.

Abolition ſiehe Gleichgül

tigkeit gegen das Geſche

hene.

Abſa3 der Waaren ſiehe Waa

PL). -

Abſchied denſelben kan derFürſt

den öffentlichen Bedienten

aus wichtigen Urſachen ver

weigern. I. 285. I90. Anzeige

dieſer Urſachen. ebend. wenn

das Amt erkauft oder erblich

iſt. I. 283. 188.

Abdankungdes Regenten ſiehe

Souverain.

Abhorranes und Addreſſeurs

nnter Karl dem zweeten in

England waren Rebellen.

III. 388. 253.

Abſe3zung des Regenten ſiehe
Souverain.

Abſicht des Staats ſ Staats

abſicht.

Abtreibung der Frucht iſt der

Bevölkerung zuwider II. 113.

76. und mit dem Todezu be

ſtrafen. 11. 113. 76.

Abwalzungsrecht(ius deuolu

tionis) iſt ein Majeſtätsrecht.

II.58.37. wenn es ſtatthabe.

ebend. -

Abyßinien, die nach der daſigen

Religion gewöhnl. 40 tägige

Faſten iſt demStaat ſchädlich.

II. 16.8. die benachbarten

Völker haben ſich oft dieſer

Gelegenheit bedient. ebend.

Abzugsgeld müſſen die ans

dem Land ziehende Bürger

für die Erlaubnis der Abfuh

re ihrer Güterzu einiger Ent

ſchädigung des Staats ent

richten 1.336. 223. kan ein

Mittel abgeben die Auswan

derung zu verhindern ll. 97.

65. weswegen es billig lI.

389. folg. 278. wenn es

dem Eigentümer wieder zu

rük zu geben II. 39o. 278.

kan auch von Anſäßigen ges

fodert werden, die ſich ihre

» Eins
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A -

Einkünfte aus ihren in uns

ſermStaat gelegenen Gütern

- auſerhalb unſersStaatsbaar

ſchikken laſſen II: 228.145.

Academie ſiehe Akademie. -

Accis wovon ſie entrichtet wird.

II. 39o. 279. deren Vorteile

ebend. inwiefern ſie gerecht .

iſt ebend. und folg. Unbe

quemlichkeiten derſelben. .

29o. 279. es wäre beſſer ſie

- in eine allgemeineVermögen

ſteuer zu verwandeln. ebend.

Unbequemlichkeiten dereinzel
nen Aceisentrichtung I. 391.

28o. muß den Wehrt der

ganzen Sache nicht gleich

kommen, noch weniger den

ſelben gar übertreffen. 1I.

392. 280. es iſt der Regel

nach nicht gut, Kauf und

Tauſch der unbeweglichen

Güter in den Accisanſchlag

zu bringen. II. 392. 28o. muß

« - nicht verpachtet werden. II.

4O9.293. E

Accisbeamte, denenſelben müſ

ſenpünktliche und ſcharfe Ge

ſezze vorgeſchrieben werden

I1.4IO. 294. S

Achenwall I. 17. 12. Einl. I.

21.15.Einl. *

Ackerau Acker gerichte,

Ackerordnung,Ackerſyſtem

ſieheim Ak. -

Ackten deren Verſendung ver

räth öfters Unwiſſenheit oder

Nachläßigkeit. II. 135. 83.

deren Vorlegung darf dem

Angeklagten nicht verſagt

mannſchaft ausgeſchloſſen

worden ſei. II. 249.183. in

wie ferner zur Kaufmann

ſchaft zuzulaſſen, und was für

Vorſicht dabey anzuwenden

1.250. 183, wie vielerleyer

überhaupt iſt. II. 308. 225.

wie weit deſſen Erteilung

vom Souverainabhängt II.

3O8. folg. 225. deſſen ge

wöhnliche Arten werden ge---

nennt Il.309.225 in wie weit

das allgemeine Staatsrecht

den hohen und niederen unter

ſcheidet. 1.309. 225. deſſen

Rechte und Unterſcheidungs

zeichen, 11. 313. 228. die Get

ſezze im Staat ſind nach deſ

ſen Ehre einzurichten,und es

muß die Majeſtät denſelben

wider die Ausſchweifung des

Pöbels ſchüzzen II. 313.228.

wodurch er verlohren geht

1.314.229. ſeltſamer Stolz

des indiſchen Adels. II. 316.

23o. ſeltſame Befugniſſe des

malabariſchen Adels. li.316.

23O.

S 2 ### er gebräuch

werden. III. I52, 96.

Actien deren Anſehen darf des

Kredits wegen nicht vermin

dert werden. II. 256. 187.

Adel warum er von der Kauf

lich i

ſteht. 1.3 II. 226. -

s - erblicher und Familien

adel was er iſt II. 311.227.

in wie ferner dem Staat nüz

lich iſt. 11. 31 I. 227.

- hoher, ob das allgemeine

Staatsrecht ckwas davon

Weiß II. ZO9. 225.

- - niederer ob das allgemeine

Staatsrecht etwas davon

und worinne er be

weis II. 309. 225. - - -

- - perſönlicher iſt der vorzüg

lichſte nach den Grundſäzzen

der Vernunft. 1I. 31o. 226.

- Addreſ



Weſentlicher Junhalt.

AddreſſeursſieheAbhorrants.

Adelung Jacob. 187. 121.

Advokaten, Lobrede auf dieſel

- ben. II. 5 I. 3 I hiezu ſind

wirkliche Rechtsgelehrten und

redliche Männer zu nehmen.

III. 52. 31 ſind zu Verwal

„tungder Gerichtsbarkeit nicht

s abſolut notwendig. Pl. 53.

-folg 32 folg: verſchiedene

Meinungen und Gebräuche

der Nationen wegeu derſel

ben. I1152. 31. und HI1. 53.

32. ihre Entbehrlichkeit wird

- von einem Entwurf befreiet,

U. 54 32.hieher gehöriger

Vorſchlag I.5533 könn

tenfüglicher als Rechtsconſu

lenten, unter deren Anfüh:

- rung vereidete Anwälde das

Intereſſe der Parteien beſorg

- ten, zu Mitgliedern eines Ge

richtshofs ohne Stimmrecht

ernennt werden. ebend, wie

e deren Ungerechtigkeiten zu be

ſtrafen, und worinne ſie beſte

hen. . . 126,78. ihnen ſoll

ten gewiſſeEinkünfte verſchaft

werden. 1. 1. 126. 78.!

Aegypten hatte ein Grundgeſez

nach dem ſich die Einwohner

alle Jareverſammlen und th

re häuslichen Umſtände bei

Lebensſtrafe angeben mußten.

I. 256. 169. - ſiehe Schä3

3ungsſachen. 2 : . .

Aegyptier ſcheinen unter den be

kannten Völkern des Alter

tums mit die erſten Verfaſſer
bürgerlicher Geſezze geweſen

zu ſeyn. I. 167. 107. deren

Geſez, daß der Sohn das

Handwerk des Vaters lernen

müſſe iſt nicht zubilligen ,

175. 128. ſahen die Münz

verfälſcher als Majeſtätsver

brecheran. 11.228.168. haben

keinen andern als den perſön

lichen Adel gekennt. 1I. 31o.

226. deren Verordnung we

gen der Selbſthülfe. III. 273.

74- , - -

Aelianus Cland.) II. 228.167.

II. 3O8. 224.

Aetolier waren durch den Schu;

der Römergeſichert, 1.94.52.

Agathoklesſezte ſich in Sicilien

ſelbſt die Kroneauf 1.141.87.

Agent iſt vom Geſandten unter

ſchieden. 1. 290. I93. -

Agricola Georgiſ 35.172.

Ahnenprobe wird an manchen

Orten von den Candidaten zu

Gerichtsdienſten erfordert.

. . 25.4. - - - - - - -

Akademien ſind öffentliche Ge

“ſellſchaften II. 247. 157 S.
Univerſitäten. ".

Akademien der Wiſſenſchaften

gereichen den Wiſſenſchaften

im Staat zum Behuf. 1

I94. I43 Majeſtätsrechte auf

- dieſelben ebend. T.

Akker, deren Verteilung wäre

ein gutes Mittel den Anbau

derſelben zubefördern I1.199

I46. -

2kkerbau, deſſen Ruzbarkeit im

Staat 1.197.145 muß aufs

beſte befördert werden. r.

197.145, die Hinderniſſe deſ

»ſelbenÄ entfernenebend.

iſt dem Willkür des Bauers

nicht zu überlaſſen. 1. 199.

146. Erfindungen zum Be

ſten deſſelben ſind zu beiohnen.

ebend, iſt in Ehren zu halten.

II, 98, 46, war ſonſt in

Ryn -



Weſentlicher Innhalt.

Rom in hohen Ehren gehal

ten 111. 243. 154. und noch

jezt in China.ebend.

Akkergerichte, deren Gebrauch

– findet man in Deutſchland If.

2oo. 147. erleichtern die Ver

beſſerung der Aekker. ebend.

Akkerordnung iſt vornämlich

- zum Behuf des Akkerbaus

vorzuſchreiben. II. 202. I48.

auf deren Befolgung iſt

(º Regenten mit vieler

Sorgfalt zu ſehen, ebend.

was darinne enthalten ſeyn

muß II. 202. I48.

Akkerſyſtem, ſowol in Anſe

- hung der Mittel, als auch

ºder Hinderniſſe des Akker

baus II. 198.folg. 146.

- folg.

Alberti Val. I. 116. 68. I.

234. I55.

lll. 387. 252, Ill. 408.

Alciatus Andr. IL 88. 55.

II. 316. 23o.

Alefeld (Joh Fud.) L 206.
I36 - -

Alembert de III 165. 105.

Aletheus Theophilus II. 130.
9O.

Algier, in welchem Alter die

Töchter daſelbſt verhey

rathet werden. III. I65.

Io5.

Alkoran, deſſen Lehre von der

nokwendigen Vorherbeſtim

mung iſt dem Staateſchäd

lich. II. I6. 8. #

Allemannus Jac. II. 234.

I7 I.

Allianzen ſind ein Mittel

der äußerlichen Sicherheit

für ein mittelmäßiges Volk.

-

s

Il. 399. 286.

I. 94. 52. Beiſpiele davon.

ebend.

Allmoſenämter müſſen um

ſonſt verrichtet werden II.

286. 209. die darinne be

gangene Betrügerei iſt hart

zu beſtrafen. II. 286. 209.

2Änaſ ſiehe Armen

aſſe.

Altamirano Balthaſ I. 248.

Sechſtes Kap.

Alter des Verbrechers iſt bei

deſſen Beſtrafung zu betrach

ten, I. 2IO. I39.

s - derBürger iſt ein Haupt

gegenſtand der Juſtiz- und

oliceiſachen. III. 233. I48.

e minderjährige Bürs

ger, Greiſe.

Althuſius Joh. III. 321.209.

Amazonen ſind Beiſpiele, daß

es bei dem Weſen des Staats

nicht auf das Geſchlecht an

kommt I. 37. 7.

Amſel (Andr.) i. 149. 4tes

Kap.

Amſel Joh. I. 219. 145.

2mt Aemter zu Annehmung

deſſelben kan ein Bürger

gezwungen werden I. 277.

184. auf Verweigerung der

Annahme deſſelben kan Stra

fe geſezt werden. I. 277.

84 die Erteilung deſſelben

iſt blos der Majeſtät vorbe

halten. I. 276. 184. eigenk-,

lich ſolte keines ohne vor

hergehende Prüfung verge

ben werden I. 278. I85.

ſchriftlichen Zeugniſſen und

Titeln iſt dabei nicht zu

trauen, I. 279.185. die

Verkaufung der Aemter iſt

in den wenigſten sº
112
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beſchreiben. I.

billigen. I. 279. 186. in

wie fern deren Verkauf dem

Staate nicht vorteilhaft iſt.

II. 393. 282. deſſen Abſicht

iſt dem Beamten genau zu

28I. I86.

ſiehe Majeſtätsrechte, deren

Wechſel verlangt oft die

was ſie ſey. I. ro7. 61, ſin

det in der Kirche ſtatt und

in wie fern. II. 22. 13. .

Anreizungen gefährliche ſind

eine Art von Rebellion. III.

387. 253.

Anſäßige ſind eine beſondere

Gattung von Einwohnern.

: Staatsverfaſſung I. 284.

I89.

Anarchie, es iſt zweifelhaft,

ob ſie eine Art bürgerlicher

Geſellſchaften ſey. I. 39. 8.

Andacht, häusliche, worauf

das Recht ſie im Staat zu

dulten ankomme II. 39. 24.

Andocides III. 274. 174.

Ankläger ſind oft ungewiſſe

Mittel für den Regenten,

Käntniſſe der bürgerlichen

Handlungen zu bekommen.

1.266. 177.

Anklageproceß iſt nicht blos

in Freiſtaaten, ſondern in

allen Regierungsformen, zu

III. 228. 45. Obliegen

heiten derſelben in Anſehung

ihrer Güter und der daher

fließenden Abgaben - und

Streitigkeiten III. 228.145.

der Regel nach wird hiebei

- kein Unterſchied gemacht, ob

der Anſäßige: ein auswärti

ger Untertan oder Regent

iſt. 11b. 229. 145.

Anſchlag in den die Untertas

nen des Staats wegen der

zu entrichtenden Abgaben

gebracht werden müſſen, wie

er einzurichten. II. 383.

L 74

Anſpülung und Anwurf, in

brauchen. III. 139. 86. dies

wird wider Montesquieu be

hauptet. III. 139. 86. deſ

ſen Unbequemlichkeit, lII.

I4O. 87.

Anlokkung der Ausländer be

fördert den Umlauf des Gel

des II. 239. 175, ſiehe Aus

länder.

Anmut und Bequemlichkeit im

Staat iſt ein Polizeigegen

ſtand. II 287. 21o. iſt nicht

die Hauptabſicht des Staats

wider den Ariſtoteles II.

287. 21o. in wiefern ſie ei

ne Staatsabſicht zu nennen

II. - 288. 210. was dahin

gehöret. II. 294. 215.

wiefern beide unter die Re
galien gehören II. 350.

253. in wie fern ſie Vortei

le der Privatperſonen ſind.
Gebend.

Animacchiavel. III. 32.
2O8.

Antoninus ( röm. Kayſer) I.

119. 2tes Kap.

Antrieb die Geſezze zu beobs

achten wie vielerleyer über

haupt ſey. I. 189. „123.

durch gute Beiſpiele und

Liebe ebend. durch Hoffnung

und Furcht I. 189. folg.

124. iſt bei Beſtrafung der

Ä zu bemerken I.

2IÖ. 244.

Anordnung ( direStorium) Anwald Vorſchlag in Anſe
hung
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hung derſelben beider Rechts

pflegel. 55. 33-,

Anwartſchaften das Recht

d, ſie zu erteilen iſt ein Maje
-ſtätsrecht I. 281.187. kön

nen mit oder ohne. Recht

- zur beſtimmten Amtsfolge

- erteilt werden, ebend... und

-folg. faſt alle Anwartſchaf

::ten zur Amtsfolge ſind ver

2 werflich. I. 282 187.,

Anwurf ſiehe Anſpülung.

Anzeigen ſiehe Beweis durch

Anzeigen. . . .

Apollonius Rhodius III.337.

- 226. -

Apotheken ſind alle Jahre zu

durchſuchen II. 80. 54.

Appellation was ſie ſei. III

“io6. 66, was für Neuerun

gen bei derſelben nicht zuläſ

ſig ſeyn ſollten. III 108.67;

- darf auch nicht einmal mit

Einwilligung der Partien

an auswärtige Gerichtshö

efe geſchehen. III. 1 379.

- s uneigentliche worinne ſie

- - beſteht III. 112,7o. kan

oft durch ein altes Herkom

men gerechtfertigt werden.

- Tebend, wenn ſie zu vermu?

ten. III. II 3: 70.

, die Befreiung das

von (ius de non appellan:

do) in wiefern ſie ein kluges

* Mittel gegen die Verzöge

rung der Prozeſſe iſt. III.

109 68. eine unnmſchränk

te Befreiung davon iſt der

Regel nach nicht gut: l.

10. 68. dieſelbe kan inAn

ſehung der Zeit der Streit

ſache des Prozeſs und

- der Gerichtsperſonen einge

ſchränkt werden III. Iro.69

- wodurch ſie beſtimmt wer

den muß. III. I10. 69.

Appianus 329218. . .

Apuejus glaubt ein Volk an

zutreffen wo 15 freie Mens

ſchen ſind. I. 38. 7. -

Aquila Joh II. 228. 167.

Arabien, daſelbſt werden die

Weibsperſonen ſchon im 8ten

Jahre mannbar. II. 126.

87. Beiſpiel von der Gea

mahlin Mahomets ebend.

Arbeit, über den Mangel der

s ſelben muß ſich Niemand im

Staate beklagen dürfen. II.

174. 127. den Mangel der

ſelben muß die Policei alles,

»zeit verhindern II. I71. I 27.

allzugroße iſt ein Hinderniß

der Bevölkerung II 74,50

Arbeitsſyſtem, was demſelben

„ſczºlich. I 72. 126. -

Archive müſſen in guter Ord

nung gehalten werden III.

49; 30. ſind nicht mit zu

vielen unnüzzen und weit

läuftigen Schriften zu über

häufen. ebend. Vorſchlag

ſie bequem und brauchbar

zu machen. III. 5o. 30. 2.

Archivarien und Regiſtra

toren, deren Obliegenheit.

III 5o 30. .. :

Areopagus unterſuchte die

Ausſprüche der Nation. III.

Io6. 66. deſſen Gerichtsge

brauch zu Beſchleunigung

der Proceſſe. III. 130. 80.

Argiver haben die Auswan

a derung beyLebensſtrafe vers

boten. II. 9I. 6I.

Ariſtokratie, was ſie ſey K.

4Q, 4. - -

F

-

-
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Ariſtoteles I. 13. 9. Einlei

tung I, 17. 12. Einl. ſucht

die allgemeine Abſicht der

Staaten in der Bequemlich

keit I, 71. folg. 32. wird

beurteilt. ebend. I. 88. 47.

I. III. 64. I. 116. 68.

I. 297. 196. deſſen Rath

ſicherheit werden. II. 220.

I62.

Arntenkaſſen, wie ſie zu ver

zu Abtreibung der Leibes

Armeen, das Recht ſie anzufrucht iſt verwerflich. II.73.

48. 11.246. 179. 11. 60.

35. III. 101. 62. III. 302.

195. III. 353. 232. III.

36o. 236.

Arme, jeder Ort ſollte die

Seinigen ernähren. II. 285.

209. ihnen iſt geſchwind

und ohne Entgeld zu ihren

Rechten zu helfen. II. 285.

folg. 209. es iſt im Staat

ein genau Verzeichnis aller

inländiſchen Armen zu ver

fertigen: II. 286. 209. die

ausländiſchen ſind von der

Grenze abzuweiſen ebend.

armen und verunglükten Un

tertanen, wie ihnen zu hel

fen. II399. folg: 287 folg.
denenſelben muß von öffent

lichen Geldern ein Vorſchuß

gemacht werden. II. 401.

288. Beiſpiele des Tiberius,

Adrians Antoninus und

Severus II.4oo. 287. folg.

ſollten ohne Abgabe prozeßi

ren können, III. 128. 79.

auf dieſe F im Staat

- eben ſo als auf die Reichen

geſehen werden. III. 24o.

158. Mittel, daß die armen

Bürger im Staat heiraten

können. II. 120. 81. deren

Vernachläßigung kan eine

&Nuelle der innerlichen Un- E

größern II. 286. 209 der

Sonverain giebt gleichfalls

ſeinen Beitrag dazu eherd.

alle Vervorteilungen derſel

ben ſind hart zu beſtrafen,
ebend.

ſchaffen, iſt ein Majeſtäts

recht. I. 3 I 2. 2o8. auf wie

vielerley Art dies geſchehen

könne. I. 314. folg. 209.

21o. 211. deren Größe iſt

teils nach der Stärke des

Landes und der Untertanen,

teils nach dem Verhältniſ
mit auswärtigen Völkern

zu beurteilen, und einzurich

ten. I. 318. 2II. zu deren

Verpflegung müſſen die Un

tertanen beitragen. III. 281.

Ä ſie bei ihren Durch

zügen deu Staat beleidigen,

iſt dies kein Staatsver

brechen, ſondern eine Beleidi

gung des Völkerrechts III.

38I. 248.

Armut, dieſer mus man ſich

im Staat mit allen Kräften

entgegen ſezzen I. 89. 48.

II. 286. 209. III 240. 153.

wie es geſchehe, ebend. dawi

der mus die Polizei die Uns

tertanen ſchüzzen il. 75 50.

Mittel gegen die Folgen der

ſelben ſind gute Anſtalten

und wolverſehene Magazins

ll. 75. 5o. derſelben konnte

auch durch Erleichterung der

Ehen der Armen mit den

Reichen geſtenret werden ll.

127. 88. der großen Armut

- Wßs
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%.

Y

wegen ſollten die Ehen ver

boten werden. ll. 127. 88.

iſt ein Feind glüklicher Ehen.

ll. 119. 81. Urſache hievon.

1l. 1 2o. 8I. Mittel, daß auch

der ganz arme Bürger heis

raten kan. ebend. Ruslands

Beiſpiel ll. 120. 82. zuder

ſelben giebt die Sklaverei

„ Anlas. lll. 212. 135.

rniſäus Henrich l. III. 64.

l. I57. 98. lll. 332. 217.

Art und Weiſe des begangenen

Verbrechens iſt bei deſſen

Beſtrafung zu bemerken l.

216. I4

Arumäus

II. 5.

Arzberger Joh. Friedr. 1.

279. I85. -

Asmuth Joh. Dan. l. I 21.

7I. -

Aſſecurationsvertrag ſ Ver

ſicherungsvertrag.

Atheiſt, einen ſolchen leidet die

Religion nicht. ll. 6. 2. ob

ein ſolcher im Staat zu dul

ten ſey. ll. 9. 4. auch kein

theoretiſcher iſt im Staate zu

dulden ebend. dies wird ge

gen den Freiherrn von Wolf

verteidigt, ebend, wie auch

gegen einige andere Ein

würfe. ll. 11. 5.

Athenienſer, deren Härte ge

gen die Fremden. lll. 216.

138. woher ſie das Unter

ſcheidungszeichen ihrerUnter

tanen nahmen. lll. 243.

154. ihre Verordnung we

gen der Selbſthülfe, lll. 273.

I74.

Aufgebot, allgemeines, worin

nees beſtehe. 328,28 ſin

3.

(Dominicus) lll.

det bei heftigen Anfällen

ſtatt eb. wird wider Herrn

von Bielefeld verteidigt ebd.

Aufhebung der Geſezze, ſiehe

Geſe33e.

Auflagen, deren Menge iſt

nicht allemal ein Zeichen ei

ner ſklaviſchen Regierung

1l. 374 267. dieſelbe muß

ſich auch der Fremde, der im

Staat Geſchäfte hat, oder

Vorteil zieht, gefallen laſ

ſen. lll. 219. 139. dieſelben

kan der Regent auch ohne

Einwilligung der Untertanen

fordern. ll. 375. 268. nur

muß der Regent ſeine Rechs

te nicht zur Bedrukkung der

Untertanen misbrauchen. ll.

-376. 268. wenn ſie vermehrt

werden können. ll. 376.269.

Arten und Benennungen des

mancherley Abgaben, die im

Staat vorkommen. ll. 376.

- folg. 269. wenn die bürger

lichen Auflagen überhaupt

gerecht ſind. ll. 877. 269.

was insbeſondere für Mari

men bei denſelben zu beobs

achten. ll. 377. 269. daß ſie

den Handel und Gewerbe

nicht verhindern ll. 264.

192. Beiſpiele von Frank

reich. ebend. dürfen den Na

rungsſtand nicht verhindern

l. 378; 27o. keine Teurung

der täglichen und notwendi

gen Bedürfniſſe verurſachen.

ebend, werden am beſten von

den jährlichen und ordent

lichen Einkünften des Unter

- tans gefordert. ll. 379. 27I.

dürfen füglich zwanzig von

hundert des jährlichen Ein
fpmmens
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der Privatwirthſchaftnuzbarkommens der Untertanen be

tragen. ll. 379. 27I.

Abgaben, nach welchen Ma

Fimen dieſelben zu vergrößern

Und zu verringern ſind..380.

271. müſſen ein regelmäßi

ges Verhältniß auf die Ein

künfte der Untertanen ha

ben. ll. 38o. 272. ob hie º

bei das aritmetiſche dem

Verhältnißgeometriſchen

folg.vorzuziehen. ll. 380.

272. das geometriſche Ver

hältnis iſt zu vielen Schwie

rigkeiten unterworfen. ll.

38I-272-,

, - deren Einforderung iſt

ſo wol dem Regenten als

den Untertanen zu erleichtern.

U. 382. 274. was hiebei in

Betracht kommt. ll. 383.

274. die beſten Maasregeln

hiezu ebend. die beſte Art

Auflagen einzuheben iſt, daß

ſolche vom Bürger nach ei

nen billigen Anſchlag des

Vermögens und der jährli

chen Einkünfte zur geſezten

Zeit an einen vereidetenBür

ger ſeines Orts entrichtet

werden. ll. 383. 274. Maas

regeln, nach denen dieſer Ent

wurf auszuführen. ll. 384,

ſeyn: l. 385.275. was bei

Einfoderungen der Auflagen

verfehlt wird. ll. 385 275.

ein Einwurf von den Vor

teilen der einzelnen Entrich

tung der Auflagen wird ge- »

hoben. ll. 386. 276. ver.

ſchiedene Gattungen der

Auflagen, nämlich Steu

Accis, Kopfgeld u. ſºw.

werden beurteilt ſiehe unter

dieſen Wörtern, ordent

A

A

A

- Kirche iſt ein Majeſtätsrecht.

iche und außerordentliche

ſiehe Steuern. -

uflauf, wann daraus ein Auf,

and eine Empörung und

ein Aufruhr entſteht. ll.

384. 25O.

ufrührer verdient alle Här

te der Juſtiz. ll. 218. 61.

ſiehe Rebellion.

ufſicht des Staats auf die

ll. 29. 18. wie ſie von der

geiſtlichen Aufſicht unter

ſchieden. l. 56. 36. was

hieraus für Rechte fließen,

ebend. ſ Oberaufſicht in
Staat.

Aufſtandwann aus demſelben

ein Aufruhr entſteht. lll.

384. 25O.

Augspurg Joh.Chr.ll.299.218

Auguſt Röm. Kaiſer, was er

in Anſehung der Heiraten und

Verlöbniſſen für eine Verord,

nung gemacht hat. l. 1780.
Ä die Erbſchaftsſteuer in

om ein. ll. 389. 278.

Auguſtinus lll. 161. Io2.

Ausdehnung der Geſezze, in wie

275, der Kapitaliſt muß bei

denſelben höher angeſezt wer

den, als der Beſizzer unbe

weglicher Grundſtükke. ll.

384.275 durch#
man auch in Anſehung der

Privatwirtſchaften, das Gu

te befördern. ll. 385. 275.

der Finanzvorſchlag, auch

die untragbaren Landgüter

Mit Abgaben zu belegen kan Günſtige muß ausgedehnet

Ee 2

weit dabei die Regel: das

PPs
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werden anzunehmen. l 24o.

158. ausdehnende Erläute

vung der Geſezze ſiehe Ers

läuterung. -

Ausfuhr der Waaren ſiehe

- - Wagren.

Auſländer ſind nicht befugt die

Untertanen im Staat weder

geradezu noch durch Umwege

«vom Gehorſam abzuleiten.

ll. 46. 29. ſind nicht ins Land

zu zwingen, ſondern zu lokken.

il. 138. folg. 96. folg. Mit

tel dieſelben anzulokken. ll.

139. folg. 97. 98. dürfen

ohne wichtige Urſachen nicht

von den Handlungsgewerben

im Staat ausgeſchloſſen wer

den. ll. 267. 194. wenn ſie

Untertanen unſers Staats

werden. lll. 172. Io9. lll.2I5.

137. deren Rechte und Ver

bindlichkeiten in dem Staate,

wo ſie als Fremde ſind. ll.

215. folg. 137. folg, denſel

ben kan der Durchzug durch

den Staat ordentlicher Weiſe

nicht verſagt werden. lll. 216.

138. Härte der Spartaner,

Athenienſer und Römer ge

gen dieſelben. lll. 216. folg.

216, ſind unſern Landesgeſez

zen und Gerichtsbarkeit un

terworfen. lll. 218. I 39. in

gleichen den Polizeianſtalten

und der Polizeiordnung 1ll.

27. folg. 138.folg, wenn die

Pflichten gegen den Einwoh

ner dem Vorteil derſelben

vorzuziehen. lll 218. folg.

139. wenn ſie auch in Privat

ſachen vor die Gerichte des

Staats gezogen werden kön

nen. ll. 219. 139. denenſel

ben muß die Polizei alle Be

quemlichkeit verſchaffen. lll.

219. 139. können bei uns ih

re Hinterlaſſenſchaft verer

ben. lll. 219 14o. branchen

nicht allemal ihr Teſtament

nach den äuſſerlichen Feier,

lichkeiten des Staats wo ſie

ſind, einzurichten. lll. 221.

14o. was bei Geſandten und

auswärtigen Souverains hie

bey fürAnsnamen ſtattfinden:

lll. 225. 143. dürfen ſich kei

ner Majeſtätsrechte in unſern

Territorien anmaßen: ſ. Ma

jeſtät, noch weniger über un

ſere Kirchenverfaſſung.ll. 45.

24. ſind die mehreſten Urſa

chen von dem Ende der Staa

ten. III. 425. 277.- beſon

ders wenn in denſelben inner

liche Staatsfehler und Krank,

heiten vorhanden ſind. ebd.

Auslegung der Geſezze, was ſie

ſey. l. 240. 158.

eine Maxime ſchwacher oder

in kritiſchen Umſtänden ſich

Auslieferung der Untertanen iſt

befindender Staaten. ll. 100.

68. wenn ſie in Colliſion zu

beif

Beiſpiele aus der Geſchichte

Ä und was hie

r wichtige Fälle zu un

terſcheiden lll.282.180, folg.

lll. 283. 18I. lll. 288 185.

inwiefern das dadurch ver
lorne Bürgerrecht wieder tä

tig wird. lll. 312.204.

folg. 155. folg, welcher Saz

nicht auf ſelbige anzuwenden

I. 24O. I59.

Auſſe33ung der Kinder kan in

den mehreſten Fällen als ein

Todſchlag angeſehen wº
- Ul

Ausnehmungsgsſe33e I. 233



Weſentlicher Innhalt.

ll. 81.55: wie ſie zu beſtrafen

und zu verhindern. ll. 81.

folg. 55.

Austreibung die ausdrükliche

ſowol als ſtillſchweigende iſt

unrecht und ſchädlich. ll. 98.

folg. 66 folg, die ſtillſchwei-

gende wie ſie geſchehe. ll. 99.

67.

Auswanderung iſt denen zu ge

ſtatten, die ſich zu einer im

Staat nicht erlaubten Reli

192. lll. 31 1.203. iſt

65. in wie weit dieſelbe denn,

Untertan frei ſteht. lll. 297.

eine.

Art, das Bürgerrecht zu vera

lieren. lll. 31 1.203. wenn ſie

gerecht und nicht gerecht iſt.

ebend. der Auswanderer,

wenn er wider das Vaterland

dient, iſt bisweilen als ein Re

bell zu betrachten. 31 1.203

Averbach Joh. Georg ll. 277.

2O2

Avocatorien was ſie ſind? 1.

327.217. ſind nüzlich, wenn

unſer Bürger in Feindes Land

ſich nur Geſchäften halber be

findet ebend. Fälle, wo ſie

nicht verbindlich zu ſeyn ſchei

nen, werden angefürt. 1.327.

folg 217. ll.94. 63. ſind nicht

gegründet, wenn der Souve

rain ſchlechterdings in den

Auszug gewilligt hat. lll.

3 II. 2O3.

Ayrer, G. Henr. 1. 234. 155. -

308. 204. ll. 178- 13o. lll.

92. 56. lll. 376. 6 Kap. ebd.

III. 4oI. 262.

Azpilcurta M. ll,3OI. 219.

Baſedow I. 2; 6. Ein il.

gion bekennen, wenn man ſie

nicht dulten will. ll. 48. 30.

iſt ein Feind der Bevölkerung

ll. 74 5o. ob ſie mit Gewalt

verhindert werden könne. ll.

91. 61. ob ſie der Regent ver

bieten könne ll. 92. 62. folg.

dahin gehörige Geſezze.ll. 95.

64. folg. ſo wol auf die freis

willige als gezwungene kan

der Souverain ſeine Maje

ſtätsrechte ausüben. ll. 92.62.

Fälle, da die freiwillige verbo

ten werden kan oder nicht. ll.

92folg 62.folg.hieher gehör.

Geſeziel. 95.folg. 64. ſolg.

Gebräuche der Nationen in

Anſehung der Auswande“

rungsfreiheitll. 91.61.um ſie

zu vermeiden, muß der Staat

gut regiert und der Untertan

land und andere Mittel mit

demſelben näher verknüpft

und keinem ohne Paß, ſich

auswärts hinzu begeben, er

laubtwerden, ll. 95. folg. 64.

Caution wegen der Rukkehr

und Abzugsgelder können

auch Mittel abgeben ſie zuver,

hindern. l. 97. 65 Frank

reichs Beiſpiel hievon.ll,97.

33.2O.

Baſtineller G. ChriſtII.7953.

durch Liebe zum Vater-, 1I. 346. 25o. II. 37I. 264.

Bauer ſiehe Landmann, es iſt

gut, daß derſelbe ein Eigen

tum habe. lll. 243. I54.

Bauer (Joh. Gottfr) 11.407.

29I. lll. 64. 38. lI. 308.

2OO

Bj (Henr. Gottfr.) III. 4.

1ſtes KaP.

Ä (Joh Wilh) III. 199.
I 26).

Ee 3 Baum,
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Baumgarten (Sigm. Jac)II. Baronius III. 338. 221.
es I3 I. 9O. -

Bauerordnung auf eine gute

ſºllten die Maurer und Zim

merleute verpflichtet werden,

11. 212. I56.

Bayle P. 7. 2. II. 10. 4. II.

3 I. 9o. Il 166. Io5.

Habilon wird erbaut nur die

Sicherh. und vielleicht auch

den Hochmut zu befriedigen

. 47. I4.

Xach (Joh. Ang.) 1,40. 24.

Hºchoffvon Echt(Joh. Friedr.

Freyherr) I. 287. 190.

XSeco (Franz) i . 3; 3. 228.

2Halduit. Franciſes. 17. 13.

Einl. 1. 27. 16. lll. 376.6 C.

2., Fºu3 | HI. 323.209.

Xall (Wilh: 1. Io4.

2öa ty 3r Ang..) III.219. 139.

Hancozedde, deren Anſehen

darf nicht vermindertwerden

l I. 256. 187.

Bank von Genua iſt dem Staat

nicht untertan. 1. I I8.7o. -

wam ſie ihre Unabhängig

kett erhalten. 11. 257.187. iſt

eine freie Geſellſchaft. III.

245. 156.

Barbeyrac I. 17. 13. Einl. I.

175 II 3. llI. 32I. 208. lII.

37O. 242.

Baring (Dan. Eberh.) I. 28.

19 Einl.

BarFlaius Joh. II.23. 13. III.

319.207. was derſelbe für ei

nen Rath zu Verbeſſerung

des Juſtizweſens giebt. III.

22. 3. deſſen Meinung von

der Gewaltder Nation gegen

den Tirannen wird mit einer

Beſinnung angenommen

Il. 263.242.

Barriertractaten ihre Abſicht.

I. 303.201. ſind von einer

tiefdenkenden Klugheit erfun

den worden. I. 303. 2o1.

Barth Joh. Henr. 1. 130.77.

Barthel Joh.Caſp.II.359.258.

Beamten, in wie fern ſie vom

nen. I. 283. I88.

25eaumont II. 154. IIo.

» Beccaria Marquis von I. 193.

I27. II. I42. 88. III. I66.

105. III. 171.

Becher J. J II.60.2tes Kap.

Dienſt abgeſezt werden kön-

Bechmann Joh.Volkm.I.218.

I44. II. 292. 213. II. 354.

255. II. 364:26I. III.51.30.

s Ä. Chriſtoph I. 4. 1ſtes

Rap. -

Beinſau Joh. I. 103. 1ſes

Kap.

Beckmann Joh.Chriſto. I.105.

I. I4I. 86. II. 364.26I. I1I.

17I. III.258. I64. III.384.

25o.

Bedienten, daß ſie an einigen

Orten eine Art der Zünfte ein

geführt haben, widerſpricht

einer guten Polizeiordnung

II. I68. I 22.

05edienten des Staats ſiehe

Staatsbediente.

Befehle im engeren Verſtand

(epiſtalmata) was ſie ſind I.

23o. 153. gehören zu den be-

ſondern willkürlichen Geſe;

zen im Staat. ebend. de

ren Härte macht noch keinen

Tirannen III. 360.237. Bei

ſpiele aus der Geſchichte

ebend.undfolg.

Befreiungen ſind eine Art von

Privilegien I.235, 156.

>
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M

.

ſie ſind. ebend. von der Ober,

aufſicht255. 68. ſiehe Pri,

wilegien U. Sreiheitsrechte.

Begnadigungen,wenn und wie

fern ſie zu brauchen. I. 232.

I54. -

egräbniſſe müſſen auſſer der

Stadt angelegt werden II.

76. 51.

Behaim Joh. Ferd. I. 30. 21.

Einl. -

Beichtvater in wiefern erver

bunden, die dem Staat dro

hende Gefahr, die ihm von

den Mitverſchwornen - ent

dekt wird, zu offenbaren. III.

402. 263. -

Beier Andr. II. 165. 119. II.

2o9. I53. II. 356.256.

Beiſpiele ſind Bewegmittel zur

Ansübung der Geſezze I. 189

I23.

Beiurteile ſiehe Urteile.

Bekanntmachungder Geſetze,

ohne ſolche ſind die Geſetze
unkräftig I. 224. I49.

Beklagter wie wider denſelben

zu verfahren, wenn er im er

ſten Gerichtstag auſſenbleibt.

IL1.69.folg 42. ſolchen Falls

iſt auf deſſen bejahende oder

verneinende Antwort nicht oh

neUnterſchied zu erkennen. III.

7o. 42. wenn dieſem ſogleich

im erſten Termin die Befrie

digung des Klägers durch ein

Endurteil aufzulegen, ebend.

- - ſolte, wenn er wider beſſer

- Wiſſen läugnet, unabbittlich

beſtraft werden. III. 73. 44.

muß eine kurze und paſſende

Antwort auf die Forderungen

des Klägers thun 111,75. 46.

es iſt nicht allezeit notwendig,

den Beklagten freizuſprechen

oder zu verurteilen. III. o1.

63. dies wird von einem Ein

wurf befreit. III. 102. 64.

Beleidigter, deſſen Perſon muß

bei Beſtrafung des Verbre

chens beobachtet werden. I.

Z0939. I., 22. folg, 4.:

Beleidigung des Bürgers als

Bürgers,u.alsMenſchen iſt ein

Kennzeichen der Tirannei III.

354. folg. 233. folg, wenn ſie

nur einzelnen Untertanen wies

derfärt, iſt es noch keine Ti

rannei 360. 237.

- - der Majeſtät ſiehe M7ajes

ſtätsverbrechen.

* Fettiplace Esqv.I. 247.

I
4.

Bellus Peter I. 305. 202.

Belmont Phil Franz III. 226.

I43.

Belohnungen ſind entwederna

türliche, verabredete oder bür

gerliche. I. I91: I25. können

Motive zum bürgerl. Gehor

ſamſeyn,ebend mit Freiheit

und Ehre, wenn ſie brauch

bar ſind ebend müſſen nicht

allgemein werden. ebend, mit

Gütern, was davon zu halten

I. 191. 126. Cumberlands

Meynung, daß alle bürger

liche Verbindlichkeiten durch

Belohnungen unterſtüzt wer

den müſſen, iſt nicht anzus

nehmen. 1. 192. 126. müſſen

bei Aufmunterung der Unter

tanen zum Fleis nicht geſpart

werden. II. 173. folg. I27.

folg. »

Benkendorf Ludolph Peter. I.

316.2IO.

Ee 4 Bequem



- -

-"

Bequemlichkeit iſt eine von den

Hauptabſichten der Staaten,

B. 72. 33. muß im Staat be

fördert werden i. 88. 48. auch

.. Zierde kan damit ver
knüpft werden. II. 290. 212.

ſ he Anmut.

DHequemlichkeit zu reiſen iſt

von der Polizei zu befördern

II 288 211. was dahin für

Polizeiakſalien gehören. II.

288.211. Vorteile derſelben.

etend. Beiſpiele davon II.
289.212.

2H rch Andr.II. 220.3tes Kap

2Eeren3, Jodoc. I. 312. 207.

Bergelohn, gegen daſſelbe wer

den die an den Strand getrie,

benen Waaren eines geſchei

terten Schifs dem Eigentü

mer billig verabfolgt. II.352.

254.

Berger Theodor J. 224. 149.

25 ratius J. H. L. 1. 60.
--

Bergordnung, dergleichen iſt

die Majeſtät zu machen berech

tigt. II. 359: 258.

Bergſchen gehören zu denRe

Weſentlicher Innhalt.

das Bürgerrecht mit ſich III.

309. ſiehe Güter.

Beſold Chriſt. 1. 192. 126. I.

295. 195. II. 118.8o. II.

193. I42. II. 336.243. II.

348. 25 I. III. I 1o. 68. III.

228. 145. III. 295.190. III.

332.217. -

Beſoldung kan der Fürſt beſtim

men,erhöhen und vermindern

I. 285. 19o. Sind notwen

dig den Umſtänden nach. ebd.

deren Eigenſchaften und Bes

urteilung. ebend.

Betler auswärtige ſind an der

- Grenze abzuweiſen. II. 286.

2O9.

Betrüger ſind imStaat nicht zu

dulten. II. 221. 163. wie der

alte Deutſche den vorſezlichen

Betrüger anſahe.II.222.163.

Beuſt Joach. Ernſt von I. 281.

186. II.356.256.

Äs- Wilh. L 26. 17.

M.

Bevölkerung iſt der erſte Ge

genſtand der Polizei II. 71.

47. worinne ſie beſtehe. ebend.

deren Notwendigkeit wird er

wieſen. II. 71. folg. 47. je

des Land hat ſeine beſonderen

ſittlichen und phyſikaliſchen

Urſachen derſelben. II.72.47.

deren Feinde ſind der Tod und

die Auswanderung II.7450.

die Mittel dazu ſind Zeugung

und Anlokkung der Fremden.

II. 104. 7o. Hinderniſſe der

ſelben ſind in dieſem Betracht

Unfruchtbarkeit II. 105.folg.

51.folg. Kloſterleben u Hage

ſtolz. II. 115 78. Armut und

Luxus. II. 119. 81. Renten

zahlung des mit

galien. ll. 358.258.

Bergwerke von der Ansbente

der Privatperſonen daraus

kan der Regent einen Auteil

fordern. II. 389.278.

Bernardus Joh. I. 121.71.

Bernhard Philipp lil. 12677.

Berufung ſiehe Appellation.

Beſac Joh. Chriſt. III. 214.

6I 36.

Beſcheide was ſie ſind. 1. 230.

153. gehören zu den willkür

lichen und beſondern Ge

ſeizen im Staat ebend.

Beſichtigung ſiehe Beweis

durch Beſichtigung.

Beſiz der Güter bringt zuweilen

.
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II. 120. 82. Vielmännerei

und Vielweiberei II.44889.

folg. Eheſcheidung. II. 134.

93.

- durch Ausländer iſt nicht

durch Zwang zu bewirken,

auch nicht einmal jeder

zeit durch Umwege II. 138.

96. was von dem neuen Vor

ſchlag eines Bevölkerungs

mittels in Frankreich durch

Einführung der Mohrenſklas

ven zu halten. II. 139. 96.

Beweis und Gegenbeweis ſind

im Prozeß weſentlich III. 77.

47. in wie fern Kläger alles

mal den Beweis und Beklags

ter den Gegenbeweis zu füh

ren. III. 77.47. wenn er in

peinlichen Fällen nicht nötig.

III.R152 96.

e - durch Anzeigen in peinli

chen Sachen, wahrſcheinliche

Anzeigen ſollten den Verhaft

oder andere Beſtellung der

Sicherheit wirken. III. 144.

9o. was und wie vielerlei ſie

ſind III. 157. 99. es iſt beſſer,

wenn ſie alle ausführlich in

den Geſezbüchern benennt

worden. III. 157. 99 der

Beweis durch dieſelben iſt

höchſtnotwendig. ebend. ſtar

ke und gewiſſe Anzeigen ſind

unleugbare Beweiſe. III.158.

Ioo. in Ermanglung hinrei

schender Anzeigen iſt die Los

prechung des Beſchuldigten

illig und vernünftig III.158.
IOG.

- durch Beſichtigung in

bürgerlichen Sachen, deſ

ſen Werth. III. 80. 49. iſt

mehrenteils mit andern

Beweismitteln verknüpft

ebenÖ.

- s iſt in peinlichen Sachen

gut, nur darf dieſer Beweis

nicht allein vorkommen. III.

I53. 96.

s - durch Eidin bürgerlichen

Sachen. III. 87. 54. ver

ſchiedene Sitten der Völker

in Anſehung desGegenſtands,

auf den der Eid ſich bezieht.

III. 87. 54. allgemeine Idee

hievon. III. 88. 54. Otto des

Großen Bemühung denſel

ben einznſchränken. ebend. iſt

ein ſehr ungewiſſes Beweiss

mittel. III.89. 55. wird billig

nur in Ermangelung anderer

Beweismittel gebraucht ebd.

folg. Vorſicht, welche das

bei vom Richter anzuwenden

iſt,ebend. inwiefern er zulaſ

ſig ſeyn ſollte. ebend. derje

nige Eid, der ſich nur auf ein

dafürhalten gründet, ſollte in

den meiſten Fällen abgeſchafft

werden. ebend. *.

,, der deferirte Eid ſollte dem

Privatwillkühr nicht überlaſ

ſen werden. Ill. 91. 56. ſiehe

Meineid: ſollte eben die

Rechte haben, als der notwen

dige III. 91. 56. iſt auch in

peinlichen Fallen ein ſehr

zweifelhaft Mittel. III. 160.

IO2.

s - durch Eingeſtändnis in

bürgerlichen Sachen. III.

85. 53. wievielerlei daſſelbe

iſt. ebend, was für eine Wir,

kung eine jede Art deſſelben

Ä Beweis habe. lll. 86. 53.

eurteilung eines dahin ge

hörigen Sprüchworts III.87.

Ee 5 53



Weſentlicher Innhalt.

53. in wie fern der Richter

aus dem Stillſchweigen das

Eingeſtändnis für gewis ans

nehmen kan. III. 87. 53. in

peinlichen Sachen, in wie

fern es ein ſicherer Beweis iſt.

III. 158. 1oo. ob es allezeit

zur Verurteilung des Verbre

chers nötig iſt. III. 158. 100.

s“ der künſtliche ſiehe Beweiß

durch die Vermutungen.

* * durch Tortur, die Majeſtät

iſt unſtreitig dazu berechtigt.

III. 161. 102. iſt oft ein un

gerechtes und unnötiges, und

allezeit ein ungewiſſes Mittel. S

III. 161. 103. die Bekräfti

gung des Bekäntniſſes hebt

dieſe Mängel nicht. III. 162.

- I63. warum die Tortur un

gerecht III. 163.104. warum

ſie unnötig III. 163.104. wie

ſie noch zu entſchuldigen. III.

I64. 104. Beiſpiele von Na

tionen, die ſie abgeſchaft ha

ben. III. 164. Io5.

- durch Urkunden in bür

gerlichen Sachen III. 84.

52. was Urkunden ſind. ebd.

öffentliche ſollten keiner Aners ,

kennung bedürfen. ebend. vor

der Abſchwörung der Privat

urfunden ſollte man noch an

dere Beweismittel zulaſſen.

III. 84. 52. es iſt hart, wenn
man Unter allen Umſtänden

Beklagten wegen anerkannter

Unterſchrift nicht zur Ab=

chwörung des urkundlichen

nhalts zulaſſen will. III.

85. 52. in peinlichen Fällen

was dabei zu bemerken III,

153.96. es iſt eben nicht nö

kig, daß der Angeklagte dke- -

Warſcheinlichkeit

- bei den Majeſtätsver

ſelben ſelbſt geſchrieben habe.

III. I53.96. -

-- durch Vermutung in bürs

gerlichen Sachen iſt ein we

ſentlicher Beweis III. 77.47.

wird der künſtliche genennt.

III. 80. 49. mus nach den

Graden der Warſcheinlichkeit

mit Hülfe der Vernunftlehre

gefürt werden. ebend iſt in

peinlichen Sachen höchſtmö

tig. III. 156. 99. mus nach

den Regeln der vernünftigen

beurteil,

Werden. ebend. -

- durch Zeugen in bür

gerlichen Sachen iſt ein

guter Beweis lll. 81.5o. wie

er zu beurteilen ebend. Ei

genſchaften der Zeugen nach

dem allgemeinen Recht der

Vernunft. lll 81,5o. ein Zeu

ge allein iſt hinlänglich. Ill.

82. 50. Sokrates Urteil hier

über. ebend. es iſt nur die

Frage: ob in Ermangelung

mehrerer ein einziger Zeuge

hinreichend ſei. lll. 83. 51.

- in peinlichen Fällen iſt

die Anzal mehrerer Zeugen

nötig und warum. ll. Ä

auf die Confrontation derſel

ben. ebend. in wie fern dem

Zeugnis der Anverwandten

gegen den Angeklagten zu

trauen, in wie fern ſie durch

Strafe dazu anzuhalten, und

zu beſtrafen ſind, wenn ſie

das Verbrechen ihrer Ver

wandten nicht von ſelbſt ans

gegeben haben. lll. 154. folg.

92, folg.

bre

#
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-

«-Brechen wird billig erleichtert.

III. 4o2.263.

Beweismittel ſollten gleich mit

der Klage eingegeben werden.

lll. 65. 34. in peinlichen

Fällen zu Verteidigung der

Unſchuld, davon werden die

verſchiedenen Sitten der alten

Völker erzält und beurteilt.

lll. I59. IoI.

Bewirtung unentgeldliche (Al

bergaria) mus der Untertan

zum Beſten des Staats über

nehmen. ll. 393. 282. was

das Staatsrecht hiebey beobs

achtet. ll. 393. folg. 282.

Beyer Adrian Il. 274.2oo. lll'

2I8. I38.

Beyer Georg 1.328.217. lll.

242. I53.

Be3a ll. 13o. 9o.

von Bielefeld l.139. Einl. 1.8o.

det die fremde Religion dul

ten, ob er ſie gleichnicht bil

ligt. Il. 37. 23.

Bizarrus (Peter) 1. 12r.71.

Blaſendorf ll. 294. 214.

le Bleu Jakobl. 104. ill. 171

- lll. 376.

Blum ll. 390. 278.

Bobart (Arnold von)ll. 400.

287.

Ä Ä 168.Ocriſius Joh.Henr. lI. 53.33.

BodeJoh. l.Ä” 33

Bodin Henr. ſucht die allgemei

ne Abſicht der Staaten in der

Gewalt, 1,70. 32. deſſen Ge

danke wird beurteilt. 171.32.

1. IO5. 1. 199. 131. 1. 2oo.

132. ll. Io9.73. Il. 124 85.

ll. 235. 93. ll. I66. 120. ll.

3o1-219.ll. 19.II.lll.89.54.

E. - 403. 263.

Böckelen Joh. Gotth. von ll.folg. 40. ll, 405. 29I.'30I

I99.

Bieler ll. 354. 255.

Bilderbeck Chriſt. Lor. ll. 356.

256.

2Hilligkeit iſt vom Richter bei

Abfaſſung der Urtel zu beob

achten. lll. 97. 6o. welche Art

derſelben dem Richter frei

gelaſſen iſt. lll. 98. 6o. wie

vielerlei Begriffe man damit

verbinden kan. lll. 98. folg.

61. inwiefern jede Gattung

dem Richter überlaſſen iſt. lll.

- 99.folg.61. folg, die äuſſere,

die innere, wasſie iſt. lll. Ioo.

62. die äuſſere gehört für

die Majeſtät. ebend. die in

nere gehört für den Richter.

ebend.

Biſchof, derſelbe kan ſeiner

Rechtgläubigkeit ohnbeſchas

Bodinus III.

294.2I4-

Böcker Joh. Heinr. 1. 13.9.1.

- 62. 24. l II5.68. l. 135. 81.

ll. 356.256. lll. 349.229.

Böger ll. 130, 9o.

Böhmer, Inſt. Henningl. 11.8.

Einl. 1. 23I. 153 1.240.

I58. l. 284.188. ll. 37I. 264.

ll. 390. 278. lll. 63. 37. lll.

Io5. 65. lll. Io766. lll. I 18.

73. lll. 17o. Io8. 1ll. 187.

118. lll. 228. I44. lll. 277.

176. lll.3O4. I97.

- - Phil. Ludwig I. 189. 123.

- - Georg Ludwig. ll. 268.

I94ll,335. 24.

- - (Friedr. von) lll. 136.83.

Bökelmann ll. 13o. 90.

Böſeſeyn der bürgerlichenHand,

lungen woher es zu beſtimmen

l. 75. 36.

- Böttner
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v

Böttner Gottfr. ll. 53. 33.

Boileau Jaques ll. Io9. 73.

III. 393. 256.

Boismelesle (von)ll. 266.193.

Bolz Theodor. 1.233. 154.

- - Joh Gottfr. lll. 49. 29.

Bonfinius III.405. 265.

Bonneville de l. 3 I8. 2 II.

Horanowsky Hierotheis ll.

35. 2I,

Born ll. 354.255. lll. 25. I4.

Borne von dem lll, 120.74.

Borniz Jak. lll.903. ll. 225.

- 165. ll. 229. I68.

Boter Joh. 1. 248. 6tes Kap.

ll. 6o. 2tes Kap.

Botſchafter ſiehe Geſandter.

Bouchaud 1.247. 164.

Bouillon iſt durch die franzöſi

ſche Allianz gegen Auswärti

ge geſichert l. 94. 52.

Bowen Eman... 26. 17. Einl.

2Hoxhorn M. Z. l. 13. 9. Einl.

1. Io4. ll. 379. 27O.

Boyſen 1. 25. 17. Einl. -

Bozius Thomas lll. 344.

Bracht Jac, Friedr. l. 218.

I44. ll. 287. 209. - -

Brandaſſekuration ſind beque

me Mittel zur Schadenser

ſezzung ll. 214. 158. werden

in England auch auf die be

weglichen Güter erſtrekt. ll.

215. 158. was für eineVor

. ficht dabey zu beobachten. ll.

215. I58.

Brandcaſſen ſiehe Brandaſſe

kurationen. 2 :

Brautſen Joh. lll. 279. 177.

Ä Joh. Casp, l. 129.76.

. Ö. I.

Brenneiſen Enno Rudolph ll.

48. 3O.

Breuning Chr.Henr.lll«75. 45.

BridgesJoh. l. 148.4kes Kap.

Bruckncr Wilh. Hieronymn. l.

248, 6tes Kap. ll. 39o. 278.

ll. 407. 291. lll. ro9. 67.

leBrun lll 163 103.

Brnnnemann lll. 123-75. lll.

2I6. I37.

Brunquell J, S. 1, 3o. 21.

Einl. - -

Brutus Stephan Junius lll.

32O. 2O8. -,

Bruyere (dela) ll. 397. 284.

Buchananus Georg lll. 320.

2O8. -

Bucher Friedr. Chr. lll, 296.

216, . "

Buddeus Joh. Franz 1. I34.

18o. l-316.211. ll. I4. 6.

ll, 16. 8. lll. I85. II7. lll.

403. 263.

Bündniſſe Freundſchafts- und

Familienbündniſſe ſind oft

nicht zur äuſſerlichen Sicher

heit ſo nüzlich als Truz und

Familienbündniſſe. l. 92.5o.

- , gleichſeitige können zwar ei

ner Anordnung, aber nicht ei

ner Herrſchaft unterwerfen,

l. I Io. 64.

- , können einen Regenten vor

andern berechtigen Titel aus

zuteilen 1.143. 88. das Recht

dergl. zu ſchließen gehört zu

den beſonderen Majeſtätsrech

ten. l. I53. 95. l 294-195.

- , das Recht derſelben iſt ein

Teil der ausübenden Gewalt

im Staate 1. 27o. I79. was

deren Grund iſt. l.294. 195.

was ſie ſind.ebend. deren Ab

ſicht, Gegenſtand, Größe, Ei

genſchaften nnd Bedingun

genbisweilen auch die Dauer

iſt genau auszudrükken. I.

295.
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295. 195. Landſtände und

* Untertanen können keine

“ ſchließen, l. 295. 196. auch

kein gefangener Souverain,

1.297. 197.

Verteidigungs, Tru3, Schu3,

- Subſidien f

ſtungs, Vereinigungs,

Grenz, Barrier, Hand

lungs, Familien, Freund

ſchäfts,3ärtlichkeits-Bünd

niſſe ſiehe unter dieſen Wor

ken.

Bürger im allgemeinen Ver

ſtande heiſſen alle Mitglieder

des Staats. 1366. lll. 179.

1 14. iſt an manchen Orten

ein Ehrentittel. lll. 227. I44.

ſind von den Knechten und

nach Grotius Meinung auch

von den unter väterl. Gewalt

ſtehenden Söhnen unterſchie

den ebend. Unterſcheidungs

gründe von deren Verſchie

denheit. U 230. 46auf de

ren Anzahl komt beym Weſen

des Staats nichts an l. 387.

iſt vom Untertan unterſchie

den. l 41. Io. Unterſchei

dungszeichen des Bürgers

nnd Untertans lll. I79. 114.

es giebt Bürger, die keine Un

tertanen ſind. lll 18o. II5.

die eingeſchränkteſte Bedeu

tung dieſes Worts worinne

ſie beſteht. lll 18o. 115.

* - Verbindlichkeiten derſelben

überhaupt lll 181 1 16folg.

gehören zu den Zwangspflich

ken lll 182.216. wie vieler

lei dieſe Verbindlichkeiten

ſind, und daher flieſſende Re

geln. lll. 183. folg. I 17.

º, wie vielerley deren Rechte im

Staate ſind. lll. I86, 9, das

Gewährleis

Subjekt, das dieMajeſk hat,

- kan ſich auch den Namen

Bürger beilegen ebend. ll.

179. II4 es iſt ein Unter

ſcheid Bürger ſeyn und im

Staat ſeyn. ebd deren mora

liſcher Charakter muß zur Tu

gend gebildet werden. 18646.

aber man muß auch für ihre
Bedürfniſſe ſorgen ebend.

auf deren Betragen muß die

Obrigkeit aufmerkſam ſeyn.

l. 88. 47. deren Geſundheit

und Erhaltung muß bei den

zugebenden Geſezzenbeabſich

tigt werden. l. 184. 119. iſt

nur inſoweit Herri ſeinen

Zuſtand, als es die jedesmali

ge Verfaſſung des Landes zu

läßt.1.275. 183. kan von

dem Regenten als Geißel oder

ſonſt an ein auswärtiges Volk

ausgeliefert werden. 1. 275.

folg 183. eigentlich iſt jeder

ein Soldat und ſeine Kräfte

zur Verteidigung des Staats

: anzuwenden - verbunden: l.

313. 2o8. dürfen nicht ohne

Erlaubnis ihren Wohnſiver

ändern l. 336.223. es iſt zu

verbieten, daß ſie ſich nicht

auswärtsankaufen ebd.ſUn

tertan, können nicht allezeit

füglich gezwungen werden,

ihre Waaren nachgewißen

Taren zu verkaufen. ll. 232.

17o müſſen ſichgegen eineEnt

ſchädigung gefallen laſſen ihre

Grundſtükke und Kapitalien

im Notfall, und wenn der

erſte Beſiz dem Staat für

gefährlich gehalten wird, ein

ziehen zu laſſen. ll, 396. folg.

284 folg,

..

Bürger,
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Bürger, ungebohrne, deren -- deren Pflichten, wie ſie

Rechte lll 23I.I47.die unehl. in Kolliſion ſuboutinirt wer

ſollten billig davon nicht aus den müſſen. lll. 260.166.

genommen werden. lll. 232. Grenzen des bürgerlichen

47. die Beſtimmungin An- Gehorſams in Colliſion und

ſehung der rechtmäßigen Ge- in Bezug auf die Befehle

burt derſelben giebt zu Aus- wider Gott und die Natur

ſchweifungen Anlas. ebend. lll. 258.folg.165. folg. . .

- verſtorbene, inwiefern ſie hieherÄ Beiſpiele

ein Gegenſtand der Aufmerk- lll. 264.169. ſiehe Untertan.

ſamkeit der Majeſtät im ob ein neuer Bürger mit zu

Ä ſind. lll 233. I48. Bezalung alter Staatsſchul

s - minderjärge denenſelben den beytragen müſſe.III.308.

Ä bei perſönlichen Ver- 2oo.

indlichkeiten eben ſº viel daß wenn Bürger als Bür

Vorteile alsbeyVeräuſſerung ger und als Menſch von der

ihrer unbeweglichen Güter Majeſtät im Staat beleidigt

verſtattet werden lll23348. wird lll 354. folg, 233.folg.

- , unvernünftige und blöd- wird wider Machiavells und

ſinnige, deren verſchiedene Hobbes Meinung behauptet

Gattungen. lll. 235. folg. lll. 354 233. deſſen allge

150. Rechte der Majeſtät in meine Beleidigung, iſt ein

Anſehung derſelben. ebend. weſentliches Kennzeichen der

Wille, Lebensart und Re- Tirannei.ll. 354.233.
ligion der Bürger, in wie - - - deren Trennung und

fern ſie in Betrachtung kom- : Auswanderung endigt den

men müſſen lll. 236. 15o. in Staat noch nicht III. 409.

wie fern die Bildung des 268. ob Cocceji Meinung,daß

Körpers, und die Geſund- ein einziger Bürger den

heit derſelben betrachtet wer- Staat noch fortſezzen könne,

den müſſe. lll. 237: 15I. in anzunehmen III. 4II. 268.

wie fern das Geſchlecht der, deren Zerſtreuung endigt den

ſelben. lll. 238. 152. was . Staat nicht, wenn ſie wäh

dahin gehöret. ebend, in rend derſeiben ihre eigene und

wie fern die Armut und der politiſche Verfaſſung beybe

Reichthum, die Ehre und halten haben. III.412.#
Unehre derſelben in Betrach- 269. auf welcheArt mitWil

len derſelben der Staat auf

tung kommt. lll. 240. I53. Cº E

in wie fern auf das Ge- hören könne III. 413. 27I.

ſchäfte undGewerbe derſelben wenn dieſelben ſich verabre

zum Beſten des Staats Rük, den können, nur auf eine be

ficht zu nehmen lll. 242 53. Ä Zeit vereinigt zu blei

s - müſſen gegen die Ma- en. III. 414.27.

jeſtät Gehorſam bezeigen.lll. Hürgerrecht der Jude iſt bei

252, 160. ſiehe Gehorſam. den
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den Nationen davon ausge

ſchloſſen lll 227. I44. in wies

fern es zu billigen, wenn es

denen verſagt wird, welche

ſich nicht zu einem öffentlichen

Gottesdienſt in unſern Terri

torien bekennen lli. 227.folg.

144. gebt an einigen Orten

der Beſiz unbewegl. Güter lll.

229. 145. muß beſonders er

worben werden lll. 307.200.

kan ſowol bei Errichtung des

Staats als auch in der Folge

erworben werden lll. 307.

2oo. wird ausdrüklich oder

ſtillſchweigend erworben. lll.

308.2o1. Art desausdrükli

chen Erwerbs ebend Arten

desſtillſchweigenden Erwerbs

1ll. 308 folg. 2o1.folg. deſ

ſen Verluſt kan wieder erhal

ten werden lll. 31o. 202, der

ſtillſchweigende Erwerb deſ

Ä kan in einen ausdrüka

ichen verwandelt werden lll.

31o 202, wie vielerlei deſſen

Verluſt iſt lll. 31o. 203 der

gutwillige Verluſt deſſelben

geſchieht durch die Auswan

derung lll. 3 Io. 203. der ge

zwungene Verluſt deſſelben

wodurch er erfolgt lll. 312.

204. wenn im lezten Fall das
Bürgerrecht wieder tätig

wird. lll. 312.204.

Bürgſchaft hierüber ſollte im

Prozeß kein beſonderes Ver

fahren zugelaſſen werden. lll.

73-44

BüſchingAntFriedr. 1. 26.17.

Einl.

Bulle incaena domini, die ka

tholiſche Regenten bemühen

. .

ſich mit Recht um deren Ab

ſchaffung.ll. 46. 29.

Burg Engelbert von der ll.

246. I79.

Burgraf Joh. Georgl.Io5.

Burgundica Lex III. I6o. IoI. -

Burlamaquai l. 21. 15. Einl.

Burnet III. 392.255.

Busbequius ll. 3.II.226.

Büſſy Rabutin l. 23. 16. Einl.

Bynkershoek (Corn. von) .

293. 194. ll. 397. 284. lll.

223. I42.

C.

Cadmus ſtiftet Theben.4715

Cäpolla Bartol. 1.24o. 158.

Cäſar Carl Ad. lll. 166. Io5.

Caffa Carl I. 128. 76.

Callieres von 1.293. I94. -

Calmar der Vereinigung, die

dorten geſchloſſen worden, en

digten die däniſche und ſchwe

º. Nation nicht lll. 423

276.

Calmberg Jacob. 1. 121.71.

Calvör Caspar ll. 37o. 264.

Cambden lll. 223. I4I. ebend.

.. lll, 3I 2.203.

Cameralſachen ſind ein Ob

jekt der beſonderen Majeſtätss

rechtel. 153.96.

- - geſezze ... 18o. folg. 118. ſ.
Staatswirtſchaft.

Campmüller Gottfr.ll. 50,32.

Capac Manco Stifter der pe

ruvigniſchen Monarchie, iſt

ein groß Geniel.48. 16. ver

faßt die peruvianiſchen Geſez

zel. 167.1o7. deſſen Meinung

von der Zeit, wenn die Töch

terzu verheiraten. ll. I 26. 87.

Capers ſind von Seeräubern

unterſchif?n. . zsai.
e!

.
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/

rer kann ſich der Regent im

Kriege bedienen, ebend. -

Capitulationen ſind eineBenen

nung der willkürlichenGrund

ſezze desStaats lll. 336.22o.

Carl der Große deſſen Geſezbü

- cher ſind wegen ihrer Deut

lichkeit, Billigkeit und Gründe

lichkeit vorzüglich 1.168.107.

Carl der Erſte iſt ohne alle Be

- fugnis vom Kromwell und

dem Pöbel verurteilt worden

lll 37o. folg. 243 von Re

bellen hingerichtet worden.

lll. 426.277. - -

Carl der Zweyte fehlte wider

das Staatsintereſſe, da er des

nen Franzoſen die Seerüſtung

lehrte. l. I 30. 77.

Carl der Meunte wird als ein

Beiſpiel eines Tirannen aus

gefürt lll. 358.237.

Carlder Zwölfte, worinnen er

wider die Staatsklugheit

fehlte 1.97. 55 ſein Verfaren

wider Patkuln iſt nicht zu bil,

ligen lll. 3 II. 203. -

Carlier Leonh.l. Io6.

Caroccius Georg Ad.ll. 364.

26I. -

Carrach ll. 243. 177. lll. I35.

83.

Carpzov.Aug. Bened. lll. 23o.

I S. -

«Ägs verlor ſeine Freiheit,

weil es ſich auf die Hülfe der

auswärtigen Bunds enoſſen

zu ſehr verlies. l. 315: 299.

Urſachen von deſſen Unter

aang lll. 426.277. -

Caſas Barthol. (dela)ll.9866.

Caspart Joh Conr .323.214.

CaßiodorusMag. Aurell. 35.

2I. - - -

Cato's Letters 111. 193. 122.

Cavalcanus Hortenſ. l. 269.

7des Kap.

Cautionspunkt, darüber ſollte

im Prozeß kein beſonderes

Verfahren zugelaſſen werden.

lll.73. 44. -

Cecrops ſtiftet Athen 1. 47.

I5.

Cenſoramt iſt der beſte Ver

wahrungsort der Geſezzel.

258. I7o.

Cerimoniel des Hofs... darf

nicht ängſtlich, oder lächer

- lich und übertrieben ſeyn l.

136. 82. iſt entweder ein not

wendiges oder zufälliges..

137. 83. der Rang gehört

gleichfalls dazu l. I38.84

kan der Landsherr ganz oder

zum Teil abändern, und Hof

ſtrafen damit verknüpfen l.

147. 92. -

Cerimonienmeiſter haben ei

nige Höfe und wozu l. 134.

8I. -

Ceylon, der König davon läſt

ich durch Elephanten be

wachen l. 53. 19.

Chalcocondylas Laonius ll.

357. 257. lll. 266. 169.

Chaldäer ſcheinen die erſten

Verfaſſer bürgerlicher Geſe

ze geweſen zu ſeyn. l. 167.

Io6.

Chancourt Joh. Girardot de

ll. 364. 26I

Charietus Joh. ll. 319. 3tes

Kap. - -

Charondas iſt einer der grie

chiſchen Geſezverfaſſer. 168

107. wie er das Laſter der

Verläumdung beſtrafte ll.

Q II h

165. 19 Chatouls



/
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- Chatoulgüter ſiehe Güter im
Staat.

China hat noch ſein urſprüng

liches Territorium l. 43. 12.

ſcheint aus einer großen Fa

milie entſtanden zu ſeyn 1.

49. 16. iſt durch die Natur

gegen Auswärtige geſichert

l. 93. 52. iſt volkreich und

doch nicht furchtbar 1. 1oI.

58. daſelbſt werden die Aem,

ter blvs nach Verdienſten

vergeben . 279. 186. über

läßt ſeinen Despoten auch das

Kirchenregiment (poteſta

tem eccleſiaſticam) 11. 24.

I6: warum es bei ſeinen

vielen Einwohnern unglik

lich iſt ll. 73. 49. deſſen

Staatsfehler hiedey ll. 74.

49. hat die Auswanderung

bei harter Strafe verboten

ll. 91. 61. deſſen Anſtalten

zur Sicherheit der Land

ſtraßen 11. 218. 160. da

ſelbſt verbietet ein Geſez,

den Baner von Zeit des Ak,

kerbaus bis zur Erndte mit

Abgaben zu beſchweren l.

384.275.

Chineſer beurteilen die Glük,

ſeligkeit ihrer Regierung,

nach dem ihr Kaiſer - ein

Vater des Vaterlands iſt .

I 26. 75. kennen keinen als

den perſönlichen Adel ll.

31 I. 226. -

Chladenius Juſt. Georg. 1.

232. I54.

Chopius, Franz Jul. 1. 187.

I 2 I - -

Chriſtian der Zweete in

Dännemark wird als ein

Ff

Tirann angefürt lll. 362.

238.

Chriſtian der ſiebente in Dän

nemark gab ein Geſez, wo

durch der Egyptiſche und rö,

miſche Schazzungsgebrauch

nachgeahmt wird. 1. 259.

. I71.

Chriſtian Carl Andreas .

2 I 3- I4I.

Chryſoſtomus ll. 246. 179.

Cicero M, T. 1. 11. 8. Ein

leitung 1. 86. 45. ll. 165.

II9. ll. 246. 179. lll. Io.

62. lll. 313. 204.

Claproth Joh. Chr. I. 218.

I44. W.

Car. Ant. Aug. III. 64. 38.

Claſſen Dan. II. 9. 3.: III.

IO5. 64.

Clemens der vierzehnde, deſ

ſen großmütige und uneigen

nützige Ausſchlagung einer

Privaterbſchaft zum Vorteil

der armen Verwandten wird

gerühmt. II, 397. folg, 285.

andere gute Beiſpiele von

ihm ſind hie und da in dem

Werke ſelbſt anzutreffen.

Clerc II, 309. 225.

Cleriſey muß wenigſtens in

weltlichen Sachen der Ge

richtsbarkeit des Landeshern

unterworfen ſeyn, II. 17.9.

darf den Erwerb der Güter

nicht uneingeſchränkt ausü

ben, ebend. darf nicht von

einem Fremden abhängig

ſeyn, noch ſich des Regen,

ten Hoheit entziehen, noch

ſich unter dem Schein der

Religion der höchſten Ge,

walt anmaßen II. 46. 29.

deren zu große Anzahl und

- Macht
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68.

- Collektirrecht

Macht einzuſchränken, auch

ihrer Gerichtsbarkeit die ge

hörigen Grenzen anzuweiſen,

iſt ein Majeſtätsrecht. II.

47. 3o. darf ihre Güter -

nicht zum Nachteil des

Staatsanhäufen, noch den

Bürger in eine Art von

Contribution ſezzen II. 53.

34, ſiehe Gemeinen Geiſt

lichkeit.

Cliens Franz. III. 53. 31.

Clima ſiehe Luftſtrich.

I3O. 9O.Cluge Gottlieb I.

Clutenius Joach. Il. 5. 1tes

Kap.

Locceii Samuel II. 292.213,

IlI. 35O. 23O.

Cocceii Henrich I. IoI. 58.

1. Io5. I. 275. I82. I.

29O. I92. 11. 4. lI. I5o.

Io7. II. 243. I77. 11. 254.

I85. II. 259. I88. Ill. 25.

I4. ebend. Ill. 47. 28.

1ll. I 20. 74. lll. I48. 92.

lll. I58. Ioo. lll. I78. II 3.

lll. 203. I 28. lll. 232. I47.

lll. 246. I56. lll. 255. I62.

lll. 28I. I79. lll. 298. I92.

lll. 3I4.

s - lll. 41 I. 268. lll. 425.

276. - -

Coder Viktorianus ll. 91.

6I. ll. I 23. 84. lll. 403.

263. -

Cçehorn Minno Baron von

312 207.

Colerus Chriſt. Mart. 1. 116.

ſiehe Kollek,

tirrecht.

Collibus Hypolitus a ll. 31o.

225

Colliſion kan ein Bündnis der

-

Landſtände zweier in Beſ;

ſeyenden Regenten, ihren

Herren im Kriege nicht bei-

zuſtehen, rechtfertigen I.

296. I96. muß zuweilen

bei Gebung der Polizeigeſez

ze in Betracht gezogen wer

den. ll. 70. 40. ſezt dem

bürgerlichen Gehorſ Gren

zen lll. 258. I65.

Colonien, die Auswanderung

ganzer Geſellſchaften zu Co

lonien iſt eine Art der Tei

lung der Nation lll. 422.

- 275. was der Reſt der Un

tertanen für Rechte hat lll.

275.422.

Conmmendanten, einen ſolchen

zu ſezzen iſt der Regent be

rechtigt. l. 331. 220. ihre

Pflichten. ebend.

Commercien ſiehe Handel.

Commiſſairs ſind von Geſand

ten unterſchieden l. 29o.

I93.

Compromis ſiehe Einwillis

gung der Parteien.

Confiskation gefährlicher Pri

vatbeſizze, Erbſchaften, ver

laſſener Grundſtükke, und

der Güter der Verbrecher

ſieht der Majeſtätzull. 357.

folg. 285. folg.

Conföderationen in Pohlen

ſind oft privilegirte Rebellio

nen geweſen lll 388. 253.

Confrontation iſt im Unter

ſuchungsproceſſe nötig lll.

I54. 97.

Confucius, deſſen Urteil von

den Eigenſchaften eines Re

genten l. I 26. folg: 75.

gab den Chineſern Geſezze

l, I67. IO7. l, I46-192

„“ ſein
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ſein Urteil von der Tugend.
ll. 145. 102.

Conring Hermann l. 14. 1.

IO4. . 105. l. I49. l. 163.

l. 228. 15 I. l. 236. 156.

1. 240. 158. 1. 28.

: 295. 195. 1 315.

l, I57. II 2. ll. 266. 193.

1. 364. 26I. ll. 375. 267.

!!!. 3. lll. I 20. 74. lll. 171.

lll. 408. 267.

Conſtantin behielt zur Stra,

2O9.

fe des Verläumders das

Wiedervergeltungsrecht bei.

ll. I6. I 19.

Contoral Hieron. Valer. von

ll. 33. 2o.

Cordatus Maurns 1, 119.

Cordubenſis Anton ll. 308.

- 224. - -

Cordula Anton von 1. 26r.
172.

Cornarius Thomas war der

Verfertiger des unter Hen

rich den vierten in Frank,

reich gemachten Geſezbuchs

lll. 21. I 3.

Coſchwitz Georg Danielizz.
5 I.

Crackau Magnns l. 130. 77.

Cramer Joh. Ulr. ll. 5. Iſtes

Kap.

Credit ſiehe Kredit.

Crell Chriſt. Ludw. I. 219.

I45. d. 276. I83. ll. 37o.

264. lll. 235. 149

Creta, allda lag die Rebellion

in der Staatsverfaſſung ſelbſt

lll 388. 253. Urſache von

deſſen Untergang lil. 425.

277. - --

Crohn Joh. Adolph. ll. 259.

I88.

Cronbewerber glückliche oder

I86.

herr von 1, 300.

unglükliche werden in An
ſehung des Geſandſchafts

rechts teils nach dem B i

der Hoheitsrechte, teils nach

dem Intereſſe auswärtiger

Nationen beurteilt 29I.

I93. -

Crongüter ſiehe Güter im
Staate. "

Cruſius Jac. Andr. 11. 323

233. - -

Eujacius Jae Ill. ro3. 64.

entlas Richard 1, 19.
I 2

Cyprian Ernſt: Salomo l.

I49. ll. *, 25 I.

J

Däniſche Geſetze ſind wegen

ihrer Kürze und Deutlich,

keit berühmt 1.227. j.

Dalwik Z. W. von ill. 29.
17. -

Damiani Joh. ll. 35. 2r.

Damm Psbrand von lil. 286.

I8 Z. -

Dankelmann Carl Ludw. Frey,

I98.

Dannreuter Joh. Friedr. lll.

338.221.

Dariesl. 13. 9. Einl. l. 2r.

I5. Einl. 1. 223. 148. ll.

61. 2tes Kap. il. 62. 40.

1l. 95. 63. 11.322. 3tes Kap.

Dath Georg Fridr. Ill. 178.

II 3.

Dauvigni Ill. 36r. 237.

Deinlein Georg Friedr. . 2gº.

8tes Kap. ll. 214, 157. lil.

280. 178. -

Deiſt, einen ſolchen leidet die

Religion nicht ll. 6. 2. ſind

im Staat weder ausdrüklich

noch ſtillſchweigend zu be
günſtigen il, 11, 5.

F - * Dons

„.“2
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- Demokratie, was ſie ſey I. 60. 2tes Kap. II. 32o. 3tes

40. 9., ob in derſelben die „Kap. III. 221. 14o.

mehreſte Freyheit ſey III. Diadem war ein Schmuk der

I88. II9. III. 204. I30.

ZDepartement auswärtiges was

es ſey I. 288. 191. die da

hin einſchlagenden Bezie

hungen gehören teils ins

Staatsrecht, teils ins Völ

zkerrecht I. 288. 191:

Deputixten ſind von den Ge

ſandten unterſchieden. I.
290. I93. - - - -

Deſormaur II.344.

zDeutſchmann Abraham Hen

rich I. 105.- *

römiſchen Kaiſer und ande,

rer Könige I. 145. 90. wie

es in der Folge verändert
worden I. 145. 90.

Dido ſtiftet Karthago I. 48

I5.

Diebe und Räuber, Verfügun,

gen der Policei dagegen II.

216. 159 harte Strafen

ſteuren ihnen nicht ebend. cs

werden Mittel dagegen vor,

geſchlagen II. 216. folg.

. “ einige Fehler derI59.
es » , «

JeſesKapº 3. ÄÄÄ
Diener Andr II 254 185. reüter und Landhuſaren zum

Diodorus Siculus I.199.13r. Streifen gegen dieſelben wä-

27Ä8 8 - re einjÄj# II,ÄZÄ gegen II 160 müſſen

; 3. Ä 1. 36 230.j den Zuchthjerj

II. 337: 229 - Verbrechen büßen II. 218.

s - III. 4I8. 27I. ebend- 161.

Dion I. 185. 120. III. 347 Selddiebe ſtehe im F.

227. - - Hausdiebe könnten mit Zu-

Dionis der Tirann, deſſen ziehung eines Polizeibedien-

Härte gegen den Marſias.

III. 399. 26I.

Dionyſius Halicarnaſſenſis II.

333. 240. II. 38I. 272.

III. 373. 245. E

Diplomatik iſt ein Hülfsmit

tel zum Staatsrecht I. 27.

I9. - --

Dispenſation was ſie ſey I.

233. 155. was dabei in Be

- ratſchlagung kommen mus I.

233. 155. es ſolte bei den

verbotenen Graden kein Ge

werbe daraus gemacht wer

den II. 127. 88.

Dij Iuſ. Chriſ I.

ten von dem Hausherrn be

ſiraft werden II. 218. 16I.

Diebſtahl ſolte nicht capital

ſeyn I. 2I 2. 14.

Dieterus Richard I. Io4.

Dieu Wilhelm de I. 223.148.

Die Dav. Gottlieb II. 359.

26I. I90.

258. -

Diezel Benedict. Hieron. II.

Döhler Joh. Georg. III. 72.

43. III. I20. 74.

Döring Paul I. 273. 181.

Doge zu Venedig, Feierlichkei

ten bei deſſen Wahl I.

I37. foig, 83.

Doge,



Weſentlicher Innhalt.

Dolgeruki, die gegen dies Hauß

in dieſem Jahrhundert ge

brauchte Schärfe war über

trieben III. 404. 205.

Domainengüter ſiehe Güter

im Staat.

Domat Joh. I. 163.

Donato Nicol. 13.9. Einl.

I. 242 I59. Ill. I49. 93.

Donatus Chriſt. lll. 331. 216.

Doria Paolo Matthia I, 1.

8. Einl. “ -

Dorn Joh. Chr. I. 291.193.

Draco iſt einer von den athe

nienſiſchen Geſezverfaſſern l.

167. 1c7. deſſen Geſezze ſind

mit Blut geſchrieben. 222.

148. ihnen fehlt das gehö

rige Verhältnis der Stra

fen mit den Verbrechen l.

222. 148. ſtrafte den Trun

kenbold am Leben ,ll. I66.

- I 2O.

Dragometti l. 192. 126.

Dransfeld Juſt von lll. 17I.

Dreyer Joh. Carl lll. 51.3o.

Droit d'Aubaine iſt nicht als

lemal zu rechtfertigen lll.

220. 14o ſiehe Fremde, iſt

der Staatsklugheit zuwider

1ll. 220 folg. 14o ſelbſt die

franzöſiſchen Schriftſteller

misbilligen ſolches lll. 22I.

I4O

zdrukkerei was dabei zu be

ſorgen ll. I96. I44.

zDrukkerpreſſen, deren völlige

Freiheit iſt dem Staate kei

ne Wohltat ll. I95. I44.

ZDuhalde l. 49. I6.

- - lll. 394.257,

ZDüport lll. 344.

ZDüſſeldorff Joh. Gottfr. von

l. 323. 214. ll. IO9.73. ll

I36. 94.

Durchzug kan einem Fremden

nicht verſagt werden. lll.

2I6. I38.

E

Echolt Amad. 1. 312. 207.

Eckhard l. 28. 19. Einl.

Edelmann, ein ſolcher iſt auch

ein Bürger des Staats .

308, 225., der ſehr unwiſ

ſend oder arm iſt, ſolte zur

bürgerlichen Rahrung zuge

laſſen werden ll. 315. 229.

der Reiche iſt anzulokken, daß

er ſo viel als möglich auf

ſeinen Landgütern wohne ll.

368 263.

Bdelſteine, in wie weit ſie an

ter die Regalien gehöreu ll.

358 258. -

ſEdict von Nantes, deſſen Auf

hebung iſt Frankreich wegen

der Auswanderung der Ein

wohner ſehr ſchädlich gewe

ſen ll. 90. 61. deſſen Aufhe

bung war eine Art einer

ſtillſchweigenden Austrei

bung der Bürgerl. 99 67

Ehebruch iſt der größte Feind

der Ordnung in den Fami

lien ll. 136. 94. iſt eine hin

längliche Eheſcheidungsurs

ſachc ll. I 36. 94. . .

Eheſtand, Ehe mus, ſo lange

die Hauptabſicht desStaats

nicht mit ihr in Kolliſion

kommt, begünſtiget werden

ll. 114 77. das Vorurteil

wider die zwote Ehe, wann

es unrecht iſt ebend. Myti

ven, wodurch die Ehen im

Staat befördert werden ll.

Ff 3 II4,77.



Weſentlicher Innhalt.

114 77. Feinde derſelben

ſind Kloſterleben und Hage

ſtolziat ll. 115. folg. 78. Ar

mut und Lurus ll. 119. 81.

Erſtgeburtsrecht und Renten

zahlung ll. 120. 82. müſſen

unter der Policei Aufſicht

zum Beſten des Staats er

richtet werden ll. 123.

85. ſind das beſte Mittel,

die Familien im Staat mit

einander zu verknüpfen ll.

127 88. die Anfſicht der

- Poſicei auf dieſelbe iſt höchſt,

nötig, aber häufig vernach

läßigt l. I 2 I 9I. Vor

ſchlag das Glük der Ehen

im Staai zu befördern ll.

I 32 92. der Reichen mit

den Armen ſollten im Staat

mehr erleichtert werden. ll.

127. 88 die rechte Zeit der

ſelben iſt durch nichts anders

als durch das Clima zu be,

ſtimmen ll. I 26. 87 Erläu

terung dieſes Sazzes durch

Beiſpiele verſchiedener Län

der ebend. ob zu Anlokkung

baldiger Ehen die Jungfern

probe der Juden anzuraten

ſei l. 126 87 der Gebrauch

keine Ehe asgült anzuſehen,

wenn ſie nicht unter dem An

ſehen der geiſtlichen Gerichte

geſtiftet iſt, iſt nicht völlig zum

Wohlſtand der Ehen zurei

chend ll. 124 85.

Eheſcheidung war bei einigen

. Völkern ganz freigelaſſen

ll. 34. 93. Mittel, wo

durch die Urſachen derſelben

im Staate wegfallen kön

Mez ll, 235. 93, wann ſie

LE

der Pabſt erlanbt. ll. 133.

93. iſt nicht zu ſehr zu er

leichtern ll. 136. 94. hinrei

chende Urſachen derſelbenwas

dergleichen ſind ll. 136. folg.

94 folg, iſt mit einer

Strafe für den boshaften

Teil zu verbinden ll. 137.

95. deren Strafe muß keine

Lebensſtrafe ſeyn ebend. wie

die Strafe hiebei zu wählen

ebend Vorſchlag dazu ebd.

hre im Staat, warum ſie ein

Gegenſtand der Polizei iſt

ll. 297. 218, worinne ſie

Majeſtät kan nicht willkür

lich darüber befehlen ebend.

iſt der Gegenſtand aller Staa

ten II. 303. 22I. die äußer

beſtehe ll. 298. 218. wie

vielfach ſie iſt. ebend, die

lichen Kennzeichen derſelben

müſſen im Staat unterſchei

dend ſeyn. 11. 303. 221.

durch dieſelbe lokt und be

s

s

s

ſtraft die Staatsklugheit II.

04 folg. 222. deren Er

öhung Erniedrigung und

Wiederherſtellung iſt ein Ma

jeſtätsrecht II. 307. 224.

Einteilung der Bürger nach

Verſchiedenheit des Grads

der bürgerlichen Ehre 1II.

24O. I53.

- äußerliche, worinne ſie

beſteht II. 298. 218. hier

über kan der Regent befeh-

len II. 303. 22I.

- bürgerliche, wornach ſie

zu meſſen II. 299. 218. iſt

teils wahr, teils eingebildet

ebend. hierüber kan der Re

22I.gent befelen 11. 303.

- innerliche oder natürs

liche



.

-

-

.

v

liche, was ſie iſt II. 298.

218. iſt vom Souverain

nicht abhängig ebend.

ſEhrenthal Karl von 1l. 18I.

I Z2.

Ehrenzeichen der ältern und

neuern Zeiten II. 306. 224.

der Perſer II. 306. 224, der

Spartaner ebend.

Ehrgeiz muß mit verächtli

chen Folgen belegt werden

I. I66. I2O.

ſEhrloſigkeit hat zweierlei Be

deutungen II. 3oo. 29. die

bürgerliche folgt teils uns

mittelbar nach geſchehener

Tat, teils vermittelſt vor

hergängigen richterlichen

Ausſpruchs II. 3oo. 29.

II1.241. 153. welche Per

ſonen mit Recht damit be

legt werden ebend. der Sou

verain kan gewiſſe Grade der

Ehrloſigkeit nach dem Vers

hältniß der Handlungen be

nennen 11. 300. 219 in wel

- " chem Fall ſie nicht mitRecht

einigen Perſonen beigelegt

wird l I. 3oI. 2 I9. 11. 24I.

153. ob es gut, den Scharf

richter damit zu belegen li.

3o1. 220. 11. 24I. 153

- - in cigentlichen Ver

ſtande oder Infamie, was

ſie iſt II. 302,219 wie viel

fach ſie iſt III. 24, 153.

wem dieſe zugefügt werden

ſollte III. 241. 153 derje

nige, dem ſie zugefügt wör

den, ſollte nicht lange in die

ſem Verhältnis bleiben, ſon

dern entweder gebeſſert wer- -

den oder das Bürgerrecht

verlieren III. 242. I53.

Ff 4
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Weſentlicher Inhalt.

Bid, deſſen Erlaſſung gehört

zu der nicht ſtrittigen Ge

richtsbarkeit im Staate III.

14. 7. ſiehe Beweiß durch

MEid.

- - der Treue iſt nicht not

wendig, um Bürger oder Un

tertan zu ſeyn III., 3Io

202. demſelben kan ſich auf

Befehl der Majeſtät kein

Untertan und Bürger ent

ziehen ebend.

LEigenhandel (monopolium)

was er ſey I. 237 57 iſt
entweder ein natürlicher oder

willkührlicher ebend. der

willkührliche entweder ein

Privat Eigen andel oder ein

öffentlicher ebend. Regeln

von denen dabei vorkom

menden Rechten I. 237. 157.

der natürliche kommt dem

Künſtler oder Beſizzer der

Sache ſchon vor ſich betrach

tet zu I. 237. 157. der pri

vat Eigenhandel iſt gänz

lich zu verbieten ebend II.

248. 181. der öffentliche iſt

ohne Notwendigkeit nicht zu

erteilen ebend. der Regent

hütet ſich denſelben an ſich

zu ziehen I. 238. I57. in

welchen Fällen jedoch dics

der Regent tun könne ebend.

iſt bei Erlaubung der Ma

unfakturen und Fabriken im

Staat ſorgfältig zu verhüten

II. 2IO. I54.

Eigentümer ſeyn und regie

ren iſt zu unterſcheiden II.

Z40. 246. II. 334. 24I.

dergleichen iſt der Regent

nicht von den Staatsgütern

II. 334 24I.

Eigens

A -



Weſentlicher Innhalt.

Eigentum, Gelegenheit dazu

II. 360. 259. Abſicht deſſel

ben II, 361.259, iſt im

Staat notwendig ebend.

s - Nuzzungs- und lehnsherr

liches II. 345. 25o Ober

eigentum ſiehe im O. Pri

vateigentum des Regenten,

worinde es beſtehe II. 338.

245. ob es aber gut ſey, daß

der Regent dergleichen habe

II. 338. 245. folg.

Linfalt auf der einen und

Klugheit auf der andern

Seite war ein Hauptantrieb

« zur bürgerlichen Geſellſchaft

- I. 5 I. 18.

- - Arten derſelben ſind bei

den Bürgereinteilungen zu

bemerken III. 235. I5o.

folg.

Einfuhr der Waaren ſiehe

WPaaren.

Eingeſtändniß ſiehe Beweis

durch Eingeſtändniſ Ue

berlegtes, unüberlegtes

gerichtliches, außergericht

liches, ſchriftliches, ſtill

ſchweigendes ſiehe ebd.

Binkünfte des Staats, wenn

unter den Bürgern kein Ei

gentum eingeführt iſtII.325.

folg. 235. wenn das Eigenz

tum in dem Staat einge

fürt iſt und die Staatsgüter

reichen zu den öffentlichen

Ausgaben zu oder nicht...

326. 235. wenn alle Güter

unter den Untertanen eigens

tümlich verteilt ſind ebend.

wenn Domainen - und Pris

vatgüker zugleich im Staat

eingefürt ſind II. 326. 235.

Regeln, nach denen dieMas

jeſtät dieſelben fordert II.

327.236. folg: müſſen recht

mäßig ſeyn, und das Capi

tal nicht angreifen II. 327.

folg. 236. folg müſſen im

Lande bleiben II. 328. 237.

müſſen nicht verpachtet wer

den II. 4IO. 294.

Einkünfte der Untertanen,

davon iſt der Untertan als

dann verbunden etwas in die

Staatskaſſe abzugeben, wenn

die Einkünfte aus denStaatss

gütern nicht zureichend ſind,

die Regierungs-Abſichten zu

bewirken II. Ä 267. mit

denenſelben müſſen die Abga

ben ein regelmäßiges Ver

hältniß haben II. 38o. 272.

ob hierbei das aritmetſche

oder geometriſche Verhält

nis vorzuziehen II. 38o. folg,

272.

Einlaſſung, darüber ſollte im

Proceß kein beſonderes Ver

fahren geſtattet werden. III,

73. 44.

ſEinquartirung iſt eine bürs

gerliche Laſt II. 393. 282.

was das allgemeine Staats

recht davon ſagt II. 393.

folg. 282.

LEinſchränkung muß bei den

Ausnamungsgeſezzen ſtattfin

den I. 234, 155. wie weithie

bei die Regel: das Gehäßige

muß eingeſchränkt werden,

anzunehmen I. 24o. ein

ſchränkendeErläuterung der

Geſezze ſiehe Erläuterung.

Einwilligung die ſtillſchweis

gende des Regenten iſt ohne

Grund nicht anzunehmen l.

- - Eiſ



Weſentlicher Innhalt. -

Einwilligung der Partien Enenkel Georg Achat l. 334.

kan nicht ohne Unterſchied

eine Veränderung der Pro

ceßordnung bewirken III.

I32. 8I.

Einwohner, zu welcher Gat

tung der Untertanen ſie ge

hören III. 174. I 11. deren

Verbindlichkeit III. 226. 144.

eigentlich ſolten ſie zugleich

Bürger ſeyn III. 227. 144.

verſchiedene Verfaſſung der

Nationen in dieſem Punkt

ebend hiezu gehören die An

ſäßigen III. 228. 145.

Eiſenhart Chriſt. Sil. I.299.

7.I -

- - Joh. III. 310. 202.

- Bliſabeth, Kaiſ in Rusland,
ſoll in ihrer zwanzigjährigen

Regierung kein Todesurtel

unterſchrieben haben I. 207.

137. trat ihr Kirchenregie

ment an die Geiſtlichen ab

ll. 3I. I9. -

Elrod Joh. Dav. ll. 5. 1ſtes

Kap.

zmphyteuſen, deren Gebrauch

hatte die Werbeſſerung der

Aekker zur Abſicht. ll. 2oo.

I47. -

LEmpiricus Sertus l. 52. 18.

lll. I7O. Io8.

Bmpörung ſiehe Rebellion,

. Aufſtand.

Encyclopädie ll. 179. 13I.

Endurteil ſolte ſogleich ge

ſprochen werden, wenn Be

klagter im erſten Termine

außenbleibt, und Kläger

durch beigelegte Beweismit

tel ſeine Klage hinreichend

dargetan hat lll 70. 42.

22 I.

Engelbrecht Chriſtoph Joh.

Conrad ll. 5o. 32.

- - Georg i. 234 155. ll

375. 267. lll. 3o2. I95.

Engelhardt Regner . 323.

2I4.

England iſt durch ſeine Flot

te und durch die Lage des

Landes gegen Auswärtige

geſichert l. 93.52. der daſige

Gebrauch, den Verbrechern

die Todenpreſſe aufzule

gen, iſt nicht zu billigen. 1.

275. 182 geſtattet freien

„ Auszug, wenn man nur

"nicht wider das Vaterland

dient ll. 91. 61. deſſen An

ſtalt zur Aufſicht über die

Sitten im Staat Il. 147.

104. iſt wegen ſeiner Vor

ſorge in Aufmunterung der

Untertanen zum Fieis ſehr

berühmt ll. 176. 128. er

ſtrekt ſeine Brandkaſſen auch

auf bewegliche Güter ll. 25.

158. belegt die Einfuhre

der Kameelhaare weislich

mit ſtarken Zöllen ll. 271.

198. macht aus der Ver

mietung der Kutſchen und

Pferde von Privatperſonen

eine Staatsrevenüell. 393.

28I. wie viel es an Domai

nengeldern dem König jähr

lich anweiſt ll. 337.244.

was die zwölf geſchworne

Bürger daſelbſt für einen

Grund haben lll. 141. 87.

daſiges Mittel dem peinlich

Angeklagten den Verhaft zu

erleichtern lll. 151. 95. die

daſige Freiheit von der Res

f 5 gie



Weſentlicher Innhalt,

gierung zu denken, und öf- Erklärung der Geſetzewas ſie

fentlich dagegen zu reden und

zu ſchreiben iſt nicht zu billi

gen lll. 258 I64. die da

ſelbſt geführten Kriege der

weiſen und rothen Roſe wa

ren bürgerliche Kriege lll.

388. 253.

Entfernung, boshafte, iſt eine

Entſchädigung des beleidigten

hinreichende Urſachzur Ehe

ſcheidung ll. 137. 95.

Teils iſt bei der bürgerlichen

Strafe mit zu beabſichtigen l.

199. 132. wie es dabei zu

halten, wenn der Schade un

ſchäzbar 1.200. 132. mys

den Untertan zu Teil werden,

dem ein Polizeigeſez eineBe

- fugnis entzieht ll. 7o. 46.

was hiebei zu unterſcheiden

Broberung, dadurch kan ſtiu11,70. 46. wenn ein Unter

tan in dieſem Fall keine

Schadenserſezzung verlangen

kan ebend.

Enjökerung einige Urſachen

hievon ll. Io2.69 ſ. Bevöls

kerung.

Erhaltung der Nation was ſie

ſey . 82. 42. Erhaltungs

?

Syſtem ſiehe Syſtem

der Einwohner iſt ein Mit

tel die Bevölkerung zu beför

dern II. 74.5o. deren Feinde

ſind Tod und Auswanderung

i. 74. 50. wider die natürli

ſErhaltungsrechte bei denenſel

Erhard Joh Nic. II.364261,

chen Unglüksfälle wie ſie zu

bewirken 11. 74. folg, insbe

ſondere wider Krankheiten

II.75. folg. 5 I. folg.

ben findet der Selbſtzwang

ſtatt I. 63 38.

gemeinſchaftliche

iſt 1. 239. 158. ſie iſt authen

tiſch oder gebräuchlich oder

künſtmäßig ebend, wenn die

beiden lezten Arten gültig

ſind 239. 158.

Erläuterung der Geſezze iſt ent

weder ausdehnend oder ein

ſchränkend oder bloserklärend

1. 24o. I58. die Regel: das

Günſtige mus ausgedehnt,

das Gehäßige eingeſchränkt

werden, iſt nur in Beziehung

auf das Wohl des Staats,

nicht aber auf die Parteien zu

nehmen. eb, nd.

Ernſt der Fromme iſt ein vor

trefliches Beiſpiel eines Re

genten, der Tugend und

Sitten mit ſeinen Geſezzen

verbunden hat II. I46. 1o3.

ſchweigend das Bürgerrecht

erworben werden III. 309.

2o auch alsdann wenn durch

dieſelbe der Staat unterwor

fen wird,muß der Regent das

Wolſeyn

des Staats für ſeine Pfjcht

erkennen ! II. 333. 218. iſt

eine Urſache den Staat zu en

digen 1I.417.272 Beiſpie

le aus der Geſchichte. ebensd.

Erſtgeburtsrecht bei den Un

tertanen iſt ein Hindernis der

Ehen II. 121. 82. Erſtge

burtsgüter ſind durch Lan

desordnungen einzuſchränken

II.368,263.

Erweiterung der Geſezze (ſur

rogatio) was ſie ſei. I. 243.

161. iſt ein Majeſtätsrecht I.

244.162, bei welchen Geſez

zen ſie ſiattfindet I, 245.162.

- Erzie



Weſentlicher Innhalt.

Erzichung der Jugend im

Staat, hierauf muß die cher Auſlagen II.377. 269

Obrigkeit aufmerkſam ſeyn I. Erdbeſchreibung iſt ein Hülfs

88. 47. gut wär es, eine ein- mittel zum Staatsrecht I.

förmige Erziehung zu verord- 24. 17. Einl. -

Icn. ebend. Erbpacht der öffentlichen Gü

iſt bei Beſtrafung der Ver- ter wie er beſchaffen ſeyn müſ

brechen zu betrachten 1. 21o. ſe, wenn er dem Staat nüz

I39. lich ſeyn ſoll. II.408. 293.

der Gebrauch, die neugebor- Eſchenbach Mich. Chriſt. II.

I4. 6 -

nen. Kinder aufs Land zur 14. 6.

Erziehung zu ſchikken iſt nicht - Är Henr. III. 4. Iſtes

aP. - -

LEspen Bernh. (von) I. 224.

zu dulten II.78. 52.

I49. -

Bsprit der Geſezze ſiehe Geiſt,

Erbzins, iſt eine Art bürgerli

es ſollten öffentliche Erzie

hungshäuſer für arme Kin

der angelegt werden Il. I 20.

82. iſt einer der wichtigſten Geſezze. -

Gegenſtände der Regierung Eſtrades I. 23. 16. Einl. I.

II. 154. IIo. muß einförmig 293. 194.

ſeyn il. 154 111. hiezu iſt ei

ne Erziehungsordnung das

bequemſte Mittel 1. 155.

dieſe muß in dem öffentlichen

Euſebius II. 35. 21.

Ewich Joh. II. 77.5r.

(Evagrius II1.407. 266.

Eyben Huldreich II. 348.35r.

Druk erſcheinen II. 158. Eyd ſiehe Eid. -

I 13. I 11. Regeln derſelben F

11. 156. folg. 112. folg, es

Faber Anton II. 3. III. 120.

74. lII. 125. 76.

sºzu Joh. Ludw. III.262.

167.

Fabriken ſieheManufakturen.

Fähigkeiten der Menſchen, ihre

ſollte ein Aufſeher dazu von

der Polizei beſtellt werden,

und was dieſer für Eigen

ſchaften haben müſſe II. 158.

113. dieſer Vorſchlag wird

gerechtfertigt I. I58. I I4.

-

darf dem Willkühr der Ael

tern nicht allein überlaſſen

werden,ll. I56.II.2. 1.88.47.

Verſchiedenheit gab Gelegen

heit zur Errichtung bürgerli

cher Geſellſchaften 1.4. 2.
Einl.

Fahne war auch ein Zeichen der

Souverainität I. 144.89.

Falk Nath. 11I. 264. 168. III.

28o. I78. III. 3 I4.

Falkner Joh. Friedr. lI. 294.

2I4.

Familien,deren Zuſammentritt

ohne Regierungsform #
jß

Erbfolge die dahin gehörigen

Geſezze müſſen in Gewisheit

gebracht werden II. 368.264.

Erbſchaft, inwiefern der Re

gent dergleichen von den Un

tertanen erwerben kan 1I.

397. folg. 285. Erbſchafts

ſteuer ſcheSteuer,



Weſentlicher Innhalt.

die Sicherheit nicht hinläng

lich bewirken I. 53. 19.

Familienbündniſſe, was davon

zu halten I. 304. 2o1.

Familienſteuer ſiehe Steuer.

Farneſius Henrich I. 121.71.

sº Gottl. Anton II. 365.

26 I.

Faulheit, hiezu giebt die Skla

verei Anlas III. 212. 135.

Sechtner II.294. 214.

- Feder J. G. H. 1. 21. 15. Einl.

Feiertäge überflüßige ſind im

Staat nicht zu dulden II. 17.

9. dieſelbe abzuſchaffen und

einzuſchränken iſt ein Maje

ſtätsrecht II. 51. folg. 33. des

ren Beſtimmung iſt in Bezie

hung auf die Notdurft des

Landes anzunehmen 11. 52.

33. warum ſie in die Kalen

der eingerükt werden 1.296.

folg. 217.

Feind deſſen Angriff iſt nach der

Regierungskunſt nicht zu er

warten 1.304 202. .
Felddiebe verdienen die völlige

Härte der Polizei II. 219

I6I. - -

Felde (Joh. von) I. 240.158.

Felice (de) lk. 36I. 259. III.

I2O. 74 -

Seltmann Gerh. I. 335. 222.

Felwinger Joh.Paul.11I. 17I.

- lll. 210. 133.

Fel3 Jodocl. 312. 207.

- - Joh.Henr.ll. 352.254. lll.

82.5O.

Fenelon ll. I54. IIO. -

Ferrara, deſſen Anſtalt zur

Bequemlichkeit der Reiſen

ll. 290. 2I 2.

Serretus Jul. 1.323 214.

Feuerdirektors müſſen über die

Feuerordnung halten und der

Polizei unterworfen ſeyn ll.

2I4. I57.

Seuersgefahr, Polizeianſtalten

dagegen ll. 22.156.derMaus

rer u. Zimmerleute der Kauf

leute, Schornſteinfeger und

Brunnenmeiſter, und jedes

Hausvaters Obliegenheitda

bei, ebend. folg.

Feuerordnung, Entwurf dazu

ll. 212. folg. I56. folg.

Feuerpatſchen, deren Einfü

rung wäre nüzlich ll. 213.

I56. Anmerk.

Feuerproben der Alten ſind

ganz zu verwerfen ll. 159.

IO I.

Feuſtel Chriſt.Joh 1l. 230.168.

Sichlau Joh. l. Io4.

Silmer Robert l. 58. 22.

Finckelthaus Sigm. ll: 347.

25 I.

Findelhäuſer müſſen unter der

PolizeiAufſicht im Staat ans

gelegt werden 1.78. 52.

Fiſchbeck Chriſt. Mich. ll. 58.

37.

Fiſcherei, in wie weit ſie unter

die Regalien gehört ll. 353.

255. der Untertan kan ſie

zwar erwerben, aber nicht

ſich deren nach Willkühr an

maßen l353 255 die Ma

jeſtät im Staat kän deswegen

Geſezze geben ll. 353. 255.

Fiſcher Jo. Jac. l. 199. 131.

- - Aug l. 286.8tes Kap.

Fiskalgüter ſiehe Güter im

Staat.

Fiskus, woher dieſer Name

rührt ll. 332. 24o. einige

halten ihn mit der Staats

kaſſe für einerlei andere ſez

- zel?



Weſentlicher Innhalt.

zen ihn derſelben entgegen il.

332. 49.

Sitzius Joh. Henr. l. 156. 97.

Fleis der Untertanen iſt ein Ge

genſtand der Polizei ll. 171.

125. ohne ihn würde die Be

völkerung ſchädlich ſeyn. Il.

Forſtner Chriſt. lll. 25. 14.

Sorſtrecht, ll. 354 256. folg.

ſiehe Jagdrecht.

Fortbonnais (de)ll. 244. 178.

Sourmer Georg l. 326. 2I6.

Francis lll. I93. 122.

Frankenſtein Jac. Aug. l. 323.

17.125 Mitte, wodnrch

derſelbe befördert wird ll.

173.folg. I 27. folg, iſt meh

renteils kein Gegenſtand des

Zwangsli. 174. 127.

Slesmann Henr. Sigism. l.

IO I. 58.

Slörke H. Ernſt ll. 45. 28. ll.

223. I63.

Slorus lll. 53. 31.

dlüchtige, wie ſie vom peinl.

Richter verfolgt werden lll.

147.92 inwiefern ihre Gü

ter confiscirt werden können

ebend. ihnen ſollte ihre Vers

teidigung nicht ſchwer ge

machtwerden können lll.148.

folg. 92.

Flucht, die Vermutung derſel

ben wann ſie zum Verhaft

hinlänglich lll. 145. 91. iſt

nicht allemal ein Kennzeichen

eines böſen Gewiſſens Ill.

I46. 92.

– Solardl. 305. 202.

Fonne Gotthard ll 352. 254.

Forger Germ 17desKap.

Formalien ſiehe Juſtizforma
*.

Sormey . 3o. 2. Einl. lll. 4.

lien.

lll. I 20, 74 -

Formoſa,der dortige Gebrauch,

daß eine Frauensperſon nicht

vor dem 35ſten Jahr ſchwan

ger werden darf iſt unmenſch

lich ll. 107.72.

Forſter Wilh. lll, 25. 14.

2I4. lll. 359. 258. lll. 22I.

I4O.

Frankreich, darinne hatte

die Auswanderungsfreyheit

ſtatt, ll.91. 61.ſie iſt aber von

Ludwig XIV. eingeſchränkt

worden ll. 91.6I. die daſigen

Anſtalten zur Aufſicht über

die Sitten ll. 147. 104. deſ

ſen Anſtalten zur Sicherheit

der öffentlichen Straſſen ſind

nachzuahmen ll. 28. 16o.

hat die allzu großen Auflagen

zu ſeinem Schaden eingefürt

ll. 264. 192. Beiſpiele von

den daſigen koſtbaren Zöllen

ll. 264. 192. was es zu Bes

quemlichkeit der Reiſen ver

anſtaltet hat ll. 289. 212.

fodert zehn oder zwanzig von

hundert vor die Handarbeit

und Krämerell. 393. 281.

was daſelbſt für Geſetze we

gen der Unveräuſſerlichkeit

der Krongüter gemacht wor
den ll. 342. 247. deſſen Ans

ſtalten zu Verbeſſerung des

Juſtizweſens unter Heinrich

"den V. und folgenden Köni

gen lll. 21. 13. daſige Ge

ſchwindigkeit: im peinlichen

Prozes iſt nicht zu billigen ll.

5.95; deſſen König iſt ſeit

Ludwig den Eiften jedesmal
ein Bürger der Eidgenoſſen

ſchaft lll. 178. # deſſen

Herkommen in Anſehung der

Prin

/
- -

>



Weſentlicher Innhalt.

Prinzen von Geblüte, die ſich
ein es Staatsverbrechens

ſchuldig gemacht haben. Ill.

406. 266.

Kranzkius Georgl. 104.

sº Joh. Chriſt. l 56,
-a/

«Ö-- O 5.

Ä (Marqv.) ll. 299. 218.

remde,deren Beerbung (droit

d'Aubaine) ob dieſe ein Ma

jeſtätsrecht . 335 222. in

gleichen das Recht, über de

ren Perſonen und Sachen,

wenn ſie durchs Territorium

durchreiſen ebend. ſiehe Aus

wärtige gehören in gewiſſer,

maße zu den untertanen des

StaatsIll.175.111, wenn ſie

gezwungen werden können,

ihre Kräfte zum Beſten des

Ät beizutragen lll. 184.

Srenoy Lenglet I. 25. 17. Einl.

was hieher für Obliegenhei

ten gehörig lll.185.117.wel

che Fremde bei uns ſind III.

2I4. I37. ſiehe Ausländer.

- _ II1.403. 263. ...

Sreudenſtein Friedr. Ludw.

Waldner (von) II, 341.246.

Sreundſchaft, warauch einent

fernter Antrieb zur bürgerli

chen Geſellſchaft J. 51. 18.

iſt nicht hinlänglich zur aus,

wärtigen Sicherheit im

Staat I. 91. 5o.

Freundſchaftsbündniſſe, was

davon zu halten I. 304. 2oI.

Freibeuter ſind von Maro

deurs unterſchieden I. 330.

219. ihrer darf ſich der Re

gent im Kriege bedienen ebd.

'reigeiſter ſind im Staat nicht

zu dulden l... . -

Freihäfen ſind ein Mittel ansa

wärtige Kaufleute zu löiken

l I.273. 2OO.

Freiheit, natürliche, deren Ent

ſagung im Staat iſt ein Vor

teil, wenn man ſie mit deren

Misbrauch zuſammen hält 1.

55 21. bürgerl. iſt von der

natürl. zu unterſcheiden l.

275. 183ill 6. 2. wen die

Nation in ihre natüiche

wieder zurük fallt i. 369.

24O:

FreyheitimStaate,worinneſe

nicht beſiehe lll. 187. 1 19. in

wiefern es wahr ſei, daß dies

ſelbe am meiſten in der Re

publik ſtatt finde, wir n

terſucht und aus Der Gr

ſchichte erläutert I. 183.

119. Wolfs Montesqveis,

und Rouſſeaus Mettief

davon werden beurteikl.

189. 12o. folg eine Theorie

davon iſt in dem Syſtem des

vernünftigen Staatsrechts

notwendig und warum lil.

192. 122. wörinne die we

ſentliche Freyheit des Men

ſchen überhaupt beſteigt. ll.

194 123. iſt dem Zwang o

wol in Anſehung des Körpers

als auch in Anſehung der

Seele entgegen geſezt lll.

195 124, kan nach der Ab

ſicht des Menſchen ihre Gren

zen erhalten lll. 197. 125 die

natürliche Freiheit iſt der

bürgerlichen entgegen geſºzk.

1ll. 198. 126. worinne die

bürgerliche beſteht ebend.

deren Grenze iſt die Abſicht

des Staats Ill. 198folg I26

inwiefern die, natürliche im

- Staa



Weſentlicher Innhalt.

Staate ſtatt finden kan. lll.

I99. 126. was für Hand

lungen ein Gegenſtand derſel

Statthalterin Provinzen
nicht eigenmächtig ausüben l.

309. 205

ben ſind ll. 199. 126, die v. Friedenberg Conr. Friedl. 1.

Freiheit im Staate wird ge 30. 2I, Einl.

nauer beſtimmt lil. 200 57. Friederi Valent. 1. 28.76.
iſt entweder eine rechtliche Friedrich Wilhelm Kön. von

: Pder eine tätlichennd in wie

fern dieſe Arten der bürger

lichen Freiheit geſezmäßig

Preußen iſt ein Beiſpiel ei

nes aufmerkſamen Wirth

ſchafters ll. 2oI. 148.

ſid: . 291. 128. wie die Frieſe Joh. Bernhard I. 117.

Rußiſche Inſtruktion die bür

gerliche Freheit beſtimmt Ill.

69., 323.233. ll. 363.

260. ll. 372. 264. lll. 314.

202 28 die Grenzen derſel- - - Otto Henrich 1 293.194.

ben, die durch die Abſicht des Friſchmuth Joh. lll. 373.244.

Staatsgeſezt werden, ſind Friſten beim Proceß ſollten ab

-

vielmehr notwendige Beför

derungsmittel derſelben lll.

2O3 I 29.hiezu gehören auch

die Hinderniſſe, die man den

böſen Handlungen des Bür

gers ſezt lll. 204 129.

- - zu denken, darf nicht aus: .

gedehnt werden ll. 254. 16I.

inwiefern ſie durch Zwangs,

mittel eingeſchränkt werden

kann lll 254.162. lil. 255.

I63, in Anſehung der Re

ligion wie weit ſie ſich erſtrek

s kel. 268. 17I: . . .,

Freiheitsrechte, aus welchen

Gründen ſie zu beurtheilen,

und was bei deren Erteilung

in „Beratſchlagung kommen

müſſel. 233.folg. 155. was

ſie ſind l 235. 156. --

Ä ſiehe Staaten.

Fricke Joh. Mar. lll 14.7.

Friede, Friedensſyſtem ſiehe

Syſtem. -

Friedensrecht gehört zu den

beſonderen Majeſtätsrechten

l. I 53.95. und iſt ein Teil der

ausübenden Gewalt im

Staate. 270. 79, fan ein

/

gekürzt werden. lll. 133.82.

Fritſch God. Ernſt. 1. 11. 8.

Einl. - - -

- - Ahasverus I. 125. 74. I.

218. I44. I. 268. 178. H.

# 281 186. I. 325. 215. II.

42. 26 II, 88. 58. Il. 157.

112. II. I77, I29. II. 188.

137. II. I89. 138. II. 196.

I44. II 203. I48. II. 206.

15. II. 2Io. 154. II. 218.

3 : 16o. II. 246. 179. II 277.

2O2. # 289. 2II. f 357.

257. ..359.258., 4 II.

294. III 31. 8. III47.

28. ebend. III. 51. 39. JII.

s 53. 31. III. 17I. III. 303.

196. III.307. 199. 344.

Frommann Joh. Andr. III.

45. 27

Fronen, überflüßige, ſchwächen

dem Landmann den Mut und

ſind der Landwirthſchaft hin

derlich II. 2o. 147. damit

iſt der Landmann nicht zu be

läſtigen II. 357. 257. ſolche

muß der Untertan zu des

LandesBeſien übernehmen .

39 2.



Weſentlicher Innhalt.

/

392. 282.Regel des Staats

rechts hiebei II. 393. folg.

282.

Froſſard. III. 284. 181.

Fruchtbarkeit der Einwohner

iſt zu befördern II. 06.72.

iſt ein Mittel der Bevölke

rung II. 104. 7o. die Ein

wohner ſind dazu durch Vor

teile anzulokken. II. 121, 83.

worinne dieſe Vorteile beſte

hen könnten 11.122.83. H.

122. folg. 84. wasfür Bes

lonungen hiebei nicht zu em

pfehlen ſind II. 123 84.

noch einige Anlokkungsmit

- tel dazu durch Abſchaffung

der der Ehe aufgebürdeten

Unkoſten II. 121. 82.

Funccius Georg. I. 163.

Furcht und Hofnung müſſen die

Geſezze im Staatverbindlich

- machen 1.5. 3. Einl. I. 189.

123. iſt die vornehmſte Trieb

feder zur Errichtung der

- Staaten I. 51. 18. auch eine

nicht gegründete I. 55. 21

kan den Mitbürgern nicht

immer hinlängliche Beweg

gründe geben, die Sicher

Ä des Staats nicht zu

verlezzen I. 86. 46. iſt ein

dringendes Mittel zu Beförs

derung des bürgerlichen Ge

horſams I. 19o. 124. wo ſie

nicht brauchbar iſt ebend.

G.

Gagliardus Jak. III.9. 4.

Galienus verlor durch die Be

luſtigung ſeine Provinzen.

I. 23. 73.

Garniſon, kan ein gut Mittel

gegen die innerlichen Sicher

heitsſtörer abgeben. II. 219.

161.muß unter den Befehlen

der Polizei ſtehen II. 219.

I61

Gaſtwirte müſſen alle Abende

der Polizei eine Beſchreibung

ihrer fremden Gäſte einlies

fern ll. 217. 159.

Gaſſer Simon Peter 1.3o.2r.

Einl. ll. 319.

Gebauer Georg Chriſt. 1. 219.

I45.

Geburt, was von der in den

Geſeien beſtimmten Zeit und

deren Rechtmäßigkeit zu hal

tenll. 232.147. dadurch kan

ſtillſchweigend das Bürger

recht erworben werden ill.

ZO9.2OI, -

Gedult der Untertanen mit bö,

ſen Regenten lil., 285. 182.

folg. -

Gefälligkeit gegen die Nach

barn iſt ein Mittel zur äuſſer

lichen Sicherheit des Staats

l. 9I. 5 I.

Gefängnis iſt allezeit eine

Strafe lll. 146.91. iſt vom

Verhaft zu unterſcheiden

ebend.

sie sº ſiehe Strg

en,

Gefahr,dieaus den Verbrechen

entſteht, muß bei deſſen Be

ſtrafung betrachtet werden

I.209. I39.

Gegenruf der Geſezze (obro

gatio) was er ſey. 1.243. iſt

ein Majeſtätsrecht l.-244.

162. bei welchen Geſezzen er

ſtattfindet l. 245. 162.

Gehalt ſiehe Beſoldung.

Geheimniſſe ſind ein weſentli

ches Intereſſe des Cabinets l.

IZO, 77.

“ - eher

*.

-



Weſentlicher Innhalt

- Pflicht des Bürgers gegen

die Majeſtät Ill. 252. 60. beim Verſchwender geſchieht,

der bürgerliche, wodurch er einen Vormund gäbe ebend.

eingeſchränkt wird ebend. Geld, deſſen Umlauf wird durch

auf welche Regierungsrechte die Bevölkerung befördert iſ.

er ſich bezieht lll. 253. 161. 72 47. durch die Sklaverei

inwiefern er die Freiheit zu verhindert lll 212.135. ſiehe

# ÄÄ Münze.

ausſchlieſet ebend. wievielera Gelegenheit zudemVerbr

leier iſt ebend. der unterlaſ, #ÄÄ
ſende,Ä beſteht bemerken l. 216. 143.

257. 164, die Grenzen deſ enbeit * - - - -

ſelben, beſonders in Kolli- Gelegenheitsgeſchenke ſind m

Staate einzuſchränken ll.
ſion nach welchen Regeln 282. 207dieſelben beſtimmt werden * -w\-// e.

-

Gehorſam iſt eine Folge der Geis am beſten durch Vor
Vereinigung und Unterwer

fung l., 64. 26. iſt eine

müſſen Ill. 259. 165. und

Anmerk. ingl. lll. 26d. 166.

Grenzen deſſelben in Anſe

Geleite wofür es

münder zu beſſern ll. I66.

- 120. es wäre gut, daß man

dem Geizhals ſo gut als es

entrichtet

wird. ll. 373. 266.wie, wenn

deſſen ohngeachtet der Rei

ſende von den Räubern be

ſchädigt wird ebend.

-- ſicheres, in wiefern es

zu erteilen die Klugheit be

fielt lll. 148. 93. darf nicht

unzeitig wiederrufen noch ges

brochen werden lll. I48.

Gellius, Aulus, 1.202. I33. lll

82,5O

Gemeinden, wie ſie beſtraft

werden l. 220. I46. die

hung der Befehle wider Gott

und die Ratur lll. 262. 167.

A einige notwendige Folgen deſ

ſelben lll. 289. 186. lll. 290.

I87. -

Gehrke Mich. 11.246. 179.

Geiger Chr. Friedr. ll.196.144.

& Geiſſel dazu muß ſich der Unter

tan brauchen laſſen lll. 28I.

18o. folg.

Geiſt der GeſetzeſeheGeſezze;

was eigentlich darunter zu

verſtehen l. 247. 164. was

Vernachlaſſung der Güter

derſelben iſt ein Hinderniſ

von dieſem Ausdruk zu hal, der Landwirtſchaft lºº

ten ebend. deſſen Unterſu- 47. es iſt einigen geº

chung iſt im Staatsrecht nö, chen Gemeinen derſee

tig l. I9. I4. Erwerb der Grundſtücke

Geiſtlichkeit einiger Völker iſt nicht ohne wichtige Urſachen

kein Untertan des Staats l.

118.7o. ſiehe Cleriſey iſt von

der gewaltſamen Verteidi,

gung des Vaterlands der

Regelnachfreyll28.7.

º

zu erlauben ll. 368.263.wo“

her Gemeinen (yniueta

fes) entſtehen undÄ #
ſind ill. 247.57 geº

den öffentlichen Geſellſchaf
Gg ten



Werther Innhalt.

ten und warum lll. 248.

157.

Gemeinde Güter ſiehe Güter.

General, einen ſolchen der Ar

mee vorzuſezzen, iſt der Re

gent berechtigt l. 332. 220.

was er eigenmächtig dem

Feinde verſpricht, bindet den

Regenten nicht 297.198.
Genf, hat Staatsbürger und

andere Bürger lll. 180.115.

Genie des Volks iſt eine Qvels

le der bürgerlichen Geſezze l.

I7o. 109. -

Gentilis, Albericus 1. 317.

21o. deſſen Meinung von der

Gewalt der Nation gegen den

Regenten lll. 367.24I. lll.

376. 6Kap

Genua beherrſchte ein König

reich, und war doch nicht

furchtbar l. Io1. 58. deſſen

Bank iſt dem Staate nicht

Untertan I. I 18. 7o. Ur

ſache hiervon II. 257. 187:

hat in ſeinem Rath Beiſz

zer, die mit unbeweglichen

Gütern in Neapel angeſeſ

ſen ſind III. 229 145. ſchäd

liche Folgen hiervon ebend.

ſiehe Bank von Genua.

Genugthuung des Staats iſt

eine der beſonderen Abſich

ten der Strafgeſezze I. 197.

folg. 131. dazu iſt der Ver=

brecher verbunden I273.181.

Gerdes Henr. Chriſt. I. 53.

- - Friedrich I. 238. 157.

I. 328. 217. -

Gerechtigkeit, worinne die

wechſelſeitige und die aus-

teilende des Richters beſteht

III. 98. 6I. beide muß der

Richter bei der Rechtspfle

ge ausüben. III. 98.6r,

welche von beiden bei Stra

fen zu beobachten. L 209.

39. deren Verzögerung kan

eine Urſache der innerlichen

Unſicherheit werden. II. 22c.

162. ihre Verwaltung iſt die

Abſicht des Juſtizweſens. III.

7. folg. 3. -

Gerhard Ephraim II. 83. 55.

Gerichte, verſchiedene Gattun

gen derſelben nach Verſchie

denheit der Sachen und Per

ſonen III 33. folg. 21.

s - geiſtliche, vor dieſelben

gehören die Erbſchaftsſachen

nicht III. 34. folg. 21. in

wie fern ſie als Polizeige

richte zu betrachten ſind II.

IO3. 73.

- - die heimlichen in Weſt

phalen ſind barbariſch gewe

ſen. I. 273 181.

Obergerichte und Unterge

richte, woher dieſe Eintei

luug entſpringt. III 59. 35.

wodurch ſie unterſchieden.

ebend. machen die Inſtan

zen aus ebend, in wie fern

es nicht nötig, daß elende

und unglükliche Kläger ſich

in der erſten Inſtanz an die

Obergerichte wenden ebend.

- - peinliche, wie das Fach

derſelben von dem Fach der

Polizei unterſchieden III.

139: 86. III HI. 88. mit

was für Perſonen ſie beſtellt

ſeyn müſſen III. I40. 87.

was für Verbrechen eigent

lich dahin gehören. II. 142,

88. vor dieſe gehöret nicht

die Beſtrafung eines bloſen

Laſters II. 152. IO9: . . .

- Unter
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/

Untergerichte ſiehe Oberge

richte.

Gerichtsbarkeit in Anſehung

der Streitigkeiten, an denen

die Kirche dergeſtalt Anteil

nimmt, daß die Sache nicht

dem Kirchenregiment allei

ne kan überlaſſen werden,

gehört zu der alsübenden

Gewalt der Majeſtät über

die Kirche II. 57. 37. II.

58. folg. 38. woraus ſie

herzueiten, und was für

Rechte des Souverains da

her entſtehen II. 59. 38.

wie, wenn er das Kirchen

regiment zugleich hat ebend.

, - im allgemeinen Verſtande

worinne ſie beſteht. III. 9.4.

wie ſie vom Juſtizweſen un

terſchieden ebend, die Abſicht

derſelben zielt auf das öf

fentliche Wolſeyn und Ver

teidigung der Privatperſo

nen. III. 9. 5. was daher

für Einteilungen derſelben

fließen ebend. die Eintei

iungsgründe anderer Arten

von Gerichtsbarkeit werden

angrfürt III. II. 5. Anm.

Rechte der Majeſtät auf die

ſelbe, und daraus herflieſen

de Verbindlichkeiten III, II.

6. derſelben kan ſich der

Regent nur in dringen

den Fällen entſagen III, I2.

6. deren Verpachtung iſt dem

Staat mehrenteils ſchädlich

III. 29. 17. derſelben iſt der

Fremde bei uns unterwor

fen III, 218. 139.

-- aufgetragene, was ſie iſt

III. 39. 23. aus welcher

Quelle ſie entſprungen *e

* - außerordentliche, was

ſie iſt II 36. 22. in wel

chen Fällen ſie erteilt wer

den könne ebend, in welchen

Fällen dieſelbe ohne beſonde

ren Auftrag ausgeübt wer

den kan III. 37. 23.

- ausſchließende, iſt im

Zweifelsfall nicht zu vermu

ten III. 27, folg. 16. kan

vom Souverain erteilt wer

den 1.28. 16. macht den Ge

richtsherrn gewiſſermaßen

unabhängig ebeno hiezuſt

ein vollſtändiger Beweis Ä

tig, 11. 27. 16. deren Er

teilung iſt ſehr einſchränkend

zu erklären. 27 16.
* _ * _ bürgerliche, worinne

ſie beſicht und wie ſie ſich

von der peinlichen unterſchei,

det III. 17. Io. welches die

Zwangsmittel derſelbenl Il. I8. Io. ſ ſind

- * concurrirende, worinne

ſie beſtehe 11. Ä 35. WW

durch ſie verurſacht wird.

1. 52. 35. das Betragen

concuºrender Gerichtshöfe

und die Gerichtsbarkeit ei

nes jeden iſt zum voraus zu

beſtimmen II. 60. 35.

-- dingliche, was ſie iſt III.

28. 7. was die Majeſtät

dabei zu veranſtalten hat

ebend, und folg.

- - eigene iſt der aufgetra

genen entgegen geſezt III.

39. 23. - -

s - eigentümliche, was ſien“Ä" ſ

- - erbliche, was ſie iſt h.

28. 17. was die Majeſtät

92 dabei
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dabei zu veranſtalten hat
ebend. und folg.

- - geteilte, woher dieſe ent

ſteht lll. 30. 18. auf wie

vielerlei Arten ſie geteilt

ſeyn kan lll. 3o. folg. 18.

-, mitwirkende, iſt im Zwei

felsfall vor der ausſchlieſen

den zu vermuten lll. 28. 16.

deren Erteilung kan oft ein

gutes Mittel zur Regierungs

abſicht ſeynll. 28. 16.

- - ordentliche, was ſie iſt

lll. 36. 22.

- - peinlicheſiehe Gerichte.

- - perſönliche, was ſie iſt

lll, 28. 17.

- - prorogirte, worinne ſie

beſteht lll. 39. 24. wie viel

fach ſie iſt ebend, in welchen

Fällen die notwendige Pro

rogation der Gerichtsbar

keit gut iſt lll. 39. folg. 24.

die willige Prorogation iſt

ſehr einzuſchränken. lll. 40.

24»

- , ſtreitige und nicht ſtrei

tige, woher beide Arten ent

ſtehen und womit ſie ſich be

- ſchäftigen lll. 13.7.

g

ſchäftigungen und worinne

ſie beſtehen lll. 16. 9.

vollſtändige beſchäftigt

ſich mit ſtreitigen und nicht

ſtreitigen Sachen lll 3o. 18.

* - zukommende (competens)

auf wie vielerlei Art ſie deU.

Richter zukommen müſſe lll.

31. 19. muß zu Verm

dung der Gerichtsſtreitigkei

ten genau beſtimmt ſeyn lll.

3I. I9. in Anſehung des

Ortswie mannigfaltig dieſe

iſt lll. 32. 20. in Anſehung

der Sachen und Perſonen

müſſen die Rechtsfälle und

Perſonen, die zu einer jeden

Art von Gerichtsbarkeit ge

hören, im Geſezbuch genau

beſtimmt ſeyn lll. 33. 21.

Beiſpiele von verſchiedenen

Competenzen nach Verſchie

denheit der Sachen und Per

ſonen, ebd.

verpachtet werden lll. 127.

78.

- Gerichtsaufſeher ſind zur Auf

name des Juſtizweſens nöa

tig lll, I27. 78.

Gerichtsämter ſollten nicht

die Abſichten der nichtſtrei- Gerichtsdiener, deren Notwen

tigen iſt zweierlei ll. 147.

und 15. 8. Gegenſtände der

ſelben überhaupt lll 14. 7.

insbeſondere nach ihrer zwie

fachen Abſicht lll. 4. 7.

und 15. 8. die nicht ſtreiti

ge ſollte billig öfterer zu

Vermeidung künftiger Pro

zeſſe im Staat gebraucht

werden lll. I5. 8.

- die ſtreitige, wie vieler

lei deren weſentliche Be

digkeit und nötige Eigen

ſchaften. lll. 5o. 30.

Gerichtsformalien ſiehe Ju

ſtizformalien.

Gerichtshof, ein unabhängi

ger im Staat iſt demſelben

ſchädlich. lll. 26. 15. Bei

ſpiele von unabhängigen Ge

richtshöfen, ebend nur das

Herkommen und die beſon

dere Regierungsart kander

gleichen rechtfertigen ebend.

ſºllf
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auf wie vielerlei Arten ein

Gerichtshof unabhängigwer

den kan lll. 27. 16. dieſel

ben müſſen mit der Polizei

in der genaueſten Harmonie

ſtehen ll. 122.75 an Aus
wärtige darf keine Appella

tion geſtattet werden lll. 113.

7o.

Gerichtskoſten müſſen genau

und verhältnismäßig be

ſtimmt werden lll. 128. 79.

in wie fern ſie zu verwerfen

ebend. müſſen nach einer

Gerichtstare gefordert wer

den ebend, ſollten erſt nach

Ausgang der Prozeſſe gefor;

dert werden können. l. 129

79. Vorteile hievon lll 13o.

80. dahin gehöriger Ge

brauch des Areopagus ebd.

dieſelben muß blos deeſchul

dige Teil bezalen lll. I30.

ZO.

Gerichtsordnung muß über

nation geſezt werden Ill. 56.

34. damit ſie ihre Inſtruk

tionen beobachten, ſind die

außerordentlichen Viſitatio

nen nicht allezeit bequeme

Mittel lll. 57. 34. zu dieſer

Abſicht ſind Aufſeher zu ord

nen, und wie dieſe beſchaf

fen ſeyn ſollten, wird vor

geſchlagen lll. 57. 34. Bei

ſpiel von Lucca ebend. und

folg. Schwedens Vorſchlag

hiezu lll. 58. 34.

Gerichtsſchreiber, warum ſie

notwendig ſind, und worins

ne deren Obliegenheit be

ſtehet lll. 47. 29.

Gerichtsſtillſtand, wenn er

vorhanden iſt lll. 167. 106.

Privatkriege und Selbſthül

fe iſt darinne erlaubt lll.

168. 107. und wie hiebei

der allgemeine von dem be

ſondern zu unterſcheiden lll.

169. 107, wie auch der wills

kürliche von dem notwendi

gen lll. 17o. Io8. wenn die

ſe Arten des Stillſtandsvor

handen ſind ebend, noch ei-

ne Art von Gerichtsſtillſtand

lll- 17o. Io8.

Gerichtstaxe, nach welchem

Verhältnis dieſelbe einzu

richten lll. 129. 79.

Gerichtsweſen, was zu deſſen

Anordnung der Souverain

im Staate zu thun habe

20. 12. ſiehe Juſtizwe

.

Gering Jac. ll. 150. 107.

Geringhauſen Ad. Henr. ill.

haupt nicht von dem Will

kür der Parteien abhängen

llk, 132. 81. mus die Fri

ſten möglichſt abkürzen lll.

133. 82 die Formalien er

leichtern lll. I 34. 83.

Gerichtsperſonen, dieſe zu er

nennen kommt allein dem

Regenten zu lll. 23. I4.

ſind von Schiedsrichtern un

terſchieden lll 23. 14. nöti

ge Eigenſchaften derſelben.

lll. 24. 14. ſind teils als

Staatsbedienten, teils als

Untertanen von der Majeſtät

abhängig lll. 26. 15. Unter

ſcheidungsgründe derſelben.

ill. 47. 29. müſſen in eine

verhältnismäßige Subordi

271. 172.

Geſandter, fremder bei uns

iſt von der Oberaufſicht

desG g 3 -
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des Regenten kein Gegen

ſtand l. 255. 169. darf

als Untertan nicht angeſehen

werden ebend. lll. 176. 112.

das Recht ſolche zu ernen

nen und abzuordnen, iſt

ein Majeſtätsrecht 1. 289.

I92. was ſie ſind l. 289.

lll. 22I. I4I. von welchen

dies zu verſtehen ſei, und

wie weit es ſich erſtrekke,

wird näher unterſucht ebd.

Beiſpiele von ſolchen, über

die die Souverains ihreHo

heitsrechte ausgeübt haben.
ebend.

192. ſind in Beziehung auf Geſandſchaftsrecht gehört zu

ihren Regenten Staatsbe

diente, in Abſicht aber auf

das auswärtige VolkBevoll

mächtigte ebend. haben den

vorſtellenden Charakter ihres

Volksl. 290. 192. ein Agent,

- ein Commiſſair, ein Deputir

ter verdienen den Namen des

den beſondern Majeſtäts

rechten l. I53. 95. iſt ein

Teil der ausübenden Ges

walt im Staate l. 27o. 179.

ein Vaſall iſt an ſich daran

- nicht gehindert l. 291. 192.

wol aber ein geweſener Re

gent ebend.

Geſandten nicht ebend. Un- Geſchenke freiwillige ſind ei

- tertanen müſſen ſich dieſen

gefährlichen Poſten gefallen

laſſen. . 29 . 193. ſowol

ordentliche als außerordent

ne Art öffentlicher Auflagen

im Staat ll. 377: 269. ſol

len Richter nicht nehmen

lll. I3o. folg. 8o.

liche kan die Majeſtät er- Geſchichtskunde und die das

nennen 1. 291, 193. ſind

nach dem Völkerrecht unver

lezlich und unabhängig 1 292.

zU gehörigen Wiſſenſchaften

ſind Hülfsmittel zumStaats

recht l. 24. I7. Einl.

194. ſind als Staatsbedien. Geſchlecht des Verbrechers iſt

te dem Majeſtätsrecht ihres

Herrn unterworfen, und

bei deſſen Beſtrafung zu be

merken l. 2Io. 139.

was hieraus folgt l. 292. Geſchiechtskunde iſt ein Hülfs

I94. algemeine Verbindlich

keiten derſelben am auswär

mittel zum Staatsrecht l.

24. 17. Einl.

tigen Höfe l. 293. 194. Geſchoß iſt eine Art bürger

wenn ſie eigenmächtig etwas
an ein auswärtiges Volk

licher Auflagen ll. 377.269.

«Hufengeſchoß ſiehe im 3.

verſprechen, kan es der Geſellſchaften überhaupt,was

Regent für nichtig erklä

ren l. 297. 196. deren Ver

- gehungen gegen unſernStaat

ſind keine Majeſtätsver

brechen und wie ſie deshalb

zu behandeln lll. 381. 248. -

ſind frei von aller Untertä

nigkeit in unſerm Staate

ſie ſeyen l. 33. 3. ſind entwe

der vollkommene oder uns.

vollkommene l. 34. 3. gleis

che und ungleiche, was ſie

ſind 1. 34. 4 unter die glei

chen gehöret die Kirche und

in wie fern ll, 22. IZ.

- - bürgerliche, die Ge

legeu



-

/

Weſwtlicher Innhalt.

N

/

legenheit zu ihrer Errich,

tung ſind die mannigfalti

gen menſchlichen Leidenſchaf

ten und Fähigkeiten l. 4. 2.

Einleitung, wie auch der

Mangeleiner gewiſſenStadt

und Landwirtſchaft und die

Unwiſſenheit in der Polizei .

47. 15. entfernte und nä

here Urſachen davon 1. 50.

17. . 51. 18. ſind das beſte

Mittel, den Misbrauch der

Leidenſchaften zu verhüten l.

4. 2. ſind unabhängige und

zuſammengeſezte weſen l. 33.

2. wie ſie entſtanden ebend.

- - im Staat, über dieſelben

erſtrekt ſich vornemlich die

Oberaufſicht des Regenten

Ill. 244. 155. müſſen auf

Befehl des Regenten von

Zeit zu Zeit ihre verabrede

ten Rechtsſäzze vorweiſen l.

254. 168. deren ſtillſchwei

gende Beſtätigung iſt nicht

ſo leicht zu vermuten lll.

245. 155. eben ſo wenig

anch deren Unabhängigkeit

Ill. 246. 156. deren eigen?

mächtige Errichtung iſt dem

Untertan nicht erlaubt lll.

291. 188. deren Abſicht muß

der Hauptabſicht des Staats

gemäß ſeyn lll. 292. 189.

deren Verfaſſung muß nicht

mit der Staatseinrichtung

verwechſeltwerden ebend. fer

nere Rechte und Befugniſſe

derſelben lll. 293. folg. 189.

- 2 despotiſche und einge

ſchränkte, was ſie ſind 1. 35.

4. despotiſche widerſprechen
den natürl.

und billigen

Rechten ebend. Verhältnis

/

G g4

in den eingeſchränkten 1, 35.

5. l. 40. 9. -

- -freie was ſie ſind ll. 245.

I56. in wie ferne ſie zum

Staat gehören ebend. wo

durch ihre vorzüglichen Frei

heitsrechte zu entſchuldigen

ebend.

- - rechtmäßige, was ſie

ſind lll. 246. 157. ſind ents

ºder öffentliche oder privat

privilegirte oder nicht privi

legirte Geſellſchaften lll. 247.

I57.

2 - öffentliche, woher ſie ents

- ſtehen und ihre Verſchieden

heit lll. 247. 157.

-, unrechtmäßige, wann ſie

es ſind. lll. 246 157.

- , einfache und zuſammens

geſezte, was ſie ſind l!: 248.

I58. Beiſpiele von öffentli

chen ſowol als Privatgeſell

ſchaften, ſo zuſammengeſezt

ill. 249 158. was die Mas

jeſtät für Rechte darauf aus

üben kan lll. 249. 158. die

Zuſammenſezzung derſelben

veranlaßt die Mittelbarkeit

und Unmittelbarkeit der Un

tertanen lll. 25o. I59.

- - Privatgeſellſchaften was

ſie ſind lll. 247. 157. hie

von iſt der Landesherr zu

weilen ſelbſt ein Mitglied

lll. 249. I59,

- - große und kleine in

welcher Beziehung dieſerBe

griff genommen werden muß

lll. 25o. I59.

- ; häusliche zu dieſen, ge“

hören Knechte und Söhne

die noch unter väterlicher

Gewalt ſtehen l. 36. 6. die

Auf
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Aufmerkſamkeit darauf iſt

im Staat hauptſächlich nö,

- tig lll. 294. I90.

s - die oſtindianiſche in

Holland iſt dem Staat nicht

Untertan l. 118. 7o. deren

vorzügliche Rechte lll. 245.

I56. ihre Obliegenheiten ill.

246. 156 iſt eine freie Ge

ſellſchaft ill. 245. 156. eine

unabhängige im Staat iſt

eine Staatskrankheit l. 118.

7o. -

Geſezgeber ſiehe höchſte Ge

walt beſonderer Redege

brauch dieſes Worts 1.166.

Io5 hat das Recht ſeine Ge

ſezze ſowol wegen des Ge

ſchehenen als wegen des Zu

künftigen abzuändern l. 231.

folg. I54. -

Geſe3ze im allgemeinen Ver

ſtande was ſie ſind l. 5. 3.

Einl. in beſonderer Bedeu

tung ſind ſie entweder phy

ſicaliſche oder ſittliche ebend.

ſittliche finden allein bei den

Menſchen ſtatt. ebend. wor

auf ihre Verbindlichkeit ge

baut werden muß ebend.

ſind eben ſo verſchieden, als

der Grund ihrer Verbind

lichkeit und ihr Urheber iſt

. . 6. 4. Einl. wie vielerlei

ſie in dieſem Betracht ſind

ebend. befohlne, was man

darunter verſtehe ebend.

auf dieſe iſt hauptſächlich

im Staatsrecht zu ſehen ebd.

Und warum ebend. dieſe ſind

entweder öffentliche oder Pri

vatgeſezze ebend.

- - allgemeine bürgerliche

was ſie ſind l, 8, 7., Einl.

1. 164. Io4: wie ſie der

Weltweiſe bildet ebend. ſind

notwendig l. I64. Io4.

- - deren Geiſt zu unterſu

chen iſt bei einem brauchba

ren Staatsrecht nötig 1. 19.

I4. -

- - Haupt- oder Grundges

ſe33e der Staaten ſiehe

Grundgeſe33e.

das Recht ſolche zu geben

gehört zu den allgemeinen

Majeſtätsrechten 1.152. 95.

Beiſpiele berühmter Verfaſ

ſer derſelben 1.167. folg.Io7.

die erſten Verfaſſer ſcheinen

die Egyptier und Chaldäer

vielleicht auch Chineſer und

Indianer geweſen zu ſeyn. l.

167. 106.

deren weſentliche Theis

le ſind das Formale u. Mate

riale l. 168.folg. Io8. wor

aus die Güte derſelben zu be

urtheilen l. 169. Io8. deren

Daner iſt der Probierſtein

ihrer Vollkommenheit 1.245.

I62. Quellen derſelben l.

I7o. Io9.

- natürliche und zufällige

im Staat wasſie ſind l. 17I.

IIO,

- zufällige müſſen nicht von

den Ereigniſſen, die ſie ver

anlaßt haben getrennt wer

den ebend. können verändert
werden von der Majeſtät l.

245. 162. müſſen zuweilen

verändert werden 1.245.folg.

163. ſind entweder allgemei

ne oder beſondere 1.23o. I53.

- deren Abſicht, nach der

ihre Güte zu beurtheilen iſt,

iſt keine andere als der End

zwek



Weſentlicher Innhalt.

k

zwek des Staatsl. 172.111.

zuweilen ratet die Klugheit

zuGeſezzen, die der Abſicht des

Staatsentgegenzuſeynſchei

nen l. I73. II 2. Solons

Beiſpiel ebend. müſſen die

Kräfte ergänzen, die dem

Bürger noch fehlen l. 174.

II 3

- gebietende, und verbie

tende, was ſie ſind 1.174folg.

II3. -

erlaubende ſind eigentlich

keine Geſezze ebend.

- in wie fern ſie auf das

Vergangene gezogen werden

können oder nicht 1.177.folg.

s

II5.

- deren Gegenſtand, und

zwar der allgemeine und be

ſondere wird unterſchieden l.

75. folg, 114. allgemeiner

Gegenſtand und was er nicht

ſeyn könne l. 176. 177. 178.

179.180. §. II4-I16. beſon

dere Gegenſtände derſelben

welche ſie ſeien 1.180.1 17.

- - Staatsgeſetze, was ſie ent

halten l. 18o. 117.

- - Privatgeſe33e, was deren

Gegenſtand ſey l. 18o. 117.

können in Beziehung auf den

Regenten eine Staatsſache

werden, l. 181. 117.

- peinliche was ſie verbie

ten ihreKennzeichen und wor

nach ihre Gröſſe zu beurthei

len l. 18I. II8.

- Strafgeſe33e ſind teils

allgemeine, teils beſondere l.

I82. I I8. -

- deren Grund muß mit

der Gelegenheit, die ſieveran

laßt, genau verknüpft werden

4.

-

1. 184. 120. derſelbe mus

majeſtätiſch ſeyn. 22352.
2 - bei derenVerfaſſung müſſen

die Abſicht der Regierung, die

Zeit, die Umſtände und die

Handlungen zuſammen ge

halten werden l. 184. 12o. in

wie weit hiebei der Luftſtrich

oder die Lage des Landes ei

nen Einflus in dieſelben habe

l. 182. 12C.

- - deren Verbindlichkeit

und Nachdruk l. 185. folg.

I2I.

- deren ansdrükliche und

ſtillſchweigende Bekanntma

chung l. 223. I49. nach die

ſer Einteilung ſind ſie entwe

der geſchriebene oder unge

ſchriebene 1.224. 149.

- - müſſen kurz und deutlich

ſeyn l. 226. 151.

- - der auswärtigen Aufnah

Me (receptio iuris peregrini)

erfordert viel Behutſamkeit

l. 227. 15 I.

* - deren große Anzahl iſt

dem Staate ſchädlich 1.229.

152.

- - die eine Ausnahme machen,

wie vielerlei ſie ſind l. 231.

folg. I54.folg.

- - wodurch Befreiungsrechte

erteilt werden müſſen, ſehr

eingeſchränkt genommen wer

den 1.234. 155. dürfen nicht

zu weiterer Folge gezogen

werden l. 243. 161.

- deren Auslegung, Erklä2

rung, Erläuterung ſiehe

Auslegung, Erklärung, Er

läuterung ob es beſſerſey,den

Richter auf die Worte oder

auf denSinn derſelben zu ver

Gg 5 Wei



Weſentlicher Innhalt. A

weiſen l. 24I. I59. 242. 16o. - -

es iſt gut, daß der Richter bei

zweifelhaften Geſezzesworten - -

ſolche höheren Orts zu ferne

ren Verhalt:ngsbefehlen ein

berichte 1.242 I6o.

- - deren Veränderung iſt

zuweilen nötig l. 245,63.

eine Haupturſache davon, die

außer den Geſezzen anzutref

fen iſt, iſt die veränderte

Denkungsart der Nation,

welche von der Erziehung und

Polizei abhängt l. 16r. 243.

was in Demokratien Anlas

dazu giebtl. 162 243. deren

Aufhebung Abänderung,

Gegenruf, Erweiterung

ſiehe unter dieſen Wörtern;

iſt ein Majeſtätsrechtl. 244.

162. welches aber nur beizu

fälligen, nicht bei weſentlichen

Geſezzen ausgeübt werden

kam l. 245. I62.

- - Sorge und Anſtalten für

deren Befolgung iſt ein vor

zügliches Geſchäft des Re

genten l. 271. 18o.

das Gopiſche wider den

Lurus ll. 282. 206.

das Orchiſche wider den

Luxus ll. 282. 206.

Geſe3 Papia Popäa, was es

gegen die Verächter der Ehe

anordnete Il. I 17.8o.

- - Remmiſche wie es den

Verläum der beſtrafte - ll.

I65. I 19.

, - die Rhodiſchen ſindMU

ſter, den Kredit im Staate

zu erhalten ll. 257. 187.

- das Valeriſche, was für

eine Selbſthülfe es erlaubte.

lll. 273. I74.

- - der Weſtgothen, was ſie

in Beziehung der Keuſchheit

ordnen l. 167. 121.

Geſe33e der zwölf Tafeln

brachten das Eheſcheidungs

recht ººm griechiſchen aufs

römiſche Frauenzimmer ll.

234. 93. E -

Geſezbuch, Geſezbücher, ein

gutes, wie es beſchaffen ſeyn

müſſe lll. 41. 25. ſollte ſelbſt

nach den gerichtlichen Fällen

verbeſſert werden lll. 42 25.

Schilderung eines ſolchen in

der Rußiſchen Inſtruction ll.

- - Urſachen des Verfalls der

* ſelben . 271, 18o. -

- - das Aemiliſche wider den

-. Lurus ll. 282. 206.

Geſez, das Allemanniſche, wie

es die Unkeuſchheit beſtraft

ll. 167. 121.

- - das Antiſche wider den

Lurus ll. 282. 206 ,

- das Burgundiſche we

gen Entdekkung der Verbre

chen an der Frau und Kin

dern des Verbrechers iſt nicht

zu tadeln lll. I55. folg. 98.

- - das Fanniſche wider den

Luxus ll. 282. 206.

42. 26. mus die Auslegungs

regeln genau vorſchreiben, und

die Lehrart in Anſehung der

Erklärung willkürlicher Ge

ſezze auf Akademien beſtim

men-lll. I 25. 77. werden

durch die Sklaverei im Staa

tevermehrt lll. 212. 135.

Geſindeordnung, eine gute iſt

im Staate höchſtnötig ll.

168. 122. ein Vorſchlag da

zu.ll. 169. 123.

Geſund



die Regalien ll. 358. 258.

Geſundheit der Untertanen, die -

Sorge dafür iſt eine Pflicht

der Polizei ll. 76. 5 I.

Geſundheitsrat einen ſolchen

im Staat anzuordnen würde

gut ſeyn, z8 53. Gegen

ſtände und Inſtruktion deſſel

- ben ll. 78. folg, 53. folg.

Gewährleiſtungs- Bündniſſe

was davon zu halten l. 302.

2OO.

> /

>

Weſentlicher Innhalt.

Geſundbrunnen gehören unter gewalt im Staate ſiehe uns

ter dieſem Worte.

- Privatgewalt wie ſie von

der Rebellion unterſchieden,

lll. 386.252. diejenige, wor

ein die Beleidigung des Re

genten und der Nation aus

bricht, iſt eine Rebellion ill.

387.253,

- väterliche iſt die erſte und

natürliche, aber nicht eine

hinreichende Urſache zur bür

gerlichen Geſellſchaftl.51.18.

- - punkt hierüber ſollte Gewerbe, daſſelbe leidet durch

- die Sklaverei lll. 212. 135.im Prozeſſe kein beſonderes

* Verfahren verſtattet werden

lll. 73. 44.

Gewalt iſt eine entfernte Urſa

nach demſelben iſt der Ein

wohner zu beurteilen lll. 242.

I54.

che zur bürgerlichen Geſell- Gewerke ſiehe Stadtwirth

ſchaft l. 5o. 17. iſt zur inner ſchaft.

lichen Sicherheit nicht immer Gewicht ſiehe M7aas. . . >

hinlänglich 1.86. 46.

-, höchſte im Staat beſteht aus

dem unabhängigen Zwangs

rechte zumBeſten des Staats

lll. 331.217. in wie weit die

ſelbe aus der Grundgewalt

der Geſellſchaft entſteht lll.

333. 218. heiſ die Maje

ſtätl. 39. 8. l. Io9. 64. ſie iſt

notwendig l. 38.8. iſt eine

34.2I darf e

geiſtlichen Gleichgültigkeit,

Gewiſſensfreyheit, darüber hat

der Regent kein Recht ll.

ll. 32. 20. Urteil in der rußi

ſchen Inſtruktion davon ll.

nicht bis zur

oder wol gar bis zur Reli

gionsverachtung ausarten ll.

38. 23. wieweit ſie ſicherſrek
ken dürfelll. 268, 171,

Folge der Vereinigung und Gewiſſenszwang widerſpricht

Unterweiſung l. 64. 26. den natürlGeſezzen ll. 39.24.

- des Geſezgebers fließt Gewohnheit im Staat kan

aus dem Weſen des Staats

1.165. folg. Io5.

- der Oberaufſichtim Staat,

ſ. Oberaufſicht.

- ausübende, worinne ſie

beſteht l. 27o. 179. was in sº

Beziehung auf auswärtige

Völker, und auf die inner

liche Staatsverfaſſung ihr

Gegenſtand iſt ebd. Grund

nurunter gewiſſen Einſchrän

kungen angenommen werden

22I; 15o. ll. 76. 47. zu

Verjährung der Gewonheit

ſollte nicht ſo viel Zeit erfor

dert werden Ill. 77. 47. wenn

ſie ein herrſchendes Geſez bei

der Nation iſt, ſollte man ih

ren Beweis nicht erfordern

ebend.

A

Gift



Weſentlicher Innhalt.

W

Gift, bei deſſen Verkauf mms

Sorgfalt gebraucht werden

l. 80 54. -

Gigas Hier. lll. 376, lll. 390.

254.

Gilbert Claud. ll. 33. 20.

- - Chriſt. ll. 236. 172.

Gilden der Handwerker und

Künſtler, auf dieſe muß der

Regent bei Fertigung der

Stadtwirtſchaftsgeſezze ſein

Angenmerk richten ll. 204.

149 ſiehe Innung

Giechisfan, deſſen Religion iſt

der Vernunft nichtgemäs ll.

I3. 6.

Glafey Ad. Friedr. l. Io. 8.

Einl. 1. 297. I96. -

Glaſinus lll. 26. I66.

Glaſer lll. 214. 157.

Gleichgültigkeit gegen dasGe

ſchehene (abolitio), wenn ſie

ſtatt findet l. 232. 154.

Gleichheit der Untertanen, in

wiefern ſie im Staat möglich

und nicht lll. 205. I 3r. ein

ſchädliches Hinderniſ derſel

ben iſt die Sklaverei im

Staat l!1.212. I 35. -

Gleichmacher, dieſe waren Re

bellen lll. 388. 253.

Glükabuden ſind nicht zu dul

den ll. 222. 163

Glüfsſpieler ſiehe Spieler,

Gnade iſt eine der vornehmſten

fürſtl Tuaenden 1. 128. 76.

OFockelius Ernſt l. 286.

Äje Jºhann Wilhelm (von)

1.125. 74. ll. 5. ll. 263.ISI.

1. 35 . 256 lll 89. 54.

Göckel Henrich Lorenz ll. 359.

258.

G58daeus Johl. 322.232.

Göding Andr. ll. 246. I79.

Göllnitz Georg Chriſto (von)

ll. 373 266.

Gogreve Sim. lll. 269.171. -

Gonne Joh.Gottlieb 1.197.130.

Goritius Chr. Conr.ll. 33.20.

Gothofredus Jac. 1, 308.206.

ll. 236. 171.

Gott,Ä höchſte We

ſen iſt kein Befehl eines Sou

verains verbindlich lll. 262.

167 folg

Gottesdienſt ſiehe Religion;

ein ſolcher, der ungehorſame

Bürger macht, iſt im Staat

nicht zu dulden Ill. 4o2.263.

Gottesläſterung, wie ſie von

der Polizei zu beſtrafen ll.
I66. I 2o.

Gracian Balthaſl. 13.9. Einl.

Grade die verbotenen hier,

durch läſt ſich verhindern,

daß die reichen Familien ſich

nicht ſelbſt unter einander

verehelichen Il. 127. 88. es

ſollte nicht ſo oft dabeydis

penſirt werden Il. 127. 88.

die Veranlaſſung hiezuiſinn

ter andern auch die geweſen,

daß der Reiche dem Armen

aufhelfe, und der Umlauf des
Geldes. eßend.

Gräve Joh. lII. 166. 105.

Grammondus Gabr. Barth.l.

58. 22.

Graß Mich. ll. 147. 104. ll.

346. 25o.

Graswinkelius Theodor I.

I48.

Grauſamkeit, dieſelbe wird

durch die Sklaverei befördert

lll. 213 136.

Gravina Joh.Vincent. I. 247.

164.

Grebner Leonh. II, 27. 16.

- de



–
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de Gregorius I. 119. zweites

Kap.

Greiſe ſind im Staat mit per

ſönlichen Abgaben zu verſcho

nen Ill 234 folg. 149 von

was für Greißen dies gilt lll.

235. 49.

Grenius Georg I. 104.

Grenzbündniſſe ſind ſehr not

wendig , 303 20 I: wenn ſie

mehr ſchädlich als nüzlich

ſeyn können. ebend.

Gribner Mich. Henr. II. 308.

224. II. 348.25 I. III. 43.

26. III. I6 I. 1O2.

Grotius Hugo 1. 8. 7. Einl.

I. 37. 6. 1. 39. 8. I. 62. 24.

I. III 64. 1. II5. 68. . 152.

94. I. I57. 98. I. 16I. IO2.

deſſen Meinung von der heu

tigen Brauchbarkeit der jüdi

ſchen Geſezze wird nicht ange

noMmen 1.2O2 I 34 1.299.

I97. 1. Iſtes Kap. pag. 3.

II. 24. I4. 11. 27. 16. II.

82. 55. Il. 332.239. II. 346.

25O. II. 374. 267. 111. I8o.

I 14. III. 274 I74. deſſen

Meinung, von einem Falle

erlaubter Selbſthülfe wird

verworfen. II. 276. 176. lll.

283 18o. IiI. 327.213. 111.

353.232. III. 370.242, Il.I.

4II. 268.

Größe der Staaten macht oft

nur eine eingebildete Mach

I, Ioo. folg. 58.

Grundgeſes Grundgeſe33e,

das erſte eines Staats wie es

heiße 1 73. 35. was es über

hauptſey I,74. 35. II. 36.

206. iſt entweder ein natür

liches oder ein willkürliches

ebend wie ſie unterſchieden.

ebend, müſſen bei der Kolliſion

dem Cerimoniengeſezze vor

gezogen werden 1.148. 92.

- wie vielerley Bedeutun

gen dies Wort hat III. 316.

206. woher ſie entſtehen 11I.

3I6. 206. ſind entweder

Grundgeſezze des allgemei

nen Staatsrechts oder ges

nauer beſtimmte Staats

grundgeſezze III. 316. 206.

was zu den willkürlichen

Grundgeſezzen gehört lll.

317.206. ſind ewige oder zeis

tige Ill. 317. 206. ſowol der

natürlichen als willkürlichen

vorſäzliche Verlezzung iſt ei

ne wirkliche Tirannei III.

362.238. -

- die allgemeinen und na

türlichen worauf ſie ankom

men III. 334. 219. ob man

mit Roußeau den Willen der

Nation für das erſte Grund

geſez zu halten habe. ebend.

können nicht verändert wer

den III. 339. 222.

- die willkürlichen können

auch in andern Regierungs

formen als der Monarchie

ſtattfinden III. 336.220. hie

bei kommt es hauptſächlich

auf den Willen der Ration

und deren Verabredung mit

dem Souverain an. ebend.

inwiefern ſie zu mißbilligen

ebd. Beiſpiele von tadelhaften

Grundgeſeözen. ebend. und

folg. in wie fern ſie der Re

gent abändern kan oder nicht

11.338. 22. 11.343 22

inwiefern dies dieVerſamn,

lung der Untertanen thun an

III. 339. 222. eine einſeitige

Veränderung derſelben iſt

eig

1.



Weſentlicher Innhalt. -

eine Beleidigung der Nation

III. 34Q 222. was dahin zu

rechnen III. 340. 223. deren

einſeitige Veränderung von

Seiten der Untertanen iſt ei

ne ſtrafbare Empörung III.

34 223, was in ſolchen

Fällen zu thun. ebend. nicht

jeder Krönungseid beweiſt

deren Daſeyn im Staat III.

342.224, auch in eroberten

Staaten können dergleichen

ſtattfinden II. 342. 224. es

- iſt nicht notwendig, daß in

Staaten, in denen der Regent

die Majeſtätsrechte lediglich

durch den Willen der Nation

erhalten, dergleichen vorhan

den ſeyn III. 343. 224.

Grundgewalt einer Geſell

ſchaft, was ſo genennt wird

lll, 330.216. deren erſte Re

geln. ebend. unter welcher

Hypotheſe ſie im Staat an

die Majeſtät veräuſſert wird

Jll. 332. 27. wenn und wie

fern ſie wieder tätig wird lll.

333. 2I8.

Gryphiander Joh. ll. 319.

3tes Kap. - -

Güte iſt eine entfernte Urſachzu

den bürgerl. Geſellſchaften l.

5O. I7.

- - iſt im Prozeß zu pflegen und

in wie weit lll. 71. folg. 43.

ausgenommener Fall lll,72.

43.

Güter der Kirche ſ Kirche.

- - der Gemeinden ſehe Ge

meinden.

Güter im Staat ſind entweder

Staats- oder Privatgüter ll.

32 232 auf dieſelben hat

die Majeſtät Rechte. ebend.

Z

Z

dieſeRechte erhalten durch die

Abſicht desStaats ihre Greu

zen. ebend.

- Chatullgüterſiehe Privat

güter des Fürſten unter ge

genwärtiger Rubrik und un

ter dem Wort Privatgüter

im P. -

- Crongüter ſehe Domai
nenguter.

z Domainengüter oder Krone

oder Tafelgüter, was ſie ſind

ll.332.folg.24o. ſind eine Art

von Fiscalgüternehdauf wie

vielerlei Arten ſie dem Für

-

s

ſten angewieſen werden kön

nen ll. 337. 244. ein Regent

iſt nicht berechtigt die Sub

ſianz derſelben anzugreifen ll.

338. 244. jedoch kan er nicht

leicht zu einer Rechnungsab

legung von ſelbigen angehal

ten werden. ebend. Fond der

Domainengüter in England

ll. 337.244.

- Fiskalgüter, was ſie ſind M.

332. 24o. ſind entweder

Staatskaſſengüter oder Dos

mainen ll. 333. folg. 24o.

- Gemeine Güter, was ſie

ſind ll. 33o. 239. wenn ſie

aufhören ſolche zu ſeyn. ll.

33 I. 239.

- öffentliche Güter, was der

Regent für Rechte darauf

hat ll. 331.239. was hieher

gehört ebend.

Patrimonialgüter des

Staats, was ſie ſind ll. 33 I.

239.

- Privatgüter ſind entweder

das Eigentum der Gemeinen

oder einzelner Bürger ll.

321.232, ſind im Sº
MPf

-
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-

36o. folg 259. das Recht

der Majeſtät auf dieſelben iſt

lediglich ausder Regierungs

abſicht herzuleiten ll. 363.

261. Maasregeln zur guten

Verwaltung, insbeſondere

von der Kenntnis und dem

Misbrauch derſelben l.365.

262. was die Majeſtät, des,

falls auf einzelne Bürger

und ganze Geſellſchaften im

Staat für Rechte habe ll. -

365. folg. 262. die Maje

ſiät iſt berechtigt, deren nö,

tiges Verhältnis im Staat

zu befördern ll. 367. 263.de

ren große Ungleichheit im

Staate widerſpricht der Ab

ſicht des Staats Il. 367. 263.

eine völlige Gleichheit derſel

ben iſt ein leerer Entwurf,

der ſich nicht ausführen läſt

ll. 367. 263. was für Ver

ordnungen zu Beförderung

des nötigen Verhältniſſes der

Privatgüter der Majeſtätan

zuraten ſind. ll. 368. 263. auf

die Subſtanz derſelben hat

:

der Regent nur in auſſeror

dentlichen Fällen ein Recht

ll. 396. 284 folg, insbeſon

dere aufÄ Privat

beſizze, bſchaften und ver

laſſene Grundſtükkell. 397.

285. ingleichen auf die Gü

ter der Verbrecher, wenn ſie

in des Staats Bezirken ſind

- ll. 398.286, oder auch kraft

gewiſſer Gebräuche ll. 399.

- 286. ſiehe Subſtanz der

Privatgüter; der Beſiz un

beweglicher Privatgüter

bringt zuweilen das Bürger

recht mit ſich lll 229 I45,

notwendig, wider Hobbes ll. Güter, Privatgüter des Für

ſten oder Chatoulgelder, oß

es gut ſei, daß der Fürſt dergl.

beſizzell. 339. 245. ſind in

einigen Staaten notwendig

ll. 339.245.

- - Staatsgüter überhaupt

oder Fiskalgüter ſind zweyer

le l. 331.239. verſchiedener

Redegebrauch in Anſehung

ihrer ll. 332. 24o. ſind ein

Eigentum der ganzen Nation

l. 333.24o. ſiehe Staats

güter

s - Tafelgüter ſiehe Domai

nengüter.

- - unbewegliche Rechte und

Verordnungen der Nationen

in Anſehung des Beſizzes der

ſelben lll. 229. folg. 145.

bringen zuweilen ſiillſchwei

gend das Bürgerrecht mit

ſich lll. 309. 2o2.

Gundling Nic. Hieron. 1. 22o.

I46. 1. 226. I4O. ll. I53. 109.

l. 344 249. l. 37. 264. ll.

398.285. lll. 344.

Gvovet 1.44.

Guſtav Adolph Kön. von

Schweden L 119. 2tes Kap.

Gutermuth I. 1 19:2tes Kap.

Gut ſeyn der bürgerlichen

Handlungen woher es zu be-,

ſtimmen 1 75. 36.

Gymnaſien, was darinnen ge

trieben wird II. 182, 133.

deren Anzal iſt einzuſchrän

ken II.. 183. 134.

3

Zackmann Joh Gottfr. II.

186. 136. III. 221. 14I.

Häberlin . 25. 17. Einl.

3ärte,

W



Weſentlicher Innhalt.

Härte allzugroßc iſt ſchädlich

I. 2o8. I38.

Sagemeiſter Joach. I. 232.

I54. -

Zageſtolzen ſind der Bevölke

rung zuwider II. I 16. 79.

wer dahin gehört ebend. wer

dahin nicht gehört ebend.

- Strafen derſelben aus der

älteren und neueren Geſchich

te II. 117. 8o. müſſen durch

Umwege zur Ehe gezwungen

werden II. 116. 79. ſollten

billig die Vermögenſteuern

doppelt bezalen II. 121.folg.

83. was noch ferner für Un

bequemlichkeiten mit dem

Stande derſelben verknüpft
werden könnten II. 122. 83.

könnten angehalten werden,

eine Kaſſe für die ſich ver

heiratenden Armen zu ſtiften

II. I 20. 82.

Zahn Henr. II. 39o. 278.

II. 394. 282.

Hallwachs Joh. Mich. II.

I
II. 4. -

Hammer Aler. II. 195. I43.

II. 245. I55. -

Handlung, Handel, Handel

ſchaft iſt ein vorneml. Ge

genſtand der Staaten I.99.

56. teilt ſich in den inlän

diſchen und ausländiſchen II.

243. 178. Vorteile deſſelben,

wenn er regelmäßig geführt

wird II. 244.178. Vertei

digung deſſelben gegen eini

ge Vorurteile II. 244. I79.

der Regent nimmt ihn uns

ter ſeinen beſondern Schuz

II. 246. 18o. iſt in ver

ſchiedenem Betracht ein Ge

genſtand des Polizei- und

Cameralweſens II. 246.180.

in wie fern es gut ſei, wenn

der Regent dergleichen kreis

bet, oder daran Teil nimmt

II. 248. 182. in wie fern

der Adel dazu zuzulaſſen ſei

und welche Vorſicht dabei

anzuwenden II. 249. 183.

iſt ein Mittel den Umlauf

des Geldes zu befördern. II.

239. 175. was für Staaten

demſelben ihre Größe zu

danken haben II. 244. 178.

Handel im Großen bindet ſich

nicht allemal an eine gewiſſe

Zeit II. 276. 202. zu deſſen

Behuf werden von der

Obrigkeit Börſen mit den

dazu gehörigen Geſejzen ver

anſtaltet II, 276. 2o2.

* - auswärtiger, iſt ein Mits

tel bei allzuſehr überhand ge

nommener Bevölkerung im

Staate II. 73. 48. teilt ſich

in den leidenden tätigen

und öconomiſchen Wieder

verkaufhandel II. 243. folg.

178. worinne dieſe beſichen

ebenö. kurze Geſchichte von

deſſen Urſprung und Fort

gang II. 265. I93. in wik

fern ihn der Regent mit ei

ner Nation ganz aufheben

könne. II. 267.194. deſſen

Abſicht, was ſie ſei II. 268.

195. deſſen Uebergewicht iſt

auf die Seite unſers Staats

zu lenken II. 27I. 199. was

dies bedeute II. 272. 199.

leidet durch die Sklaverei

III. 212. 135.

- 4 Bücherhandel, bei dem

ſelben fallen alle Geſezze weg,

wodurch die Ausfuhr Ä



Weſentlicher Innhalt.

der Waaren eingeſchränkt

werden. Il. 274. 2oI.

II. 263. 192. deſſen übrige

Vorteile ebend. Polizeian

ſaiten zu deſſen Aufnahme

worinne ſie beſtehen II. 263.

folg. 192.

- - leidender, inwiefern ihn

- - inländiſcher iſt der be

ſie Grund des ausländiſchen

194. in Anſehung der Aus

Und Einfuhr der Waaren

des Handels 1. 27. 199.

in Anſehung der Kolonien,

Freihäfen, Niederlagen, und

Tranſit. II. 272 2co. in

Auſehung des Bücherhandels

1.2742o1 in Anſehung

11. 268. folg. I95. fºlg, in

Anſehung des Uebergewichts

die Staatsklugheit zuläßt II. der Meſſen und Märkte II.

272. I99. -275. 202

- tätiger iſt das beſte Mit 5andungsſachen müſ

te den auswärtigen Handel ſei ſchleug entſchieden wer

- auf der Seite unſers Staats, den 11. 262. 19.

überwichtig zu machen. II. Handlungsſyſtem,wodurch von

272. 199. deſſen Gleichgewicht die ſicher

*Handlungsgerichte, was deren ſie Nachricht zu bekommen

Beſtimmung iſt. II. 276. Il. 272. 199. ſiehe Syſtem.

202. ſind in aroßen Städ- 5andºngs tractaten,

- ten nötig II. 276. 202. , ºder, Bündniſſe und deren

Handlungsgeſezze dazu gehört Abſicht. 30# 20.

mehr als die gewöhnliche Handwerksſachen entſcheidet

Wiſſenſchaft eines Kauf- die Polizei ganz kurz II.

manns II. 247. I81. was 20. 54. –

bei deren Verfaſſung zu he Happen Friedr. von II. 254.

:: obachten ebend. allgemeine , 186.

«Harduin I. 29. 2o. Einl.Vorſchrift dabei II 248. * - “* - . .

Harles Gott. Chriſtoph. II.181. beſondere Maasregeln

in Anſehung der handelnden

Perſonen II. 248. 18I. in

Anſehung der zu verhandeln

den Waaren, deren Güte,

184. in Anſehung des Preißes

derſelben II. 252. 185. in

Anſehung des Kredits II.

Maas und Gewicht II. 251.

I83 I 33. -

Harpprecht Ferd Chriſtoph.

1. 336.223.11. 92. 61. II.

356. 256. il. 193. 122.

111. 3O8. 2OO.

- - Joh. II. 355. 256.

Hartmann Joh. Zachar. III.

256, 187. in Anſehung des

99. 6I.

Hartung Joh. Chr. I. 267.

177.

3aſſen Mart. III.239. 152.

Hauber Eberh. Dan. I, 26,

17. Einl. . . ."

Haupthaar langes war bei den

alten Franken Burgundio

Nſ

Wechſels II. 261. 19I. in

Anſehung des inländiſchen

Handels II. 263. 192. in

Anſehung des ausländiſchen,

und beſonders des auslän

diſchen Kaufmanns II. 266.



Weſentlicher Innhalt.

nen und Weſtgothen ein kö- beſtraft werden ll. 80. 54.

jglicher Schmuk I. 144., Exempel der Aegyptierebend.

89. _ __ - Heilungsanſtalten im Staat,

Léaus Franz Melch
. Anton.

lII. 136. 83.

z-Hausoiebe ſiehe Diebe. 49

Hausherr, was er für ein

Recht über ſeine Hausgenoſ

ſen hat II. 168. 122, 1.

27o. 172. III. 295, 199.

muß auch für die Sitten ſei

ner Frau und Kinder ant

worten II. 17o. 123.die In

ſtruktion, die hieher gehört,

iſt mit vieler Klugheit

mäßigen ebend.

Hausregiment deſſen hat ſich

der Hausherr im Staate

nicht ganz begeben. ll. 168.

122. es iſt billig, daß man

ſolches dem Hausherrn laſſe

ill. 295. 199doch nicht gänz

lich ſeinem Willkür lll. 296.

I9I.

Hausſtreitigkeiten können vom

Hausvater unterſucht und

beigelegt werden lll. 23. I4:

»Bausweſen, die Ordnung in

demſelben iſt ein Gegenſtand

der Polizei ll. 168. 122.

Zauswirt, ein jeder, der ſei

nen Gaſt verſchweigt, ſollte

billig dafür ſtehen müſſen ll.

217. 159 -

Haveland Joh. 1. 209. 38

Hebrunus J. M. lll. 4. -.
«Hederich Benj. 27,8- Einl.

Hedinger Joh. Reinhº: 273.

181 ll 344 249. . 148:

92. .“

Heidfeld

Heiland Enoch.

Heilung unſchikliche

Joh. l. I21.7I.J 1. 56. 3tes Kap.

ſollte billig

zu

# dazu ll. 78. folg. 53.

H g.

Heimburg D. Joh. Caſp. lll.

72. 43. lll. II3.7o.

Heineccius Joh. Gottl. ll. 178.

I30. ll. 268. I94. lll. I59.

oo.IOO,

Heinrich der III. und IV. wur

den dem Fanaticismus aufs

geopfert II. 47. 29.

Heinrich der 1V., deſſen Ver

dienſte um die Verbeſſerung

der franzöſiſchen Juſtizverfaſ

ſung lll. 21. 13. was #
ohne Not zum Majeſtäts

verbrechen machte lll. 391.

255. folg. deſſen Schärz

fe gegen einen verſtorbenen

Sºttrº lll. 406.

26Ö. -

«Heinrich der VIII. erhob Irr

land zu einemKönigreich und

vermehrte ſeinen Titel damit

l.I4I. folg.8. machte ſichzum

Oberhaupt der Engländi

ſchen Kirche ll, 3I. 19.

Heiratscaſſe zu Ausſtattung ar

mer Mädgen wäre ein nüzli

ches Polizeiinſtitut ll. 120.82.

Helbach Joh. Chriſtol. 232.

I54. -

Hellfeld Joh. Aug. lll. 85. 52. -

Hellmond Clar. Mich. ll. 396.

284.

Zeltzer Joh. Chriſt. II. 33. 20.

Zelvot Hippolytl. 27.8. Einl.

Helwig Chriſt. lll. 262. I67.

lll. 363. 238

Henninges Henrich ll. 4.

Zerbert ll, 255. 186.

Zens



Weſentlicher Innhalt.

Sensler Joh. ll. 9. 3. -

Herbetus Joh. Chriſt. I. 259.

17I.

Herbord II. 2OI. I47.

Herbſt Martin . 218. I44.

255. -

Hering Joh. I: 213. I4I.

--Joh. Ernſ. 11.354. 255.

I 355.256. E

es kommen ein gegründetes

kan einen Regenten berechti

gen Würden auszuteilen l.

I43. 88. dies hat der Pabſt

bei Erteilung der Souverai
nitätstitel für ſich 1. I44. 88.

Anm. kan im Staat nnrun

ter gewiſſen Einſchränkungen

angenommen werden 1.225.

150. nach demſelben müſſen

zuweilen die Polizeigeſezze

beurteilt werden Il. 70. 45.

darauf iſt bei Aufhebung der

Handwerksgebräuchegarkei

ne Rükſicht zu nehmen II.

206. 151. kan die Apella

tionsfreiheit beſtimmen Ill.

III.69.

Hermaphroditen können füg

-, lich nach dem römiſchen

Recht beurteilt werden II.

239. I52.

"Zerodot I. 187. I2I. II. 75.

5o. lI. I44. IOO.

Herrſchaft was ſie ſey I. 107.

, - 61. wie vielerlei ſie ſey I.

107.62. kan durch gleichſei

tige Bündniſſe nicht entſte

* hen. l. 110. 64. in wiefern

ſie in der Kirche ſtattfinde II.

22. IZ.

Zertel Joh. Friedr. III. 51.3o.

Zertius J. Nic. I. 57. 1. I 5.

68. 1.244, 16I, II, I24 85.

.

«Herensbach Conrad II. 354

III. 248. I57. III. 261. 166.

Il I. 27I. 172. III. 277. 176.

III. 332. 217. III. 408.

Hildebrand Henr. I. 57. I.

336.223. II.92.6I. l I.2OI.

I47. 11.357. 257. III. 23O.

. I45. III. 3O8. 2oo. 3IO.2O2.

Hinüber O H. III.4. ebend.

«Hinzelmann Jac. II. 254.185.

Hobbes,woher ſein ungewönlis

ches Lehrgebäude entſtanden

I. 4. 1. Einl. 1. 11. 8. Einl.

deſſen Gleichnis vom Staat

und wie daher ſein Leviathan

entſtanden I. 33. 2. woher er

den Urſprung der Staaten lei

tet. 45. 13. ſezt die allgemei

ne Abſicht der Staaten in der

Gewalt 1.7o.folg. 32. deſſen

Gründe, der Majeſtät eine

unumſchränkte Gewalt zuzu

eignen, werden angefürt II.

319.folg. 208. beurteilt und

widerlegt III. 321.folg. 209.

folg Stellen, wo er ſonſt an

gefärt wird, ſind folgende I.

I 17. 69. I. 279. I85. II. 28.

17. II. 90. 6o. II. 36I. 259.

II. 382.273. lII. I8I. I 15.

III. 25 I. lII. 262 167. III.

325. 2II. III. 355. 233.

II1. 394.257.

Hochſtetter, Andr. Ad. I. 193.

I 27.

Hochverrath,worinne derſelbe

beſteht III. 385. 251.

Hochzeitskoſten, ſollten zum

Behuf der Armen abgeſchaft

werden II. 120. 82.

Höne Georg Paul III.120.74.

Höpinus Theodor II. 314.

229.

I34.

ofceremoniel, was es ſei I.

Hh 2



Weſentlicher Innhalt.

134. 81. Regeln davon 1.

134. folg. 81.

HofferJoh. Bernh. ll.318.23I.

13offmann Joh. Adam l, 13.9.

LEinl.

» - Leonhard l. 295. 195.

s - Chriſt. Gottfr. ll. 77. 51.

-- Corncl. Phil. ll. I 19. 80.

- - Joh. Andr. ll. 193. I42. ll.

319.23I.

* - G. ll. 318. 23 I.

/ -- Hermann lll. I 20. 74.

30fnung und Furcht müſſen die

Geſezze im Staat verbindlich

machen l. 5. 3. l. I89. I23.

»Hognow Dan. l. 248.

Hoheiſel Dän. Friedr. 1. 117.

69. ll. 252. I84. lll. 3 I4.

Holland macht eine Staatsein

kunft aus Vermiethung der

Privatkutſchen und Pferdell.

393. 281. der daſelbſt übliche

4oſte Pfennig bey Verkauf

fung der Grundſtükke und

Schiffe kan ſehr gerecht ſeyn

ll. 392. 280. deſſen Maas

regel, die fremden Truppen

auch nach geendigtem Krieg

beizubehalten, wird geprieſen

l. 3 I5. 2o9. daſige Anſtalt

zur Aufſicht über die Sit

ten ll. I47. IO4. -

Holſtein Ad. Joh. (yon) ll. 3.

«Holtermann Arn. Mor. lll,53.

3 I- -

Zolze Theodor (von) ll. 364.

2626 I.

Holzhandel kan nicht als eine

Art von Regalien angeſehen

werden ll. 357. 258. biswv

hin das Recht der Majeſtät

ſich in Anſehung der Holzung

der Untertanen erſtrekt ll.

358. 278. - - -

"Zomme Joh. Chr. l, 297.196.

- - Carl Ferd. lll. 82. 50. lll.

216. I37. -

Hookers Rechard ll. 22. 13.

Hopfer Benediktusl. 218.144.

lll. 314.

Horn Caſp. Henr. 1. 240. I58.

l. 287. ll. 92. 6I. ll. 359.

258.

* - Joh. Friedr. 1. 11. 8. Einl.

ſeine Meinung vom Ur

ſprung der Staaten l. 45.13.

vou der unmittelbaren gött

lichen Stiftung der Majeſtät

l. 58. 22. l. I62. Io3. l. 286.

ll. 354. 255. ll. 364. 26I.

lll. I57. 99. lll. 37O. 242.

«Hottomann Franz Ill. 32I.
2O8. H

Houtoyn Hadrian 1. 38. 23.

Huber Ulrich l. II. 8, Einl. l.

II2. 65. l. II5. 68. lll. 317.

206. lll. 353.232.

«Hübner l. 25. 17. Einl.

Hülfsgebühren ſind eine Art

öffentlicher Auflagen ll. 377.

6269.

«Hufenſchoß, wovon er entrich

tet wird ll. 388. 277. durch

zu vielen Hufenſchoß iſt der

Bauer nicht vom Akkerbau

abzuſchrekken ebend.wenn die

Grundſtükke damit behaftet

ſind, iſt die Zehendſteuer nicht

gerecht ll. 389.278.

Huldigung durch dieſelbe kan

der ſtillſchweigende Erwerb

des Bürgerrechts in einen

ausdrüklichen verwandelt

werden ill. 3 IO. 202.

Hume ll. 43 99.

Zunde, deren überflüßiger Ge

brauch darf die Polizei nicht

leiden l. 224 164.

"Huren



Weſentlicher Innhalt.

-

Hurenhäuſer ſind blos in Col

liſion im Staat zu dulden ll.

1 II.75. müſſen unter derPo

lizeianfſicht ſtehen ebend.

müſſen nach und nach durch

Einführung guter Sitten

unnötig gemacht werden ll.

112. 76. ein Einwurf wird

beantwortet ll. I12. 76.

Zurerey iſt ein Hinderniß der

Bevölkerung ll. 106.72. Be

rechnung des ſchädlichen Er

folgs derſelben in Fraukreich

für den Staat ll. Io7. 72.

Zurgronie Iſaac l. 127. 75.

Huß das Verfahren gegen den

ſelben auf dem Coſtnizer

Reichstage war dem Staats

recht und der Klugheit zu

wider ll. I49. 93.

Huyſen Henrich lll. 17o. 108.

%ydell. I46. Io2.

Hyppodamus gab den Mile

ſiern Geſezzel. I68. I07.

J.

Japan, iſt durch die Natur ge

gen Answärtige geſichert l.

93. 52. hat die Auswande

rung bei harter Strafe ver

boten ll. 91. 61. iſt gewiſſer

maßen nicht zu tadeln, daß

es nur mit den Chineſern und

Holländern handelt ll. 267.

194. daſelbſt iſt das Verbot

der Einfuhre aller fremden

Waaren zu entſchuldigen ll.

279. 197.

Jacob I. Kön. von England l.

119. 2tes Kap.

Jacobi Jac. Anton ll.234. 92.

Jacobus Franz , 248. 6tes

Kap.

Kap

Jagd undForſtrecht gehört zu

den Regalien ll. 355. 256.

jedoch nicht zu den weſentli

chen Majeſtätsrechten ebend.

die Jagd für ſich betrachtet

kan eine Beſchäftigung des

Untertansſeyn ebend. was die

– Majeſtät für Rechte darauf

hatll 356. 257. iſt zum Be

ſten, nicht aber zu Bedrukkung

der Untertanen auszuüben

ll. 356. 257.

Jagd- und Forſtordnungen,

dergleichen vorzuſchreiben iſt

die Majeſtät berechtigt ll.

356. 257 was ſie enthalten.

ebend. die Uebertreter derſel

ben ſind nicht mit einer zu

harten Strafe zu belegen ll

357.257.

Jahrmärkte, dieſe anzuordnen

und die nötigen Ordnungen

dazu vorzuſchreiben iſt ein

Majeſtätsrecht ll. 276.202.

wieweit ſich deren Begünſti

gung erſtrekken dürfell. 276.

2O2.

Janicon Fr.Mich. lll. 246.156.

von Ickſtatt Joh.Andr.l. 10.8.

Einl. l. 223 148. ll.356.256.

ll. 348.25 I. ll. 365. 26 I.

lll. 304. I97. "

- - Peter ll. 3or. 219.

Jena Gottfried von ll. 24,14

Jenichen Gott. Aug. ll. 2§3.

207.

- , Gottl. Friedr. lll. 187,

I I8. lll. 298. 192. -

Jhrink Dietr. Chriſt. 1. 261.

Jäger Joh. Wolfg. 11.4. 1ſtes

-

172.

Impoſten perſönliche und ding

Hh 3 liche



Weſentlicher Inhalt.

lichell. 376. folg. 269. ſiehe

. Auflagen.

Innungen der Künſtler und

«Handwerker muß der Re

gent nicht völlig aufheben l.

204,149. jedoch ſind deren

Misbräuche einzuſchränken

l. 205. folg. 151. auf das

Herkommen iſt dabei keine

Rückſicht zu nehmen ll. 2c6.

15 I. müſſen ihre Statuten

dem Souverain vorzeigen ll.

206. 15 I. in deren Zuſam

menkünften muß von Verbeſ,

ſerung der Arbeiten gehandelt

werden ll. 207. 152. der Un

wiſſenheit derſelben iſt durch

Flus eingeſchloſſen wird, wird

nicht ſogleich ein Eigentum

des Staats ll. 35 I, 254.

Jnſtanzen im Prozeß, in wel

chem Falle drei nötig ſind,

und wann auch zwei hinrei

chen lll. 59 35.

Inſtruktionen geheime ſind

dem Staatsmann zu leſen

nüzlich l. 29. 21. Einl.

-- dergleichen bekommt jeder

öffentlicher Bedienter 1.280.

186 von den Inſtruktionen

der Richter lll. 40. folg. 25.

auf deren genaue Befolgung

iſt zu dringen lll. 127. 78.

Mittel hiezu ebend.

geſchikte Ausländer zu helfen

l. 2o8. 152. zu ihren Zu

ſammenkünften ſollte allemal

ein Polizeibedienter zugeord

netſeynll. 21o. 154 dürfen

nicht eigenmächtig Statuten

machenll. 21o. 154. dürfen

Indianer, deren Religion iſt

Ä Staate ſchädlich ll.

I6. 8.

Indoſtan, lächerliches Hofce

rimoniel daſelbſt 1.136.82.

Infamie ſiehe Ehrloſigkeit.

Injurien, gegen Schmähſchrif,

den Lohn der Geſellen nicht

vermindern und den Preis

der Produkten nicht erhöhen

ll. 2Io. 154. ſind zuſammen,

geſezte Geſellſchaften lll 249.

I58.

Jnquiſitionsgerichte in Spa

nien ſind wider alle Vernunft

und Bürgerfreiheit lll. 151.

ten u.alle Arten von Injurien

ſollte die Polizei unerbittlich

ſeynll.219.161. u. Schmäh

ſchriften gegen den Staat wie

ſie anzuſehen ll. 221. 162. des

alten Roms, Frankreichsund

Venedigs Härte dagegen ebd.

Retorſion iſt gewiſſermaßen

erlaubt lll. 275. 175.

95.

Inſeln, die auf den Strömen

und Seen des Staats erſt

neuerlich entſtanden, gehö

ren zu den Staatseinkünften

ll. 351. 254. in wiefern die

Eroberung einer Inſel einen

rechtmäßigen Erwerb aus,

macht ll. 3 I. 254. das be

reits vorhandene Grundſtük,

wenn es vom öffentlichen

Joſeph der Sweete wird als

ein beiſpielswürdiger Regent

geſchildert I. 131.78, verbie

tet in ſeinen Staaten eine

fanatiſche Schrift ll. 34. 21.

verbietet durch eine Verord

nung einer Abtei die fernere

Einhebung der Steuern ll.

54. 35. ſchreibt in ſeinen Lan

den eine allgemeine Erzte

hungsordnung vor ll 155.

1 II,
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III. pflügt ſelbſt das Feld,

den Akkerbau inÄ €'s

halten. ll. 198. 146. beſchäf

tigt die Nonnenklöſter mit

Verfertigung der Hemder für

ſeine Soldatenll. 394. 282.

Joſephus ll. 118.86. -

Joubert P. l. 29. 20.,

JºachimJ. F. 1. 29. 20.

Iſelin Iſaac I.4. 1. Einl.

Iſelius Joh. Radolph ll. 364.
262 -

F gab den Enotrien Ge

(36,

Juden durch dieſe können ſehr

entvölkerte Staaten ihren

Mangel erſezzen. ll. 14198.

ſiehe Bürgerrecht.

Jugler. Joh. Friedr. ll. 188.

I 37.

Jurisdiktion ſiehe Gerichtss

barkeit.

von Juſti Joh. H. G. l. II. 8.

Einl.l. 23. 16. Einl. 1. 157.

98. „ll. 6o. ll. 138. 95. ll.

I67. 120. ll. 204., I49. ll.

3.9.231. ll. 32o.

Juſtinianeo Veridikus (de)
lll. 43- 26.

Juſtinus lll. I89. I 19. lll.416.

27I. ebend. lll. 418.272.

lll. 426. 277.

Juſtiz- und Polizeiſachen ſind

ſchwer zu unterſcheiden l.

15I. folg 94. ſind ein Objekt

der beſonderen einheimiſchen

Majeſtätsrechtel. 153. 96.

Juſtizgeſesse ſiehe Geſezze;

worinne ihr Unterſchied nicht

liegel. 62. folg: 40. worin

ne erliege ebend. und ll. 65.

folg. 42. ſind teils bürgerli

che, teils peinliche ebend. auf

dieſelben hat das Alter der

Bürger einen großen Einfluß

lll 233. I48.

Juſtizformalien was ſie ſeien

il. 14. 71. müſſen nicht un

nüz ſeynebend. müſſen nicht

mit den weſentlichen Teilen

des Prozeſſes vermiſcht wer

den. ebend. müſſen den

Bürgern keine Fallſtrikke le

gen und daher beſtimmt ſeyn.

ebend. deren Weitläuftigkeit

inwiefern ſie lobenswerth iſt

lll 115. folg. 72. Montes

quieus. Meinung, daß deren

Weitläuftigkeit von der bür

gerlichen Freiheit erfodert

werde, wird widerlegt lll.

116folg.72. folg, und Böh

mers Meinung angenom

men lll. I18. 73. deren

Weitſchweifigkeit iſt zu ver

meiden lll. 34. 83. Regel

von deren Einrichtung ebend.

wenn der peinlicheRichter die

ſelben nicht zu beobachten

braucht ll. 150. 94. dieſel

- ben ſind im peinlichen Prozes

von Nuzzen lll. I50. 94. in

wieweit das zu verſtehen lll.

151. 95. dabei iſt nie das

Weſentliche zu vernachläßi

gen lll. 152. 95.

Juſtizweſen, die Notwendig

keit deſſelben wird aus der

Abſicht des Staals erwie

ſenlli. 4. 1. worinne es bei

Ä 6. 2. die Abſicht deſ

elben wird angeführtebend.
tritt an die Stelle der natür

lichen Selbſthülfe lll. 7. 2.

woraus deſſen Vollkommen-,

heit zu beurteilen. ebend.ge

nauere Beſtimmung deſſelben

lll. 7. 3. die Gerechtigkeit
H h 4 iſt
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iſt die Abſicht derſelben Ill. ſtät zu 1.296.217. iſt aus

7. 3. was der Gegenſtand

deſſelben ſey ebend. erfodert

eine regelmäßige Ordnung

und Verwaltung der Gerech

tigkeit lll. 8. 3. im allgemei

nen Verſfanie iſt das Poli

zeiweſen mit unter demſelben

begriffen lll 8 3. Anmerk.

wie es von dem Polizeiweſen

insbeſondere unterſchieden. -

ebend, wie es von der Ge

richtsbarkeit

lll. 9. 4.

unterſchieden

wichtigen Gründen als eine

Polizeiſache anzuſehen ll.

296.217. iſt keine Religions

ſache ebend. deſſen willkürli

che Behandlung iſt keiner

Privatperſon zu überlaſſen.

ebenÖ.

Bameralſachen und Finanzen

Juſtizweſen, deſſen verbeſſe

rung - ein Majeſtätsrecht

lll 21.13. Beiſpiel von Frank

reich lll. 21. 13. Kaiſer Ru

dolphs Verordnung hiezn lll.

58. 34. des Verfaſſers Ge

danken darüber lil. 18. 74.

Gegenſtände derſelben wer

den benennt ill. 121.75. hie

zu gehört hauptſächlich die

Bildung der Sitten derBür

ger und Beſtrafung der un

nüzzen Streiter und gerichtli
chen Lügner l). 122. folg.75.

ferner die Rechtsgelehrten lil.

I23. 76. folg. die Advoka

ten und Richter lll 126. 78.

die Sporteln und Gerichts,

koſten lll. 128. 79. die Ge

richtsordnung lll. 131. folg.

8I. folg.

K.

ZKäſtner Abrah Il. 228. 167.

ll. 368. 224.

ZKahle Ludwig Martin 1.335.
- - >

-

ZKahrel Heikr. Friedr. 1. 11.8.

Ettl.
-

Kalender das Recht dieſe ein:

zuführen gehört der Maje

V

werden oft für einerlei Sa

chen genommen ll 329.238.

daß ſie zuweilen getrennt ſind,

iſt eine beſondere Landesver

faſſung 1.330.238, Unter

ſchied derſelben von den Poii

zei und Juſtizſachen, worin

nen er beſtehe lll. 329. 238.

Bapac ſiehe Capac.

Bapaunenheirathen ſollten

verboten ſeyn ll. I27. 88.

Bapitaliſten, derenAbgaben im

Staat ſind nicht zu verwer

fenll.386. 276.li. 384 275.

wird gegen einen Einwurf

verteidigt. ebend. ſiehe Reis

che; müſſen bei den öffentli

chen Abgaben höher angeſezt

werden, als die Beſizzer un

beweglicher Grundſtükkell.

384 275. deren baare Gel

der ſind im Notfall ein Ge

genſtand der Majeſtätsrechte

ll. 396. 284.

Katharina die Zwote, deren

Inſtruktion für die zu Ver

fertigung des Entwurfszuei

nem neuen Geſezbuche ver

ordnete Commißion l. 42. II.

1.55.21 iſt ein Beiſpiel edler

Regenten l. 68. 30 l. 159.

1oI. 1. 173. l. 187. I 21. l.

189. I 23. l. I95. I28. l 208.

I38. 1. 2I 3 I4I. 1.221. I47.

l. 227. 15I. l. 242. I59. .

246.
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-

246. 163. 1. 272. 18. ll.

35. 21. ll. 77.5 I. ll. 86. 57.

1. 104.70. Il. 106.71. ll.

I 23. 84. ll. I55. folg. I II.

ll. 175. 127. ll. 2o8. 152. ll.

236. 172. ll. 238. 174. ll.

25o. 183. ll. 257. 187. ll.

3O5.222. ll. 309. 225. ll.

Z15. 229. lll. 43. 26. lll.

I Io. 68. lll. 13 T. 8o. lll.

I41. 87. lll. 146. HI. lll.

I65. 105. lll. 174. 11o. lll.

I9I. I 21. lll 2o3. I 28. lll.

214 136. lll 244. 154. lll.

373.244. lll. 378. 246. lll.

330.217. lll. 389. 252. lll.

394.257. lll. 42O. 273.

2Kaufleute, das Gefängnis we

gen der Richtbezahlung der

Wechſel iſt ſehr gerecht ll.

262. 19I.

ZKaufmannsadelſiehe Adel.

ZKayſer Joh. Friedr. ll. 138.

95. ll. Z24.233.

Keftel Joh. 1. 14. 6.

ZRemmerich Dierr. Hermann

. 193. 127. ll. 48. 30. ll.

268. I94. lil. 4O. 24.

ZKenntniſſe,ſo demStaatsmann

näzlich einige davon 1.29.21.

Ein.

Beſtner H. Ern. 1. 21o. 139. l.

248. 1. 279. 185. l 4. ll.

352.254. ll. 37o. 264.

Keuling Joh. Gottlieb l. 215.

I43.

Bezzer, von dieſem Wort aeben

weder die Vernunft noch die

Uebereinſtimmung der Ra

dieſe hat Oeſterreich aus ſei

nen Geſezbüchernverbannt ll.

tionen einen allgemeinen Be

griff l. 48. 30.

Bezzerei, iſt verſehfia zu be

handelt, damit die Utſchuld

nicht verfolgt werde 1,3421.
'« –

34. 2I.

Binder ungeborne ſiehe Bür

ger.

Binderzeugung iſt ein haupt

ſächlicher Gegenſtand derPo

lizei ll. Io9. 73.

Birche woher ſie entſtehe ll.

21. 13. was ſie ſey ll. 22.13.

iſt für ſich betrachtet eine glei

che Geſellſchaft. ebd. wenn ſie

eine öffentliche Geſellſchaft

iſt ill. 247. 157. in Bezie

hung auf Staatsſachen iſt

ihr äuſſerlicher Zuſtand dem

Zepter unterworfen ll. 22.13.

in wie fern ſie nur einer An

ordnung oder aber einer

Herrſchaft unterworfen ſei

ebend, deren Vereinigung iſt

ſorgfältig vom Regenten zu

Unterhalten,ebend. deren Re

giment (poteſtas eccleſia

ſtica) iſt von der Landesho

heit über die Kirche wohl

zu unterſcheiden ll. 31. 19.

man hat Beiſpiele, daß daſ

ſelbe einem oder mehrerenUn

tertanen oder wol gar einen

auswärtigenPrinzen gleicher

Religion übertragen worden,

allein dies kan für den Staat

gefährlich werden ll. 32. 19.

Anm. iſt kein Teil der Maje,

ſtät ll 29. 18. die proteſtan

tiſchen Fürſten haben es meh

renteils ſowol ausdrüklich

als ſtillſchweigend bekommen

ll. 30. 31. § 19. es iſt gut,

wenn es der Souverain beſizt,

ebend. kan der Souverainis

tät Grenzen ſezzen ll. 23. 14.

die Majeſtätsrechte aufdie

H h 5 ſelbe
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ſelbe ſiehe Majeſtätsrechte;

dergleichen darf ſich die Kir

che als Kirche nicht anmaßen

ll, 23. 14. das Recht ſie zu

ſchüzzen und ihre Streitig

keiten zu entſcheiden gehört

zu den Majeſtätsrechten ll.

3O. I8

-- eine freie was ſie ſei ll. 41.

26. iſt niemals zu vermuten

ll. 4I. 26.

- -privilegirte iſt oft ſoviel als

herrſchendell. 4I. 26.

- - gedrukte iſt in den mehre-

ſten Fällen der Vernunft und

Erfahrung zuwider ll 41.26.

Kirchengüter, deren Erwerb

und Gebrauch zu beſtimmen,

iſt ein Majeſtätsrecht ll. 53.

34.was für Geſezze hiezu ge-

hörig Il. 54. folg.35. der Re

gent darf damit nicht anders

verfahren als es ihm ein ver

nünftiges und billiges Ober

eigentum zuläſt ll,55. 35. die

Kirche kan ihre Güter als

ihr Eigentum behandeln ll.

53 34 - - -

2Kirchenlehren, wer ſie nicht be

folgen, und ſeine abweichen

den Grundſäzze nicht fahren

laſſen will, ſollte gar kein Lehr

amt in der Kirche erhal

ten, oder wenn er es ſchon

hat, ſolches niederlegen, ll.

49. müſſen nicht zum Nach

teil des Staats angewandt

werden ll. 49. folg. 32.

Birchenlehrer, ihre Obliegen

heit ll. 49. 3 .

Kirchen und Schulen im

Staat müſſen wohl einge

richtet werden 187.47,

Birchenſachen ſind ein Objekt

* ..

der einheimiſchen Majeſtäts

rechte und die Hoheit auf die

Kirche (ius circa ſacra) ge

hört zu den beſondern einhei

miſchen Majeſtätsrechten l.

153. 96. dahin gehört das

Kalenderweſen nicht ll. 296.

217.

- - geſe33el. I80. folg. I I8.

- - ſtreitigkeiten wenn ſie hart

näkkig ſind, ſind eben ſo ſehr

zu verbieten, als die Feind

ſchaft wider die Religion ll.

48. 30. ſind von einigen ka

.tholiſchen Souverains bei

Strafe verboten worden ll.

48. 3O. -

-verſammlung, dieſer ſollte

jeder Lehrer ſeine abweichen

de Meinungen zur Durch

ſicht übergeben können, und

wenn keine Vereinigung ſtatt

fände, ſein Amt niederle

gen ll. 49. 3L.

Kläger, darf ſich nicht ſelbſt

helfen, wenn er richterliche

Hülfe haben kan ll. 63. 38.

Obliegenheiten deſſelben bei

Anſtellung einer gerichtlichen

Klage ebend. und folg.wozu

er gleich bei der erſtenGrund

lage des Prozeſſes angehalten

werden ſollte lil,64. 39. wenn

deſſen Foderung ungerecht iſt,

ſollte der Richter Macht ha

ben ihn ſogleich abznweiſen

lll. 65.39. wie er zu beſtrafen,

wenn er auf den Gerichtstag

auſſenbleibt lll. 69. 42. ſollte

e, wegen einer ungerechten Fo

derung noch überdies geſiraft

werden. lll. 72. 44. es iſt gut,

wenn ſelbiger ſeine Forde

rung in gewiſſe kurze Sätze

faſ
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faſſen muß lll. 74. 45. auch

derſelbe ſollte im Endurteil

verdammt werden können,

dasjenige dem Beklagten zu

entrichten, was dieſer im Ge

genbeweis dargethan hat lll.

102. 63. In ſolchem Fall iſt

alſo die Wiederklage ohne

Notwendigkeit eingeführt

worden. ebend.

ZKlauſing Henr. 207. 137.

Zleiderordnungen, ſchreibt die

Majeſtät wider den Luxus

vorll. 282.207. weſentl. In

halt derſelben ebend.

Bl:in Joh. ll. 246. 179. lll.

264 168.

ZKleinigkeiten, Montesquieus

Meynung, daß man ſie nicht

verbieten ſolle, wird unter

ſucht l. I84. 120.

2Klenk, Jan. 408. 297.

ZKlepperbein, Bernh. lll. 6I.

36. lll. I 20. 74.

Block Caſp. 1.375. 267.

ZBloſterglübden, können von

dem Souverain eingeſchränkt

oder wolgar aufgehoben wer

den ll. 59. 32.

Bloſterleben, ein bequemes iſt

ſehr vorteilhaft vor die Ge

lehrſamkeit und den Unter

richt l. 51. 32. auſſerdem iſt

es einzuſchränken ll I 1578.

Vorſchlag dazu ll. I 16. 78.

iſt der Bevölkerung zuwider

ll. II5. 78.

Klugheit, auf der einen und

Einfaltauf der andern Seite

war einer von den Hauptan

trieben zur bürgerlichen Ge

ſellſchaft 1. 51. 18.

Kneſebeck Chr

„21. Einl.

Matth. 1, 3o.

Rnigge Philipp Carl Freyherr

(von) ll. 9. 3.

Knorr Carl Gottl. ll. 67.40.

Boran verbietet die Veräuſſes

rung der Kronengüter mit

Rechtll. 342 248.

Korea, der König daſelbſtnuzt
ſeine vielen Mönche zu Fro

nenll. 394 282.

Boch Friedr. Chriſt.ll. I54. 11o.

ZKöhler J. D. l. 27. 18. Einl. 1.

29. 20 Einl.

Bönig Reinhard l. Io3.

Bollarius Ad. Franz ll. 27.16.

Bollektirrecht des Souverains

ll. 377.269.

Bolliſion ſiehe Colliſion.

ZKolonien, ſind Hülfsmittel bei

aller zu ſehr überhand neh

menden Bevölkerung ll. 73.

48. die Verſendung derBür

ger dahin iſt gut, inſofern die

bürgerl. Freiheit nicht darun

ter leidet ll. Io3. 69. die Ma

jeſtät iſt berechtigt, dergleichen

anzulegen il. 272. 200. was

dabei zu beobachten ll. 273.

2OO. -

Bommodus lies den Peren,

nius tödten, weil er ſein Bild

nis auf des Kaiſers Münze

geprägt hatte ll, 238. 174.

Bontrabanden,woher dasWe

ſentliche derſelben einzuſehen

ll. 25 I I84, das Recht, dieſel

ben zu beſtimmen,kommtdem

Regenten zu ll. 249. 182.

AKontrakte, die Einteilung der

ſelben in Billigkeits- und

ſtrenge Kontrakte iſt unnütz

ll. 369.264, alle von Wich

tigkeit ſollen gerichtlich ge

macht werden müſſen ll. 369.

264.

Zopf
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Kopf Andr.11. 299. 218.

Kopfgeld, worinnen es beſteht

ll. 392. 28I. muß ſehr gering

ſeyn ll. 392. 281. iſt einiger

- Orten der Vermögenſteuer

ſehr ähnlich gemacht l392.

- 28I. in wiefern Minderjä,

rige damit zu verſchonen lll.

234. I49.

ZKranichfeld Adam Piſezky

(von) 1.328. 217. ll. 33.2o.

Krankenhäuſer, müſſen im

Staat angelegt werden ll.

78. 52.

Krankheiten,Anſtalten der Po

lizei dagegen ll. 75. 51. ll.

77. 52.

Brauſe Mich.Ehrenfr.209.138.

2 - Joh. Gottfr. 1. 213. 141.

* * Rud. Wilh. ll. 348.251.

Krebs Gerh. l. 217. 144.

2Kredit, zum Beſten deſſelb, muß

der Regent Geſezze geben ll. –

256.187. muß durch Umwe

ge bewirkt werden ebd. Mit

tel dazu ebend.iſt bei den Ver

ſicherungsverträgen und bei

Wechſelſachen nötig ll. 257.

I88. -

2Kreß J. Paul ll. 199. 146.

ZKreuzzüge der Schaden, den ſie

in den Staaten angerichtet

haben ll. 85.57.

TKrieg, iſt ein rechtliches Mittel

zu Errichtung eines Staats.

65. 27. kan für ſich und in

Beziehung auf die Nationen

betrachtet werden . 65. 27.

deſſen Weſen erfodert nicht,

daß ſich erſt mehrere Men

ſchen zur bürgerlichen Geſell

ſchaft vereinigen ebend, in

Beziehung der Tatenen

iſt entweder ein feierlicher

oder nicht feyerlicher1.6628.

iſt eine Urſache den Staat

zu endigen lll.417 272. Bei

ſpiele aus der Geſchichte ebd.

ein feierlicher wird nach dem

Recht der Natur nicht erfo

dert, ein nicht feierlicher wird

von einigen Gelehrten für er

laubt, von andern für uner

laubt ausgegeben ebend. wie

er von der Rebellion unter

ſchieden lll. 387. 252.

- - innerlicher ſiehe Rebel

lion. -

- * Widerlegung derer, die ihn

für kein rechtmäßiges Mit

tel zu Errichtung der Staa

- ten halten. ebend innerli

cher iſt eine gefärliche Wun

- de des Staats ſiehe Auf

ſtand. Kriegsſyſtem, ſiehe

Syſtem. Urteil vom Krieg

l: 98. 55. iſt ein Hindernis

der Bevölkerung ll. 74. 50.

Kriegscollegium, muß für un

durchdringliche Pulvermaga

zins ſorgen. ll. 213. 156.

ZKriegsgeſetze l. 18o. I 18. wie

ſie beſchaffen ſeyn müſſen 1.

322. 2 I4.

ZKriegsrecht, iſt ein Teil der

ausübendenGewalt im Staat

1. 27o. 179. kan in Bezie

hung auf eine auswärtige

Macht und als ein Maje

ſtätsrecht betrachtet werden 1.

306. 203. kan ein Statt

halter in Provinzen eigen

mächtig nicht ausüben 1.309.

205.

Briegsſteuer ſiehe Steuer.

Kriegsweſen, was man unter

demſelben verſtehet l. 304.

2O2. -

Kriegs
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Briegsübungen hievon 1 323.

folg. 215.

Z5riegszucht, wie ſie beſchaf

fen ſeyn müſſe 1.322 214,

Krolow ll. 390. 279.

Zromayer, Aug. Gottfr.ll. 33.

2O.

Krone iſt ein Majeſtätszeichen.

l. I45. 89. iſt älter als der

Gebrauch ſie den Königen

aufzuſezzen I. 145. 90.

Krull, Joh. Georg. 11. 23o.

168.

Krumholz, Carl Friedr. 1,44.

BühnJoh.Melch. ll. 203.148.

Zünſte, freie und mechani

ſche, deren Vorteil im Staat

l. I77 folg. I 29. folg, die

beſten Erfindungen rühren da

her ebend. Beiſpiele großer

Regenten, die dieſelben hoch,

geſchätzt haben. i. 17932.

ZKühlewein, Georg Wilh. Il.

23I. I69.

Zuricke, Reinh. ll. 258. 188.

L.

Laertius ll. 305. 223.

Läſterſucht iſt nicht im Staat

zu dulten ll. I64. : 19. ſiehe

Schmähſucht, einige Völ

ker belegen ſie mit Leibes

und Lebensſtrafe. ebend,

Lage der Territorien iſt eine

Quelle der bürgerlichen Ge

ſezzel. 70. 09:in wie weit ſie

einen Einſius in die Geſezze

habe. 1. I82. I 19. Montes

quieus Meynlinghievon wird

unterſucht und mit einer Ein

ſchränkung angenommen I.

I83. folg. II9. die politi

ſche und geographiſche Lage

der Territorien iſt bei der

Frage: ob das, was imTerri

torio liegt, zu demſelben ge

höre, wol zu unterſcheiden l!.

175.folg. I 12. folg,

Lampridius ll. 199. I 3 I.

Landes (dks) l. 326. 216. ll.

266. 193.

Landesverräterei, auf wie vie,

lerlei Arten ſie begangen

wird lll. 383. 25o. iſt ein

wirkliches Staatsverbrechen

lll. 383. 250. . .

Landesverweiſung iſt nicht zu

- billigen ll. Io1. 68. Il. 31.

204, iſt nur in dem Fai,

wenn kein anderes Mittel

zur Sicherheit da iſt, zu ver

teidigen - oa 68 wenn ſie

gar keine Strafe zu nennen

ill. IOI: 68. bringt nicht

aller Orten den Verluſt des

Bürgerrechts mit ſich Ill.

ZI 3.204, was hievon zu hal
ken ebend.

Landfriede, der gebrochene,

wie er von der Rebellion un

terſchieden lll. 386 folg: 252.

Landmann iſt ohne wichtige

Urſache nicht in die Städte

aufzunehmen ll, ros. 69. ihm

iſt ein Unterrichtungsbuch

zum Akkerbau in die Hand

zu geben ll. 2oo. I47. deſſen

Bedrukkung iſt zu verhüten.

ll. 200. 147. iſt von der

Stadtwirtſchaft abzuhalten

ll. 20.147. deſſen Wilkür iſt

der Akkerbau nicht zu über

laſſen ll. 199. 146. derſelbe

muß durch die Landesgeſezze

zur Bearbeitung ſeines eige

nen Feldes angehazi wera

Pfſ l, 368,263,

Land
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-

Landrecht gehört unter die
willkürlichen Geſe zze in

Staaten 1. 23o. 153. ſächſis

ſches ll. 399.286.ſieheim S.

Landſaſſen, was ſie ſind lll.

75. II. können zugleich

das Bürgerrecht haben lll.

175. 111. was Sachſen für

ein Recht auf ſeine Landſaſſen

behauptet lll. 229.

Landsbezirk ſiehe Territo
TUM.

Landſtände, können keine

Bündniſſe ſchlieſſen l 295.

196 Beantwort. eines Ein

wurfs hiergegen l. 296. I96.

Landſtreicher, kan von der

Grenze abgewieſen werden

lll. 2 I8. I 38. -

Landwirthſchaft gehört zu den

vornehmſten Gegenſtänden

der Polizei ll. 197. 145. Ge

Ä ſo zu deren Behufzuge

ben ſind, ſowol in Anſehung

der Motiven und Mittel da

zu, als auch der Hinderniſſe

ll. 198. folg. 146. folg Sor

ge des Regenten hiebeill.

2OI. I48. -

Lange Jo. Joach. 1.207.137.

- - Joh. Jac. l. 273.I81.

- - Joh. Wilh. ll. 119.8o.

Langemak Luc Friedr. ll. 60.

Launoy Franz Il. 109. 72. l.

356.256.

Lauterbach Wolfg.Ad.ll. 294.

2I4.

Ä B. ll. 6o.

- - John ll. 244 I78

geben, das Recht über Leben

und Tod ſtehr dem Regenten

zn 1.204 folg: 136. iſt nicht

willkürlich . 206. 137. iſt

nach der Beſtimmung der

Majeſtät abzumeſſen, ebend.

Lebensſtrafen ſiehe Strafen,

Legitimation ſiehe Rechtsfä

higkeit.

Lehensauftragung, aus wels

chen Gründen der Staat die

ſelbe annehmen könnell.345.

25O.

Lehenserteilung der Staats

güter, es mag nun dadurch

das Nuzzungs- oder das le

hensherrliche Eigentum gege

ben werden, iſt heutzutage

durch nichts als durch das

Herkommen zu rechtfertigen

li. 344. folg. 25o. inwiefern

die Veräuſſerung des lehns

herrl. Eigentums noch zu ent,

ſchuldigen ll. 345.250.

Lehensgeſe33el. 18o folg.118

Lehenspflicht, kan für ſich noch

keine Untertänigkeit bewei

ſen l. IIo. 64. lll. 225. I43.

Lehensvölker ſind keine Unter

tanen ihres Lehnsherrn lll.

179 II4.

Lehensweſen, wie es die heuti

gen Zeiten betracht. l IIO.64.

Lehmann,ll.254.185.ll.58-34

Lehrbegierde, iſt ein Mittel

Geld ins Land zu bringen ll.

239. I75.

glehrer auf Univerſitäten ihre

Pflichten ll. I90. folg: 139.

folg ihre Erforderniſſe l.

184. 135. ſind mit Vorſicht

vom Souverain zu wählen ll.

I85. I36.

Lehrjahre bei den Handwer

kern ſollten verkürzt werden

j. 209. 153. ſollten nüzlicher

für den Lehrling gemacht

werden ll. 208. I53.

Leibeigene, denen iſt ein sº
f
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ſes Eigentum anzuweiſen ll. - Profeſiºn dergleichen ma

24 I36 lll. 243 I54 ruſ=

ſiſche Inſtruktion hievon ebd.

Leibeigenſchaft gehört unter

die Hinderniſſe der Landwirt

s- ſchaft ll. 2oo. 147.

Leibniz Georg Wilh. Il,43.

26. lll. I20.74.

Leichtſinn gegen die wmajeſtät

Ä er zu beſtrafen lll. 392.

bei Beſtrafung der Verbre

chen bemerkt werden 1.217.
L44. - - -

Leidenſchaften deren Verſchie,

denheitgab Anlaß zur Errich

tung bürgerlicher Geſellſchaf

ten 1. 4. 2. Einl,

chen, müſſen ihre Werkſtatt

außer der Stadt ehmen, ebd.

Lersner III. 384. 250.

Leſung uüzlicher Schriften iſt

-

ein Erhaltungs- und Beför

derungsmittel der Sitten

im Staat. II. 163. I 17.

eti Gregor. 1. 132. 3tes Kap.

Leuko lies im Notfall, alles

- -

-

.

-

4.

Leihbänke, können ſogleich

baar Geld in den Staatver

ſchaffen l1.239. ſind alſo Mit

tel den Umlauf des Gelds zu

befördern ll. 238. 175. ob

verunglükten Landſchaften

dadurch geholfen werden köns

nell. 401. 288.

Leonhardi Chriſt. 11. 292.213.

Leopoldi Kaiſer gab den Han

delsleuten, die in Wien ihre

Niederlage hatten, den Adel

ſtand ll. 25o. 183.

Lemm Aug. 1. 44. 2tes Kap.

Lermen, öffentliches auf den

Straßen ſollte bei Erwachſe,

nen mit Verachtungsmitteln

und bei der Jugend mit

256- - - Geld der Untertanen in die

Leichtigkeit der Handlungmuß Münze bringen, umprägen

und ihm einen doppelten

Wert beilegen II. 396 284.

Leyſer Wilh. I. IL8. 70. 1.

226. 15o. II. 77. 51. II.

36I. 259. II. 364.262.

III. 344. _ _

- Auguſtin I. I99. 131.

J.209. 138. J. 28. 44.

I. 22o. I46. J. 283. 187.

II 88. 58. II. 287. 209.

II. 346 25o. II. 371. 264.

Il. 394. 282. III. 16I, Io2.

II. 242. I54. III.298.192.

Ill. 307. 199.

Ligwe, die heilige in Frank,
reich war eine Rebellion.

III. 388. 253.

Liſt iſt eine entfernte Urſache

zu bürgerlichen Geſellſchaften

I. 5O. I7.7

glith Joh. Wilh. von I. 287.

Litispenden3,Vorkommungs

Privatzüchtigungen beſtraft

werden II 166. I2o. wie

er am füglichſten zu verhü,

ten II 218. 161. der Ju

gend iſt nicht in Staaten

zu geſtatten IL 293. 214.,

Handwerker, die mit ihrer

recht und Gründung der

Gerichtsbarkeit muß genau

er bemerkt werden, um de

nen wegen der Concurrenz

der Jurisdiktionen zu beſor

genden Streitigkeiten zuvor,

zukommen lII. 60. 35.

Liturgien, dieſelbe dem Staa-

te zum Beſten einzuſchrän

ken, und deswegen Ord

Mills



Weſentlicher Innhalt.

mungen zu machen iſt ein Ma Loos iſt ein ſehr trügliches

jeſtätsrecht . . 5 I. 33. Was

- hierunter für Befugniſſe be

griffen, 11. 51. 33.

Beweismittel der Unſchuld.

lll. I59. IoI.

Lopez Joh. von 1.286.

Livius . 323 214. 1. 282- gorich Geogr. 1. 287.

206.; 315. 229:1. 89. Lotterien gut angeordnete da
II9. III. 274. I75. -

-- III. 418 272 III.426.
277.

Libanius II. 380. 271.

Licent iſt eine Art öffentlicher

Auflagen I1. 377.269.

Liebe der Menſchen gegen eins

ander allein genommen iſt -

noch kein Antrieb zur bür

gerlichen Geſellſchaft 1.5o.

- 17. iſt ein Bewegmittel zu

Ausübung der Geſezze I.

I89. I 23.

Liebenſtein Joh. Ludw. Friedr.

Freyherr von II. 33o. 239.

Liebenthal Chriſt. II. 24. I4.

Lindner David, I. 328.2I7.

-Link Jerem. Eberh. I. I49.

- II. 356. 256. Ill. 216. II7.

- - Henr. ll. 313 Zo4.

Lippold Jo. Chr. l. 268. I78.

ll. 22o., 16I. .

gipſius Juſt l. 16. II. Anm.

Einleit. l. 120. 7I.

Loccenius Joh. l. 8.

Einl. ll. 352.254.

Lock Joh. 1. 11. 8. Einl .

33. 2o. ll. I54. I Io. lll.

32. 208. . . . . .

Locrier, deren ſchändlicher Re

ligionsgebrauch l I 5. 7.

göber Chriſt. Wilh. l. 218.

I44. - -

Löhneiſen G. Engelh.

2I5

II.

ll. 19I. 140. ll. 259 §3,

ll. 310, 225

-

Loyeaul: 105.

l. 325.

Loen von ll. 45. 28. ll. 60.

mit kan verunglükten Land

ſchaften geholfen werden Il.

4OI. 288. - - -

Lubek Melch. ll. Z64- 26I.

Lucca, mit was für Gerichts

perſonen es ſeine Rota beſezt.

ill. 25. 14. was die Kali

mer des Ueberfuſſes daſelbſt

für ein Gericht iſt. ll. 34.

21. läſt die civil- und pein

lichen Sachen, ingleichen die

Sachen der Fremden von

einzelnen Richtern unterſu

chen lll. 34. 21. hat drei

Seeretars, die die Aufſicht

über die Gerichtsperſonen

führen. lll. 57. folg. 34.

Lucius Joh. Melchior Il. 164.

I 18.

Ludewig Joh. Peter von l.

I42. 87. 1. 29I. 193. l.

32I. 213. ll 3I. I9. ll.

2OI. I47. ll. 243. I77. ll.

356.256. lll. IO3 64. lll.

12o 7. l. 216. I 37.

Ludovici Chriſt. 1. 273. 18r.

Ludwig der Fromme tyat

vor den Augen des Volks

niederträchtige Kirchenbuße

l. I25. 74.

Ludwig der ſechſte Graf von

Gleichen giebt ein Beiſpiel

zur Vieiwetberei ab. ll. 129.

9C.

Ludwig der dreizehende deſ- .

en Geſez wegen des Men

ſchens
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/ -

ſchenhandels hat tauſende

unglüklich gemacht ll. 214.

136. iſt wegen ſeiner harten

Befehle noch für keinen Ti

rannen zu halten lll. 36o.

237

Ludwig der vierzehnde, deſſen

Edict zur Aufmunterung der

Untertanen zur Fruchtbarkeit,

war unzulänglich ll. 123.84.

die Erbfähigmachung und

Erhöhung ſeiner natürlichen

Kinder über die Prinzen von

Geblüte, war unrecht ll.

306. 223.

Ludwig der furfzehnde ver

bot die Veräußerung der un

beweglichen Grundſtükke an

Fremde lll. 230. 145.

Lüdeckens Friedr Aua. 11. 4.

Lügner der gerichtliche iſt von

Amtswegen zu beſtrafen lll.

I22. 75.

Lünig Joh. Chriſt. 1. 132.

Luftſtrich iſt eine Quelle der

bürgerlichen Geſezze 1 170.

1o9. in wie - weit derſelbe

einen Einfluß auf die Geſez

ze habe l. 182. 119. Mon

tesquieus Mey ung wird uns

Ä Und mit einer Ein

ſchränkung angenommen l.

182. folg. 112. darnach

richtet ſich die Religion nicht

1l. 17. 10. Montesquieus

Meynung wird auch hier un

terſucht und mit einer Eins

ſchränkung angenommen ll.

17. folg. 1o.

Luxus iſt ein Feind glüklicher

Ehen und warum ll. 119.

folg. 81. die allgemeine Idee

deſſelben worinne ſie beſtehe

ll. 278. 204, iſt überhaupt

und für den Nahrungsſtand

nicht ſo gleich ſchädlich zu

nennen ll. 278 204 11.279.

folg 205. Gutes und Böſes

was man von demſelben ſa

gen kan. ll. 279. 204. einige

Europäiſche Höfe ſuchen ih

Handelsſyſtem durch denſel

ben zu befördern 11 279.

205. in wie fern er zu vers

bieten ll. 278. 205. hiebei iſt

zuweilen dnrch Umwege zu

aehen. ll. 281. 206. Bei

ſpiele aus den Geſezbüchern

einiger alten Völker ll. 281.

206. Anmerkungen davon ll.

280. 205. ll. 284. 2o8.

Luzac Elias lll 283 180.

Lycurg will zu Fertigung ſeis

ner Geſezze vom Apoll uns

terrichtet worden ſeyn. l. 58.

22. gab den Spartanern Ge

ſezze l. 167. 107. deſſen

Strenge gegen die#
zen ll. 117. 80. deſſen Ge

ſei, wodurch er den Umgan

mit den Fremden verbot, i

nicht zu rechtfertigen ll. 146.

97. ſein Geſez wider die

Fremden lll. 217. 138.

Lynker Nic. Chr. l.15.11.Einl.

1 39. 8. l. Io5. l. 178.

115. 1.267.177. l. 287. ll.

33. 20. ll. 359 258. lll. 228.

“ 144. lll.230. 45. lll.252.160.

Lydier, denenſelben iſt die Er

findung der Münze zu vers

danken ll. 227. 167.

Lyſer Chriſt. 1. 104.ll. 277.2o.

YY

Maas, einerley Maas und Ge

wicht in allen Teilen des

Staats iſt nüzlich ll 5.8.
Ji MIgbils
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7. 98.

Nicol. 1. II. 8.

Einl. ll. 315.229. ll. 328 237.

Macht eines Staats iſt entwe

der wirklich oder eingebildet,

innerlich oder äußerlich und

verhältniſmäßig l. Ioo. 57.

IoI. 58. 1oI. folg, 59.

M7acrobius ll. 337.243. * - ob die perſönliche und

dingliche im Staate wirk

lich von einander unterſchie

den ſei l. III. 65. Gründe

derer, die die Frage bejahen

l. II 2. folg. 66. 67. 68. des

VerfEntſcheidung. l.115.68.

ll. 284. 208. weſentlicher In- * - entſteht nicht allein durch

den Willkür des Volks, ſon

dern auch durch gerechte und

ſiegreiche Waffen l. 112.66.

Magazine ſiehe Vorrath.

Mahlzeitenordnungen giebt

die Majeſtät gegen den Luxus

ll. 282 207. müſſen ſo ein

gerichtet werden, daß jeder

Stand damit beſtehen kan

halt derſelben ebend.

Majeſtät, was ſie ſey?1.39.8.9.

ob ſich ein wirklicher Staat

ohne ſelbige denken laſſe ebd. - - es iſt nur eine einzige im

Grotius und Lynkers Mei

nung hiervon ebend. wird

beurteilt ebend: ihr Sub

jekt wird durch die Regie- - - beſteht nach Rouſſeaus

rungsform beſtimmt 140.10.

ob ſie unmittelbar von Gott -

herrühre ſiehe Staat; geht - s iſt keinen Geſezzen unter

dadurch, wenn ſich ein Staat

unter eines Mächtigeren - - deren Verachtung und

Schmähung, ſiehe Mgje

ſtätsverbrechen. Leichtſinn

Majeſtät, dies Wort wird im gegen dieſelbe, wie er zu be

allgemeinen Staatsrecht über

haupt ohne Bezug auf eine -

gewiſſe beſtimte Regierungs

form genommen lll,34I.224.

derſelben begiebt ſich der Re-,

gent nicht allemal, wenn er *

einige Untertanen an den

Majeſtätsrechten Teil neh

men läßt lll. 342.224.

wTabillon 1. 28. 19. Einl. - - -, deren Einteilung in

Mabius Fr. Tob. lll. 373.244.

v. Mably l'Abbel. Io. 8. Einl.

perſönliche und dingliche,

woher ſie entſtanden ſeyn

mag l. III. 65. was nan

für Gedanken damit ver

knüpfet. cbend, dieſe Einteis

lung, in wiefern ſie zu ent

ſchuldigen und wenn ſie dem

Staate nachtheilig iſt, ebend.

Pufendorfs und Hubers Ur

teile davon. ebend.

Staate 1.115.68: die J

der dinglichen hebt die pers

ſönliche auf ebend.

Schutz begiebt, nicht ver

lohren l. IIo. 64.

Meinung, aus dem allgemei

nen Willen des Volksebend.

worfen l. II6. 69.

rafen lll.392.256. Schmäh

reden und Schmähſchriften

wider dieſelbe, in wiefern ſie

Majeſtätsverbrechen ſind lil.

394.258. ob die Satire wi

der dieſelbe jemals zu billi

gen lll. 395.258. Schmähta

ten gegen dieſelbe können ſo

wvl durch Unternehmung als
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Unterlaſſuna begangen wer

den, und was zu den Inter

nehmenden erfodert wird lll.

396.259. alles, was dieſelbe

verächtlich macht, muß ſorg

fältig entfernt werden lll.

4OI. 263.

* - - iſt heilig und unverlez

lich l. 118.7o.

- , ſie verlezzen, iſt das größte

Laſter im Staat ebend ſiehe

Staats- und Majeſtätsver

brechen. -

- - einige Zeichen derſelben

1. I44. 89.

Majeſtätsrechte, was ſie ſind

1.149. 93. müſſen aus einem

drepfachen Geſichtspunkte be

trachtet werfen ebend. und

folg ſind von andern Befug

niſſen des Landesherrn zu

unterſcheiden ebend ſind ent

weder vorbehaltene oder mtt

geteilte ebend, ſind vielfältig

J.151 94. überhaupt aber all

gemeine oder beſondere 152

95. die allgemeinen beſtehen

in dem Recht Geſetze zu ge

ben, in der Oberaufſicht und

dem Vollziehungsrecht l.

I52. 95.

- - die beſonderen ſind entwe

der einheim oder in auswärs

tigen Beziehungen l. 52. 95.

die auswärtigen, was

dahin gehört l. 153.95. 1.

286. folg. 8tes Kapitel.

- , die einheimiſchen beziehen

ſich auf Kirchen - Juſtiz- Ka

meral - nnd Polizeiſachen l.

153. folg. 96. „ . -

- - große und kleine Majes

ſtätsrechte, was man darun

ter verſtehetl, 154. 97. dieſe

2 -

Einleitung kan eigentlich aus

den Weſen des Staats nicht

hergeleitet werden ebend.

* - es wäre beſſer, ſie in we

ſentliche und zufällige ein

zuteilen l. 155.97.

- - können bisweilen durch ei

nenlangen Beſiz oder eine
ausdrükliche Erteilung von

Untertanen erworben werden

l. 15597. deren Teilbarkeit

verſchiedene Meinungen, o

die Majeſtätsrechte teilbar

ſeyen ., 36. 98. Gründe

für die bejahende Meynung

ebend. und f. Gründe für die

verneinende 1.157. f.99. des

Herrn Verfaſſers Meynung

und Entſcheidung 1.158 folg.

Ioo. IoI. 1o2. 103

in Beziehung der Stra

fer 1.194. 128 in Anſehung

deren iſt ein Majeſtätsrecht,

dem Untertan die Freiheit zu

nehmen lll 211: 134.

- - in Veränderung der Ges

ſezze und Strafen 1, 244folg.

162. 165. '', , ,

- - in Anſehung des Zuſtan

des der Bürger überhaupt

l. 275. 183. ---

- bey-Erteilung der Aemter

l. 276. 184.

- - in Anſehung der Snbor,

dination und Anwartſchaf

ten 1 281. I87. -

- bey Beſezzung, Verkau

fung, Anordnung, Vermehr

rung, Verſezzung der Aem

ter und Abſezzung der Beam

ten 1. 278.folg. 185. folg.

- in Anſehung der Geſandt

ſchaften l. 289. 192, folg,

Ji 2 Maje
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Majeſtätsrechte in Anſehung

der Bündniſſe I. 293. 195.

und folgende §§.

- - in Anſehung des Kriegs u.

Ä l. 306. folg. 203.

olg. beſtehen in dem Recht,

Soldaten und Kriegsheere zu

unterhalten und Veſtungen

anzulegen l. i 2o8. die

Art der Kriegsübung nach

Zeit undUmſtänden willkühr

lich zu beſtimmen l. 313.2o8.

auswärtige Truppen in Sold

zu nehmen. 1.314.209. frem

de und einheimiſche Truppen

zu werben l. 315.2Io. in

Friedenszeiten Vorteile aus

der Soldaten Handarbeit zu

iehen. 1.325.216. Krieg zu

Ä und deſſen Erklä

rung öffentlich bekanntzuma

- chen. l. 327.217. Manifeſte

und Advocatorien ergehen zu

laſſen ebend. die Kriegsope

rationen anzuordnen und zu

beſtimmen 1.329.218..

a - in Anſehung der Repreſſa

lien, Beerbung der Fremden

und auf die Durchreiſenden

l. 334'222.

- - in Anſehung der ohne Er

laubnis aus dem Lande zie

henden Bürger l. 336.223.

s“ in Anſehung des Abzugsgel

des für die Erlaubnis der Ab
fuhre ihrer Güter. 336.223.

ſiehe Souverain Regent.

- - in Anſehung der Religion

im Staat ll.3folg. IſtesKap.

durchgängig insbeſondere in

Anſehung des Kirchenregi

ments ll. 23 14.Beiſpiele hie

von ll. 24. I5. widerſprechen:

de Meynungen, insbeſondere

des Rouſſeau, werden beur

teilt und widerleget. ll. 25.

folg. 26. folg: ſ. 16.17, die

Majeſtätsrechte in Auſehung

der Kirche werden genauer be

ſtimmt, und in die regierende,

aufſchende u. ausübende Ges

walt eingeteilt ll. 29. 18. in

Anſehung der Gewiſſensfreys

heit u. Religionsdultung Il.

32 2o. in Anſehung der häus

lichen Andacht ll. 38. 24. und

überhaupt in Anſehung der
Religionsübung (ius refor

mandi) ll. 38.folg 24.-27.

fernere Majeſtätsrechte in

Kirchenſachen ll. 47. 3o. in

Anſehung der Kirchenlehren

und deren Anwendung. ll. 49.

folg. 31. 32. in Anſehungder

Liturgien und Feſttäge. li.51.

in Anſehung der Kirchen

güter ll. 53. 34. in Anſehung

der Staatsaufſicht über die

Kirchell. 55. folg. 36. inAn

ſehung der ausübenden Ge

walt. ll. 57.37. die Religion

giebt keinem Ausländer dies

ſelben ll. 45. folg. 29.

- in Anſehung der Polizeige

ſezzell. 69.folg 45 folg.wor

auf der Souverain hiebei zu

ſehen. ll. 69. 45. insbeſonde,

rein Anſehung der Bevölke

rung ll. 7I. folg. 47. folg. u.

zwar in Betracht der Erhal:

tung der Einwohner gegen

den Tod nnd die Auswandes

rung ll. 74. folg. 50. folg. u.

der gegen die letztere zu geben,

den Geſezzell.95.64. folg. in

Anſehung der Vermehrung

der
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der Einwohner durch Zeu

gung.ll. 105. folg. 71. folg

Y

insbeſondere durchUnterdrük,

kung der Unfruchtbarkeit ll.

Io6.72 hiezu gehört die Auf

ſicht über die Kinderzeugung,

welche wirklich ein Majeſtäts,

recht iſt. 08.73, was hie
her für Geſezze gehören ll.

Io9., 74. in Anſehung des

Eheſtandes, deſſen Begünſti

gung ll. II3:77. Aufſicht ll.

131. 91. Scheidung ll. 134.

folg. 93.folg. ll. II3. 77. in

Anſehung der Verlöbniſſe ll.

124.86. durch Anlokkung der

Fremden und Ausländer l.
I38.folg. 96. folg. DieZäh

lung der Untertanen iſt auch

ein Majeſtätsrecht ll.141.98.

Anmerk woher es fließt und
was dabei für eine Vorſicht zu

beobachten ebend.

Majeſtätsrechte in Anſehung

der Siitenll. 146. 103. Bei

ſpiele der Polizeianſtalten in

Anſehung der Sitten. ll. 147.

Io4. worinne die Majeſtäts

rechte in Anſehung der Sit

ten beſtehen. ll. 149. 107.und

zwar inBeziehung auf dieAn

ſtalten ll 15o. Io8. auf das

Thun u. Laſſen ll. 152. Io9.

auf dieErziehung der Jugend

ll. I53.folg. I Io.folg. aufdie

Beförderung und Erhaltung

der Sitten bei erwachſenen

Perſonen. ll. 162. 117. folg.

- - in Anſehung der Induſtrie

der Untertanen ll. 17I. folg.

Ä folg überhaupt zur An

lokkung dazull. I73.127.folg.

wider den Müßiggang ll.172.

I26, 176, 129. insbeſondere

--

Ji 3

beiÄ der Künſte u.

Wiſſenſchaften ll. 177. 13o.

folg und zwar bei Anlegung

der Schulen und Univerſitä

ten. ll. 183 134. bey Ernen

nung u. Berufung der Lehrer

ll. 184. 135. ferner in Be

tracht der Landwirthſchaftll.

197. 145. in Betracht der

Ärriss ll. 203. I49.

Hfolg.

- - in Anſehung der Sicherheit

des Staats ll. 211.155.folg.

- in Anſehung des Nahrungs

ſtandsil. 24.165 folg, insbe
ſondere inAnſehung derMün

ze. ll. 228. 168. ll. 234. 7.

Beweis, daß die Münze ein

Majeſtätsrecht ſei ebend. in

Anſehung der Handelſchaft

überhaupt ll. 246. 18o. folg.

beſonders in Beziehung auf

den inländiſchen Handel l.

263. I92. auf den auswärti

gen Handel. 266.194 folg.
und zwar auf den ausländiſch.

Kaufmann ll. 266. 194. auf

die Aus- u.Einfuhr der Waa

ren 195 - 198.268; 27I. auf

das Uebergewicht des Han

dels ll. 271. 199. aufanzule

gende Kolonien, Freihäfen,

Niederlagen und Tranſit ll.

272. 2oo.

-- ferner in Anſehung des Bü

cherhandels und des Schrif

tennachdruks ll. 274. 2o. in

Anſehung der Meſſen, Jahr

märkte undBegünſtigung der

ſelben ll. 275.202. in Anſe

hung des Lurus ll. 278. folg.

204.folg. woraus diesMajes

ſtätsrecht fließt ll. 282. 207.

Mgs
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der Bequemlichkeit zu reiſen

1l. 288. 2. . in Anſehung der

Zierde des Staats ll. 290.212.

in Anſehung der Poſten ll.

290, 21.3. in Anſehung der

Städte und deren Bequem

lichkeit ll. 292. 24. in Anſe

hung der Zeit l 295. 26. auf

die öffentlichen Kalender, Uh

ren und Glokkenſchlag ll.

- 296. 27.

- , auf die Ehre im Staat ll.

297.218. genauere Beſtim

mung derſelben ll. 302. 221.

auf die Titel und andere hie

her gehörigen Arten ll, 306.

224 auf den Adelſtand ll.

ZO 8. 225.

-, allgemeine, auf die Güter

im Staat, oder Majeſtäts

recht auf die Staatswirt

ſchaft ll. 322, 233 dieſen ſezt

die Abſicht des Staats die

Grenzen ll 323.233. Maje

ſtätsrechte auf die Staats

einkünftell. 325 235. Maas

regeln bei Ausübung derſel

ben l 327.236 ſiehe Staats

einkünfte; auf die Staatsgü

ter ll. 333. 24I. deren Ver

äußerung ll. 339.246. deren

Verkauf, Tauſch, Verpfän

dung, Gebung an Zahlungs

ſtatt ll. 343. 249. deren Le

henserteilung, Verſchenkung,

Verlaſſung, Verjärung ll.

344. 25o. ſiehe Staatsgüter;

auf die Staatskaſſe; ll. 33ſ.

242. ſiehe Staatskaſſe auf die

ZDomainengüter ll.337.244,

ſiehe Güter; auf das Privat

eigentum des Fürſten ll.

- 338.245. ſiehe Güter; Pri

Majeſtätsrechte, in Anſehung vateigentum auf die Rega

lien 346. 25 :folg ſehe

Regalien;auf die Privatgüter

ll. 360. folg. 259, folg- ſiehe

Privatguter unter dem

Wort (Güter; Beiſpiele eini

ger deſpotiſchen Staaten l.

360.259. auf die Einkünfte

der Untertanen lt. 37 3. 267.

ſiehe Eiskunfte, Untertan

auf die Subſtanz der Privat

güter ll. 396. 284 folg.

- - auf die Gerichtsbarkeit im

Staat lll. II. 6. folg. Be

weis, daß dieſelbe ein Mas

jeſtätsrecht iſt ebend. daher

flieſſende Verbindlichkeiten

des Regenten werden geſchil

dert lll. 12.6. Majeſtätsrech

, te bey Anordnung des Gee

richtsweſens lll. 2o. 12. Beis

ſpiele von Frankreich hievon

lll. 21 13 Majeſtätsrechte

bey Ernennung der Gerichts

perſonen ill. 23. I4. was hie

bey in Erwegung zu ziehen.

lll. 25. I4.

- auf die Freiheit in Staa

ten lll. 19.8. folg. 126. folg.

in Anſehung der Fremden.

lll. 214. folg. I 37. folg, in

Anſehung der Geſandten lll.

22I. folg. 140. in Anſehung

auswärtiger Souverains in

unſern Territorien lll. 223.

folg. I42. folg,

- - in Anſehung der Geſell

ſchaften im Staat lil. 244.

folg. 155. folg.

- - in Anſehung der Staats

grundgeſezze lll. 337. 221.

hiebei komt es darauf an, ob

ſich ein Volk ohne oder mit

Bedingungen unterworfen hat

lli.
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Majeſtätsverbrechen,

337.221; inwiefern dies

Majeſtätsrecht den Sonve=

rain zu Abänderung der

Staatsgrundgeſetze berech

tigt Ill. 338. 22I.

Majeſtätsrechte, deren Gren,

zen und Einſchränkungen, ſie,

he Regierung.

? - deren Uſurpation, ſiehe

Uſurpation, Uſurpatenr.

ſiehe

Staatsverbrechen, was es

im allgemeinen, beſonderen

und engſten Verſtande ſey.

Hl. 377. 246. iſt entweder ein

Staatsverbrechen oder ein

Majeſtätsverbrechen im ei

gentlichen Verſtande lll. 377.

folg. 246, genauere Beſtim

mung des lezteren lll. 378.

247. wie es vom Staatsver

brechen unterſchieden ebend.

wer ein ſolches begehen kön

. ne lll. 380. 248. wer ein ſol

ches nicht begehe lll. 38o.

fola. 248. Beiſpiele von Ma

-jeſtätsverbrechen, die ſich in

Staatsverbrechen verwan

deln lll. 384. 25o.

s - diejenigen, welche gegen die

regierenden Perſonen und die

Staatsbedienten verübtwer

den, in wiefern ſie unter die

Staatsverbrechen gehören

lll. 385. 25 I. was dahin für

Verbrechen gehören ebend.

folg.

- - im engſten Verſtande,

wie ſie von der Rebellion uns

- terſchieden lll. 387. 25.2. be

ſtehen in der Verachtung und

Schmähung der Majeſtät u.
385. 254. was für Schmä

hungen hierunter zu verſe

hen und auf wie vielerlei

Art ſie begangen werden köns

nen lll,39o 254. was hieher

nicht zu zählen lll. 391.

254. lil. 392.256. die Ge

ſetze müſſen dieſe Verbrechen

hinreichend beſtimmen lll.

393. 257. ob hiebei das rö

miſche Geſez zum Muſter zu

nehmen ebend. Beurteilung

derrußiſchen Inſtruktion über

dieſen Punkt l. 393 folg.
257. können durch Umwege

begangen werden lll. 396.

26o. können mittelbar durch

Schmähungen der Staats

bedienten Ä. und was

hieher gehöret lIl. 397. 26o.

die Uebertretung der Eide,

die bey des Souverains Na

men geſchworen werden, ſind

keine dergleichen Verbrechen

ebend. ob dergleichen in Ge

danken und durchStillſchwei

gen begangen werden kön

nen lll. 398. 26I. lll. 4oI.

263. was im lezteren Falle

zu unterſuchen ebend. denen

ſelben muß die Majeſtät zu

vorkommen, und was für

Mittelhiezu anzuſenden ſind

lll. 400. folg. 262. folg, dies

zu entdekken, erleichtert man

den Beweis, ſchärft die Stra

fe, fügt ſie auch den Ver

wandten zu, ſezt ſie ſogar auf

den bloßen Vorſaz und läßt

keine Verjärung zu lll. 403.

263. Strafen derſelben wer

den erzählt und in gewiſſer

maſſe gerechtfertigt lll. 405.

266, ſollte auſſer den höch

ſien Colliſionsfällen an un

ſchuldigen Verwandten nicht

Ji 4 beſtraft
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beſtraft werden lll. 406.266.

werden auch ſogar an den

verſtorbenen Verbrechern ge

ahndet lll. 406.206.

Mainorten bewohnen noch im

mer die Gegenden, wo Le

ler das laconiſche Zepter führ

tel. 43. 12. -

Mandelsloh Andreas von lll.

3.lll. I 20.74.

Mangel an nötigen Bedürf,

niſſen und Bequemlichkeiten

war ein Antrieb zu der bür

gerlichen Geſellſchaft l. §:

18. muß im Staat verhütet

werden I. 89.48.

Manifeſte ergehen zu laſſen,

iſt ein Majeſtätsrecht 1.327.

217.

Manufakturen, die Privilegia

dazu müſſen vorſichtig erteilt,

und der Eigenhandel ſorg

fältig verhütet werden ll.216.

I54. dahin gehöriger Vor

# ebend. in wiefern ſie

chädlich ſeyn können ll. 264.

I92.

Manzel Ernſt Joh. Friedr.ll.

I31.9O. lll. 99.61.

"Ä Paul Jac. ll. 204.

I49. ll. 243 I77. lll. 28. 16.

Marca Peter Äſ I6. 8.

Marcellinus Ammianus lll.

4I6. 271.

MTare de la ll. 6o.

Margat ll. 18I. I 32.

Mariana Joh. ll. 311.226.

ll. 376. 268. lll. 32I. 2o8.

lll. 344. lll. 346. 226. lll.

36o. 236.

Marino, ſiehe San Marino.

Marinus, ein Maurer aus

Dalmatien, wird zufällige

Urſache der Republik San

Maruto l. 49. 16.

Marktafeber, wozu ſie in

kleinen Stadten notig ſind

ll. 276. 2o2.

Martini Chr. Sam. l. 124.73.

l. I78. II 5. i. 189 123.

- 2 Friedr. ll. 88. 58.

- - Wern. Theod. 11. 37. 22.

Martiniere la Bruz 1. 26.47.
Einl.

Martinius ll. 31 1.226.

Wiascov Joh Jac. l. 295. 195. .

Maſeov Chr. i 119.7o.

Maſius Hector Gottfr. . 56.

UIiaſſon Johan Papurius l.

24O. I58.

Mattenzo Joh. von l. 244.162.

Matthäi Ditrich Wilh. . 105.

Maul Thom. lll. 171.

Maurice Comte de Sarel. 318.

2II. l. 32O. 212.

Mauricii Phil. l. 2o8. 138.

Mauricius Arnoldl. 213 141.

Maurocenus Andr. ll. 234.

I7I. E

Maximen, gefährliche, ſind

eine Art von Rebellion ill.

387. 253. -

Maximilian Kayſer hat die

Poſten in Deutſchland ein

gefürt ll. 291. 213.

Medices Sebaſt. II.354 255.

Meer, ſo weit es unſre Küſten

umgiebt, iſt mit Recht ein

Gegenſtand der Regalen II.

35O. 253.:

Meier, II. 354.255.

Meinders II. 39o. 278.

Meineid ſollte unausbleiblich

beſtraft werden III. 91. 56.

verſchiedene Gebräuche der

Nationen in deſſen Beſtra

fung ebend.deſſen Strafe ſ
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ke auch auftreuloſeVerſiche

- rungen an Eidesſtatt geſezt

werden III. 92. 56.

Meisner Joh. III. 373.244.

Meiſter, ihre Anzahl darf nicht

geſchloſſen ſeyn II, 2o6. 152.

wird von einem Einwurf be

freiet ebend. ungeſchikte

ſind mit Verluſt ihres Mei

ſterrechts zu bedrohen II.

II. 2o8. 153.

Meiſter Chriſt. Friedr. I. 30.

21. Einl. lll. 251.

Meiſterrecht iſt nur durch

Geſchicklichkeit zu erwerben

II. 206. 151.

Meliſſander J. Fr. I. 119.7o.

Melon II. 198. 145. Il. 244.

178. II.405. 290.

Mencke Chr. Herm. II.49.31.

- - Otto II 355. 256.

Menken Lüder III.3.10.202.

Mencken Gottfr. Ludw. III.

8 I-49.

Menes Stifter von Egypten I.

47. I5.

Meneſtrier Cl. Franz II.314.

228.

Menſchenhandel, derſelbe iſt

ein Kennzeichen barbariſcher

Nationen und Notwendigkei

ten II 251. 181. iſt einer res

geimäßigen Staatsverfaſ

ſung entgegen III. 21 I. 134.

iſt alſo zu unterdrükken III.

214. 136. Rußiſche Inſtruk,

tion hievon III. 214. 136.

Menzel Friedr. I56. 3tesKap.

Menzius Friedr. I. 44. zweites

Kap. -

Mercier de la Riviere I. II.

8. Einl, I. 158.99. II. 387.

276. . . . .

Meſſen, dieſe zu beſtimmen und

-

die nötigen Ordnungen dazu

vorzuſchreiben, iſt ein Maje

ſtätsrechts II. 275. 2o2. was

bei deren Begünſtigung von

der Polizei verhütet werden

mus II. 276. 202.

Metalle, gehören unter die Re

galien II. 358. 258.

Metaphyſik iſt ein entferntes

Hülfsmittel zumStaatsrecht

I. 20. 15. Einl.

Metzler Dan.Gottl I.194.127.

Mevius Dav. II. 394. 282.

Me3erailll,422 275.

Michaelis Joh. Dav. I. 213.

I4I.

Millar I. III. 231. 146.

Miller II. 154. I Io.

Milti3 Henr. Gerh. (von) III.

286. I83.

Ymilton Joh. III 32r. 208.

Minderjährige, ſ. Bürger;

ſind billig mit perſönlichen

Abgaben zu verſchonen III.

234. 149. desgl der Regel

nach mit gewaltſamer Ver

teidigung des Vaterlands

III 281. 179. -

Mineralien, gehören unter die

Regalien II 358 258 jedoch

kan auch ein Untertan die

Einkünfte aus denſelben zie

hen, wenn er in dem recht

mäßig erworbenen Beſi; die,

ſes Rechts iſt II. 358. folg.

258. nur muß er ſich nach

den vorgeſchriebenen Berg

ordnungen richten II. 359.

258.

Miniſter was er ſei III. 304.

198. deſſen Gemälde III.

Zo4 folg. 198. deſſen Feh

lerll!.306.199 wie und wenn

er zu beſtrafen lll. 306. 199.

Ji 5 mi
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M7inos, ein Muſter eines vdr

treflichen Regenten I 121.

72. gab den Cretenſern Geſez

ſe I. 167. Io7. lies ſeine Ju

gend in Creta zuſammen er

ziehen II. I55. III.

WTirabegu (von) II. 264. I92.

RIßionairs, ſollten aus China

vertrieben werden, und war

um II. 45. 29.

M7istrauen, iſt zum Beſten des

Kredits hauptſächlich zu ver

meiden II 256. 187.

Misvergnügte im Staat, de

ren Verſammlungen, wie ſie

von der Rebellion unterſchie

den lll. 386. 252.

Mittelbarkeit der Untertanen

ſiehe Untertanen. -

Moberg Olaus I. 57. 3tes

Kap.

Möbius II. 294. 215.

Möckert Joh. Nic. II. 58. 37.

Möller C. H. III. 219.139.

M7ohr G. II. 354. 255.

Mollenbec Bernh. Ludw. I.

276. 183.

Monaco, iſt durch den franzö

ſiſchen Schuz geſichert I.94.

52 behauptet mit Recht ſeine

Unabhängigkeit von Frank

reich III. 424. folg. 276.

M7onarchie, was ſie iſt I. 40.9.

eingeſchränkte gehört zu den

vern. Regierungsfermel,

I. 40. 9. in denſelben ſind die

Feierlichkeiten nicht leicht ab

zuändern I. 137. 83. allge

meine, was man von dem

Projekt dazu zu halten I.

95. 53.

Ärºlim ſiehe Eigenhan

Oci,

du Mont I. 28. 19. Eink. III.

316.2O5. :

Montaigne, I. 22. I5. Einl.

II. I43. 99. LL 305. 224.

III. 166. 1o5. :

M7ontanus Horatius II. 347.

25 I.

M7ontesquieu I, 9.7. 1. 10.8.

Einl. l.4I. IO. l. I24. 73.

l. I57. 98. l. I6I. IO2. l.

I63. l. I75. II4. l. I84.

1 19. 1. I85. 12o. l.-I92.

I 26. 1. 2o8. I 38. l. 258.70.

l. 284. I89. l. 319.2II. ll.

I8. II. ll. 52. 33. ll. I47.

Jo4. ll. 232. I7o. ll. 25o.

I83. ll. 263. I9I. ll. 268.

I94. ll. 312. 227. ll. 405.

29o. lll. I39. 86. lll. 156.

98 warum deſſen Erkläruug .

von der Freiheit im Staat

nicht richtig iſt ill. 19o. 12I.

lll. 346. 226. lll. 39I. 255.

lll. 394. 27. lll. 395. 258.

lll. 398. 2óo. ill. 426.277.

lll. 42I. 274.

Mon3ainbano Severinus (de)

l. 227. I5 I.

Moräſte auszutrocknen iſt zur

Geſundheitsſorge der Unter

tanen nötig, und alſo ein

Gegenſtand der Polizei l.

76. 5 I.

Woratorien, deren Erteilung

gehört zur nicht ſtrittigen Ge

richtsbarkeit ill. 14. 7.

M7crd, der vorſezliche, verdient

Todesſtrafe l. 212. 14I. iſt

ein Hindernis der Bevölke

rung l. 74.5O. wenil er aus

Unachtſamkeit entſteht, ge

hört er nicht vor den peinli

chen Richter, ſondern vor die

Polizei ll. 87. 58.

Y70
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-

M7orin ll. 171.r24.

Morus Thomas l.II.8. Einl.

ll. 3O2. 22O.

Moſer, J. Jac. l. 1o. 8. Einl.

ll. 5. ll. 9. 3. ll. 42. 26.

- - (von) Friedr. Carl l. 132.

M7oulin lll. 407. 266.

M7ählen, ſtehen unter der Anf

ſcht der Polizei und Staats

wirtſchaftl. 354.folg. 255.

MIühlenrecht, iſt !! ſofern

blos für eine Privatſache und

ein willkürlich Gewerbe an

zuſehen ll. 354. 255. der

gleichen kan kein Untertan

ohne Erlaubnis des Landes

herrn an den Strom ſezzen

ll 354. 255.

van der M7uelen Gerhard l.

105. Il. 33. 2o.

MühlhausJoh. Georg 1.223.

I48.

UNTüller Joh. Jak. 1. 105. l.

35. 222. . 339. 245.

Auguſt. 1. I 12.75.

- Peter l. 12775. 1.320.2. 2.

ll. 164. 8. 1. 203. 48. l.

22o. 161. 1. 1. 24. 164. l.

294. 2 14. ll. 85. 52.1. 376.

- Aug. Friedr, ill. 296. 71.

- Eiſp. Matth. l. 2, 3. 94.

ll. 399. 286. l. 223. 4.

- Gottfr. Polycarp ll. 185.

1 25.

wmünchhauſen Th. Ä. (von)

l, 286 19o ll. 97.6Z.

Z

- M7ändigkeit, G.bräche eini

ger Nationen in Beſiiii“

mung derſelben l. 234. 49.

inwiefern dieſelbe notwendig

eöeid.

Münz, warnm deren Kennt

niß den Staatsman: no:ig

ein Regaie ebend. iſt nicht

1. 28. 2o. Einl. wem deren

Erfindung zu verdanken .

227. 167. die Majeſtät

nimmt ſie in beſondern

Schutz ebend. Vorteile der

ſelben zum Nahrungsſtand

ebd. deren innerlicher Wert

iſt ohne beſonders dringende

Urſachen vom Regenten nicht

zu vermindern ll. 232. folg.

17o folg, die dahin gehöri

gen Geſezze gehören in eini

gen Staaten zur Grundver-

faſſung ll. 223. 167. wie die

wirkliche von der eingebilde

ten unterſchieden ll. 230.

169. muß ſo viel möglich der

Wehrt haben, den ihre Auf

ſchrift auzeigt ll. 23 I. 17o.

deren Umlauf muß befördert

werdenll.238.folg. 175. Ge

ſezze dazu ll. 239. I75. ein

Einwurf dagegen, nemlich,

daß der Umlauf der Münze

Teurung mache, wird wider:

legt ll. 240. 176. die Ausfuhr

derſelben iſt nur in ſo weit zu

geſtatten, als ſie dem Staat

vorteilhaft iſt, ll. 240. 176.

inwiefern eine Privatperſon

die Münzrechte ansüben kön

ne. ll. 228. 168. was andere

Nationen ſtatt der Märze

brauchen ll. 230.169. Schrot

und Korn derſelben, was es

ſei ll. 23 I. 169. miß nicht

verpachtet werden ll. 409.

293.

U7ünzer, der falſche iſt ein Ma

jeſtäts- und Staatsverbrecher,

zugleich lll. 285. 25 I. ..

WM7itzverbrechen, worit:ne es

biehe ll. 236. 73. wo:

durch ein feines Münzverbre

chen

*
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chen begangen werde ll. 237.

173. iſt allerdings als ein

Majeſtätsverbrechen zu be

ſtrafen ll. 237.174. wird wi

- der den Montesquieu behau

ptet. ebend. deſſen Stuffen

ſollten genauer beſtimmt wer

denll. 238. 174. muß ſtärker

als ein Dieb beſtraft werden,

aber die Feuerſtrafe ſcheint

zu hart ll. 238. 174.

Münzweſen, iſt ein Zweig der

Polizei, und nicht der Ca

meralwiſſenſchaft ll. 229.

- I68. Anm.

W7üßiggänger, reiche und ar

me wie ſie zu beſtrafen ll.

176. 128.

Müßiggang, darf im Staat

nicht geſtattet werden ll. 172.

125. hiegegen bedient ſich

die Polizei des Zwangs oder

der Anlokfung Il. 172. 126.

was ihm befördert ll. 172.

126. Polizeianſtalt dagegen

ll. 173. 126. Zwangsmittel

dagegen l. I76. 29.

Mumſen Henrichl. 104.

Muratoriuell. 88. 58.

Muſäus S. P. l., 165. Io4.

UMusculus Gottl. Israel Il.

I62. 116. A

Mutwillen auf den Straſſen,

wie ihn die Polizei beſtrafen

ſollte ll. 166. 1 o.

Mylius Guſt. Henr. l. 259.

T71. ll. 217.159.

Wl.

WTachbarn, auswärtige müſſen

nicht zu groß werden l. 93.

52. Beiſpiel der Anwendung

dieſer politiſchen Regelebend.

LTachdruk der Geſe33e, beför

dert deren Beobachtung und

das Glük des Staats. 186.

122. Beiſpiele von nachdrük,

lichen Geſezzen ebend.

der Schriften, den uns

befugten muß die Polizeiver

bieten ll. 274. 2o1.

WTachſteuer ſiehe Steuer.

Wagel Joh. ll. 192. I42.

WTahrungsmittel, muß jeder

Untertanajährlich anzeigen
ll. 173. 126.

WTahrungsſtand, was er iſt ll.

224. 165. iſt ein Gegenſtand

der Polizei ll. 224. 165. Ge

genſtände deſſelben werden be

ſchrieben ll. 225. 166. wie

die dahingehörige Polizeige

ſezze beſchaffen ſeyn müſſen

l: 226.167. Hinderniſſe deſ

ſelben ſind unter andern der

Misbrauch des Vermögens,

und Mangel der Verſorgung

der Armen ll. 277. 203.

Tathenius Sebaſt. lll. 3. lll.

I2O. 74

Tation,ob deren Wille für das

erſte Staatsgrundgeſez zu

halten lll. 335. 219 deren

Beleidigung iſt ein weſentli

ches Kennzeichen der Tiran

nei lll. 354. 233. iſt aller

dings zu Gegenmitteln gegen

ihren wirklichen Tirannen

berechtigt lll.364. 239. deren

Mittel,ehe ſie zum gewaltſa

men Widerſtand ſchreitet Ill.

365.239. fällt in Beziehung

auf den Tirannen in ihrena

türliche Freiheit zurük, und

iſt zum gewaltſamen Widers

ſtand berechtigt ill. 366.239.

ein geringer Teil derſelben

hat

2 -
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/

hat nicht das Recht, einen

harten Regenten für einen

Tirannenzu erklären Ill. 37o.

243. muß über die Tirannen

nicht wie ein Richter über ſei

nen Untertan urteilen lll.

371.243. deren Urteil über

den Tirannen muß nicht nach

den Privatgeſezzen, ſondern

nach dem Staatsrecht, nach

dem Natur- und Völkerrecht

geſchehen ebd. ſie muß dasUr

tel nicht auf dem Blutgerüſte

vollziehen lll.372. 244. ſie

braucht nicht den äuſſerſten

Grad der Tirannei abzuwar

ten lll. 371.243. in wiefern

ſie an des Tirannen Verträge

gebunden lll. 375 245.

Plationalgeiſt iſt bei den Stra

fen zu bemerken 1.210. 139.

MTatur gegen dieſelbe iſt kein

BefehleinesSouverains ver

bindlich lll. 262. 167. folg.

deren Kräfte haben viele

Staaten geendigt lll. 415.

271. Beiſpiele aus der Ges

ſchichte ebend.

17eapel, daſelbſt iſtein beſonde
res Münzgericht lll. 34. 21.

hat der Geringfügigkeit der

Sachen wegen eine eigene

Competenz lll. 34. 2I-er

laubt den Verkauf der

Grundſtükke,womit viele Ge

nueſiſche Ratsherren dieſem

Reich anſäßig ſind, an nie,

mand anders, als an Genues

ſer lll. 23o. 145.

MTegalem Joach. l. 105.

Welander Joh. ll. 16.8.

YTerger Joach. ll. 364.261.

YTeronismus, iſt eine Art der

tätigen Tirannei lll. 352.

232. worinne er beſtehet ebd.

Wettelbladt Chr. lll. 374.244.

Wlaumayer Joh. Phil. lll. 376.

WTicephorus lll.407. 266.

Wiederlagen, dergleichen zu era

richten, iſt der Souverain be

rechtigt ll. 272. 20o. ſind

Mittel den ausländiſchen

Kaufmann anzulvkkenll.273.

2OO.

Wiemann Herm. 1.244.161.

Tiemeyer Joh. Barth.lll. 292.

I88.

UTimrod, iſt der erſte und be

kannte Stifter der Staaten,

l. 46. I4. -

Witſch Fr. lll. 2o8. 132.

Vlolden Joh. ll. 309. 225.

Womicus Juſt. lll. 43.26.

WTonmottel. I2.5.

Woodt Gerh. 1. I49. ll. 33. 20.

lll. 3 I4

LTotfriſten, deren Vernachs

läßigung verdient die Strafe

mit Recht lll. 89.49. .
Tumismatik, iſt ein Hülfs

mittel zum Staatsrechtl.

28.2o Einl.

LTunnez Peterl. 268.

Tuzbarkeit oder Wahrungs

ſtand iſt eine der Hauptab

ſichten der Staatenl. 72. 33.

Tuma, berief ſich auf ſeinen

nächtlichen Umgang mit der

Aegeriä 1.58. 22. deſſen Ver

ordnung zum Beſten der noch

ÄBürger lll.231.

I47.

G),

Oberaufſicht (poteſtas inſpe

&toria) gehört zu den allge

meinen Majeſtätsrechten l.

152. 95. 1. 250. 16I. iſt ein
notwendiges Majeſtätsrecht

l. 249. 165- worinne ſie be

ſiehe
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ſtehe ebend. bezieht ſich vor,

nämlich auch auf die Unter

ſuchungsgerichte 1. 250.165.

Anm. hat Menſchen, Sachen

und Umſtände zum Gegen

ſtand 1 250. folg. 166. folg.

die Entdekkung der Heimlich

keitet, die unan dem Prieſter

im Beichtſtuhl geſagt hat, ſind

kein Gegenſtand derſelben

1.251.166. was hierbeieine

vernünftige Staatsklugheit

unterſcheidet ebend. erſtrekt

ſich auf Fremde und Inwoh

ner, ſo im Staate ſind 1.252.

167 vorneml.aufdieGeſel

ſchaften imStaat ebd.derGe

ſandte und der fremde Sou,

verain iſt davon ausgenom

men, doch muß ſie der Regent

des Staats von weitem beob,

achten laſſen . 255. 169.

Obereigentunn, iſt von der

Oberherrſchaft unterſchieden

l. I 18.7o. iſt ein Majeſtäts

recht ll. 363. 26I. iſt im eis

gentlichen Verſtande kein Ei

gentum ll.363.26I. iſt aus

der Regierungsabſicht herzu

leiten. ebend. iſt entweder ein

ordentliches, oder auſſeror

dentliches ebend eine Folge

davon iſt das Recht über

der Untertanen Güter in

Notfällen ill. 277. 177.

Oberhaupt im Staat iſt nicht

allein dem Weſen, ſondern

auch der Abſicht nach notwen

digl. 38.8. heiſt die Maje

ſtätl. 39.8.

Oberherrſchaft (imperium

fummuun)was ſie ſeyl. Io7.

62. iſt zwiefachebend, iſtvom

Obereigentum unterſchieden

1. I 18.7o dieſelbe muß dem

Regenten über die Privatgü

ter in ſeinen Landesbezirken

zuſtehen ll. 362. 26o. worin

ne es beſtehe ebend. muß aus

der Abſicht der Regierung be

Urteilt werden ebend,Haupt

grundſa; derſelben. ebend.

was für Befugniſſe daraus

entſtehen ebend.

Obrecht Georg 11.348. 252.

ll. I 20.folg. 74. lll. 120.74.

Obrigkeit im Staat muß ein

nachahmungswürdiges Bei

ſpiel geben 87. 47, was ſie

den Bürgern zur Bildung des

Willens verbieten müſſe ebd.

Occident, (Anaxagoras von)

l. Ie5.7o. ll. 127. 87.

Ochin ll. 13o. 89.

Qckel Andr. ll. 346. 25o.

Oeder ll. 244. 154.

(Pelmann Henr. lll. 195. 123.

Oertel A. J. l. 3o. 21 Einl.

Oeſterreich, ein Muſter vom

Friedensſyſtem l 98. 56. hat

aus ſeinen Geſebüchern die

Gedanken von der Hexerey

verbannt ll. 34. 21. hat die

Auswanderung bei harter

Strafe verboten ll. 91.6I.

Oever Gerh. Joh. 1.105.

Oldenburger Phil. Andr. lll.

376.

ošpp Juſt lll. 163. 103.

(Pldendorp Jo. lll. Io1.62.

Olearius Joh. Friedr. l. 240.

I58. -

Olp lll. 305. 198.

GPmphalius Jac. l.269.

Operationsrecht, worinne es

im Krieg beſtehe l. 329.218

iſt ein Majeſtätsrecht ebend.

(Pra
---- «. . .
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Orden in den Territorien ſind

den Befehlen der Majeſtät

unterworfen l. 147. 91. deſ

ſen Erteilung an einen aus

wärtigen Souverain macht

ihn nichtzum Untertan, wenn

er nicht in des Erteilenden

Land kommt lll. 225. 143.

de 'Origine des Loix des arts

et des ſceinces et de leurs

Progrès chez les anciens

Peuples I. 5.4, Einl.

Ort des begangenen Verbre

chens iſt bei deſſen Beſtrafung

zu betrachten 1.216.143.

Oſiander, Joh. Ad.ll. 4.

deſſen Meinung von der Ge

walt der Ration in Anſehung

des Regeuten wird verwor,

fen lll. 367.241.

Oskierka (von) lil. 120. 74.

CPſdrius ll. 316. 23o. -

Oſtracismus, war oft eine

Mokwendige Tirannei der Res

gierungsform lll. 353.232.

Otto Eberhard I. 17. 12. Einl.

lll. Io3. 64.

- - Daniell. Io3.

- - ll. 308. 224.

Otto der Große, deſſen Be

mühung zu Einſchränkung

der Eidell. 88. 54. .

Ovidiusll. 91. 61. -

P.

Pabſt, für dieſen ſtreitet das

Herkommen, Souveraini

tätstitel zu erteilen l. 144.

88. mit dieſem ſcheinen die

katholiſchen Mächte ein ſtill

ſchweigendes Bündniß ge

ſchloſſen zu haben, ohne ſeine

Einwilligung keinen Orden

aufzuheben ll. 50. 32. hat

nicht das Recht, einen Re

genten für einenTirannen zu

erklären und abzuſezzen 1.

369.242. Siehe Hant- und

Religionsſachen.

Pacht ſiehe Verpachtung."

Päſſe, Geſundheitspäſſe, de

nen iſt nicht allezeit zu trauen

ll. 76.5 I.

Paller Franz lll. 314.

Palthen Phil. Joh.l. 234. 155.

l. 273. I8I. ll. 296.216.1l.

148. 92. lll. 254. I62. l.

344. - -

Pamies l'Eveque l. I 55. 97. ll.

Z48. 25 I.

Paragway iſt aus Furcht und

Mangel geſtiftet worden .

53. 19. daſelbſt iſt gar kein

Eigentual unter den Bürgern

eingefürt 1.325. folg. 235.

Parker Robert ll. 22, 13. ll.

24. I4.

Parlamentsſchlüſſe in Frank

reich, deren Strenge iſt nicht

allemal nachzuahmen 1.203.

I35.

Parochien, deren Einteilung

iſt ein Majeſtätsrecht ll.

47.3O.

pÄ denenſtreitenden darf

die willkürliche Behandlung

ihrer Prozeſſe nicht überlaſ

ſen werden lll. 44. Ä 27.

können nicht durch ihre Ein

willigung die Prozeßordnung

ohne Unterſchied abändern

lll. 132. 8I. ſind nicht ver

mögend durch ihre Einwilli

gung, die Appellation an

auswärtige Gerichtshöfe zu

rechtfertigen llll.II3. 7o.

Papius Cajus jagte auf einmal

alle Fremde, gus Rom ill.

217, I38,

Pa: .
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ParutaPaul 1. 11. 8. Einl.

Patkul, das Verfahren Carls

des 12. wider ihn iſt nicht zu

rechtfertigen lll. 312. 203.

Patrimonialgüter ſiehe Güter

im Staat.

Patriot, deſſen Gemälde lll.

290. 187.

Pauli Theod. ll. 10. 4

- - Carl Friedr. ll, 348.25 I.

lll. I78 I 13. lll. 246. I56.

Paulus. Frat. l. 148.

Pauſanias lll. 416-27I. lll.

4I8.272.

Perennot Abrah. ll.77. 51.

Perſien überläßt ſeinen Souve

rains auch das Kirchenregiº

mentll. 24. 15. daſelbſt wurs

den die Kinder bis ins 17.de

Jahr in öffentlichen Schulen

gelaſſen ll. 155. II 1. daſige

Aufmunterungzum Fleiße ll.

176. 128 womit es die Ver

dienſte belohnte ll. 306. 224.

Perſonen, verdächtige müſſen

an den Grenzen angehalten

werden ll. 76.5 I.

Perefixe Harduin (von) lll.

23.IZ.

Peru, iſt aus Liebe zur Ruhe

und Bequemlichkeit entſtan

den 1.49. 16

Pertinar gab jedem das freie

Eigentum über das Land,das

er zuerſt tragbar gemacht

hatte ll. 2oo. I47.

Peſtel lll. 22I. 4I.

peter der Große machte ſich

zum Oberhaupt der Kirche

ll. 3I. I9-_ .

Pezold Carl Friedr.l. I75.113.

Peinliche Richter, denen kan

die Beſtrafung eines bloßen

Laſters nicht übergeben wers

den U.I52. IO9»

Peläus Julius ll. 138. 95.

Penſées diverſes ſur l'hom

me I. I25. 74.

Pfaffreuter Chr. Erdmann lll.

26o. I65.

Pfandrecht auf die Staatsgü

ter, kan der Gläubiger nicht

bekommen,wenn er demSou

verain Gelder ohne Rükſicht

auf das Wolſein des Staats

vorgeſchoſſen hat ll. 344.249.

Pfeffinger ll. 297. 217.

Pfeiffer Joach. Ernſt 1. 188.

I 22

Pforte, die Ottomanniſche über

läßt ihr Kirchenregiment ih

rem Souverain ll. 24. 15.

Pfuſcher, was keiner ſei ll.

2o8. 153. was eigentlich eis

ner zu nennen ebend. ſind zu

unterdrükken ll. 2o8. 153.

Phalarismus, iſt eine Art der

tätigen Tirannei lll. 352.

232, worinne derſelbe beſtehe

ebend.

Phido, König der Aegineter,

demſelben iſt die Erfindung

der Münze zu verdanken ll.

227.167.

Philaletha Euſeb. ll. 45. 28.

Philipp von Heſſen giebt ein

Beiſpiel zur Vielweiberei

ll. 129.90.

Philipp von Macedonien, deſ

en Maximevon der Art, Lie

eund Furcht bei den Unter

tanen zu erwerben l. I27. 76.

s - der Zweite von Spanien

iſt ein Beiſpiel der tiefſten Un

erforſchlichkeit l. 13o. 77.

Philippi Joh. Albr. ll. 6I.

2tes Kap. ll. 105. 7o. ll.

209. 153. ll. 255. 186. ll.

4QI. 288. - -

Phis
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PhilippiJoh.Ernſtll.365.261. Polenius Matth. 1.156.97.

Philolaus gab den Thebanern Poliänus ll. 397. 284.

Geſezzel. I66. Io7.

Philoſtratus ll. 246. 179.

Piccartusl. 157. 98.

Pingizer Virgil ll. 347.251.

Pirard Franz ll. I 29.89.

Piſanus Octavius lll. 16. 8.

lll I 2o 74.

Piſiſtratismus, worinne der

ſelbe beſtehe Ill. 35o. 23o. iſt

eineeingebildete Tirannei lll.

Z5O, 23O.

Piſtorius W. Fried. 1. 268.

178.

Pittakus lehrte den Lesbier

1 67. Io7.

Pittawai lll. I63. IO3. .

Plato, 1.118. Einl, woher

er den Urſprung der Staaten

leitet1. 46. 13. ſezt die allge

meine Abſicht des Staats in

einer vollkommenen Glükſee

ligkeit l. 70. 32. ſein Gedan

ke wird beurteilt l. 71. 32. l.

167. 106. gab den Sicilia

nern Geſezzel. 168. 107. l.

2o1. 133. l. 275. I82 l. 278.

184. 1. 281. 186. 1.326.216.

deſſen Meinung wegen der

Bevölkerung des Staats iſt

nicht anzunehmen ll,73. 48.

sll. 118.8o. ll. 191. 40. ll

196. 144. ll. 221. 162. l.

286. 209.

„ - deſſen Verordnung gegen

die Hageſtolzen ll. 117., 80.

deſſen Rat wegen der Viel

männerei iſt nicht zu befol

gen ll. 128,89.

Plinius. lll. 13. 6. lll. 416.

27. ebend.

Plutarchl. I 2473.ll.I54. IIO.

lll. 284. 18. ll. 43 269.

Polizey im allgemeinen ver

ſtande was ſie iſt. II. 64. 4r.

iſt unter dem allgemeinenJu

ſtizweſen mit begriffen. III.

8. 3. Anm. erſtrekt ſich über

alle Zweige derRegierungsſa

chen II. 64. 41. u. iſt dieSee

le davon II.67.43. insbeſon

dere, was für Gegenſtände

darunter gehören II. 65.4r.

wie ſie vom Juſtizweſen insbe

ſondere unterſchieden ebend.

u. III. 8. 3. Anm. veranſtal

tet beſonders das, was Gele

genheit zum Guten giebt. II.

68.44 ihr erſter Gegenſtand

iſt die Bevölkerung II71.47.

muß die veſchiedenen ſittlichen

und phyſikaliſchenÄ
der Bevölkerung unterſuchen

II,72. 47. was ſie für Anſtak

ten zur Erhaltung der Ein

Wohner-Ä gegen

natürliche Zufälle, Krankhei

ten und deren Heilung halber

zu machen habe. II. 74.folg.

5o folg. derſelben muß der

VerkaufundGebrauch der Le

bensmittel unterworfen ſeyn

II. 77. 52. muß die Schwel

A

gerei und Ueppigkeit zu uns

terdrükken ſuchen ebend. muß

Ä Aufſicht über allesha

ſollte II, I24, 86.

Fk

ben, was ſich auf die Kin

dererzeugung bezieht II. 1o9.

73. muß bey dem Betragen

der Ehegatten aufmerkſam

ſeyn II. I33. 92. ſollte billig

ihre Aufſicht auch über die

Verlobniſſe erſtrekken und

was ſie hiebei unterſuchen

Polis



Weſentlicher Inhalt,

be II. 216. 159. folg, widerPolizey, der zweite Gegenſtand

derſelben ſind die Sitten II,

142 99. vor dieſelbe gehört

die Beſtrafung eines bloßen

Laſters II. 152. 109, wendet

ihre Strafmittelblos als vä

terliche Züchtigungen an .

152. 109. mus durch Bil

dung der Sitten den Grund

zu einer guten Juſtizverfaſs

ſung legen, und daher mit

den Gerichtshöfen in Har

monie ſtehen III. 122.7.

» - der dritte Gegenſtand der

ſelben iſt der Fleis der Un

tertanen I. 171. 125. folg.

Anſtalten derſelben wider die

Faulenzer Il. 173. 126. I.

die innerlichen Sicherheits

ſtörer II. 218. 161. gegen

Betrüger und Glücksſpieler

II. 22I. 163. gegen ſchädli

che Thiere und andere Sa

chen II. 223. 164. von dieſer

allein muß, zu Verhütung der

Ä der Schor

einfeger abhänglich ſeyn II.

213. 156. beſtraft den Ur

heber der Feuersbrunſt, wenn

er durch Nachläßigkeit daran

Schuld iſt II. 215. 158. un

ter deren Befehl muß die

Garniſon ſtehen II. 219 161.

darf keine Wagſpiele geſtat

ken II. 222. I63.

i76.129 zur Aufmunterung - befördert den Nahrungsſtand

des Fleiſſes II. 174. folg.

127.folg. Anſtalten derſelben

# Schulen II. 188. 138.

auf Univerſitäten II. 189,

I39.folg.

- s in Anſehung der Studiren

den II. 191. 14I. f. in Anſe

hung der Zünfte II. 204.15o.

II. 2IO.154. ordnet einen ih

rer Bedienten zu den Zuſam

menkünften der Handswerks

innungen ab II.21o.154.ent

ſcheidet die Handwerksſachen

ganz kurz II. 210. 154.

- - in wiefern die Sicherheit

des Staats ein Gegenſtand

derſelben ſei II. 211. 155.

mit was für Gegenſtänden

ſich in dieſem Betracht die

ſelbe beſchäftigt ebend. deren

Anſtalten wider Feuersge

fahr und Ueberſchwemmnn

genII. 22. F6: folg. wider

Auswärtige Ränber und Die

II. 224. 165. ſorgt für die

Bedürfniſſe des gegenwärti

gen und zukünftigen Bürgers

II. 226. 166. deren Sorge

beim Münzweſen II. 226.

167. in Anſehung des inne

ren Werts derMünze II. 231.

I7o. inÄ des Um

laufs der Münze II. 138.

175. in wiefern die Sorge

für die Handelſchaft im Staat

ein Gegenſtand derſelben iſt

II.246. 18o. muß zu Erhals

tung der Gleichheit in den

Waarenpreiſen eine Tare feſ

ſezen II. 254. 186. wofür

ſie bei dem Wechſelgeſchäfte

ſorgt II. 26o. 19o. inglei

chen beim innländiſchen Han
del 263. 192. beim Bücher

handel 11.274. 201. beſtimmt

eine Tare der täglichen Be

dürfniſſe II. 254. 186. die

franzöſiſche Polizei iſt ohne

Recht eine Feindinn der Ta

LfA



Weſentlicher Innhalt.

: Nachdruks der Schriften zu

-*

in Anſehun

ren 11.254. 186. wie ſie die Polizeiämter, ſind redlichen

Gleichheit der Preiſe erhal

ten könne, wird durch ein

Beiſpiel erläutert II. 255.

186es iſt gut, wenn die Waa

ren von derſelben mit einem

Probierſtempel bezeichnet,

oder doch unter genauer Anf

ſicht gehalten werden II. 25 I.

folg. 184. worauf ſie bei den

verſchiedenen Gattungen der

Wechſel ſieht II. 260. 19o.

ezt das innländiſche Gewer

e in ein regelmäßiges Ver:

hältnis 1I. 264. 192. es iſt

derſelben zuwider, den aus:

ländiſchen Kaufleuten Zölle

abzufodern, wenn ſie nichts

von Waaren abgeſezt haben

II. 273. 2oo. was dieſelbe

dels und Beſtrafung des

veranſtalten hat II. 274.2o.

in Anſehung des Lurus II.

280. 205. II. 284. 2o8. in

Anſehung der Armenverſor-

Ä II.285. 209. giebt dem

rmen Arbeit und zwingt den .

aullenzer durch die Arbeits

äuſer II. 285. 209. dultet

nicht, daß anders als nach,

dem von ihr gemachten

Grundris in der Stadt ge“

banet wird I. 293. 214. ein

Fehler derſelben iſt die Uns

ordnung der Uhren 11. 297.

217. muß über die Range

ordnung im Staat halten

II. 304. 222 gute Polizeiver

faſſung verhütet die Verbre

chen gegen die Majeſtät 1II.

oI. 262. was dieſelbe hie

ei zu veranſtalten hat II,

401. 263.

p

und polizeiverſtändigen Per

ſonen anzuvertrauen II.318.

23 I - * -

olizeianſtalten, davon, muß

eine der andern behülflich

ſeyn II. 317, 23I. ſiehe Po

lizeigeſesse; denenſelben iſt

der Fremde im Staat un,

terworfen III, 217.138 hier,

ein hat das Alter der Bür,

ger einen großen Einflus III.

233. I48.

Polizeifehler der Juden war

die Dultung der Eſſäer II.

I 17. 8o. -

Polizeigeſebuch, ein regelmäſ,

des Buchhan

ſiges, muß verfertigt und he.

kannt gemacht werden II,

37 23. deſſen Befolgung

muß erleichtert werden ii.

„ 37 23: «. . . . . :

Polizeigeſetzer. 180folg. 118.

deren Eigenſchaften ir. 68.

44. in Verfaſſung derſelben

muß das Nötwendige von

dem Nüzlichen unterſchieden
werden II.# 44. der Nach-,

leichte Strafen, zuweilenau

Kk 2

druk derſelbenÄ

durch Belonungen bewirkt

werden Il. 68 44 wornach

ſie zu beurteilen l. 69. 45.
in Betreff der Auswande

rung der Untertanen II. 95.

64 folg, der Fruchtbarkeit

der Einwohner II. io9. 74.

in Anſehung der Sitten 1i.

15o. 108. folg. der Erzie

hung II. I56. 112. folg. in

Anſehung der Landwirtſchaft

und des Akkerbaus 1.198.

I46. in Anſehung des Na

rungsſtandes iI. 225. 166.

Mari:

/



Weſentlicher Inhalt,

Maximen ſie zu fertigen

ebend. ſiehe Polizei zur

Beförderung des Umlaufs

der Münze II.238. I75. in

gegen das öffentliche Wol

ſeyn zu beurteilen 11.62. folg.

40. erſtrekken ſich auf alle

Zweige derRegierung ebd.Un

Anſehung des Handels und terſcheidungsmerkmale zwi

beſonders der Perſonen II. ſchen Polizei- und Juſtizſa

247.181. folg, der Waaren chen, werden ausführlich

II 251. folg. 184. folg des namhaftgemacht II. 65. folg.

Kredits II.256. 187.. in An

ſehung des Wechſelrechts II.

261. 19I. in Anſehung der

Bequemlichkeit zu reiſen II.

288. 2II. wider den Lurus,

aus welchen Marimen ſie

hergeleitet werden müſſen II.

280. 205. Beiſpiele aus der

Geſchichte II. 281. 206. in

Anſehung der Poſten, woher

ſie geleitet werden müſſen II.

291. 213. in Anſehung der

Städte und deren Bequem

lichkeit II. 292. 214.

42. haben unmittelbar das

Wohl des Staats zur Ab

ſicht ebend. Unterſchied der

ſelben von peinlichen Staats

Völker - Kirchen-Ä

und Kriegsſachen II.67.43.

genauere Beſtimmung der

ſelben II. 71. folg. 47. hier,

unter und nicht unter die

Kirchenſachen gehört der Ka

lender II.296.217. bei den

ſelben ſollte der Unterſu

chungsprozeßam meiſten vor

kommen III. 62. 37.

Polizeiſachen ſind ſchwer von Polizeiſſtem muß unzertrennt

Juſtizſachen zu unterſcheiden bleiben II. 317.231.

I. 151.folg.94. III. I4I. 88. Polletus Franz III. 121. 74.

ſind ein Objekt der beſonde-Pollux Jul. II 118.80. 4

ren Majeſtätsrechte 1.153. P

96. E

es iſt nötig ſie genau zu be

opulation Memoire ſur ls

Population II. 72. 47. II.

Io7. 72.

ſtimmen II. 61. 39. und die Portius Matth. I. 155.97.

Grenzen zwiſchen ihnen und Pospolite Ruſczenie, was ſie

andern gerichtlichen Dingen in Pohlen war I. IoI.

feſtzuſezzen II.62.39. Schwie- Poſten, das Mittel derſelben

rigkeiten, ſo ſich bey. Be

ſtimmung des Unterſchieds

zwiſchen Juſtiz und Polizei

ſachen eräugnen l. 62. 49.

dieſer Unterſchied iſt nicht al

lein in der Bequemlichkeit

und dem Nahrungsſtand,

auch nicht in der Verſchöne

rung der Städte allein zu ,

ſuchen, ſondern nach der Be

ziehung des Privatnyzzens

iſt ſehr ungewis, um hinter

die Heimlichkeiten der Un

tertanen zu kommen I. 266.

177. wem Deutſchland de

ren Einfürung zu danken II.

290. 213. gehören unter die

Landesherrlichen Rechte 1I.

29o. 213. ihre Rechte II.

29I. 213. woher ihre Geſetze

und Anſtalten hergeleitet wer

den müſſen ebend. Pfennig

“- p0ſten,



Weſentlicher Innhalt.

poſten, was ſie ſind II. 292.

213. ſtehen unter des Sou

verains Aufſicht II. 292.213.

Pouilly I. 21. 15. Einl.

Präjudicialien, zur Grün

dung des Prozeſſes, vor

deren Berichtigung ſollten die

Partien nicht zum rechtlichen

Verfahren gelaſſen werden

II.73. 44.

Prätendenten ſiehe Cronbe

werber.

Pragemann Nic. I. 148.

Praſch Joh. Ludw. ll. I49.

Io6. II1. 171.

Prat:n II. 3 Io. 225.

von Praun IJ. 228. 167.

Prediger dürfen nicht öffent

lich wider die gedulteten Re

ligionsverwandten eifern II.

48. ZO.

Pregitzer Joh. Ulrich I. 287.

II. I49. Io6. lII. 17I. III.

344. 11.408.

Preiße, für deren Wohlfeile

in Anſehung der Handelſchaft

muß der Regent ſorgen II.

253. 185. von welchen Be

j dieſelben teuerſeyn

können ebend. die Preiße der

notwendigen Waaren müſſen

ſo viel als möglich ſich im

mcr gleich bleiben II. 254.

186. der täglichen Bedürf

niſſe müſſen dem Willkür des

Verkäufers nicht überlaſſen,

ſondern von der Polizei durch

eine Tare feſtgeſezt werden

ebd. deren beſtändige Gleich

heit kan nur bey dem inlän

diſchen Handel durchgeſezt

werden lI. 255. 186. was

auch hiebei für Hinderniſſe
vorkommen können und wie

ſie zu heben, wird durch ein

Beiſpiel erläutert ll. 255.

186.

Preiszeddel ſind Mittel, die

ſicherſte Nachricht von dem

Gleichgewicht des Hand

lungsſyſtems einzuziehen ll.

272. I99.

Preuſſen giebt ein Muſter vom

Kriegsſyſtem l. 97. 55.

-, des Königs von Preuſſen

Majeſtät Unterricht von der

Kriegskunſt an ſeine Gene

rals l. 325. 215. l. 33I. 219.

hat die Auswanderung bey

harter Strafe verboten ll. 9.

61. Preußiſches Edict lll:

158. too. giebt ein Beiſpiel

vom verkürzten Proceß lll

I 38. 85.

Price Richard ll. II.4.

Primel Ernſt 1. 103.

Prinzen, Gedanken über die

moraliſche Bildung deſſelben

1.119.2tesKap.ſiehe Regent.

Priolas Benjam. lll. 400. 26r.

Privatbewafnung, iſt eine Art

von Rebellion lll. 387. 253.

Privateigentum des Fürſten,

ſiehe Eigentum; Güter und

Privatgüter des Fürſten.

Privatgeſe33e, ſiehe Geſe33e

Privatgüter des Fürſten ſind

in einigen Staaten ſehr not

wendig ll. 339., hierauf hat

der Fürſt alle Rechte des Ei

gentnms ll. 339.245.

Privatrecht, allgemeines, iſt

ein Teil der bürgerlichen

Rechtsgelahrtheit l., 9. 8.

Einl, womit es ſich beſchäf

tige, wird durch Beyſpiele

erläutert 1.10. 8. Einl.

Kk 3 Pri
A



Weſentlicher Innhalt.

Privilegium, was es ſey 1.

233. I55. l. 235. 156. wie

vielerlei ſie ſeyen ebend. wenn

und in wiefern ſie wiederru-

fen werden können, wenn ſie

auch gleich vertragsmäßig

und burch Geld erworben

worden 1, 235 folg 156

Pritius Joh. Georg ll. 11. 4.

Proceſſe, deren Verzögerung

hindert den Umlauf des Gel

des im Staate Il. 24o 176.

deren Zuvorkommung iſt eine

Abſicht der nichr ſtreitigen

Gerichtsbarkeit ill. 14.7.

Vorſchläge, wie deren Ver

zögerung zu vermeiden und

zwar gleich im Anfange des

Proceſſes lll64folg 39.folg,

noch ehe die Klage förmlich

angebracht, in Anſehung der

Abweiſung des Klägers mit

einer ungerechten Forderung

ll. 64. folg 39. und noch

überdies deſſen Beſtrafung

ſehung des Verfahrens über

dieÄ der Beweise

artikel lll. 78. 48. in der Aps

pellationsinſtanz lll. 107.67.

und zwar unter andern durch

die Appellationsbefreiung lll.

109. 68.folg. in Anſehung

der Formalien lll. I 14. folg.

71. folg in Anſehung der

frevelhaften Streiter und ge

richtlichen Lügner lil. 122.

75. in Anſehung der Spor

teln lll. I 29. 79. in Anſehung

einer guten Proceßordnung

lll. 31. folg. 81.folg durch

Abkürzung der Friſten ll.

133 82. durch Abkürzung

der Formalien 71. 134.83.

einige Einwürfe, ſo gegen

die Verkürzung der Proceſſe

gemacht werden und deren

Widerlegung lll. 136. folg

84 folg.

Prozeßordnung, ſiehe Ge

richtsordnung.

lll. 72. 44. in Anſehung der Proceß, was er iſt lll. 61. 36.

Beylegung der Beweismittel

bey der Klage ebend. und

folg. i Anſehung der uns

nüzzen Formalienbey der Ci

tation und deren zu langen

Friſten lil. 66. 40. folg bey.

dem nicht Erſcheinen derPar

tieu lll. 69.42. bey Erſchei

nung der Partien und Pfle

gung der Güte lll. 71. 43.

bey Berichtigung der Präju

dicialien zu Begründung der

Rechtspflege Ill. 73. 44. in

Anſehung des von Beklagten

gemisbrauchten Läugnens l.

72. 44 in Anſehung der Kür

ze der Klage und der Einlaſs

ſung ll 74 45. folg, in An

-

wornach deſſen Maasregeln

im allgemeinen Staatsrecht

zu beſtimmen lll. 61. 36. wie

vielerlei er ſeyn kam ebend.

s: Klagprozeß, wie er vom

Unterſuchungsproceß unter

ſchieden lll,62.37. dieſe Ein

teilung ſollte bey mehreren

Arten als blos bey den peinl.

Fällen vorkommen lll,62. 37.

- - Unterſuchungsproceß, iſt

das ſicherſte Mittel zu Be

ſtrafung des Böſen l. 38.
86. deſſen Vorzüglichkeit vor

dem Anklageprozeß Ill. 140.

87. muß auf die erſte An

zeige angefangen und nicht

Ä eine förmliche Anklage

(WAKs



Weſentlicher Innhalt.

«

“

erwartet werden lil. 143.89. Racine Ill. 393. 256.

die Feierlichkeiten in ſelbi Räuber ſiehe Diebe.

gen ſind nüz ich lll. 150. 94. Rang, dem hohen iſt kein Ge

in demſelben muß auch auf

die Verteidigung des Ange

klagten geſehen werden lll.

152 96.

Pröleus Immanuel ll. 15.7.

Prorogation der Gerichts

barkeit, ſiehe unterGerichts

barkeit.

Provinzen, ausſchlieſende, ge

meinſchaftlichel. 44. 12.

Pruinus Aler. ll. 1tes Kap.

Prynne William ll. 35. 21.

Pürrer Joh. Steph. lll. 107.66.

Püttmann Joh. Ludw. Ernſt

. lll. I 23. 78.

des Aufwands vorzuſchrei

en 1. 284. 208 derſelbe iſt

bey Kleider- und Mahlzeit

vrdnungen auszunehmen il.

282. 207. was er iſt ll. 304.

222. wonach er zu beurteilen

1,395.222. fodert eine ver

nünftige Austeilung ll. 304.

222

Rangordnung, dieſe vorzu

ſchreiben iſt ein Werk der

Majeſtät, und darüber zu

halten ein Werk der Polizei

ll. 304. 222.

RapindeThoyras lll.389 253.

Pufendorf 19.7. Einl. woher Raſſ Ad. ll. 250.183.

er den Urſprung der Staa“ Rave Jacob l. 118.7o. lll.

ten leitel. 45. 13. l. 62. 25. I15. 71

. . 66. 27. l. 112.65. l. I 15. von St. äeal Abbe lll. 38I.

68. l. I58. 99. l.299. I98. 248. -

l. 317. 21o. ll. 21 12. ll. von Real l. 8. 6. l. 10.8. Einl.

3o. 18. ll. 9I 6I. ll. 299.

219. ll. 312. 227. ll. 343.

248. lll. 18I. 115. lll. 262.

167. lll. 298.192. lll. 326.

21 2. lll. 37o. 242.

Puyſegur Jak. Franz von Chas

ſienet l. 305.202.

Pythagoras iſt einer der grie

chiſchen Geſezgeber l. 168.

Io7.

Guaker werden billig im Staat

te nicht gedultet lll 402. 263.

Quakſalber ſind im Staat nicht

zu dulten ll. 79. 53.

Cuinci le Marquis del. 3I4.

2O8.

R.

Rachel Samuel l. 104.

1. 58. 22. 1.62. 24. l. I44

88. Rot.b. 1. I58. 99. 1. 2Io.

I39. ll. 37. 22. ll. 232. I7o.

ll. 312.327. lll. 167. IO5.

lll. 191. 121. lll. 256. 163.

lll. 337.220. *

Rebellion, was im höchſten

Notfall derſelben die Polizei

für eine Anſtalt machen kön

nell. 22o. 161. wie ſie vom

Majeſtätsverbrechen unter

ſchieden lll. 379. 247. wos

nach ſie der Engländer beur

teilt ebend. folg, iſt allein

das Verbrechen eines Unter

tans lll. Ä folg. 247 folg.

was ſie überhaupt heiſſe lll.

386.252. was insbeſondere

ſo genennt wird ebend, wie

ſie von den Verſammlungen

Kk der4
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der Misvergnügten, von der Rechtsbücher, unter den prak

Privatgewalt, vom gebro“

chenen Landfrieden, von dem

Laſter der beleidigten Maje

ſtät und vom feierlichen Krieg

unterſchieden ebend. u. folg.

wird auch ein innerlicher oder

bürgerlicher Krieg genannt

lll,387. 252 kan ſich durch

entfernte und nähere Hand

lungen eräugnen, und was

hieher gehöret lll. 387. 253.

Beiſpiele von Rebellionen,

ebend. Anſtalten dagegen und

Strafen derſelben, ſiehe M7a

jeſtätsverbrechen, in wie“

fern die Güte aenen dieſel
ben der Schärfe vorzuziehen

lll. 404 265. die mit den”

ſelben geſchloßne Verträge

muß die Majeſtät halten lll.

405. 265. eine große Anzal

derſelben auf einmal töden,

iſt nicht zu billigen lll. 406.

266.

Rebellus Ferd. 1. 187. 121.

Rechenberg Carl Otto l. 17.

12 Einl. l. 172. IIo. l. 287.

3 IO. 2O2. -

- - Adam 1.22o. I46. l. 248.

ll. 22I. 162. lll. I7I. lll 183.

Rechnungsführer, verdienen

harte Strafe, wenn ſie Gel

der unterſchlagen ll49.294.

denenſelben müſſen alljärlich

die Rechnungen abgenommen

werden ebend.

Recht, das natürliche, iſt ein

Hülfsmittel zum Staatsrecht

1. 20. 11. Einl. eine Quelle

der Geſezze l. 17o. 109.

s - der Wiedervergeltung,

ſiche Talionsrecht.

tiſchen ſollte der Geſezgeber

eine Auswahl machen ill.

126.77. %

Rechtsfähigkeit zur Sache,

oder zum Proceß, darüber

ſollte kein beſonderes Verfah

ren verſtattet werden Ill. 73.

44.

Rechtsgelahrtheit in Staaten,

allgemeine oder philoſophi

ſche, was ſie iſt l. 8.7. Einl.

wie viel Theile ſie hat 1, 9.8.

Einl., ihre erſte Einteilung

in Völker, Staats- und Pri
vatrecht, hängt von den ver

ſchiedenen Geſeen ab, wo

mit ſie ſich beſchäftigt I.9.8.

Einl dieſe drey Arten von

Rechtswiſſenſchaften ſind Tei

le des natürlichen Rechts 1.

Io. 8. Einl.

- - allgemeine bürgerliche,

teilt ſich ins allgemeine

Staats- und Privatrecht l.

9. 8. Einl.

Rechtsgelehrte haben einen

großen Einflus in die Juſtiz

verfaſſung lll. 123. 76. wo

durch ſie derſelben nachtei

lig werden lll. 124.76. was

denenſelben für Freiheit in

Anſehung der Fehler in den

Geſezbüchern gegeben werden

muß lll 125. folg. 77.

Rechtsmittel gegen Urtel, ſiehe

Urtel, Appellation.

Rechtspflege, ſiehe Proceß.

Rechte, ihre Ungleichheit, wo

her ſie im Staate rühre l.

35. 5.

- der Majeſtät, ſiehe M7a

jeſtätsrechte.

Re,
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Redelius Carl Andr. lll 274.

I74.

Reformirrecht, worinne es be

eſt religio, was ſie bedeute

ll. 41. 26. die Schrift be

weiſet wider den Schreiber,

ſtehe ll. 39. 34, deſſen nähere

Beſtimmung teils in dem

Fall, wenn bereits durch die

Grundgeſezje ei:c beſtimmte

Religion im Staate iſt, teils

wenn dies noch nicht geſche

hen ll. 42 folg. 27

Regalien, das Erwerbungs

recht derſelben iſt nicht aus

dem Weſen der höchſten Ge

walt herzuleiten l.347. 25 I.

Gegenſtände derſelben ll.346.

folg. 251. zu was für Sa

chen im Staat ſie gehören.

ebend. ſind zufällige Maje

ſtätsrechte ll. 348, folg, ſind

nur allein ein Gegenſtand des

majeſtätiſchen Erwerbs ll.

349.252. Regeln, wonach

ſie der Geſezgeber beurteilen

muß ebend. der Souverain

wird das Gewerbe der Un

tertanen nie in dergleichen

verwandeln ll. 348 252. ſiehe

Majeſtätsrechte.

Regel das Günſtige muß

ausgedehnt, das Gehäßige

eingeſchränkt werden, wie

weit ſie anzunehmen l. 24I.

158. wo die Urſachen des

Geſe3zes ſtatt finden oder

aufhören, da findet auch

das Geſe; ſelbſt ſeine An

wendung oder Einſchrän

kung, wovon ſie nicht könne

geſagt werden ebend. wo

Lein Kläger, iſt auch kein

Richter, kan unzeitig ange“

wandt werden 1.244. 16I.

wenn ſie ſtatt finde 1. 268.

178. cuius cſt regio, eius

inwiefern ſie ſtattfinden kan
lll. 86. 53. was bey dem güt

lichen Verhör von den Par

teien eingeſtanden worden,

kan bey der Rechtspflege ſelbſt

wieder geläugnet werden, kan

in einer guten Gerichtsver

faſſung nicht ſtatt finden lll.

87. 53. was nicht it den Ak

ken ſteht und nicht bewieſen

iſt, darf der Urteilsverfaſſer

nicht bemerken, wo ſie ihre

Anwendung liicht leidet lll.

92.57. der Richter kan nicht

auch zugleich die Perſon des

Zeugen vorſicilen, wo ſie

nicht gilt lll. 93. 57. der Be

klagte muß freigeſprochen

oder verurteilt werden, in

welchen Fällen ſie brauchbar,

und wo ſie eine Ausnahme

leidet lll. IoI. 63. nondum

deduêta deducam, nondum

probata probabo, in der Ap

pellationsinſtanz billigt das

allgemeine Staatsrecht nicht

lll. 107. 67. derjenige, an

den wir appelliren, iſt nicht

allezeit ein Oberherr unſers

Richters lll. I 13. 70. Bei

ſpiel von Curland ebend. wer

eine gerichtliche Handlung

verlangt, muß ſolche bezah

len, gibt zu Prozeßverzöge

rungen Anlas. lll. I 29. 79.

was im Landsbezirk iſt, ge

hört zum Landsbezirk, was

hebei zu unterſcheiden lll.

175. folg. 112. folg.

Regent, wie viel er Befugniſſe

- im Staat ausüben könne.

k5 55.
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35. 5. Beiſpiele edler Regen

ten . 68 folg, 30 nicht ein

jeder hat die höchſte Gewalt

1. 106. 61. ſtellt bisweilen

zweierlei Perſonen vor 1.116.

69. notwendige Eigenſchaf

ten in der Perſon deſſelben

1. 119.71. nötige Einſichten

deſſelben 1.121.72. Beiſpie

le von ſolchen, die aus der

Gelehrſamkeit ihr Hauptge

ſchäfte machten 1. 122. 72.

Regent, was ſein Wille für

Vollkommenheiten haben

müſſel. 123. 73. deſſen Re

ligion wie ſie beſchaffen ſeyn

müſſe 1.125.74. iſt zuweilen

in den Grundgeſezzen be

ſtimmt ebend. muß frey vom

Aberglauben ſeyn ebd. Bei

ſpiele abergläubiſcher Regen

ten ebend,

- iſt kein gleichgültiger Zu

ſchauer der Beluſtigungen

I. ,23. 73.

g 3 j in Liebe und Furcht

bey den Untertanen ſtehen l.

127.76. Gnademuß eineſei

ner vornemſtenTugenden ſeyn

1. 128.76. deſſen Betragen

gegen die Schmeichlerl. 129.

77. muß das Mistrauen ge

gen gute Miniſter äußerſt ver

meiden l. 129.77. die Ver

ſtellung iſt ihn ein notwendi

ges Mittel zur Regierung l.

130.77. Beiſpeie guter und

ſchlechter Regentenl. 131.78.

in ſo weit er der höheren

Regierung unterworfen iſt,

hat keine Majeſtätsrechte l.

15o. 93. iſt Herr über Leben

und Tod ſeiner Untertanen

l. 204. 136. wird wider eis

nen Einwurf behauptet 1.294.

folg. 36. ein vorzügliches

Geſchäft deſſelben iſt die Be

folgung der Geſezze l. 27o.

18o. ein geweſener Regent

kan eigentlich keine Geſand

ten abordnen l. 22I. 193.

- muß auf die natürliche und

künſtliche Sicherheit ſeiner

Territorien bedacht ſeyn 1.

31o. 207. deſſen Rechte auf

die Religion im Staat ll.

Iſtes Kap. durchgängig,

ſiehe Majeſtätsrechte, auf

die Polizei 1.2tes Kap. durch

gängig, ſiehe Polizeiſachen;

Souverain, in wiefern er

ſich ohne Tirann zu werden,

völlig ſouverain machen kan

lll. 374. folg. 245.

Regierung im allgemeinenVer

ſtande was ſie ſey? . 10661.

ihrer Abſicht nach iſt ſie entwe

der despotiſch od. ſchulmäſ

ſig oder geſellſchaftlich 1.

IO8.63.

- despotiſchewiderſpricht dem

natürlichen und Staatsrecht.

ebend.

-, geſellſchaftliche Regierung

und höchſte Gewalt im Staat

ſind weſentl. Kennzeichen der
Majeſtät l. Io9. 64

- - böſe Regierung kan eine

Quelle der inneren Unſichers

heit werden. ll. 22o. 162.

, - was uuter denGrenzen ders

ſelben zu verſtehen. lll. 314.

205. wodurch dieſelben geſezt

worden. lll. 315. 2o5. wie

vielerlei ſie ſind. ebend, was

für-Einſchränkungen derſel

ben im Zweifelsfall zu ver

muten ſind. lll. 3. 22I. in

WWfs
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wiefern dieſe Materie im all

Ä Staatsrechte abzu

andeln. lll. 317. 207. wie

verſchieden die Meynungen

über die Grenzen der Maje

ſtät oder Regierung ſind. lll.

3 19.2o8. Mennung desHob

bes und ſeiner Anhänger,wel

che der Regierung die unum

ſchränkteſte Gewalt geben,

wird erzält lll. 319. 2o8. bes

Urteilt und widerlegt. lll.32I.

foig. 209.folg. Meyaungen

derer, die die Majeſtät zu ſehr

einſchränken, werden beurteilt

lll. 326.folg. 213. folg.

Regierungsformen, ihr Ur

ſprung I. 40. 9. beſtimmen

dasSubjekt, welches die Ma

jeſtät im Staat hat ebd. Ar

ten der einfachen ſind nur

dreyerlei ebend. die despoti

ſche kan nicht dazu gezählt

werden. ebend.

- , vermiſchte ebend, hiezuge

hören auch die eingeſchränk

ten Monarchien ebend.

? - in welchen Fällen der Re

gent eine eingeſchränkte in ei-

ne uneingeſchränkte verwan

deln könnell. 374.folg. 245.

s - deren Veränderung,wenn ſie

von dem Untertan geſchieht,

iſt ein Majeſtätsverbrechen

u. Staatsverbrechen zugleich.

lil. 385. 25 I. in wiefern dik

ſelbe den Staat endigt. lil.

409. 268.

Regierungskunſt und alle da

hineinſchlagende Wiſſenſchaft

ten muß der Regent verſte

hen. 1. I21.72.

Regierungsſachen, die unge

ähmte Rarden des Uns

tertans über ſelbige ſind zu

ahnden. ll. 221. wird wider

Montesquieu behauptet ebd.

Aegierungsſucht auf der ei

nen undFurchtaufder andern

Seite war ein Haupttriebzur

bürgerlGeſellſchaft 151. 18.

Regimenter, deren Verſendung

an Auswärtige gegen Subſ

diengelder, wenn ſie die King

heit erlaubet. ll. Io I. 68.

Regiſtratoren ſehe Archiva
Br! E:1,

Reich Joh. lll. 195. 123.

Aeichediennr allein von ausge

liehenen Geldern leben, ſind

zum Ankauf unbeweglicher

Güter oder zu andern Auf- -

wand anzulokken. Il. 368.

263. ſiehe Kapitaliſten.

Reichmann Joh. Aug. ll. 287.

209. lll. 242 153.

Reifenberg Juſt l. 128.76.

sººº Joh. Paul l. 27. 18.

nl. -

Reinharth Tob. Jak. 1. 233.

I54. ll. 81. 54. ll. 356.256.

Reinlichkeit iſt ein Gegenſtand

der Polizei ll. 75. 5o.

Reinold Bernh. Henr. 1.7.2.

Reiſende ſind auch Untertanen

unſers Staats. lll. 175. lll.

deren Bequemlichkeit im Rei

ſen iſt von der Polizei zu beför

dcrn. ll. 288. 2 II. was dahin

für Polizeianſtalten gehören.

ebend.

Relationsgerichte von Polen

involviren keine Unterwürfig

keit von Seiten Curlands ill.

II 3.7O. . .

Religion muß im Staate beför

dert werden l. 88. 47. iſt eine

Duelle der bürgerl. Geſezel.
I70.
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170.ro9. was dem Untertan

in Anſehung derſelben für

Rechte zuſtehen lll. 268.17I.

wird geſchildert. ll. 5: I. was

ſie ſeill. 6. 2. teilt ſich in die

natürliche und geoffenbarte,

ebend iſt entweder eine inner

liche oder äuſſerliche ebd.lei

det keinen Atheiſten, Deiſten,

undAberglauben ebend. iſt im

Staate notwendig ll. 7. 3.

wirdgegen den Einwurf des

Bayle verteidigt. ll 9.3. ihre

Grundſäzze ſowol als deren

Ausübung dürfen der Ver

nunft nicht zuwider ſeyn. ll.

12. 6. ſollte nicht in einem

bloſſen Ceremoniel beſtehen.

ebd. die türkiſche und tartar.

fehlen wider dieſe Regel. ebd.

darf einer geläuterten Sit

tenlehre nicht zuwider ſeyn.

1l. 14.7. Beiſpiele fehlerhaf

ter Religionen von dieſer Art

ll. 15.7. darf den regelmäßi

genAbſichten desStaats nicht

entgegen ſeyn. ll. 15. 8. Bei

ſpiele fehlerhafter Religionen

von dieſer Art ll. 15. folg. 8.

nähere Beiſpiele hievon ll.

16. folg, 9. deren Weſentli

ches richtet ſich nicht nach dem

Clima. ll. 17.folg. Io. chriſt

Streitigkeiten zu entſcheiden,

gehört zu den Majeſtätsrech

ken. ll. 30. I8.

- - deren Dultung begünſtigt

ein kluger Fürſt. ll. 29. 18. Il.

32. 20. iſt ſogar im canonis

ſchen Recht erlaubt ll. 35. 21.

iſt von der öffentlichen Ausü

bung der Religion zu unters

ſcheiden ll. 36.22. ſiehe Bürs

gerrecht.

- zwiſchen deren Dultung u.

Billigung iſt ein genauer Un

terſchied zu machen ll. 37.23.

- - 3aß wird in Preußen be

ſtraft. ll. 45. 28.

- * Eid, wie er zu beurteilen ll.

f

liche, hat alle Kennzeichen an

ſich, die ein geſitteter Staat

erfordert ll. 18. II. Rouſſe

aus Meynung, daß die chriſt

liche Religion ſchädlich ſey,

wird widerlegt. ll. 19. 12.

keine wird im Staat gedul

det, wenn ſie ihre Grundſäz

ze nicht bekannt macht. ll. 29.

1g, die Schutzgerechtigkeit

derſelben und das Recht ihre

49. 3.I.

- deren Uebung iſt von der

Gewiſſensfreyheit zu unter

ſcheiden ll. 38. 24. was dieſel

be betrift. ll. 38. 24. das

Recht zu beſtimmen, ob oder

wie eine oder mehrere Reli

gionen im Staat ausgeübt

werden ſollen, iſt ein Maje

ſtätsrecht. ll. 38.folg. 24. teilt

ſich in Hausandacht, Privat

übung, öffentl. Religionsü

bung und herrſchende Reli

gion ein. ll. 39. folg. 24. 25.

was eine jedeſey.ebend. wor

inne insbeſondere die herr

ſchende beſtehe, ll. 4o. 25.

dieſe iſt von des Regenten Re

ligion unterſchieden ebend.

veliert nichts,wenn ſich gleich

der Regent nicht dazu beken

net, ebend, in einigen Staa

ten ſind gewiſſe Unterſchei

g

dungszeichen derſelben be

ſtimmt ebend.

hierüber iſt der Landsherr

zu befehlen berechtigt und in

wie
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wiefern ll. 41. 26. gehört zu

denRechten des Untertanslll.

268. 171. . - -

- - Veränderung derſelben in

wiefern ſie der Souverain

vornehmen könne.ll,42folg.

27. der Regent thmt wohl,

wenn er der ganzen Ration

den Ausſpruchthun läßtebd.

» - Vereinigung derſelben im

Staat wäre zu wünſchen, iſt

aber ſchwer zu bewirken und

was dem Souverain dabei

anzuraten. ll. 43.folg. 28.

- - Verſchiedenheit kanine

nerlei Lande ſehr ſchädlich

ſeyn. ll. 43. 28.

- - Zwang iſt der Dultung u.

Gewiſſensfreiheit entgegenge

ſezt. Die Gründe des Herrn

von Real zu deſſen Verteidi

gung ll. 36. folg, 22. 23.wer

den widerlegt. ebend. 1.

Rennemann Henr. lll. 242.

I53. lll. 244.254.

Repreſſalien das Recht dazu iſt
ein Majeſtätsrecht l. 334.

222. worinne es beſtehet ebd.

-ſind zuweilen die Urſachen ge

weſen, warum andere Reli

gionen im Staate nicht ge

dultet worden l1. 36. 22.

Rentenzahlung iſt ein Hinder

niß der Ehe im Staat. ll.

I2I. S2. -

Republiken gehörenzu den ein

fachen Regierungsformen. l.

4o.9.theilen ſich in Ariſtokra

tien und Demokratien ebend.

vereinigte ſind noch immer

als unabhängigeStaaten an

zuſehen l. I Io. 64.

Reſcripte, was ſie ſind. 239.

153, gehören zu den willkürlis

chen beſonderen Geſezzen im

Staat. ebend. ---

Retorſion kan eine Urſache ſeyn,

den Fremden auch in Privat

ſachender Gerichtsbarkeit des

Staats zu unterwerfen. lll.

219. 139. bei Injurien iſter

laubt. lll. 275. 175.

Revolution, was man hieruns

ster verſteht. lll.420.274. ſind

Urſachen den Staat zu ent

kräften, und zu töden. ebend.

wenn und wie ſie dem Staat

vorteilhaft ſeyn können. lll.

421.274. was bei dem Rath

des Montesquieu bei dieſem

Punkt in Acht zu nehmen. 1.

421.274. Beiſpiele aus der

Geſchichte. ebend.

Reuſch Erh. 1.244. 161.

Reusner Jerem.li, 394.282.

- 2 Bartol. ll. 237. 173. *

2 - Ric. ll. 347. 251.

Reuter Chriſt. . 189. 123.

Reyher Sam. lll 245. 155.

Rheden Caspar von 1.215.142.

lil. 255. 162. “

Rhetius Joh. Friedr. ll. 289.

2f I. ll. 294. 2I4. ll. 39L.

279. ll. 394. 282. lll. 3. llk.

244. I54. lll. 274. I74.

Rhodigin Ludw. Coelius,68.
30. - - - -

Rhodiſche Geſetzeſ Geſetze.

Rhumus J.Casp. lI. 191.14o.

Richer 1.25. 17. (Einl. ll 31. 19.

Richter, deſſen Pflicht bey Un

terſuchung der Streitſachen.

Ill. 16.9. bei Vollſtrekkung der

Urteile. lll, 17. 19. ob dem

ſelben in dem Fall, wenn er

ungerechten Zwang brauchen

will, zu widerſtehen erlaubt -

ſey. lll, 276. 176. deſſen nöti

ge
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;ge Eigenſchaften lll. 24. 14.

muß in genauer Aufmerkſam

keit zu Verwaltung ſeines

Amtsunterhalten werden. lll.

24. 14. lll 2778. wennder

ſelbe in Rechtsſachen verfah

ren kan, die ihm nicht aufge

tragen ſind. lll. 38. 23. wenn

derſelbe verdächtig iſt, kan die

Streitſache einem auſſeror

dentlichen Richter übergeben

werden. lll. 36. 22. muß eine

gute Inſtruktion bekommen.

lll. 4o. folg. 25. lll. I27. 78.

deſſen Inſtruktion muß ein

gutes Geſezbuch zurGrundla

ge haben. lll. 41. 25. demſel

ben muß die Ausführung und

Entſcheidung der Rechtsſa

chen nicht ſchlechterdings

überlaſſen werden. lll. 42. 26.

es iſt nicht gut, wenn derſelbe

die Advokaten vorſchlagen

darf lll. 44. 27. die Eintei

lung in deſſen edles und ge

dungenes Amt iſt ein ſchäd

liches Wortſpiel lll. 44. 27.

muß hinreichend beſoldetwer

den lll. 45. 28. muß ohne

Anſehen der Perſonen Recht

ſprechen, oder wenn eine Aus

nahme zu machen iſt dem

Oberrichter berichten lll. 46.

folg. 28. inwiefern der Rich

ter ſein Amt im Beiſevn des

Gerichtsſchreibers ausüben

muß lll. 48. 29. auch in dem

Klagproceß ſollte ſich derſelbe

mehr von Amts wegen be

ſchäftigen lll 62. 37. lll. 64

39.

Richter, deſſen Verbindlichkeit

gleich bey der erſten Grund

lage des Prozeſſes ll-64-39

Fälle, wo derſelbe den Ter

min Amts halben verlängern

kan lll. 68.41.

- - Betragen deſſelben, wenn

der Kläger nicht erſcheint und

was er dabei Amts. wegen

thun ſollte ill. 69.42. wenn

der Beklagte nicht erſcheint

ebend. u. folg, und zwar im

lezten Fall, wenn der Kläger

Ä durch beige

egte Beweismittel zur Gnü

ge bewieſen lll. 70. 42. wenn

dergleichen Beweismittel vom

Kläger nicht beigelegt wors

den ſind ebend. wenn beide

Parteien auſſen bleiben lll7o.

folg. 42. wenn die Parteien .

erſcheinen ill. 71. 43. muß

die Präjudicialien zu Grün

dung des ProceſſesAmtswe

gen berichtigen laſſen Ill. 73.

44. ſollte die Beweisartikel,

wenn ihre Mängel einleuch

tend ſogleich durch einen

mündlichen Beſcheid verwer

fen lll. 78.48. deſſen Oblie,

genheit bey Beurteilung des

Beweiſes durch Zeugen lll.

81.5o. ſollte angewieſen ſeyn,

niemanden ohne ein Zeugnis

guter Lebensart ſchwören zu

laſſen lll. 89. 55. ſollte bes

rechtigt ſeyn, die Unterſu

chung desMeineidsvon ſelbſt

anzuſtellen lll. 92. 56. was

derſelbe Amts wegen zu Voll

ſtändigmachung des Beweis

ſes thun darf lll. 92. 57. in

wiefern er auch zugleich Zeu

ge ſeyn kan ll. 93. 57. deſ

ſen Pflichten in Anſehung der

Urtel lll. 93 58.folg. insbc- ?

ſoniere in Anſehung der Gc

rechs



Weſentlicher Innhalt.

-

rechtigkeitund Billigkeit, wel

che bey denenſelben vorwal

ten ſollen lll. 98.61. muß bey

Abfaſſung der Urtel nicht von

den Geſezzen abweichen. lll.

96.59. in wiefern die Auss

übung der Billigkeit dem

Richter überlaſſen iſt lll 99.

folg. 61.folg. Obliegenheit

deſſelben in Anſehung der in

neren Billigkeit ll. 100. 62.

ſollten die Ungerechtigkeiten

der Advokaten Ants wegen

beſtrafen ill. 127.78. Fehler

der Richter. Und wie denen

ſelben abzuhelfen lll. 127.78.

wie ſie zu beſtrafen ebend.

Geſchenke und Beſtechungen

deſſelben ſind zu beſtrafen, je

doch iſt die Lebensſtrafe zu

hart lll. 13o.folg. 8o. ſollte

auch in Civilſachen Fragar,

tikel verfertigen und die Par

tien darnach verhören lll.

35.83; ſollte in den meiſten

Fällen die Urtel ſelbſt ſpre

chen ebend.

s - peinlicher, deſſen Oblies

genheiten lll. 14. 88. muß

bey peinlichen Unterſuchun

gen nicht erſt eine förmliche

Anklage erwarten lll. I43.89.

wie die hiebey begangene

Saumſeligkeit zu beſtrafen

lll. I44. 89. verdient wegen

einer verdächtigen Perſon keis

ne Vorwürfe lll. 146. 9I.

wenn derſelbe ohne Forma

lien entſcheiden und völlſtrek

ken kan ill. 15o. 94. -

sº Georg Gottfr. ll. 186.

I 36.

- - Chriſt. Phil. ll. 230.168.

„l. 292 213. ll. 323.233.ll,

375. 268. lll. 168. 106. lll.

271. 172. - -

- - Joh Tob. lll 398. 26o.

Riedel Fr. Juſt l. 23. 16. Einl.

Rimpler Georg l 312. 207.

Ring Thomas Siegfr. 1.209.

I 39.

Ripuariorum Ler lll. 160.1o1.

Riſi Paul lll. 143. 88. lll. 166.

IO5. “

Ritſcher Joh. Alb.l. 222. 147.

Ritter Carl Aug 1l. 261.190.

Ritterorden, deren Wiſſe

ſchaft iſt ein Hülfsmittel zum

Staatsrechtl. 27. 18. Eini.

ſind hie und da zum Glanz

der Majeſtät beſtimmt. 145
-

89.

Rivinus Joh. Florens . 238.:

157. -

- - Andreas Florens lll. 161.

IO2. -

Rom, Urſachen von deſſen Une

tergang lll. 426.277.

Romulus ſtiftet Rom 1. 48.

16. dieſe Stiftung iſt zum

Teil fabelhaft ebend.

Roque Matth. de la ll. 31o.

215. ll. 348.25I.

Roſacorbus Herm. Eſaias lll.

I2O. 74.

Roſenband Dan. Nicol. Ul.

2I8. I38.

Roſenberg Sim. 1. 104.

Roſſaeus Willh. deſſen Vorbeſchleunigter Inhaftirung ſſ s

ſchlag gegen die Tirannei

wird verworfen lll. 369.242.

Roth Eberh. Rudolph lll. 373.

244

Rottirungen ſind eine Art von

Rebellion lll. 387. 253.

Rotzehenden, wovon ihn der

Regent fodern köunell. 389.

278

- Rouſs



Weſentlicher Innhalt.

Rouſſeau II.1.11,8. Einl.

zweit.Kap. deſſen Gedan

vom Urſprung der Staa

ten. 1.54. 20. ſind aus Rache

gegen die Staaten geſchrie

ben. ebend. werden widerlegt

l. 55. 21. l 66. 28. l. 73. 34.

l. II6. 68. l. I52.94, l. I58.

99. 1. 208. 138. ll. 28. 17. ll.

kaſſe angelegt, deren Vermeh

rung und Verfall ll.336folg.

243. deren Härte gegen die

Fremden. lll. 216. I 38. wie

die Selbſthülfe in deren Ge

ſeizen beſtraft wird. lll. 272.

z3wasfürArten der Selbſt

hülfe darinnen erlaubt lll.

273.

### 221.

xÄ arl ll. 364.261."

I74.

154. IIo. ll. 163. 117. lll. Rönneberg J. ll. 45. 28.

181. I15. warum deſſen Er- Rösler Joh. Eberh. 1. 149. l.

klärung von der Freyheit im 2oo 32. 1. 206.36. 1. 213.

Staat nicht anzunehmen. lll. I4I. l. 323.2I4. ll,389.277.

19I. 12I. lll. 25 I. lll. 335. lll. 45. 27.

219. lll.418, 272. Röſer Jac. l. 291. 193.

Rouſſet. 132. ll. 21. 12. lll. Rötenbek Georg Paul ll.364.

316.205. 261. -

Roccabella Dom. I. 269. - Rohan Herzog von l. Io3. 60.

Rochus Hannibal 1.268. 179. Rºhr Joh. Bernh. von . 132.

Roderichs lombardiſche Geſez- Rollin Carl. l. 23. 16. Einl.

ÄÄÄ Rolt il. 244178.

eit, Billigkeit u. Gründlich- * -" Da

keit vorzüglich . 168. 107. * - PaulFranz ll. 231

Röhrenſee Chriſt. 1.11870.1. Rudolph Kaiſer deſſen Verord

130,77. 1. 209. I38. l. 234. nung zum Beſten des Juſtiz
I55. 1. 287. i. 312.207. l. # lll. 58. 3. uſtiz

315. 209. l. 326. 2 I6. ll. I5., weſens. 5834

bei harter Strafe verboten.

1l. 91. 61. wie es die Ehenars

mer Leute erleichtert. ll. 12o.

Rºmeº hatte de Äuh: 82. hat eine Auflage auf die
den Verbrecher ſich ſelbſt tö- -

den zu ## Ä öffentlichen Schaukelngelegt.

teildes Hrn. Verfaſſers hier- 393: 28,

über ebend.undfög ſahen Rußiſche Inſtruktionſ. Sº

die Auswanderungsfreyheit tarina die Zweite 5 hat ein

als einen großen Teil ihrer - Muſter von einem Entwarf

Rechte an il. 91.61. deren zu einer Erziehungs- und

Zinsordnungen ſind veränder- Schulordnung 5 : 11.

ſich und ungewis inAnſehung - was dieſelbe für Urſachen zum

der wncherlichen Ausleihun - Verluſt des Adels feſſezt. ll.

gen. ll. 242. 77. deren Ge- 314 folg: 229.

ſezze wider den Luxus ll. 282. Rügegerichte derDeutſcßenha

206, wer die daſige Staats- ben viel AehnlichkeitÄ
- - - WSJ) z“



Weſentlicher Innhalt.

Schäzzungsſachen der Egy

pter und Römer 1, 258. 171.

S.

Saavedra Don Diegol. 104.

Sachſen, was daſelbſt eine

Erbſchaftsſteuer ſtattfinde. ll.

389 278... was daſelbſt für

ein Recht über die Landſaſſen

ſtattfindet. lll. 229. 145,

Sächſiſches Landrecht, deſſen

ſind im Staat nicht zu dul

ken ll. 223. 164.

Schä33e verborgene, in wie

fern ſie zu den Regalien ge

hören ll, 359.258.

Schä3zungsklage, iſt ein un

zureichender Einfall des rö
miſchen Prätors 1.200. 132.

Schaller Jac. l. 13o. 177. l.

148. lll. 166. 105. lll. 376.

Scharfrichter waren bei den

Misbrauch, daß die Unehlich

gebornen ihre Verlaſſenſchaft

blos an den Landesherrn ver

machen konnten, iſt abges

ſchaft. 1.398.236.

Sagittarius Casp. lll. 344.

Salica Lex lll. I6o. IoI.

Salmaſius Claud. ll. 243.177.

Salzcdo Didacus de ll. 292.

2I3. -

Salzquellen ſind Regalien. ll,

358.258. -

Sam03a Salgado de l. 269.

Sanke Chriſtoph ll. 116.78.

San Marmo ſcheint aus Reli

gionseifer entſtanden zu ſeyn.

1. 49.16. ſieht den Schulmei

ſter als einen Staatsbediens

ten an. ll. 16I. II6.

Satire, derſelben drohten dieze

hen Männer in Rom die Le

bensſtrafe. ll. 221. wider die

Regierung, ob ſie je zu recht

fertigen. lll. 395.258.

Savary Philemon Louis von

ll. 244. I78.

Sauls Gaspard lll, 358. 235.

Saur Joh. Jac. ll. 359.258.

Schack Joh. ll. 289.211.

Schaden, nach dieſem iſt die

Größe der Strafe nicht al

lein abzumeſſen l. 209. I39.

Schädliche Tiere und Sachen

s alten Deutſchen anſehnlich

ll. 3o1.229. ſind notwendige

Perſonen im Staate ll. 302.

22o. dürfen zwar nicht mit -

bürgerl. Ehrloſigkeit, wohl

aber mit bürgerlicher Ver

ächtlichkeit belegt werden ll.

3O2.220. lll. 24I. I53.

Schaumburg Joh. Gottfr. .

236. I56. -

Schauſpiele regelmäßige, ſind
Beförderungsmittel der Sit

ten ll. I63. I 17. was hiebei

zu wünſchen wärell.163.117.

Scha33ungsgeſe3, deſſen Nuze

zen und Notwendigkeit in ei

nem guten Staatl. 256. folg.

17o. die Meynung desMon

tesquieu, daß es nur in Frei

ſtaaten nüzlichſey, iſt unges

gründet l, 257. 17o.

Scha3zungsſache derEgyptier,

Griechen und Römer mit

dieſer haben die Rügegerichte

der Deutſchen viel Aehnlichs

keit l. 258. 171. es iſt mög

lich ein allgemeines Syſtem

davon zu bilden l. 259. 172.

Ä zu einem ſolchen Sys

em l. 259. folg. 172. folg.

Inſtruktion des Predigers u.

Juſtizbeamten dabei l. 259.

folg. 172. Inſtruktion des
LU Fi

4.



Finanzbeamten 1. 26. folg.

373. Antwort auf einige

Handwerksmäßige Einwürfe

1. 264 folg. 176. noch andere

Gründe, welche die Notwen

digkeit der Schazzungsſache

beſtätigen l. 266. folg. 177.

178, war eine vortrefliche

Anſtalt gegen den Müßig

Ä ll. 173. 126. was ſie

ür einen Nuzzen zur inne

ren Sicherheit habe ll. 219.

I61. unterrichtet den Finan

zier aufs genaueſte von dem

häuslichen Zuſtand des Bür

ersll. 386. 276. in wiefern
d # zuzulaſſen, muß aus der

beſondern Landesverfaſſung

beurteilt werden ll. 387 276.

deren Nuzbarkeit zur Kent

nis der Schulden der Ein

wohner wirdgerühmtll.401,

288.

Scheffer Joh. Theod. ll. 348.

25 I. lll. 80. 49.

Schefer Joh. ll. 35. 21.

Scheidemantel Heinr. Gottfr.

1. III.64. l. I63. l. 258. 17o.

ll. 2 I. I2. ll. 8I. 54. ll. 86.

57. ll. I34.92. ll. I76. I26.

lll. II3. 70. lll. 205. 13o.

lll. 274. I74. lll. 299, Io3.

Scheidt ll. 31o. 225.

Scheidung von Tiſch und Bett,

wenn ſie in der päbſtlichen

Kirche ſtattfindet Il. 234.93.

iſt nicht allemal das beſte

Mittel, weil der unſchuldige

Teil und der Staat darun

ker leidet ll. 235.94.

Scheinemann Dav. ll. 252.

184. -

Schel Radbod Herm. 1, 149.

- -

* .

Weſentlicher Innhalt.

Schelgvig Gottl. ll. 221, 162.

lll. 289. I85.

- - Samuel lil. 344.

Schellhaffer 1ll. 239. 152.

Schenkungen ſollten billig alle

gerichtlich geſchehen lll. 15.8.

Schiedsrichter, kan von den

Partien erwählt werden, aber

es fehlt ihm das Zwangs

recht lll. 23. 14.

Sºr Chriſt. von ll. 365.

20 I.

Schild Joh. 1. 44. -

Schilter ll. 294. 214. ll. 394.

282. lll. 216. 137. ll. 283.

I8O.

Schlagſchas, ein mäßiger iſt

ſehr gerecht ll. 233. 17r.

Sºnja Joh. Theodor

. IO4.

Schleenſtein Gottfr.Ries. 11.

352. 254

Schlegel Ernſt Friedr.ll. 234.

I49.

Schleichhandel, wodurch der

ſelbe im Staate einreiſſen

kan li. 392. 28o.

Schlemm Joh. Wilh. ll. 289.

2II.

Schlettwein Joh. Aug. l. 104.

7o.

Schloſſer Friedr. Philipp lll.

193. I22.

Schmähreden Schmäh

ſchriften, Schmähtaten

wider die Majeſtät, ſiehe

Majeſtät.

Schmähſchriften, ſiehe In

jurien.

Schmähſüchtiger, wie er zu

beſtrafen ll. 89. 60.

Schmähung der Majeſtät,

ſiehe Majeſtätsverbrechen.

Schmei“



Weſentlicher Innhalt.

Schmeichelei, womit ſie nicht

zu verwechſeln l. 130.77.

Schmid Paul Wilh. lll. 72.43.

Schmidel Joh. ll. 364.26I.

Schmidt Joh. ll. 84. 56. ll.

375.267. lll. 258. I64.

- - Chriſt. Andr. lll. 219. 139.

Schmier Franz l, 11.8. Einl.

Schneider Joh. Friedr. lll.

287. 184. l. 238.157. ll.364.

261. lll. 171. lll. 246.156.

lll. 264. 168. lll. 285. I82.

? - Michael 1. 130. 77.

Schöpfer Joh. Joach. l. 135.

8I. ll. 348. 25 I. lll. 280.

I78. lll. 307. I99.

Schöppen,woher dieſelben ent

ſtanden zu ſeyn ſcheinen lll.

I4I. 87.

Schöttgen Chriſt. ll. 192. 14I.

Schoockius Martin l. 104.

Schopper Joh. Joach. l. 323.

2I4.

Schott Chriſt. Friedr. 1. 275..

I82. lll. I4.7.

- - Aug. Friedr. lll. 219. 139.

Schowart Ant. Wilh. ll. 341.

246. .

Schrader Chriſtian Il. 28. 17.

Einl. ll. 354.255.

Schrage Friedr. l. 316.2Io.

Schramm E. G. ll. 6o. 2tes

Kap. -

Schreber J. ll. 198. I45.

- - Dan. Gottfr. ll. 32o.

Schreiber Mich. l. 56. 2I. lll.

199.126 . .

- - Georg Chriſt. ll. 63.4o.

Schriften, nüzliche, deren Le

ſung ſucht der Souverain im

Staat zu befördern ll. 163.

117. --- -

= - ſchändliche, müſſen die

völlige Härte der Polizei ems

pfinden ll. I66. 120.

Schröter Joh. Martin ll.

I23. 75.

- - Wilh. Baron von ll. 168.

I22. ll. 319. 3tes Kap.

- - Ernſt Friedr. 1, 104, 1. 172.

I Io. l. 269. 1. 235. 93. ll

I66. 120. ll. 2I2. I57. ll.389.

277. ll. 3Co. 278. lll. 120. 74.

- - Joh. l. 13o 77.

* * Joh. Chriſt. 1231. 153.

- - Joh. Friedr. l. 190. 14.

Schuback Jac. ll. 352.254.

Schubart Chriſt. ll. 279.204.

Schubert J. Ernſt ll. 31. 19.

Schütze Gotth. 1. 238. 157.

Schulden des Staats, ſiehe

Staatsſchulden.

- - deren Verſchreibungen und

Abtretungen ſollten billig in

den Gerichten geſchehen lll.

I6. 8.

Schulen, was allgemeine, was

beſondere ſind ll. 181. 133.

wie vielerlei die beſonderen

ſind ll. 182. 133. wie vieler

lei die gelehrten ſind ebend.

s - hohe Schulen, ſiehe Unis

verſitäten.

- - Realſchulen, was ſie ſind

ll. I82. 133.

* * Frivialſchulen, womit ſie

ſich beſchäftigen Il. 182. 13.

* - öffentliche anzulegen, iſt

ein Majeſtätsrecht il. 183.

I34. Polizei auf ſelbigen i.

188. 38. nur neben dem Ge

brauch derſelben iſt der Pri

vatunterricht im Staate zu

geſtatten ll. 189. 138.

Schullehrer, deſſen Verach

tung ſollte im Staat nicht

gedultet werden ll. 160.115.

Vorſchlag, dem Mangel tüch
Ll 2 tiger



Weſentlicher Innhalt,

tiger Schullehrer abzuhelfen

ll. 16o. II6. - -

Schulz Chriſtl. 2Io. I39. . .

- - Joh. l. 119. 80. ll. 169.
I 22. - -

s - Bernh. lll. I68. 106. lll.

271. 173.

Schulzens Bernh. 1. Io4.

Schutte Nicol. 1. IO4.

Schwenner ll. II9. Zo.

Schweiz iſt von der Natur ges

gen Auswärtige geſichert l.

93-52.

SchwimmerJoh Mich. 1.149.

Scioppius Caſp. lll, 32o.-2o8.

Sclaven ſind auch zugleich Un,

II I.

Schutzbündniſſe machen kei“ Sclaverei, was ſie iſt lll. 208.

nen Verluſt der Souveraini

tät l. 3o1. I99.

s -gerechtigkeit der Kirche ge

Ä zu den Majeſtätsrechten

ll. 39. 18. und zwar zu der

ausübenden Gewalt der Mas

- jeſtät über die Kirche ll. 57.

37.kan bis zum Zwang und

Schärfe fortſchreiten ll. 57.

37. berechtigt den Souve

*.

rain, den zur Religion Ueber

getretenen auch gegen ſeine

Änverwandten zu ſchützen ll.

8. 38.

9 # völker ſind keine Untertas

nen des Beſchüzzers lll. I79.

II4.

Schwäche war ein Hauptan

trieb zur bürgerlichen Geſell

ſchaft l. 51. 18.

Schwalbe Joh. lll. 17I.

Schwarz ll. 354.255.

Schweden hat die Einfuhr des

ausländiſchen theuren Weins

und anderer koſtbaren Waa

ren verboten U 271 98 deſ

ſen Vorſchlag zum Juſtizwes

ſen lll. 58. 34.

Schweder Chriſt. Herm. ll.

255. 186.

Schwendendörfer GeorgTob.
ll. 258. 188. ll. 289. º I. ll.

301. 219. ll.349.252, U. 375.

267. lll. 85. 52

tertanen des Staats ill. 175.

132. iſt der Vernunft in den

mehreſten Fällen zuwider lll.

2o8. 133. wenn ſie noch ents

ſchuldigt werden kan ebend.

desgleichen iſt ſie auch einer

regelmäßigen Staatsverfaſ

ſung und der bürgerlichen

Sicherheit entgegen lll. 210.

134. in wiefern ſie eine Fol

ge des Strafrechts der Maje

ſtät iſt, iſt allerdings gerecht

lll. 2II. 134 mehrere Unbe

quemlichkeiten derſelben und

Urſachen von deren Schäd

lichkeit lll. 212. 135.

Seckendorf Veit Ludw. von

l. I32. ll. 320. **

See, iſt mit Recht ein Gegen

ſtand der Regalien ll. 350.

253.

Seemacht, ohne Handlungs

ſyſtem würde eine gleichgüls

Zuſchauerin ſeyn, 1.99.

Sje Joh. Ernſt ll.163. 117.

Seidel Chr. Friedr. 1.44.

Seitz Joh. Chr. ll. 4.

Selbſthalterſchaft, was ſie ſey

1. 107. 62. iſt eine Art von

Oberherrſchaft ebend.

Selbſthülfe, wider wen ſie

ſtatt hat ll. 22o. 162. lll.63.

38. ſchränkt der Staat Ä



Weſentlicher Innhalt.

lll. 6. 2. das Juſtizweſen tritt

an ihre Stelle lll. 7. 2.

- - iſt dem Untertan verboten ll.

269. 172. Unbeqnemlichkei

ten derſelben lll. 271. 173.

daher fließende Verordnun

gen im römiſchen Rechte und

ſonſten ill. 272, 173. Regeln,

nach denen deren Erlaubtſeyn

zu beurteilen lll. 27o. 172.

ill. 272. 173. Fälle, wo ſie

erlaubt iſt lll. 273.174. wenn

man ſie bis zum Tod des ans

dern ausdehnen könne, und

desfalſige Verordnungen eis

niger Nationen lll. 273. 174.

wenn ſie nicht zu billigen lll.

276. 176. Verordnungen der

Egyptier, Athenienſer und

Römer davon ebend. wel

che Perſonen Gegenſtände der

erlaubten Selbſthülfe ſind

ebend. u. folg. die in den

römiſchen Geſezzen erlaubte

Selbſthülfe gegen den Rich

ter, der einen ungerechten

Zwang brauchen will, iſt

ſchiedene Sitten der Natio“

nen ll. 83. folg. 56.

Selden Joh. l. I41. 86. l. 234

154. ll. I I8. 8O. ll. 235.93.

Servicegeld, iſt eine Art öf

fentlicher Auflagen ll. 377.

269.

Seuchen ſind Feinde der Be

völkerung ll. 74. 5o. Mittel

dagegen ll. 75. 5o.

Sicherheit, dazu ſind Verträ,

ge, verwahrte Oerter, Zu

Ä der Familien,

eine hinlänglichen Mittel l.

53.folg. I9. hierinne ſezzen

die meiſten die allgemeine Abº

ſicht der Staaten 1. 70. 32.

1,72. 33, nicht allein die Sie

cherheit für der Bosheit des

andern, ſondern für denMan

gel und das daraus entſtehen

de Elend l. 72. 33.

bürgerliche, was ſie ſey

1.73, 34, iſt entweder eine

innere oder eine auswärtige

ebend. Mittel zu ſelbiger wer

den im allgemeinen Staats

nicht zu billigen lll. 276. 176. recht nach den Urſachen der

des Grvtius Meynung POR Unſicherheit entwikkelt 1,83.

der erlaubten Selbſthülfe in 45.

einem gewiſſen Fall, wird - - innere, deren Mittel 1.86.

nicht angenommen lll. 276. 46.

s - auswärtige, von Perſo176.

Selbſtmord, kan im Staate nen ſowol als ganzen Natio

durchaus nicht gedultet wer-

den ll. 82. 55. die Geſezze,

welche den Körper des Selbſt

mörders mit einem abſcheu

lichen Spektakelan unehrloſe

Orte bringen, ſind zu billi

gen ll. 83. 56. nötige Vor

ſicht der Obrigkeit dabei ebd.

Meynung der Perſer und Rö,

mer davon ll. 82. 55. ver

nen, muß im Staate beför

dert werden l. 99. 49. Mit

tel hiezu, was keine ſind . 91.

5o. was welche ſind 1. 92.

93. 94. §. 51. 52. was das

ſicherſtel,92. 51.

- - natürliche, der Territorien,

beruht hauptſächlich auf der

Lage derſelben 1.3Io. 207.

Beiſpiele davon ebend. ..

Ll 3 , Sis
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d
4. lll. I7I.

Sitten, gute ſind im Staat f

einzuführen ll. 142.99. ſind Sittenlehre, iſt ein Hülfsmit

im Staat unentbehrlich ll.

143. Ioo. ſelbſt wegen der

Sicherheit ll. 143. 1oo. An- (* -

ſtalten der Römer, Franzo- Sittenrichter der Römer, ſei

ſen, Engländer und Hollän

der dazu ll. I47. Io4. was

darunter zu verſtehen ll. 149. Sivertz Henr. ll. 399,

107. die Mannigfaltigkeit

-

Sicherheit, künſtliche, be

ruht auf verſchiedenen Grün

den l. 3 Io. folg. 207. Bei

ſpiele davon ebend.

- - deren Beförder. iſt auch ein

Gegenſtand der Polizei ll.

2II. 155. eigentlich iſt nur

die innere der Polizei unter

worfen ebend. in wiefern

auch die auswärtige von der

Polizei beſorgt werden muß

ebend. Anſtalten gegen aus I4I.

wärtige Sicherheitsſtörer ll. -- widerſprechende, ſind ei

ne hinreichende Urſach zur

Eheſcheidung ll. 137.95. de

ren Bildung iſt der Grund

ſtein zur guten Gerichtsver

faſſung lll. I 22.75.

Sittengeſe3ze, was ſie ſind ll.

151. 108. ob

wohl thut, wenn er dieſel

ben als Zwangsgeſezze an

ſieht, wird unterſucht ll. 151.

108. und mit Einſchränkun

gen angenommen

folg. 108. folg: diejenigen,

216 I 59.folg gegen innere

Freserra 8.16I.

Sicilien ward durch den Be

fehl Karls des 5ten wider die

Jüden entvölkert ll. 34. 21.

Sidney lll. 32. 2o8.

Siege ſind oft der Grund von

der Schwäche des Staats ll.

85. 57.

Siegel ll. 261. 190.

Siegelgelder ſind eine Art bür

gerlicher Auflagen im Staat

ll. 377.269.

Siegfried Thomas ll. 48. 30.

Sigonius Carl lll. 235. I49.

Silberrad Joh. Jac. l. 269.

s? Joh. Guſt. ll. 26I. 19o.

Silius Italicus ll. 181.132.

G. ll. 37I. 264.

briel l. Io5. ll.

derſelben im Staat hindert

die Erreichung der Staats

abſicht ll. 15o. 107. deren

Einförmigkeit muß ſo viel

als möglich bewir

ebend. Mittel, ſie bey er

wachſenen Perſonen zu be

fördern und zu erhalten Il.

I62 II7.

- - Verderbung derſelben ſollte

ſcharf beſtraft werden l. 213.

t werden

der Regent

ll. I5o.

die ſich auf die Anſtalten be

ziehen, ſind allerdingsZwangs

geſezzell. I5 I. Lo8. die ſich

auf Ausübung der Tugend

beziehen, ſind der Regel nach

dem Zwang nicht zu unter“

werfen ll. 152. IO9. dic ſich

auf Unterlaſſung des Laſters

beziehen, ſind dem Zwang

unterworfen ll. I52.folg. 109.

tel zum Staatsrecht l. 2o. 15.

Einl. eine Quelle der Ge

ſezzel. 17o. IO9.

ne Befugnis l. 256. I69.

ſiehe Cenſoramt.

286.

Six
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Sixtintis Regner ll. 347. 251.

l. 354.255.

Slevogt Joh. Phil. 1. 44. ll.

9. 3. ll. 3 I. I9. ll. 58. 37. ll.

83. 55. ll. IIO. 74. ll. 37o.

264. ll. 390.278. lll. 67.40.

lll. I 13 7o.

* * Joh. Hadrian lll. 232.147.

Sobrarbe der Arragoneſen,

iſt ein willkürliches Grund

geſez lll 317.206.

Socrates ſoll der erſte geweſen

ſeyn, der das Staatsrecht

ſyſtematiſch abgehandelt hat

l. II. 8. Einl. ll. I97. 145.

Solarolo Luc Flor.dell.88.58.

Soldaten, wenn ſie im Krieg

unbrauchbar geworden ſind,

müſſen bis an den Tod ver

pflegt werden l. 319. 212.

von deren Löhnung, Woh

nuig und Montirung l. 319.

folg. 212. von deren Bewaf

nung und Verpflegung l.32I.

213 können in Friedenszei

ten die Wege beſſern helfen

1. 325.216. dies wird von

einem Einwurf befreiet ebd.

u. folg. haben gewiſſe Vor

und Befreiungsrechte 1.333.

221. was die röm. Rechte

ihnen für welche geben 1.

333. folg. 221. deren Ver

ſendung in auswärtige Dien

ſie, wenn der Regent ein

Recht dazu hat und wenn

nicht ll IoI. 68.

-- deren Unterhaltung - wen

ſie von einem Mituntertan

geſchieht, iſt ein Staats- und

Majeſtätsverbrechen zugleich

1ll. 38625I. ..

Solinus Jul. 1. 133. 79.

Solms Graf Reinhard yon,

W.309225

Solon, iſt einer der athenien,

ſiſchen Geſezgeberl. 167107.

deſſen Geſez, daß der Arme

nicht ſtudiren ſolle, iſt nicht

zu billigen ll. 189. 138. deſ

ſen Verordnung zu Unterſu

chung fehlerhaft geſprochener

Urtel lll. Io666. was der

ſelbe den verzögernden Rich
tern für eine Strafe beſtims

ke lik. I 34. 82.

Sonnenfels Joh. von 11,6o.

lll. 298 I92.

Soto Domin. von 1.261. 172.

Souverain, auch der abſolu

teſte muß das Wohlſeyn des

Staats für ſeine Pflicht er

kennen ll. 333. 218. ob er

auch andern die gewöhnlichen

Souverainitätstitel erteilen

könnel. 142,88. welcheFäls -

le hier zu unterſcheiden ebd.

dell von einem andern eine

Provinz abgetreten worden,

kan den Titel davon anneh

men l. I42. 88. kan an ſei

nem Untertan eine Landſchaft

abtreten ſolcher den Namen

eines Königreichs beilegen

und dadurch den neuen Herrn

zum König machen ebend.“

s - ein gefangener, kan keine

Bündniſſe ſchlieſſen l. 297.

197. iſt nicht verbunden,

wenn er in Freiheit kommt,

dasjenige zu erfüllen, was

er in der Gefangenſchaft ver

ſprochen l. 298. 197. "ſiehe

Regent, was ihm auf die

Religion im Staate fürReche

te zuſtehen ll. Iſtes Kapitel,

durchgängig ſiehe Majes

ſtätsrechte; muß die kirch

lichen Geſellſchaftsrechte,

L 4 wenn
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wenn er ſie erworben hat, mit

der Majeſtät auf die Kirche

nicht verwechſeln ll. 31. 19.

es iſt gut, wenn er dieſe kirchl.

Geſellſchaftsrechte oder das

Kirchenregiment zugleich mit

beſizt ebend. in ſofern ſtellt

er eine doppelte Perſon vor

1l. 23. 14. wie vielerlei Ver

hältniſſe deſſelben zur Kirche

ſich denken laſſen ll. 25. 15.

es iſt möglich, daß ſich der

ſelbe nicht zur herrſchenden

Religion im Staate bekenne

1l. 40. 25. inwiefern erkraft

der Reformationsrechte die

Religion abändern, und ei

ne beſtimmte Religion wäh

len könne ll. 42. folg. 27.

kan verlangen, daß die Kir

chengemeinde einen unfähi

gen Lehrer abſezze, ſonſt ſteht

ihm dasAbwalzungsrecht zu

ll. 58. 37.

Souverain, muß in den Lan

desordnungen die Grenzen

zwiſchen der Polizei und an

dern gerichtlichen Dingen feſt

ſezzen ll. 62. 39. darf nicht

ſelbſt das Leben der Unterta

nen mutwillig daran ſezzen ll.

- - hat die Lehrer anf hºhen

Schulen mitVorſicht zu wäh

- lenll. 185. 136. kan fordern,

daß auf hohenSchulen nichts,

was der Staatsabſicht zuwi

der iſt, gelehrer werde ll.

191. 140. kan beſtimmen,

wer ſtudiren ſoll, und wo

er ſtudiren ſoll ll. 187. 137.

- - wofür er bey der Landwirt

ſchaft zu ſorgen hat ll. 20I.

I48.

- muß ohne äußerſten Notfall

den inneren Wert der Münze

nicht verringern ll. 232. folg.

17o.folg. ll. 233. 171. muß

die Münze in beſonderen

Schuz nehmen ll. 228. 168.

auch den Münzfus nicht oh

ne die wichtigſten Urſachen

verändern, noch weniger

gangbare Münzſorten auf

einmal abſezzen ll. 235. 172.

was er bey Verfaſſung der

Handlungsgeſezze zu beobach

ten hat ll. 248. 18I.

84. 57.

» - in wiefern er die Auswan

derung verbieten könne ll.

92. folg. 62. folg.

u - in wiefern er die Sitten

geſezze als Zwangsgeſezze anz

ſehen kanll. 15o. 108. folg.

kan eine allgemein im Staat

zu beobachtende Erziehungs

ordnung vorſchreiben ll 155.

111. ingleichen einen beſon“

deren Erziehungsaufſeher ſez

zen ll. I60. II5.

- inwiefern es gut ſey, daß er

ſelbſt Handelſchaft treibe, ſich

der Handelſchaft als Teilha

ber beigeſelle ll. 248.182. deſ

ſen Recht die Contrebanden

zu beſtimmen, worauses be

urteilt werden müſſell. 249.

182. darf das Handelsweſen

nur als ein gutes Mittel, nicht

aber als die Abſicht des

, Staatsanſehen lll. 276.202.

ll. 262. 191. demſelbenmus

es nicht einerlei ſeyn, wer

das Geld im Staat hat ll.

284. 2o8. kan die bürgerli

che Ehre ſowol einzelner Per

ſonen, als ganzer Geſell

ſchaften in ſeinem Staate be

- ſtum
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ſtimmen ll.393.221. iſt nicht

Eigentümer über die Staats

güter, ſondern hat nur das

höchſte Verwaltungsrecht

darüber ll. 333. 241. muß

bei den Auflagen die Unterta

nen nicht bedrukken ll. 376.

268 kan Güter, deren Pri
vatbeſiz dem Staat gefähr

lich, einzichen ll. 397. 285.

Beiſpiel der Provinz See

land ebend. PrivatErbſchaf

ten durch Teſtament, und

im Ermangelungsfalle der

Verwandten erwerben ll.

397. folg. 285. verlaſſene

Grundſtükke einziehen ebend.

dieGüter der Verbrechercon

fiſciren ll. 398.286, wodurch

dieſes Confiſcationsrecht ein

geſchränkt iſt ebend. kanfo

dern, daß der Untertan zu

Erhaltung des Staats und

ſeiner Perſon Güter und Le

ben daran ſezzelll. 277. 177.

was hiebei von Seiten des

Souverains zu bemerken.

ebend. derſelbedarf aus Uep

pigkeit des Hofs keinen Un

tertan in Lebensgefahr ſez

zen lll. 278. 177. demſelben

kan ſich der Untertan nicht

widerſetzen, und wenn er ihn .

auch mit Unrecht tödten wol

telll. 285. 182. derſelbe muß

den Untertan entſchädigen,

der ſeine äußerliche Ehre zu

- Erhaltung des majeſtätiſchen

Anſehens aufopfert lll. 288.

185. deſſen Obliegenheiten in

Anſehung des Gerichtsweſens

im Staat werden geſchildert

111. 11.6. den Rechten in An

ſehung der Gerichtsbarkeit

kan ſich derſelbe nur in drin

genden Notfällen entſagen

lll. 12.6. kan Privatzwiſtig

keiten beilegen und auch ſol

chen zuvor kommen lll. 13.7.

kan wegenÄ
de einen Bürger von ſeiner

gewöhnlichen Verbindlich

keit befreien lll. 14.7. geht

nicht ohne wichtige Urſachen

von den einmal vorhandenen

Geſezzen ab lll. 16. 9. iſt

zwar die Quelle der Gerichts

barkeit im Staat, kan aber

nicht alles allein und in

Perſon verrichten, welches

leztere wider den Bodin be

hauptet wird lll. 18. 11. es

iſt wider die Staatsklugheit

lll. 19. 11. Beiſpiele von

Souverains, die ſelbſt ge

richtet haben. lll. 18.11. muß

alles ſorgfältig vermeiden,

wodurch ſich Gerichtshöfe in

ſeinem Staat unabhängig

machen können lil. 26. 5.

was dazu für eine Vorſicht

gehört ebend.inwiefern der

ſelbe von den Geſezzen abwei

chen und Majeſtätsbefehle

geben könne lll. 96. 59. Re

gel der Klugheit in dem Fall,

wenn derſelbe das Urtel ſelbſt

geſprochen und der Untertan

Vorſtellung dagegen macht

lll. 106. 66. was derſelbe

für Vorſicht bei der Appel

lationsbefreiung anzuwen

den lll. Io9. folg. 68. von

demſelben kan man nicht wei

ter appelliren lll. 109. 68. es

iſt nicht ratſam, daß derſelbe

in eigener Perſon peinliche

Gerichte hält ill. 141. 87.

l 5 woher



Weſentlicher Innhalt.

woher deſſen Zwangsrechte

auf die Untertanen entſprin

Gºll ill. 182. II6. ian dem

Ä deſſen Verbindlich

eiken im Staate gleich an

bei deren Erteilung oft nur

auf den Namen l. 143. 88.

Souverains auswärtige, in

der Grenze bekannt machen -

laſſen lll. 216. 137.

- - worauf derſelbe in Anſe

hung verſtorbener verdienſt
voller Bürger des Staats

ſein Augenmerk zu richten hat

lll. 233. 148. was derſelbe

in Anſehung der übrigen Ver

hältniſſe der Bürger in Anſe

hung des Alters, Verſtands,

Willens, körperlicher Bil

dung, Geſundheit, Ge

ſchlechts, Vermögens und

Standes der Bürger zu be

abſichtigen habell. 235. folg.

I5o folg.kan zuweilen ſelbſt

ein Mitglied einer Privatges

ſellſchaft ſeyn lil. 249. 159.

die zweierlei Perſonen, ſoder

ſelbe dabei vorſtellt, müſſen

dabei ſorgfältig unterſchie,

den werden lll. 25o. 159.

Souverainität, was ſie ſei l.

107. 62. von deren Ramen

anf die Unabhängigkeit des

Staats, und umgekehrt kan

man keinen ſichern Schluß

machen l. 108. 62. ungleiche

Verträge und Bündniſſe, die

feie Abhängigkeit von des

an der Regierung bewirken,

heben ſie nicht auf 1.109.64.

er Tribut an Auswärtige

hebt ſic nicht auf l. IIO. 64.

Gºuver 3initätstitulatur, ob

ſie von einen Souverain ei

: in andern erteilt werden

ënnel. I42, 88. man ſieht

g

s

wie fern unſer Souverain

über dieſelben die Hoheits

rechte ausüben kan lil. 223.

I41. wenn ſie als Untertanen

des Staats zu betrachten 1.

255. 169. lll. 224. I42. wenn

ſie ihre Unabhängigkeit nicht

verlieren ebend. was für

Fälle hiebei zu unterſcheiden

ebend und folg. Beiſpiele

aus der Geſchichte von anges

maßten Hoheitsrechten über.

auswärtige Souverains und

hohe Standesperſonen lll.

226. 143. die demſelben int

fremden Territorio wider

farene Beleidigung, wenn ſie

kein Majeſtätsverbrechen iſt

lll. 38I. 248. ---

- was der Gehorſam gegen

denſelben erfodert lll. 25 I.

16o. folgfolg deſſen Befehle

gegen Gott und die Ratur

ſind nicht zu befolgen lll. 262.

167. -

- inwiefern er die Staats

grundgeſezze abändern kan

lil. 338. 221, deſſen Fehler

- berechtigen den Untertan noch

nicht zum innerlichen Kriege

oder zur Schmähung der

Majeſtät lll.401. 262 deſſen

Veränderung durch Abſez

zung Abdankung oder Tod

endigt den Staat noch nicht

lll. 409.268.

Spanien hat ſich durch Aus

treibung eines Teiis ſeiner

Einwohner ſehr entblößt ll.

98. 66. der Avto da Fe da

ſelbſt iſt ein Beiſpiel einer

ſill
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ſtillſchweigenden Austreibung

der Einwohner ll. 99.67. deſ

ſen König hat ein beſonder

Recht auf die unterſten

Stokwerke in ganz Madrit

ll. 399. 286. ſieht die Erhal

tung der Krongüter als eine
Hauptſüzze ſeiner Provinzen

an 1.342. 248. deſſen In

quiſitionsgerichte ſiehe in

J. verſchiedene Benennung

von deſſen Einwonern lll.

243. 154. deſſen Ungerechtig

keiten gegen die Amerik.wer

den misbilligt ll. 417. 272.

Spartaner ließen ihre Uebel

thäter bei der Racht töden,

damit die Ehre der Stand

haftigkeit die Strafe nicht in

eihe Bclonung verwandeln

1:ögtc . 274. 182. große

Wirkung von der einförmi

gen Erziehungsart derſelben

ll. 155. 1 II. womit ſie ihre

Sieger belonten ll.306. folg.

224. deren Härte gegen die

Fre: Onl). 2; 6. I 38.

SpecFiyah: ll. 374. 255.

Speyerl. 25. 17. Etl. l. 27.

18. Einl.

Spice, Glüksſpiele um einen

hohen Preis ſind nicht zu
dulden ll. 222. I63. der KL2

rau verbietet ſie gänzlich ebd.

wie ſie zu beſtrafen ebend, ſind

die nächſten Mittel zur Ar

mutim Staatll 282. 207.

Spieler von Profeßion ſind

nicht zu dulden ll. 222. I63.

noch weniger Taſchenſpieler

cbcHO.

Spielſucht wird durch Anſtalt

wider den Müßiggang und

das Verbot der Geldſpiele

am beſten überwunden ll.

I66. I2O.

Spionen ſind ungewiſſe Mit

tel hinter die Heimlichkeiten

der Untertanen zu kommen 1.

266. 177. ins Feindes Lager

zu Kriegszeiten zu ſchikken iſt

dem Regenten erlaubt .

350. 219. ſind der Freiheit

in Steak zuwider ll. 205.

13o. Strafe derſelben bei

verſchiedenen Nationen lll.

2O5. I ZO.

Sponius J. l I44.88

Springel P. N. ll. 204. 149.

Springer ll. 319.231. ll.33o.

238.

StaahlkopfJac. lll. 266. 169.

Staat, es iſt nicht ſo leicht, hier

von eine Erklärung zu geben

l. 3I. I. um ſie zu geben, .

muß man auf die erſten Alter

der bürgerlichen Geſellſchaft

zurük gehen und die Beweg

gründe zu deren Errichtung

Unterſuchen l. 32. I. was ein

geſitteter Staat ſei? 1. 32. 2.

iſt eine vollkommene Geſel

ſchaft l. 34, 3. iſt eine un

gleiche, aber auch eine einge

ſchränkte Geſellſchaft 1.344.

- deſſen Mitglieder ſind freie

Leuel. 36.6. heiſen Bürger

im allgemeinen Verſande.

ebend. es iſt dem Weſen nach

nicht notwendig, daß er aus

Familien beſtehe ebend, es

kommt hiebei auf die Ver

ſchiedenheit des Geſchlechts

und auf die Anzahl nicht an

} 38. fog.7. in den ſeibea

iſt ein gemeinſchaftliches

Oberhauptnotwendig l,388.

im ſittlichen und geographi

ſchen

--
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/

ſchen Verſtande 1.42.11. ver- - - - Freyſtaaten, in denſelben

ſchiedene Meinungen von

dem Urſprung der Staaten

1. 44. 13. Beiſpiele von deren

Urſprung. 46. 4. Nimrod

iſt der erſte uns bekante Stif

ter derſelben 1.46. 14. nicht

derjenige iſt ein Stifter der

Staaten, der ſich zuerſt einer

Gegend bemeiſtert 156. 20.

- ob der Staat unmittel

bar von Gott geſtiftet wor

den 1. 57. 22. Gründe für

die bejahende Meinung l. 58.

22. werden beurteilt l. 58.

folg. 23. des Herrn Verf.

Meinung l. 60. felg. 24. zu

deſſen Errichtung werden

menſchliche Handlungen erfo

dert . 62. 25. Regel von de

ren Rechtmäßigkeit l. 63. 25.

Hinderniſſe, welche bey deſ

ſen Errichtung zu überwinden

ſind 1.63. folg, 26. der Krieg

iſt eines von den rechtlichen

Mitteln zu Errichtung eines

Staats 1. 65. 27. ſind den

Umſtänden nach heutiges

Tags notwendig. 68 folg.

31. allgemeine Abſicht deſſel

ben, was ſie ſei 1,7o 32. all

gemeine Grundgeſe;ze derſel

ben was ſie ſeyen, worinne ſie

beſtehen, und wie vielerlei ſie

ſeyen 1. 73. folg. 35. Regel

von der Glükſeligkeit der

Etaateu l 77. 38. . 76. 37.

wenn er vollkommen genennt

nird l. 82. 42. ein See

ſtaat würde ohne Hand

lüngsſyſtem ſehr unvollkom

men ſeyn l. 99. 56.

iſt bisweilen der Verlauf der

Zeit die einzige Urſach von

dem Verluſt des Amtes 1.

283. I88.

in wie fern der Staat

verbunden, die Bedingun

gen und Verſprechungen, un

ter denen der gefangene Re

gent ſeines Verhafts entle

digt werden ſoll, zu erfüllen

l. 29). I98.

- iſt nicht verbunden, die

von ſeinem Prinzen aus der

Gefangenſchaft erlaſſenenBe

fehle zu befolgen l. 3oo. 198.

und warum ebend.

- ob das Sprüchwort: die

bürgerliche Geſellſchaft ſtirbt

nicht ab, auf denſelben anzus

wenden ſeilll.409 267.

- deſſen Tod wird durch die

Veränderung des Regenten,

oder der Regierungsform

oder die Trennung einiger

Bürger nicht bewirkt il.

409. 2o8. anch nicht durch

den Verluſt der Territorien

und einſtweilige Zerſtreuung

der Bürger lll. 41 1.269. Ur

ſachen davon ſind die Kräfte

der Natur lll. 415. 271. des

gleichen auswärtiger Zwang

lll. 417. 372 oftermals der

Ausländer lll. 425.277. in

nerliche Urſachen davon und

insbeſondere Staatskratik

heiten ll.418. 273. tantent

lich Revolution lll 420.274.

Teilung der Nation lll.422.

275. Vereinigung mit an

dern Staaten lll. 423. 276.

- deſſen macht was ſie iſt Staatenſſtem für ſich betrach:

1.99. 57. tet macht noch nicht, daßW ch / ſich
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-

ſich der Staat endigt lll.

423.275.

- - deren Vereinigung iſt

entweder eine einverleibende

oder nicht einverleibende lll.

423 276. die nichteinverlei

bende endigt den Staat

nicht. ebend. die einverlei

bende hebt die Avtonomie

des einverleibten Staatsauf,

und endigt denſelben lll.

424.276. die Einverleibung

deſſelben iſt dem einverleib,

ten Staate zuweilen mehr

- Äs als ſchädlich lll. 424.
27 d

Staatsabſicht ſezt den Maje

ſtätsrechten auf die Staats

güter Grenzen ll 323. 233.

ingleichen denen auf die Frei

heit im Staat lll. 198. 126.

Staatsabſichten können ſowol

Gegenſtände des Staats

rechts als der Staatsklug

heit ſeyn l. 14. 10. Einl. was

ſie ſeyen l. 70. 32. wahreſind,

von denen zu unterſcheiden,

welche die Staatsglieder zu

weilen zu erreichen gedenken

l,70. 32.

Staatsaufſicht über die Kir

v

che, ſiehe Aufſicht.

Staatsbeamte, inwiefern des

ren Verachtung ein Maje

ſtätsgebrechen iſt, lll. 39I.

254. lll. 397. 26o. gegen

Montesquieu cbend.

Staatsbedienten, ob ihnen der

Abſchied verweigert werden

könne I. 285. 19o. wie vie

lerlei deren Pflichten und

Rechte ſind III. 299. 193.

- was dieſelben überhaupt bey

Nachſuchung, Anyahmeund

Verwaltung der Staatsäm

ter für Pflichten haben 11I.

299. 194. folg.folg. verſchie

dene Verhältniſſe III. 3o1.

folg. 195. Ehre, die ſie fo

dern können III. 3or. 195.

man ſollte, wenn ſie ihr Amt

verlieren, ihren Dienſt un

terſuchen laſſen III.303.197.

Staatseinkünfte werden durch

die Bevölkerung vermehrt li.

72.47. Rechte der Majeſtät

ſelbige 1.325.235. folg-

ſiehe Einkünfte.

Staatsfehler der mehreſten

Höfell. 168. 12I.

Staatsgeſezze ſiehe Geſetze.

Staatsgüter, was ſie ſeien ll.

321. ſind von den Privatgü

tern unterſchieden 1. 321, die

gewönlichſten von ihren ver

ſchiedenen Ramen II. 322.

232. II. 332. 240. im all

gemeinen Verſtande was ſie

ſind II. 331.239. im eigentli

chen Verſtande, was ſie ſeien

II.332.240. Majeſtätsrech

te auf dieſelben II. 333. 24I.

die ſtrittige Regel, daß ſie un

veräuſſerlich ſeien, wird mit

einer Einſchränkung ange

nommen II.339.246. in wel

chem Fall ſie ſogar ohneVor

wiſſen der Nation veräuſſert

werden können II. 34I. 246.

Beiſpiele hievon aus der Ge

ſchichte II. 34I. _folg. 247.

folg, in welchem Notfall des
ren Verkauf zu bigen II.

343.folg. 249. deren Tauſch

und Gebung an Zahlungs

ſtatt, wenn ſie gerechtſeyen II.

344.249. deren Verpfän

dung, wonach ſie zu beurt.
- - - - l.
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II. 344.249. inwiefern ſie

zu Lehn gegeben, verlaſſen,

verſchenkt oder verjährt wer

den können II.344.25o. ſiehe

Lehen, Vertauſchung, Ver

ſchenkung, Verjährung,

Verkauf, Verlaſſung, Ver

pfändung; der Souverain

iſt nicht Eigentümer davon,

ſondern hat nur das höchſte

Verwaltungsrecht und alles,

was damit erworben wird,

gehört dem Staat ll. 333.

241 jedoch kan der Regent
das Eigentumsrecht darüber

mit Ausſchluß des Volkser

worben haben ll. 340. 246.

Staatsintereſſe, was es ſei l.

Io2. 6O.

Staatskaſſengüter bona ae

rarii, ſind die Staatsgüter

im eigentlichen Verſtande ll.

32. 240. worinne ſie beſte

# ebend. ſind von den Fis

kalgütern unterſchieden ebd.

allgemeine oder eine beſon

dere ebend, worauf dieſe Ver

ſchiedenheit ankomme, wird

beſtimmt, und durch Bei

ſpiele erläutert ebed.wie ſie

voim allgemeinen Staatsrecht

unterſfieden I. I4 Io GFnl.

ſowol bei einer einzelnen Na

tion ebend, als im allgemei

nen ebend. Lynkers Meymung

von dieſem Unterſchied 1. 15.

II. Einl. Juſt. Lipſius hat

zuerſt gezeigt, wie das

Staatsrecht von der Staats

klugheit zu trennen l. 16. II.

Anm. Einl. des Hrn. Verf.

Meynung hievon ebd. zeigt

ſich bey Beförderung der in

nerlichen und äußerlichen Si

cherheit im Staat 1.91.5o.

iſt eine Quelle der bürgerli

chen Geſezze l. 17o. 109.

Staatskrankheit, dahin gehört

eine unabhängige Geſellſchaft

im Staat I. 118.7o.

die Nation iſt zu Unterhal- Staatskrankheiten, was ſie

tung derſelben verbunden,
Z35:24 wajº Majeſtät

für Rechte daraufzukommen,

und wie ſie dieſelbe verwal

tet ebend iſt blos für auſ

ſerordentlichen Aufwand be

ſind lll. 418.folg. 273. des

ren Urſachen lll. 419. folg.

273. wie vielerlei ſie haupt

ſächlich ſind Ill. 420.274.

Staatskunſt und ihre Bedeu

kung l. I 2. 9. Einl.

ſtimmt ebd., der Staat hat Staatsrath, iſt eine öffentliche

nichts von ihr zu beſorgen

ll. 336.243. ſie hindert den

Umlauf des Geldsim Staat

nicht ll. 336.243. iſt das be

ſte Mittel die Teurung im

Staat zu vermindern ebend.

iſt gut, um den Bürger nicht

mit auſſerordentlichen Aus

gaben zu beſchweren ebend.

Staatsklugheit was ſie ſey I.

12 9. Einl. iſt entweder eine

Geſellſchaftund hängt ordent

licher Weiſe vom Willkür

des Souverains ab lll. 247.

157.

Staatsrecht, allgemeines, iſt

-

ein Teil der philoſophiſchen

Staatswiſſenſchaft 1. 8. 6.

Einl, insbeſondere der bür

gerlichen Rechtsgelahrtheit l.

9:8: Einl. womit es ſich be

ſchäftige, wird durch Bei

ſpiele
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ſpiele erläutert ebd. Schrift

ſteller, die daſſelbe mit dem

Natur- und Völkerrecht zuz

gleich abgehandelt haben l.

I 1.8.Einl. deſſen Unterſchied

von der Staatsklugheit, ſiehe

Staatsklugheit, wer es zu

erſt ſyſtematiſch abgehandelt

haben ſoll. ii.8. in einem
Lehrgebäude davon müſſen

ſowol die allgemeinenStaats

wiſſenſchaften, als die hiſto

riſche Staatslehre oder Sta

tiſtik verknüpft ſeyn 1. 17.13.

Einl. ſowol Philoſophie als

Erfahrungen 1. 17. 14. Einl.

Kenntniſſe und Hülfsmittel

dazu werden nach der Reihe

abgehandelt. 1. 20. 15. und

folg.

Staatsreichtum, wenn er vor

handen ll. 321. 232.

Staatsſchriften, die geheimen

zu leſen iſt dem Staatsmann

nüzlichl. 29. 21. Einl.

Staatsſchulden, wornach de

ren Recht und Unrecht zu be

urteilen ll. 402. 289. was

man darunter verſtehe ebend.

ſind nur Mittel in auſſeror

dentlichen Fällen nicht aber

eine Staatsabſicht ebd. wenn

ſie zu tadeln ſind, und wenn

nichtll.403.289. die Grün

de Bielefelds für, und des

Montesquieu gegen dieſel

ben, werden beurteilt, und

den lezteren der Vorzug bey

gelegt ll. 404 290. dieſelben

zu bezalen iſt die Nation ver

bunden ll. 405. 291. ein be

quemes Mittel, die Gelder

zu deren Bezalung zuſammen

zu bringen, wird in Vor

ſchlag gebracht 1.406 29.
Frankreichs und Englands

Beiſpiele ll.407. 292

Staatsſyſtem, ſiehe Syſtem.
Staatsverbrechen, iſt mit al

ler Härte zu beſtrafen I. 21 .

140. ob Münzverbrechen ſol

che ſeyen ll. 237. 174. wvr“

inne ſie beſtehen lll. 378.246.

genauere Beſtimmung derſelz

ben lll.379. 247. Unterſchei

dungszeichen vom Majeſtäts

verbrechen ebend. wer ein

ſolches begehen könnell!.380.

248. wer ein ſolches nicht

begehe lll. 380. folg. 248.

nicht nur die Beleidigungen

wider die Sicherheit des

Staats, ſondern auch wider

den Narungsſtand deſſelben,

ſollten als Staatsverbre

- - Anſtalten und Strafe das

Staatsvermögen, worinne es

Staatswirtſchaft das Recht

chen beſtraft werden lll. 382.

249. wie vielerlei ſie ſind ill.

382. folg. 249.folg.

Staatsverfaſſung, was ſie ſey

1.6.5. Einl. was dazu gehört

1. 8.6. Einl. iſt ein Gegen

ſtand der Statiſtik l. 16. 12.

Einl. wie ſie aus der Grund

gewalt der Geſellſchaft ent

ſtehet lll. 331. 217.

gegen, ſiehe Majeſtätsver

brechen.

beſtehe ll. 32I. 232.

auf dieſelbe gehört unter die

Majeſtätsrechte II. 322.233.

ein vollkommener Wirt,

ſchafts-Etat iſt die erſte Be

ſchäftigung derſelben II.324.

234. worinne deren zweiter

Teilbeſiehe II. 325.234. de

Pfl!
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ren Etat worinne er beſteht

II.324. 234. was für Aus

gaben dahin gehören 1I.

324.234.

* - deren Verwaltung Re-

gel da von II. 428.293.

geſchiehet am füglichſten

durch ordentliche und redli

che Rechnungsbedienten II.

- 4Io. 294, und was bei dieſen

zu beobachten ebend.

Staatswiſſenſchaft was ſie ſei?

I. 6. 5. Einl. die Vortrefich

keit derſelben wird geſchil

dert I.7.5 iſt entweder eine

allgemeine und philoſophi

ſche oder eine beſondere und

willkürliche I.7.6. Einl. phi

loſophiſche begreift das alls

gemeine Staats- und Völ

kerrecht, und die philoſoph.

Klugheit in ſich I. 8.7.Einl.

* - zufällige, von ihr handelt

die Statiſtik I. 8.6. bezieht

ſich auf das. willkürliche

Staats- und Völkerrecht und

gewiſſermaßen auf die

Staatsklugheit I.8.6.Einl.

Stadtrecht gehört unter die
willkürlichen Geſezze im

Staat I. 230. 153.

Stadtwirtſchaft, davon ſind

die Bauern abzuhalten II.

20I. I47. der Abſicht des

Staats beförderlich II. 203.

I49.

Städte, Einl. deren Bequem

lichkeiteit, Anlegung und

Verſchönerung gehören un

ter die Majeſtätsrechte ..

292 214. was hieher für

Polizeianſtalten gehören I.

292. 2I4. - -

Stärke auf der einen und

Schwäche auf der ander

Seite waren ein Hauptan

trieb zur bürgerlichen Geſell,

ſchaft J.5 I. 18.

Stamel Dan. Theod.(von) III.

I38.95.

Standeserhöhung, derglei

chen zu erteilen, iſt ein Majc

ſtätsrecht II.307. 224.

Standrecht der Soldaten III.

I4I. 87.

Statiſtik iſt ein Teil der zufällis

gen Staatswiſſenſchaft I.8.

6. Einl. Schilderung derſel

ben I. I6. 12. Einl.

Statthalter in den Provinzen

haben kein Recht Krieg und

Frieden zu machen 1.308.

2O5.

Statuten ſiehe Stadtrecht der,

gleichen kan jede Geſellſchaft

errichten III. 293.189.

Stawinsky Dav. II. 12o81.

SteckÄh Chriſt. Wilh. II.

42. 26.

Stekbriefe, ſind nicht ſo wirk

ſamals die Polizeiaufſicht lll.

I47. 93:

Steelen Richard II. 165. 119.

Steffen Joh. Henr. II. 163.

II7. -

Stempelgeld iſt eine Art von

Accis II. 392. 28o.

Stephan Matth. II. 309.225.

Steuern, wovon ſie zu entrich

ten ſind 1.388. 277. was

bei deren Einführung, Vers

mehrung und Verminderung

zu beobachten iſt ebend. ſind

enweder ordentliche oder auſ

ſerordentliche II. 394. 283.

die auſſerordentlichen, wenn

ſie zu entrichten ebd. müſſen

nicht zur Gewonheit"Ä
U!
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und bald möglichſt aufgeho

ben werden II. 395.283. Bei

ſpiele, wo ſie die Klugheit

nicht billigtebend.einige Gat

tungen der auſſerordentlichen

werden namhaft gemacht II.

395. 283. wie deren Einfor

derung am beſten geſchehen

kan II. 395. 283. müſſen

nicht verpachtet werden II.

4O9. 293. -

-, Erbſchaftsſteuer, wenn ſie

eine bequeme Auflagezu nen

nen iſt 1I. 389. 278.

- Familienſteuer ſiehe Ver

mögenſteuer.

- - Kriegsſteuer gehört un

ter die auſſerordentlichen Auf

lagen II. 394 folg: 283.

- MTachſteuer iſt ſehr bil

lig II. 389.278. wenn das

Abzugsgeld dem Eigentü

mer wieder zurük zu zahlen

iſt II. 389.folg. 278.

- Wahrungsſteuer muß

nach den Umſtänden abge

meſſen werden II. 393.281.

Beiſpiele davon ebend,

- - Ochſen u. Spekſteuer in

Dännemark iſt eigentl. eine

Art von Accis II. 39o. 278.

- - Trančſteuer iſt eine Art

von Accis II. 39o.278.

- - Vermögenſteuer, wovon

ſie entrichtet wird II. 389.

278. wozu ſie gut iſt ebend."

ſiehe Kopfgeld.

s - Zehendſteuer, in wiefern

ſie gerecht iſt II. 389. 278.

an vielen Orten hat ſie die

Geiſtlichkeit an ſich gezogen

ebend.

Steuerfreiheit, dieſe kan durchs

Herkommen erlangt werden

II.381.273. die Verdienſte

ſollten im Staat nicht da

durch belohnt werden II.382.

273. Kirche und Adel ſollte

ſie nicht haben II. 382. 273.

Beiſpiele aus der Geſchichte

II. 382. 274. muß armen

und verunglükten Landſchaf

billig angedeihen II.400.
O 7.

-v

Stewart II. 105. 70. II. 198,

145. II. 226. 166.

Stieve Gottfr. I. 132.

Stiletus Simon I. 104.

Stillſchweigen, in wiefern es

ein Eingeſtändnis mit ſich

führt Ili. 87. 53.

Stiſſer Friedr. Ulr, II. 198.

I45.

Stobäus I. 309. III.373.245.

Stock J.Ä #

Stockhauſen Joh. I. 30. 21.

Einl. h. Chriſt -

- - Joh. Chriſt. II. 184. 134.

Stößer Gottfr. Il.#
Stolz Friedr. Lebr. III.90. 55.

Strabo II. 228. 167. lII.

4I6. 27I. !

Stracha Benev. II. 247. 18o.

Strafen, was ſie ſind I. 193.

127..es giebt natürliche und

willkürliche, göttliche und

menſchliche, verabredete und

bürgerliche ebend. können als

lein von der Majeſtät im

Staate beſtimmt werden I.

194. I 28. dies wird von ei

nem Einwurf befreiet ebend.

müſſen in den Grenzen der

Verteidigung bleiben, und

nach denſelben abgemeſſen

Werden , I98. I31. 1. 2or.

133 müſſen, beſſern und

vom Böſen abhalten . 200.

M m I 33.

-
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- -

133. die Zeiten und ihre

Denkungsart kommen dabei

in Betracht I. 202. 134.

müſſen die guten Sitten, Tu

gend, und Ernſthaftigkeit der

Gerichtsverfaſſung nicht be

leidigen I. 204. 135. deren

Größe iſt nicht allein nach

dem zugefügten Schaden ab

zumeſſen I 209. 39. muß

nur allein dem Verbrecher

Uebel zufügen 1.218.145.

» - bürgerliche, deren Ver

ſchiedenheit überhaupt 1.195.

129. ihr Gegenſtand ebend.

auf wie vielerlei man dabei

zu ſehen I. 196. 129. deren

Abſichten überhaupt I. 196.

130. dürfen nicht übertrie

ben und grauſam ſeyn ebend.

die Regierungsform muß da

bei in Betracht gezogen wer

den I. 197. 13o. Montes

quieus Meinung hievon wird

beurteilt I. 197. 130. beſon

dereAbſichten derſelben I.198.

I31.

s - wie ganze Gemeinden be

ſtraft werden I. 22o. 146.

- müſſen ein gehörigesVer

hältnis beobachten l.221.147.

* - müſſen zuweilen verän

dert werden. 1. 246. folg.

I63. E

s - muſen vollſtreckt werden,

wenn ſie den bürgerlichen Ge

horſam wirken ſollen 1.273.

I82.

- , deren Vollſtrekkung ſol,

te öffentlich bekannt gemacht

werden l. 274. 182.

* - müſſen, wenn ſie gerecht

ſeyn ſollen, nicht ſchärfer ſeyn,

als nötig iſt, den Menſchen

von Uebeltaten abzuhalten II.

86. 58. -

-, Gefängnißſtrafen, was da

von zu halten I. 198. I 31.

4 - Geldſtrafen, wie ſie ge

braucht werden müſſen .2o1.

133. ſind nicht in die Rolle

der Kämmereinkünfte einzu

ſchreiben ebend.

- jüdiſche ſind heut zu Tag

nicht zu brauchen wider

Grotius I. 2o2. I34.

- - Lebensſtrafen ſind Hin

derniſſe der Bevölkerung II.

74. 56. ſind nicht ohne Un

terſchied und Wahl zu bran

chen 1I. 85. 57. die ewigen

Gefängnißſtrafen ſind auſſer

dem Fall, wenn der Staat

nicht anders als durch den

Tod des Verbrechers ſicher,

geſtellt werden kan, denſel

ben vorzuziehen lI. 85. 57.

damit iſt der Zweikampf nicht

zu belegen II. 89. 6o. da

mit iſt Kindermord und Ab

treibung der Frucht ohne

Gnade zu belegen II. 113.

76. ſind beim Ehebruch nicht

zu branchen II. 137.95. da

mit iſt der Mordbrenner bil,

lig zu belegen II. 215. 158.

Aufrührer Felddiebe,Straſ

ſenräuber verdienen auch die

völlige Härte der Juſtiz II.

219.161, damit belegen dic

Zehenmänner in Rom die

Satire II: 221. 162.auf die

Richter, die ſich beſtechen laſ,

- , iſt zu hart III. 13o. 8o.

können nichtehe ſtatt finden,

als bis man den Untertan

ohne Gefahr des Staats

nicht mehr am Leben erha

* Iff
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ken kan I. 2o8. 138. Rußi

Ä Inſtruktion davon ebend.

önnen dem Mörder mit

„ Recht geſprochen werden 1.

212. I4I. Il. 2 I9. I6I.

s - Leibesſtrafen, die mit

Verſtümmelung der Glieder

verknüpft ſind, ſind dem
Staate höchſt ſchädlich I.

198. folg. 131. - Beiſpiele

hievon 1.199. 131. privile

giren den Müßiggang ebend.

Strafgeſezze ſiehe Geſezze.

Strandrecht, in wiefern esei

nen rechtmäßigen Erwerb

gibt II. 351. 254. inwiefern

es zu weit ausgedehnt wird

II. 352. 254.

Straßenräuber verdienen die

völlige Härte der Juſtiz II.

2I9. I6 I.

Strauch Aug. II. 266. 193.

- Joh. Il. 344. 249. II.

373. 266

Stravinsky Dav. I. 233.154.

Straus Gottfr. I. 188. 122.

11. 359. 258. III. 17I.

Strecker Conr. Wilh. I. 233.

154. Ill. 47. 28. II. 166.

IO5.

Streiter, frevelhafte, wie ſie

zu beſtrafen III. 122. 75.

Streit Chr. Philipp I. 335.

222. Ill. 2I8. I39. -

Ströme ſind mit Recht ein Ge

genſtand der Regalien II.

35O. 253.

Struben Dav. Georg II. 59.

38. Il. 63. 40. 11. 228. 167.

II. 297.217. III.7. 2.

Struv Georg Ad. I. 117. 69.

I. 2oo. I32. I. 223. 48. I.

226.I50. l. 233 I54. 1.267.

W.

I77. I. 269. 7. Kap. I.328.

27. l. 235. 93. ll. 203.

I48. II. 205. I5o. II. 217.

159. II. 292.213. III. 67.

40. Ill.,99. 6. III. 274.

I74. III. 305. 198. "

- . Burc. Gotth. I. 29. 20.

Einl. II. 22. 13

*_* „Friedr. Gottl. II.3925.

Stryk Joh. Sam. II. 125. 86.

III. IO5.65. II1. 398.26o.

- - Sam. I. 156.97. I. 175.

13. 25. I42. L 231.153.

I. 248. I. 283. 187. I. 286.

1.293. I94. I. 308. 204. I.

317-2 o. l. 32o. 212. II.4.

II. 52. 33. II. 83. 55. II.92.

6. II. 138.95. II. i89.138.

. 237. 173. II. 348. 251.

II. 354 255. II. 359.258.

1.403. 289. III. 89. 54.

III. I2375.III.237.15o. li.

252 16o. III. 279. 177.

Stuckius Joh. I. 103.

Studirende auf Univerſitäten,

auf deren Sitten und Fleis

mus die Polizei ein genaues,

Auge haben ll.191 folg. 141.

folg ihr Umgang mit den

Lehrern erleichtert dieſe Ab

ſicht II. 192. 142.

Subordination, muß unter

allen Bedienten im Staate

ſtatt finden I. 281. 186. was

ſie involvirt ebend. der Ge-

richtsperſonen iſt im Staat,

notwendig III. 56. 34. der

Inſtanzen im Prozeß ii.59.

35. der bürgerlichen Pflichten,

in Colliſion derſelben Ill. 259.

Anm.und II. 260. 166.

Subſidien ſiehe Regimenter.

Subſidiengelder, deren Ab

gabe an unſern Souverain

Mm 2 , macht
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macht einen auswärtigen

- Souverain nicht zum Unter

tan III. 225. I43.

Subſidientraktaten, wohin ſie

gehen I. 3oI. 2oo werden

ſowol unter gleichmächtigen,

als ungleichen Staaten ge

ſchloſſen ebend. folg.

Subſtanz der Privatgüter,

wenn die Majeſtät ein Recht

auf dieſelben hat 1I. 396.

284, was hieher für beſon

dere Fälle gehören. ll. 396.

folg. 284. folg.

Succow Laurent. Joh. Dan. I.

22. 15. Einl. ll. 312. 207.

II. 32O.

Succumbenzgelder, wenn ſie

in der Appellationsinſtanz

gute Wirkung haben III.

IIO. 68.

Süßmilch, Joh. Peter II.

Io6.7I.

Sulzer II. 155. IIo.

SÄmann Caſp. Theod.

248.

Suprematie giebt den Köni

genin Engeland das Kirchen

regimentll. 31. 19.

Surland Joh. Julius Il. 210.
I33.

Svetonius 1. 204. 135. lll.

266. 169. lll. 28I. 179. lll.

358 235. -

Svevius Il. 354. 255.

Sybaris, iſt ein Beiſpiel wol

lüſtiger Staaten ll. 288.

2IO.

Sydney Algernon l. 105.

Syſtem, überhaupt wird er,

klärtl. 78. 39. -

* - des Staats, woraufdeſ

ſen Vollkommenheit ankom

me ebend, manche Nationen

ſcheinen gar keins gehabt zu

haben l. 79. 39.

- - iſt dreherley. 80. 40. das

allgemeine, das beſtändige,

das veränderliche, worauf

ſie ſich gründen l. 8o. 40. dies

wird erläutert ebend.

- - allgemeine Regeln von den

zufälligen und beſtändigen

Syſtem l. 81. 4I.

s - das natürliche, Eünſts

liche und erzwungene l. 82.

4I.

* - Erhaltungsſyſtem und

deſſen Grundgeſezzel. 82.42.

- - Vergröſſerungsſyſtem

hat ſeine Grenzen l. 94.

folg. 53.

Kriegsſyſtem . 97. 55.

wenn es dem Friedensſyſtem

vorzuziehen ebend.

- - Friedens- u. Handlungs

ſyſtem iſt das natürlichſte u.

vielleicht auch das dauerhaf

teſte hievon l. 98. 56.

Szulecki Joh. von Schulz lll:

29. 17.

Tabor Otfoll. p. 3. ll. 394.

282. lll. 157.99.

Tachart (de) ll. 129. 89.

Tacitus l. 275. 182. ll. I18.

8o. ll. 285. 2o8. lll. I3. 6.

lll. 53. 31. lll. 226. 143. lll.

266.169.

Tafelgüter ſiehe Güter im

Staat.

Taktik, worinne ſie beſiehe 1.

327. 217.

Talionsrecht, kan eigentlich

bei Strafen nicht ſtattfin

den l. 223. I48.

Tariffe ſehe Zollrechnungen.

Taßis (Logier.de) l. I 27. 87.

Tau
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Tauſch von einiger Wichtig

keit ſollte billig gerichtlich ge

ſchehen lll. 16. 8.

Taxen, wozu ſie im Staat gut,

ſind. ll. 254.186. ſezt das

Polizeikollegium ebend, wie

die Polizei dabei verfahre ll.

255, 86.,.kan die Polizei

bei dem inländiſchen Handel

in Anſehung der täglichen

Bedürfniſſe leichter feſtſtel

len, als beym auswärtigen

Handel 1.264. 192. -

Teilbarkeit der Majeſtätsrech

te, ſiehe Majeſtät,

Temperament des Verbre

chers iſt zuweilen bei deſſen

Beſtrafung zu bemerken l.

2IO. I 39.

Temple (de) ll. 398. 28.

Tenzel Ernſt l. 106. 1. 195.

I 28. ll. 294. 214. lll. 64.38.

lll. 81. 49. lll. 120. 74. lll.

2 I6. I 37. >

- - Joh. Chriſt. lll. 331.

216.

Territorium, was es iſt? 1.

42. II. ob daſſelbe ein we

ſentlicher Teil der politiſchen

Geſellſchaft ſey? ebend. wird

mit Unterſchied beantwortet

rbend urſprüngliche ers

worbene 1. 43. 12. erwor

bene, wenn ſie entſtanden

ebend. geſchloſſene, gemeins

ſchaftliche, ausſchlieſſende

ebend. und folg. ausſchlieſ,

ſende ſind von den geſchloſſes

nen faſt gar nicht weſentlich

unterſchieden ebend. dieſe

Einteilungen ſind nur durch

die Erdbeſchreiber oder durch

beſondere Staatsverfaſſung

gemacht wºrden ... 44. I2.

ob alles, was in demſelben

iſt, zu demſelben gehört lll.

I75. II 2. was hiebei zu uns

terſcheiden ebend. jede Pers

ſon und Sache in demſelben

iſt ordentlicher Weiſe derMa

jeſtät unterworfen. lll. 176.

II2 deſſen Verluſt endigt

den Staatnoch nicht lll,4I1.

269. Beiſpiele aus der Ge

ſchichtet lll. 412. 269. eben

ſo wenig deren Verminde

rung ebend. Beiſpiele aus

der Geſchichte ebend. -

" - es iſt hiebei die politiſche

und geographiſche Bedeu

tung zu unterſcheiden lll.

176. II.2. inwiefern von dies

ſer aufjene zu ſchlieſſen, und

was hiebei zu unterſcheiden

lll. 177.113. was für gerech

te Urſachen der Trennung von

demſelben nicht zu halten lll.

I78. II 3.

Tertre (du) Ill. 344.

Tesmar Joh. 1. 275. 182. ll.

299. 218. lll. 17o. 108. lll.

273. I73. lll. 287.184.

Teßin l. 23. 16. Einl. -

Teſtamenten, die dahin ge

hörigen Geſezze müſſen in ei

ne Gewisheit gebracht wer

dem ll. 363. 264. ſollten alle

gerichtlich gemacht werden

müſſen ll. 369.264. lll. 16.8.

ſiehe Ausländer.

Teſt, und deſſen Beſchwörung

macht das Unterſcheidungs

zeichen der herrſchenden Reli

gion in England ausll,40.25.

Teurungder Waaren, wenn ſie

ein Zeichen eines blühenden

Staatsſey , 253. 185.

MM 3 wenn

* -
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- wenn ſie dem Staat ſchädlich

iſt. ll. 254. 185.

Teutophilus Chriſt. ll. 391.

279.

Teutſchenbrunn Joh. Heu

mann (von) ll. 319. 23r.

Ceutſcher Joh. Mich. ll. 169.

I22.

Thaleſtris). 38. 7.

Thegen Georgl.105.ll.128.88.

Theodabates Kön. der Gothen,

deſſen Urteil von der Gewiſ.

ſensfreiheitll. 34.21.

Theilungen der Nation, wenn

ſie dem Staat nüzlich und

ſchädlich ſind Ill. 422.275.

inwiefern eine freie Nation

nicht genötigt iſt, dieſelbe zu

_ genehmigen lll.422.275.

Theodos. der Große ſ ein

abergläubiſcher Regentl. 125.

74. Beyſpiele ſeiner Grau

ſamkeit I. 22o. I46.

Grauſamkeit macht ihn noch

zu keinen Tirann lll. 360.
237.

Theopompus, Kön. von Spar

ka, wird aus falſchen Reli

ſeine

leite 1. 4. 13. l. 62. 24.

l.-II6. 68. 1. 213. 14.

1. 226. I5O. l. 24o. I58.

l. 297. 196. ll. 4. ll. 2I. I2.

ll. 33. 20. ll. 48. 30. ll. 52.

33. ll. 88. 58. ll. II2. 75.

ll. I 24. 85. ll. I31. 90. ll.

151. Io8. ll. I90. I39. ll.

217. I59. ll. 257. 187. ll

294. 214. ll. 346. 25o. ll.

390.278. lll. 3. lll. 72. 43

lll. 119. 74. Ml. 126.77. lll.

166. Io5. lll. I78. II3. lll.

305. I98. E

Thron iſt von älteſten Zeiten
ein Majeſtätszeichen 1. I44.

folg. 89.

Thuanus Jacob Aug. ll. 234.

I7I. lll. 22.I 3. lll. 403. 263.

ob und inwiefern deſſen Ent

hauptung wegen Verheim

lichung des Cinqmariſchen

Projects gegen Richelieu ge

recht geweſen lll. 399. 26I.

Thuillier Dom. Vincent. l.

ZO5.2O2.

Thyme Georg Gottfr. lll. 4

lll. I 2o. 74.

Ä mit drey- Timotheus Mich. 1.268. I78

undert Mann dem Jupiter

zu Ehren erwürgt ll. 15.7.

Theorie des loix ciuiles 1.

II. Ä

- - de l'impôtl.375.267.

Thiara, des Pabſtes, worinne

ſie beſund, und wie dreyKro

nen daraus geworden l. 146.

9O.

Thilo Joh. Ludw. lll. 389.23.

ÄJoh.l. Io4.ll. 24. 14.

ll. 277. 2o2.

Thomaſius Traugottill.25.4.

» - Chriſtian woher er den

Urſprung der Staaten
-

-

Tirannei, Tirann, iſt entwes

der eine wirkliche und tätige,

oder eine wörtliche und ein

gebildete lll. 345.226.

- - tätige und wirkliche

Ariſtoteles Begrif hievon

wird nicht angenommen. lll.

352.232. wie vielerlei Arten

derſelben es giebt ebend. iſt

auch in Freiſtaaten möglich

lll. 353. 232. ein weſentli

ches Kennzeichen davon iſt die

Beleidigung der Nation lll.

354. 233. Unterſcheidungs

zeichen derſelben lll.358.236.
(ML
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-349. 232
-

Tiraquell Andr. ll. 309,22

eine fehlerhafte Regierung Titel, was ſie ſind ll. 307, 224.

verdient dieſen Namen noch

nicht lll. 359.236, harte Be

fehle, Beleidigungen eini

ger Untertanen und Mis

bräuche des Lieblings, ma

chen dieſelbe noch nicht aus

lll. 36o. 237. iſt relativiſch

und muß aus der Staats

verfaſſung beurteilt werden

Ill. 361.238. die Ueberſchrei,

tung der natürlichen und will

kürlichen Grundgeſetze vers

dient allezeit dieſen Namen

1ll. 362.238. dieſelbe hat

Grade lll.363.238. in wie

fern der Regent ſittliche Ur

ſache davon werde lll. 362.

folg. 238. was die Nation

dabei für Rechte habe, Ill.
365.folg. 239. folg. nähere

Beſtimmung derſelb. lll. 370.

folg. 243. folg. muß gewiß

ſeyn, ehe ſich die Nation in

den Verteidigungsſtand das

gegen ſezt lll. 37.243. darf

nicht an der unſchuldigenFa

milie des Tirannen geahndet

werden ll. 374.245.

- wörtliche und eingebil

dete, kam eine gute Regie

rungſeyn lll. 346. 227. dar

unter wurden ſonſt alle ab

ſolute Regierungen verſtan

den lll. 346.227. Beiſpiele

von ſolchen ſogenannten Tis

rannen ebend. Quellen dies

ſes Redegebrauchs lll. 347.

228.folg dahin gehören

ner alle unrechtmäßige An

maßungen der Majeſtät lll.

in wiefern die Majeſtät im

Staat ein Recht darauf hat

ll. 307. 224. was die Klug

heit bey deren Austeilung

ſagt ll. 307. 224. in wiefern

deren Erteilung zu einer

Staatseinkunft gemacht wer

den könne ll. 393. 282.

Titius Joh. Dan. ll. 236. 172.

- - Gottl. Gerh.ll. 359.258

ll. 394.282.

Titulatur des Fürſten gehört

auch mit zum Hofceremoniell

1. 139. 85. man muß ſie in

gewöhnliche und ungewöhns

liche, vernünftige und widers

ſprechende, weſentliche und

zufällige, perſönliche und

dingliche einteilen l 140. 85.

Beiſpiele von ſonderbaren Ti

tulaturen 1.140. 86. von

Ä überwundenen

ationen, und Würden ſind

oft dem Staatsintereſſe gº
mäs ebend. ein Staat iſt

Herr von derſelben l. I4I.

87. die Würde eines Titels

haftet zuweilen auf beſtimm

ten Landſchaften I. 142. 87.

Beiſpiele hievon in der Per

ſon Karls des Großen und

von Savoyen ebend. Sou

verainitätstitel und deren

Erteilungsrecht, ſiehe Sou

verain und Souverainität;

des Hofes iſt dem Willen

der Privatperſonen nicht zu

überlaſſen i. 147.91:

Tiberius, iſt ein Beiſpiel der

tiefſten unerforſchlichkeit .

I30.7I.

5. Tielke Henr. Chriſt. 1.105.

Mm 4 Tiere,



Weſentlicher Innhalt.

Tiere ſchädliche ſind im Staat Transplantation iſt gut in

zu vertilgen ll. 223. 164. ſofern die bürgerliche Frei

Tilemann Burc, Henr. 1.317. heit nicht dabei gekränkt wird

2IO. ll. IO3. 69.

Tilgungskaſſe fonds d'amor- Trautmann Gottl. Friedr. lll.

tiſſement, iſt zu Tilgung der I20. 74.4

Staatsſchulden anzulegen ll. Treiber Joh. Friedr. l. I44.

406. folg. 29I. woher dieſe - - Georg ll. 203. I

Kaſſe anzulegen, wird ein Treuer Gottl. Sam.

Vorſchlag gethan ebend.

faz.
I87.7 -

Tortur, ſiehe Beweis durch TribbechoviusAd.ll.247.180.
Tortur,

Touſſaint ll. 143. 99.

Tozen M.F 1. 17. 12. Einl.

Tockel Ernſt ll. 4.

Todesfälle ſind Feinde der Be

völkerung ll. 74. 5o. was

darunter zu zählen ebend.

Töchter ſollten bald verheira

Tribut, ſ. Auflagen, Steuern,

Menſchentribut, was das

von zu halten lll. 283. 18I.

Türkiſche Landeſind zumHan

del wol gelegen, gleichwol

iſt auſſer Smyrna kein ſyſte

matiſcher Handlungsort da

ſelbſt ll. 266. 193.

thet werden ll. 125.87. Mey- Tugend iſt im Staat notwen

nungen der Nationen über

dieZeit der Verheiratung ders

ſelben ll. 125. 87. des Hrn.

Verf. Meynung hievon ll.

dig ll. 143. Ioo. Urteile des

Konfuzius, Zoroaſter und

Zaleukus davon ll. 145. Ernſt

der fromme iſt ein unſterb

126. 87.

Toleranz, ſiehe Religionsdul

tung.

Trier J. W. 1. 27. 18. Einl.

Trunkenbold, dem ſollte ein

Vormund geſezt werden ll.

liches Beiſpiel davon ll. 146.

Io3. Montesquieus Urteil

ll. 147. Io4. was ſie iſt ll.

148. 105. iſt in allen Regie

rungsformen erfoderlich ll.

148. 105. dies wird gegen

166. 120. Montesquieu verteidigt Il.

Trunkenheit iſt wenigſtens an 148. 106.

öffentlichen Orten nicht zu Turrerin Joh. A. lll. 193.122.

dulten ebend. Curnbull G. l. 165. IO4.

Trutzbündniſſe, welches ihre - - U

weſentl. Abſicht iſt l.3oo.199. -

Trankſteuer, ſiehe Steuer. Ueberſchwemmung, wirkſa

WTranſit iſt ein Mittel, den me Mittel dagegen ll. 215.

auswärtigen Kaufmann an- 158. dieſe beſorgt die Po

zulokkenll. 273. 20o. ſolchen lizei im Staat ebend. in

anzuordnen, iſt die Majeſtät wiefern ſie ein Eigentum des

berechtigt ll. 272. 2oo. Staatszuwege bringtll. 35o.

Transmiera Didacus Garzias 253. wenn nach derſelben

dell. I 29.89, das Eigentumsrecht º Be

zzers
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ſizers wiedererwacht l35.

253.

Uffelmann Henr. 1. II9. 7o.

ll. 252. I84. - -

Uhl Joh. Ludw. 1.248.

Uhlmann David l. Io5.

Umlaufdes Geldes, ſiehe Geld.

Umſtände, unter denen das

Verbrechen ausgeübt worden,

müſſen bey deſſen Beſtrafung

bemerkt werden l. 209. 139.

1.216. I43.

unabhängigkeit, in wiefern

Souverain hat das Recht,

über ſolche durch ſeine Poli

zeicollegia wachen zu laſſen

ll. Io8. 73. die Geſezze das

gegen ſind ſchwer und was

der Souverain dabey für

ein Syſtem befolgen müſſe

ll. Io9. folg. 74.

- wenn ſie ſattſam bewie

ſen, iſt eine hinreichende Ur

ſach zur Eheſcheidung ll. 137.

95.

Ungebauer Erasmus l. 236.

I56. ll. 355.256.

Ungehorſam contumacia,

führt mit Recht die im Pro

zeß geordnete Strafe mit ſich

lll. 8o. 49. deſſen Beſchuldi

gung ſollte im Prozeſſe nicht

erſt abgewartet werden lll.

I35. 83.

Unger Joh. Fr. ll. 255. 186.

Ungleichheit der Rechte im

Staat, woher ſie komme l.

eine in unſerm Territorio

eingeſchloſſene Landſchaft die

ſelbe haben könne lll. 175.

folg. 112. folg. dazu kan der

lange. Beſiz eine gegründete

Vermutung abgeben lll. 178.

113. woher dieſelbe zu be

weiſen lll. 176. 112. und lll.

177. 113. iſt bey einem Volk

ſo lange ein Eigentum, bis

es ſich der Majeſtät unter

worfen hat lll. 324. 2Io.

Unachtſamkeit gegen die Ma

jeſtät, wie ſie zu ahnden lll.

392.256.

Unehliche Kinder, denen ſoll

te die allgemeine bürgerliche

Ehre nicht entzogen werden

lll. 24I. I53.

Unehre, ſiehe Ehrloſigkeit.

Uneinigkeit, große, iſt eine

hinreichende Urſache zur Ehez

ſcheidung ll. I37.95.

Unfruchtbarkeit der Einwoh

ner, Urſachen derſelben ll.

106.71. dahingehöret ſchlech

te und harte Regierung ebd. .

und folg verdorbene Sit

ten und heilige Einfalt ll.

106. 72. iſt im Staate zu

vermeiden ll. 106. 72. der

35. 5.

Unglücksfälle, natürliche, da

wider muß die Polizei die

Untertanen ſchüzen ll,74.5o.

Univerſitäten, womit ſie ſich

beſchäftigen ll. 182.133. der

gleichen anzulegen, iſt ein

Majeſtätsrecht ll. 183. 134.

deren Anzal iſt einzuſchrän

ken ll. I83. I34. der Sou

verain kan ſie von einem Ort

zum andern verlegen ll. 183.

134. ob ſie in Städten an

zulegen, die ihre einzige Na

rung davon haben ll. 184.

134. Polizeianſtalten auf den

ſeiben in Anſehung der Leh

rer und Lernenden ll. 189.

folg. 139;folg einige Vor

ſchläge zu deren Verbeſſerung

Mm 5 – ebenÖ,
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cbend. anf denſelben darf

nichts, was der Abſicht des

Staats zuwider iſt, gelehret

werden ll. 19I. 140.

Unkeuſchheit kan der Geſezge

ber nur durch Umwege bei

zwingen ll. I67. 12I.

Unmittelbarkeit der Unterta

nen, ſiehe Untertan.

Unterherrſchaft, was ſie ſey

l. 107. 62.

Unterſuchung der Streitſa

chen, was hiebey des Rich

ters Pflicht iſt lll. 16.9. ſiehe

Unterſuchungsproceß.

Untertan, Untertanen, was

ſie ſeyen l. 4I. Io. lll. 172.

ro9. wer dazu gehöret Ill.

172. 109. wer nicht dazu ge

hört lll. 179. 114. werden

der Majeſtät entgegengeſezt

l 173. 10. haben auch in
Bezug auf die Majeſtät ihre

Rechte ebend. zweierlei Ar

ren derſelben, nachdem ſie

entweder zugleich Bürger ſind

oder nicht lll. 174. III. ſind

vom Bürger unterſchieden.
41. 1o. können auch Bürger

ſeyn ebend. Unterſcheidungs

zeichen des Untertans vom

Bürger lll. 179, 114. Beur

teilung des Hobbes, Puffen

dorfs und Rouſſeau über dieſe

Begriffe ill. 18o. 115. Ver

bindlichkeiten derſelben über

haupt lll. 181. 116. folg, ge

hören zu den Zwangspflicht

ten lll. 182. I 16. wie vieler

lei dieſe Verbindlichkeiten

ſind und daher flieſſende Re

geln lll. 184. 117. iſt nicht

nur zu Unterlaſſung nachtei

liger Handlungen, ſondern

auch zu tätiger Anwendung

wirkſamer Mittel zu des

Staats Beſten verbunden lll.

I84.folg. II7. wie vielerlei

die Rechte ſind, die dem

ſelben im Staate zuſtehen lII.

186. 18. ein ſolcher iſt ein

jeder, der ſich in einem Staate

aufhält l. 118.7o. kan Ma

jeſtätsrechte durch langen Be

ſiz oder ausdrükliche Ertei

lung rechtmäßig erwerben l.

155. 97. iſt verbunden, dass

jenige von ſelbſt zu entdek

ken, waser dem Staat ſchäd

lich zu ſeynglaubtl. 251.166.

muß Zeugnis auf Verlangen

ablegen ebend. kan eigen

mächtig keinen Krieg anfan

gen 1.307.204. auſſer wenn

der Regent ſeine Provinzen

nicht mehr beſchüzzenkan und

will l. 307. 204. ihm iſt der

Gebrauch der nur allein zum

Krieg gehörigenSachen nicht

erlaubt ebd. u. folg, deſſen

Leben und Güterkan der Re

gent zur Abſicht der Regie

rung in Gefahr ſezzen 1.329.

218. auf deſſen Erhaltung

im Staat muß die Polizei

bedacht ſeyn, und wider was

für Feinde hiebey zu kämpfen

iſt ll. 74.folg. 5o. folg.

- deſſen Leben darf der Sou

verain nicht mutwillig dar

an ſezzen ll. 84. folg, 57. deſ

ſen Auswanderung iſt zu ver

hindern ll. 90. 61. darf nicht

ſelbſt ausgetrieben werden ll.

98. 66. und zwar weder aus

drüklich ebend. noch ſtill:

ſchweigendll. 99.67. wasvon

deſſen Auslieferung und#
Df
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desverweiſung zu halten ll.

1oo. 68. ingleichen von der

Verteilung in den Territo

rien ll. 102.69. deren Ver

mehrung im Staat, wie ſie

zu bewirken, ſiehe Bevölke“

ung; deren Fruchtbarkeit

iſt zu befördern ll. 104. 7o.

Hinderniſſe derſelben ſind zu

unterdrükkenll. 105. folg.71.

folg: deren Eheſtand iſt zu

begünſtigen ll. I 13.77. hier

auf muß die Polizei Aufſicht

haben ll. 131.9I. ein jeder

muß alle Jahre ſeine Na

rungsmittel und Geſchäfte

anzeigen ll. 173. 126. kanſich

über die Austeilung der bür

gerlichen Ehrenicht beklagen

l, 305. 223. inwieferner die

Staatsgüter durch Verjäh

rung erwerben könne ll. 345.

folg. 25o. derſelbe muß bis

weilen bey Ueberſchwemmun

gen und Erledigung eines

Waſſerbetts entſchädigt wer

den il. 351.253. kan die Fi

ſcherei und Jagd erwerben

und ausüben ll. 353. folg.

255 folg. wenn ſich auf deſ

ſen Gütern Geſundbrunnen,

Salzquellen und andere Mi

neralien zeigen, muß er ſein

Grundſtück der Majeſtät im

Staat auf Erfodern abtre

ten ll. 358. 258. in wie

fern demſelben die auf ſei

nen Grundſtükken gefunde
nen Schäzze billig zu laſſen

ll. 359. 258. in wiefern er

verbunden, von ſeinen Ein

künften etwas zur Staats-

kaſſe zu liefern ll. 374. 267.

ob dazu ſeine Ennigung
-

notwendig ſey ll. 375. 268.

verunglükte, wie ihnen zu

Ä ll. 399. folg. 287.

O
9.

- deren Gleichheit, in wie

fern ſie im Staate ſtatt hat, u.

nicht lll. 205. 131.

- die Erteilung eines Ors

dens, eines Lehens oder Ab

gabe der Subſidiengelder

macht einen auswärtigen

Souverain noch nicht zum

Untertan lll. 225. 143.

- Verſchiedenheit derſelben

lll. 23o.146. woher die Athe

nienſer und Spanier das Un

terſcheidungszeichen ihrerUn

tertanen hernahmen lll. 243.

154.

- deren Mittelbarkeit und

Unmittelbarkeit kan durch

Znſammenſezzung der Geſell

ſchaften im Staat veranlaßt

werden und wie lll. 25o.159.

- muß alles unterlaſſen, was

den Majeſtätsrechten wider

ſpricht lll. 257. 184. Gren

zen ſeines Gehorſams in Cols

liſion und in Anſehung der

Befehle gegen Gott und die

Natur lll. 258. folg. 165.

folg. inwiefern er mit gu

ten Gewiſſen ſeinen Dienſt

beym Souverain, der der

gleichen Befehle giebt, auf

geben kan, oder nicht kan

lll. 263. folg. 168. hieher

gehörige Beiſpiele lll. 264.

I69.

- deren Rechte und Befug

niſſe beziehen ſich auf die

Befugniſſe der Majeſtät lll.

266. 177. daher flieſſende

Verbindlichkeiten des Unter

tälen.
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tanen werden überhaupt an

gezeigt lll. 266. 17o. Rechte

deſſelben in Anſehung der Re

ligion lll. 268. 171. darf

nicht eigenmächtig Gewalt

brauchen lll. 269. 172. auſ

ſer wenn er das Recht des

Selbſtzwangs durchausdrük

liche oder ſtillſchweigende Ein

willigung des Souverains

erworben hat lll. 269. 172.

muß zuErhaltung des Staats

und des Regenten Güter

und Leben daran ſezzen lll.

277. 177. was hierbei von

Seiten des Regenten zu be

obachten lll. 277. folg. 177.

muß das öffentliche Wolſeyn

mit Waffen verteidigen, wie

weit hiebei das Recht und

die Verbindlichkeit deſſelben

gehet lll. 279. 178. lll 280.

179. was für Perſonen das

von ausgenommen lll. 28I.

179. müſſen ſich dem Feind

als Geiſſeln oder auch zur

Rache übergeben laſſen lll.

281. 18o. folg, was hiebei

für wichtige Fälle zu unter

ſcheiden ebend. einzelne Un

tertanen dürfen gegen den

Regenten, wenn er auch bö

ſe iſt, keine Gewalt brauchen

lll. 284. 182. auch alsdann

nicht, wenn er ſie mit Un

recht tödten wollte lll. 285.

I 82. was hiebei die Klug

heit für Auswege anratet,

und welche Perſonen von die

ſer Verbindlichkeit auszuneh

men lll. 285. folg. 183. ob

1:nd in wiefern der Untertan

die Schande des Regenten

auf ſich nehmen muß lll, 286.

185. folg. was das allgemei

ne Staatsrecht dem Regen

tenhiebei fürKlugheitsregeln

anratet lll. 288. 185. darf

nicht eigenmächtig Geſells

ſchaften aufrichten lll. 291.

188. in wie weit derſelbe

auswandern kan lll.297.192.

Rechte und Verbindlichkei

ten derſelben in Anſehung

der Staatsgrundgeſezze lll.

339. 222. in wiefern dieſel

ben die Staatsgrundgeſezze

abändern können lll. 339.222.

ein einzelner hat nicht das

Recht, einen harten Regen

ten für einen Tirannen zu

erklären lll. 37o. 243.

Unterwerfung, ihre Abſicht

ſezt dem Regenten des Staats

Grenzen l. 365. iſt eine der

rechtlichen Handlungen, die

bey Errichtung eines Staats

vorkommen müſſen l. 64. 26.

bringt den Staat zur Wirk

lichkeit 1.65. 27. ſchließt eine

rechtmäßige Gewalt nichtaus

ebd. widerſpricht der Menſch“

lichkeit nicht, welches von eis

nem Einwurfe befreiet wird

1. 67. 29. wenn dieſelbe in

Anſehung eines Landes, ſo

in unſerm Territorio liegt,

zu vermuten lll. I78. 13.

wenn ſie mit oder ohne Be

dingungen geſchehen, was

hiedurch für Beſtimmungen

in den Rechten und Verbinds

lichkeiten des Regenten er

wachſen lll.337.221. in wies

fern ſie im Staat geſchieht

lll. 324.21O.

Unveräußerlichkeit der

Staatsgüter, ſiehe Staats

güter, Ups
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24. J4.

Urkunden, ſiehe Beweisdurch

Urkunden.

Urſachen des begangenen Ver

brechens, müſſen bei deſſen

Beſirafung bemerkt werden

l. 216. I44.

Urteile, decreta, was ſie ſind

1.230. 153. gehören zu den

willkürlichen beſonderen Ge

ſezzenim Staat ebend, deren

Vollſtrekkung gehört zu der

Gerichtsbarkeit in ſtreitigen

Fällen lll. 17. 9. muß bald

möglichſt geſchehen ebd. lll.

Io4.65. wasſie ſind lll,93 58.

weſentliche Kennzeichen der- .

ſelben lll 9458. Gegenſtän

de derſelben lll. 94. 58. wor

aus das allgemeine Staats

recht deren Wert beſtimmt

lll. 94. 58. müſſen den Geſez

zen gemäsſeyn lll. 95. 59.

in wiefern dieſelben eine be

ſtimmte Gewisheit haben

müſſen lll 97. 66. wenn ſie

fehlerhaft ſind, was fürHülfs

mittel dagegen ſtatt finden

lll. 104. 65. lll. 106. 66.

die devolutiven Hülfsmittel

dagegen ſollten billig allezeit

Ä die einſtweilige Vollzie

hung der Urtel verzögern lll.

105.65. wenn ſie der Sou

verain ſelbſt geſprochen, kan

nur Bitte und Vorſtellung

ſtattfinden lll. 106. 66.

- ſollte in den meiſten Fäl

len der Richter ſeibſt ſprechen

lll. 135. 83.

- - Beiurteile, hiewider ſollte

gar keine Appellation zuges

laſſen werden lll, III. 69.

„
/

-

Upmark Joh. 1. I92. 126. ll. Uſurpateur heiſt ein jeder, der

ſich ohne Recht der Regie

rung anmaßt lll. 349. 23o.

gehört zu den ſogenannten

Tirannen lll. 349. 230. ſo

lange er ſich noch nicht im

Beſiz der Hoheitsrechte be

findet, kan ihn ein jeder für

einen Rebellen, oder öffent

lichen Staatsfeind anſehen

lll. 35o. 23o. wenn er ſchon

im Beſiz iſt, iſt er aus Liebe

zum öffentlichen Beſten zu

verehren lll. 351. wer mit

dieſem Namen nicht zu bele

gen lll. 35 I. folg. 231.

urtenbogaert Joh. 1.3.

Y).

Varenius lll. 295. 190.

Vaſall als Vaſall iſt noch kein

Untertan l. 29I. 193. iſt an

Ausübung des Geſandſchafts

rechts nicht gehindert ebend.

das Gericht über dieſelben

woher es entſtanden lll. 14r.

87. deren Verſammlung, ob

ſie eine öffentliche Geſellſchaft

zu nennen lll. 248. 157.

von Vattel 1. Io. 8. Einl. ll.

95. 63. ll. I43.99. lll. 340.

222. lll. 37o. 242. -

Vauban Seb. von 1.312.207.

de Valentiis Ventura lll. 3. lil.

12O. 74. -

Valerius Maximus ll. 84. 56.

ll. II8. 8o. ll. 246. 179. ll.

3O8. 224. lll. 28I. 180. -

- Publikola legte zuerſt eine

Staatskaſſe in Rom an ll.

336. 243.

Vedel Nic. ll. 35. 21.

d Ä Garcilaſſo l. 49.

I º 8 Q d

9.48 YWelt
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Velthem Valent. 1. 117. 69.

l. 163. lll. 314.

Velthuyſius Lamb. ll. 128.88.

Venedig ſucht die innerliche

Sicherheit durch Mistrauen

unter den Bürgern ſelbſt zu

bewirken 1.86. 45. der da

her rührende Gebrauch, nach

welchem ein Ankläger ſeine

Nachrichtenbey Nachtzeit in

Löwenköpfe auf der Markus

Gallerie einwerfen kan, iſt

nicht zu billigen 1.256. 169.

17o. daſelbſt ſind 5 anſehn

liche Senatoren Bewahrer

der Geſetze l. 271. 180. hat

ſtreng verboten, daß ſich ſeine

Untertanen nicht auswärts ,

ankaufen l. 336. 223. lll.

229: 145., verſagt denen Ue

beltätern die fernere Frey

ſtätte in den Geſandſchaftsbe

zirken ll70.45. deſſen nach

ahmungswerthes Beiſpiel

geringhaltig geſchlagenes

Geld wieder aus dem Staa

ke wegzubringen ll.# I7I.

wenn der Handeldaſelbſt

zublühen angefangenll 265.

93. was es zur Bequem-º

lichkeit der Reiſenden ver

anſtaltet hat ll. 290. 213.

Venetus Marc. Paul ll. 231.

I69.

Verachtung der M7ajeſtät, der

Staatsbeamten ſiehe Ma

jeſtätsverbrechen, Staats

beamten.

Verächtlichkeit, bürgerliche,

(leuis notae macula) iſt der

kleinſte Grad der Ehrloſig

keit ll. 3oo. 219. es iſt hy

pothetiſch gut, daß der

Scharfrichter damit belegt

wird ll. 302. 220.

auf

Veränderung der Geſetze, ſiehe

Geſe3ze, Grundgeſe33e.

Veränderung der Regie

rungsform ſ. Regierungs

form.

Veräuſſerung der Staatsgü

ter, in wie fern ſie erlaubt

iſt, ſiehe Staatsgüter; wenn

ſie rechtmäßig geſchehen, muß

man der Beſizzer die Güter

ruhig laſſen 1l. 343. 248.

wasdieſelberechtfertigen köns

nell. 343.249.

Verbindlichkeit der Geſetze

iſt ein weſentlicher Teil derſel

ben l. 185. folg. I 21. die na

türl. iſt nicht hinreichend zu

Beobachtung der Geſetze, es

mus daher eine willkürliche

dazu kommen l. 188. 122.

Verbotene Gradeſ. Grade.

Verbrechen, gewiſſe, ſind eine

hinreichende Urſachzur Ehe

ſcheidung ll. I37.95.

-- des Staatsſiehe Staats

verbrechen; Man teilt die

Verbrechen in angefangene

Und vollendetel. 214.142. es

iſt nicht ſo leicht zu urteilen, ob

ein vollendetes Verbrechen

mit der geſezten Strafe zu

belegen l. 214. folg: I42.

Unterſuchung und Beſtra

fung derſelben, wie ſie geſche

hen müſſel. 272. folg. 181.

worauf es bei der Verbind

lichkeit ſie zu entdekken an,

kommelll. I55. folg. 98.

Verbrecher,derenGäter confiſ

cirt der Souverain ll. 398.

286 wasdabei für eineBehut

ſamkeit zu beobachten l.398

286. ſiehe Confiſkation; die

römi
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z

römiſchen Geſezze, welche die

Güter deſſelben ohne Unter

ſchied in die Staatskaſſe zo

gen, waren zu hart ll. 398.

286. wenn deſſen Standnicht

zu beabſichtigen iſt lll.145.9o.

Verdacht ſiehe Beweis durch

n3egen.

Vereinigung iſt eine der recht

lichen Handlungen, die bey

Errichtung eines Staats vor,

kommen müſſen 1. 64. 26.

durch ſie entſteht die Geſell,

ſchaft l. 65. 27.

Vereinigung der Staaen ſ.
Stg.at.

Vereinigungsbündniſſe, wo

hin ſie gehen l. 302.20o. un

ter kleinen Staaten werden ſie

znrewigenBefreiunggeſchloſ

ſen ebend.

Verfahren, ein beſonderes

über die Präjudicialien zu

Gründung des Prozeſſes ſoll

te nicht zugelaſſen werden lll.

# 44. eben ſo wenig auch

ber die Zuläßigkeit der Be

weisartikel lll. 78. 48. das

ſchriftliche iſt zur Abſicht be

quemer, als das mündliche

lll. 34. 83. über die verzös

gerlichen Ausflüchte, Einlaſ

ſung und andere Nebenſachen

ſollte ganz kurz ſeyn lll. 135.

83.

Verführung ſollte ſcharf be

ſtraft werden l. 213 141, ll.
I66. I 20.

Vergrößerung, wahre, einge

bildete, innerliche äuſſerliche,

wasſie ſeyen . 96.54 Ver

größerungsſyſtem ſ. Sys

ſten, Regeln der lben ebd.

u. f der Strafe. 232. 154.

Verhältnis, das aritmekiſche

oder geometriſche, ob es

bei Beſtimmung der Ver

hältnis der Abgaben mit den

Einkünften des Untertans

vorzuziehen ſei ll. 38o. folg.

272. der Strafen mit den

Uebeltaten l. 221. 147.

Verhaft, der Verbrecher, kan

noch unter die Polizei ge

hören lll. 142. 88. was für

Verbrechen denſelben wirken

ſollten lll. 144. 9o. worauf

man hiebei zu ſehen ll. I45.

9o. iſt vom Gefängnis zu un

terſcheiden und mit keiner

Verächtlichkeit zu belegen ll.

I46. 91. 1. 272. 18I. hieher

gehörige Regeln lll. 145. 91.

wenn er verfügt werden kan

l. 272. 18I.

Yerjährung der Staatsgüter

kan vom Untertan blos durch

einen rechtmäßigen und uns

denklichen Beſiz geſchehen,

auſſerdem aber nicht „ll. 345.

folg. 250. der Gewonheit

ſollte nicht ſo lange Zeit er

fodern!7747 hat gegen

. Majeſtätsverbrechen nicht

ſtatt lll: 403. 263.

YCeridicus Conſtant. lll. 53. 3r.

Verkauf der Staatsgüter, in

welchem Fall er zu billigen

ll. 344.249.

Verke33erungen ſind eben ſo

ſehr zu verbieten, als der

Religionshaß ſelbſt l. 48. 30.

Verknüpfung öffentliche und

Privatverknüpfung, was ſie

im Staate ſei 1.76. 37.

ss der Familien im

Staat iſt dem StaatÄ-

A

W
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lich und wie? ll. 127. 88.

hiezu ſind die Ehen ein Mit

telebend.

verläumdung iſt nicht zu dul

ten ll. 163. II8.

verlaſſung der Staatsgüter

was ſie ſei, und wenn ſie zu

billigen ll. 345 59

Verlegung der Ehre Geſund
heit, Bequemlichkeit u; Rot,

durft, erfodern ein beſon

deres Verhältniß der Strafe
l. 212. I4I.

Verlöbniſſe ſollten ohne Vors

wiſſen der Polizei nicht ge

ſchoſſen werden können l.

124.86.

Vernehrung der Untertanen.

ſiehe Bevölkerung:

Yejinderung der Strafe .

232: I54. -

vermögen, deſſen Misbrauch

iſt ein Hindernis des Ras

rungsſtandes U 77. 93

was zu deſſen Misbrauch ge“

rechnet werden müſſe ebend

wermögenſteuer, ſiehe Steuer

vermutung gehört zu denB

weismitteln lll. 79. 49. wie

vielerlei ſie iſt lll.79-49.

raeſumtio iuris et de iure,

iſt ſehr unſicher lll. 7949.
ſiehe Beweis durch Y0er

mutung.

Vernet J. ll. 7. 2.

wejunfiehreiſteinHülfsmit

tel zum Staatsrechtl. 20.15

Einl. E

verpachtung derÄ
*ter, wobei der Finanzier dº

- bei zu ſehen U: 499.293.

Vorſchlag zum Erbpacht ll.

§§ 93 was für öffent

che Sachen nicht zu verpach“

* - -

tenll.409. 192. der Staats

einkünfte ſind ſchädlich ebend.

Frankreichs Beiſpiel ll. 419.

294. -

ſollten billig alle gericht

lich geſchehen l 68. .„

-, der Gerichtsämter ſollte

nicht ſtatt finden lll. 127.78.

Verpfändung der Staatsgü

ter, nach welchen Grundſäz

zen ſie zu beurteilen ll. 344.

249 hat in Anſehung der

Güter, die der Souverain

ohne Rükſicht auf das Wol

ſeyn des Staats vorgeſchoſs

ſen hat, keine Wirkung ebd.

Verſchenkung der Staatsgü

ter, wenn ſie rechtmäßig und

zu billigen iſt ll. 345. 25o.

Y0erſchwender, denen ſezt die

Polizei Vormünder ll. 282.

r-- --

207.

Verſchwörungen heimliche,

ſind eine Art von Rebellio

nen lll. 387.253

Verſendung der Acten, ſiehe

Acten.

Verſicherungsverträge hiebei

mus der Kredit erhalten wer

den ll. 257. 188. was dabei

für Handlungen vorkommen?

il. 258. 187. wobei der Re

gent bei ſeinen Vorſchriften

º Augenmerk zu richten ha

bell. 258. 188. welche Gat

tung. derſelben dem Staat

zuträglich ll. 258. I88

Verſtellung, iſt einem Staats

mann nötig . 130. 77 iſt

nicht mit der Schmeichelei zu

verwechſeln ebed.

vejuſchung der Staatsgü“

ter, wenn ſie gerecht iſt l.

344. 249
Ver



Weſentlicher Innhalt.

Verteidigung der Nation ge- Vielmännerei iſt im Staat

gen den Tirannen, muß ſtus

fenweis geſchehen lll. 372.

244

Verteidungsbündniſſe wohin

ſie gehen ? l. 3oo. 199.

Verträge ſind keine hinlängliz

chen Mittel der Sicherheit

1. 53. 19. die Geſezze, die

dieſelben beſtimmen, müſ

ſen in Gewisheit gebracht

werden ll. 368 264. wie des

nen dabei vorkommenden

Fehlern und Mängeln abzu

helfen ll. 369.264. deren Er

richtung iſt ein Gegenſtand

der nicht ſtreitigen Gerichts

barkeit lll. 14.7. wenn ſie

L

unter obrigkeitlicher Aufſicht

und Unterſuchung im Staat

errichtet werden müſſen lll.

15.8. beſtimmen die will
kürlichen Staatsgrundgeſez

zelll. 336. 22o.

Verwahrte Oerter ſind zur

Sicherheit nicht hinlänglich

1.53. I9.

Verwandten, inwiefern deren

- Zeugniſſe wider den Ange

klagten zu trauen, inwiefern

ſie durch Strafe dazu anzu

halten und zu beſirafen ſind,

wenn ſie nicht von ſelbſt das

Verbrechen ihrer Verwand

ten angegeben haben lll. 154.

97. folg, die unſchuldigen

desMajeſtätsverbrecherswer

den beſtraft lll.403. 263. ſoll

en billig nur in Colliſions

fällen aufgeopfert werden Ill.

O6. 2664O6.266.
-

Vibald Mart. Alph.ll. 110.74.

Victor Amadeus beſtraft die

Auswanderung mit Einzie

hung der Güter ll. 91. 61.

nicht zu dulten ll. 128. 89.

Urſachen hievon ebend. der

Rath des Plato iſt dabei nicht

zu befolgen ll. 128. folg. 89.

- Sitten der Nationen hiebei

ebend.

Vielweiberei iſt der Bevölke

- rung Und guten Ordnun

ſehr nachteilig, ob ſie glei

der Vernunft und Religion

nicht widerſprichtll. 129. 89.

aus wichtigen Urſachen fin

det hiebei Diſpenſation ſtatt

ll. I 30. 90. Meinung des

Montesquieu über den Fall,

wo ſie zuläßig ebend, die

Meinung des Lyſers iſt nicht

anzunehmen ebend. Beiſpie,

le der Vielweiberei ll. 29.

9O.

Wieville Peterl. 375. 267.

Vigelius Nic. lll. 126.74 Ill.

I 25. 76.

Vitriarius Joh. Jac. 1.30.2r.
Einl.

- * Carl Marc. ll. 364, 261.

Vitruvius lll. 416.271.

Völkerrecht, mit was für Ge

ſezzen es ſich beſchäftigt 1. 9.

8. Einl. iſt entweder ein all

gemeines oder willkürliches

1.8.6. Einl. iſt ein Teil der

Staatswiſſenſchaft l. 8. 6.

Einl. insbeſondere der allges

meinen Rechtsgelahrtheit in

Staaten 1.9. 8. Einl, wo

mit es ſich beſchäftigt, wird

durch Beiſpiele erläutert ebd.

darnach ſind die Polizeige

ſezze, wodurch die bishe

rigen Rechte eines Auswär

tigen eingeſchränkt werden,

zu beurteilen ll. 69.folg.

Rn 45,



Weſentlicher Innhalt.

deren Abſicht ſowol ſchriftlich

als mündlich geſchehen lll.

68. 4I

Vormünder, deren Ernennung

und Beſtätigung gehört zu
den Gegenſtänden der nicht

ſtrittigen Gerichtsbarkeit lll.

I4. 7. -

Voß Gerh. Joh. ll. 4.

Vulcatius Gallicanus l. 199.

I3I

45. in wiefern die Beförde

rung der Sicherheit ein Ge

genſtand derſelben iſt hl. 211.

I 55.

Poet ll. 88. 58.

* Franz Ank. l. I49. 4tes

(NP. - - -

Voigt Franz Ernſt 1. 117.69.

Volk, was es iſt und wie es

entſtehet 1,33. 2.

Vollziehungsrecht gehört zu

den allgemeinen Majeſtäts

rechten l. 152. 95. ob es von

der höchſten Gewalt Geſezze

zu geben getrennt ſeyn kön

ne l. 156.98. bejahende und

verneinende Meynung der

Staatslehrer und ihre Grün

de l. I56. folg. 98. 99. des

Hrn. Verf. Beurteilung die

ſer Gründe und Entſcheidung

der Frage l. I58. folg. Ioo.

IoI. 102.

Vorkommungsrecht, ſiehe Li

tispendenz.

Vorladung, unnüzze Feierlich

keit bey derſelben, die das

allgemeine Staatsrecht nicht

billigt lll. 66. folg. 4o. die

Friſten ſollten dabei nach der

Wichtigkeit der Streitſache

beſtimmt werden lll. 67, 40.

Ausnahmen in Anſehung der

Verlängerung der Friſten Ill.

67. folg. 41. wie dieſelbe be

ſchaffen ſeyn muß, wenn des

Beklagten Aufenthalt unbe

kannt iſt lll. 68.41. wie das

bei zu verfahren, wenn die

Sache keinen Verzug leidet

ebend. wenn die tätige ſtatt

findet ebend. wenn die öf

fentliche ſtattfindet und ver

nünftig iſt ebend. kan nach

WP.

Waaren, Vorſchlag, wenn der

Untertan dieſelben nicht im

Lande abſezzen kan ll. 210.

154. der Souverain hat ein

Recht, diejenigen zu beſtim

men, die der Gegenſtand ei

nes freien Handels ſeyn ſol

len ll. 251.184. wie auch

deren Güte zu beſtimmen

ebend. und für ihre Wohl

feile zu ſorgen ll. 252. 185.

hohe Preiße derſelben, wenn

ſie durch den Umlauf des vie“

len Gelds verurſacht werden,

ſind oft ein Kennzeichen blür

hender Staaten ll. 253. 185.

die Ausfuhr der rohen wird

vom Souverain erſchwert,

dagen die Ausfuhr der künſt

lichen erleichtert und begün

ſiigt ll. 268.folg 195. noch

eine Vorſicht bey der Aus

führe der Sachen ll.269.196,

in wiefern das Verbot der

Einfuhre aller fremdenWaa

ren zu entſchuldigen ll. 27o.

197. wenn kein Grund zu ſol

chem Verbot vorhanden ll.

27o. 197. die Einfuhr der

entberlichen iſt einzuſchrän

ken ll. 27o. 198. was hieher

z!!
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zu rechnen ll. 271.198. Eng 18. Einl. wie ſie im Staats

- lands und Schwedens Bei- recht behandelt werden müſſe
ſpiel ebend. cbend. x

Wachter Chriſt. Benj. 11.301. Warsleb Gottfr. lll. 120.74.

2I9. Waſſer, das ungeſunde eines

Wärt Henr. von ll. 365. 261. , Orts muß unter der Poli

Waffen der Soldaten, es iſt zeiaufſicht mit geſundem ver

gut, wenn ſie der Souve- wechſelt werden. ll,77. 52.

rain im Lande ſelbſt verfer-Waſſerbau, zu Führung eines

tigen läßt l. 321.213. auſſerordentlichen kan der

Waga Stephan I. 287. Regent eine auſſerordentliche

Wagenſeil Joh. Chriſtoph Il. Steuer ausſchreiben laſſen

273. 200. ll. 395.283.

Wagner Joh. Georg 1.226. Waſſerbett, iſt bey deſſen Er

I5O. E ledigung oder Verlaſſung

Waiſenhäuſer müſſen imStaat mehrenteils der Nation zu

unter Aufſicht der Polizei an ſtändig ll. 351. 253. doch

gelegt werden ll. 78. 52. doch pflegt der Eigentümer entſchä

darf die Vorſorge dafür nicht - digt zu werden ebend.

an den meiſtbietenden Arzt Waſſerproben der Alten ſind

verpachtet werden ebend, es ganz zu verwerfen lll. 159.

würde wegen der Bevölke- tor.

rung wolgethan ſeyn, wenn Wechſel, Erfindung deſſelben

ſie nur allein an unbevölker“ ll. 259. 189. genauere Be

ten Oertern angelegt wür- ſtimmung deſſelben ebend.

den l: 286.2o. . . “ iſt entweder ein Handwechſel,

Walch C. W. Fl, 17. 2. Einl. oder ein Eigenwechſel, oder

- - J.G. 1. 21. 15. Einl. ein traßirter ll. 26o. was bey

von Waldkirch Joh. Chriſt. 1. dem traßirten für Perſonen

149... ... ... vorkommen l.261.199. wor“

Waldſchmidt Wilh.Hudalrich auf die Polizei bey einer je

“ll. 81:54., - den Gattung deſſelben zu ſe

- - Joh. lll. 3IO. 202. hen ll. 260. 90. deſſen auß

walther Joh. Chriſt. ll. 394.wärtige Verſendung in wie

282. fern ſie einzuſchränkenll. 263.

Wangermann lll. I42. 88. - 191. - - -

wappen ſind hier und da zum Wechſelbänke müſſen das Mu

Glanz der Majeſtät beſtimmt ſter der Wechsler ſeyn lb

1.148.89. ſind in den Ter“ 260.190.

ritorien den Befehlen der Wechſelcours, worinne er he

Majeſtät unterworfen. 147. ſtehe ll. 26.190.

91. s. „ . . . . .: Wechſelgeſetze, deren Eigens

Wappenkunſt iſt ein Hülfs- ſchaften ll. 261.191,

mittel des Staatsrechtsl, 26. - «.

- - Rn 2 - Wechs



Weſentlicher Innhalt.

Wechſelrecht erfodert zum Be- Weſterween Ill. 246.156.

ſten des Kredits eine ſtrenge Weſtphalen, die heimlichen

und geſchwinde Gerichtsord- Gerichte daſelbſt ſind zu ih

nung . 259. 189. deſſen rer Zeit barbariſch geweſen

Strenge hat man Sicher- 1. 273. 181.

beitswegen auch mit andern - - weſtphäliſche Friede be

Verträgen verknüpft l.260, ſtimmt die Freiheit der Lan

189. desherren über die Kirchen-

Wechſelſachen müſſen ſchlen- güter . 55. 35 unterſtüzt

A nigentichieden werden ll.262. den Bürger wider die ſtill

191. ſind als Glüksverträge ſchweigende Austreibung aus

anzuſehen ebend bey denſel- dem Lande ll. 99.67.

benmuß das Mistrauenſorg- Wetten, hohe, ſind im Staate

fältig verhütet werden ebend. , zu verbieten ll. 282. 207.

Wedekind Rud. 1. 106. lll.344. Whigs und Torris ſind eine

Wege zu deren Verbeſſerung entfernte Rebellion lll. 388.

mnß der Reiſende einen Bei 253.

trag thun ll. 29o. 212. wicquefort Abraham von .

Weibsperſonen, in wiefern ſie 290. 192.

mit der gewaltſamen Vertei- Wiedebürg J. E. B. 1. 22. 15.

digung des Vaterlands zu Einl.

verſchonen Ill. 281. 179. Wiederaufbauung abgebrand

Weickmann Joh. 1. 83. 55. ter Städte und Dörfer, hie
ll. I 3o 9o. zu kan der Regent eine auſ

Weidling Chr. lll. 234. 148. ſerordentliche Steueraufe

Weiſe Chriſt. l. 134. 80. 1. gen li. 395.283. wie ſie am

135.8I. beſten einzutreiben ebend.

Weiſtius Aegidius ll. 286. 209. "Wiederhold Joh. Ludw. lll.

Weltweisheit iſt ein Hülfsmit- 166. 105.

tel zum Staatsrecht. 2o. 15. Wiederklage, darüber ſollte

Einl. dkrs wird nach ihren » im Proceß kein beſonderes

verſchiedenen Teilen gezeigt Verfahren geſtattet werden

ebend. lll. 73. 44.

Wendeler Mich. 1. 163 l. 261. Wiederſtand, zum gewaltſas

172. ll. 3. lll. 264.168. lll. “ men iſt die Nation gegen den

365.239. Tirannen berechtigt lll. 366.

AVergeld der alten Deutſchen 24o. nähere Beſtimmung die

iſt tadelhaft l. 2oo. 132, ſes Rechtslll. 37o.folg. 243.

Werlhof Joh. 1. 172. 110. ll. “folg.

259. I88. ll. 34I. 246. Wiedertäufer werden billig im

Wernher Joh. Balt. ll. 255. Staat nicht gedultet lll.402.

186. lll 273. 173. . . 263. -

ºf;Ä lll. f 27. Ä oder ökono

- - Henr. Ludwig lll.314. miſcher Handel, worinne er
Wernzdorf Gott. 40 25: H beſtehe
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beſtehe ll. 244. 178. was er

erfodert und was dabei zu

verhüten ll. 272.199.

Wieſenhavern Juſt. Carl ll.

5. Iſtes Kap. ll. 24. 14.

Wild, deſſen unbedachtſame

Hegung iſt ein Hindernis der

Landwirtſchaft ll. 201. I47.

iſt wider die Sicherheit des

Staats ll. 223. 164 damit

iſt der Landmann nicht zu be

läſiigen ll. 357. 257.

Wildbahn u. Wildbann muß

nicht mit dem Jagdrechtins

beſondere betrachtet verwech:

ſelt werden ll. 355.256. iſt

mehr ein Gegenſtand des

Landesherrn als der Privat

rechte ll,355.256.

Wildvogel Chriſt. U. 283.207.

ll. 292.213. ll. 294.214

ll. 375. 267. ll. 399. 286.

lll. 60. 35. lll. 279. 177. lll.

304. I97. lll. 384. 250.

Wille, der Bürger im Staat

mußgebildet werden 1.8646.

Willebrand Alb. l. 281.187. .

- - Joh. Peterll. 6o.

Willenberg Samuel Friedr.

l. I97. I30. 1. 219. I45. l.

315.209.l. 331.219.ll. I5.

77. ll I 3o. 90. ll. 157.12.

lll. I6. 8. lll.

IoI. 62. lll. I93. I22. lll.

264. 168.

wijöhej Status Herbert

l. 335.222.

Winkler Carl Gottfr. l. 172.

z, IIO. -

HON Ärºben Anton Otto

l. I63. -

Winzinger Joh. Jac. l. 119.

70. l. 212. 140.ll. 396 259

Wirtſchaft iſt ein Hülfsmittel

zWU Staatsrechtl. 20. J5.

/

47. 28. lll.

Einl. eine Quelle der bürger. -

lichen Geſezze l. 17o. 109.

Wirtſchaftsaufſeher, iſtzu

Befolgung der Akkerordnung

notwendig. Landwirtſchaft

ſiehe Landwirtſchaft.

- - Stadtwirtſchaft ſim S.

Wirtshäuſer müſſen von der

Polizei Vorſchriften und Ta

ren erhalten, und deren Ue

bertretung ohne Erbarmen

beſiraft werden ll. 293. 214.

Wiſſenſchaften, die ſchönen,

ſind ein Hülfsmittel für den .

Staatsmann 1. 22. 16. Einl.

deren Vorteil im Staat ll.

177. folg. I 29. fola. die bes

ſten Erfindungen rühren da

her ll, ebend. Beiſpiele groſ

ſer Regenten, die ſie hochge

ſchäzt habenll. 179. 132.we

gen deren Vernachläßigung

gieng Cartago zu Grunde ll.

180. folg. I32.

Wittich Ad.l44. lll.408.267.

Witwenkaſſen ſind im Staat

ſehr notwendig ll. 285. 209.

v. Wolf Chriſt. 1. 10. 8. Einl.

1. 21. 15. Einl. durch deſſen

Erklärung der Freiheit im

Staat iſt die Freiheit der gan

zen Nation von der Freiheit

des einzelnen Bürgers nicht

genug unterſchieden lll. 189.

wjeh Friedr. lllolf Joh.Friedr. lll.230.145.

Wolfart Joh. Friedr. l.

69.

Wolluſt, eine Gelegenheit das

zu iſt die Sklaverei lll. 212.

I 35.

wen, das gemeinſchaftliche,

iſt die Hauptabſicht des

Staats . 74. 35. iſt die Hy?

Nn 3 potheſe,
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W

potheſe, Unker der die Grund,

gewalt der Geſellſchaft an die
Majeſtät veränßert wird lll.

332.217. iſt auch des abſo-.

luteſten Souverains Pflicht

lll. 333 218. auch derjenige,

der ſich dem Staat durch

Waffen unterwirft, muß ſie

als ſeine Pflicht erkennen ebd.

des Ganzen und der Teile,

beides iſt bey der Abſicht des

Staats aufs genaueſte ver

bunden .75. folg. 37. des

Ganzen iſt in vorkommenden

Notfällen vorzuziehen 76.38.

Regel, die daher auf die

Glükſeligkeit des Staats zu

ziehen l. 77. 38.

83. 5 5.

Wundärzte, deren Hand

wertsgebräuche ſind ſehr ein

zuſchränken ll. 8o. 54. . .

wunderer Joh. Dav. l. 33.
2O.

- -

ZE.

3Eenophon l. II. 8., Einl. I.

Zamolxis verfaßte die Geſetze -

187. I 2I. ll. I56. III.

F5.

der Scythen 1 167. 107.

Sapf Salom. ll. 364.261.

Zapfe Gottfr. 1. 295. 195.

Sahlung der Untertanen iſt ein

Majeſtätsrecht il. 141. 98.

Anmerk. woher es fließt .

und was dabei für eine Vor

ſicht zu beobachten ebend.

Zärtlichkeitsbündniſſe,was da,

von zu halten l. 304. 2o1.

Baleucus verfaßte die Geſezze

in Griechenland l. 168. 107.

Wrisberg Juſt Joh. Carl ll. *,

deſſen Urteil von der Tugend

ll. 146. Io2. deſſen Verords

nung wider den Lurus ll.

28I. 206.

Zechus Cölius ll. 243. 177.

Zehendſteuer ſiehe Steuer.

Zeit, was die Majeſtät für ein

Recht auf dieſelbe hat l.

295.216. was hieher gehört

und nicht gehört ebend. des

begangenen, Verbrechens iſt

bey, deſſen Beſtrafung zu

beobachten l. 216. 143.

Zeitrechnung iſt ein Mittel

zum Staatsrecht 1. 24. 17.
Einl.

Zentgraf Joh. Joach. l. 125.

74.

Zeugen ſiehe Beweis durch
Heugen.

Seugnis, zu demſelben werden

bei Staatsverbrechen auch

die, die ſonſt nicht bewei

ſen können, billig zugelaſ

ſen lll. 402. 263.

Zepter, iſt ein ſehr altes Maje

ſiätszeichen l. I44. 89.

Filleſiugl. 2o2. 133.

Sink Georg Heinr. il. 199.146.

ll. 32o.

Zinſen, billige, ſind nicht zu ver

bieten ll. 242. 177. worauf

hiebey zu ſehen ebend. die

Römer waren zu veränder

lich in Beſtimmung derſelben

ebend. Verzinßung derſelben

:

Sipfel Heinr. ll. 261. 19o. l.

(anarocismus) iſt mehren

teils ungerecht ll. 24r. 177.

Ausflüchte wegen derſelben,

dürfen in Wechſelſachen nicht

geſtattet werden ll. 262.191.

263. 19I.

Ziegler,-- - ,



Weſentlicher Innhalt.

Ziegler, Caſp. 1. 149. 1. 153. Zollbeamte, denenſelben miſ

95. 1. 238. I57. ll. 55. 35.

ll. 247. 18o. ll. 352 254. ll.

357.357. lll. 56. 33. lll.

58. 34. lll 374 244.

Zierde, dieſelbe kan mit der

Ä im Staate

verknüpft werden ll. 290.

212. was dahin für Auſtal

ten gehören ebend. ll. 294.

2I5.

Zigeuner, ſind dürch ſcharfe Un

terſuchungen vom Lande ab,

zuhalten ll. 218. 159.

Foroaſter, will ſeine Geſezze,

die er den Cretenſern vor

ſchrieb, von ſeiner Gottheit

erhalten habenl. 58. 22. gab

den Perſianern Geſezze 1.

167. 107. ſein Urteil von der

Tugend ll. I45. Io2.

Fouchäus Rich. 1.326.216.

Zölle, deraleichen ſich entrich

ten zu laſſen, wenn der Kauf

man nichts abgeſezt hat, iſt

wider eine gute Polizei ll.

273. 2oo. woher ihre Recht

mäßigkeit zu benrteilen.

lll. 371. 265. was ſie ſind ll.

371. 265. in wiefern ſie ge

recht ſind, ebend.

- - in wie fern der Regent

auch neue anlegen könne ll.

372. 265. was bey Errich

tung und Abänderung der

Zölle in Erwägung zu ziehen

l. 372. folg. 266. müſſen

nicht verpachtet werden ill.

402 293
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Waſſer- und Wegzölle, wo

nach ſie zu beurteilen ll. 37I.

folg. 265.

Foll Än lll. 218-138.

ſenpünktliche und ſcharfe Ge

ſezze vorgeſchrieben werden

ll. 4IO. 294.

Zollverzeichniſſe und Tariffe

ſind Mittel, von dem Gleich

gewicht des Handlungsſy

ſtems ſichere Nachrichten ein

zuziehen ll. 27o. 199. ſind.

notwendig und warum ll.

373.266. /

Fonden, dieſe verehrt Perſien

als die Quelle ſeiner bürgerli

chen Geſezzel. 167. 107.

Zorn, wenn er zur Selbſtrache

verleitet, iſt ſtrafbar ll. 166.

I2O,

Zufälle, natürliche Mittel das

gegen im Saate 1.85. 45.

Zunft, ſiehe Innung.

Zuſammenlauf, bei dem will,
kürlichen der Untertanenſon

derlich zu Nachtzeit kan die

Polizei nicht gleichgültig

ſeynll, 219. 161.

Zwang, iſt der Freiheit entge,

gen geſezk lll. 195. 24. in

wie fern er bei dem Körper

und bei der Seele ſtatt findet

ebd. u. f. auswärtiger iſt ein ,

Mittel den Staat zu endigen

lll. 417.272. Beiſpiele aus

der Geſchichte ebend. zum

Laſter ſollte die härteſte

Strenge der Polizei empfin
den ll. 166. 120.

Zwangsrecht, wenn es in der

Geſellſchaft ſtatt hat, macht

einevollkommene Geſellſchaft

ausl. 34. 3. in wie fern es

bei den Sittengeſezzen ſtatt

Ä wird beurteilt ll. 5 I.

olg. 198. folg. nnd mit Ein

ſchränkungen angenommen

M 4. ebenH.



Weſentlicher Innhalt. -

ebend. bei Hageſtolzen hat

es durch Umwege ſtatt ll.

116.79. bei Ausländern, um

ſie ins Land zu lokken, hat es

nicht ſtatt ll. 138. 96.folg.

beym Laſter der Unkeuſchheit

hat es nur durch Umwege

ſtatt ll. 167. 121. der Fleis

der Untertanen iſt kein Gegen

ſtand deſſelben ll. 174. 128.

hat bei den Verbindlichkeiten

der Untertanen gegen die

Majeſtät ſtatt lll. 182. 116.

kan durch eine ſtillſchweigens

.de Einwilligung des Sou

verains von einem Unterta

nen erworben werden, lll.

27o. 172 Fälle, wobei ſol

es vorkommt, ebend. iſt in

dringenden Fällen vorhan

den lll. 272. 173. ſiehe

Selbſthülfe.

Zweykampf, iſ eine Hinder

niß der Bevölkerung ll. 74.

-

5o. warum er in einem ge

ſitteten Staat nicht zu dul

ten lll. 87. 58. die mehreſten

Souverains haben ihn bei

harter Strafe verboten ll

87. 58. Entwurf zu Vermin

derung deſſelben ll. 88. 59.

und 89. 6o. die Lebensſtrafe

kan hiebei nichts bewirken ll.

89.6o. die Ehrenſtrafen wür

den die wirkſamſten Mittel da

gegen ſeyn ll,9o. 59. wasfür

Behutſamkeit in Anſehung

deſſelben nötig lll. 27475

kan aus beſonderen Urſachen

erlaubt werden ebend, die

Juſtiz und Polizeimus da

für ſorgen, daß niemand da

zu gezwungen werde lll. 275.

176. die Freiheit deſſelben

muß eingeſchränkt werden

ebend.

Zwierlein von ll. 319.231.

Drukfehler

im erſten Teil.

Seite 7. Zeile 17. anſtatt ſind, lies: und.

2 38. - a. - Thalaſtris - Thaleſtris.

s 47. ? I. - erlaubt, - erbaut.

3 : 2 s 5.v.U. - Eliſa, s Elißa.

s s 7. v.U. s Cegrops s Cecrops.

s 49. - 4. V.U. * Ä * Eſpagnol.

- 57. - 17. v.u. - weltliche, s adeliche.

s 58. - K10 v.u. ? Tilmer, . - Flmer.

- 69. - 26. - Territorien - Territorium

s IOI. s 9. s Rußenir, - Rußzenie.

s Io4. s I8. s Shoeeter, s Schroeter.

2 1o. s I. v. U. * Seignerics, - , Seigneuriese

- 106. s 20. v.u. s iſt a)Ä -

$ - $ s 3. v. u. - Staatsklugheit, lies Klugheit.

z I2o. s 7. - Pocchiſino, - pocchiſſimo.

124. s I. v.U. * eig... . * eige. .. -

I3 I. s 4. V. U. Äichkeit, Annehmlichkeit.
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